
FH_TECHNET 
FÖRDERUNG REGIONALER KREISLÄUFE AM BEISPIEL WOLLE 

EFRE-PROJEKT FH_TECHNET (EFRE 1061, CUP: D33D16001320005) 

 

 

 

  

IDM Südtirol 
   
Gerlinde Haller      |      Projekte Haller & Feichter OHG    |     Tel. 338 1015947     |     Mail: gerlinde.haller@feichter.it 

    



  Inhaltsverzeichnis 
    

Inhalt 
 

Ausgangslage .......................................... 1 

 

Arbeitspaket A ......................................... 2 

Status Quo der Südtiroler 

Wertschöpfungskette ............................... 3 

Die aktuelle Südtiroler 

Wertschöfungskette ............................. 4 

Die Wollwaschanlagen in Europa ............ 5 

Die Entsorgung der Schafwolle ............... 6 

 

Südtiroler Wollproduzenten ..................... 7 

Wollmanufaktur Bergauf ...................... 7 

Spinnradl .............................................. 9 

Zacher Innichen ................................. 11 

Miribung ............................................. 13 

Helene’s Schafwollverarbeitung ......... 15 

Naturwoll  ........................................... 17 

Unterweger Wollmanufaktur .............. 19 

Wooltex .............................................. 21 

Daunenstep ........................................ 23 

Salewa – Tirol Wool Celliant .............. 24 

 

Südtiroler Marken und Initiativen ........... 26 

Furchetta, Villnöß ............................... 26 

Von Wipplåmb zu Wippland ............... 28 

Ipotsch aus dem Schnalstal ............... 31 

Europäische Textilakademie .............. 32 

Winterschule Ulten ............................. 33 

Erlebnisschule Langtaufers ................ 34 

Wiederbelebung der Spinnerei Salutt 35 

Stakeholder in Südtirol .......................... 36 

Verband der Kleintierzüchter ............. 36 

Südtiroler Bauernbund ...................... 36 

Landesverband der Handwerker - 

Berufsgruppe Stricker, Sticker und 

Weber ................................................ 37 

Handels- und Dienstleistungsverband 

Südtirol - hds ..................................... 38 

Hotelier- und Gastwirteverband  ....... 38 

Südtiroler Filz- und Wollvereinigung . 39 

 

Leadergebiete in Südtirol ...................... 40 

Eisacktaler Dolomiten ........................ 43 

Sarntaler Alpen .................................. 44 

Südtiroler Grenzland ......................... 45 

Vinschgau .......................................... 46 

Wipptal............................................... 47 

Pustertal ............................................ 48 

 

Verarbeitungsstätten im Umkreis .......... 49 

Ötztaler Schafwollzentrum, Tirol - A .. 49 

Wagner Wolle, Tirol - A ..................... 50 

 

Herdenschutz ........................................ 51 

 

Arbeitspaket B ....................................... 53 

Practice erfolgreicher Projekte .............. 54 

Swisswool ............................................. 54 

Baur Vliesstoffe ..................................... 55 

Mover .................................................... 56 

Ortovox.................................................. 56 

Bico – riposa   Roviva - Coroon ............ 57 



  Inhaltsverzeichnis 
    

Woopies ................................................. 58 

Zizzz....................................................... 59 

Wollreich ................................................ 59 

Pro Verzasca ......................................... 60 

Tirol Wool ............................................... 61 

Villgrater Natur ....................................... 62 

Ennstal, Steiermark ............................... 63 

Wollgenuss Steiermark .......................... 64 

Heratex, Steiermark ............................... 65 

Montafoner Steinschaf, Vorarlberg ........ 66 

Obermühle, Niederösterreich ................ 67 

Biella –  The Wool Company ................. 68 

Progetto Lana ........................................ 69 

Das Museo dell’Arte  della Lana ............ 70 

Via della lana e della seta ...................... 71 

La fattoria di lana im Fersental .............. 71 

 

Lanolin und Heilwolle ............................. 72 

Die Gewinnung von Wollwachs - 

Lanolin ................................................ 72 

Heilwolle ............................................. 73 

Das Wollbad ....................................... 74 

 

Weitere Verwendungsarten ................... 75 

Verschmutzung, Geo-, Agrartechnik .. 75 

Schafwolle als Wärmedämmstoff ....... 76 

Schafwolle als Luftschallabsorber ...... 77 

Schafwolle zur Luftreinigung .............. 78 

Trocknerbälle ..................................... 79 

 

 

Arbeitspaket C ...................................... 80 

Zertifizierung ......................................... 81 

ICEA .................................................. 81 

Der Global Organic Textile Standard 

(GOTS) .............................................. 82 

Siegel kbA und kbT ........................... 85 

OEKO TEX® ..................................... 86 

Die Gemeinwohlökonomie ................ 87 

Der Responsible Wool Standard ....... 89 

bluesign® .......................................... 89 

Gütesiegel Roter Hahn ...................... 90 

RFID Radio Frequency Identification 91 

 

Resümee ............................................... 93 

Sammlung und Sortierung der Wolle 93 

Schulung der Schafhalter .................. 93 

Zertifizierung, Dachmarke oder 

Gütesiegel ......................................... 94 

Gezielte Kommunikation an den 

Endkonsumenten .............................. 94 

 

Anlagen: 

Verordnungen und Quellennachweise 

 



Seite 01  Ausgangslage 
   

 

Ausgangslage 
In Südtirol werden nach Auskunft des 

Verbandes der Südtiroler 

Kleintierzüchter 2019/20 ca. 40.000 

Schafe gehalten. Die Anzahl der 

Schafe ist rückläufig. Bei den 

Winterproben 2014/15 waren es noch 

45.000 Schafe. Pro Schaf rechnet man 

mit ca. 3 kg an Rohwolle. Das 

entspricht einer Gesamtmenge von ca. 

120.000 kg, bzw. 120 Tonnen 

Schafwolle pro Jahr.  

Zwei schwedische Wollexperten 

schrieben einst über die Wolle: «Würde 

eines Tages berichtet, dass eine 

Textilfaser entdeckt worden sei, die 

unter freiem Himmel oder mit geringem 

Energieverbrauch und ohne 

gefährliche Abfallprodukte erzeugt 

werden kann, unser Interesse wäre 

geweckt. Würde weiter bekannt, die 

Faser sei leicht zu veredeln, sei giftfrei 

und hautfreundlich, Wärme und 

Feuchtigkeit ausgleichend, Schmutz 

und Wasser abstoßend, schwer 

entflammbar, leicht zu reinigen und fast 

knitterfrei, wieder verwendbar und 

biologisch abbaubar, welchen Namen 

würden wir dieser Faser geben? 

Wahrscheinlich würde man von einer 

Wunderfaser sprechen!» (Quelle: 

www.bauernzeitung.ch/artikel/analyse-

wunderfaser-und-doch-nichts-wert) 

 

Die Argumente für die Wolle sind 

zahlreich, doch mit Entdeckung von 

Baumwolle und spätestens mit der von 

synthetischen Fasern begann der 

Untergang der Wolle. Heute, wo die 

Konsumenten wieder mehr Wert auf 

natürliche Ressourcen legen, kann die 

Schafwolle wieder an Wert gewinnen. 

Das EFRE-Projekt „FH_TechNet“ hat 

sich im Rahmen des Arbeitspaketes Nr. 

4 „Förderung regionaler Kreisläufe am 

Beispiel Wolle“ zum Ziel gesetzt, die 

gesamte Wertschöpfungskette Wolle in 

Südtirol darzustellen, mit den Akteuren 

gemeinsam den Prozess zu 

optimieren, sowie durch Wissens-

transfer und Best Practices, die 

Verarbeitungstechnologien zu 

erheben. Auf dieser Basis sollen dann 

cross sektorielle Workshops zwischen 

Unternehmen sowie Stakeholdern 

organisiert werden, um neue, 

marktfähige Produkte zu entwickeln 

und um eine größtmögliche 

Wertsteigerung für die Unternehmen 

und Akteure zu erreichen. 

 

 

In Südtirol werden 

ca. 40.000 Schafe 

gehalten.  

Pro Jahr fallen ca. 

120 Tonnen an 

Schafwolle an.  

Ca. die Hälfte der 

Rohwolle wird 

gesammelt und 

verarbeitet bzw. 

verkauft. Die 

restlichen ca. 60 

Tonnen Schafwolle 

werden nicht 

verwendet.  

Quelle Verband der 

Südtiroler Kleintierzüchter, 

Stand Juni 2020 

 

http://www.bauernzeitung.ch/artikel/analyse-wunderfaser-und-doch-nichts-wert
http://www.bauernzeitung.ch/artikel/analyse-wunderfaser-und-doch-nichts-wert
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Arbeitspaket A 
 

 

Erhebung des Status Quo der 

gesamten regionalen 

Wertschöpfungskette in Südtirol 

und Eruieren von 

Optimierungspotential 

 

• Wollproduzenten mit 

Produktkategorien und 

Aufzählung der 

Besonderheiten 

(Verarbeitungstechnologien) 

• Stakeholder in Südtirol 

• Erhebung der Leader Gebiete 

mit den Verantwortlichen 

• Erhebung aller regionaler 

Marken, Vereinigungen, die 

bereits Fleisch oder Wolle 

vermarkten, wie z.B. 

Wipplamm, Villnösser 

Brillenschaf 

• Wo in Südtirol oder im Umkreis 

von ca. 200-300km gibt es 

Verarbeitungsstätten für Wolle, 

Wollprodukte, Webereien oder 

Waschanlagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Erhebung der Ausgangslage 

seitens der Schafzüchter: Wie 

sieht es mit Schafhaltung (& 

Wolf) in Zukunft aus?  

• Welche Rassen gibt es in 

Südtirol und welche 

verschiedenen Arten von Wolle 

(Qualität der Rohwolle) 

• Mengenerhebung – wieviel 

Rohwolle gibt es in Südtirol 

derzeit? Wieviel davon wird 

weiterverarbeitet, wieviel wird 

entsorgt bzw. nicht verwendet? 

• Herdenschutz 
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Status Quo der 
Südtiroler 
Wertschöpfungskette 
 

Laut Auskunft des Verbandes der 

Kleintierzüchter Südtirols werden 

in Südtirol ca. 40.000 Schafe 

gehalten. Rechnet man mit einem 

Ertrag von 3 kg Rohwolle pro 

Schaf, fallen jährlich ca. 120 

Tonnen an Schafwolle an.  

98% der Schafe sind Bergschafe, 

der Rasse Tiroler Bergschaf, 

Schnalser Schaf, Schwarzbraunes 

Bergschaf, Jura Schaf, Steinschaf 

und Brillenschaf. Die restlichen 2% 

sind Milchschafe, exetische 

Rassen wie Quessant, Dorper usw. 

Die Schafe werden zweimal im 

Jahr geschoren. Die Rohwolle der 

Herbstschur entspricht der 

Güteklasse A. Die Winterwolle der 

Güteklasse C/D.  

 

 

 

 

 

Der Verband der Kleintierzüchter 

sammelt pro Jahr ca. 35 Tonnen 

Rohwolle und exportiert sie zum 

Waschen nach Belgien und 

verkauft sie als Rohwolle weiter.  

Weitere 20 Tonnen werden jährlich 

von Unternehmen und kleinen 

Handwerksbetrieben eigenständig 

gesammelt und verarbeitet.  

Eine weitere Wollsammlung findet 

in Zusammenarbeit mit den 

Südtiroler Gartenmärkten 

südtirolweit an sieben 

Sammelstellen statt. Diese 

Sammlung findet nicht jährlich, 

sondern nach Bedarf statt. 
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Die aktuelle Südtiroler 

Wertschöfungskette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000 

Schafe mit 

120 

Tonnen 

Schafwolle 

20 Tonnen 

eigenständig 

vor Ort 

35 Tonnen 

Sammlung 

Verband der 

Kleintier-

züchter 

15 Tonnen an 7 

festgelegten 

Sammelstellen 

Österreich  

Belgien 

Belgien 

Verarbeitung im 

Traditionshandwerk 

Weiterverkauf 

der Rohwolle 

Gartenmatten, 

Erosionsschutzmatten 

Begrünungsmatten 

   Sammlung  Waschung  Verarbeitung  Verkauf/Vertrieb 

Märkte 

Einzelhandel

Onlinehandel 

Großhandel Italien  Vlies für 

Sportbekleidung 

Bau- und 

Gartenmärkte in 

Südtirol, CH, A 

Ca. 50 bis 60 

Tonnen 

werden nicht 

gesammelt 
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Die 
Wollwaschanlagen in 
Europa 
 

Belgien: TRAITE X VERVIERS 

Rue de Limbourg, 145 

4800 Verviers 

TVA - BE 0421.677.014 

E-Mail info@traitex.be 

www.traitex.be 

 

Österreich:  

ÖTZTALER SCHAFWOLLZENTRUM 

Regensburger GmbH 

Lehnpuit 2-4 ·  

6441 Umhausen im Ötztal 

Tel+43-5255-5293 

Fax +43-5255-52934 

E-Mail info@schafwollzentrum.tirol 

www.schafwollzentrum.tirol  

 

Italien: PROGETTO LANA S.R.L. 

Via G. di Vittorio, 84  

59021 Vaiano (PO) Italy 

P.Iva IT01671550976 

REA: 460438 Foro di PRATO 

Tel. +39 0574 946276 

E-Mail: info@progettolana.it 

www.progettolana.com/ 

 

mailto:info@traitex.be
http://www.traitex.be/
https://www.schafwollzentrum.tirol/
tel:+43-5255-5293
mailto:info@schafwollzentrum.tirol
http://www.schafwollzentrum.tirol/
mailto:info@progettolana.it
http://www.progettolana.com/
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Die Entsorgung der 
Schafwolle 
 

„Schafwolle stellt laut der Verordnung 

Nr. 1774/2002 des europäischen 

Parlaments zu den 

Hygienevorschriften für nicht für den 

menschlichen Verzehr bestimmten 

tierischen Nebenprodukten (ABI. L 

273/1 vom 10.10.2002) einen 

gefährlichen Abfall dar und darf aus 

diesem Grund nicht auf normalen 

Wegen entsorgt werden. Weiters darf 

die Schafwolle nur durch autorisierte 

Betriebe entsorgt beziehungsweise 

verbrannt werden. Diese Entsorgung 

verursacht verhältnismäßig hohe 

Kosten für die einzelnen Landwirte, da 

auch keinerlei Gewinn mit dieser 

Aktivität erzielt werden kann. Innerhalb 

Südtirols kann dies durch die Deponie 

„Frizzi Au“ in Platten erfolgen. Pro 

Tonne Schafwolle fallen 180 € für die 

Entsorgung an. Die kostenpflichtige 

Entsorgung stellt insoweit ein Problem 

für die Landwirte dar da diese sowohl 

für die Gewinnung der Schafwolle, also 

das Scheren, als auch für die 

Entsorgung der Wolle Geld bezahlen 

müssen. Aus diesem Grund wird die 

gewonnene Schafwolle häufig illegal 

entweder durch den Hausmüll oder 

teilweise auch durch Verbrennen  

 

entsorgt. Einzelne Bauern lagern die 

Schafwolle auch und lassen diese 

unbenutzt in den Ställen, was zu 

Schimmelbildung führt und somit die 

Schafwolle für einen Großteil der 

Weiterverarbeitung unbrauchbar 

macht.“ (Auszug aus der Masterarbeit von 

Rebecca Markmann, Seite 61, 62). 

Eine Anfrage beim Tierärztlichen 

Dienst des Gesundheitsbezirkes der 

autonomen Provinz Bozen ergab, da 

Schafwolle (unbehandelte Wolle) ein 

tierisches Nebenprodukt ist, wird das 

Sammeln, der Transport und die 

Lagerung der unbehandelten Wolle in 

den Hygienevorschriften für tierische 

Nebenprodukte (Verordnung (EG) Nr. 

1069/2009 und Verordnung (EU) Nr. 

142/2011) EU-weit geregelt. Wer diese 

Tätigkeiten durchführen will muss beim 

tierärztlichen Dienst um Registrierung 

seines Betriebes gemäß EU-

Verordnung 1069/2009 ansuchen. Die 

Beförderung muss in auslaufsicheren 

Behältern und/oder Fahrzeugen 

erfolgen die unmittelbar nach jeder 

Benutzung zu reinigen und zu 

desinfizieren sind. Behälter und 

Fahrzeuge müssen gemäß 

Verordnung gekennzeichnet werden.  
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Südtiroler 
Wollproduzenten 
 

Wollmanufaktur Bergauf 
 

Adresse: 

Wollmanufaktur Bergauf 

G.Z. Schmiedhof 349 

39016 Ulten  

www.bergauf.it 

Facebook: Bergaufi Ulten & Bergauf 

 

Ansprechpartner: Wolfgang Raffeiner 

Rechtsform: Sozialgenossenschaft 

 

Sammlung: eigenständig im Ultental 

Waschen: Österreich 

Verarbeitungstechnologie: Filz 

Produktkategorien: Heim- und 

Dekorationsartikel, Matratzen und 

Betten, Akustikpaneele, einzelne 

Kleidungsstücke 

Verkauf: Einzelhandel in St. Walburg 

Ulten und wenig online 

 

 

Aktuelle Situation: 

Die aktuelle Situation ist schwierig. Es 

gibt große Einbußen da weniger Gäste 

da sind und die Leute weniger Geld 

ausgeben. 

Hotels unterstützen zum Teil gut – auch 

wenn der Großteil noch nicht sensibel 

für regionale Produkte ist und 

Pseudofilz und Alpinkitsch bevorzugt. 

Nur wenige legen Wert auf lokal 

produzierte Produkte. Vielleicht ist 

Schafwolle auch immer noch zu 

alternativ angehaucht.  

Einheimische kommen sehr wenige, 

diese bestellen bei Amazon. Nur mit 

einheimischen Kunden könnte Bergauf 

nicht überleben.  

Touristen wandern, sehen die Schafe 

und erkennen sie im „Bergauf“ wieder.  

 

Bergauf hat Filz bunter gemacht, damit 

ist es gelungen Produkte neu zu 

gestalten.  
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Optimierungspotenzial 

 

Waschen der Wolle ist zurzeit sehr 

teuer und aufwendig.  

 

Sensibilisierungskampagne für das 

lokale Traditionshandwerk, um die 

Akzeptanz für regionale Produkte zu 

steigern. 

 

Forschungsprojekte zur Schafwolle, 

z.B. aktuell zur Covid-Situation: wie 

verhalten sich Viren auf 

Schutzmasken aus Filz?  

 

 

Zukunftsaussicht 

 

Wolf und Bär sind eine große Gefahr. 

Wenn die Schafzucht nicht davor 

geschützt werden kann, erübrigt sich 

die Diskussion zum Thema. Auch die 

Landschaftspflege geht damit verloren. 

 

Zugleich gibt es ein großes Potential in 

der Südtiroler Schafwolle 

 

 

 

 

Thema Zertifizierung 

 

Die Zertifizierung der Produkte ist bei 

der Belieferung von Hotels immer 

wieder Thema. Bei der Einrichtung 

eines Hotels dürfen nur zertifizierte 

Produkte verwendet werden. 

Im Grunde ist es ein Absurdum! Z.B. 

müssen Brandschutzmittel verwendet 

werden, die sehr giftig sind. Da kann 

man nicht mehr von einem natürlichen 

Produkt sprechen. 

 

Auch wenn eine Zertifizierung „nur 500 

Euro“ kostet, Bergauf braucht das 

Geld, um die Fixkosten zu zahlen.  
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Spinnradl 
 

Adresse: 

Spinnradl 

Kohlstatt 4 

39015 Sankt Leonhard, 

www.spinnradl.it 

Facebook: Spinnradl Südtirol  

 

Ansprechpartnerin: Franziska Haller 

Rechtsform: OHG 

 

Sammlung: Eigenständig im 

Passeiertal 

Waschen: Österreich 

 

Verarbeitungstechnologie: Stricken, 

Spinnen, Erweiterung des Sortiments 

mit Fair Trade Bekleidung 

Produktkategorien: Bekleidung, 

Socken, Wollfilz, Bettenzubehör 

 

Verkauf: Einzelhandel in St. Leonhard 

starke Präsenz auf Wochen- und 

Fachmärkten 

 

 

 

Aktuelle Situation:  

Die Geschäftslage wird von Jahr zu 

Jahr besser. Die Nachfrage ist extrem 

gestiegen. Die KonsumentInnen haben 

sich verändert und ein neues 

Bewusstsein für Kleidung entwickelt.  

Die Transparenz in der Herstellung ist 

da und garantiert dem Kunden ein 

natürliches regionales Produkt. 

 

Es wird die Schafwolle vor Ort im 

Passeiertal gesammelt und im Ötztal in 

Österreich gewaschen. Diese 

Wäscherei ist ein idealer Partner mit 

eigenem Patent für die Waschung. Ein 

weiterer Partner für das Spinnen der 

Wolle ist Wagner-Wolle in Reutte. 

 

Sprinnradl eröffnet im Sommer 2020 

ein zweites Geschäft im Zentrum von 

St. Leonhard. Neben der 

Eigenproduktion wird Fair Trade 

Bekleidung ins Sortiment 

aufgenommen. Der Verkauf auf den 

Wochenmärkten ist rückläufig, die 

Fachmärkte gelingen nach wie vor.  
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Optimierungspotential: 

 

Ideal wäre die Gründung einer 

Genossenschaft, die südtirolweit die 

Wolle sammelt und wäscht und dann 

den einzelnen Handwerksbetrieben 

und Unternehmen zur Verfügung 

stellt.  

 

Die Sichtbarkeit der 

Traditionshandwerksbetriebe kann 

noch viel mehr gestärkt werden. Auch 

ein gemeinsamer Auftritt wäre von 

Vorteil. 

 

Zukunftsaussicht: 

 

Spinnradl ist überzeugt vom 

Comeback der Wolle  

 

Die Motivation ist sowohl bei den 

Schafbauern da, als auch im Betrieb. 

Das Risiko von Wolf und Bär wird 

unter anderem durch Kürzung des 

Almaufenthaltes im Sommer reduziert.  

 

 

 

 

 

 

Zertifizierung:  

 

Zertifizierung wird als sehr 

interessantes Thema gesehen. 

Besonders in der Modebranche hat 

der Endverbraucher damit die 

Garantie ein natürliches 

Bekleidungsstück ohne chemische 

Zusatzstoffe zu erhalten.  
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Zacher Innichen 
 

Adresse:  

Zacher Johann & Co.OHG 

Burgweg 2 

I-39038 Innichen 

Tel. +39 0474 91 35 35 

Fax +39 0474 91 25 56 

WhatsApp + 39 371 427 1823 

info@zacher1560.it 

www.zacher1560.it/ 

 

Ansprechpartnerin: Christina Zacher  

Rechtsform: OHG 

 

Sammlung: über Schafzuchtverein 

Transhumanz Schnalstal und 

Obervinschgau 

 

Waschen: Österreich 

Verarbeitungstechnologie: Filz 

Produktkategorien: Handgemachte 

textile Accessoires 

Früher ursprünglich Hutmacher 

Eigenproduktion und Handelsware 

 

Verkauf: Einzelhandel 

  

 

 

 

 

Aktuelle Situation:  

Es ist nicht einfach, es ist schwierig. 

Bei den KonsumentInnen fehlt das 

Wissen, kaum jemand kennt den 

Unterschied zwischen Loden und Filz. 

Und Filz ist eigentlich ein 

übereinandergelegtes Vlies, der 

Italiener sagt ‚non è un tessuto‘, sprich 

es ist kein Textil.  

 

Aus der Tradition heraus ist Zacher ein 

Hutmacher. Das ist immer schwieriger 

geworden und das Sortiment wurde auf 

Filzpantoffeln und Sohlen umgestellt. 

Zacher führt Produkte aus 

Eigenproduktion und Handelswaren. 

 

Zwischen den Wollproduzenten gibt es 

Unterschiede, jeder hat seine eigene 

Geschichte. 

 

mailto:info@zacher1560.it
http://www.zacher1560.it/
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Optimierungspotential: 

 

Gemeinsame Kommunikation nach 

außen, entweder mit Logo oder 

Dachmarke mit der Botschaft: ‚Du 

suchst originale authentische 

Südtiroler Traditionshandwerk aus 

Schafwolle? Mache eine Rundreise 

und staune über die wunderbare 

Vielfalt.‘ 

 

Diese gemeinsame Kommunikation 

könnte sich an die HGV-Kampagne 

„Südtiroler Gasthaus“ anlehnen. Siehe: 
www.gasthaus.it/de/s%C3%BCdtiroler-

gasthaus/1-0.html 

 

 

 

 

 

 

 

Zukunftsaussichten: 

 

Schafwolle liegt ganz sicher 

längerfristig im Trend: es ist 

authentisch, traditionell, natürlich. Ein 

heikles Thema könnte die Diskussion 

rund um vegane Textilien sein.  

 

 

 

 

 

http://www.gasthaus.it/de/s%C3%BCdtiroler-gasthaus/1-0.html
http://www.gasthaus.it/de/s%C3%BCdtiroler-gasthaus/1-0.html
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Miribung  
 

Adresse:  

Miribung SAS 

Handwerkerzone Pederoa 14  

39030 Wengen (BZ) | Italien 

Tel: 0039 0471 843217 

info@miribung.org 

www.miribung.org/de/ 

 

Ansprechpartner: Richard Miribung  

Rechtsform: KG 

 

Sammlung: keine eigene Sammlung, 

sondern Zukauf der Wolle von 

Spinnradl und Schöller (Hard, 

Österreich)  

 

Verarbeitungstechnologie: Stricken 

Produktkategorien: Socken 

 

Verkauf: Einzelhandel und Online 

  

 

 

Aktuelle Situation:  

 

Die aktuelle Situation ist eine 

Herausforderung. In diesem Jahr ist 

noch keine Saison gestartet. Das 

Geschäft ist seit Februar geschlossen. 

Im Magazin lagert viel Ware und die 

Hoffnung liegt im Start des Verkaufs im 

September. 

 

Der Blick in die Zukunft ist 

pessimistisch. Die Konkurrenz von 

Amazon ist groß.  

 

Miribung verkauft im Geschäft in 

Wengen, online und nimmt an Messen 

teil, u.a. in Mailand. Außerdem 

produziert Miribung Socken für die 

Förster der Landesverwaltung. Die 

Auflagen ändern sich und der Betrieb 

muss sich anpassen (z.B. Coolmax 

einmischen, damit Haltbarkeit 

verlängert wird). 

 

 

mailto:info@miribung.org
http://www.miribung.org/de/
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Optimierungspotential: 

 

Ein gemeinsamer Auftritt aller 

Südtiroler Wollproduzenten wäre sehr 

interessant, und damit verbunden viel 

Werbung für die Betriebe. 

 

Auch von Seiten der Handwerker 

könnte eine Stärkung der 

Traditionsbetriebe unterstützt werden. 

Vor einiger Zeit gab es eine 

Gemeinschaftsaktion der Gadertaler 

Handwerker. Man könnte dies aber 

südtirolweit für alle Wollbetriebe 

machen. 

 

Zukunftsaussichten: 

Eher pessimistisch. 

 

 

 

 

 
 

Zertifizierung: 

 

Ist für den Betrieb ein wichtiges noch zu 

klärendes Thema. Besonders für die 

Aufträge der öffentlichen Hand braucht 

es Nachweise und Vorschriften, die die 

Südtiroler Wollproduzenten zurzeit 

nicht vorweisen können. 

Beispielsweise wird konkret Bezug auf 

Umweltkriterien genommen; siehe 

www.minambiente.it/pagina/i-criteri-

ambientali-minimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi
http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi
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Helene’s 
Schafwollverarbeitung 
 

Adresse:  

Brusa Helene 

Winkelweg 42 

39032 Sand in Taufers  

Tel. + Fax: +39 0474 679581 

info@brusahelene.it 

www.brusahelene.com 

 

Ansprechpartnerin: Helene Brusa 

Rechtsform: Einzelunternehmerin 

 

Sammlung: eigenständig vor Ort im 

Ahrntal – nur die Herbstwolle 

Waschen: selber im Betrieb  

Verarbeitungstechnologie: Stricken, 

Filzen 

Produktkategorien: handgemachte 

textile Accessoires, Heimdekoration, 

Bekleidung, Patschen und 

Hausschuhe, Socken Strickgarn, 

Handgestricktes, Teppiche, alles für‘s 

Bett 

Verkauf: Einzelhandel, Markt 

Ein lebendes Museum: Helene Brusa 

stellt in ihrem Betrieb auch Maschinen 

aus, die früher für die Wollverarbeitung 

genutzt wurden.  

 

 

Aktuelle Situation:  

Aufgrund des Covid Lock Downs wurde 

das Geschäft in der besten 

Verkaufszeit geschlossen und jetzt im 

Sommer ist nichts los. Wollprodukte 

verkaufen sich von Herbst bis Frühjahr 

und nicht im Sommer. Im Moment ist es 

fraglich, wie es weitergeht.  

 

Die Qualität der Rohwolle ist ein großes 

Problem. Es gibt einige Bauern, mit 

denen es seit Jahren eine gute 

Zusammenarbeit gibt und wo die 

Qualität der Schafwolle passt.  

 

Helene Brusa arbeitet alleine und 

selbstständig. Die Herstellung der 

Produkte hat seinen Preis und es ist 

nicht möglich die Waren für die Hälfte 

zu produzieren.  

 

 

 

mailto:info@brusahelene.it
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Optimierungspotential 

 

Die Frage ist, wie kann man den Absatz 

stärken und die Kunden noch besser 

erreichen? 

In Südtirol gibt es veredelte 

hochwertige Produkte und die könnten 

gemeinsam besser präsentiert werden.  

 

 

  

 

 

Zukunftsaussichten 

 

Die Angst vor dem Wolf ist da. Es ist 

nicht tragbar, die Schafe nicht mehr auf 

die Alm zu bringen. Allein der Zukauf 

des Futters wäre zu teuer.  
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Naturwoll  

Valentin Niederwolfsgruber 
 

Adresse:  

NATURWOLL  

39040 Villnöß (BZ), Pardell 41 

Tel. +39 0472 840080, Fax +39 0472 

670237, Mobil +39 331 7695637 

info@naturwoll.com 

www.naturwoll.com 

Ansprechpartner: Valentin 

Niederwolfsguber  

Rechtsform: Einzelunternehmen 

 

Sammlung: über Brillenschafzucht 

Furchetta Villnöss 

 

Waschen: Italien 

Verarbeitungstechnologie: Weben, 

Walken 

Produktkategorien: Strickwolle, 

Teppiche, Matratzenauflagen, Decken 

 

Verkauf: Einzelhandel, Online 

  

 

 

 

 

 

 

Aktuelle Situation:  

Naturwoll nutzt die Rohwolle der 

Brillenschafe in Villnöss und zusätzlich 

etwas Wolle vom Bergschaf. Die 

Sammlung wird über Furchetta 

organisiert. Die Waschung wurde in 

den letzten Jahren in Italien (Bergamo 

wurde inzwischen geschlossen) 

durchgeführt, die Qualität in Biella 

(inzwischen auch geschlossen) hat 

nicht gepasst. Die Wäscherei in 

Österreich wurde noch nicht 

ausprobiert, voraussichtlich soll die 

Wolle in Prato gewaschen werden. Die 

Situation ist erst heuer neu und die 

Preise in Italien um die Hälfte niedriger 

als in Österreich.  

 

Seit kurzem übernimmt Salewa die 

gesamte Wolle der Brillenschafe. Diese 

Entwicklung schränkt lt. 

Niederwolfsgruber die Produktvielfalt 

stark ein.  

 

 

 

 

 

 

mailto:info@naturwoll.com
http://www.naturwoll.com/
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Optimierungspotential 

 

Die Vermarktung der Produkte ist 

schwierig. Da wäre eine Unterstützung 

sehr hilfreich. Produktentwicklung ist 

nicht das Problem, da gibt es genug 

Partner und außerdem sind 

Kompetenzen in den jeweiligen 

Wollbetrieben vorhanden. Ideal wäre 

eine Kooperation zwischen den 

einzelnen Wollproduzenten. 

 

Es gilt einen Weg zwischen Tradition 

und Innovation zu finden.  

 

Zukunftsaussichten: 

 

In Villnöss hat es erst kürzlich Wolfrisse 

gegeben. Die Situation muss gelöst 

werden, sonst wird es in Zukunft keine 

Südtiroler Schafwolle mehr geben. 
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Unterweger Wollmanufaktur 
 

Adresse:  

Unterweger Wollmanufaktur 

Europastraße 27/D  

39058 Sarnthein | Sarntal -

MwStr.Nr./REA-BZ: 01592210213 

Tel.+39 0471 620 040 

info@unterweger.bz 

www.unterweger.bz  

 

Ansprechpartner: Albert Unterweger  

Rechtsform: Einzelunternehmen 

 

Sammlung: eigenständig vor Ort im 

Sarntal 

Waschen: Italien 

Verarbeitungstechnologie: Filzen, 

Spinnen, Weben 

Produktkategorien: Bekleidung, 

Teppiche, Kissen, Patschen, Socken 

 

Verkauf: Einzelhandel, Online 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle Situation:  

Nach dem Covid-Lock-Down läuft das 

Geschäft jetzt langsam wieder an. Die 

Produktion konnte auch während des 

Lock-Downs aufrechterhalten werden, 

das Geschäft war geschlossen. Es war 

eine Gelegenheit den Webshop neu zu 

gestalten, um den Online-Kauf weiter 

zu ermöglichen.  

 

Die Bauern wissen nicht mehr wie man 

die Schafe schert und die Wolle 

sortiert. Der Rohstoff muss Qualität 

haben, und das ist nicht immer 

gegeben.  

 

Zum Spinnen der Wolle gibt es eine 

Zusammenarbeit mit der Spinnerei 

Wagner in Nordtirol. Eine 

Wiedereröffnung der Spinnerei Salutt in 

Mals wäre eine schöne Alternative. 

 

Das Waschen der Wolle ist immer 

wieder Thema. Die Wäscherei im 

Ötztal ist umständlich und teuer und in 

Prato gibt es das Thema mit dem 

Karbonisieren. 

 

 

tel:00390471620040
mailto:info@unterweger.bz
http://www.unterweger.bz/
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Optimierungspotential 

 

Eine Kampagne zur Stärkung der 

Sichtbarkeit der Wollproduzenten wäre 

von Vorteil. Gekoppelt mit dem Aufruf 

regional und lokal einzukaufen. 

 

Die Kampagne könnte auch 

gemeinsam von Bauernbund, HDS und 

IDM gemacht werden. Es geht ja darum 

sowohl die Bauern als auch die 

Konsumenten zu sensibilisieren. 
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Wooltex 
 

Adresse:  

Wooltex v. GmbH 

Am Gries 28  

I-39011 Lana (BZ) 

j.winkler@wooltex.eu 

Tel. +39 347 7472399 

www.wooltex.eu 

 

Ansprechpartner: Johannes Winkler  

Rechtsform: GmbH 

 

Sammlung: südtirolweit an 7 

Sammelstellen in Zusammenarbeit mit 

den Südtiroler Gartenmärkten. Die 

Sammlung findet nicht jährlich statt, 

sondern alle paar Jahre nach Bedarf.  

Waschen: Belgien 

Verarbeitungstechnologie: Vlies und 

Matten 

 

Produktkategorien: Gartenmatten, 

Erosionsschutzmatten, 

Begrünungsmatten 

 

Verkauf: über Großhandel für 

Bautechnik und Gartenmärkte 

Weiters zwei Einzelhandelsgeschäfte 

in Lana mit Handelswaren rund um 

Schafwolle, Naturfasern und 

nachhaltige Naturprodukte 

  

Aktuelle Situation: 

Johannes Winkler und sein Vater Josef 

Winkler haben in Zusammenarbeit mit 

dem Verband der Kleintierzüchter, dem 

Innovationsschalter des Südtiroler 

Bauernbundes und der Laimburg zwei 

Innovationsprojekte mit Südtiroler 

Schafwolle entwickelt.  

 

2014/15 wurde ein Aufruf an die 

Südtiroler Schafzüchter gestartet und 

südtirolweit an sieben Sammelstellen 

Schafwolle gesammelt. Es war eine 

Aktion, um vor allem lange gelagerte 

Schafwolle zu nutzen und zu 

verwerten. Ziel war die Herstellung von 

Düngepellets. Der Verarbeitungs- und 

Lieferungsprozess gestaltete sich sehr 

aufwendig, sodass der festgelegte 

Preis auf Dauer nicht konkurrenzfähig 

war. Die Nachfrage ging nach 1-2 

Jahren deutlich zurück und die 

Produktion wurde eingestellt. Der 

Verkauf erfolgte im Rahmen einer 

Kooperation mit den Südtiroler 

Gartenmärkten. 

 

Inhalt eines weiteren 

Innovationsprojektes war die 

Entwicklung von Gartenmatten, 

mailto:j.winkler@wooltex.eu
tel:00393477472399
http://www.wooltex.eu/
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Erosionsschutzmatten und Be-

grünungsmatten. Diese werden über 

den Großhandel für Bautechnik und 

exklusiv über die 26 Südtiroler 

Gartenmärkte der Landwirtschaftlichen 

Hauptgenossenschaft verkauft. 

Außerdem scheint der Schweizer Markt 

sehr erfolgversprechend zu sein.  

Die Schafwollmatten eignen sich als 

Schneckenschutz, als Unkrautschutz- 

und Abdeckmatte bis zur 

Mulchscheibe. Die Unkrautschutzmatte 

verhindert das Wachstum unbeliebter 

Pflanzen und wirkt als Feuchtigkeits-

speicher und Dünger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimierungspotential: 

Interessant wäre es, wenn die 

Südtiroler Landesverwaltung, konkret 

Straßenbau und Wildbachverbauung 

die Erosionsschutz- und 

Begrünungsmatten aus Schafwolle 

verwenden würden. Damit könnte die 

regionale Wertschöpfung gesteigert 

werden, anstatt Kokosfasern aus der 

Ferne anzukaufen.  

 

Zertifizierung: 

Für Schafwollmatten gibt es weder ein 

vergleichbares Produkt noch eine 

mögliche Zertifizierung.  
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Daunenstep 
 

 

Adresse:  

Daunenstep 

Hauptstraße 7, Unterinn 

39054 Ritten (I) 

Tel +39 0471 359 600 

info@daunenstep.it 

www.daunenstep.com 

 

Ansprechpartner: Marius Eccel 

Rechtsform: Großunternehmen 

 

Sammlung: in Zusammenarbeit mit 

dem Verband der Kleintierzüchter  

Waschen: Belgien 

Verarbeitungstechnologie: 

Wattierung für Bettwaren 

 

Produktkategorien: Bettwaren 

 

Verkauf: über die bestehenden 

Absatzmärkte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle Situation: 

Daunenstep hat in Kooperation mit 

dem Verband der Kleintierzüchter eine 

Linie an Bettwaren mit 100% Füllung 

aus Bergschafwolle entwickelt.  

Die Linie wurde 2019 eingestellt und 

wird voraussichtlich nicht wieder 

aufgenommen. Die Vermarktung 

versprach nicht den notwendigen 

Erfolg. 

Aktuell wird der Restbestand an 

Naturfaser Wool-Step reduziert 

verkauft. 

 

mailto:info@daunenstep.it
http://www.daunenstep.com/
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Salewa – Tirol Wool Celliant 
 

 

Adresse:  

Salewa World Bozen 

Waltraud Gebert Deeg Str. 4 

39100 Bozen 

Telefon: 0471 188 1432 

www.salewa.com/de-it/tirol-wool-celliant 

 

Ansprechpartnerin:  

Christine Ladstätter 

Rechtsform: Großunternehmen 

 

Sammlung: in Zusammenarbeit mit 

Furchetta, Villnößer Brillenschaft  

Waschen: Italien 

Verarbeitungstechnologie: 

Wattierung und Isolationsmaterial für 

Bekleidung 

 

Produktkategorien: Sport- und 

Bergbekleidung 

 

Verkauf: über die bestehenden 

Absatzmärkte 

 

 

 

 

Aktuelle Situation: 

Salewa arbeitet seit mehreren Jahren 

daran TirolWoll mit Südtiroler Wolle 

zusammenzuführen. Inzwischen hat 

Salewa die Marke TirolWool 

übernommen und kontinuierlich an der 

Technologie weitergearbeitet und auch 

eine eigene Linie kommunikationsstark 

lanciert. 

Salewa hatte ursprünglich den 

Vorschlag gemacht eine Dachmarke zu 

entwickeln, wo alle Südtiroler Projekte 

Platz haben und jeder Wollproduzent 

seine Produkte und Geschichte 

vorstellt. Diese Idee wurde nicht 

angenommen.  

Neben der Schafwolle aus Nordtirol 

übernimmt Salewa die gesammelte 

Rohwolle der Villnößer Brillenschafe. 

Das Waschen der Wolle übernimmt der 

Partner Impotex in Italien.  

Den Schafwollfasern wird Celliant®, 

eine Mischung aus 13 thermoreaktiven 

Mineralien in recycelte 

Polyesterfasern, hinzugefügt. 

Für Salewa ist die Produktlinie 

Ausdruck für ein ganzheitliches 

Lebensgefühl und ein Bezug zur 

Heimat. Es ist eine schöne, ehrliche 

Möglichkeit zu zeigen, wie wir leben.  

http://www.salewa.com/de-it/tirol-wool-celliant
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Optimierungspotential 

Salewa geht davon aus, dass die 

Nachfrage nach den Artikeln der 

TirolWoolCelliant-Linie steigt. Damit 

bedarf es zukünftig auch mehr an 

Südtiroler Schafwolle. 

Salewa hat den direkten Vergleich mit 

Nordtirol wo seit ca. 10 Jahren die  

Sammlung, Scherung, Waschung und 

Zurverfügungstellung der Rohwolle 

koordiniert und abgestimmt wird.  

In Südtirol braucht es die 

Sensibilisierung der Schafzüchter und 

auch eine verbesserte Sortierung beim 

Schären.  

 

Zukunftsperspektiven 

Schafwolle hat viel Potential und 

könnte auch im Innenbereich als 

Raumreiniger oder zur 

Geräuschdämmung genutzt werden. 

Auch die Kombination mit anderen 

natürlichen Fasern, wie Hanf oder 

Leinen wäre zu entwickeln. Zurzeit gibt 

es zur Ideen- und Konzeptfindung 

Gespräche mit der Universität Bozen-

Brixen und dem Institut für Ökosozial-

Design. 

 

 

 

Zertifizierung 

Zertifizierung ist für das Unternehmen 

Salewa ein sehr gängiges und 

bekanntes Thema. Die Gespräche mit 

dem Zertifizierungsinstitut ICEA 

zeigten, dass der Responsible Wool 

Standart für große Herden angedacht 

war und den Standard, der regional 

kleinräumlich arbeitenden Tiroler 

Schafzüchter nicht sichtbar machen 

kann. Der ökosoziale Aspekt wird nicht 

berücksichtig und ist somit nicht 

erhebbar. Schlussendlich kam man 

zum Entschluss, es braucht keinen 

zertifizierten Standard, weil die 

Wertschöpfungskette vom Bauern zum 

Waschen und Verarbeiten relativ kurz, 

vollkommen sichtbar und transparent 

und ehrlich kommunizierbar ist. 
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Südtiroler Marken 
und Initiativen  
 

Furchetta, Villnöß 
 

Das Tal Villnöß ist die Heimat des 

Brillenschafs. Es ist die älteste 

Schafrasse Südtirols. Die Initiative 

Furchetta hat die Vermarktung des 

Schaffleisches übernommen und auch 

die Sammlung der Schafwolle 

organisiert.  

 

Die Marke „Villnösser Brillenschaf“ ist 

im Zuge eines ESF-Projektes 

entstanden mit dem Ziel das Potential 

des Villnösser Brillenschafes wieder 

kulturell und wirtschaftlich auszu-

schöpfen. Das Logo ist die visuelle 

Markierung dieser Absicht. Im Prinzip 

ist die Verwendung der Marke für alle 

Partner offen, die den Kriterienkatalog 

erfüllen und mit Produkten vom 

Villnösser Brillenschaf arbeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle Situation zur 

Schafwolle: 

Mittlerweile wird sowohl das Scheren 

als auch eine zentrale Wollsammlung 

organisiert. Die Wolle wird sofort 

abgewogen und abgerechnet. Es ist ein 

Vorzeigeprojekt und garantiert die 

Nachverfolgbarkeit.  

 

Seit 2 Jahren gelingt es mit dem 

Abnehmer Salewa die gesamte Wolle 

zu verkaufen. Vor 3 Jahren wurde an 

das Unternehmen Luis Trenker 

verkauft. Durch die aktuelle 

Zusammenarbeit kann auch ein fairer, 

relativ hoher Preis an die Bauern 

bezahlt werden. Der 

Durchschnittspreis beläuft sich auf 

2,25.- Euro pro kg.  
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Optimierungspotential: 

Ziel sollte es sein, das Waschen der 

Wolle in Südtirol besser zu 

organisieren oder sogar eine 

Wäscherei zu errichten. 

 

Zukunftsaussichten: 

Der Wolf ist definitiv ein Problem und er 

ist nicht allleine. Auch Fuchs und 

Goldschakal sind Feinde für die 

Brillenschafe. Schwarze Brillenschafe 

gibt es weltweit nicht mal mehr 100 

Stück. Da ist jeder Verlust ein großer 

Schaden. Unter den Schafbauern ist 

eine große Hilflosigkeit spürbar und die 

Motivation geht verloren.  

 

 

 

Zertifizierung: 

 

Die Fleischprodukte werden nach dem 

‚presidio slow food‘ zertifiziert. 

Idealerweise sollte dieses Label auch 

auf die Wollprodukte ausgeweitet 

werden. Wichtig ist das Aufzeigen der 

regionalen kleinen Kreisläufe. Von 

Vorteil wäre eine eigene Koordinierung 

des Kriterienkatalogs (z.B. ist es 

unpassend, wenn ein Produkt als 

biologisch klassifiziert wird und die 

Rückstände der Markierung aus Lack 

auffindbar sind) und unbedingt eine 

südtirolweite Zertifizierung oder ein 

entsprechendes Qualitätssiegel. 

 

 

Adresse:  

FURCHETTA KG des OSKAR 

MESSNER & CO. 

Bergerweg 14  

Villnöß I-39040  

Tel. +39 0472 840 186 

Fax. +39 0472 840 385 

info@furchetta.it 

www.furchetta.it 

 

Ansprechpartner: Oskar Messner 

 

  

mailto:info@furchetta.it
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Von Wipplåmb zu Wippland 
 

Die Schafzüchter aus dem Wipptal 

ergriffen 2011 die Initiative. Sie 

informierten sich über mögliche 

Projekte und die Vermarktung von 

Fleisch von Schafen und Lämmern und 

gründeten die landwirtschaftliche 

Genossenschaft ‚Wipplåmb‘. 

Insgesamt 24 Schafbauern züchten 

speziell Tiroler Bergschafe. Sie achten 

auf artgerechte Tierhaltung, 

naturbelassene Fütterung und kurze 

Transportwege. 

Die Qualität des Schaf- und 

Lammfleisches überzeugt die regionale 

Gastronomie. Zahlreiche Eisacktaler 

Köche sind Stammkunden. Weitere 

Vermarktungsschienen sind ein 

Geschäft in Spechtenstein und ein 

Online-Shop über die Internetseite. 

 

 

 

In der Zwischenzeit ist die 

Genossenschaft auf 28 Mitglieder 

angewachsen und neben Schafbauern 

gehören nun auch Züchter mit Rinder-, 

Schweine- und Geflügelhaltung dazu. 

Außerdem wurde das Einzugsgebiet 

auf ganz Südtirol erweitert. Diese 

Entwicklung brachte eine 

Namensänderung mit sich, sodass sich 

der Gründungsname ‚Wipplåmb‘ zu 

‚Wippland‘ umformte. 

 

Die Sammlung und Vermarktung der 

Schafwolle ist für die Schafzüchter 

bisher nicht aktuell. Laut dem Obmann 

der Genossenschaft Alexander 

Plattner könnten Gespräche geführt 

werden, um die Nutzung des 

Rohstoffes zu prüfen. 

 

Adresse: 

Wippland Gen. & landw. Ges. 

Sprechenstein 11  

I-39040 Freienfeld  

Tel: 0039 0472 766 800  

info@wippland.com  

www.wippland.com/ 

 

Ansprechpartner: Alexander Plattner 

 

  

http://www.wippland.com/
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Sarner Fleisch 

 

Sarner Fleisch vereint Bauernhöfe mit 

Tierhaltung aus dem Sarntal. Für die 

Mitgliedsbetriebe von Sarner Fleisch 

wurden Richtlinien und 

Qualitätsvorschriften erarbeitet, die 

genau einzuhalten sind. 

Zurzeit gibt es insgesamt 36 Mitglieds-

Betriebe, produziert werden 

Rindfleisch, Ochsenfleisch, 

Kalbfleisch, Ziegenfleisch und 

Schaffleisch. Drei Bauernhöfe halten 

Schafe und liefern das Schaffleisch. 

Die Verarbeitung und Vermarktung 

gelingen über ein Netzwerk an 

Partnern. Das sind zum einen acht 

Metzgereien in und außerhalb des 

Sarntals und zum anderen drei 

Restaurants im Sarntal.  

Im Folgenden werden die Richtlinien 

für das Schaffleisch dargestellt (siehe 

www.sarnerfleisch.com/de/sarner-

qualitaet.html). 

 

 

 

 

RICHTLINIEN FÜR DAS 

QUALITÄTSFLEISCHSIEGEL UND 

DAS MARKENFLEISCH AUS DEM 

SARNTAL 

 

I)Herkunft: Die Herkunft der Tiere ist 

rückverfolgbar und wird durch ein 

Ursprungszeugnis der Sarner 

Qualitätsfleischgruppe in eigener 

Verantwortung bestätigt. Durch den 

Bauer erfolgt eine zwingende Führung 

der Kennzeichnungskarte bzw. des 

Stallregisters bei Schafen. Es werden 

mehrere Rassen im Programm 

aufgenommen: das Tiroler Bergschaf, 

das Schwarzbraune Bergschaf, das 

Juraschaf und das Tiroler Steinschaf. 

Bei den Lämmern darf ausschließlich 

Vollmilch verwendet werden. Die 

Lämmer müssen im Mitgliedsbetrieb 

geboren sein. Vor der Schlachtung 

müssen die erwachsenen Tiere 

mindestens 6 Monate im eigenen Stall 

und vorwiegend mit einheimischem 

Futter gehalten werden.  

 

http://www.sarnerfleisch.com/de/sarner-qualitaet.html
http://www.sarnerfleisch.com/de/sarner-qualitaet.html
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II) Haltung: Bei der Tierhaltung werden 

die gesetzlichen Vorgaben rigoros 

eingehalten und innerhalb der 

Qualitätsfleischgruppe streng 

überwacht. Verstöße werden einmal 

verwarnt und führen bei Wiederholung 

zum Ausschluss des Mitgliedes. Es 

erfolgt eine artgerechte Haltung der 

Tiere. Durch das entsprechende 

Stallklima (Durchlüftung), mindestens 8 

Stunden am Tag Erhalt von Tageslicht, 

gute Ausleuchtung der Stallung zur 

Überwachung der Tiere sowie den 

Bewegungsmöglichkeiten wird 

besonders den wachsenden Tieren 

Rechnung getragen. Im Sommer wird 

Almweide durchgeführt und im Frühjahr 

und Herbst werden die Tiere auf der 

Heimweide gehalten. Die Haltung 

erfolgt auf Einstreu (Stroh) und die 

Stallungen müssen so ausgerichtet 

werden, dass sich jedes Schaf mühelos 

hinlegen, liegen, aufstehen und sich 

putzen kann.  

III) Bodenbewirtschaftung und 

Fütterung: Primär wird das Rohfutter 

aus eigener Produktion verwendet und 

darf nicht aus Silagen stammen. Es 

gelten die aktuellen Landes-, Staats- 

und EU-Richtlinien. Zusatzfutter: Die 

Futtermittel sind gentechnikfrei und es 

handelt sich um Getreidemischungen, 

die frei von Medikamenten, Fisch- und 

Tiermehl sowie Hormonen und 

Antibiotika sind. Die Lagerung des 

Futters erfolgt in trockener Umgebung. 

Die Haltbarkeit wird strikt eingehalten. 

Die Fütterungshinweise in Bezug auf 

die Maximalmenge an Zufütterung auf 

das Grundfutter werden streng 

eingehalten. Lämmer dürfen nur 

Vollmilch und gutes Grundfutter 

bekommen. 

 

Adresse: 

Verein Sarner Fleisch 

Essenberg 13 

I-39058 Sarntal, Südtirol 

info@sarnerfleisch.com 

www.sarnerfleisch.com 

Tel. (+39) 349 274 54 35 

 

Ansprechpartner: Richard Kienzl 

 

  

mailto:info@sarnerfleisch.com
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Ipotsch aus dem Schnalstal 
 

Der Tourismusverein Schnalstal hat in 

Zusammenarbeit mit dem 

Wollproduzenten Zacher in Innichen 

Pantoffeln und Sitzkissen aus 

Schafwolle entwickelt.  

 

Durch ein professionelles 

Marketingkonzept konnte die 

Wertschöpfung für die Bauern enorm 

gesteigert und gleichzeitig ein 

authentisches Souvenir für den 

Tourismus im Schnalstal geschaffen 

werden. Die Schafwolle der gesamten 

Schnalstaler Schafzucht, mit 

insgesamt 4000 Schafen wird 

gesammelt und zu Pantoffeln und 

Filzsitzkissen verarbeitet.  

 

Aus der Geschichtsforschung ist 

inzwischen gesichert, dass es die 

Schaftriebe vom Schnalstal in Südtirol 

über die Gletscher auf die Weiden im 

hinteren Ötztal seit mindesten 6000 

Jahren gibt. 2011 wurde der 

grenzüberschreitende Schaftrieb „die 

Transhumanz“ in die Liste des 

immateriellen Kulturerbes der 

UNESCO aufgenommen. Dies trägt zur 

Sichtbarkeit der Schafwollprodukte 

zusätzlich bei und fördert die 

Vermarktung als Naturprodukt, ohne 

synthetische Hilfsmittel.  

 

Optimierunspotential: 

Gewünscht wäre ein einheitliches 

Gütesiegel vom Land Südtirol. 

 

Der ipotsch ist ein eingetragenes 

Markenzeichen des Tourismusverein 

Schnalstal. 

Adresse: 

Tourismusverein Schnalstal 

Karthaus Nr. 42 

I-39020 Schnals - Südtirol 

Tel: +39 0473 679 148 

Fax: +39 0473 679 177 

info@schnalstal.it 

www.ipotsch.it/de/ 

 

Ansprechpartner:  

Direktor Manfred Waldner  

 

 

mailto:info@schnalstal.it
http://www.ipotsch.it/de/
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Europäische Textilakademie 
 

Die Akademie ist der 

Zusammenschluss von Mitgliedern, 

Vereinigungen, Körperschaften, 

Unternehmen und Institutionen, 

Museen und Universitäten zur 

Förderung des Mode- und 

Textilhandwerks, des produzierenden 

Gewerbes, sowie der kulturhistorisch 

und wissenschaftlich Schaffenden.  

Ziel ist es die lange Tradition des 

Textilgewerbes als Kulturgut zu 

erforschen und zu schützen. Es werden 

Aus- und Weiterbildungen angeboten. 

Auch wissenschaftliche Beiträge und 

Publikationen zur Textilgeschichte und 

zum Textilhandwerk verfasst. Weiters 

werden Veranstaltungen, Kongresse, 

Modeschauen und Präsentationen, 

Wettbewerbe und Ausstellungen 

organisiert. 

Unter anderem findet alljährlich das 

internationale Festival für textiles 

Handwerk, textile Kunst und Design in 

Bozen statt. Aussteller aus aller Welt 

kommen und präsentieren ihre 

Produkte rund um textiles Handwerk.  

Der Präsident der Europäischen 

Akademie, der Südtiroler Richard Vill 

vermisst bei diesem Festival die 

Südtiroler Wollproduzenten.  

Er kennt das Potential der kleinen 

Betriebe, weiß von einzigartigen 

Produkten und bedauert die fehlende 

Zusammenarbeit. Auch zwischen den 

Betrieben. Die Kleinstrukturiertheit der 

Wollhandwerker lässt keine Zeit für 

Innovation, Marktrecherche oder 

Marktpräsenz auf internationalen 

Messen und Ausstellungen. Es fehlen 

personelle und finanzielle Ressourcen 

und der nötige Support von der 

öffentlichen Hand oder den Verbänden. 

Vill war auch über 25 Jahre lang der 

Vorsitzende der Berufsgemeinschaft 

für Weber, Stricker und Sticker im 

Landesverband der Handwerker. 

Seiner Erfahrung nach liegt das 

Schattendasein der Schafwolle auch 

darin, dass es schwierig ist 

sektorenübergreifend zusammenzu-

arbeiten. Nicht nur die einzelnen 

Betriebe müssen zusammenarbeiten 

auch ein Austausch zwischen 

Landwirten, Handwerkern, Industrie, 

Handel und Forschung ist notwendig.  

Richard Vill ist überzeugt, die 

Südtiroler Schafwolle hat ein 

Kulturpotential, das immer mehr 

verloren geht.  

Siehe: www.eurotextileacademy.com 



Seite 33  Südtiroler Marken und Initiativen 
   

 

Winterschule Ulten 
 

Die Winterschule Ulten wurde Anfang 

der 1990er Jahre ins Leben gerufen. 

Die Idee war, den heimischen 

Landwirten eine Zusatzausbildung in 

der Verarbeitung heimischer 

landwirtschaftlicher Rohstoffe, wie Holz 

und Schafwolle zu bieten. Im Laufe der 

Jahre wurde das Angebot erweitert und 

neben der Holz- und Textilverarbeitung 

gibt es inzwischen auch Ausbildungen 

in Permakultur, Bäderwesen und 

Ganzheitlicher Gesundheit.  

 

Ziel der Winterschule Ulten ist es 

traditionelle, handwerkliche Techniken 

des Alpenraumes wieder aufzugreifen 

und mit neuem Wissen zu beleben. 

Dabei werden natürliche regionale 

Rohstoffe verarbeitet und alternative 

Formen, des Wirtschaftens, Arbeitens 

und Lebens vermittelt. 

 

Die Ausbildung dauert insgesamt drei 

Jahre und endet mit dem Zertifikat des 

entsprechenden Berufsbildungslehr-

ganges der Landesberufsschule.  

 

 

 

 

Die Fächer der Winterschule Ulten 

umfassen unter anderen 

Holzverarbeitung, Flechten, Alpine 

Kräuterkunde, Wildblumenfloristik, 

Weben, Filzen, Klöppeln, Stricken, 

Permakultur sowie Gesundheit aus 

ganzheitlicher Sicht. 

 

In Anlehnung an die Winterschule Ulten 

gibt es die Idee eine Winterschule im 

Ahrntal aufzubauen. Im Rahmen einer 

Machbarkeitsstudie für die 

leerstehende Finanzkaserne in St. 

Peter im Ahrntal wurde ein inhaltliches 

Konzept in Kooperation mit der 

Winterschule Ulten angedacht. Eine 

Winterschule Ahrntal möchte 

Verarbeitungsmöglichkeiten für die 

lokalen regionalen Rohstoffe des Tales 

vermitteln. 

 

Winterschule Ulten 

Schulsprengel Ulten 

Hauptstraße 172 A  

I-39016 St. Walburg/Ulten 

Tel.: +39 0473 796099 

Fax: +39 0473 796099 oder +39 0473 

795162 

info@winterschule-ulten.it 

www.winterschule-ulten.it 

Koordinatorin: Franziska Schwienbacher 

mailto:info@winterschule-ulten.it
http://www.winterschule-ulten.it/
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Erlebnisschule Langtaufers 
 

Die Erlebnisschule Langtaufers 

befindet sich in der Gemeinde Graun 

im Langtauferer Tal, im ehemaligen 

Grundschulgebäude. 

Die Erlebnisschule bietet Schulklassen 

aus Südtirol, aus den 

Nachbarprovinzen und aus dem 

Ausland die Möglichkeit, die Natur und 

die Kultur des Hochtales Langtaufers 

mit allen Sinnen zu erfahren. Einen 

Schwerpunkt bildet dabei der direkte 

Kontakt der Jugendlichen mit der 

einheimischen Bevölkerung. Die 

inhaltlichen Bausteine werden von 

Fachleuten des Tales vermittelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bausteine der Erlebnisschule 

vermitteln Aufgaben und Tätigkeiten 

aus dem landwirtschaftlichen Alltag. 

Unter anderem heißen die Angebote 

‚Faszination Filz‘ und ‚Tolle Wolle‘. Es 

wird gebastelt, gefilzt, gezupft, kardiert 

und auf dem Spinnrad ein Wollfaden 

gesponnen. Die Schafwolle stammt 

von den Schafen aus Langtaufers.  

 

Adresse: 

Erlebnisschule Langtaufers 

Langtaufers, Grub 1  

39027 Graun im Vinschgau 

Telefon: +39 0473 633199 

Mobil: +39 348 0609560 

erlebnisschule.langtaufers@schule.suedtirol.it 

www.ssp-graun.it/erlebnisschule/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:erlebnisschule.langtaufers@schule.suedtirol.it
http://www.ssp-graun.it/erlebnisschule/
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Wiederbelebung der 

Spinnerei Salutt 
 

Die Weberei und Spinnerei Salutt in 

Mals hat mit Ende des Jahres 2010 ihre 

Tore geschlossen. Der Betrieb hat in 

seiner langen Geschichte Schafwolle 

heimischer Bauern zu Filzwolle, 

Garnen und Textilien verarbeitet und 

verkauft. Es war der letzte Betrieb 

dieser Art im Vinschgau. 

Christian Salutt, Sohn von Arnold Salutt 

und heutiger Eigentümer der Weberei 

und Spinnerei lebt und arbeitet seit 

2010 in der Schweiz. Er hat 

Bereitschaft und Interesse daran die 

Weberei und Spinnerei wieder aufleben 

zu lassen und sucht nach 

Möglichkeiten die ehemalige 

Hausfabrik als kulturelles Gut attraktiv 

zu gestalten. Die Weberei und 

Spinnerei Salutt in Mals beherbergt 

heute noch auf einer Fläche von ca. 

700 m² verschiedene Maschinen der 

Sächsischen Maschinenfabrik vormals 

Richard Hartmann, zum Teil aus dem 

Jahre 1909. Die Sächsische 

Maschinenfabrik in Chemnitz war eines 

der bedeutendsten Maschinenbau-

unternehmen in Sachsen. 

Mögliche Tätigkeitsfelder zur 

Wiederbelebung könnten sein 

- Sammelstelle zum Sammeln der 

Wolle im oberen Vinschgau 

- Nutzung der Karde der Weberei 

und Herstellung von Wollvlies  

- Schaffung eines Erlebnismuseums 

mit Schauräumen und Ausstellung 

der Textilmaschinen  

- Darstellung der historischen 

Südtiroler Textilindustrie und des 

Textilhandwerks  

- Verkaufsladele mit Südtiroler 

Wollprodukten 

Bisher scheiterte die Wiederbelebung, 

da sich kein interessierter Träger vor 

Ort findet. 
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Stakeholder in 
Südtirol 
 

Verband der 

Kleintierzüchter 
 

Der Verband der Kleintierzüchter 

wurde 1989 gegründet. Die 

Aufgabenbereiche umfassen die 

Betreuung der Mitglieder, die 

Förderung der Kleintierzucht und die 

Vermarktung der Produkte. Der 

Verband vereint die Vertreter der 

Schaf-, Ziegen und Schweinezüchter.  

Aktuell sind 49 Schafzuchtvereine 

Mitglied beim Verband. Für die 

Mitglieder bietet der Verband alljährlich 

im Frühjahr eine Schafwollsammlung. 

Die Schafzüchter bringen ihre 

Schafwolle nach Bozen zur 

Geschäftsstelle. Von dort wird sie nach 

Belgien zum Waschen geliefert und als 

Rohwolle weiterverkauft.  

Adresse:  

Verband der Südtiroler Kleintierzüchter 

Galvanistraße 38, I-39100 Bozen  

Tel.0039 0471 063980 

Fax 0039 0471 063981 

info@vskonline.com 

Geschäftsführerin: Barbara Mock 

 

 

 

 

Südtiroler Bauernbund 
 

Der Innovationsschalter im Südtiroler 

Bauernbund ist Ansprechpartner für 

landwirtschaftliche Betriebe bei Fragen 

rund um das Thema der Innovation, 

beim Erkennen von zukünftigen 

Chancen für den eigenen Betrieb und 

bei der erfolgreichen Umsetzung der 

eigenen neuen Idee. 

Der Innovationsschalter bietet: 

• Betriebsspezifische Beratungen, 

• Tagungen, Workshops oder 

Exkursionen mit neuen Impulsen 

für die Weiterentwicklung eines 

Betriebes, 

• Weiterbildungskurse zur soliden 

Grundlage für aktuelle und 

zukünftige innovative Vorhaben. 

 

Darüber hinaus führt der 

Innovationsschalter Markt- und 

Trendforschungen durch. Diese liefern 

Grundinformationen über die aktuellen, 

für die Südtiroler Landwirtschaft 

bedeutsamen Trends und Märkte. 

tel:00390471063980
tel:00390471063981
mailto:nfo@vskonline.com
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Der Innovationsschalter des Südtiroler 

Bauernbundes war maßgeblich 

unterstützend beteiligt bei der 

Entwicklung der Projekte von wooltex. 

Zum einen wurden Düngepellets aus 

Schafwolle hergestellt und zum 

anderen Gartenmatten für den 

Agrarbereich und Erosionsmatten für 

den Bausektor. 

 

Aktuell verfolgt der Südtiroler 

Bauernbund keine Projekte zur 

Nutzung von Schafwolle.  

 

Adresse:  

Südtiroler Bauernbund 

Innovationsschalter 

K.-M. Gamper Str. 5 

Postfach 421 

I-39100 Bozen 

Tel.: +39 0471 999333 

Fax +39 0471 981171 

www.sbb.it/service/innovationsschalter/inn

ovation 

 

 

 

 

Landesverband der 

Handwerker - Berufsgruppe 

Stricker, Sticker und Weber 
 

Unter dem Motto „Wir verlieren nie den 

Faden!“ vereint die Berufsgruppe der 

Stricker, Sticker und Weber insgesamt 

34 Betriebe mit 87 Beschäftigten.  

Der Verband bietet seinen 

Mitgliedsbetrieben vielfältige 

Dienstleistungen rund um 

Steuerberatung, Umweltberatung, 

Arbeitsrecht, Weiterbildung etc. und ist 

Ansprechpartner für Innovation und 

neue Märkte.  

 

 

Adresse: 

lvh.apa 

Mitterweg 7, 39100 Bozen 

 

Ansprechpartnerin: 

Katharina Gutgsell 

Tel.: +39 0471 323284 

katharina.gutgsell@lvh.it 

http://www.sbb.it/service/innovationsschalter/innovation
http://www.sbb.it/service/innovationsschalter/innovation
mailto:katharina.gutgsell@lvh.it
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Handels- und 

Dienstleistungsverband 

Südtirol - hds 

 

Der hds ist der Verband der 

Unternehmer im Handel, in der 

Dienstleistung und in der Gastronomie 

in Südtirol. Vertreten werden die 

Berufsgruppen Einzelhandel, 

Lebensmittelgewerbe, Großhandel, 

Dienstleister, Gastronomie, 

Handelsagenten- und vertreter. 

 

Die hds Servicegenossenschaft 

hingegen bietet den einzelnen 

Mitgliedsunternehmen exklusive und 

professionelle Serviceleistungen an, 

die auf den Handel, den 

Dienstleistungen und der Gastronomie 

zugeschnitten sind.  

 

Adresse:  

Handels- und Dienstleistungsverband 

Südtirol (hds) 

Mitterweg 5, Bozner Boden 

39100 Bozen 

Tel. +39 0471 310 311 

Fax +39 0471 310 400 

www.hds-bz.it 

info@hds-bz.it 

Hotelier- und 

Gastwirteverband - HGV 

 

Der HGV ist die Interessenvertretung 

der Südtiroler Hoteliere und Gastwirte. 

Eine Mitgliedschaft im HGV bietet 

folgende Vorteile: 

- Telefonische Auskünfte zu aktuellen 

rechtlichen Themen. 

- Leistungen im Bereich 

Rechtsberatung (z. B. Einwände, 

Rekurse)  

- Kostenlos alle gesetzlich 

vorgeschriebenen Schilder und 

Tabellen. 

- Aktuelle Informationen via Newsletter 

, HGV-Zeitung und HGV-Homepage. 

- Geldwerte Konventionen u. a. in den 

Bereichen Energie, Fahrzeugkauf, 

Versicherungsberatung, Reise-

rücktrittsversicherung, Alkohol-

messgeräte oder SIAE und SCF. 

 

Adresse: 

HGV Bozen 

Schlachthofstraße 59 

39100 Bozen 

Tel. 0471 317 700 

Fax. 0471 317 701 

info@hgv.it 

www.hgv.it   

http://www.hds-bz.it/
mailto:info@hds-bz.it
tel:0471317700
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+jogpAihw/ju');
http://www.hgv.it/
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Südtiroler Filz- und 

Wollvereinigung 
 

Die Südtiroler Vereinigung wurde 2003 

von Josef Winkler in Tisens gegründet. 

Mitglied sind 20 Kunsthandwerker und 

Hobbyisten, die mit Schafwolle und Filz 

arbeiten. Hauptziel der Vereinigung ist 

es dem traditionellen textilen Handwerk 

wie Stricken, Weben, Sticken, 

Kardieren, Färben usw. Sichtbarkeit zu 

geben. Auch die Aufwertung der 

Schafwolle als hochwertiger Rohstoff 

für vielfältige natürliche Verarbeitungs- 

und Einsatzmöglichkeiten soll 

gewürdigt werden.  

Mehrere Jahre lang (bis 2017) hat die 

Vereinigung in Zusammenarbeit mit 

dem Bildungshaus Kloster Neustift 

einen Textilmarkt organisiert. Unter 

dem Namen „Textilwelt“ nahmen meist 
ca. 30 Aussteller teil und zeigten die 

neuesten Trends und Besonderheiten 

im Bereich Textil und Accessoires aus 

handwerklicher Fertigung.  

 

 

 

 

Ein weiteres gelungenes Projekt der 

Vereinigung ist die Schaffung eines 

Themenweges in der Gemeinde 

Tisens. Entlang des Weges sind 

Kunstwerke aus gefilzter Schafwolle zu 

sehen. 24 Künstler aus sieben Ländern 

haben die Wolle einheimischer Schafe 

verarbeitet und Objekte aus Filz 

geschaffen. Der Filzkunstwanderweg, 

der Filz, Natur und Kunst bietet, soll 

sowohl die einheimische Bevölkerung 

als auch Touristen auf die Schafhaltung 

und die damit verbundene 

Wollproduktion aufmerksam machen.  

Seit 2 Jahren organisiert die 

Textilvereinigung in Zusammenarbeit 

mit dem Wollproduzenten „Spinnradl“ 
die „Wollstraße“ in St. Leonhard in 

Passeier.  

Für 2021 ist in Zusammenarbeit mit der 

Schule des Wandels eine 

Veranstaltung rund um die Naturfaser 

Schafwolle auf der Brunnenburg 

geplant. 

Kontakt und Informationen: 

Margarethe Pfattner, Tel. 333 568 3226 
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Leadergebiete in 
Südtirol 
 

LEADER steht für: “Liaison Entre 

Actions de Développement de 

l'Économie Rurale“, in Deutsch 

“Verbindung zwischen Aktionen zur 

Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“ 

LEADER ist ein Förderangebot der 

Europäischen Union zur Stärkung der 

ländlichen Räume. 1991 als eigenes 

Förderprogramm ins Leben gerufen, ist 

LEADER seit 2007 Teil des 

Europäischen Landwirtschaftsfonds für 

die Entwicklung des ländlichen Raums 

(ELER). LEADER basiert auf dem 

sogenannten „Bottom-Up“-Ansatz und 

rückt die Lokalen Aktionsgruppen 

(LAG) in den Mittelpunkt, welche sich 

aus öffentlichen und privaten 

Mitgliedern zusammensetzen, und die 

Aufgabe haben auf lokaler Ebene 

innovative, multisektorale und 

integrierte Entwicklungsstrategien zu 

entwickeln. 

 

Die LEADER-Gebiete Südtirols im 

Zeitraum 2014-2020 sind: 

- Eisacktaler Dolomiten 

- Pustertal 

- Sarntaler Alpen 

- Südtiroler Grenzland 

- Vinschgau 

- Wipptal 2020 

  

http://www.rm-pustertal.eu/
http://grw.sarntal.com/leadergebiet-sarntaler-alpen-2014-2020
http://www.bzgbga.it/LEADER/LEADER_Suedtiroler_Grenzland
http://www.bzgvin.it/system/web/zusatzseite.aspx?menuonr=225034821&detailonr=225034825
https://www.grwwipptal.it/index.php?id=146&no_cache=1&L=0
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Eisacktaler Dolomiten 
 

LAG Eisacktaler Dolomiten 

Säbenertorgasse 3 – c/o 

Bezirksgemeinschaft Eisacktal 

I-39042 Brixen (BZ) 

Tel.: 0472-820566 -  

Mobil: 347-1279409 

info@eisacktalerdolomiten.eu 

eisacktalerdolmiten@pec.eu 

 

Koordinator: Joachim Hofmann 

 

Als federführender Partner wurde die 

GRW Wipptal/Eisacktal ausgewählt, 

die seit 2011 auch die Stelle für 

Regionalentwicklung im Eisacktal 

betreut.  

 

 

Das LEADER-Gebiet Eisacktaler 

Dolomiten erstreckt sich auf der 

orografisch linken Seite des 

Eisacktales von Rodeneck bis nach 

Lajen und umfasst die 6 Gemeinden 

Rodeneck, Lüsen, Villnöß, Lajen sowie 

die Bergfraktionen der Gemeinde 

Brixen am Ploseberg und die Fraktion 

Gufidaun der Gemeinde Klausen. 

 

 

 

 

  

mailto:info@eisacktalerdolomiten.eu
mailto:eisacktalerdolmiten@pec.eu
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Sarntaler Alpen 
 

GRW Sarntal  

Kirchplatz Nr. 10  

39058 SARNTHEIN  

Telefon: 0471 622786 

info@grw.sarntal.com  

www.grw.sarntal.com  

 

Koordinator: Josef Günther Mair 

 

Federführender Partner ist die 

Genossenschaft für Regional-

entwicklung Sarntal. 

 

 

 

 

 

 
Das LEADER-Gebiet Sarntaler Alpen 

umfasst den Tschögglberg, das Sarntal 

und Teile des westlichen Eisacktals. 

Die 10 Leader Gemeinden sind: Vöran, 

Mölten, Jenesien, Sarntal, Barbian, 

Villanders, Feldthurns, Klausen (mit 

den Fraktionen Verdings und Latzfons), 

Brixen (mit der Fraktion Pfeffersberg) 

und Vahrn (mit den Fraktionen 

Schalders und Spiluck). 

 

 

 

  

http://www.grw.sarntal.com/
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Südtiroler Grenzland 
 

Lokale Aktionsgruppe Südtiroler 

Grenzland,  

c/o Bezirksgemeinschaft 

Burggrafenamt, Meran 

Tel. 0473 205152  

hubert.ungerer@bzgbga.it 

 

Koordinator: Dr. Hubert Ungerer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das LEADER-Gebiet Südtiroler 

Grenzland umfasst als einziges in 

Südtirol zwei Teilgebiete: auf der einen 

Seite das Gebiet Ultental-

Deutschnonsberg mit den Gemeinden 

Ulten, St. Pankraz, Unsere Liebe Frau 

im Walde, St. Felix, Laurein und 

Proveis sowie auf der anderen Seite 

die Gemeinden Montan, Aldein, 

Truden, Altrei sowie die Fraktionen 

Graun, Penon und Oberfennberg 

(Gemeinde Kurtatsch), Unterfennberg 

(Gemeinde Margreid) sowie Buchholz 

und Gfrill (Gemeinde Salurn) im 

Unterland. 

  

mailto:hubert.ungerer@bzgbga.it


Seite 46  Leadergebiete in Südtirol 
   

 

Vinschgau 
 

Bezirksgemeinschaft Vinschgau 

Hauptstr. 134 

39028 Schlanders (BZ) 

Tel. +39 0473 736 835 

Fax +39 0473 736 806 

 

info@bzgvin.it 

bzgvinschgau.ccvalvenosta@legalmail.it 

 

Koordinatorin: Dr. Verena Gufler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das LEADER-Gebiet Vinschgau 

umfasst alle 13 Gemeinden, welche der 

Bezirksgemeinschaft Vinschgau 

angehören: Glurns, Graun im 

Vinschgau, Kastelbell-Tschars, Laas, 

Latsch, Mals, Martell, Prad am 

Stilfserjoch, Schlanders, Schluderns, 

Schnals, Stilfs und Taufers im 

Münstertal. 

 

  

mailto:bzgvinschgau.ccvalvenosta@legalmail.it
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Wipptal 
 

GRW Wipptal/Eisacktal m.b.H. 

Bahnhofstraße 2 F 

39049 Sterzing 

Mwst.+Steuer-Nr. 02299820213 

Tel. 0472-760515 

info@grwwipptal.it 

weiterbildung@grwwipptal.it 

grwwipptal@pec.it 

 

Koordinatorin: Carmen Turin,  

Tel. 338 3132846 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das LEADER-Gebiet Wipptal umfasst 

die 6 Gemeinden im Wipptal: Brenner, 

Sterzing, Freienfeld, Ratschings, 

Pfitsch und Franzensfeste. 

 

 

 

  

mailto:info@grwwipptal.it
mailto:weiterbildung@grwwipptal.it
mailto:grwwipptal@pec.it
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Pustertal 
 

Regional Management LAG Pustertal 

Büro Tel. (+39) 0474 43 10 20 

info@rm-pustertal.eu 

lagpustertal@pec.it 

 

Koordinator: Mag. (FH) Robert 

Alexander Steger MBA 

Mobil: (+39) 339 7755660 

ra.steger@rm-pustertal.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das LEADER-Gebiet Pustertal umfasst 

alle 26 Gemeinden welche der 

Bezirksgemeinschaft Pustertal 

angehören: Vintl, Kiens, Terenten, 

Pfalzen, St. Lorenzen, Bruneck (mit 

den Fraktionen Reischach, St. 

Georgen, Dietenheim und Aufhofen), 

Enneberg, St. Martin in Thurn, 

Wengen, Abtei, Corvara, Gais, Sand in 

Taufers, Mühlwald, Ahrntal, Prettau, 

Percha, Olang, Rasen-Antholz, 

Welsberg-Taisten, Gsies, Prags, 

Niederdorf, Toblach, Innichen und 

Sexten.  

  

javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(105,110,102,111,64,114,109,45,112,117,115,116,101,114,116,97,108,46,101,117))
javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(108,97,103,112,117,115,116,101,114,116,97,108,64,112,101,99,46,105,116))
mailto:ra.steger@rm-pustertal.eu
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Verarbeitungsstätten 
im Umkreis  
 

Ötztaler Schafwollzentrum, 

Tirol - A 
 

Das Ötztaler Schafwollzentrum ist die 

Waschanlage mit einer Kapazität für 

insgesamt 300 Tonnen pro Jahr. Das 

entspricht der Wolle von 150.000 

Schafen. Der Standort im Ötztal eignet 

sich aufgrund seiner Wasserqualität 

(Härtegrad 0) hervorragend für den 

Betrieb einer ökologisch arbeitenden 

Waschanlage. Die hohe 

Wasserqualität ermöglicht das 

Waschen der Wolle mit reiner Soda in 

einem geschlossenen Wasserkreislauf. 

Die dazu benötigte Prozesswärme 

liefert eine moderne 

Hackschnitzelheizung, die mit 

heimischem Holz beschickt wird.  

Durch die angeschlossene 

Wasserwiederaufbereitungsanlage 

wird der größte Teil des verwendeten 

Wassers in den Waschkreislauf 

zurückgeführt. (Quelle: Leitfaden 

Wertschöpfungskette Schafwolle 

Alpenraum) 

 

 

 

 

 

 

 

Neben der Waschanlage betreibt das 

Schafwollzentrum auch eine Teppich-

Manufaktur und einen Werkstatt-Laden 

mit kardierter Wolle, Vlies, Garnen in 

vielen Stärken und Filz.  

Das Schafwollzentrum wird jährlich von 

insgesamt 400 Lieferanten genutzt. Im 

Werkstattladen werden neben eigenen 

Produkten auch Produkte der Kunden, 

die die Wolle waschen lassen, verkauft. 

 

Adresse: 

Ötztaler Schafwollzentrum 

Regensburger GmbH 

Lehnpuit 2-4 ·  

6441 Umhausen im Ötztal 

Österreich 

Tel +43-5255-5293 

Fax +43-5255-52934 

info@schafwollzentrum.tirol 

www.schafwollzentrum.tirol 

  

https://www.schafwollzentrum.tirol/
https://www.schafwollzentrum.tirol/
tel:+43-5255-5293
mailto:info@schafwollzentrum.tirol
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Wagner Wolle, Tirol - A 
 

Wagner Wolle ist ein traditionel ler 

Familienbetrieb in Reutte, 

Nordtirol und verarbeitet 

Schafwolle zu hochwertigen 

Produkten wie Schafwollteppiche, 

Strickgarne, Filzwolle und 

anderen Wollprodukten. Die 

Produktionsfläche beträgt ca. 

1.300 m², bestehend aus einer 

Streichgarnspinnerei und einer 

Handweberei. Das Verarbeitungs-

volumen von hochwertiger 

Schafschurwolle beträgt im Jahr 

zirka 60.000 kg. 

In der Spinnerei werden 

Streichgarne im Bereich von 0,1 

bis 10 Nm gesponnen. In der 

Weberei werden durch spezielle 

Handwebstühle die bewährten, 

naturbelassenen Tiroler Schaf-

wollteppiche angefertigt. 

 

 

 

 

 

 

Adresse: 

Wollgarnspinnerei und Weberei  

WAGNER GmbH & Co.KG  

Innsbrucker Strasse 42 

6600 Reutte 

Österreich 

Tel: +43 5672 63307 

Fax:+43 5672 633074 

info@wagner-wolle.com 

www.wagner-wolle.com/ 

 

  

mailto:info@wagner-wolle.com
http://www.wagner-wolle.com/
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Herdenschutz 
 

Südtirol ist bereits heute und wird in 

den nächsten Jahren und Jahrzehnten 

weiter mit großen Beutegreifern wie 

Bär, Wolf, Luchs und Goldschakal 

konfrontiert sein. Soll die für Südtirol 

charakteristische Viehhaltung und vor 

allem die Beweidung der Almen mit 

Schafen trotz Auftreten großer 

Beutegreifer erhalten bleiben, bedarf 

es gemeinschaftlicher Anstrengung 

aller gesellschaftlichen Gruppen. Denn 

das Thema ist im Spannungsfeld von 

Weidewirtschaft, Jagd, Tourismus und 

Öffentlichkeit. 

Derzeitige Polemiken und Forderungen 

für freie Abschüsse von Problemtieren 

stehen im klaren Widerspruch zur Eu-

weit geltenden Fauna-Flora-Habitat 

(FFH)-Richtlinie.  

Es müssen also Lösungen im Rahmen 

der Gesetze gefunden werden. 

 

Ein wesentlicher Punkt wird auch die 

Öffentlichkeitsarbeit und die 

Einbindung der Betroffenen sein. 

 

Herdenschutz will die Nutztiere vor 

Schäden durch Beutegreifer schützen. 

Gleichzeitig zeigt sich, dass es für den 

Umgang mit dem Wolf keine 

pauschalen Lösungen geben kann. In 

jedem Fall ist es notwendig, den 

Beutegreifern und hier speziell dem 

Wolf Grenzen aufzuzeigen und die 

Weidetiere zu schützen. Schafe 

müssen durch die Schutzmaßnahmen 

eine mühsame Beute sein. Quer durch 

alle gefundenen Projekte und daraus 

abgeleiteten Empfehlungen kann 

gesagt werden, dass 

Herdenschutzhunde und 

Elektrozäune den besten Schutz 

bieten. Für Bauer und Tierhalter 

bedeutet dies allerdings einen 

erheblichen Mehraufwand. Und 

natürlich gibt es Flächen, auf denen 

speziell unter aktuellen 

Rahmenbedingen Herdenschutzmaß-

nahmen nur sehr mühsam und wenig 

effizient durchgeführt werden können. 

 

Für Südtirol braucht es ein Konzept zur 

Abschwächung der Konflikte, die durch 

Anwesenheit der Beutegreifer, Wolf, 

Bär und Luchs gegenüber der Schaf- 

und Viehzucht entstehen.  

Im folgenden finden sich einige 

Hinweise zu Publikationen und 

Organisationen aus dem benachbarten 

Ausland, die sich mit dem Thema 

ausführlich befassen. 
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Publikationen und Organisationen 

rund um das Thema Herdenschutz 

 

Dossier von Eurac Research, Institut 

für Regionalentwicklung: Der Wolf in 

Südtirol, Download unter 

www.eurac.edu/de/research/mountains/re

gdev/publications/Pages/dossier/Dossier-

lupo-Alto-Adige.aspx 

 

 

„Machbarkeitsstudie Herdenschutz in 

Tirol“ führt mit Mitarbeitern der AGRIDEA 

ähnliche Maßnahmen im Auftrag des 

Landes Tirol durch (Mettler und Moser 

2019). Download unter 

www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/land-

forstwirtschaft/agrar/LWSJF/Grosse_Baeu

tegreifer/Allgemeiner_Teil.pdf 

 

 

Überlegungen zu Herdenschutz auf Almen 

beschäftigt sich der Beitrag von Dr. Albin 

Blaschka mit dem Titel "Integrierter 

Schutz von Schafen in der Almhaltung" 

(PDF des Beitrages), präsentiert auf der 

Nutztierschutztagung 2020 der HBLFA 

Raumberg-Gumpenstein  

Download unter 

www.baer-wolf-

luchs.at/dokumente/Herdenschutz_2020_

blaschka.pdf 

 

 

Das Österreichzentrum 

Bär, Wolf, Luchs, 

www.herdenschutz.at/das_oesterreichzent

rum.htm 

 

Herdenschutz in der Schweiz 

www.chwolf.org/woelfe-in-der-

schweiz/herdenschutz/herdenschutzmass

nahmen 

 

 

Reinhardt, G., Ilka und Kluth (2007): 

Leben mit Wölfen. Leitfaden für den 

Umgang mit einer konfliktträchtigen Tierart 

in Deutschland. BfN-Skripten 201, 

Bundesamt für Naturschutz (BfN), 

Konstantinstr. 110, 53179 Bonn, 

Deutschland. 

www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/ser

vice/skript201.pdf 

 

Walther, R. & Franke, H. (2014): 

Erprobung und Bewertung von 

Schutzmaßnahmen für Nutztiere vor 

dem Wolf, insbesondere der Einsatz von 

Herdenschutzhunden und Elektronetzen. 

Schriftenreihe des LfULG 16/2014, 

Sächsisches Landesamt für Umwelt, 

Landwirtschaft und Geologie (LfULG), 

Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden, 

Deutschland. 

www.publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/

22053/documents/30077 

http://www.eurac.edu/de/research/mountains/regdev/publications/Pages/dossier/Dossier-lupo-Alto-Adige.aspx
http://www.eurac.edu/de/research/mountains/regdev/publications/Pages/dossier/Dossier-lupo-Alto-Adige.aspx
http://www.eurac.edu/de/research/mountains/regdev/publications/Pages/dossier/Dossier-lupo-Alto-Adige.aspx
http://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/land-forstwirtschaft/agrar/LWSJF/Grosse_Baeutegreifer/Allgemeiner_Teil.pdf
http://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/land-forstwirtschaft/agrar/LWSJF/Grosse_Baeutegreifer/Allgemeiner_Teil.pdf
http://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/land-forstwirtschaft/agrar/LWSJF/Grosse_Baeutegreifer/Allgemeiner_Teil.pdf
https://baer-wolf-luchs.at/dokumente/Herdenschutz_2020_blaschka.pdf
https://baer-wolf-luchs.at/dokumente/Herdenschutz_2020_blaschka.pdf
http://nutztierschutztagung.at/
http://nutztierschutztagung.at/
http://www.baer-wolf-luchs.at/dokumente/Herdenschutz_2020_blaschka.pdf
http://www.baer-wolf-luchs.at/dokumente/Herdenschutz_2020_blaschka.pdf
http://www.baer-wolf-luchs.at/dokumente/Herdenschutz_2020_blaschka.pdf
http://www.herdenschutz.at/das_oesterreichzentrum.htm
http://www.herdenschutz.at/das_oesterreichzentrum.htm
http://www.chwolf.org/woelfe-in-der-schweiz/herdenschutz/herdenschutzmassnahmen
http://www.chwolf.org/woelfe-in-der-schweiz/herdenschutz/herdenschutzmassnahmen
http://www.chwolf.org/woelfe-in-der-schweiz/herdenschutz/herdenschutzmassnahmen
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/skript201.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/skript201.pdf
http://www.publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/22053/documents/30077
http://www.publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/22053/documents/30077
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Arbeitspaket B 
 

Dokumentation der 

Verarbeitungstechnologien, 

Instrumente, Recherche von Best 

Practices für erfolgreiche regionale 

Kreisläufe überregional 

(Alpenraum: DE, AT, CH, IT) 

 

Aufzeigen von 

Verwendungsmöglichkeiten von Wolle 

und Wollprodukten in anderen 

Sektoren wie z.B. Wellness, Bau, 

Landwirtschaft. 

 

Einige Beispiele: 

· Zuführung zu bereits bestehender 

Verwendung für Wollhandwerker oder 

Verband  

der Kleintierzüchter (z.B. Herstellung 

Dämmmaterial)  

· Veredelung zu neuen Produkten: 

Stricken, Weben, Färben, Wollvlies 

etc..  

· Herstellung von Lanolin für 

Naturkosmetik 

· Innovative Ideen oder Möglichkeiten? 
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Practice 
erfolgreicher 
Projekte 
 

Swisswool  

gibt Schweizer Wolle wieder Wert 

 

Auf der Internetseite 

„www.swisswool.ch“ steht: „Wir 

sammeln rund die Hälfte aller 

Schafschurwolle der Schweiz und 

finden mit unseren Partnern für jede 

Wollqualität bedeutsamen Nutzen. 

So können wir die Schafbauern und 

den Landschaftsschutz in der 

Schweiz aktiv unterstützen.“ 

 

Während sich vor zehn Jahren noch 

kaum jemand für die Schweizer 

Schafwolle interessierte, ist es in der 

Zwischenzeit gelungen jährlich rund 

400 Tonnen Schafwolle zu sammeln 

und mit unterschiedlichen Partnern 

für jegliche Wollqualität eine 

geeignete Verwendung zu finden. 

 

Bei Swisswool entstehen 

unterschiedliche Produkte: von 

waschbarer Wattierung für 

Sportbekleidung oder Matratzen-

auflagen bis zu Akustikpaneelen 

oder Düngemittel. Ob Wolldecke, 

Matratze oder Performance-Jacke, 

auf jedem einzelnen Produkt 

garantiert das Swisswool-Label den 

Ursprung des Naturstoffs beim 

Schweizer Schafbauern.  

 

Für Einzelanfertigungen wird mit 

kleinen Ateliers und Manufakturen 

zusammengearbeitet, für größere 

Mengen mit traditionellen 

Produzenten. Ziel ist es die Wege so 

lokal und kurz wie möglich zu halten 

und Schafwolle als Naturprodukt mit 

seinen synthetisch nicht 

nachzuahmenden Eigenschaften zu 

nutzen. 

 

Mit dem Aufbau von Swisswool ist es 

gelungen den Schafbauern einen 

fairen Preis für die Wolle zu bieten, 

und so die Bergbauern und die 

Landschaftspflege in der Schweiz 

aktiv zu unterstützen. 

Siehe: www.swisswool.ch 
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Baur Vliesstoffe  
 

Die Wollmanufaktur in Dinkelsbühl, 

produziert nachhaltig und 

umweltschonend Produkte vor allem 

aus Naturfasern wie Schafwolle. 

Baur Vliesstoffe dämmen und 

isolieren, stabilisieren, reinigen und 

filtern und sie schützen vor Hitze, 

Kälte, Feuchtigkeit und Lärm. 

 

Eines der innovativsten Produkte die 

Baur Vliesstoffe aus Schafschurwolle 

produziert ist lavalan. Die 

hochwertige Isolation aus Wolle ist 

schadstoffgeprüft, ökologisch, 

formstabil, atmungsaktiv, hygienisch 

– und vor allem waschbar. Für dieses 

vielseitige Füllmaterial veredelt Baur 

Vliesstoffe Schafschurwolle mit einer 

Bindefaser in modernen, 

schonenden Herstellungsverfahren 

zu der waschbaren Faserfüllung. 

Baur Vliesstoffe garantiert den 

ausschliesslich europäischen 

Ursprung der Schafwolle in lavalan. 

 

Kleidung mit einer Isolation aus 

lavalan, wie z.B. eine funktionelle 

Outdoorjacke, kann gewaschen 

werden und behält dennoch ihre 

Form und wärmeregulierende 

Funktion. lavalan Sport, 

beispielsweise, enthält 85-92 

Prozent reine Schafschurwolle und 

8-15 % Ingeo (PLA). So kombiniert 

das Wollvlies die Vorteile der 

natürlichen Hightech-Faser Wolle mit 

der Pflegeleichtigkeit synthetischer 

Fasern. 

 

Siehe: www.lavalan.de 

 

 

 

 

  

http://www.lavalan.de/
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Mover  
 

Der passionierte Freerider Nicolas 

Rochat entwickelt mit seinem Team 

Wintersportbekleidung komplett aus 

natürlichen Fasern. Eine Wattierung 

aus Wolle von Schweizer Schafen 

und Alpakas sorgt selbst bei 

extremer Aktivität für idealen 

Wärmeausgleich am Berg. Rochat, 

fokussiert sich dabei auf den idealen 

Wärmeausgleich und die 

Atmungsaktivität bei extremer 

Aktivität am Berg. So kam er vor gut 

zehn Jahren als erster auf die Idee, 

eine Skijacke mit Wolle anstelle von 

Daunen oder synthetischen 

Materialien zu isolieren.  

 

Mover Sportswear SA  

Siehe: www.mover.eu 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ortovox 

 

Ortovox steht für höchstmöglichen 

Schutz am Berg – seit 1980. 

Notfallausrüstung, Rucksäcke und 

technische Bekleidung mit Wolle für 

alle Jahreszeiten aber auch ein 

Angebot an Ausbildungs-

maßnahmen tragen täglich dazu bei, 

den Bergsport sicherer zu machen – 

auf Skitour, beim Freeriden, beim 

Alpinklettern oder auf Hochtour. Seit 

2011 findet Schafschurwolle von 

Swisswool als Isolationsmaterial 

Verwendung in Jacken, Westen, 

Hosen und Handschuhen. Außerdem 

verarbeitet Ortovox gepresste 

Schweizer Wolle im Rückensystem in 

ausgewählten Rucksäcken.  

 

Siehe: www.ortovox.com   

  

http://www.ortovox.com/
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Bico – riposa   

Roviva - Coroon  

 

Für gute Nachtruhe verwenden vier 

Matratzenhersteller Schweizer 

Schafschurwolle von Swisswool im 

Matratzensortiment. 

 

Bico verarbeitet ein Wollvlies aus 

Swisswool-Schafschurwolle in den 

Matratzenauflagen des gesamten 

Sortiments, dazu gehören die Serien 

Master, Clima und Vita. Ausserdem 

verwendet die Firma den 

funktionellen, nachhaltigen Vliesstoff 

aus Schweizer Wolle auch in den 

Kopfstücken der Boxspringbetten. 

Die Wolle ermöglicht nicht nur das 

einzigartige Design, sondern sorgt 

auch durch ihre natürlichen 

Eigenschaften für ein gesundes 

Schlafklima und eine angenehme 

Raumakustik. 

 

Auch das Familienunternehmen 

riposa verwendet in allen 

Markenmodellen und 

Boxspringbetten Schafschurwolle 

von Swisswool. 

 

 

Seit 2014 verarbeitet roviva Wolle 

von Swisswool in allen Matratzen-

bezügen aus Schafschurwolle und in 

den Naturpolsterauflagen auf dem 

Matratzenkern. 

Anstelle von Massenfabrikation setzt 

Matratzenhersteller COROON auf 

spezielle, exklusive Lösungen. 

Der Swisswool-Partner vom 

Zürichsee entwickelt und produziert 

in seiner eigenen kleinen Manufaktur 

Matratzen, die auf persönliche, 

spezielle Bedürfnisse zugeschnitten 

sind und in allen Nuancen der 

Festigkeit und Körperzonen 

angepasst werden können. 

 

Siehe: 

www.riposa.ch 

www.bico.ch  

www.roviva.ch 

www.cooron.ch 

 

  

http://www.riposa.ch/
http://www.roviva.ch/
http://www.cooron.ch/
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Woopies  

 

Woopies sind moderne 

Akustikpaneele aus Schweizer 

Schafwolle. Die Elemente für Wand 

oder Decke schlucken den Schall 

und sorgen so für angenehme 

Raumakustik. 

 

Schafschurwolle hat die natürliche 

Eigenschaft, Geräusche zu dämmen 

und ist synthetisch kaum 

nachzuahmen. Die Oberfläche der 

Wollfaser schluckt den Schall über 

ein breites Frequenzspektrum. So 

bringen ‚Woopies‘ eine ruhigere 

Atmosphäre in jedes Interieur - ob 

Zuhause, im Großraumbüro oder im 

gemütlichen Restaurant. 

 

 

 

Als Deckensegel, hängende 

Raumteiler, Wandpaneel oder 

Schreibtischaufsatz lösen Woopies 

Akustikprobleme und setzen 

gleichzeitig behagliche Akzente mit 

softer Haptik. Woopies erfüllen 

sowohl höchste architektonische als 

auch technische Anforderungen und 

integrieren sich nahtlos in jede 

Raumarchitektur. 

 

Siehe: www.woopies.com  

Für internationale Anfragen: 

info@woopies.com 

 

 

 

 

 

 

https://www.woopies.ch/
http://www.woopies.com/
mailto:info@woopies.com
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Zizzz  

 

Zizzz ist eine Schweizer Firma, die 

hochwertige und ökofreundliche 

Bettwaren herstellt, um der ganzen 

Familie zu einem natürlichen und 

ruhigen Schlaf zu verhelfen. 

 

Die Herstellungskette beginnt mit 

der Schafzucht in den Schweizer 

Alpen. Denn die Wollduvets und 

Babyschlafsäckli der Schweizer 

Firma enthalten reine 

Schafschurwolle von Swisswool 

als Füllmaterial. Für die 

hochwertigen und ökofreundlichen 

Produkte, welche zu 100% aus 

Naturfasern bestehen, werden 

ausschließlich bio Stoffe 

verwendet, hergestellt so lokal wie 

möglich in Europa und in der 

Schweiz. 

 

Siehe: www.zizzz.ch  

 

Wollreich 

 

Accessoires, Bekleidung, Baby- 

und Kindersortiment, Sachen zum 

Schlafen, Lagern, Kuscheln, 

Pflegeprodukte und Gartenartikel 

finden sich im Geschäft von 

Wollreich und im Onlineshop.  

 

Der Rohstoff Schafwolle kommt 

unter anderem von swisswool. 

Und auch die unterschiedlichen 

Ausbildungsangebote vermitteln 

Verarbeitungstechniken und 

Wissen rund um die Schweizer 

Schafwolle. 

 

Siehe: www.wollreich.ch 

 

 

https://www.zizzz.ch/de/shop/duvet.html
https://www.zizzz.ch/de/shop/babyschlafsack.html
http://www.zizzz.ch/
http://www.wollreich.ch/
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Pro Verzasca 
 

Das Tal Val Verzasca liegt nördlich des 

Lago Maggiore im Tessin, Schweiz. 

Auch hier war es üblich, dass die 

Schafbauern ihre Tiere für die Milch 

und das Fleisch züchteten, die Wolle 

jedoch nicht nutzten und entsorgten. 

Jährlich fallen ca. 10 Tonnen 

Schafwolle allein im Tal an. Außerdem 

waren Dörfer von Abwanderung und 

Aussterben bedroht. In Kooperation mit 

der Fachhochschule SUPSI entstand 

das Projekt ‚Wool_IT‘ mit dem Ziel die 

drei wesentlichen kritischen Schritte 

der Herstellungskette zu optimieren: 

das Waschen, das Sammeln und 

Lagern und die Vermarktung 

Die Ingenieure der Fachhochschule 

entwickelten eine eigene 

Waschanlage, ein Gesamtkonzept für 

die logistisch sehr aufwendige 

Sammlung und eine Strategie für den 

Verkauf und die Vermarktung.  

 

Heute verarbeitet Pro Verzasca die 

Wolle von Tessiner Schafen. Zweimal 

im Jahr bringen die Tessiner 

Schafzüchter die geschorere Wolle 

ihrer Schafe. Diese wird im Centro di 

Lavaggio in Gordola sortiert und  

 

 

gewaschen. Anschließend wird sie im 

Frühling und bei Bedarf auch im 

Herbst in Sonogno in der Casa della 

Lana mit natürlichen Produkten 

gefärbt. Die gefärbte Wolle wird mit 

der Kardmaschine gekardet. Für die 

Weiterverarbeitung wird die kardierte 

Wolle gefilzt oder wird mit dem 

Spinnrad von Hand gesponnen. Aus 

der gesponnenen Wolle werden dann 

zum Beispiel die bekannten Tessiner 

Schals gestrickt. 

 

Im Laden in Sonogno verkauft Pro 

Verzasca ihre in allen Farben mit 

natürlichen Produkten gefärbte 

Kardwolle, die von Hand gesponnene 

Wolle sowie viele Strickwaren. 

Weiterhin findet man im Laden 

zahlreiche Produkte von Tessiner 

Handwerkern. 

Siehe: www.proverzasca.ch 

 

http://www.proverzasca.ch/
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Tirol Wool 
 

Tirol Wool baute in den letzten 10 

Jahren tirolwool eine koordinierte 

Sammlung von jährlich bis zu 150 

Tonnen Tiroler Schafschurwolle auf. 

Parallel dazu wurden Bildungs- und 

Sensibilisierungsprojekte für die 

Schafzüchter durchgeführt. Die 

Verarbeitung und Vermarktung der 

Rohwolle erfolgt über ein breit 

aufgestelltes Netzwerk an 

Partnerbetrieben. So entstehen aus 

tirolwool hochqualitative Matratzen-

vliese, Gebäudedämmung, Teppiche 

oder Funktionskleidung vornehmlich 

für den Markt. 

Die Initiative Tirolwool kann als ein 

nachhaltiger Erfolg für die 

Landwirtschaft, die Landschaftspflege 

und somit auch für Umwelt gesehen 

werden. 

Tirolwool ist eine regionale Initiative. 

Die nachhaltige, ökologische Idee, 

dass ein Rohstoff vom Erzeuger bis 

zum Verbraucher kurze Wege macht, 

nennt tirolwool ‚from sheep to shop‘. 

 

 

 

 

 

Die Produktpalette aus tirolwool: 

» Gewaschene Wolle (weiss, braun, 

meliert) 

» Vliese und Filze 

» Lavalan (waschbare Wolle für 

Matratzen und Funktionskleidung) 

» Design-Paneele 

» Design-Teppiche 

» Sattelunterlagen 

» Wolldecken 

» Bettdecken 

» Steppdecken 

» Jacken und Westen 

» Matratzen 

 

Die Marke Tirol Wool wurde vor 

eineinhalb Jahren von Salewa 

übernommen. 

 

 

 

Siehe: www.tirolwool.at  

  

http://www.tirolwool.at/
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Villgrater Natur 
 

Vor 25 Jahren begann der Schafbauer 

Josef Schett damit, das Beste aus 

Wolle zu machen. Inzwischen ist er mit 

seinem Team nicht mehr nur in 

Villgraten aktiv, sondern hat auch 

Außenstellen in Schwaz, Wien und 

Lienz.  

Villgrater Natur verwendet 

ausschließlich Naturmaterialien in ihrer 

Ursprünglichkeit und mit hoher 

Wirksamkeit für den Menschen. Alle 

Materialien sind natürlich frei von 

Schadstoffen und zum größten Teil aus 

heimischer oder eigener Produktion. 

Die Produktpalette reicht von natürlich 

Pflegen, natürlich Kleiden, Equipment 

für Yoga, Wohnaccessoires, 

Schlafsystem, und Garne, Wolle und 

Filz für Kreatives. Erweitert wurde die 

Palette mit Woolin Dämmstoffen für 

Dachboden-, Decken-, Trennwand-, 

Trittwand- und Außendämmung. 

Ergänzt wird das Angebot mit 

kulinarischen Spezialitäten, wie Schaf- 

und Ziegenkäse, Lammschinken und 

Lammwürste, Honig, Marmeladen und 

Schnäpse. 

 

 

 

In Villgraten selbst findet Produktion 

und Verkauf in einem Bau aus 

heimischen Zirben- und Lärchenholz 

statt – rundum ein authentischer 

Ausdruck der Natur: 

 

„Ein Besuch bei Villgrater Natur ist wie 

ein Ausflug in eine andere Zeit, in der 

Tradition, Handwerk, Familie und Natur 

noch Werte sind.“ 

Adresse: 

Villgrater Natur 

Innervillgraten 116 

A-9932 Innervillgraten 

Tel.: +43 4843 5520 

Fax: +43 4843 5520 20 

office@villgraternatur.at 

www.villgraternatur.at 

 

 

mailto:office@villgraternatur.at
http://www.villgraternatur.at/
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Ennstal, Steiermark 

 

Auch das Ennstal in der Steiermark ist 

geprägt von der Anwesenheit 

zahlreicher Schafe. Sie spielen seit 

jeher eine wichtige Rolle für die 

Landschaftspflege und die 

Offenhaltung der Weideflächen auf den 

Almen. Der Schafzuchtverband hatte 

ein Gesamtkonzept entwickelt, mit dem 

Ziel, die kleinstrukturierten, extensiven 

Betriebe mit Schafhaltung bestmöglich 

zu unterstützen und die Wertschöpfung 

zu optimieren. Wichtig war dabei auch 

die Unterstützung bei der Vermarktung 

von Produkten. Die gesteigerte 

Nachfrage nach Produkten aus 

Schafwolle hatte schließlich zur 

Wieder-Inbetriebnahme der 

Schafwollwaschanlage geführt. Dies 

war durch durch die Zusammenarbeit 

zwischen dem Naturpark Sölktäler und 

dem „Steirischen Schafzuchtverband“ 

möglich. Während die Nachfrage nach 

Fleisch- und Milchprodukten von 

Schafen sehr gut ist, war die 

Vermarktung von Schafwolle lange Zeit 

schwierig. Die Schafwollwaschanlage 

in Kleinsölk war immer nur sporadisch 

in Betrieb.  

 

 

Im selben Gebäude, in dem die 

Schafwollwaschanlage untergebracht 

war, befand sich auch der „Kleinsölker 

Hoamatlad‘n“, wo zahlreiche regionale 

Naturpark-Spezialitäten und natürlich 

auch diverse Wollprodukte angeboten 

wurden. 

Der „Kleinsölker Hoamatlad‘n“ musste 

nach 21 Jahren im Frühjahr 2017 

geschlossen werden. Kurze Zeit vorher 

wurde auch die Schafwollwaschanlage 

wieder geschlossen. Zum einen waren 

die Betriebskosten zu hoch und es 

rentierte sich nicht und zum anderen 

fand sich kein verfügbares Personal. 

Aktuelles brisantes Thema des 

Schafzuchtverbandes ist der Umgang 

mit Beutetiere wie Wolf, Bär und Luchs. 

Adresse: 

Naturpark Sölktäler  

Enns 107  

8961 Stein 

Tel.: ++43 (0) 36 85 / 20 903 

office@soelktaeler.at  

www.soelktaeler.at 

  

mailto:office@soelktaeler.at
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Wollgenuss Steiermark 
 

Wollgenuss ist eine Vereinigung von 

Schafbäuerinnen und Wollverarbeiter-

innen aus dem Thermen- und 

Vulkanland Steiermark und der 

Oststeiermark. Gemeinsam werden in 

Handarbeit natürliche Schafwoll-

produkte für den täglichen Gebrauch 

gefertigt. Genutzt wird die eigene 

Schafwolle. 

Zuerst wird die Wolle gewaschen und 

gekämmt (kardiert), so entsteht das 

Vlies. Es wird entweder in seinen 

natürlichen Farben belassen oder es 

wird gefärbt, besonders mit den 

weichen Farbtönen natürlicher 

Pflanzenfarben.  

Wollgenuss veranstaltet auch Kurse 

und Workshops, für Kinder, 

Schulklassen und Vereine. 

Auf den Höfen der Bäuerinnen, bei 

Ausstellungen und Veranstaltungen 

können die Produkte gekauft werden. 

Die Produktpalette umfasst: 

Filzpatschen, Filzpantoffeln, Kräuter-

kissen, Schafwolldecken u. -polster, 

Heuunterbetten, Filztaschen, Filzhut, 

Schuheinlagen, Filztiere Filzrucksack, , 

Handytaschen, Dekorartikel, Filzwolle, 

Schaukelschaf, Zierblumen, Creme,  

 

 
 

Lippenbalsam, Seife, Almenland-Hut, , 

Vulkanlandlinie Magma, , uvm. 

Einzigartig ist der Präsentationsraum 

für die Produkte: Die 1. Steirische 

Schafwolljurte in Edelsbach bei 

Feldbach im Steirischen Vulkanland . In 

dieser inspirierenden Umgebung 

finden von Mai bis Oktober auch die 

Workshops und Filzkurse statt. 

Unterstützt wird das Projekt durch 

"Firma am Bauernhof", gefördert aus 

Mitteln des Landes Steiermark und 

kofinanziert aus Mitteln der 

Europäischen Gemeinschaft. 

 
Adresse: 

Wollgenuss 

Kaag 12, 

8332 Edelsbach bei Feldbach,  

Tel. +43 664 410 65 14 

www.wollgenuss.at  

tel:+43%20664%20410%2065%2014
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Heratex, Steiermark 
 

Eine in Öblarn in der Steiermark 

ansässige Firma stellt verschiedene 

Produkte von Strick- und Walkwaren in 

unterschiedlichen Stärken und Farben 

her. Das Motto lautet: Aus der Natur mit 

der Natur! Gewalkt wird nur mit heißem 

Wasser. Auf chemische Walkzusätze 

wird verzichtet. Die Firma verarbeitet 

ausschließlich 100 % reine Naturfasern 

(z.B. 100 % reine Schafwolle und 100 

% reine Alpakawolle) zu Handschuhen, 

Socken, Hüttenschuhen, Hauben, 

Pullover und Westen. 

 

 

 

 

Adresse: 

Heratex GmbH 

Öblarn 28 

8960 Öblarn 

Tel. +43 (0)664 483 17 91 

Info@heratex.at 

www.heratex.at  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Info@heratex.at
http://www.heratex.at/
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Montafoner Steinschaf, 

Vorarlberg 
 

Das Montafonerschaf ist eine vom 

Aussterben bedrohte Schafrasse und 

kam nur noch vereinzelt im hintersten 

Montafon vor. Es wurde durch größere 

und mastfähigere Rassen verdrängt. 

Ab 1989 wurden typische Tiere 

angekauft und ein Zuchtbuch zur 

Vermeidung von Inzucht gegründet. 

Seither wird die Rasse in ganz 

Vorarlberg gezüchtet. Es sollte erreicht 

werden, dass in Verbindung mit dem 

Stand Montafon und allen 

verantwortlichen Personen aus Politik, 

Landwirtschaft, Wirtschaft und 

Tourismus der Talschaft Montafon ein 

Weg gefunden wird, dieser besonderen 

heimischen Schafrasse ein Überleben, 

speziell im Heimattal Montafon, zu 

sichern. Es wird eine nachhaltige 

Verbreitung des Montafoner 

Steinschafes angestrebt. 

Dazu wurden Schafhalter und Züchter 

gesucht, die dieses Projekt mittragen 

und gestalten wollen. In weiterer Folge 

ist beabsichtigt, aus der anfallenden 

Wolle sowie dem ausgezeichneten 

Fleisch, heimische Produkte für den 

Verkauf in der Talschaft zu entwickeln 

und eine Vermarktung zu ermöglichen. 

Seit 2019 gibt es das neue 

"Gütesiegel", mit Schafohrzeichen. 

Dieses Schafohrzeichen garantiert ein 

wertvolles, originales und nachhaltiges 

Produkt vom Montafoner Steinschaf. 

Produkte und Accessoires aus der 

Wolle der Montafoner Steinschafe: 

> gestrickte Socken 

> Schuheinlagen 

> Tischsets & Glasuntersetzer 

> Teppiche 

 

Siehe: www.montafoner-steinschaf.com 
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Obermühle, 

Niederösterreich 
 

Die Obermühle liegt im Rosental nahe 

der tschechischen Grenze. 

In den Obermühle-Werkstätten werden 

aus natürlichen und biologischen 

Rohstoffen in Handarbeit hochwertige 

Naturprodukte erzeugt. 

In der Textilwerkstatt werden 

Naturmatratzen und Bettwaren 

individuell nach den Wünschen der 

Kunden aus biologischen Rohstoffen 

hergestellt.  

Die Handweberei ist eine der letzten 

gewerblich genutzten Handwebereien 

in Österreich. Im Wollwerk wird 

naturbelassene hochwertige 

Schafwolle besonders schonend zu 

Vlies oder Filz weiterverarbeitet. 

Im Schauraum der Obermühle finden 

sich neben der vielfältigen Auswahl aus 

eigener Erzeugung ein interessantes 

Warenangebot von Waldviertler 

Künstlern, Designern, Handwerkern 

und Biobauern. Zusätzlich gibt es eine 

exklusive Auswahl an köstlichen 

biologischen und fair gehandelten 

Lebensmitteln und andere erlesene 

Qualitätsprodukte. 

 

 

 

 
Bei speziellen Führungen werden die 

Gäste in die Geheimnisse der 

Handwerkskunst eingeweiht und 

erfahren alles über die Rohstoffe und 

deren Verarbeitung. 

 

Neu in der Obermühle ist eine Vinyl-

Schallplattenbürse und eine 

Elektrotankstelle, die von der 

hauseigenen Photovoltaikanlage 

gespeist wird, zu finden.  

 

Adresse: 

Textilwerkstatt Obermühle 

Tiefenbach 21,A-3851 Kautzen 

KONTAKT TEXTILWERKSTATT: 

Tel.: 0043 2864 2878 18 (Fax 14) 

info@obermuehle.at 

KONTAKT WOLLWERK: 

Tel.:0043 664 9218616 

wollwerk@obermuehle.at 

www.obermuehle.at 

 

mailto:info@obermuehle.at
mailto:wollwerk@obermuehle.at
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Biella –  

The Wool Company 
 

Das Konsortium Biella – The Wool 

Company ist ein Zusammenschluss 

von verschiedenen Textilhandwerkern. 

Jeder einzelne ist ein Spezialist in 

seinem Bereich und zusammen bilden 

sie eine Wertschöpfungskette vom 

Züchter über die Verarbeitung bis hin 

zum Verkauf von Nischenprodukten für 

den bewussten Konsumenten.  

Das nicht gewinnorientierte 

Unternehmen wurde 2008 gegründet. 

Ziel ist die Verarbeitung des natürlichen 

Rohstoffes auf möglichst natürliche Art 

und Weise. Auch die 

Nachverfolgbarkeit des Ursprungs der 

Wolle ist wichtig und wird 

gewährleistet. Denn die Marke BTWC 

nutzt qualitativ hochwertige Wolle aus 

aller Welt und garantiert die Herstellung 

der Produkte in Italien. Sitz des 

Konsortiums ist in Miagliano, eine 

Stadt, die seit Jahrzehnten 

internationalen Bekanntheitsgrad in der 

Textilbranche genießt. Wurde hier 

ursprünglich Baumwolle verarbeitet, 

später Wolle, dann synthetische Stoffe 

wird jetzt wieder Wolle zum 

Ausgangsrohstoff. 

 

 

Für das Konsortium ist klar, Wolle ist 

nicht nur ein Produkt. Es ist ein 

Kulturgut, das in all seinen Facetten 

und seiner Vielfältigkeit gezeigt werden 

soll. Aus dieser Absicht entstand die 

Bewegung „Amici della lana“. 

Interessierte Personen, Handwerker, 

KünstlerInnen alle mit Leidenschaft für 

die Wolle gründeten 2013 einen 

Kulturverein. Touristische Führungen, 

Ausstellungen, Events, Theater, 

Festivals, Foto- und Videoproduktionen 

werden organisiert und angeboten.  

Adresse: 

 

Biella The Wool Company 

Via Vittorio Veneto 2 

13816 Miagliano (Biella) 

Tel. +39 015 472469 

Fax +39 015 2476635 

info@biellathewoolcompany.it 

www.biellathewoolcompany.it 

Amici della lana 

+ 39 3475744626 

amicidellalana@gmail.com 

www.amicidellalana.it/wp/ 

  

mailto:info@biellathewoolcompany.it
https://maps.google.com/maps?z=16&q=via%2Bvittorio%2Bveneto%2C%2B2%2C%2B13816%2Bmiagliano%2Bbi
mailto:amicidellalana@gmail.com
http://www.amicidellalana.it/wp/
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Progetto Lana 
 

Progetto Lana ist ein Unternehmen in 

der Toskana, spezialisiert auf die 

Sammlung und Aufwertung von 

Nebenprodukten und Abfallprodukten 

aus der Textilindustrie. Mit bestimmten 

Verfahren werden aus diesen 

Produkten wieder neue Fasern/Fäden 

gewonnen, die dann an die 

internationale Textilindustrie verkauft 

werden. Die recycelten Textilien sind 

aus Wolle, Kaschmir und anderen 

Naturfasern. Das Unternehmen legt 

Wert auf die Ursprünglichkeit der 

Rohstoffe. Die Textilien werden 

schonend nach Detox gewaschen, es 

werden spezialisierte Analysen 

durchgeführt und die Rohstoffe werden 

aus einer respektvollen Tierhaltung 

gekauft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse: 

 

PROGETTO LANA S.R.L. 

Via G. di Vittorio, 84  

59021 Vaiano (PO) Italy 

P.Iva IT01671550976 

REA: 460438 Foro di PRATO 

Tel. +39 0574 946276 

info@progettolana.it 

www.progettolana.com/ 

  

mailto:info@progettolana.it
http://www.progettolana.com/
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Das Museo dell’Arte  
della Lana 
 

Das Museum der Wollkunst hat seinen 

Platz im ehemaligen Fabrikgebäude 

der Textilindustrie in Casentino in der 

Toskana gefunden. Das Gelände 

wurde restauriert nachdem es 

jahrzehntelang verlassen war.  

Das Museum zeigt die Entwicklung der 

Wollverarbeitung im Laufe der 

Menschheitsgeschichte.  

Der Schwerpunkt liegt dabei auf der 

historischen Darstellung der 

Textilindustrie vor Ort.  

Spezielle Ausstellungen und Events 

und natürlich Veranstaltungen und 

Workshops rund um die Naturfaser 

ergänzen das Angebot. 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse: 

 

Mueso dell’Arte della Lana 

Via Sartori 2 

52015 Pratovecchio Stia (AR) 

Tel. 0575 582216 oder 338 4184121 

info@museodellartedellalana.it 

www.muesodellalana.it 
 

 

 

mailto:info@museodellartedellalana.it
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Via della lana e della seta 

 

Von Bologna nach Prato auf einem 130 

km langen Pfad der zwei Städte 

miteinander verbindet, die berühmt 

waren für ihr textiles Handwerk. Der 

Weg verspricht sechs Tage auf den 

Spuren von Wolle und Seide.  

Siehe: 

www.viadellalanaedellaseta.com/it/scopri/ 

 

 

La fattoria di lana im 

Fersental 
 

Ein Angebot für Familien mit Kindern 

gibt es im Fersental. Der “Paoarhoff. 

La fattoria della lana” verspricht 

Wissensvermittlung und Spaß für die 

Kleinsten. Erzählt wird die Geschichte 

des Elfen Pèrk, der sich auf die Suche 

nach dem Tier voller Wolle macht. Auf 

dem Weg finden sich sechs 

Installationen des Künstlers Franz 

Avancini.  

Siehe: 

www.valledeimocheni.it/scopri-la-

valle/spazi-nella-natura/paoarhoff/ 

 

  

http://www.viadellalanaedellaseta.com/it/scopri/
https://www.valledeimocheni.it/scopri-la-valle/spazi-nella-natura/paoarhoff/
https://www.valledeimocheni.it/scopri-la-valle/spazi-nella-natura/paoarhoff/
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Lanolin und 
Heilwolle 

 

Die Gewinnung von 

Wollwachs - Lanolin 
 

Die Schafwolle enthält Wollwachs, 

auch als Lanolin bezeichnet. Es ist ein 

Sekret aus den Talgdrüsen von 

Schafen, es ist wasserabweisend und 

schützt die Schafe vor der Nässe. 

Wollwachs oder Lanolin ist eine 

wachsartige und wasserfreie Substanz 

und wird bei der Wäsche von 

Schafwolle gewonnen. Wollwachs ist 

kein Fett, sondern besteht aus einer 

komplexen Zusammensetzung von 

über 95% an Wachsen. 

 

Aus Südtiroler Schafwolle wird bisher 

nicht Lanolin gewonnen. Im Gespräch 

(Stand Juli 2020) mit dem 

Geschäftsführer der Deutschen 

Lanolin Gesellschaft GmbH & Co. 

KG, Frankfurt, Herrn Johannes 

Parmentier wird klar, dass es bisher 

auch keine Anfragen aus Südtirol 

gegeben hat.  

 

Die Erfahrungen zeigen, dass ca. 10% 

der Rohwolle dem Ertrag von 

Wollwachs entspricht. 40 Tonnen 

Rohwolle gilt als Minimum, damit mit 

ca. 4 Tonnen an Lanolin das Verfahren 

rentabel ist und durch die 

Kommerzialisierung einen Marktwert 

von ca. 12.000.-Euro erreicht. Lt. 

Parmentier könnte Lanolin von Schafen 

aus den alpinen Bergen, vor allem 

wenn biologisch und pestizidfrei einen 

höheren Preis erlangen.  

 

Eine Übersicht: 

40 Tonnen Rohwolle    

4 Tonnen Rohwollfett   

Wert ca. 12.000.- Euro 

 

Erstrebenswert wäre, wenn die 

gewaschene Wolle noch für andere 

Zwecke verwendet werden kann. Wie 

erwähnt, ist Lanolin ein Nebenprodukt, 

wenn Schafwolle gewaschen wird. Das 

beim Waschen zurückgebliebene 

Abwasser wird weiterverarbeitet und 

das Lanolin gewonnen. 

 

Lanolin gilt als natürliches nachhaltiges 

Produkt, das insbesondere in der 

Kosmetik Verwendung findet. Zugleich 

soll darauf hingewiesen werden, dass 

es zwar ein vegetarisches Produkt aber 
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kein veganer Rohstoff ist und dies den 

heutigen Ansprüchen der 

KonsumentInnen nicht mehr 

entsprechen könnte.  

 

Die DEUTSCHE LANOLIN 

GESELLSCHAFT hat sich ganz auf 

den Handel mit Wollwachs und dessen 

Derivaten spezialisiert und über die 

Jahrzehnte einen großen 

Erfahrungsschatz über die Vorzüge 

und Verwendungsmöglichkeiten von 

Wollwachs gesammelt. (Siehe 

www.lanolin.de/) 

 

Adresse:  

Deutsche Gesellschaft für Lanolin 

Eichendorffstraße 37 

60320 Frankfurt am Main, Deutschland 

Tel. +49 69 561034 

www.lanolin.de 

Geschäftsführer: 

Johannes Parmentier  

johannes.parmentier@lanolin.de 

 

Ein weiteres Unternehmen ist: 

Lanolines Stella in Belgien. 

Rue des Garennes 9,  

7700 Mouscron, Belgien 

www.lanolin-stella.com 

 

Heilwolle 

 

Als Heilwolle bezeichnet man die 

naturbelassene Schafwolle mit seinem 

Restfettgehalt. Die Rohwolle enthält 

Wollwachs (Lanolin), das 

hautpflegende Eigenschaften hat. 

Normalerweise muss für die 

Weiterverarbeitung von Wolle das 

Lanolin entfernt werden. Heilwolle 

hingegen wird lediglich in maximal 50C 

warmen Wasser gewaschen und 

kardiert. Sie wird traditionell verwendet 

bei entzündlichen und nässenden 

Wunden. Weitere Wirkungsbereiche 

der Heilwolle zeigen sich bei 

Muskelverspannungen und 

Gelenkschmerzen, Blasen-, Sehnen-

entzündungen und Hautirritationen, 

Erkältungen (Hals- und Ohren-

schmerzen, Husten) und zur Linderung 

bei Rheuma, Arthrose und Arthritis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lanolin.de/
mailto:johannes.parmentier@lanolin.de
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Das Wollbad 
 

Auch das Wollbad nutzt die wohltuende 

Wirkung der Schafwolle auf den 

Menschen.  

Keine andere Natufaser vereint in sich 

so viele heilsame Elemente wie die 

Schafwolle: sie wärmt, ist luft- und 

feuchtigkeitsdurchlässig. Wenn die 

Wolle vorsichtig gewaschen wird, 

bleiben die ätherischen Öle, die die 

Hautbestandteile des Lanolins sind 

erhalten und haben eine heilende und 

entspannende Wirkung auf den Körper. 

Aus dieser Wirkkombination ist das 

Wollbad entstanden. Es steigert die 

Durchblutung, verbessert das 

allgemeine Wohlbefinden und 

harmonisiert die Körperfunktionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Südtirol wird das Wollbad für 

Betreiber von Urlaub auf dem 

Bauernhof beworben. Im Rahmen von 

Praxisseminaren auf einem Bauernhof 

lernen die TeilnehmerInnen die 

heilende Wirkung der Wolle näher 

kennen und befassen sich mit der 

konkreten Anwendung eines 

Wollbades. 

Weiters bieten in Südtirol mehrere 

Hotels Wollbäder im Rahmen ihrer 

Wellnessangebote an. 

Auch die Winterschule Ulten vermittelt 

ihren TeilnehmerInnen das Wissen zur 

Anwendung von Wollbädern. Und die 

Wollmanufaktur Bergauf verkauft 

Wollbäder für den Wohlfühlmoment im 

eigenen Heim. 
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Weitere 
Verwendungsarten 
 

Verschmutzung, Geo- und 

Agrartechnik 
 

Das Unternehmen Geolana Ortolana 

aus Sardinien (Italien) nutzt Produkte 

aus Schafwolle in den Bereichen 

Wasserverschmutzung, Geotechnik 

und Agrartechnik. 

 

Im Bereich Wasserverschmutzung 

werden Banner und Vliese eingesetzt, 

um bei Verschüttungen von Öl oder 

Chemie im Meer, in Seen, in Flüssen 

oder auf Wasserstraßen die 

Verschmutzung aufzufangen. Aber 

auch für Reinigungsmaßnahmen in 

Werften, im Hafenmanagement oder in 

Badebereichen dient die „sea cleanup“ 

Linie. Da das Produkt selbst 100% aus 

natürlichem Material besteht wird das 

Ökosystem Luft-Wasser-Land optimal 

geschützt und unterstützt.  

 

 

 

 

 

 

Im Bereich Geotechnik werden 

Bodenschoner verwendet, die zur 

Dünenküstenprävention und zur 

Antierosion dienen aber auch bei 

Umweltrehabilitation, zum Boden-

schutz und zur Sicherung des 

bodenthermischen Schutzes zum 

Einsatz kommen. 

 

Die Produkte für wassersparende 

Agrartechnik sind kompostierbar und 

natürliche Nährstoffverbesserer. Durch 

die organische Bodenbedeckung 

werden nährstoffarme Böden 

wiederbelebt und die biologische 

Vielfalt aufrechterhalten. Als Mulch- 

und Gartenmatten unterstützen und 

fördern sie das Wachstum aufgrund 

des Temperaturausgleichs und 

verhindern gleichzeitig das Wachstum 

von Unkraut. 

Adresse: 

Geolana Ortolana: 

Zona Industriale PIP 

Via Mar di Sardegna ang/ via 

Margherita Hack 

09036 Guspini (SU) Sardegna - Italia 

Tel. +39 070 9371809 

info@edizero.com 

www.edizero.com - www.geowool.com  

mailto:info@edizero.com
http://www.edizero.com/
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Schafwolle als 

Wärmedämmstoff 
 

Weltweit gibt es einen Trend in den 

letzten Jahren, natürliche Baustoffe zu 

verwenden. Dämmstoffe sind ein sehr 

wichtiges Element bei der Ausführung 

von Baukonstruktionen, insbesondere 

wegen der stets steigenden 

Anforderungen an die Energieeffizienz 

von Gebäuden sowie an den 

Umweltschutz und die Ökologie. Aus 

Sicht der nachhaltigen Entwicklung ist 

es wichtig, leicht erneuerbare, aus 

lokalen Quellen stammende und 

umweltfreundliche Rohstoffe zu 

verwenden, unter der Voraussetzung, 

dass die weitere Verarbeitung bei 

niedrigem Energieverbrauch erfolgt.  

 

Dies steht im Einklang mit dem 

Energie-und Klimapaket 20-20-20, das 

vom Europäischen Parlament und dem 

Europäischen Rat beschlossen und 

gesetzlich festgelegt wurde. Eines der 

am meisten geeigneten natürlichen 

Dämmmaterialen, das wieder mehr und 

mehr gefragt ist, ist die Schafwolle. 

 

Pflanzenfasern und Tierhaare sind 

Erzeugnisse aus nachwachsenden 

Rohstoffen, die sich über kurze Zeit in 

natürlichen Kreisläufen erneuern. Die 

zur Herstellung von Dämmstoffen 

genutzten Fasern sind Nebenprodukte 

der Landwirtschaft, die durch ihren 

Rohstoffeinsatz in Dämmstoffen einer 

hochwertigen Verwertung zugeführt 

werden: 

 

In Mitteleuropa ist Schafwolle ein 

Abfall- bzw. Nebenprodukt der 

Mutterschafhaltung. Die Nachfrage an 

Schafwolle aus der Textilindustrie ist in 

den letzten Jahrzehnten drastisch 

gesunken. In mehreren Ländern 

Europas wurde daher Schafwolle als 

unerwünschtes Nebenprodukt 

verbrannt. Im deutschsprachigen 

Raum werden mittlerweile 

hauptsächlich Schafwolle-Dämmstoffe 

mit überwiegend Schafwolle aus 

europäischer Provenienz erzeugt. 

 

Neben Dämmmatten werden auch 

Dämmflocken eingesetzt. 

 

Quellen: 
IBO — Österreichisches Institut für 
Baubiologie und -ökologie 

Research Gate: Schafwolle als alternativer 
Wärmedämmstoff und ihr 
hygrothermisches Verhalten 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2108335663_IBO-Oesterreichisches_Institut_fuer_Baubiologie_und-oekologie
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2108335663_IBO-Oesterreichisches_Institut_fuer_Baubiologie_und-oekologie
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Schafwolle als 

Luftschallabsorber 
 

Das Ziel der Entwicklung nachhaltiger 

Produkte wird in den meisten Branchen 

bereits intensiv verfolgt.  

Auch die Entwicklung nachhaltiger 

Luftschallabsorber aus porösem 

Material ist ein für raumakustische 

Anwendungen wesentliches Ziel. 

Aufgrund der für eine effektive 

Luftschallabsorption erforderlichen 

komplexen Mikrogeometrie des 

Materials werden hier vielfach 

synthetische Materialien verwendet, 

deren Absorptionswirkung zwar 

hervorragend, Herstellung und 

Recycling jedoch herausfordernd ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ein natürliches Material, dessen 

Eigenschaften für die Herstellung 

poröser Absorber geeignet erscheinen, 

ist Schafwolle. Dieses kostengünstige, 

natürliche Material fällt bei der 

Schafhaltung dauerhaft und 

regelmäßig an.  

Eine Weiterverwendung als 

Absorbermaterial ermöglicht somit eine 

interessante Alternative. 

 

Quelle: Bratz, Ring, Köbberling, Langer: 

Conference: Fortschritte der Akustik - 

DAGA 2020, At Hannover, April 2020 
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Schafwolle zur 

Luftreinigung 
 

Basis der innovativen Technologie sind 

mehrschichtige Filter. Natürliche 

Schafwolle-Extrakte werden mit 

Aktivkohle und Kupfer kombiniert. Die 

kleinen und leisen Geräte sind in 

Warte- und Behandlungsräumen frei 

aufstellbar und entfernen nicht nur 

Krankheitserreger aus der Raumluft, 

sondern bauen durch einen 

patentierten Filter auch Schadstoffe ab.  

Herzstück der Absorber ist der 

patentierte Ding-Filter. Hier arbeitet 

spezielles Filtermaterial auf Basis von 

Schafwolle mit einem 

kupferbeschichteten Feinstaubfilter 

zusammen. Das Ergebnis: Viren, 

Bakterien und sogar multiresistente 

Keime werden vernichtet, die 

Ansteckungsgefahr in Warte- und 

Behandlungsräumen sinkt deutlich.  

Der Filter wirkt außerdem auf 

Formaldehyd, das auch heute noch aus 

Möbeln, Laminat oder 

Dämmmaterialien ausgast und sich In 

geschlossenen Räumen anreichert.  

 

 

 

Die speziellen Schafwoll-Extrakte im 

Filter eliminieren den gefährlichen 

Schadstoff und wandeln ihn in 

unschädliche Substanzen um. Dadurch 

wird die Raumluft deutlich gesünder. 

Die leisen, kleinen und robusten 

Luftreiniger werden in Deutschland 

speziell für Industrie und Gewerbe 

produziert. Ihr Einsatz kann die 

Ansteckungsgefahr deutlich senken.  

Weiterführende Informationen zum 

neuen Luftreiniger siehe: 

www.dinnovative.de/formaldehyd.html 

www.zmk-

aktuell.de/fachgebiete/hygiene/story/die-

ansteckungsgefahr-im-wartezimmer-

senken__4886.html 

 

 

  

http://www.dinnovative.de/formaldehyd.html
http://www.zmk-aktuell.de/fachgebiete/hygiene/story/die-ansteckungsgefahr-im-wartezimmer-senken__4886.html
http://www.zmk-aktuell.de/fachgebiete/hygiene/story/die-ansteckungsgefahr-im-wartezimmer-senken__4886.html
http://www.zmk-aktuell.de/fachgebiete/hygiene/story/die-ansteckungsgefahr-im-wartezimmer-senken__4886.html
http://www.zmk-aktuell.de/fachgebiete/hygiene/story/die-ansteckungsgefahr-im-wartezimmer-senken__4886.html
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Trocknerbälle 
 

In vielen Haushalten gehört der 

Trockner mittlerweile zur 

Standardausstattung. Gerade in der 

kalten Jahreszeit wird er gern genutzt, 

um Wäsche schnell zu trocknen und 

Wäscheberge zu vermeiden. Für das 

maschinelle Trocknen gibt es 

mittlerweile eine ganze Reihe von 

Zubehör wie beispielsweise die 

Trocknerbälle.  

Trocknerbälle versprechen die 

Stromkosten zu sparen und getränkt 

mit ätherischen Ölen sorgen sie für 

einen frischen Duft der Wäsche.  
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Arbeitspaket C 
 

Recherche zu einer möglichen 

Marke und Zertifizierung des 

regionalen Kreislaufes der 

Schafwolle 

 

Wie z.B. das Zertifikat von Textile 

Exchange GOTS (Global Organic 

Textile Standard), ICEA oder 

Zertifizierung durch Gemeinwohl-

ökonomie. 

 

Wie kann der Herkunftsnachweis der 

Rohwolle aus Südtirol oder Alpenraum 

am Produkt verschiedener Marken 

durch den Einsatz neuer Technologien 

wie z.B. RFID kommuniziert werden? 

 



Seite 81  Zertifizierung 
   

 

Zertifizierung 
 

ICEA 

 

ICEA ist ein unabhängiges und 

qualifiziertes Zertifizierungsinstiut das 

sich an ökologischen Nachhaltigkeits-

kriterien orientiert. Das gemeinnützige 

Konsortium besteht aus Experten für 

Zertifizierungen und hat italienweit 20 

Büros. 

 

ICEA ist berechtigt und akkreditiert 

verschiedenste Zertifizierungen zu 

vergeben. Ausgehend von diesen 

Anforderungen bietet ICEA folgende 

Möglichkeiten für die Zertifizierung von 

Textilprodukten mit hohem 

ökologischen Mehrwert: 

 

- Zertifizierung von Textilprodukten 

aus organischen Naturfasern 

gemäß den Anforderungen des 

Global Textile Standard (GOTS) 

und des Organic Content Standard 

(OCS) 

- Zertifizierung von Textilprodukten 

aus recyceltem Material gemäß 

den 

 

 

 

 

 

 

-  Anforderungen des Global 

Recycled Standard (GRS) oder des 

Recycled Claim Standard (RCS) 

- Responsible Down Standard (RDS) 

und Responsible Wool Standard 

(RWS) stellt sicher, dass das 

Wohlbefinden der Tiere 

gewährleistet wird.  

-  

Adresse: 

 

ICEA Hauptsitz: 

Via G. Brugnoli 15 

40122 Bologna 

Tel. +39 051 272986 

Fax. +39 051 232011 

info@icea.bio 

www.icea.bio 

 

ICEA Trentino Alto Adige 

Tel. +39 0461 421264 

Fax: +39 0461 422273 

TCS Michele Senes 

Via del Commercio, 14  

38121 Trento TN 

tel:0039051272986
tel:0039051232011
mailto:info@icea.bio
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Der Global Organic Textile 

Standard (GOTS) 
 

GOTS gilt als weltweit führender 

Standard für die Verarbeitung von 

Textilien aus biologisch erzeugten 

Naturfasern. Auf hohem Niveau 

definiert das Zertifizierungsverfahren 

umwelttechnische Anforderungen 

entlang der gesamten textilen 

Produktionskette und fordert 

gleichzeitig die Einhaltung von 

Sozialkriterien. GOTS bietet eine 

Produktzertifizierung und eine 

Betriebszertifizierung. 

 

Vom Nachernteverfahren über 

Spinnen, Stricken, Weben, Färben, 

Ausrüsten und Konfektion deckt der 

Standard alle Stufen ab – vom Feld bis 

zum Shop. 

 

Die Qualitätssicherung erfolgt durch 

eine unabhängige Zertifizierung der 

gesamten Textillieferkette.  

,   

 

Der Standard deckt Herstellung 

Konfektion, Verpackung, 

Kennzeichnung, Handel und Vertrieb 

aller Textilien ab, die aus mindestens 

70% kontrolliert biologisch erzeugten 

Naturfasern bestehen. Alle 

eingesetzten chemischen Zusätze, wie 

z.B. Farbstoffe und Hilfsmittel, müssen 

bestimmte umweltrelevante und 

toxikologische Kriterien erfüllen. Auch 

für die Verwendung von Accessoires 

gelten entsprechende Anforderungen. 

 

Das GOTS-Zertifizierungssystem 

beginnt mit den ersten 

Verarbeitungsschritten in der 

Textilkette, wohingegen in der 

Wolllieferkette die Verarbeitung 

normalerweise mit der Rohwollwäsche 

beginnt. 

 

Die Produktion von biologisch 

erzeugten Naturfasern wird nicht direkt 

vom GOTS-Zertifizierungssystem 

abgedeckt, da der GOTS keine Regeln 

für den Anbau biologisch erzeugter 

Naturfasern enthält. Stattdessen fällt 

der Anbau biologisch erzeugter 

Naturfasern unter den 

Anwendungsbereich staatlicher 

Standards für die ökologische 
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Landwirtschaft (z. B. EU Bio-

Verordnung oder die USDA NOP). 

Biologisch erzeugte Naturfasern, die 

gemäß diesen internationalen oder 

nationalen Anbaustandards zertifiziert 

sind, gelten als akzeptierte 

Rohmaterialien in der GOTS 

Herstellungskette. 

 

Das GOTS Qualitätssicherungssystem 

basiert auf der Vor-Ort-Inspektion und 

der Zertifizierung der 

Textilverarbeitungsbetriebe. Alle 

Betriebe, die in der Lieferkette vom 

ersten Verarbeitungsschritt bis zur 

Konfektion tätig sind, müssen sich 

alljährlich einer Vor-Ort-Inspektion 

unterziehen und als Voraussetzung 

dafür, dass die Endprodukte (die an 

den Einzelhandel verkauft werden) 

gemäß GOTS gelabelt werden können, 

über eine gültige Zertifizierung 

verfügen. 

Sie können dann Aufträge für die 

GOTS konforme Herstellung in ihrem 

zertifizierten Anwendungsbereich 

annehmen. Dementsprechend sind 

zertifizierte Händler (wie Im- und 

Exporteure) befugt, im 

Anwendungsbereich der von ihnen 

erlangten Zertifizierung mit GOTS-

Textilprodukten zu handeln. 

Betriebe, die ein GOTS 

Betriebszertifikat haben, können auf 

dem Markt mit ihrem 

Zertifizierungsstatus werben. Sie 

müssen jedoch den Eindruck 

vermeiden, dass alle ihre Produkte 

zertifiziert sind, wenn dies nicht der Fall 

ist. Weiterhin müssen sie sicherstellen, 

dass es in der Kennzeichnung, in der 

Veröffentlichungen und in der Werbung 

zu keiner Verwechslung zwischen 

zertifizierten und nicht zertifizierten 

Produkten kommen kann. Zertifizierte 

Betriebe werden in der öffentlich 

zugänglichen GOTS Datenbank auf der 

Website geführt. 

 

Ein Unternehmen, das am GOTS 

Zertifizierungsverfahren teilnimmt, 

muss alle Kriterien des Standards 

erfüllen. Das Inspektionsprotokoll des 

beauftragten Zertifizierers umfasst 

mindestens die Punkte: 

• Einsicht in die Buchführung, um den 

GOTS Warenfluss zu prüfen (Abgleich 

der Mengen von Eingang/Ausgang 

(=Warenflussberechnung) und 

Rückverfolgung von Chargen und 

Lieferungen). Dies ist ein 

Schlüsselaspekt der Inspektion jedes 

Betriebes, der GOTS Waren 

verkauft/handelt; 
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• Beurteilung des Verarbeitungs- und 

Lagersystems durch Inspektion der 

entsprechenden Betriebsbereiche; 

• Beurteilung des Separations- und 

Identifikationssystems und die 

Identifizierung von Risikobereichen 

hinsichtlich Vermischen oder 

Kontamination zertifizierter durch nicht 

zertifizierte Ware; 

• Prüfung der verwendeten 

Textilhilfsmittel (Farb- und Hilfsstoffe 

sowie Ausrüstungsmittel) im Hinblick 

auf die Einhaltung der anwendbaren 

GOTS Kriterien; 

• Inspektion und Beurteilung der 

Funktionalität der Abwasserkläranlage 

von Nassveredlungsbetrieben; 

• Überprüfung der sozialen Kriterien 

(mögliche Informationsquellen: 

Gespräche mit dem Management, 

vertrauliche Gespräche mit Arbeitern, 

Personalakten, Inspektion der 

Betriebsteile, Konsultation von 

Gewerkschaften/Stakeholder); 

• Überprüfung des risikoorientierten 

Prüfplans des Betriebs im Hinblick auf 

Rückstände in der Ware mit 

unzulässigen Substanzen, ggf. 

inklusive Probennahme für 

Rückstandstests, entweder als 

Zufallsprobe oder bei Verdachtsfällen 

einer Kontaminierung oder 

Nichteinhaltung sonstiger Kriterien. 

 

Die Kosten für die Zertifizierung 

hängen erheblich von der Größe und 

der Art des Betriebes, der Anzahl und 

Lokalität der Betriebsstätten und der 

Produktpalette ab, die im Rahmen der 

Zertifizierung hergestellt und/oder 

gehandelt werden soll. Grob geschätzt 

können Betriebe mit einer 

Fertigungsstätte von jährlichen 

Zertifizierungskosten in Höhe von 

1.200 bis 3.000 Euro ausgehen. Neben 

den Zertifizierungskosten, die dem 

Zertifizierer zu zahlen sind, muss jeder 

zertifizierte Betrieb für jedes 

Kalenderjahr eine Lizenzgebühr 

entrichten. Die Lizenzgebühr beläuft 

sich auf 120 Euro pro Fertigungsstätte, 

die für den zertifizierten Betrieb 

inspiziert wird. Diese wird vom 

zuständigen Zertifizierer erhoben und 

an die Internationale Arbeitsgruppe 

weitergeleitet. 

 

Siehe: www.global-standard.org 

  

http://www.global-standard.org/
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Siegel kbA und kbT 
 

Ein Siegel zur Zertifizierung der 

Qualität von Textilien ist kbA bzw. kbT. 

Die Abkürzung kbA steht für kontrolliert 

biologischen Anbau. Dies bezieht sich 

beispielsweise auf den Anbau von 

Baumwolle. kbT kennzeichnet 

kontrolliert biologische Tierhaltung und 

bezieht sich auf die artgerechte 

Tierhaltung. Ein Textil aus Schurwolle 

erhält die Kennzeichnung, wenn es 

mindestens aus 95%Biofasern besteht.  

In der Weiterverarbeitung dürfen die 

Bio-Fasern nicht mit Kunstfasern 

verarbeitet oder mit chemischen 

Zusätzen, die nicht biologisch 

abbaubar sind, versehen werden. 

Werden die Produkte noch zusätzlich 

gebleicht, muss dies mit einem 

sauerstoff-basiertem Bleichmittel 

geschehen. Zu guter Letzt kommt es 

auch auf die Verpackung an. Das 

Verpackungsmaterial darf keinen 

PVC-Kunststoff enthalten und wenn es 

sich um Papier handelt, muss dieses 

gemäß FSC (Forest Stewardship 

Council) oder PEFC (Programme for 

the Endorsement of Forest Certification 

Schemes) zertifiziert sein. 

 

 

Bei kontrolliert biologischer Tierhaltung 

geht es, wie bereits erwähnt, um eine 

artgerechte Haltung der Tiere. So ist 

hierbei zum einen das Futter der Tiere 

von großer Bedeutung. Weder dürfen 

die Tiere gemästet werden, noch darf 

das Futter gentechnisch verändert 

werden. Die Fläche, auf der die Tiere 

grasen, darf nicht mit Pestiziden oder 

Insektiziden behandelt werden; ebenso 

darf sie nicht künstlich gedüngt werden. 

Die Tiere, die in einer kontrolliert 

biologischen Tierhaltung leben, dürfen 

sich nur auf natürliche Weise 

fortpflanzen. Außerdem dürfen keine 

Eingriffe wie beispielsweise Kupieren 

(operatives Entfernen der 

Schwanzwirbel, Kürzen von Schwanz, 

Ohren, Schnäbeln) oder Mulesing 

(Entfernung der Haut um den Schwanz 

bei Schafen) vorgenommen werden. 

Durch diese Richtlinien wird das 

Produkt nicht nur reiner, sondern auch 

angenehmer im Kontakt. Bei der 

Herstellung müssen Kunstfasern von 

den Bio-Fasern getrennt werden. Auch 

dürfen chemische Zusätze nur dann 

verwendet werden, wenn sie auf 

biologische Abbaubarkeit geprüft 

worden sind. 
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OEKO TEX® 
 

OEKO-TEX® besteht aus 18 

unabhängigen Instituten in Europa und 

Japan. Gemeinsam entwickelt das 

Zertifizierungsinstitut Prüfmethoden 

und Grenzwerte für die Textil- und 

Lederindustrie, liefert wichtige Impulse 

für Innovationen und trägt so 

maßgeblich zur Entwicklung qualitativ 

hochwertiger Produkte bei. Ziel ist es, 

Vertrauen in Textilien und Leder und 

deren Produktion zu schaffen. OEKO-

TEX begleitet mit einem umfangreichen 

Portfolio von Dienstleistungen und 

Zertifikaten und sichert dem Betrieb 

eine nachhaltige Zukunft und 

maßgeschneiderte Lösungen. 

Zugleich unterstützen die OEKO-TEX® 

Labels den Kunden dabei, 

verantwortungsvoll zu handeln und 

nachhaltige Kaufentscheidungen zu 

treffen.  

 

 

 

 

 

 

 

Die Produktlabels STANDARD 100 by 

OEKO-TEX® und LEATHER 

STANDARD by OEKO-TEX® stehen 

für Textil- bzw. Lederprodukte, die auf 

Schadstoffe geprüft und somit 

humanökologisch unbedenklich sind. 

Am MADE IN GREEN by OEKO-TEX® 

Label erkennt man schadstoffgeprüfte 

und zugleich unter nachhaltigen 

Produktionsbedingungen hergestellte 

Textilien. Die Zertifizierung STeP by 

OEKO-TEX® und die Analyse DETOX 

TO ZERO by OEKO-TEX® optimieren 

den Herstellungsprozess einer 

ökologisch und sozial verantwortlichen 

Textil- und Lederproduktion. ECO 

PASSPORT by OEKO-TEX® 

kennzeichnet umweltfreundliche 

Chemikalien, Hilfsmittel und Farbstoffe, 

die in der Textil- und Lederindustrie 

zum Einsatz kommen. 

Siehe: www.oeko-tex.com 
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Die Gemeinwohlökonomie 
 

Die Gemeinwohlbilanz ist ein Modell 

zur Organisationsentwicklung und 

Bewertung von unternehmerischen wie 

auch gemeinnützigen Tätigkeiten. 

Sie beschreibt 20 Gemeinwohl-

Themen inhaltlich und gibt Anleitungen 

zur Bewertung nach Gemeinwohl-

Maßstäben.  

 

Für die breitflächige Etablierung eines 

ethischen Wirtschaftssystems in 

Europa wurde das Modell der 

Gemeinwohl-Ökonomie auch vom 

Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss (EWSA) 

weiterempfohlen. 

Der Gemeinwohlbericht stellt sogar das 

umfangreichste Berichtsmodell für das 

Non-Financial-Reporting dar, da alle 

Bereiche auf ihre gesellschaftliche 

Wirkung hin überprüft werden. Der 

individuelle Beitrag zum Gemeinwohl 

wird auf Basis der Gemeinwohl-Matrix 

definiert und bewertbar gemacht. Das 

ermöglicht die systematische 

Betrachtung aller Aktivitäten aus einer 

360°-Perspektive und schärft den Blick 

für das Wesentliche: 

 

 

• Was für Auswirkungen haben 

wirtschaftliche Aktivitäten auf die 

allgemeine Lebensqualität, heute 

und morgen? 

• Wird die Menschenwürde 

geachtet? 

• Wird soziale Gerechtigkeit 

gefördert? 

• Wird ökologische Nachhaltigkeit 

sichergestellt? 

• Wie transparent, solidarisch und 

demokratisch werden 

unternehmerische Ziele erreicht? 

 

Dabei werden Punkte nur für solche 

Aktivitäten vergeben, die über die 

Erfüllung des gesetzlichen 

Mindeststandards hinausgehen. 

 

Die Gemeinwohl-Matrix ist die Basis für 

die Erstellung eines Gemeinwohl-

Berichts, einer umfassenden 

Dokumentation der Gemeinwohl-

Orientierung einer Organisation. 

 

 

 

 

https://web.ecogood.org/de/unsere-arbeit/gemeinwohl-bilanz/gemeinwohl-matrix/
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Die Bilanz-Erstellung erfolgt in drei 

Schritten: 

• Gemeinwohl-Bericht erstellen 

• das Ergebnis entweder extern oder 

in Peer Group prüfen lassen 

• die Gemeinwohlbilanz auflegen. 

 

Unternehmen, die auf dem Weg zur 

Bilanz erste Erfahrungen in und mit der 

Gemeinwohl-Ökonomie machen und 

auch die Umsetzung der Vision durch 

Ihren Mitgliedsbeitrag finanziell 

unterstützen, treten öffentlich als 

Mitgliedsunternehmen in Erscheinung. 

Sie können einen Einstiegsbericht 

erstellen und veröffentlichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unternehmen, die einen Gemeinwohl-

Bericht erstellt haben, und diesen auch 

extern prüfen lassen, sind nach Erhalt 

des Testats (Prüfergebnis) als 

"Bilanzierendes Unternehmen" 

gekennzeichnet. Auditierte 

Unternehmen können diese 

Kennzeichnung sowie die erreichte 

Punktezahl auch auf der Produktebene 

anführen. 

 

Siehe: www.web.ecogood.org 

 

  

https://web.ecogood.org/de/unsere-arbeit/gemeinwohl-bilanz/unternehmen/gemeinwohl-bericht/
https://web.ecogood.org/de/unsere-arbeit/gemeinwohl-bilanz/unternehmen/4-gemeinwohl-bericht-audit/
https://web.ecogood.org/de/unsere-arbeit/gemeinwohl-bilanz/unternehmen/4-gemeinwohl-bericht-audit/
https://web.ecogood.org/de/unsere-arbeit/gemeinwohl-bilanz/unternehmen/gemeinwohl-bilanz/
http://www.web.ecogood.org/
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Der Responsible Wool 

Standard 
 

RWS bietet Farmern die Möglichkeit, 

der Öffentlichkeit ihre nachhaltigen 

Praktiken zu demonstrieren, und 

Marken und Verbrauchern die 

Sicherheit, dass die verkauften und 

gekauften Wollprodukte ihr Geld wert 

sind. 

 

Der RWS ist ein freiwilliger globaler 

Standard, der die Schafe und das 

Land, auf dem sie grasen, schützen 

soll. Der RWS überprüft die Praktiken 

auf den Farmen und bietet den 

Markenunternehmen damit die 

Gewissheit, dass die 

Herkunftsangaben der Wolle korrekt 

sind. Der Standard wurde von einer 

internationalen Arbeitsgruppe in einem 

offenen, transparenten Prozess 

entwickelt.  

 

 

 

 

 

 

 

bluesign® 
 

Diese Zertifizierung garantiert den 

höchstmöglichen Verzicht auf 

schädliche Substanzen sowie höchste 

Qualität und Funktionalität. Bluesign ist 

ein Siegel, das die weltweit strengen 

EHS-Kriterien (Verbraucherschutz, 

Wasseremissionen, Luftemissionen, 

Arbeitsschutz und –sicherheit, 

Ressourcenproduktivität) anlegt. 

Der bluesign®-Standard verfolgt eine 

besondere Strategie. Statt die fertigen 

Produkte zu untersuchen, beginnt die 

Prüfung schon am Anfang der textilen 

Kette. Alle Materialien werden mit 

einbezogen und die gesamte 

Produktionskette wird beurteilt. Auf der 

Basis ihres ökotoxikologischen Profils 

(Input Stream Management) erhalten 

die Produkte anschließend eine 

Bewertung. bluesign® steht für Textilien 

mit geringen schädlichen Substanzen, 

einer umweltfreundlichen Produktion 

und einem umsichtigen Umgang mit 

Ressourcen.  

Siehe: www.bluesign.com 

 

http://www.bluesign.com/
https://www.schoeller-wool.com/bausteine.net/img/showimg.aspx?biid=26126&width=600&height=500
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Gütesiegel Roter Hahn 
 

Hinter der Dachmarke "Roter Hahn" 

des Südtiroler Bauernbundes stehen 

rund 1700 Betriebe aus ganz Südtirol. 

Die verbindlichen Qualitätsstandards 

garantieren ein zu 100 % bäuerliches 

Angebot. 

Im Jahr 1999 wurde vom Südtiroler 

Bauernbund die Marke „Roter Hahn“ 

für die Urlaub auf dem Bauernhof-

Betriebe in Südtirol ins Leben gerufen. 

Das erklärte Ziel ist es, die heimischen 

Bauern zu unterstützen und eine 

nachhaltige Entwicklung der 

bäuerlichen Kultur in Südtirol zu 

gewährleisten. Die Formulierung 

strenger Qualitätskriterien sowie deren 

Kontrolle ermöglicht eine klare 

Positionierung der Marke. 

Die Marke "Roter Hahn" stellt einen 

starken Partner für den Zu- und 

Nebenerwerb der Südtiroler Bauern 

dar. Als Mitglied der Marke „Roter 

Hahn“ stehen zahlreiche Inklusiv-

Leistungen zur Verfügung wie das 

Bildarchiv, individuelle Beratung und 

Betreuung, täglich abrufbare 

Webstatistiken und vieles mehr. 

 

 

Insgesamt stützt sich die Marke auf 

folgende vier Säulen:  

• Urlaub auf dem Bauernhof 

• Qualitätsprodukte vom Bauern 

• Bäuerliches Handwerk und 

• Bäuerliche Schankbetriebe 

Siehe: www.sbb.it/roter-hahn 

 

 

  

http://www.sbb.it/roter-hahn
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RFID - Radio Frequency 

Identification 
 

RFID steht für Radio Frequency 

Identification. Diese Technik ermöglicht 

es, jeden Gegenstand, der mit einem 

RFID-Transponder ausgestattet ist, 

kontaktlos und eindeutig zu 

identifizieren. Ein Chip der als 

Datenspeicher dient, kommuniziert 

hierzu über Funk mit einer Basiseinheit. 

 

Die Technologie wird in ‚Sender-

Empfänger-Systemen‘ verwendet, die 

Objekte sowie Lebewesen automatisch 

und kontaktlos identifizieren bzw. 

lokalisieren können.  

 

Jedes RFID-System besteht aus einem 

elektronischen Datenträger (RFID-

Transponder) und einem Lesegerät 

(RFID-Reader). Beide Komponenten 

besitzen eine Antenne, über die ein 

Datenaustausch erfolgen kann.  

 

 

 

 

 

 

Als Transportsystem dienen 

Funkwellen, bei denen es sich um 

magnetische oder elektromagnetische 

Wellen handelt. Das Lesegerät erzeugt 

ein elektromagnetisches Wechselfeld. 

Sofern sich der Transponder im 

Empfangsbereich befindet kommt eine 

wechselseitige Kommunikation 

zustande. Das Lesegerät kann nun 

Daten auf den Chip schreiben oder 

bereits vorhandene Informationen 

auslesen. 

Diese sogenannten RFID-Systeme 

kommen in ganz unterschiedlichen 

Bereichen zum Einsatz. In 

Zusammenhang mit der 

Wertschöpfungskette der 

Schafwolle sind insbesondere die 

Rückverfolgung, der Produktschutz 

und die Tieridentifikation zu 

benennen. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bluhmsysteme.com/glossar/rfid-reader.html
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RFID zur Rückverfolgung und zum 

Produktschutz 

In einem RFID-Tag können alle 

produktions- und herkunftsrelevanten 

Daten gespeichert werden, sodass sich 

eine Ware entlang der Lieferkette 

eindeutig und lückenlos bis zum Ort 

und Zeitpunkt der Erzeugung 

zurückverfolgen lässt. In hochwertigen 

Markenprodukten werden RFID-

Transponder verwendet, um die 

Originale bei einer 

Echtheitsüberprüfung von 

Fälschungen unterscheiden zu 

können. 

Spezielle RFID-Etiketten-Software 

verbindet einen RFID-Drucker mit einer 

beliebigen Datenbank (Excel, ERP-

System etc.) und unterstützt beim 

Codieren sowie Gestalten spezifischer 

RFID-Produkt-Labels. 

 

RFID in der Tierhaltung 

RFID-Transponder sind seit den 70er-

Jahren auch bei Tieren im Einsatz. So 

werden Nutz- und Haustiere mit 

Halsbändern, Ohrmarken oder 

Implantaten gekennzeichnet. In der 

Rinderhaltung sind Transponder im 

Einsatz, die durch eine Identnummer 

für jedes Tier automatisch eine 

individuelle und leistungsangepasste 

Futtergabe und Überwachung 

ermöglichen. Die fälschungssichere 

Kennzeichnung dient aber auch der 

Herkunftssicherung und damit der 

Seuchen- und Qualitätskontrolle.  

 

Die Kosten von RFID 

Die Kosten von RFID Verfahren 

müssen im Rahmen einer Kosten- 

Nutzenrechnung für jeden Betrieb 

individuell betrachtet werden, denn die 

Anschaffungskosten sind relativ hoch. 

Neben der Anzahl der benötigten 

Transponder ist es auch von 

Bedeutung, ob diese nur einmal oder 

mehrfach verwendet werden.  

Grundsätzlich entstehen bei der 

Implementierung eines RFID – 

Systems Kosten für Transponder, 

Lesegeräte, Antennen und Multiplexer, 

Controller, Kabel. Zusätzlich entstehen 

noch Kosten für die Anpassung, die 

Software und die Instandhaltung.  
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Resümee 
 

Aufbauend auf die aktuelle Erhebung 

des Status Quo des regionalen 

Kreislaufes am Beispiel Schafwolle und 

auf die Recherche von best practice 

Beispielen bieten sich folgende 

Anhaltspunkte zur Stärkung der 

regionalen Wertschöpfungskette. 

 

Sammlung und Sortierung 

der Wolle 
Ein Vorteil der Gewinnung von 

Schafwolle ist der recht berechenbare 

Zeitraum, in dem diese gesammelt 

wird. Wolle wird lediglich zweimal 

jährlich gewonnen, weswegen eine 

zeitlich konzentrierte Sammlung der 

Wolle an vorhergesehen 

Sammelstellen denkbar ist. Um die 

Transportkosten zu den Sammelstellen 

zu verringern, ist ein 

Zusammenschluss der Bauern 

denkbar (pro Schafhalter und pro 

Scherung werden durchschnittlich 

lediglich 22,5 Kilogramm Wolle 

gewonnen). Idealerweise wird die 

gesammelte Schafwolle zu einer 

Wollwaschanlage gebracht und die  

 

 

 

 

saubere Rohwolle an die einzelnen 

Wollproduzenten verteilt. 

 

 

Schulung der Schafhalter 
Eine gezielte Schulung und 

Sensibilisierung der Bauern ist 

notwendig. Die meisten Schafzüchter 

liefern ihre Wolle nicht ab, da es keine 

Verwendung dafür gibt. Die 

möglicherweise qualitativ hochwertige 

Wolle wird durch eine unsachgemäße 

Behandlung verunreinigt und verliert an 

Wert.  

In Österreich wird durch Tirol Wool® 

bereits seit 10 Jahren eine Schulung 

der Schafbauern im Umgang mit der 

Wolle vorgenommen. Es hat sich 

gezeigt, dass diese Umschulung nicht 

von heute auf morgen stattfinden kann, 

sondern sehr viel Zeit in Anspruch 

nimmt. Ein schnelles Resultat im 

Hinblick auf die Wolltrennung ist in 

Südtirol also nicht zu erwarten. Um 

jedoch langfristig die Wertschöpfung zu 

erhöhen, ist die Scherung und 

Sortierung maßgeblich. 
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Zertifizierung, Dachmarke 

oder Gütesiegel 
Die Wichtigkeit einer Zertifizierung ist 

fast allen Südtiroler Wollproduzenten 

bewusst. Zugleich scheuen sich die 

kleinstrukturierten Betriebe vor dem 

Aufwand und den Kosten. Auch wurde 

erwähnt, dass die bestehenden 

Zertifizierungen kaum die regionale 

Wertschöpfungskette abbilden. Meist 

sind es Teilaspekte, die von den 

bestehenden Textilzertifizierungen 

abgedeckt werden. Auch in Bezug auf 

die Vielfalt an möglichen 

Zertifizierungen wurde kritisch 

angemerkt, dass der Kunde nicht mehr 

den Überblick und das 

Unterscheidungsvermögen hat.  

 

Ein südtirolweit einheitliches 

Gütesiegel oder eine gemeinsame 

Marke, um die kleinräumliche 

Regionalität und Ursprünglichkeit, 

sowie die ehrliche Herkunft zu 

bestätigen, wäre ein erstrebenswertes 

Ziel und mit geringerem Aufwand für 

die einzelnen Betriebe möglich. 

 

 

 

 

Gezielte Kommunikation an 

den Endkonsumenten 
Der Mehrwert von Südtiroler 

Schafwolle kann als 

Alleinstellungsmerkmal Südtirols 

kommuniziert werden. Die natürliche, 

ursprüngliche ehrliche Almwirtschaft 

und das authentische 

Traditionshandwerk kann für den 

Kunden leicht sichtbar gemacht werden 

und ist für die Konkurrenz schwer 

imitierbar.  

Ein gemeinsames Marketingkonzept 

aller Südtiroler Wollproduzenten 

könnte die einzelnen Betriebe in ihrer 

Vermarktung stark unterstützen.  
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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1774/2002 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 3. Oktober 2002

mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenpro-
dukte

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 152 Absatz 4 Buch-
stabe b),

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3), auf-
grund des vom Vermittlungsausschuss am 12. September 2002
gebilligten gemeinsamen Entwurfs,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie 90/667/EWG des Rates vom 27. November
1990 zum Erlass veterinärrechtlicher Vorschriften für die
Beseitigung, Verarbeitung und Vermarktung tierischer Ab-
fälle und zum Schutz von Futtermitteln tierischen Ur-
sprungs, auch aus Fisch, gegen Krankheitserreger sowie
zur Änderung der Richtlinie 90/425/EWG (4) stellt den
Grundsatz auf, dass alle tierischen Abfallstoffe, ungeachtet
ihres Ursprungs, nach geeigneter Behandlung als Aus-
gangserzeugnisse für Futtermittel verwendet werden dür-
fen.

(2) Der Wissenschaftliche Lenkungsausschuss hat seit der An-
nahme jener Richtlinie mehrere Stellungnahmen zu die-
sem Thema abgegeben. Er ist dabei im Wesentlichen zu
dem Schluss gelangt, dass Nebenprodukte von Tieren, die
aufgrund von Veterinäruntersuchungen genussuntauglich
sind, auch nicht in die Futtermittelkette gelangen sollten.

(3) Auf der Grundlage dieser Stellungnahmen sollten je nach
Art der verwendeten tierischen Nebenprodukte unter-
schiedliche Vorschriften gelten. Die zulässigen Verwen-
dungszwecke für bestimmtes Tiermaterial sollten einge-
schränkt werden. Es sollten Regeln für anderweitige Ver-

wendungen von tierischen Nebenprodukten als in Tierfut-
ter und für ihre Beseitigung festgelegt werden.

(4) Angesichts der Erfahrungen der letzten Jahre empfiehlt es
sich, die Beziehung zwischen der Richtlinie 90/667/EWG
und den gemeinschaftlichen Umweltvorschriften zu klä-
ren. Diese Verordnung sollte die Anwendung der beste-
henden Umweltvorschriften nicht berühren und der Aus-
arbeitung neuer Umweltschutzvorschriften insbesondere
für biologisch abbaubaren Abfall nicht im Wege stehen.
In diesem Zusammenhang hat die Kommission die Zusage
gegeben, bis Ende 2004 eine Richtlinie über Bioabfälle,
einschließlich Küchen- und Speiseabfällen, auszuarbeiten,
mit dem Ziel, eine Regelung für den sicheren Gebrauch
und die sichere Rückgewinnung, Verwertung und Beseiti-
gung dieser Abfälle zu schaffen und mögliche Verunrei-
nigungen aufzuspüren.

(5) Mit der Internationalen Wissenschaftlichen Konferenz
über Tiermehl, die von der Kommission und dem Euro-
päischen Parlament am 1./2. Juli 1997 in Brüssel abge-
halten wurde, ist eine Debatte über die Herstellung und
Verfütterung von Tiermehl eingeleitet worden. Die Kon-
ferenzteilnehmer plädierten für weitere Beratungen über
die künftige Politik auf diesem Gebiet. Um eine möglichst
breite öffentliche Debatte über die Zukunft des gemein-
schaftlichen Futtermittelrechts anzustoßen, hat die Kom-
mission im November 1997 ein Diskussionspapier über
Tiermehl erstellt. Nach dieser Konsultation scheint all-
gemein anerkannt, dass die Richtlinie 90/667/EWG den
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst wer-
den muss.

(6) Das Europäische Parlament hat sich in seiner Entschlie-
ßung vom 16. November 2000 zu BSE und der Sicherheit
von Futtermitteln (5) dafür ausgesprochen, die Verwen-
dung von tierischem Eiweiß in Futtermitteln bis zum In-
krafttreten dieser Verordnung zu verbieten.

(7) In wissenschaftlichen Gutachten wird darauf hingewiesen,
dass die Praxis der Fütterung von Tieren einer Art mit
Eiweiß, das von Körpern oder Teilen von Körpern von
Tieren derselben Art stammt, ein Seuchenrisiko darstellt.
Diese Praxis sollte deshalb vorsichtshalber verboten wer-
den. Es sollten Durchführungsvorschriften erlassen wer-
den, mit denen die erforderliche Trennung von tierischen
Nebenprodukten, die in Futtermitteln verwendet werden
sollen, in jedem Stadium der Verarbeitung, Lagerung und

DE10.10.2002 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 273/1
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S. 70) und Beschluss des Europäischen Parlaments vom 13. März
2002 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Beschluss des Euro-
päischen Parlaments vom 24. September 2002 und Beschluss des
Rates vom 23. September 2002.

(4) ABl. L 363 vom 27.12.1990, S. 51. Zuletzt geändert durch die
Beitrittsakte von 1994. (5) ABl. C 223 vom 8.8.2001, S. 281.



Beförderung gewährleistet wird. Für Fisch und Pelztiere
sollten jedoch Ausnahmen von dem generellen Verbot
vorgesehen werden können, wenn dies nach wissenschaft-
lichen Gutachten gerechtfertigt ist.

(8) Küchen- und Speiseabfälle, die Erzeugnisse tierischen Ur-
sprungs enthalten, können ebenfalls ein Kanal für die Ver-
breitung von Seuchen sein. Alle Küchen- und Speiseabfäl-
le, die in Beförderungsmitteln im grenzüberschreitenden
Verkehr anfallen, sollten unschädlich beseitigt werden. Kü-
chen- und Speiseabfälle, die innerhalb der Gemeinschaft
anfallen, sollten nicht für die Fütterung von Nutztieren
außer Pelztieren verwendet werden.

(9) Ab Oktober 1996 führte das Lebensmittel- und Veterinär-
amt der Kommission (LVA) in den Mitgliedstaaten eine
Reihe von Kontrollen vor Ort durch, um zu überprüfen,
ob wesentliche Risikofaktoren in Bezug auf BSE vorhan-
den sind und welche Maßnahmen zum Umgang damit
und zur Überwachung getroffen werden. Im Rahmen die-
ser Kontrollen wurden auch die Systeme der industriellen
Tierkörperbeseitigung und andere Methoden der Entsor-
gung tierischer Abfallstoffe überprüft. Die Kontrollen
führten zu einer Reihe allgemeiner Schlussfolgerungen
und Empfehlungen, insbesondere zur Frage der Rückver-
folgbarkeit tierischer Nebenprodukte.

(10) Um jegliches Risiko der Verbreitung von Krankheitserre-
gern und/oder Rückständen zu vermeiden, sollten tierische
Nebenprodukte in einem von dem betreffenden Mitglied-
staat bezeichneten, zugelassenen und überwachten Ver-
arbeitungsbetrieb getrennt verarbeitet und gelagert oder
auf geeignete Weise beseitigt werden. Unter bestimmten
Umständen, vor allem, wenn dies aufgrund von Entfer-
nung, Transportdauer oder Kapazitätsmangel gerechtfer-
tigt ist, könnte der bezeichnete Verarbeitungsbetrieb
bzw. die bezeichnete Verbrennungs- oder Mitverbren-
nungsanlage auch in einem anderen Mitgliedstaat liegen.

(11) Die Richtlinie 2000/76/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 4. Dezember 2000 über die Verbren-
nung von Abfällen (1) gilt nicht für Verbrennungsanlagen,
wenn der behandelte Abfall ausschließlich aus Tierkörpern
besteht. Für solche Verbrennungsanlagen müssen zum
Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier Mindest-
anforderungen festgelegt werden. Bis zum Erlass der ent-
sprechenden Gemeinschaftsvorschriften können die Mit-
gliedstaaten Umweltvorschriften für solche Anlagen erlas-
sen. Für Verbrennungsanlagen mit niedriger Kapazität wie
beispielsweise Verbrennungsanlagen in landwirtschaftli-
chen Betrieben und Heimtierverbrennungsanlagen sollten
— entsprechend dem geringeren Risikopotenzial des be-
handelten Materials und zur Vermeidung unnötiger Ver-
bringungen von tierischen Nebenprodukten — weniger
strenge Anforderungen gelten.

(12) Für die Überwachung von Verarbeitungsbetrieben sollten
spezielle Vorschriften festgelegt werden, die insbesondere
Verfahrensvorschriften für die Validierung von Verarbei-
tungsverfahren und Vorschriften für Eigenkontrollen um-
fassen.

(13) Für die Fütterung von nicht für den menschlichen Verzehr
bestimmten Tieren könnten als Erleichterung Ausnahmen
von den Vorschriften für die Verwendung von tierischen
Nebenprodukten angezeigt sein. Die zuständigen Behör-
den sollten solche Verwendungen kontrollieren.

(14) Möglicherweise sind auch Ausnahmen angezeigt, nach
denen unter kontrollierten Gegebenheiten die Beseitigung
von tierischen Nebenprodukten an Ort und Stelle zugelas-
sen wird. Die Kommission sollte alle Informationen erhal-
ten, die sie zur Überwachung der Lage und gegebenenfalls
zur Festlegung von Durchführungsvorschriften braucht.

(15) In den Mitgliedstaaten sollten Gemeinschaftskontrollen
durchgeführt werden, um die einheitliche Anwendung
der Hygienevorschriften zu gewährleisten. Diese Kontrol-
len sollten auch Prüfverfahren umfassen.

(16) Das Hygienerecht der Gemeinschaft ist wissenschaftlich
fundiert. Daher sollten erforderlichenfalls stets die mit
den Beschlüssen 97/404/EG (2) und 97/579/EG (3) der
Kommission eingesetzten wissenschaftlichen Ausschüsse
gehört werden. Insbesondere zur Verwendung von Er-
zeugnissen tierischen Ursprungs in organischen Dünge-
mitteln und Bodenverbesserungsmitteln sind weitere wis-
senschaftliche Gutachten nötig. Bis zum Erlass von Ge-
meinschaftsvorschriften aufgrund dieser Gutachten kön-
nen die Mitgliedstaaten innerstaatliche Regeln beibehalten
oder erlassen, die strenger sind als in dieser Verordnung
vorgesehen, sofern sie den übrigen einschlägigen Gemein-
schaftsvorschriften entsprechen.

(17) Die Finanzierung der Verarbeitung, der Abholung und
Sammlung, der Lagerung und der Beseitigung tierischer
Nebenprodukte ist in den Mitgliedstaaten auf unterschied-
lichste Weise geregelt. Um sicherzustellen, dass dies nicht
zu einer Verzerrung der Wettbewerbsbedingungen für die
verschiedenen Agrarprodukte führt, ist es angezeigt, eine
Analyse durchzuführen und erforderlichenfalls auf Ge-
meinschaftsebene geeignete Maßnahmen zu treffen.

(18) Aufgrund der genannten Argumente ist eine grundlegende
Überarbeitung der Gemeinschaftsvorschriften für tierische
Nebenprodukte erforderlich.

(19) Tierische Nebenprodukte, die nicht für den menschlichen
Verzehr bestimmt sind (insbesondere verarbeitetes tieri-
sches Eiweiß, ausgeschmolzene Fette, Heimtierfutter,
Häute sowie Wolle), sind im Warenverzeichnis in Anhang
I des Vertrags aufgeführt. Das Inverkehrbringen dieser Er-
zeugnisse stellt für einen Teil der landwirtschaftlichen Er-
werbsbevölkerung eine wichtige Einkommensquelle dar.
Um die rationelle Entwicklung dieses Sektors zu gewähr-
leisten und seine Produktivität zu steigern, sollten die
tierseuchen- und hygienerechtlichen Vorschriften für die
betreffenden Erzeugnisse auf Gemeinschaftsebene fest-
gelegt werden. Aufgrund des hohen Risikos der Verbrei-
tung von Tierseuchen sollten für das Inverkehrbringen
bestimmter tierischer Nebenprodukte insbesondere in Re-
gionen mit hohem Gesundheitsstatus spezielle Vorschrif-
ten festgelegt werden.
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(20) Um sicherzustellen, dass Drittlanderzeugnisse Hygiene-
normen erfüllen, die den Hygienenormen der Gemein-
schaft zumindest entsprechen oder gleichwertig sind, soll-
ten für Drittländer und Drittlandbetriebe ein Zulassungs-
verfahren und ein gemeinschaftliches Verfahren zur Über-
wachung der Einhaltung der Zulassungsbedingungen ein-
geführt werden. Die Einfuhr von Heimtierfutter und Roh-
material für die Herstellung von Heimtierfutter aus Dritt-
ländern unterliegt insbesondere im Hinblick auf die gefor-
derten Garantien in Bezug auf Rückstände von Stoffen, die
gemäß der Richtlinie 96/22/EG des Rates vom 29. April
1996 über das Verbot der Verwendung bestimmter Stoffe
mit hormonaler bzw. thyreostatischer Wirkung und von
β-Agonisten in der tierischen Erzeugung und zur Auf-
hebung der Richtlinien 81/602/EWG, 88/146/EWG und
88/299/EWG (1) verboten sind, anderen Bedingungen als
in der Gemeinschaft hergestelltes Heimtierfutter bzw.
Rohmaterial. Um sicherzustellen, dass dieses Heimtierfut-
ter und Rohmaterial nur für den beabsichtigten Zweck
verwendet wird, müssen geeignete Kontrollmaßnahmen
für die Einfuhr von derartigem Material festgelegt werden.

(21) Tierische Nebenprodukte, die durch die Gemeinschaft
durchgeführt werden, und zur Ausfuhr bestimmte tieri-
sche Nebenprodukte mit Ursprung in der Gemeinschaft
können ein Risiko für die Gesundheit von Mensch und
Tier in der Gemeinschaft darstellen. Für solche Verbrin-
gungen sollten daher bestimmte in dieser Verordnung
festgelegte Vorschriften gelten.

(22) Das tierischen Produkten beigefügte Begleitdokument ist
das beste Mittel, um den zuständigen Behörden des Be-
stimmungsorts die Gewähr dafür zu geben, dass eine Sen-
dung den Bestimmungen dieser Verordnung entspricht.
Die Veterinärbescheinigung sollte im Hinblick auf die
Kontrolle der Bestimmung bestimmter Einfuhrerzeugnisse
beibehalten werden.

(23) Die Richtlinie 92/118/EWG des Rates vom 17. Dezember
1992 über die tierseuchenrechtlichen und gesundheitli-
chen Bedingungen für den Handel mit Erzeugnissen tieri-
schen Ursprungs in der Gemeinschaft sowie für ihre Ein-
fuhr in die Gemeinschaft, soweit sie diesbezüglich nicht
den spezifischen Gemeinschaftsregelungen nach Anhang
A Kapitel 1 der Richtlinie 89/662/EWG und — in Bezug
auf Krankheitserreger — der Richtlinie 90/425/EWG un-
terliegen (2), dient den genannten Zielen.

(24) Rat und Kommission haben verschiedene Durchführungs-
entscheidungen zu den Richtlinien 90/667/EWG und
92/118/EWG erlassen. Darüber hinaus ist die Richtlinie
92/118/EWG grundlegend geändert worden, und weitere
Änderungen sind vorgesehen. Der Sektor der tierischen
Nebenprodukte wird somit derzeit durch eine Vielzahl
gemeinschaftlicher Rechtsakte geregelt und eine Verein-
fachung ist erforderlich.

(25) Eine solche Vereinfachung wird auch die speziellen Hy-
gienevorschriften für nicht zum menschlichen Verzehr
bestimmte Erzeugnisse tierischen Ursprungs transparenter
machen. Sie darf jedoch keine Deregulierung zur Folge
haben. Daher müssen die ausführlichen Hygienevorschrif-
ten für nicht zum menschlichen Verzehr bestimmte Er-
zeugnisse tierischen Ursprungs beibehalten und zum
Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier verschärft
werden.

(26) Auf die betreffenden Erzeugnisse sollten die in der Richt-
linie 90/425/EWG des Rates vom 26. Juni 1990 zur Re-
gelung der veterinärrechtlichen und tierseuchenrechtlichen
Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel mit leben-
den Tieren und Erzeugnissen im Hinblick auf den Binnen-
markt (3) vorgesehenen veterinärrechtlichen Kontrollen,
einschließlich der Kontrollen durch Kommissionssachver-
ständige, und Schutzmaßnahmen Anwendung finden.

(27) In die Gemeinschaft eingeführte Erzeugnisse sollten wirk-
sam kontrolliert werden. Dies kann im Rahmen der Kon-
trollen gemäß der Richtlinie 97/78/EG des Rates vom
18. Dezember 1997 zur Festlegung von Grundregeln für
die Veterinärkontrollen von aus Drittländern in die Ge-
meinschaft eingeführten Erzeugnissen (4) bewerkstelligt
werden.

(28) Die Richtlinie 90/667/EWG, die Entscheidung 95/348/EG
des Rates vom 22. Juni 1995 über die im Vereinigten
Königreich und in Irland anwendbaren veterinär- und seu-
chenrechtlichen Vorschriften für die Behandlung bestimm-
ter Abfälle, die zur lokalen Vermarktung als Futtermittel
für bestimmte Tierkategorien bestimmt sind (5), und die
Entscheidung 1999/534/EG des Rates vom 19. Juli
1999 über Maßnahmen zum Schutz gegen die transmis-
siblen spongiformen Enzephalopathien bei der Verarbei-
tung bestimmter tierischer Abfälle und zur Änderung der
Entscheidung 97/735/EG der Kommission (6) sollten daher
aufgehoben werden.

(29) Damit alle Maßnahmen jeweils dem Stand von Wissen-
schaft und Technik entsprechen, sollte eine enge und ef-
fektive Zusammenarbeit zwischen der Kommission und
den Mitgliedstaaten in dem durch die Verordnung (EG)
Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen
Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts,
zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmit-
telsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Le-
bensmittelsicherheit (7) eingesetzten Ständigen Ausschuss
sichergestellt werden.

(30) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertragenen
Durchführungsbefugnisse (8) erlassen werden —
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

Artikel 1

Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung enthält tierseuchen- und hygienerecht-
liche Vorschriften für

a) die Abholung und Sammlung, Beförderung, Lagerung, Be-
handlung, Verarbeitung und Verwendung oder Beseitigung
tierischer Nebenprodukte, um zu verhindern, dass diese Er-
zeugnisse die Gesundheit von Mensch oder Tier gefährden;

b) das Inverkehrbringen und — in bestimmten Sonderfällen —
die Ausfuhr und die Durchfuhr von tierischen Nebenpro-
dukten und den in den Anhängen VII und VIII aufgeführten
daraus hergestellten Erzeugnissen.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für

a) rohes Heimtierfutter, das aus Einzelhandelsgeschäften oder
an Verkaufsstellen angrenzenden Räumlichkeiten stammt, in
denen Fleisch ausschließlich zur unmittelbaren Abgabe an
den Verbraucher an Ort und Stelle zerlegt und gelagert
wird;

b) Flüssigmilch und Kolostrum, die im Herkunftsbetrieb besei-
tigt oder verwendet werden;

c) ganze Körper oder Teile von Wildtieren, bei denen kein
Verdacht auf Vorliegen einer auf Mensch oder Tier übertrag-
baren Krankheit besteht, außer Fisch, der für Handelszwecke
angelandet wird, und Wildkörpern oder Teilen von Wild-
körpern, die zur Herstellung von Jagdtrophäen verwendet
werden;

d) rohes Heimtierfutter zur Verwendung an Ort und Stelle, das
nach Maßgabe der nationalen Rechtsvorschriften von Tieren
gewonnen wurde, die im Herkunftsbetrieb hausgeschlachtet
wurden und deren Fleisch ausschließlich im Haushalt des
Landwirts verzehrt wird;

e) Küchen- und Speiseabfälle, es sei denn,

i) sie stammen von Beförderungsmitteln im grenzüber-
schreitenden Verkehr,

ii) sind für die Tierernährung bestimmt oder

iii) für die Verwendung in einer Biogasanlage oder zur
Kompostierung bestimmt;

f) Eizellen, Embryonen und Samen für Zuchtzwecke und

g) die Durchfuhr auf dem See- oder Luftweg.

(3) Veterinärvorschriften zur Tilgung und Überwachung be-
stimmter Tierseuchen bleiben von dieser Verordnung unbe-
rührt.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

a) „tierische Nebenprodukte“ ganze Tierkörper, Tierkörperteile
oder Erzeugnisse tierischen Ursprungs gemäß den Artikeln
4, 5 und 6, die nicht für den menschlichen Verzehr be-
stimmt sind, einschließlich Eizellen, Embryonen und Sa-
men;

b) „Material der Kategorie 1“ tierische Nebenprodukte gemäß
Artikel 4;

c) „Material der Kategorie 2“ tierische Nebenprodukte gemäß
Artikel 5;

d) „Material der Kategorie 3“ tierische Nebenprodukte gemäß
Artikel 6;

e) „Tier“ Wirbeltiere und wirbellose Tiere (einschließlich
Fische, Reptilien und Amphibien);

f) „Nutztier“ Tiere, die von Menschen gehalten, gemästet oder
gezüchtet und zur Erzeugung von Lebensmitteln (wie
Fleisch, Milch und Eiern) oder zur Gewinnung von Wolle,
Pelzen, Federn, Häuten oder anderer Erzeugnisse tierischen
Ursprungs genutzt werden;

g) „Wildtier“ nicht von Menschen gehaltene Tiere;

h) „Heimtier“ Tiere von Arten, die normalerweise von Men-
schen zu anderen Zwecken als zu landwirtschaftlichen
Nutzzwecken gefüttert und gehalten, jedoch nicht verzehrt
werden;

i) „zuständige Behörde“ die zentrale Behörde eines Mitglied-
staats, die für die Einhaltung der Vorschriften dieser Ver-
ordnung zuständig ist oder jede andere Behörde, der die
Zentralbehörde diese Zuständigkeit, insbesondere für die
Futtermittelkontrolle, übertragen hat; dies schließt gegebe-
nenfalls auch die entsprechende Behörde eines Drittlands
ein;

j) „Inverkehrbringen“ jede Tätigkeit, die zum Ziel hat, tieri-
sche Nebenprodukte oder daraus hergestellte Erzeugnisse
im Sinne dieser Verordnung an Dritte in der Gemeinschaft
zu verkaufen oder anderweitig gegen Bezahlung oder kos-
tenlos an Dritte in der Gemeinschaft abzugeben oder zur
späteren Lieferung an Dritte in der Gemeinschaft zu lagern;

k) „Handel“ Warenaustausch zwischen Mitgliedstaaten im
Sinne des Artikels 23 Absatz 2 des Vertrags;

l) „Durchfuhr“ eine Verbringung durch die Gemeinschaft aus
einem Drittland in ein anderes;
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m) „Erzeuger“ jede Person, bei deren Produktionstätigkeit tieri-
sche Nebenprodukte anfallen;

n) „TSE“ alle transmissiblen spongiformen Enzephalopathien,
ausgenommen humane Krankheitsformen;

o) „spezifiziertes Risikomaterial“ Material gemäß Anhang V
der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 22. Mai 2001 mit Vorschriften
zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter trans-
missibler spongiformer Enzephalopathien (1).

(2) Ferner gelten die besonderen Begriffsbestimmungen in
Anhang I.

Artikel 3

Allgemeine Verpflichtungen

(1) Tierische Nebenprodukte und daraus hergestellte Erzeug-
nisse werden nach Maßgabe dieser Verordnung abgeholt/ge-
sammelt, befördert, gelagert, behandelt, verarbeitet, beseitigt,
in den Verkehr gebracht, ausgeführt, durchgeführt und verwen-
det.

(2) Die Mitgliedstaaten können jedoch die Einfuhr und das
Inverkehrbringen von nicht in den Anhängen VII und VIII
genannten Erzeugnissen im Rahmen ihres innerstaatlichen
Rechts regeln, bis nach dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten
Verfahren diesbezüglich ein Beschluss gefasst wird. Wenn sie
von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, setzen sie die Kom-
mission unverzüglich davon in Kenntnis.

(3) Die Mitgliedstaaten tragen — jeder für sich oder gemein-
sam — dafür Sorge, dass zur Sicherstellung der Erfüllung der
Vorschriften gemäß Absatz 1 geeignete Vorkehrungen getrof-
fen werden und eine ausreichende Infrastruktur vorhanden ist.

KAPITEL II

KATEGORIENEINTEILUNG, ABHOLUNG/SAMMLUNG,
BEFÖRDERUNG, BESEITIGUNG, VERARBEITUNG,

VERWENDUNG UND ZWISCHENLAGERUNG TIERISCHER
NEBENPRODUKTE

Artikel 4

Material der Kategorie 1

(1) Material der Kategorie 1 umfasst folgende tierische Ne-
benprodukte und jedes diese Produkte enthaltende Material:

a) alle Körperteile, einschließlich Häute, folgender Tiere:

i) TSE-verdächtige Tiere im Sinne der Verordnung (EG)
Nr. 999/2001 oder Tiere, bei denen das Vorliegen einer
TSE amtlich bestätigt wurde;

(1) ABl. L 147 vom 31.5.2001, S. 1. Zuletzt geändert durch die Ver-
ordnung (EG) Nr. 1326/2001 der Kommission (ABl. L 177 vom
30.6.2001, S. 60).

ii) Tiere, die im Rahmen eines TSE-Tilgungsprogramms ge-
tötet wurden;

iii) andere Tiere als Nutztiere und Wildtiere, insbesondere
Heimtiere, Zootiere und Zirkustiere;

iv) Versuchstiere im Sinne des Artikels 2 der Richtlinie
86/609/EWG des Rates vom 24. November 1986 zur
Annäherung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
der Mitgliedstaaten zum Schutz der für Versuche und
andere wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere (2)
und

v) Wildtiere, wenn der Verdacht besteht, dass sie mit einer
auf Mensch oder Tier übertragbaren Krankheit infiziert
sind;

b) i) spezifiziertes Risikomaterial und

ii) wenn das spezifizierte Risikomaterial bis zum Zeitpunkt
der Beseitigung nicht entfernt worden ist, spezifiziertes
Risikomaterial enthaltende ganze Tierkörper;

c) Erzeugnisse, die von Tieren gewonnen wurden, denen nach
der Richtlinie 96/22/EG verbotene Stoffe verabreicht wur-
den, sowie Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die Rückstände
von Umweltkontaminanten und anderen Stoffen enthalten,
die unter Gruppe B Nummer 3 des Anhangs I der Richtlinie
96/23/EG des Rates vom 29. April 1996 über Kontrollmaß-
nahmen hinsichtlich bestimmter Stoffe und ihrer Rück-
stände in lebenden Tieren und tierischen Erzeugnissen und
zur Aufhebung der Richtlinien 85/358/EWG und
86/469/EWG und der Entscheidungen 89/187/EWG und
91/664/EWG (3) fallen, wenn diese Rückstände den gemein-
schaftsrechtlich festgesetzten Höchstwert oder, falls gemein-
schaftsrechtlich kein Höchstwert festgesetzt wurde, den ein-
zelstaatlich festgesetzten Höchstwert überschreiten;

d) alles Tiermaterial, das bei der Behandlung von Abwässern
aus Verarbeitungsbetrieben für Material der Kategorie 1 und
anderen Anlagen, in denen spezifiziertes Risikomaterial ent-
fernt wird, gesammelt wird, einschließlich Siebreste, Abfall
aus Sandfängern, Fett-/Ölgemische, Schlämme und Material
aus den Abflussleitungen solcher Anlagen, es sei denn, die-
ses Material enthält kein spezifiziertes Risikomaterial oder
Teile davon;

e) Küchen- und Speiseabfälle von Beförderungsmitteln im
grenzüberschreitenden Verkehr; und

f) Gemische von Material der Kategorie 1 mit Material der
Kategorie 2 oder der Kategorie 3 oder mit Material beider
Kategorien, einschließlich Material, das zur Verarbeitung in
einem Verarbeitungsbetrieb für Material der Kategorie 1 be-
stimmt ist.

(2) Material der Kategorie 1 ist nach Maßgabe des Artikels 7
unverzüglich abzuholen und abzutransportieren und zu kenn-
zeichnen und — sofern die Artikel 23 und 24 nichts anderes
bestimmen —
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a) durch Verbrennen in einer gemäß Artikel 12 zugelassenen
Verbrennungsanlage direkt als Abfall zu beseitigen;

b) in einem gemäß Artikel 13 zugelassenen Verarbeitungs-
betrieb nach einer der Verarbeitungsmethoden 1 bis 5 oder,
wenn die zuständige Behörde dies verlangt, der Verarbei-
tungsmethode 1 zu verarbeiten, wobei das aus dieser Ver-
arbeitung hervorgegangene Material gemäß Anhang VI Ka-
pitel I dauerhaft — wenn technisch möglich durch einen
Geruchsstoff — gekennzeichnet und schließlich in einer
gemäß Artikel 12 zugelassenen Verbrennungs- oder Mitver-
brennungsanlage als Abfall verbrannt oder mitverbrannt
wird;

c) mit Ausnahme des Materials im Sinne des Absatzes 1 Buch-
stabe a) Ziffern i) und ii) in einem gemäß Artikel 13 zu-
gelassenen Verarbeitungsbetrieb nach der Verarbeitungs-
methode 1 zu verarbeiten, wobei das aus dieser Verarbei-
tung hervorgegangene Material gemäß Anhang VI Kapitel I
dauerhaft — wenn technisch möglich durch einen Geruchs-
stoff — gekennzeichnet und schließlich durch Vergraben
auf einer gemäß der Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom
26. April 1999 über Abfalldeponien (1) zugelassenen Depo-
nie als Abfall beseitigt wird;

d) im Fall von Küchen- und Speiseabfällen nach Absatz 1
Buchstabe e) durch Vergraben auf einer gemäß der Richt-
linie 1999/31/EG zugelassenen Deponie als Abfall zu besei-
tigen oder

e) entsprechend dem Stand der Wissenschaft nach anderen
Methoden zu beseitigen, die gemäß dem in Artikel 33 Ab-
satz 2 genannten Verfahren nach Anhörung des zuständigen
wissenschaftlichen Ausschusses zugelassen wurden. Diese
können die unter den Buchstaben a) bis d) vorgesehenen
Verfahren ergänzen oder ersetzen.

(3) Material der Kategorie 1 darf nur in gemäß Artikel 10
zugelassenen Zwischenbehandlungsbetrieben für Material der
Kategorie 1 zwischenbehandelt oder zwischengelagert werden.

(4) Material der Kategorie 1 darf nur nach dieser Verord-
nung oder nach Vorschriften ein- oder ausgeführt werden,
die nach dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Verfahren
erlassen wurden. Spezifiziertes Risikomaterial darf jedoch nur
im Einklang mit Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 999/2001 ein- oder ausgeführt werden.

Artikel 5

Material der Kategorie 2

(1) Material der Kategorie 2 umfasst folgende tierische Ne-
benprodukte und jedes diese Produkte enthaltende Material:

a) Gülle sowie Magen- und Darminhalt;

b) alles Tiermaterial, das bei der Behandlung von Abwässern
aus Schlachthöfen, ausgenommen Schlachthöfe, die unter
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d) fallen, oder aus Verarbei-
tungsbetrieben für Material der Kategorie 2 gesammelt wird,

einschließlich Siebreste, Abfall aus Sandfängern, Fett-/Ölge-
mische, Schlämme und Material aus den Abflussleitungen
solcher Anlagen;

c) Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die Rückstände von Tier-
arzneimitteln und Kontaminanten gemäß Anhang I Gruppe
B Nummern 1 und 2 der Richtlinie 96/23/EG enthalten,
wenn diese Rückstände den gemeinschaftsrechtlich fest-
gesetzten Höchstwert überschreiten;

d) andere Erzeugnisse tierischen Ursprungs als Material der
Kategorie 1, die aus Drittländern eingeführt werden und
die bei den in den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften
vorgesehenen Kontrollen den tierseuchenrechtlichen Vor-
schriften für die Einfuhr in die Gemeinschaft nicht entspre-
chen, es sei denn, diese Erzeugnisse werden zurückversandt
oder ihre Einfuhr wird im Rahmen der in den Gemein-
schaftsbestimmungen festgelegten Beschränkungen zugelas-
sen;

e) andere als die in Artikel 4 aufgeführten Tiere und Teile von
Tieren, die auf andere Weise als durch Schlachtung für den
menschlichen Verzehr sterben, einschließlich Tiere, die zur
Tilgung einer Tierseuche getötet werden;

f) Mischungen von Material der Kategorie 2 mit Material der
Kategorie 3, einschließlich Material, das zur Verarbeitung in
einem Verarbeitungsbetrieb für Material der Kategorie 2 be-
stimmt ist, und

g) andere tierische Nebenprodukte als Material der Kategorie 1
oder der Kategorie 3.

(2) Material der Kategorie 2 ist nach Maßgabe des Artikels 7
unverzüglich abzuholen, abzutransportieren, zu kennzeichnen
und — sofern die Artikel 23 und 24 nichts anderes bestim-
men —

a) in einer gemäß Artikel 12 zugelassenen Verbrennungsanlage
durch Verbrennen direkt als Abfall zu beseitigen;

b) in einem gemäß Artikel 13 zugelassenen Verarbeitungs-
betrieb nach einer der Verarbeitungsmethoden 1 bis 5, oder,
wenn die zuständige Behörde dies verlangt, nach der Ver-
arbeitungsmethode 1 zu verarbeiten, wobei das aus dieser
Verarbeitung hervorgegangene Material gemäß Anhang VI
Kapitel I dauerhaft — wenn technisch möglich durch einen
Geruchsstoff — gekennzeichnet und

i) durch Verbrennen oder Mitverbrennen in einer gemäß
Artikel 12 zugelassenen Verbrennungs- oder Mitverbren-
nungsanlage als Abfall beseitigt wird oder

ii) im Fall ausgeschmolzener Fette zu Fettderivaten zur Ver-
wendung in organischen Düngemitteln oder Bodenver-
besserungsmitteln oder für andere technische Verwen-
dungszwecke als zur Verwendung in Kosmetika, Pharma-
zeutika und Medizinprodukten in einem gemäß Artikel
14 zugelassenen Fettverarbeitungsbetrieb für Material der
Kategorie 2 weiterverarbeitet wird;
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c) in einem gemäß Artikel 13 zugelassenen Verarbeitungs-
betrieb nach der Verarbeitungsmethode 1 zu verarbeiten,
wobei das aus dieser Verarbeitung hervorgegangene Material
gemäß Anhang VI Kapitel I dauerhaft — wenn technisch
möglich durch einen Geruchsstoff — gekennzeichnet und

i) im Fall von daraus entstehendem eiweißhaltigem Mate-
rial nach Vorschriften, die gegebenenfalls nach dem in
Artikel 33 Absatz 2 genannten Verfahren nach Anhö-
rung des zuständigen wissenschaftlichen Ausschusses er-
lassen wurden, als organisches Düngemittel oder Boden-
verbesserungsmittel verwendet wird;

ii) in einer gemäß Artikel 15 zugelassenen Biogasanlage
oder Kompostieranlage verarbeitet wird oder

iii) durch Vergraben auf einer gemäß der Richtlinie
1999/31/EG zugelassenen Deponie als Abfall beseitigt
wird;

d) im Fall von Fischmaterial nach Vorschriften, die nach dem
in Artikel 33 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen wur-
den, zu silieren oder zu kompostieren;

e) im Fall von Gülle, von Magen und Darm getrenntem Ma-
gen- und Darminhalt, Milch und Kolostrum, sofern nach
Ansicht der zuständigen Behörde keine Gefahr der Verbrei-
tung einer schweren übertragbaren Krankheit von ihnen
ausgeht,

i) als unverarbeiteter Rohstoff in einer gemäß Artikel 15
zugelassenen Biogas- oder Kompostieranlage zu verwen-
den oder in einer gemäß Artikel 18 für diesen Zweck
zugelassenen technischen Anlage zu behandeln oder

ii) nach Maßgabe dieser Verordnung auf Böden auszubrin-
gen oder

iii) nach Vorschriften, die nach dem in Artikel 33 Absatz 2
genannten Verfahren erlassen wurden, in einer Biogas-
anlage zu verarbeiten oder zu kompostieren;

f) im Fall von ganzen Körpern oder Teilen von Wildtieren, bei
denen kein Verdacht auf Infektion mit auf Mensch oder Tier
übertragbaren Krankheiten besteht, zur Herstellung von
Jagdtrophäen in einer gemäß Artikel 18 für diesen Zweck
zugelassenen technischen Anlage zu verwenden oder

g) nach Vorschriften, die nach dem in Artikel 33 Absatz 2
genannten Verfahren nach Anhörung des zuständigen wis-
senschaftlichen Ausschusses erlassen wurden, auf anderem
Wege zu beseitigen oder auf andere Weise zu verwenden.
Diese anderen Verfahren ergänzen oder ersetzen die nach
den Buchstaben a) bis f) vorgesehenen Verfahren.

(3) Material der Kategorie 2 außer Gülle darf nur in gemäß
Artikel 10 zugelassenen Zwischenbehandlungsbetrieben für
Material der Kategorie 2 zwischenbehandelt oder zwischenge-
lagert werden.

(4) Material der Kategorie 2 darf nur im Einklang mit dieser
Verordnung oder nach Vorschriften in den Verkehr gebracht

oder ausgeführt werden, die nach dem in Artikel 33 Absatz 2
genannten Verfahren erlassen wurden.

Artikel 6

Material der Kategorie 3

(1) Material der Kategorie 3 umfasst folgende tierische Ne-
benprodukte und jedes diese Produkte enthaltende Material:

a) Schlachtkörperteile, die nach dem Gemeinschaftsrecht ge-
nusstauglich sind, die jedoch aus kommerziellen Gründen
nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt sind;

b) Schlachtkörperteile, die als genussuntauglich abgelehnt wer-
den, die jedoch keine Anzeichen einer auf Mensch oder Tier
übertragbaren Krankheit zeigen und die von Schlachtkör-
pern stammen, die nach dem Gemeinschaftsrecht genuss-
tauglich sind;

c) Häute, Hufe und Hörner, Schweineborsten und Federn von
Tieren, die nach einer Schlachttieruntersuchung, aufgrund
deren sie nach dem Gemeinschaftsrecht für die Schlachtung
zum menschlichen Verzehr geeignet sind, in einem
Schlachthof geschlachtet werden;

d) Blut von anderen Tieren als Wiederkäuern, die nach einer
Schlachttieruntersuchung, aufgrund deren sie nach dem Ge-
meinschaftsrecht für die Schlachtung zum menschlichen
Verzehr geeignet sind, in einem Schlachthof geschlachtet
werden;

e) tierische Nebenprodukte, die bei der Gewinnung von für
den menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen ange-
fallen sind, einschließlich entfetteter Knochen und Grieben;

f) ehemalige Lebensmittel tierischen Ursprungs oder Erzeug-
nisse tierischen Ursprungs enthaltende ehemalige Lebens-
mittel, außer Küchen- und Speiseabfällen, die aus kommer-
ziellen Gründen oder aufgrund von Herstellungsproblemen
oder Verpackungsmängeln oder sonstigen Mängeln, die we-
der für den Menschen noch für Tiere ein Gesundheitsrisiko
darstellen, nicht mehr für den menschlichen Verzehr be-
stimmt sind;

g) Rohmilch von Tieren, die keine klinischen Anzeichen einer
über dieses Erzeugnis auf Mensch oder Tier übertragbaren
Krankheit zeigen;

h) Fische oder andere Meerestiere, ausgenommen Meeressäuge-
tiere, die auf offener See für die Fischmehlherstellung ge-
fangen wurden;

i) bei der Verarbeitung von Fisch anfallende frische Nebenpro-
dukte aus Betrieben, die Fischerzeugnisse für den mensch-
lichen Verzehr herstellen;

j) Schalen, Brütereinebenprodukte und Knickeiernebenpro-
dukte von Tieren, die keine klinischen Anzeichen einer
über diese Erzeugnisse auf Mensch oder Tier übertragbaren
Krankheit zeigten;
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k) Blut, Häute, Hufe, Federn, Wolle, Hörner, Haare und Pelze
von Tieren, die keine klinischen Anzeichen einer über diese
Erzeugnisse auf Mensch oder Tier übertragbaren Krankheit
zeigten, und

l) andere Küchen- und Speiseabfälle als die in Artikel 4 Absatz
1 Buchstabe e) genannten.

(2) Material der Kategorie 3 ist nach Maßgabe des Artikels 7
unverzüglich abzuholen, abzutransportieren, zu kennzeichnen
und — sofern die Artikel 23 und 24 nichts anderes bestim-
men —

a) durch Verbrennen in einer gemäß Artikel 12 zugelassenen
Verbrennungsanlage direkt als Abfall zu beseitigen;

b) in einem gemäß Artikel 13 zugelassenen Verarbeitungs-
betrieb nach einer der Verarbeitungsmethoden 1 bis 5 zu
verarbeiten, wobei das aus dieser Verarbeitung hervorgegan-
gene Material gemäß Anhang VI Kapitel I dauerhaft —
wenn technisch möglich durch einen Geruchsstoff — ge-
kennzeichnet und entweder durch Verbrennen oder Mitver-
brennen in einer gemäß Artikel 12 zugelassenen Verbren-
nungs- oder Mitverbrennungsanlage oder auf einer gemäß
der Richtlinie 1999/31/EG zugelassenen Deponie als Abfall
beseitigt wird;

c) in einem gemäß Artikel 17 zugelassenen Verarbeitungs-
betrieb zu verarbeiten;

d) in einer gemäß Artikel 18 zugelassenen technischen Anlage
aufzubereiten;

e) als Rohstoff in einem gemäß Artikel 18 zugelassenen Heim-
tierfutterbetrieb zu verwenden;

f) in einer gemäß Artikel 15 zugelassenen Biogas- oder Kom-
postieranlage zu verarbeiten,

g) im Fall von Küchen- und Speiseabfällen gemäß Absatz 1
Buchstabe l) nach Vorschriften, die nach dem in Artikel
33 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen wurden, bzw.,
bis zum Erlass dieser Vorschriften, nach innerstaatlichem
Recht in einer Biogasanlage zu verarbeiten oder zu kom-
postieren;

h) im Fall von Fischmaterial nach Vorschriften, die nach dem
in Artikel 33 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen wur-
den, zu silieren oder zu kompostieren;

i) nach Vorschriften, die nach dem in Artikel 33 Absatz 2
genannten Verfahren nach Anhörung des zuständigen wis-
senschaftlichen Ausschusses erlassen wurden, auf anderem
Wege zu beseitigen oder auf andere Weise zu verwenden.
Diese anderen Verfahren ergänzen oder ersetzen die in den
Buchstaben a) bis h) vorgesehenen Verfahren.

(3) Material der Kategorie 3 darf nur in gemäß Artikel 10
zugelassenen Zwischenbehandlungsbetrieben für Material der
Kategorie 3 zwischenbehandelt oder zwischengelagert werden.

Artikel 7

Abholung/Sammlung, Beförderung und Lagerung

(1) Tierische Nebenprodukte und verarbeitete Erzeugnisse
mit Ausnahme von Küchen- und Speiseabfällen der Kategorie

3 werden nach Maßgabe des Anhangs II abgeholt/gesammelt,
befördert und gekennzeichnet.

(2) Während der Beförderung liegt den tierischen Nebenpro-
dukten und verarbeiteten Erzeugnissen ein Handelspapier oder,
sofern in dieser Verordnung vorgesehen, eine Veterinärbeschei-
nigung bei. Die Handelspapiere und Veterinärbescheinigungen
entsprechen den Vorschriften des Anhangs II, und sie werden
für den in Anhang II genannten Zeitraum zur Verfügung ge-
halten. Sie enthalten insbesondere eine Angabe der Menge und
der Beschreibung des Materials und seiner Kennzeichnung.

(3) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass angemessene
Vorkehrungen getroffen werden um sicherzustellen, dass die
Abholung/Sammlung und Beförderung von Material der Kate-
gorien 1 und 2 gemäß den Bestimmungen von Anhang II
erfolgt.

(4) Gemäß Artikel 4 der Richtlinie 75/442/EWG des Rates
vom 15. Juli 1975 über Abfälle (1) ergreifen die Mitgliedstaaten
die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen dass die
Abfälle der Kategorie 3 gesammelt, befördert und beseitigt
werden, ohne die menschliche Gesundheit zu gefährden oder
die Umwelt zu schädigen.

(5) Verarbeitete Erzeugnisse dürfen ausschließlich in gemäß
Artikel 11 zugelassenen Lagerbetrieben gelagert werden.

(6) Die Mitgliedstaaten können jedoch beschließen, die Be-
stimmungen dieses Artikels nicht auf Gülle anzuwenden, die
zwischen zwei auf demselben Hof gelegenen Punkten oder
zwischen im selben Mitgliedstaat gelegenen Höfen und Verwen-
dern befördert wird.

Artikel 8

Versendung von tierischen Nebenprodukten und
verarbeiteten Erzeugnissen in andere Mitgliedstaaten

(1) Tierische Nebenprodukte und verarbeitete Erzeugnisse
dürfen nur dann in andere Mitgliedstaaten versandt werden,
wenn die in den Absätzen 2 bis 6 genannten Bedingungen
erfüllt sind.

(2) Der Bestimmungsmitgliedstaat hat die Annahme von
Material der Kategorie 1, Material der Kategorie 2, verarbeiteten
Erzeugnissen aus Material der Kategorie 1 oder der Kategorie 2
und verarbeitetem tierischem Eiweiß genehmigt. Die Mitglied-
staaten können als Voraussetzung für die Genehmigung ver-
langen, dass vor der Versendung die Verarbeitungsmethode 1
angewandt wird.

(3) Tierischen Nebenprodukten und den in Absatz 2 ge-
nannten verarbeiteten Erzeugnissen

a) liegt ein Handelspapier oder, sofern nach dieser Verordnung
vorgesehen, eine Veterinärbescheinigung bei, und sie

b) werden auf direktem Weg zu ihrer Bestimmungsanlage be-
fördert, die nach dieser Verordnung zugelassen sein muss.
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(4) Wenn Mitgliedstaaten Material der Kategorie 1, Material
der Kategorie 2, verarbeitete Erzeugnisse aus Material der Ka-
tegorie 1 oder der Kategorie 2 und verarbeitetes tierisches
Eiweiß in andere Mitgliedstaaten versenden, unterrichtet die
zuständige Behörde am Herkunftsort die zuständige Behörde
am Bestimmungsort in Form einer ANIMO-Mitteilung oder
auf andere einvernehmlich vereinbarte Weise über jede Sen-
dung. Die Meldung enthält die in Anhang II Kapitel I Nummer
2 im Einzelnen aufgeführten Angaben.

(5) Die gemäß Absatz 4 über die Versendung unterrichtete
zuständige Behörde am Bestimmungsort unterrichtet die zu-
ständige Behörde am Herkunftsort in Form einer ANIMO-Mit-
teilung oder auf andere einvernehmlich vereinbarte Weise über
die Ankunft der betreffenden Sendung.

(6) Die Bestimmungsmitgliedstaaten stellen durch regel-
mäßige Kontrollen sicher, dass die bezeichneten Betriebe in
ihrem Hoheitsgebiet die Sendungen nur zu zugelassenen Zwe-
cken verwenden und zum Nachweis der ordnungsgemäßen
Anwendung dieser Verordnung detaillierte Aufzeichnungen
führen.

Artikel 9

Aufzeichnungen

(1) Jede Person, die tierische Nebenprodukte versendet, be-
fördert oder in Empfang nimmt, führt Aufzeichnungen über die
Sendungen. Diese enthalten die in Anhang II genannten Anga-
ben und werden für den in Anhang II genannten Zeitraum zur
Verfügung gehalten.

(2) Dieser Artikel gilt jedoch nicht für Gülle, die zwischen
zwei auf demselben Hof gelegenen Punkten oder örtlich zwi-
schen im selben Mitgliedstaat gelegenen Höfen und Verwen-
dern befördert wird.

KAPITEL III

ZULASSUNG VON ZWISCHENBEHANDLUNGSBETRIEBEN,
LAGERBETRIEBEN, VERBRENNUNGS- UND

MITVERBRENNUNGSANLAGEN, VERARBEITUNGSBETRIEBEN
FÜR MATERIAL DER KATEGORIEN 1 UND 2,

FETTVERARBEITUNGSBETRIEBEN FÜR MATERIAL DER
KATEGORIEN 2 UND 3, BIOGASANLAGEN UND

KOMPOSTIERANLAGEN

Artikel 10

Zulassung von Zwischenbehandlungsbetrieben

(1) Zwischenbehandlungsbetriebe für Material der Katego-
rien 1, 2 und 3 bedürfen der Zulassung durch die zuständige
Behörde.

(2) Um zugelassen zu werden, müssen Zwischenbehand-
lungsbetriebe für Material der Kategorie 1 oder 2 folgende
Bedingungen erfüllen:

a) Sie erfüllen die Anforderungen des Anhangs III Kapitel I;

b) sie behandeln und lagern Material der Kategorie 1 oder 2
nach Maßgabe von Anhang III Kapitel II Teil B;

c) sie führen die Eigenkontrollen gemäß Artikel 25 durch, und

d) sie werden von der zuständigen Behörde gemäß Artikel 26
kontrolliert.

(3) Um zugelassen zu werden, müssen Zwischenbehand-
lungsbetriebe für Material der Kategorie 3 folgende Bedingun-
gen erfüllen:

a) Sie erfüllen die Anforderungen des Anhangs III Kapitel I;

b) sie behandeln und lagern Material der Kategorie 3 nach
Maßgabe von Anhang III Kapitel II Teil A;

c) sie führen die Eigenkontrollen gemäß Artikel 25 durch, und

d) sie werden von der zuständigen Behörde gemäß Artikel 26
kontrolliert.

Artikel 11

Zulassung von Lagerbetrieben

(1) Lagerbetriebe bedürfen der Zulassung durch die zustän-
dige Behörde.

(2) Um zugelassen zu werden, müssen Lagerbetriebe fol-
gende Bedingungen erfüllen:

a) Sie erfüllen die Anforderungen des Anhangs III Kapitel III,
und

b) sie werden von der zuständigen Behörde gemäß Artikel 26
kontrolliert.

Artikel 12

Zulassung von Verbrennungs- und
Mitverbrennungsanlagen

(1) Die Verbrennung und Mitverbrennung von verarbeiteten
Erzeugnissen erfolgt nach den Bestimmungen der Richtlinie
2000/76/EG. Die Verbrennung oder Mitverbrennung von tieri-
schen Nebenprodukten erfolgt entweder nach den Bestimmun-
gen der Richtlinie 2000/76/EG oder, wenn diese Richtlinie
nicht anwendbar ist, nach den Bestimmungen dieser Verord-
nung. Verbrennungs- und Mitverbrennungsanlagen werden ge-
mäß der genannten Richtlinie oder gemäß Absatz 2 oder 3
zugelassen.

(2) Um von der zuständigen Behörde für die Beseitigung
tierischer Nebenprodukte zugelassen zu werden, muss eine
nicht unter die Richtlinie 2000/76/EG fallende Verbrennungs-
oder Mitverbrennungsanlage mit hoher Kapazität folgende Be-
dingungen erfüllen:

a) die allgemeinen Bedingungen in Anhang IV Kapitel I,

b) die Betriebsbedingungen in Anhang IV Kapitel II,
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c) die Anforderungen in Anhang IV Kapitel III betreffend Was-
serableitungen,

d) die Anforderungen in Anhang IV Kapitel IV betreffend
Rückstände,

e) die Temperaturmessungsanforderungen in Anhang IV Kapi-
tel V und

f) die Bedingungen bei nicht normalem Betrieb in Anhang IV
Kapitel VI.

(3) Um von der zuständigen Behörde für die Beseitigung
tierischer Nebenprodukte zugelassen zu werden, muss eine
nicht unter die Richtlinie 2000/76/EG fallende Verbrennungs-
oder Mitverbrennungsanlage mit niedriger Kapazität folgende
Bedingungen erfüllen:

a) Sie wird nur für die Beseitigung von toten Heimtieren und/
oder von Material der Kategorien 2 und 3 eingesetzt;

b) sie wird, falls sie sich auf dem Gelände eines Haltungs-
betriebs befindet, nur für die Beseitigung von Material aus
diesem Betrieb eingesetzt;

c) sie erfüllt die allgemeinen Bedingungen in Anhang IV Ka-
pitel I;

d) sie erfüllt die anwendbaren Betriebsbedingungen in Anhang
IV Kapitel II;

e) sie erfüllt die Anforderungen in Anhang IV Kapitel IV be-
treffend Rückstände;

f) sie erfüllt die anwendbaren Temperaturmessungsanforderun-
gen in Anhang IV Kapitel V, und

g) sie erfüllt die Bedingungen bei nicht normalem Betrieb in
Anhang IV Kapitel VI.

(4) Bei Nichteinhaltung der Zulassungsbedingungen wird die
Zulassung unverzüglich ausgesetzt.

(5) Die Anforderungen der Absätze 2 und 3 können nach
dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Verfahren nach Anhö-
rung des zuständigen wissenschaftlichen Ausschusses dem
Stand der Wissenschaft angepasst werden.

Artikel 13

Zulassung von Verarbeitungsbetrieben für Material der
Kategorien 1 und 2

(1) Verarbeitungsbetriebe für Material der Kategorien 1 und
2 bedürfen der Zulassung durch die zuständige Behörde.

(2) Um zugelassen zu werden, müssen Verarbeitungsbetriebe
für Material der Kategorien 1 und 2 folgende Bedingungen
erfüllen:

a) Sie erfüllen die Anforderungen des Anhangs V Kapitel I;

b) sie behandeln, verarbeiten und lagern Material der Katego-
rien 1 und 2 nach Maßgabe von Anhang V Kapitel II und
Anhang VI Kapitel I;

c) sie wurden von der zuständigen Behörde gemäß Anhang V
Kapitel V validiert;

d) sie führen die Eigenkontrollen gemäß Artikel 25 durch;

e) sie werden von der zuständigen Behörde gemäß Artikel 26
kontrolliert, und

f) sie stellen sicher, dass die Erzeugnisse nach der Verarbeitung
den Vorschriften von Anhang VI Kapitel I genügen.

(3) Bei Nichteinhaltung der Zulassungsvoraussetzungen wird
die Zulassung unverzüglich ausgesetzt.

Artikel 14

Zulassung von Fettverarbeitungsbetrieben für Material der
Kategorien 2 und 3

(1) Fettverarbeitungsbetriebe bedürfen der Zulassung durch
die zuständige Behörde.

(2) Um zugelassen zu werden, müssen Fettverarbeitungs-
betriebe für Material der Kategorie 2 folgende Bedingungen
erfüllen:

a) Sie verarbeiten ausgeschmolzene Fette, die von Material der
Kategorie 2 stammen, nach Maßgabe von Anhang VI Kapi-
tel III;

b) sie legen ausgehend von dem angewandten Verarbeitungs-
verfahren Methoden zur Überwachung und Kontrolle der
kritischen Kontrollpunkte fest und wenden diese an;

c) sie führen Aufzeichnungen über die gemäß Buchstabe b)
erlangten Informationen und halten diese der zuständigen
Behörde zur Verfügung, und

d) sie werden von der zuständigen Behörde gemäß Artikel 26
kontrolliert.

(3) Fettverarbeitungsbetriebe für Material der Kategorie 3
dürfen, um zugelassen zu werden, nur ausgeschmolzene Fette
verarbeiten, die von Material der Kategorie 3 stammen, und
müssen die in Absatz 2 genannten einschlägigen Bedingungen
erfüllen.

(4) Bei Nichteinhaltung der Zulassungsbedingungen wird die
Zulassung unverzüglich ausgesetzt.
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Artikel 15

Zulassung von Biogasanlagen und Kompostieranlagen

(1) Biogasanlagen und Kompostieranlagen bedürfen der Zu-
lassung durch die zuständige Behörde.

(2) Um zugelassen zu werden, müssen Biogasanlagen und
Kompostieranlagen folgende Bedingungen erfüllen:

a) Sie erfüllen die Anforderungen des Anhangs VI Kapitel II
Abschnitt A;

b) sie behandeln und verarbeiten tierische Nebenprodukte nach
Maßgabe von Anhang VI Kapitel II Abschnitte B und C;

c) sie werden von der zuständigen Behörde gemäß Artikel 26
kontrolliert;

d) sie legen Methoden zur Überwachung und Kontrolle der
kritischen Kontrollpunkte fest und wenden diese an;

e) sie stellen sicher, dass Fermentationsrückstände und Kom-
post gegebenenfalls die mikrobiologischen Normen gemäß
Anhang VI Kapitel II Abschnitt D erfüllen.

(3) Bei Nichteinhaltung der Zulassungsvoraussetzungen wird
die Zulassung unverzüglich ausgesetzt.

KAPITEL IV

INVERKEHRBRINGEN UND VERWENDUNG VON
VERARBEITETEM TIERISCHEM EIWEISS UND ANDEREN

VERARBEITETEN ERZEUGNISSEN, DIE ALS
FUTTERMITTEL-AUSGANGSERZEUGNISSE, HEIMTIERFUTTER,

KAUSPIELZEUG UND TECHNISCHE ERZEUGNISSE
VERWENDET WERDEN KÖNNTEN, UND ZULASSUNG

ENTSPRECHENDER ANLAGEN

Artikel 16

Allgemeine Tiergesundheitsvorschriften

(1) Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Vorkehrun-
gen um zu gewährleisten, dass tierische Nebenprodukte und die
in den Anhängen VII und VIII genannten daraus hergestellten
Erzeugnisse weder aus Haltungsbetrieben in Gebieten, die we-
gen Auftretens einer Krankheit, für die die betreffende Tierart
empfänglich ist, Beschränkungen unterliegen, noch aus Anla-
gen oder Gebieten versendet werden, bei denen die Gefahr
besteht, dass bei der Verbringung oder beim Handel mit diesen
Erzeugnissen der Tiergesundheitsstatus der Mitgliedstaaten oder
von Teilen von Mitgliedstaaten gefährdet würde, es sei denn,
die Erzeugnisse wurden nach Maßgabe dieser Verordnung be-
handelt.

(2) Die Vorkehrungen gemäß Absatz 1 müssen gewährleis-
ten, dass die Erzeugnisse von Tieren gewonnen werden, die

a) aus Haltungsbetrieben, Gebieten oder Gebietsteilen oder —
bei Aquakulturerzeugnissen — Farmen, Gebieten oder Ge-
bietsteilen stammen, welche in Bezug auf die betreffenden
Tiere und Erzeugnisse keinen tierseuchenrechtlichen Be-
schränkungen unterliegen, insbesondere nicht im Rahmen
von gemeinschaftsrechtlich vorgesehenen oder wegen des
Ausbruchs einer der Tierseuchen gemäß der Richtlinie
92/119/EWG des Rates vom 17. Dezember 1992 mit all-
gemeinen Gemeinschaftsmaßnahmen zur Bekämpfung be-
stimmter Tierseuchen sowie besonderen Maßnahmen bezüg-
lich der vesikulären Schweinekrankheit (1) durchgeführten
Seuchenbekämpfungsmaßnahmen;

b) nicht in einem Betrieb geschlachtet wurden, in dem sich
zum Zeitpunkt der Schlachtung Tiere befanden, die an einer
unter die in Buchstabe a) erwähnten Vorschriften fallenden
Tierseuche erkrankt waren oder bei denen ein entsprechen-
der Verdacht bestand.

(3) Unter der Voraussetzung, dass die in Absatz 2 Buchstabe
a) genannten Seuchenbekämpfungsmaßnahmen angewendet
werden, ist das Inverkehrbringen von tierischen Nebenproduk-
ten und den in den Anhängen VII und VIII aufgeführten daraus
hergestellten Erzeugnissen aus Gebieten oder Gebietsteilen, die
zwar tierseuchenrechtlichen Beschränkungen unterliegen, je-
doch weder verseucht noch seuchenverdächtig sind, zulässig,
sofern, je nach Fall, die Erzeugnisse

a) räumlich oder zeitlich von Erzeugnissen, die die Tiergesund-
heitsanforderungen insgesamt erfüllen, getrennt gewonnen,
behandelt, befördert und gelagert werden;

b) nach Maßgabe dieser Verordnung in einem Betrieb, der von
dem betreffenden Mitgliedstaat hierfür zugelassen wurde,
einer Behandlung unterzogen wurden, die die Beseitigung
des betreffenden tiergesundheitlichen Problems gewährleis-
tet;

c) ordnungsgemäß gekennzeichnet sind;

d) den Vorschriften der Anhänge VII und VIII oder Durchfüh-
rungsvorschriften entsprechen, die nach dem in Artikel 33
Absatz 2 genannten Verfahren festzulegen sind.

Unter besonderen Umständen können von Unterabsatz 1 ab-
weichende Bedingungen durch Entscheidungen festgelegt wer-
den, die nach dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Verfahren
erlassen werden. In solchen Entscheidungen sind etwaige Maß-
nahmen betreffend die Tiere oder an ihnen vorzunehmende
Untersuchungen sowie die spezifischen Merkmale der Seuche
bei der betroffenen Tierart zu berücksichtigen und Maßnahmen
aufzuführen, die zur Gewährleistung des Schutzes der Tier-
gesundheit in der Gemeinschaft erforderlich sind.
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Artikel 17

Zulassung von Verarbeitungsbetrieben für Material der
Kategorie 3

(1) Verarbeitungsbetriebe für Material der Kategorie 3 bedür-
fen der Zulassung durch die zuständige Behörde.

(2) Um zugelassen zu werden, müssen Verarbeitungsbetriebe
für Material der Kategorie 3 folgende Bedingungen erfüllen:

a) Sie erfüllen die Anforderungen des Anhangs V Kapitel I
sowie des Anhangs VII Kapitel I;

b) sie behandeln, verarbeiten und lagern ausschließlich Material
der Kategorie 3 nach Maßgabe von Anhang V Kapitel II und
Anhang VII;

c) sie wurden von der zuständigen Behörde gemäß Anhang V
Kapitel V validiert;

d) sie führen die Eigenkontrollen gemäß Artikel 25 durch;

e) sie werden von der zuständigen Behörde gemäß Artikel 26
kontrolliert, und

f) sie stellen sicher, dass die Erzeugnisse nach der Verarbeitung
die Anforderungen des Anhangs VII Kapitel I erfüllen.

(3) Bei Nichteinhaltung der Zulassungsbedingungen wird die
Zulassung unverzüglich ausgesetzt.

Artikel 18

Zulassung von Heimtierfutterbetrieben und technischen
Anlagen

(1) Heimtierfutterbetriebe und technische Anlagen bedürfen
der Zulassung durch die zuständige Behörde.

(2) Um zugelassen zu werden, müssen Heimtierfutter-
betriebe und technische Anlagen folgende Bedingungen erfül-
len:

a) Sie verpflichten sich, nach Maßgabe der in Anhang VIII
festgelegten speziellen Vorschriften für die im jeweiligen
Betrieb hergestellten Erzeugnisse,

i) die speziellen Herstellungsbedingungen dieser Verord-
nung einzuhalten;

ii) ausgehend von dem angewandten Herstellungsverfahren
Methoden zur Überwachung und Kontrolle der kriti-
schen Kontrollpunkte festzulegen und anzuwenden;

iii) je nach Erzeugnis Proben zu entnehmen und in einem
von der zuständigen Behörde anerkannten Labor zur
Überprüfung der Einhaltung der Normen dieser Verord-
nung analysieren zu lassen;

iv) alle Informationen, die sie gemäß den Ziffern ii) und iii)
erhalten, aufzuzeichnen und sie der zuständigen Be-
hörde zur Verfügung zu halten. Die Ergebnisse der Kon-
trollen und Analysen sind für einen Zeitraum von min-
destens zwei Jahren aufzubewahren;

v) der zuständigen Behörde Mitteilung zu machen, wenn
aus dem Befund der Laboranalyse gemäß Ziffer iii) oder
aus anderen ihnen vorliegenden Informationen hervor-
geht, dass die Gesundheit von Mensch oder Tier ernst-
haft gefährdet ist, und

b) sie werden von der zuständigen Behörde gemäß Artikel 26
kontrolliert.

(3) Bei Nichteinhaltung der Zulassungsbedingungen wird die
Zulassung unverzüglich ausgesetzt.

Artikel 19

Inverkehrbringen und Ausfuhr von verarbeitetem
tierischem Eiweiß und anderen verarbeiteten

Erzeugnissen, die als Futtermittel-Ausgangserzeugnisse
verwendet werden könnten

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass verarbeitetes tieri-
sches Eiweiß und andere verarbeitete Erzeugnisse, die als Fut-
termittel-Ausgangserzeugnisse verwendet werden könnten, nur
in den Verkehr gebracht oder ausgeführt werden, wenn fol-
gende Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Sie wurden in einem gemäß Artikel 17 zugelassenen und
überwachten Verarbeitungsbetrieb für Material der Kategorie
3 hergestellt;

b) sie wurden ausschließlich aus Material der Kategorie 3 ge-
mäß Anhang VII hergestellt;

c) sie wurden nach Maßgabe von Anhang VII und in einer
Weise behandelt, verarbeitet, gelagert und befördert, die
die Einhaltung von Artikel 22 gewährleistet, und

d) sie erfüllen die speziellen Vorschriften des Anhangs VII.

Artikel 20

Inverkehrbringen und Ausfuhr von Heimtierfutter,
Kauspielzeug und technischen Erzeugnissen

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Heimtierfut-
ter, Kauspielzeug, technische Erzeugnisse, die nicht unter die
Absätze 2 und 3 fallen, sowie die in Anhang VIII genannten
tierischen Nebenprodukte nur in den Verkehr gebracht oder
ausgeführt werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
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a) Sie erfüllen entweder

i) die speziellen Vorschriften des Anhangs VIII oder,

ii) wenn es sich um Erzeugnisse handelt, die sowohl als
technisches Erzeugnis als auch als Futtermittel-Ausgangs-
erzeugnis verwendet werden können und Anhang VIII
keine speziellen Vorschriften enthält, die speziellen Vor-
schriften des entsprechenden Kapitels von Anhang VII;
und

b) sie stammen aus Betrieben, die gemäß Artikel 18 zugelassen
und überwacht werden oder, im Fall von tierischen Neben-
produkten gemäß Anhang VIII, aus anderen nach den ge-
meinschaftlichen Veterinärvorschriften zugelassenen Betrie-
ben.

(2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass aus anderen
verarbeiteten Erzeugnissen als Gülle und Magen- und Darm-
inhalt hergestellte organische Düngemittel und Bodenverbes-
serungsmittel nur in den Verkehr gebracht oder ausgeführt
werden, wenn sie alle einschlägigen Anforderungen erfüllen,
die gegebenenfalls nach dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten
Verfahren nach Anhörung des zuständigen wissenschaftlichen
Ausschusses festgelegt wurden.

(3) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Fettderivate,
die aus Material der Kategorie 2 hergestellt werden, nur in den
Verkehr gebracht oder ausgeführt werden, wenn folgende Be-
dingungen erfüllt sind:

a) Sie wurden in einem gemäß Artikel 14 zugelassenen Fett-
verarbeitungsbetrieb für Material der Kategorie 2 aus aus-
geschmolzenen Fetten hergestellt, die bei der Verarbeitung
von Material der Kategorie 2 in einem gemäß Artikel 13
zugelassenen Verarbeitungsbetrieb für Material der Kategorie
2 nach einer der Verarbeitungsmethoden 1 bis 5 gewonnen
wurden;

b) sie wurden nach Maßgabe von Anhang VI behandelt, ver-
arbeitet, gelagert und befördert und

c) sie erfüllen die speziellen Vorschriften des Anhangs VIII.

Artikel 21

Schutzmaßnahmen

Artikel 10 der Richtlinie 90/425/EWG gilt analog für die unter
die Anhänge VII und VIII dieser Verordnung fallenden Erzeug-
nisse.

Artikel 22

Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung

(1) Folgende Verwendungen von tierischen Nebenprodukten
und verarbeiteten Erzeugnissen sind verboten:

a) die Fütterung einer Art mit verarbeitetem tierischem Eiweiß,
das aus Körpern oder Teilen von Körpern von Tieren der-
selben Art gewonnen wurde;

b) die Fütterung von Nutztieren, außer Pelztieren, mit Küchen-
und Speiseabfällen oder Futtermittel-Ausgangserzeugnissen,
die Küchen- und Speiseabfälle enthalten oder daraus her-
gestellt wurden, und

c) das Ausbringen anderer organischer Düngemittel und Bo-
denverbesserungsmittel als Gülle auf Weideland.

(2) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel, ein-
schließlich Bestimmungen über Kontrollmaßnahmen, werden
nach dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.
Abweichungen von Absatz 1 Buchstabe a) für Fische und Pelz-
tiere können nach demselben Verfahren nach Anhörung des
zuständigen wissenschaftlichen Ausschusses zugelassen werden.

KAPITEL V

AUSNAHMEN

Artikel 23

Ausnahmen bezüglich der Verwendung von tierischen
Nebenprodukten

(1) Die Mitgliedstaaten können zulassen, dass tierische Ne-
benprodukte unter Aufsicht der zuständigen Behörden

a) zu Diagnose-, Lehr- und Forschungszwecken und

b) zu taxidermischen Zwecken in dafür gemäß Artikel 18 zu-
gelassenen technischen Anlagen

verwendet werden.

(2) a) Die Mitgliedstaaten können ferner zulassen, dass unter
Aufsicht der zuständigen Behörden und nach Maßgabe
von Anhang IX die unter Buchstabe b) aufgeführten
tierischen Nebenprodukte zur Fütterung der unter Buch-
stabe c) aufgeführten Tiere verwendet werden.

b) Tierische Nebenprodukte gemäß Buchstabe a) sind:

i) Material der Kategorie 2, sofern es von Tieren
stammt, die nicht aufgrund einer auf Mensch oder
Tier übertragbaren offensichtlichen oder vermuteten
Krankheit getötet wurden bzw. verendet sind, und

ii) Material der Kategorie 3 im Sinne des Artikels 6
Absatz 1 Buchstaben a) bis j) und — vorbehaltlich
des Artikels 22 — des Artikels 6 Absatz 1 Buch-
stabe l).

c) Tiere gemäß Buchstabe a) sind:

i) Zootiere,

ii) Zirkustiere,

iii) Reptilien und Raubvögel, ausgenommen Zoo- oder
Zirkustiere,

iv) Pelztiere,

v) Wildtiere, deren Fleisch nicht für den menschlichen
Verzehr bestimmt ist,
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vi) Hunde aus anerkannten Zwingern oder Jagdmeuten
und

vii) Maden, die als Fischköder verwendet werden sollen.

d) Ferner können die Mitgliedstaaten zulassen, dass Mate-
rial der Kategorie 1 gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe
b) Ziffer ii) nach Vorschriften, die nach dem in Artikel
33 Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt wurden,
nach Anhörung der Europäischen Behörde für Lebens-
mittelsicherheit und unter Aufsicht der zuständigen Be-
hörden an gefährdete oder geschützte Arten Aas fressen-
der Vögel verfüttert werden.

(3) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über

a) die Anwendung der Ausnahmeregelung gemäß Absatz 2
und

b) die Überwachungsverfahren, die eingeführt wurden um si-
cherzustellen, dass die betreffenden tierischen Nebenpro-
dukte nur zu den zulässigen Zwecken verwendet werden.

(4) Die Mitgliedstaaten erstellen eine Liste der in ihrem Ho-
heitsgebiet gemäß Absatz 2 Buchstabe c) Ziffern iv), vi) und vii)
zugelassenen und eingetragenen Verwender und Sammelstellen.
Jedem Verwender und jeder Sammelstelle wird zu Kontrollzwe-
cken und im Hinblick auf die Rückverfolgbarkeit der jeweiligen
Erzeugnisse eine amtliche Nummer zugeteilt.

Die zuständige Behörde kontrolliert die Räumlichkeiten der
Verwender und Sammelstellen gemäß Unterabsatz 1 und hat
jederzeit freien Zugang zu allen Betriebsstätten, um die Einhal-
tung der Vorschriften gemäß Absatz 2 gewährleisten zu kön-
nen.

Ergibt diese Kontrolle, dass diese Vorschriften nicht eingehalten
werden, so trifft die zuständige Behörde entsprechende Maß-
nahmen.

(5) Durchführungsbestimmungen zu den Überwachungs-
maßnahmen können nach dem in Artikel 33 Absatz 2 genann-
ten Verfahren erlassen werden.

Artikel 24

Ausnahmen bezüglich der Beseitigung von tierischen
Nebenprodukten

(1) Die zuständige Behörde kann bei Bedarf entscheiden,
dass

a) tote Heimtiere durch Vergraben direkt als Abfall beseitigt
werden können;

b) folgende tierische Nebenprodukte aus entlegenen Gebieten
durch Verbrennen oder Vergraben an Ort und Stelle besei-
tigt werden können:

i) Material der Kategorie 1 gemäß Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe b) Ziffer ii),

ii) Material der Kategorie 2 sowie

iii) Material der Kategorie 3, und

c) tierische Nebenprodukte im Fall des Ausbruchs einer in
Liste A des Internationalen Tierseuchenamts (OIE) auf-
geführten Seuche durch Verbrennen oder Vergraben an
Ort und Stelle als Abfall beseitigt werden können, wenn
die zuständige Behörde die Verbringung in die nächste Ver-
brennungsanlage oder den nächsten Verarbeitungsbetrieb
wegen der Gefahr der Verbreitung von Gesundheitsrisiken
oder Überlastung dieser Anlagen aufgrund eines massiven
Ausbruchs einer Seuche ablehnt.

(2) In Bezug auf Material der Kategorie 1 gemäß Artikel 4
Absatz 1 Buchstabe a) Ziffer i) kann keine Ausnahme zugelas-
sen werden.

(3) Material der Kategorie 1 gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buch-
stabe b) Ziffer ii) darf nur dann gemäß Absatz 1 Buchstabe b)
oder Buchstabe c) vergraben oder verbrannt werden, wenn die
zuständige Behörde die angewandte Methode genehmigt und
überwacht und sich vergewissert hat, dass jegliches Risiko der
Übertragung einer TSE dabei ausgeschlossen ist.

(4) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über

a) die Inanspruchnahme der Möglichkeiten gemäß Absatz 1
Buchstabe b) in Bezug auf Material der Kategorien 1 und
2 und

b) die Gebiete, die sie für die Zwecke der Anwendung von
Absatz 1 Buchstabe b) als entlegene Gebiete einstufen, sowie
die Gründe für diese Einstufung.

(5) Die zuständige Behörde ergreift die erforderlichen Maß-
nahmen, um

a) sicherzustellen, dass das Verbrennen oder Vergraben tieri-
scher Nebenprodukte nicht die Gesundheit von Mensch
oder Tier gefährdet, und

b) zu verhindern, dass tierische Nebenprodukte unkontrolliert
abgelagert, abgeleitet oder auf andere Weise unkontrolliert
beseitigt werden.

(6) Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel können
nach dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen
werden.

KAPITEL VI

KONTROLLEN UND UNTERSUCHUNGEN

Artikel 25

Eigenkontrollen

(1) Betreiber und Inhaber von Zwischenbehandlungs- und
Verarbeitungsbetrieben oder deren Vertreter treffen alle erfor-
derlichen Maßnahmen, um dieser Verordnung nachzukommen.
Sie führen ein nach den Grundsätzen des Systems der Gefah-
renanalyse und Überwachung kritischer Kontrollpunkte
(HACCP) entwickeltes ständiges Verfahren ein und wenden es
kontinuierlich an. Sie haben insbesondere folgende Pflichten:
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a) Sie stellen die kritischen Kontrollpunkte in den Betrieben
fest und kontrollieren sie;

b) sie legen Methoden zur Überwachung und Kontrolle dieser
kritischen Kontrollpunkte fest und wenden diese an;

c) bei Verarbeitungsbetrieben nehmen sie repräsentative Pro-
ben, um die Übereinstimmung

i) jeder verarbeiteten Charge mit den in dieser Verordnung
festgelegten Produktnormen und

ii) mit den in den Gemeinschaftsvorschriften festgesetzten
zulässigen Höchstwerten für physikalisch-chemische
Rückstände

zu überprüfen;

d) sie führen über die Ergebnisse der unter den Buchstaben b)
und c) genannten Kontrollen und Analysen Aufzeichnungen
und halten diese den zuständigen Behörden wenigstens zwei
Jahre lang zur Einsicht zur Verfügung;

e) sie führen ein System ein, das die Rückverfolgbarkeit jeder
versendeten Charge sicherstellt.

(2) Entsprechen die Analyseergebnisse der gemäß Absatz 1
Buchstabe c) entnommenen Proben nicht dieser Verordnung, so
ist der Betreiber des Verarbeitungsbetriebs verpflichtet,

a) der zuständigen Behörde unverzüglich alle Angaben über
die Art der Probe und der Charge, der sie entnommen
wurde, mitzuteilen;

b) die Ursachen der Abweichungen zu ermitteln;

c) die kontaminierte Charge unter der Aufsicht der zuständi-
gen Behörde erneut zu verarbeiten oder zu beseitigen;

d) sicherzustellen, dass kontaminierte oder kontaminationsver-
dächtige Stoffe nicht aus dem Betrieb entfernt werden, be-
vor sie unter Aufsicht der zuständigen Behörde einer erneu-
ten Verarbeitung unterzogen und zur Einhaltung der Nor-
men dieser Verordnung offiziell neue Proben entnommen
wurden, sofern diese Stoffe nicht beseitigt werden sollen;

e) häufiger Proben zu entnehmen und Analysen durchzufüh-
ren;

f) die Aufzeichnungen über die tierischen Nebenprodukte in
Bezug auf die Proben des Endprodukts zu prüfen und

g) innerhalb des Betriebs geeignete Desinfektions- und Rei-
nigungsverfahren in die Wege zu leiten.

(3) Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel, ein-
schließlich Bestimmungen über die Häufigkeit der Kontrollen
und die Referenzmethoden für mikrobiologische Analysen,
können nach dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Verfahren
erlassen werden.

Artikel 26

Amtliche Kontrollen und Listen zugelassener Betriebe

(1) Die zuständigen Behörden führen in den nach dieser
Verordnung zugelassenen Betrieben in regelmäßigen Abständen
Inspektionen und andere Maßnahmen zu ihrer Überwachung
durch. Die Inspektionen und die Überwachung der Verarbei-
tungsbetriebe erfolgen nach Maßgabe des Anhangs V Kapitel
IV.

(2) Die Häufigkeit der Inspektionen und sonstigen Über-
wachungsmaßnahmen richtet sich nach der Größe des Betriebs,
der Art der hergestellten Erzeugnisse, der Risikobewertung und
den nach den Grundsätzen des Systems der Gefahrenanalyse
und Überwachung kritischer Kontrollpunkte (HACCP) gebote-
nen Garantien.

(3) Ergibt eine von der zuständigen Behörde durchgeführte
Inspektion, dass eine oder mehrere der Vorschriften dieser Ver-
ordnung nicht eingehalten werden, so trifft die zuständige Be-
hörde entsprechende Maßnahmen.

(4) Jeder Mitgliedstaat erstellt eine Liste der nach dieser Ver-
ordnung in seinem Hoheitsgebiet zugelassenen Betriebe. Er teilt
jedem Betrieb eine amtliche Nummer zu, anhand deren sich
der Betrieb und sein Tätigkeitsbereich feststellen lassen. Die
Mitgliedstaaten übermitteln Kopien und aktualisierte Fassungen
der Liste an die Kommission und an die anderen Mitgliedstaa-
ten.

(5) Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel, ein-
schließlich der Bestimmungen über die Häufigkeit der Kontrol-
len und die Referenzmethoden für mikrobiologische Analysen,
können nach dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Verfahren
erlassen werden.

KAPITEL VII

GEMEINSCHAFTSKONTROLLEN

Artikel 27

Gemeinschaftskontrollen in den Mitgliedstaaten

(1) Sachverständige der Kommission können in Zusammen-
arbeit mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten Kon-
trollen an Ort und Stelle durchführen, soweit dies für die ein-
heitliche Anwendung dieser Verordnung erforderlich ist. Der
Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet die Kontrollen durch-
geführt werden, gewährt den Sachverständigen alle für die
Durchführung ihrer Aufgabe erforderliche Unterstützung. Die
Kommission unterrichtet die zuständige Behörde über die Er-
gebnisse der durchgeführten Kontrollen.
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(2) Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel, ins-
besondere Bestimmungen für das Verfahren der Zusammen-
arbeit mit den zuständigen nationalen Behörden, werden
nach dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.

KAPITEL VIII

VORSCHRIFTEN FÜR DIE EINFUHR UND DIE DURCHFUHR
VON BESTIMMTEN TIERISCHEN NEBENPRODUKTEN UND

DARAUS HERGESTELLTEN ERZEUGNISSEN

Artikel 28

Allgemeine Vorschriften

Vorschriften für die Einfuhr von in den Anhängen VII und VIII
genannten Erzeugnissen aus Drittländern dürfen nicht weniger
streng oder strenger sein als die Vorschriften für die Herstel-
lung und Vermarktung dieser Erzeugnisse in der Gemeinschaft.

Die Einfuhr aus Drittländern von Heimtierfutter und Rohmate-
rial für die Herstellung von Heimtierfutter, das von Tieren
stammt, die mit bestimmten gemäß der Richtlinie 96/22/EG
verbotenen Stoffen behandelt wurden, ist jedoch unter der Be-
dingung, dass dieses Rohmaterial dauerhaft gekennzeichnet ist,
und unter weiteren besonderen Bedingungen, die nach dem in
Artikel 33 Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt werden,
zulässig.

Artikel 29

Verbote und Einhaltung der Gemeinschaftsvorschriften

(1) Tierische Nebenprodukte und verarbeitete Erzeugnisse
dürfen nicht eingeführt werden oder durch die Gemeinschaft
durchgeführt werden, wenn die Bedingungen dieser Verord-
nung nicht erfüllt sind.

(2) Die in den Anhängen VII und VIII genannten Erzeugnisse
dürfen nur in die Gemeinschaft eingeführt werden oder durch
die Gemeinschaft durchgeführt werden, wenn die Vorschriften
der Absätze 3 bis 6 erfüllt sind.

(3) Die in den Anhängen VII und VIII genannten Erzeugnisse
müssen, sofern in den genannten Anhängen nicht anders ge-
regelt, aus einem Drittland oder einem Drittlandgebiet stam-
men, das auf einer nach dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten
Verfahren zu erstellenden und zu aktualisierenden Liste steht.

Die Liste kann zusammen mit anderen aus hygiene- und tier-
seuchenrechtlichen Gründen geführten Listen geführt werden.

Bei der Erstellung dieser Liste wird insbesondere Folgendes
berücksichtigt:

a) die Rechtsvorschriften des betreffenden Drittlands;

b) der Aufbau der zuständigen Behörde des betreffenden Dritt-
lands und ihrer Kontrolldienste, die Befugnisse dieser

Dienste und die Aufsicht, der sie unterliegen, sowie die
Befugnis dieser Dienste, die ordnungsgemäße Anwendung
der geltenden Rechtsvorschriften wirksam zu überwachen;

c) die geltenden Hygienevorschriften für die Erzeugung, Her-
stellung, Behandlung, Lagerung und Versendung von für die
Gemeinschaft bestimmten Erzeugnissen tierischen Ur-
sprungs;

d) die Garantien des betreffenden Drittlands hinsichtlich der
Einhaltung der einschlägigen Hygienevorschriften;

e) die praktischen Erfahrungen mit der Vermarktung des be-
treffenden Drittlanderzeugnisses und die Ergebnisse der Ein-
fuhrkontrollen;

f) das Ergebnis etwaiger Kontrollen der Gemeinschaft im Dritt-
land;

g) der Gesundheitsstatus des betreffenden Tierbestands sowie
anderer Haustiere und des Wildbestands in dem betreffen-
den Drittland, insbesondere hinsichtlich exotischer Tier-
krankheiten, und der allgemeinen Gesundheitslage des Lan-
des, soweit sie die Gesundheit von Mensch oder Tier in der
Gemeinschaft gefährden könnte;

h) die Regelmäßigkeit und Schnelligkeit, mit der das Drittland
Informationen über das Vorhandensein von infektiösen oder
ansteckenden Tierseuchen in seinem Hoheitsgebiet, ins-
besondere von Tierseuchen der Listen A und B des OIE
oder, im Fall von Fischseuchen in der Aquakultur, der an-
zeigepflichtigen Seuchen im Sinne des Internationalen Ge-
sundheitskodex für Wassertiere (Aquatic Animal Health
Code) des OIE übermittelt;

i) die Vorschriften des betreffenden Drittlands zur Verhütung
und Bekämpfung infektiöser oder ansteckender Tierkrank-
heiten und ihre Durchführung, einschließlich Vorschriften
für die Einfuhr aus anderen Ländern.

(4) In den Anhängen VII und VIII genannte Erzeugnisse, mit
Ausnahme technischer Erzeugnisse, müssen aus Betrieben
stammen, die auf einer nach dem in Artikel 33 Absatz 2
genannten Verfahren erstellten Gemeinschaftsliste stehen; diese
Liste wird auf der Grundlage einer Mitteilung der zuständigen
Behörden des betreffenden Drittlands an die Kommission er-
stellt, nach der der Betrieb die Gemeinschaftsanforderungen
erfüllt und durch einen amtlichen Kontrolldienst dieses Dritt-
lands überwacht wird.

Die genehmigten Listen werden wie folgt geändert:

a) Die Kommission teilt den Mitgliedstaaten die Änderungsvor-
schläge des betreffenden Drittlands für die Betriebslisten in-
nerhalb von fünf Arbeitstagen nach Erhalt der Vorschläge
mit;

b) die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission innerhalb
von sieben Arbeitstagen nach Erhalt der unter Buchstabe
a) genannten Änderungsvorschläge für die Betriebslisten et-
waige schriftliche Bemerkungen;
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c) legt wenigstens ein Mitgliedstaat schriftliche Bemerkungen
vor, so unterrichtet die Kommission die anderen Mitglied-
staaten innerhalb von fünf Arbeitstagen und setzt diesen
Punkt auf die Tagesordnung für die nächste Sitzung des
Ständigen Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tier-
gesundheit zur Beschlussfassung nach dem in Artikel 33
Absatz 2 genannten Verfahren;

d) werden der Kommission innerhalb der unter Buchstabe b)
genannten Frist von keinem Mitgliedstaat schriftliche Bemer-
kungen vorgelegt, so gelten die Änderungsvorschläge als
von den Mitgliedstaaten angenommen. Die Kommission un-
terrichtet die Mitgliedstaaten innerhalb von fünf Arbeits-
tagen entsprechend, und die Einfuhr aus den betreffenden
Betrieben wird am fünften Arbeitstag nach Eingang dieser
Information bei den Mitgliedstaaten genehmigt.

(5) Die in Anhang VIII genannten technischen Erzeugnisse
müssen aus Betrieben stammen, die von der zuständigen Be-
hörde der betreffenden Drittländer zugelassen und bei ihr re-
gistriert sind.

(6) Sendungen von in den Anhängen VII und VIII aufgeführ-
ten Erzeugnissen muss — sofern in den genannten Anhängen
nicht anders geregelt — eine nach dem Muster in Anhang X
ausgestellte Veterinärbescheinigung beiliegen, in der bestätigt
wird, dass die Erzeugnisse die Bedingungen der genannten An-
hänge erfüllen und aus Betrieben stammen, die entsprechenden
Bedingungen genügen.

(7) Bis zur Erstellung der Liste gemäß Absatz 4 und der
Festlegung der Muster für die Veterinärbescheinigungen gemäß
Absatz 6 können die Mitgliedstaaten die Kontrollen gemäß der
Richtlinie 97/78/EG und die nach den geltenden nationalen
Rechtsvorschriften vorgesehenen Bescheinigungen beibehalten.

Artikel 30

Gleichwertigkeit

(1) Nach dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Verfahren
kann eine Entscheidung erlassen werden, durch die die Hygie-
nevorschriften, die ein Drittland, eine Gruppe von Drittländern
oder ein Drittlandgebiet auf die Erzeugung, Herstellung, Be-
handlung, Lagerung und Beförderung einer oder mehrerer Ka-
tegorien der Erzeugnisse gemäß den Anhängen VII und VIII
anwendet, als den für Gemeinschaftserzeugnisse geltenden Vor-
schriften gleichwertig anerkannt werden, wenn das betreffende
Drittland den objektiven Nachweis hierfür erbringt.

Die Entscheidung regelt die Bedingungen für die Einfuhr und/
oder die Durchfuhr tierischer Nebenprodukte aus diesem Ge-
biet, diesem Land oder dieser Gruppe von Ländern.

(2) Die in Absatz 1 genannten Bedingungen beziehen sich
auf

a) Art und Inhalt der Veterinärbescheinigung, die dem Erzeug-
nis beiliegen muss;

b) die besonderen Hygienevorschriften für die Einfuhr in und/
oder die Durchfuhr durch die Gemeinschaft und

c) erforderlichenfalls die Verfahren für die Erstellung und Än-
derung von Listen von Gebieten bzw. Betrieben, aus denen
die Einfuhr und/oder die Durchfuhr zugelassen sind.

(3) Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel werden
nach dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Verfahren fest-
gelegt.

Artikel 31

Gemeinschaftskontrollen und -prüfverfahren

(1) Sachverständige der Kommission können, gegebenenfalls
in Begleitung von Sachverständigen der Mitgliedstaaten, Kon-
trollen vor Ort durchführen, um

a) Listen von Drittländern oder Drittlandgebieten zu erstellen
und Einfuhr- und/oder Durchfuhrbedingungen festzulegen;

b) die Einhaltung

i) der Bedingungen für die Aufnahme in eine gemein-
schaftliche Drittlandliste,

ii) der Einfuhr- und/oder Durchfuhrbedingungen,

iii) der Bedingungen für die Anerkennung der Gleichwertig-
keit von Rechtsvorschriften,

iv) etwaiger gemeinschaftsrechtlich vorgesehener Dringlich-
keitsmaßnahmen

zu überprüfen.

Die Kommission bestellt die Sachverständigen der Mitgliedstaa-
ten, die mit der Durchführung dieser Kontrollen beauftragt sind.

(2) Die in Absatz 1 genannten Kontrollen werden im Auf-
trag der Gemeinschaft durchgeführt, die alle anfallenden Kosten
übernimmt.

(3) Die Häufigkeit der in Absatz 1 genannten Kontrollen
und die entsprechenden Verfahrensvorschriften können nach
dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt
werden.

(4) Wird bei einer Kontrolle gemäß Absatz 1 ein schwerer
Verstoß gegen die Hygienevorschriften festgestellt, so fordert
die Kommission das betreffende Drittland unverzüglich auf,
geeignete Abhilfemaßnahmen zu treffen, oder sie setzt die Ver-
sendung der betreffenden Erzeugnisse aus und unterrichtet da-
rüber unverzüglich die Mitgliedstaaten.

KAPITEL IX

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 32

Änderungen der Anhänge und Übergangsmaßnahmen

(1) Nach Anhörung des zuständigen wissenschaftlichen Aus-
schusses zu allen Fragen, die sich auf die Gesundheit von
Mensch und Tier auswirken könnten, können die Anhänge
nach dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Verfahren geän-
dert oder ergänzt und gegebenenfalls geeignete Übergangsmaß-
nahmen erlassen werden.

(2) Wenn in den Mitgliedstaaten vor der Anwendung dieser
Verordnung geeignete Kontrollsysteme bestehen, werden für
das Verbot der Verfütterung von Küchen- und Speiseabfällen
gemäß Artikel 22 Übergangsmaßnahmen gemäß Absatz 1 er-
lassen, um die weitere Verwendung bestimmter Arten von Kü-
chen- und Speiseabfällen in Futtermitteln unter streng kontrol-
lierten Bedingungen für höchstens vier Jahre ab 1. November
2002 zuzulassen. Diese Maßnahmen gewährleisten, dass in der
Übergangszeit kein unangemessenens Risiko für die Gesundheit
von Tier und Mensch besteht.
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Artikel 33

Regelungsverfahren

(1) Die Kommission wird von dem Ständigen Ausschuss für
die Lebensmittelkette und Tiergesundheit, im Folgenden „der
Ausschuss“ genannt, unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG des Rates unter
Beachtung von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses
1999/468/EG wird auf 15 Tage festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 34

Anhörung wissenschaftlicher Ausschüsse

Zu Fragen, die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung
fallen und die sich auf die Gesundheit von Mensch oder Tier
auswirken könnten, werden die zuständigen Wissenschaftlichen
Ausschüsse gehört.

Artikel 35

Innerstaatliche Rechtsvorschriften

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
aller innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem
unter diese Verordnung fallenden Gebiet erlassen.

(2) Insbesondere unterrichten die Mitgliedstaaten die Kom-
mission innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Verord-
nung über die Maßnahmen, mit denen sie die Befolgung dieser
Verordnung sicherstellen. Anhand dieser Angaben unterbreitet
die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat
einen Bericht sowie gegebenenfalls entsprechende Recht-
setzungsvorschläge.

(3) Die Mitgliedstaaten können bis zum Erlass von Gemein-
schaftsvorschriften für die Verwendung von organischen Dün-
gemitteln und Bodenverbesserungsmitteln gemäß Artikel 20

Absatz 2 innerstaatliche Rechtsvorschriften erlassen oder bei-
behalten, die deren Verwendung stärker einschränken als in
dieser Verordnung vorgesehen. Die Mitgliedstaaten können
für die Verwendung von aus Material der Kategorie 2 her-
gestellten Fettderivaten innerstaatliche Rechtsvorschriften erlas-
sen oder beibehalten, die deren Verwendung stärker einschrän-
ken als in dieser Verordnung vorgesehen, bis Anhang VIII ge-
mäß Artikel 32 durch Gemeinschaftsvorschriften für die Ver-
wendung dieser Derivate ergänzt wird.

Artikel 36

Finanzierungsregelungen

Die Kommission erstellt einen Bericht über die Finanzierungs-
regelungen der Mitgliedstaaten für die Verarbeitung, Abholung/
Sammlung, Lagerung und Beseitigung tierischer Nebenproduk-
te; diesem Bericht sind geeignete Vorschläge beizufügen.

Artikel 37

Aufhebung

Die Richtlinie 90/667/EWG und die Entscheidungen
95/348/EG und 1999/534/EG werden aufgehoben; die Auf-
hebung wird sechs Monate nach Inkrafttreten dieser Verord-
nung wirksam.

Verweise auf die Richtlinie 90/667/EWG gelten ab diesem Zeit-
punkt als Verweise auf die vorliegende Verordnung.

Artikel 38

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist sechs Monate nach Inkrafttreten anwend-
bar. Für den Beginn der Anwendung von Artikel 12 Absatz 2
ist jedoch Artikel 20 der Richtlinie 2000/76/EG maßgebend,
und Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b) und Artikel 32 sind ab
1. November 2002 anwendbar.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Luxemburg am 3. Oktober 2002.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident

P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident

F. HANSEN
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ANHANG I

BESONDERE BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

1. „Imkereierzeugnisse“ Honig, Bienenwachs, Gelée Royale, Kittharz oder Pollen für die Verwendung in der Imkerei;

2. „Charge“ eine in einer einzigen Anlage mit einheitlichen Produktionsparametern produzierte Produktionseinheit
oder eine Reihe solcher Einheiten, wenn diese zusammen gelagert werden, die zum Zweck eines Rückrufs und einer
erneuten Behandlung oder der Beseitigung identifiziert werden kann, falls Prüfungen ergeben, dass dies erforderlich
ist;

3. „Biogasanlage“ eine Anlage, in der Erzeugnisse tierischen Ursprungs zum Erzeugen und Auffangen von Biogas unter
anaeroben Bedingungen biologisch abgebaut werden;

4. „Blutprodukte“ aus Blut oder Blutbestandteilen gewonnene Erzeugnisse — ausgenommen Blutmehl — wie getrock-
netes/gefrorenes/flüssiges Plasma, getrocknetes Vollblut, getrocknete/gefrorene/flüssige rote Blutkörperchen oder
Teile oder Mischungen davon;

5. „Blut“ frisches Vollblut;

6. „Blutmehl“ durch Hitzebehandlung von Blut gemäß Anhang VII Kapitel II gewonnene Produkte zur Verfütterung
oder organischen Düngung;

7. „Heimtierfutter in Dosen“ wärmebehandeltes Heimtierfutter in einem luftdicht verschlossenen Behälter;

8. „Zwischenbehandlungsbetrieb für Material der Kategorie 1 oder 2“ eine Anlage, in der unverarbeitetes Material der
Kategorien 1 oder 2 vor der Weiterbeförderung zu seinem Endbestimmungsort behandelt und/oder zwischengela-
gert wird und wo bestimmte Vorbehandlungen, wie Entfernen von Häuten und Tierkörperuntersuchungen, durch-
geführt werden können;

9. „Verarbeitungsbetrieb für Material der Kategorie 1“ einen Betrieb, in dem Material der Kategorie 1 vor seiner
endgültigen Beseitigung verarbeitet wird;

10. „Fettverarbeitungsbetrieb für Material der Kategorie 2“ einen Betrieb, in dem aus Material der Kategorie 2 aus-
geschmolzene Fette nach den Normen gemäß Anhang VI Kapitel III verarbeitet werden;

11. „Verarbeitungsbetrieb für Material der Kategorie 2“ einen Betrieb, in dem Material der Kategorie 2 vor seiner
endgültigen Beseitigung, Weiterverarbeitung oder Verwendung verarbeitet wird;

12. „Zwischenbehandlungsbetrieb für Material der Kategorie 3“ eine Anlage, in der unverarbeitetes Material der Kate-
gorie 3 vor der Weiterbeförderung zum Endbestimmungsort sortiert und/oder zerlegt und/oder gekühlt oder in
Blöcken tiefgefroren und/oder zwischengelagert wird;

13. „Fettverarbeitungsbetrieb für Material der Kategorie 3“ einen Betrieb, in dem aus Material der Kategorie 3 aus-
geschmolzene Fette verarbeitet werden;

14. „Verarbeitungsbetrieb für Material der Kategorie 3“ einen Betrieb, in dem Material der Kategorie 3 zu verarbeitetem
tierischen Eiweiß oder anderen verarbeiteten Erzeugnissen verarbeitet wird, die als Futtermittel-Ausgangserzeugnisse
verwendet werden könnten;

15. „Küchen- und Speiseabfälle“ alle aus Restaurants, Catering-Einrichtungen und Küchen, einschließlich Groß- und
Haushaltsküchen, stammenden Speisereste;

16. „Mitverbrennungsanlage“ eine Entsorgungsanlage im Sinne von Artikel 3 Absatz 5 der Richtlinie 2000/76/EG;

17. „Mitverbrennung“ die Beseitigung von tierischen Nebenprodukten oder daraus hergestellten Erzeugnissen in einer
Mitverbrennungsanlage;

18. „Sammelstellen“ Einrichtungen, die bestimmte tierische Nebenprodukte, die für die Fütterung der in Artikel 23
Absatz 2 Buchstabe c) aufgeführten Tiere verwendet werden sollen, abholen/sammeln und aufbereiten;
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19. „Kompostieranlage“ eine Anlage, in der Erzeugnisse tierischen Ursprungs unter aeroben Bedingungen biologisch
abgebaut werden;

20. „Fermentationsrückstände“ Rückstände aus der Umwandlung von tierischen Nebenprodukten in einer Biogasanlage;

21. „Magen- und Darminhalt“ den Inhalt von Magen und Darm von Säugetieren und Laufvögeln, auch von Magen und
Darm getrennt;

22. „Kauspielzeug“ aus Huftierhäuten oder aus anderem Tiermaterial hergestellte ungegerbte Produkte zum Kauen für
Heimtiere;

23. „Futtermittel-Ausgangserzeugnis“ die in der Richtlinie 96/25/EG (1) definierten Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, die
tierischen Ursprungs sind, einschließlich verarbeitetes tierisches Eiweiß, Blutprodukte, ausgeschmolzene Fette, Fisch-
öl, Fettderivate, Gelatine und hydrolysiertes Eiweiß, Dikalziumphosphat, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis und
Kolostrum;

24. „Fischmehl“ durch Verarbeitung gewonnenes tierisches Eiweiß von Meerestieren, ausgenommen Meeressäugetiere;

25. „Pelztiere“ zur Erzeugung von Pelzen gehaltene oder gezüchtete Tiere, die nicht zum menschlichen Verzehr ver-
wendet werden;

26. „Gelatine“ natürliches, lösliches Protein, gelierend oder nichtgelierend, das durch teilweise Hydrolyse von Kollagen
aus Knochen, Häuten, Sehnen und Bändern von Tieren (einschließlich Fischen und Geflügel) gewonnen wird;

27. „Grieben“ eiweißhaltige feste Bestandteile, die sich beim Ausschmelzen des Rohfetts nach teilweiser Trennung von
Fett und Wasser absetzen;

28. „luftdicht verschlossener Behälter“ ein Behälter, der seiner Konzeption nach dazu bestimmt ist, seinen Inhalt gegen
das Eindringen von Mikroorganismen zu schützen;

29. „Häute“ alle kutanen und subkutanen Gewebe;

30. „Verbrennungsanlage mit hoher Kapazität“ Verbrennungsanlagen außer Verbrennungsanlagen mit niedriger Kapa-
zität;

31. „hydrolysierte Proteine“ durch Hydrolyse von tierischen Nebenprodukten gewonnene Polypeptide, Peptide und
Aminosäuren sowie Mischungen davon;

32. „Verbrennungsanlage“ eine Entsorgungsanlage im Sinne von Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie 2000/76/EG;

33. „Verbrennung“ die Beseitigung von tierischen Nebenprodukten oder daraus hergestellten Erzeugnissen in einer
Verbrennungsanlage;

34. „Laborreagens“ ein abgepacktes, ein Blutprodukt enthaltendes gebrauchsfertiges Präparat für den Endverbraucher,
das als Reagens oder Reagensprodukt einzeln oder kombiniert in Laboratorien verwendet wird;

35. „Deponie“ eine Abfallbeseitigungsanlage im Sinne der Richtlinie 1999/31/EG des Rates;

36. „Verbrennungsanlage mit niedriger Kapazität“ eine Verbrennungsanlage mit einem Durchsatz von weniger als 50
Kilogramm tierische Nebenprodukte pro Stunde;

37. „Gülle“ Exkremente und/oder Urin von Nutztieren, mit oder ohne Einstreu, sowie Guano;

38. „organische Düngemittel“ und „Bodenverbesserungsmittel“ Materialien tierischen Ursprungs, die einzeln oder ge-
meinsam zur Pflanzenernährung bzw. zur Verbesserung der Pflanzenernährung und zur Erhaltung oder zur Ver-
besserung der physikalisch-chemischen Eigenschaften sowie der biologischen Aktivität des Bodens verwendet wer-
den; darunter auch Gülle, Magen- und Darminhalt, Kompost und Fermentationsrückstände;

39. „Weideland“ mit Gras oder anderen Krautpflanzen bewachsenes Land, das als Weide für Nutztiere dient;

40. „Heimtierfutterbetrieb“ eine Anlage, in der bestimmte tierische Nebenprodukte für die Herstellung von Heimtier-
futter oder Kauspielzeug verwendet werden;
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41. „Heimtierfutter“ Material der Kategorie 3 enthaltendes Futter für Heimtiere;

42. „verarbeitetes tierisches Eiweiß“ ausschließlich aus Material der Kategorie 3 gewonnenes tierisches Eiweiß, das
gemäß dieser Verordnung so verarbeitet wurde, dass es direkt als Futtermittel-Ausgangserzeugnis oder auf andere
Weise in Futtermitteln, einschließlich Heimtierfutter, oder in organischen Düngemitteln oder Bodenverbesserungs-
mitteln verwendet werden kann; nicht dazu gehören Blutprodukte, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis, Kolostrum,
Gelatine, hydrolysiertes Eiweiß und Dikalziumphosphat;

43. „verarbeitetes Heimtierfutter“ Heimtierfutter, ausgenommen rohes Heimtierfutter, das gemäß Anhang VIII verarbeitet
wurde;

44. „verarbeitete Erzeugnisse“ tierische Nebenprodukte, die nach einer der Verarbeitungsmethoden oder einem anderen
Verfahren gemäß Anhang VII oder Anhang VIII behandelt worden sind;

45. „Verarbeitungsmethoden“ die in Anhang V Kapitel III aufgeführten Verfahren;

46. „Verarbeitungsbetrieb“ einen Betrieb, in dem tierische Nebenprodukte verarbeitet werden;

47. „In-vitro-Diagnostikum“ ein zur Verwendung durch den Endverbraucher bestimmtes und ein Bluterzeugnis enthal-
tendes gebrauchsfertiges Präparat, das einzeln oder kombiniert entweder als Reagens, als Reagensprodukt, als
Kalibriermittel, als Satz oder als System und zur In-vitro-Untersuchung von Proben menschlichen oder tierischen
Ursprungs, ausgenommen gespendete Organe und Blut, verwendet wird und ausschließlich oder im Wesentlichen
dazu dient, den Zustand oder die Funktionen des Organismus, eine Krankheit oder eine genetische Anomalie zu
erkennen oder die Unbedenklichkeit und Verträglichkeit mit anderen Reagenzien zu prüfen.

48. „rohes Heimtierfutter“ Heimtierfutter, das zur Haltbarmachung ausschließlich gekühlt, gefroren oder tiefgefroren
wurde;

49. „entlegene Gebiete“ Gebiete, in denen der Tierbestand so gering ist und die betreffenden Einrichtungen so weit
entfernt sind, dass der mit dem Abholen und der Beförderung verbundene Aufwand im Vergleich zu einer Be-
seitigung an Ort und Stelle unangemessen wäre;

50. „ausgeschmolzene Fette“ Fette, die bei der Verarbeitung von Material der Kategorien 2 oder 3 gewonnen wurden;

51. „Lagerbetrieb“ einen Betrieb, in dem verarbeitete Erzeugnisse vor ihrer endgültigen Verwendung oder Beseitigung
zwischengelagert werden, ausgenommen die Betriebe und zwischengeschalteten Personen im Sinne der Richtlinie
95/69/EG des Rates (1);

52. „Gerben“ das Härten von Häuten mit pflanzlichen Gerbstoffen, Chromsalzen oder anderen Substanzen wie Alumi-
niumsalzen, Eisen-(III)-Salzen, Silikaten, Aldehyden und Chinonen oder anderen synthetischen Härtemitteln;

53. „technische Anlage“ eine Anlage, in der tierische Nebenprodukte zur Herstellung technischer Erzeugnisse verwendet
werden;

54. „technische Erzeugnisse“ unmittelbar aus bestimmten tierischen Nebenprodukten hergestellte, nicht für den mensch-
lichen Verzehr oder die Verfütterung bestimmte Erzeugnisse wie gegerbte und behandelte Häute, Jagdtrophäen,
bearbeitete Wolle, Haare, Borsten, Federn und Teile von Federn, Equidenserum, Blutprodukte, Pharmazeutika,
Medizinprodukte, Kosmetika, Knochenasche für die Porzellanherstellung, Gelatine und Klebstoffe, organische Dün-
gemittel, Bodenverbesserungsmittel, ausgeschmolzene Fette, Fettderivate, verarbeitete Gülle sowie Milch und Erzeug-
nisse auf Milchbasis;

55. „unbearbeitete Federn und Federnteile“ Federn und Federnteile, die weder einer Dampfbehandlung noch einer
anderweitigen Behandlung zur Abtötung von Krankheitserregern unterzogen wurden;

56. „unbearbeitete Wolle“ Schafwolle, die weder industriell gewaschen noch beim Gerben gewonnen wurde;

57. „unbearbeitete Haare“ Wiederkäuerhaare, die weder industriell gewaschen noch beim Gerben gewonnen wurden;

58. „unbearbeitete Schweineborsten“ Schweineborsten, die weder industriell gewaschen noch beim Gerben gewonnen
wurden.
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ANHANG II

HYGIENEVORSCHRIFTEN FÜR DIE ABHOLUNG/SAMMLUNG UND BEFÖRDERUNG VON TIERISCHEN
NEBENPRODUKTEN UND VERARBEITETEN ERZEUGNISSEN

KAPITEL I

Identifizierung

1. Es sind alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass

a) Material der Kategorien 1, 2 und 3 bei der Abholung/Sammlung und Beförderung identifizierbar ist und getrennt
und identifizierbar bleibt und dass

b) verarbeitete Erzeugnisse bei der Beförderung identifizierbar sind und getrennt und identifizierbar bleiben.

2. Während der Beförderung ist auf einem an dem Fahrzeug, dem Behälter, Karton oder sonstigen Verpackungsmaterial
befestigten Etikett deutlich Folgendes anzugeben:

a) die Kategorie der tierischen Nebenprodukte bzw. im Fall von verarbeiteten Erzeugnissen die Kategorie der tieri-
schen Nebenprodukte, aus denen die verarbeiteten Erzeugnisse hergestellt wurden, sowie

b) i) bei Material der Kategorie 3 die Worte: „Nicht für den menschlichen Verzehr“,

ii) bei Material der Kategorie 2, außer Gülle und Magen- und Darminhalt, und daraus hergestellten verarbeiteten
Erzeugnissen die Worte: „Darf nicht verfüttert werden“, oder

iii) bei Material der Kategorie 1 und daraus hergestellten verarbeiteten Erzeugnissen die Worte: „Nur zur Entsor-
gung“.

KAPITEL II

Fahrzeuge und Behälter

1. Tierische Nebenprodukte und verarbeitete Erzeugnisse sind in fest verschlossenen neuen Verpackungen oder abge-
deckten lecksicheren Behältnissen bzw. Fahrzeugen abzuholen und zu befördern.

2. Fahrzeuge und wiederverwendbare Behälter sowie alle wiederverwendbaren Ausrüstungsgegenstände und Geräte, die
mit tierischen Nebenprodukten und verarbeiteten Erzeugnissen in Berührung kommen, sind

a) nach jeder Verwendung zu säubern, aus-/abzuwaschen und zu desinfizieren,

b) sauber zu halten und

c) vor Verwendung zu reinigen und zu trocknen.

3. In wiederverwendbaren Behältern darf, soweit zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen erforderlich, immer nur
ein bestimmtes Erzeugnis befördert werden.

KAPITEL III

Handelspapiere und Veterinärbescheinigungen

1. Während der Beförderung muss den tierischen Nebenprodukten und verarbeiteten Erzeugnissen ein Handelspapier
oder, sofern in dieser Verordnung vorgeschrieben, eine Veterinärbescheinigung beiliegen.

2. Auf den Handelspapieren muss Folgendes angegeben sein:

a) das Datum, an dem das Material abgeholt wurde,

b) eine Beschreibung des Materials, einschließlich der Angaben nach Kapitel I, die Tierart bei Material der Kategorie 3
und verarbeiteten Erzeugnissen daraus, die als Futtermittel verwendet werden sollen, und gegebenenfalls die
Ohrmarkennummer,

c) die Materialmenge,

d) der Herkunftsort des Materials,

e) Name und Anschrift des Beförderungsunternehmens,

f) Name und Anschrift des Empfängerbetriebs und gegebenenfalls dessen Zulassungsnummer sowie
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g) gegebenenfalls

i) die Zulassungsnummer des Herkunftsbetriebs und

ii) Art und Verfahren der Behandlung.

3. Das Handelspapier ist in mindestens drei Exemplaren (ein Original und zwei Kopien) auszustellen. Das Original
begleitet die Sendung bis zum Endbestimmungsort. Der Empfänger bewahrt das Original auf. Der Erzeuger bewahrt
eine Kopie und der Spediteur die andere auf.

4. Nach dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Verfahren kann ein Muster für das Handelspapier festgelegt werden.

5. Veterinärbescheinigungen müssen von der zuständigen Behörde ausgestellt und unterzeichnet sein.

KAPITEL IV

Aufzeichnungen

Die Aufzeichnungen gemäß Artikel 9 müssen die nachstehend aufgeführten Angaben gemäß Kapitel III Nummer 2
enthalten:

a) die Angaben gemäß den Buchstaben b) und c) und

b) im Fall der Aufzeichnungen der Versender tierischer Nebenprodukte die Angaben gemäß den Buchstaben a) und e)
und, soweit bekannt, die Angaben gemäß Buchstabe f) bzw.

c) im Fall der Aufzeichnungen der Beförderer tierischer Nebenprodukte die Angaben gemäß den Buchstaben a), d) und
f) bzw.

d) im Fall der Aufzeichnungen der Empfänger tierischer Nebenprodukte das Datum der Anlieferung und die Angaben
gemäß den Buchstaben d) und e).

KAPITEL V

Aufbewahrung von Dokumenten

Das Handelspapier und die Veterinärbescheinigung gemäß Kapitel III und die Aufzeichnungen gemäß Kapitel IV werden
der zuständigen Behörde für mindestens zwei Jahre zur Vorlage zur Verfügung gehalten.

KAPITEL VI

Temperaturbedingungen

1. Die Beförderung von tierischen Nebenprodukten muss unter Temperaturbedingungen erfolgen, die gewährleisten,
dass jegliches Risiko für die Gesundheit von Mensch und Tier vermieden wird.

2. Unverarbeitetes Material der Kategorie 3, das für die Herstellung von Futtermitteln oder Heimtierfutter verwendet
werden soll, muss gekühlt oder gefroren befördert werden, es sei denn, es wird binnen 24 Stunden ab Versendung
verarbeitet.

3. Für Kühltransporte verwendete Fahrzeuge müssen so konzipiert sein, dass während der gesamten Beförderungsdauer
eine angemessene Temperatur aufrechterhalten werden kann.

KAPITEL VII

Spezielle Vorschriften für die Durchfuhr

Die Durchfuhr von tierischen Nebenprodukten und verarbeiteten Erzeugnissen muss unter Einhaltung der Vorschriften
der Kapitel I, II, III und VI erfolgen.

KAPITEL VIII

Kontrollmaßnahmen

Die zuständige Behörde trifft die erforderlichen Maßnahmen, um die Abholung/Sammlung, Beförderung, Verwendung
und Beseitigung von tierischen Nebenprodukten und verarbeiteten Erzeugnissen zu kontrollieren, indem sie u. a. prüfen
lässt, ob die entsprechenden Bücher und Dokumente ordnungsgemäß geführt werden, und indem sie, falls sie dies für
erforderlich hält oder diese Verordnung es vorschreibt, eine Plombe anlegen lässt.

Lässt die zuständige Behörde eine Sendung tierischer Nebenprodukte oder verarbeiteter Erzeugnisse durch eine Plombe
sichern, so unterrichtet sie die zuständige Behörde des Bestimmungsorts darüber.
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ANHANG III

HYGIENEVORSCHRIFTEN FÜR ZWISCHENBEHANDLUNGS- UND LAGERBETRIEBE

KAPITEL I

Zulassungsbedingungen für Zwischenbehandlungsbetriebe

1. Die Anlagen und Einrichtungen von Zwischenbehandlungsbetrieben müssen zumindest folgende Anforderungen
erfüllen:

a) Die Anlagen müssen von öffentlichen Straßen und anderen Betrieben wie z. B. Schlachthöfen ausreichend getrennt
sein. Durch die Anordnung der Anlagen muss gewährleistet sein, dass Material der Kategorien 1 und 2 von der
Anlieferung bis zum Versand vollständig von Material der Kategorie 3 getrennt bleibt.

b) Die Anlage muss über einen überdachten Ort für die Annahme der tierischen Nebenprodukte verfügen.

c) Die Anlage muss so konzipiert sein, dass sie leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist. Die Fußböden müssen so
beschaffen sein, dass Flüssigkeiten leicht abfließen können.

d) Die Anlage muss über genügend Toiletten, Umkleideräume und Waschbecken für das Personal verfügen.

e) Die Anlage muss über geeignete Vorkehrungen für die Bekämpfung von Ungeziefer wie Insekten, Nagern und
Vögeln verfügen.

f) Die Anlage muss über ein hygienisch einwandfreies Abwasserableitungssystem verfügen.

g) Soweit für die Erreichung der Ziele dieser Verordnung erforderlich, muss die Anlage über geeignete Lagerein-
richtungen mit Temperaturregelung verfügen, die so leistungsfähig sind, dass die tierischen Nebenprodukte auf der
erforderlichen Temperatur gehalten werden können, und die so konzipiert sind, dass die Temperaturen überwacht
und aufgezeichnet werden können.

2. Die Anlage muss über geeignete Einrichtungen zur Reinigung und Desinfektion der Container oder Behälter, in denen
die tierischen Nebenprodukte angeliefert werden, und der Fahrzeuge, ausgenommen Schiffe, in denen sie befördert
werden, verfügen. Ferner müssen geeignete Einrichtungen zum Desinfizieren von Fahrzeugrädern vorhanden sein.

KAPITEL II

Allgemeine Hygienevorschriften

A. Zwischenbehandlungsbetriebe für Material der Kategorie 3

1. Die Betriebe dürfen außer dem Einführen, Abholen/Sammeln, Sortieren, Zerlegen, Kühlen, Gefrieren, Einfrieren in
Gefrierblöcke, vorübergehenden Lagern und Versenden von Material der Kategorie 3 keine anderen Tätigkeiten
ausführen.

2. Material der Kategorie 3 ist so zu sortieren, dass jegliches Risiko der Verbreitung von Tierseuchen vermieden wird.

3. Während des Sortierens und Lagerns ist Material der Kategorie 3 von anderen Erzeugnissen als Material der
Kategorie 3 separat und in einer Weise zu bearbeiten und zu lagern, bei der die Verbreitung von Krankheitserregern
vermieden und die Einhaltung von Artikel 22 gewährleistet wird.

4. Material der Kategorie 3 ist bis zu seiner Weitersendung ordnungsgemäß zu lagern und gegebenenfalls zu kühlen
oder einzufrieren.

5. Verpackungsmaterial ist zu verbrennen oder nach Weisung der zuständigen Behörde anderweitig zu beseitigen.

B. Zwischenbehandlungsbetriebe für Material der Kategorie 1 oder 2

6. Die Betriebe dürfen außer dem Abholen/Sammeln, Behandeln, vorübergehenden Lagern und Versenden von Material
der Kategorie 1 oder 2 keine anderen Tätigkeiten ausführen.

7. Material der Kategorie 1 oder 2 ist so zu sortieren, dass jegliches Risiko der Verbreitung von Tierseuchen vermieden
wird.
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8. Während des Lagerns ist Material der Kategorie 1 oder 2 von anderen Erzeugnissen separat und in einer Weise zu
behandeln und zu lagern, bei der die Verbreitung von Krankheitserregern vermieden wird.

9. Material der Kategorien 1 oder 2 ist bis zu seiner Weitersendung ordnungsgemäß, d. h. auch unter angemessenen
Temperaturbedingungen, zu lagern.

10. Verpackungsmaterial ist zu verbrennen oder nach Weisung der zuständigen Behörde anderweitig zu beseitigen.

11. Abwässer müssen behandelt werden um sicherzustellen, soweit dies nach vernünftigem Ermessen möglich ist, dass
keine Krankheitserreger mehr vorhanden sind. Spezielle Vorschriften für die Behandlung von Abwässern aus
Zwischenbehandlungsbetrieben für Material der Kategorien 1 und 2 können nach dem in Artikel 33 Absatz 2
genannten Verfahren festgelegt werden.

KAPITEL III

Vorschriften für die Zulassung von Lagerbetrieben

Die Anlagen und Einrichtungen von Lagerbetrieben müssen zumindest folgende Anforderungen erfüllen:

1. Die Anlagen, in denen verarbeitete Erzeugnisse aus Material der Kategorie 3 gelagert werden, dürfen sich nicht am
gleichen Ort befinden wie die Anlagen, in denen verarbeitete Erzeugnisse aus Material der Kategorien 1 und 2
gelagert werden, es sei denn, sie sind in völlig separaten Gebäuden untergebracht.

2. Die Anlage muss

a) über einen überdachten Ort für die Annahme der Erzeugnisse verfügen;

b) so konzipiert sein, dass sie leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist. Die Fußböden müssen so beschaffen sein,
dass Flüssigkeiten leicht abfließen können;

c) über genügend Toiletten, Umkleideräume und Waschbecken für das Personal verfügen und

d) über geeignete Vorkehrungen für die Bekämpfung von Ungeziefer wie Insekten, Nagern und Vögeln verfügen.

3. Die Anlage muss über geeignete Einrichtungen zur Reinigung und Desinfektion der Container oder Behälter, in denen
die Erzeugnisse angeliefert werden, und der Fahrzeuge, ausgenommen Schiffe, in denen sie befördert werden, ver-
fügen. Ferner müssen geeignete Einrichtungen zum Desinfizieren von Fahrzeugrädern vorhanden sein.

4. Die Erzeugnisse sind bis zu ihrer Weitersendung ordnungsgemäß zu lagern.
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ANHANG IV

VORSCHRIFTEN FÜR VERBRENNUNGS- UND MITVERBRENNUNGSANLAGEN, AUF DIE DIE RICHTLINIE
2000/76/EG NICHT ANWENDBAR IST

KAPITEL I

Allgemeine Bedingungen

1. Verbrennungs- und Mitverbrennungsanlagen sind so auszulegen, auszurüsten und zu betreiben, dass sie den An-
forderungen dieser Verordnung entsprechen.

2. Der Betreiber einer Verbrennungs- und Mitverbrennungsanlage hat hinsichtlich der Annahme tierischer Nebenpro-
dukte alle erforderlichen Vorsorgemaßnahmen zu treffen, damit direkte Risiken für die Gesundheit von Mensch und
Tier vermieden oder soweit wie möglich begrenzt werden.

KAPITEL II

Betriebsbedingungen

3. Verbrennungs- und Mitverbrennungsanlagen sind so auszulegen, auszurüsten, zu bauen und zu betreiben, dass die
Temperatur des entstehenden Verbrennungsgases kontrolliert, gleichmäßig und selbst unter den ungünstigsten
Bedingungen zwei Sekunden lang auf 850 °C erhöht wird; die Messung muss in der Nähe der Innenwand oder
an einer anderen repräsentativen Stelle des Brennraums entsprechend der Genehmigung der zuständigen Behörden
erfolgen.

4. Jede Linie von Verbrennungsanlagen mit hoher Kapazität muss mit mindestens einem Hilfsbrenner ausgestattet sein.
Dieser muss automatisch eingeschaltet werden, wenn die Temperatur der Verbrennungsgase nach der letzten
Zuführung von Verbrennungsluft auf unter 850 °C sinkt. Er ist auch während der Anlauf- und Abschaltphase
der Anlage einzusetzen, um zu gewährleisten, dass die Temperatur von 850 °C zu jedem Zeitpunkt dieser Betriebs-
vorgänge — und solange sich unverbranntes Material im Brennraum befindet — aufrechterhalten bleibt.

5. Verbrennungs- und Mitverbrennungsanlagen mit hoher Kapazität müssen mit einem automatischen System aus-
gestattet sein, das zum Einsatz kommt, um die Beschickung mit tierischen Nebenprodukten unter folgenden
Umständen zu verhindern:

a) während der Anlaufphase bis zum Erreichen der Temperatur von 850 °C und

b) bei jedem Absinken der Temperatur unter 850 °C.

6. Tierische Nebenprodukte sind nach Möglichkeit ohne direkte Handhabung unmittelbar in den Brennraum zu
verbringen.

KAPITEL III

Ableitung von Wasser

7. Die Gelände von Verbrennungs- und Mitverbrennungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Lagerflächen für
tierische Nebenprodukte sind so auszulegen, dass unerlaubtes und unbeabsichtigtes Freisetzen von Schadstoffen in
den Boden und in das Oberflächen- und Grundwasser entsprechend den einschlägigen Rechtsvorschriften der
Gemeinschaft vermieden wird. Außerdem muss für das auf dem Gelände der Verbrennungsanlage anfallende ver-
unreinigte Regenwasser und für verunreinigtes Wasser, das durch Aus- oder Überlaufen oder bei der Brandbekämp-
fung anfällt, Speicherkapazität vorgesehen werden.

8. Die Speicherkapazität muss so bemessen sein, dass das anfallende Wasser untersucht und erforderlichenfalls vor der
Ableitung behandelt werden kann.

KAPITEL IV

Rückstände

9. Im Sinne dieses Kapitels bezeichnet der Ausdruck „Rückstände“ alle flüssigen oder festen Stoffe, die bei der Ver-
brennung oder Mitverbrennung, bei der Abwasserbehandlung oder sonstigen Prozessen innerhalb der Verbren-
nungs- oder Mitverbrennungsanlage entstehen. Dazu gehören auch Rostasche und Schlacke sowie Filterstaub und
Kesselstaub.
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10. Rückstände aus dem Betrieb der Verbrennungs- oder Mitverbrennungsanlage sind hinsichtlich Menge und Schädlich-
keit auf ein Minimum zu beschränken. Die Rückstände sind, soweit angezeigt, in der Anlage selbst oder außerhalb
dieser unter Einhaltung der einschlägigen gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zu verwerten.

11. Die Beförderung und Zwischenlagerung von Trockenrückständen in Form von Staub hat so zu erfolgen, dass eine
Verbreitung in der Umwelt vermieden wird (beispielsweise durch Verwendung geschlossener Behälter).

KAPITEL V

Temperaturmessung

12. Es müssen geeignete Verfahren angewandt werden, um die für den Verbrennungs- oder Mitverbrennungsprozess
relevanten Parameter und Bedingungen zu überwachen. Verbrennungs- und Mitverbrennungsanlagen mit hoher
Kapazität müssen über Temperaturmessgeräte verfügen und diese benutzen.

13. Die Temperaturmessanforderungen werden in der von der zuständigen Behörde erteilten Genehmigung oder in den
damit verbundenen Auflagen festgelegt.

14. Der ordnungsgemäße Einbau und das Funktionieren automatischer Überwachungsgeräte müssen kontrolliert wer-
den, und jedes Jahr muss ein Überwachungstest durchgeführt werden. Die Kalibrierung muss mindestens alle drei
Jahre anhand von parallelen Messungen nach den Referenzmethoden erfolgen.

15. Die Temperaturmessergebnisse müssen auf geeignete Weise aufgezeichnet und dargestellt werden, damit die zu-
ständigen Behörden die Einhaltung der gemäß dieser Verordnung genehmigten Betriebsbedingungen nach Verfah-
ren, die von den genannten Behörden festgelegt werden, überprüfen können.

KAPITEL VI

Nicht normale Betriebsbedingungen

16. Bei einem Ausfall oder bei nicht normalen Betriebsbedingungen muss der Betreiber den Betrieb so schnell wie
möglich vermindern oder ganz einstellen, bis die normalen Betriebsbedingungen wieder hergestellt sind.
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ANHANG V

ALLGEMEINE HYGIENEVORSCHRIFTEN FÜR DIE VERARBEITUNG VON MATERIAL DER KATEGORIEN 1,
2 UND 3

KAPITEL I

Allgemeine Vorschriften für die Zulassung von Verarbeitungsbetrieben für Material der Kategorien 1, 2 und 3

1. Die Anlagen und Einrichtungen von Verarbeitungsbetrieben müssen zumindest folgende Anforderungen erfüllen:

a) Anlagen, in denen tierische Nebenprodukte verarbeitet werden, dürfen nicht auf demselben Gelände liegen wie
Schlachthöfe, es sei denn, sie befinden sich in einem völlig separaten Gebäude. Unbefugte Personen oder Tiere
dürfen keinen Zugang zu den Anlagen haben.

b) Verarbeitungsbetriebe müssen in einen reinen und einen unreinen Bereich, die angemessen voneinander getrennt
sind, unterteilt sein. Der unreine Bereich muss über einen überdachten Ort für die Annahme der tierischen
Nebenprodukte verfügen und so konzipiert sein, dass er leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist. Die Fußböden
müssen so beschaffen sein, dass Flüssigkeiten leicht abfließen können. Die Betriebe müssen über genügend
Toiletten, Umkleideräume und Waschbecken für das Personal verfügen.

c) Verarbeitungsbetriebe müssen über eine ausreichende Heißwasser- und Dampferzeugungskapazität für die Ver-
arbeitung tierischer Nebenprodukte verfügen.

d) Soweit erforderlich, muss der unreine Bereich über Ausrüstungen zur Vorzerkleinerung der tierischen Neben-
produkte und eine Förderanlage zur Weiterbeförderung der zerkleinerten Erzeugnisse in die eigentliche Verarbei-
tungsanlage verfügen.

e) Alle Anlagen, in denen tierische Nebenprodukte verarbeitet werden, müssen den Hygienevorschriften gemäß
Kapitel II genügen. Soweit eine Hitzebehandlung erforderlich ist, müssen die Anlagen ausgerüstet sein mit

i) Messgeräten zur Überwachung der Temperaturentwicklung und erforderlichenfalls Druckmessern an kritischen
Punkten,

ii) Aufzeichnungsgeräten zur ständigen Aufzeichnung der Messergebnisse

und

iii) einem angemessenen Sicherheitssystem zur Vermeidung einer unzulänglichen Erhitzung.

f) Zur Vermeidung einer Rekontamination des Enderzeugnisses durch angelieferte tierische Nebenprodukte müssen
der Bereich, in dem zur Verarbeitung angeliefertes Material entladen wird, und die Bereiche für die Verarbeitung
des Materials und die Lagerung des verarbeiteten Erzeugnisses deutlich voneinander getrennt sein.

2. Verarbeitungsbetriebe müssen über geeignete Einrichtungen zur Reinigung und Desinfektion der Container oder
Behälter, in denen tierische Nebenprodukte angeliefert werden, und der Fahrzeuge, ausgenommen Schiffe, in denen
sie befördert werden, verfügen.

3. Es müssen geeignete Einrichtungen zum Desinfizieren von Fahrzeugrädern beim Verlassen des unreinen Bereichs der
Anlage vorhanden sein.

4. Verarbeitungsbetriebe müssen ausnahmslos über ein Abwässerableitungssystem verfügen, das den Auflagen der
zuständigen Behörde genügt.

5. Verarbeitungsbetriebe müssen über ein betriebseigenes Labor verfügen oder die Dienste eines externen Labors in
Anspruch nehmen. Das Labor muss für die erforderlichen Analysen ausgerüstet und von der zuständigen Behörde
zugelassen sein.

KAPITEL II

Allgemeine Hygienevorschriften

1. Tierische Nebenprodukte müssen nach ihrer Anlieferung so bald wie möglich verarbeitet werden und sind bis zu
ihrer Verarbeitung ordnungsgemäß zu lagern.

2. Die zur Beförderung von unverarbeitetem Material verwendeten Container, Behälter und Fahrzeuge sind an einem
entsprechend ausgewiesenen Ort zu säubern. Dieser Ort muss so gelegen oder konzipiert sein, dass jedes Risiko der
Kontamination verarbeiteter Erzeugnisse vermieden wird.
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3. Im unreinen Bereich beschäftigte Personen dürfen den reinen Bereich der Anlage nur betreten, wenn sie zuvor ihre
Arbeitskleidung und Fußbekleidung wechseln bzw. die Fußbekleidung desinfizieren. Ausrüstungen und Geräte dürfen
auf keinen Fall vom unreinen Bereich in den reinen Bereich verbracht werden, ohne vorher gereinigt und desinfiziert
worden zu sein. Um Personalbewegungen zwischen den verschiedenen Arbeitsbereichen kontrollieren und den
Gebrauch von Fuß- und Durchfuhrbecken sicherstellen zu können, ist der Personalverkehr in der Anlage genau
zu regeln.

4. Abwässer aus dem unreinen Bereich müssen behandelt werden, um sicherzustellen, soweit dies nach vernünftigem
Ermessen möglich ist, dass keine Krankheitserreger mehr vorhanden sind. Spezielle Vorschriften für die Behandlung
von Abwässern aus Verarbeitungsbetrieben können nach dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt
werden.

5. Auf der Grundlage eines dokumentierten Ungezieferbekämpfungsplans ist systematisch präventiv gegen Vögel, Nager,
Insekten und anderes Ungeziefer vorzugehen.

6. Für alle Bereiche der Anlagen müssen Reinigungsverfahren festgelegt und dokumentiert sein. Geeignete Putzgeräte
und Reinigungsmittel sind zur Verfügung zu halten.

7. Die Hygienekontrollen müssen regelmäßige Inspektionen des Arbeitsumfelds und der Arbeitsgeräte umfassen. Die
Zeitpläne für diese Inspektionen und deren Ergebnisse müssen dokumentiert und mindestens zwei Jahre aufbewahrt
werden.

8. Anlagen und Ausrüstungen müssen in einwandfreiem Zustand gehalten und Messgeräte regelmäßig geeicht werden.

9. Verarbeitete Erzeugnisse sind im Verarbeitungsbetrieb so zu behandeln und zu lagern, dass eine Rekontamination
ausgeschlossen ist.

KAPITEL III

Verarbeitungsmethoden

Methode 1

Ze r k l e i n e r u n g

1. Haben die zu verarbeitenden tierischen Nebenprodukte eine Kantenlänge von über 50 mm, so sind sie mit geeigneten
Brechern, die so eingestellt sind, dass die Kantenlänge nach der Zerkleinerung höchstens 50 mm beträgt, zu zer-
kleinern. Das Funktionieren der Brecher wird täglich kontrolliert und aufgezeichnet. Ergeben die Kontrollen Material-
teilchen mit einer Kantenlänge von über 50 mm, so ist der Zerkleinerungsprozess zu stoppen und der Brecher vor
Wiederaufnahme des Betriebs zu reparieren.

Z e i t , T emp e r a t u r u n d D r u c k

2. Nach dem Zerkleinern werden die tierischen Nebenprodukte auf eine Kerntemperatur von über 133 °C erhitzt und
bei einem durch gesättigten Dampf (1) erzeugten (absoluten) Druck von mindestens 3 bar mindestens 20 Minuten
lang ununterbrochen auf dieser Temperatur gehalten; die Hitzebehandlung kann als einmaliger Prozess oder als
sterilisierende Vor- oder Nachbehandlung erfolgen.

3. Die Verarbeitung kann im Chargenbetrieb oder in kontinuierlicher Arbeitsweise erfolgen.

Methode 2

Ze r k l e i n e r u n g

1. Haben die zu verarbeitenden tierischen Nebenprodukte eine Kantenlänge von über 150 mm, so sind sie mit geeig-
neten Brechern, die so eingestellt sind, dass die Kantenlänge nach der Zerkleinerung höchstens 150 mm beträgt, zu
zerkleinern. Das Funktionieren der Brecher wird täglich kontrolliert und aufgezeichnet. Ergeben die Kontrollen
Materialteilchen mit einer Kantenlänge von über 150 mm, so ist der Zerkleinerungsprozess zu stoppen und der
Brecher vor Wiederaufnahme des Betriebs zu reparieren.

Z e i t , T emp e r a t u r u n d D r u c k

2. Nach dem Zerkleinern werden die tierischen Nebenprodukte für mindestens 125 Minuten auf eine Kerntemperatur
von über 100 °C, für mindestens 120 Minuten auf eine Kerntemperatur von über 110 °C und für mindestens 50
Minuten auf eine Kerntemperatur von über 120 °C erhitzt.

3. Die Verarbeitung erfolgt im Chargenbetrieb.

4. Die tierischen Nebenprodukte müssen so erhitzt werden, dass die Zeit-/Temperaturanforderungen gleichzeitig erfüllt
sind.
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Methode 3

Ze r k l e i n e r u n g

1. Haben die zu verarbeitenden tierischen Nebenprodukte eine Kantenlänge von über 30 mm, so sind sie mit geeigneten
Brechern, die so eingestellt sind, dass die Kantenlänge nach der Zerkleinerung höchstens 30 mm beträgt, zu zer-
kleinern. Das Funktionieren der Brecher wird täglich kontrolliert und aufgezeichnet. Ergeben die Kontrollen Material-
teilchen mit einer Kantenlänge von über 30 mm, so ist der Zerkleinerungsprozess zu stoppen und der Brecher vor
Wiederaufnahme des Betriebs zu reparieren.

Z e i t , T emp e r a t u r u n d D r u c k

2. Nach dem Zerkleinern werden die tierischen Nebenprodukte für mindestens 95 Minuten auf eine Kerntemperatur
von über 100 °C, für mindestens 55 Minuten auf eine Kerntemperatur von über 110 °C und für mindestens 13
Minuten auf eine Kerntemperatur von über 120 °C erhitzt.

3. Die Verarbeitung kann im Chargenbetrieb oder in kontinuierlicher Arbeitsweise erfolgen.

4. Die tierischen Nebenprodukte können so erhitzt werden, dass die Zeit-/Temperaturkriterien gleichzeitig erfüllt sind.

Methode 4

Ze r k l e i n e r u n g

1. Haben die zu verarbeitenden tierischen Nebenprodukte eine Kantenlänge von über 30 mm, so sind sie mit geeigneten
Brechern, die so eingestellt sind, dass die Kantenlänge nach der Zerkleinerung höchstens 30 mm beträgt, zu zer-
kleinern. Das Funktionieren der Brecher wird täglich kontrolliert und aufgezeichnet. Ergeben die Kontrollen Material-
teilchen mit einer Kantenlänge von über 30 mm, so ist der Zerkleinerungsprozess zu stoppen und der Brecher vor
Wiederaufnahme des Betriebs zu reparieren.

Z e i t , T emp e r a t u r u n d D r u c k

2. Nach dem Zerkleinern werden die tierischen Nebenprodukte in einem Kessel unter Zugabe von Fett für mindestens
16 Minuten auf eine Kerntemperatur von über 100 °C, für mindestens 13 Minuten auf eine Kerntemperatur von über
110 °C, für mindestens 8 Minuten auf eine Kerntemperatur von über 120 °C und für mindestens 3 Minuten auf eine
Kerntemperatur von über 130 °C erhitzt.

3. Die Verarbeitung kann im Chargenbetrieb oder in kontinuierlicher Arbeitsweise erfolgen.

4. Die tierischen Nebenprodukte können so erhitzt werden, dass die Zeit-/Temperaturkriterien gleichzeitig erfüllt sind.

Methode 5

Ze r k l e i n e r u n g

1. Haben die zu verarbeitenden tierischen Nebenprodukte eine Kantenlänge von über 20 mm, so sind sie mit geeigneten
Brechern, die so eingestellt sind, dass die Kantenlänge nach der Zerkleinerung höchstens 20 mm beträgt, zu zer-
kleinern. Das Funktionieren der Brecher wird täglich kontrolliert und aufgezeichnet. Ergeben die Kontrollen Material-
teilchen mit einer Kantenlänge von über 20 mm, so ist der Zerkleinerungsprozess zu stoppen und der Brecher vor
Wiederaufnahme des Betriebs zu reparieren.

Z e i t , T emp e r a t u r u n d D r u c k

2. Nach dem Zerkleinern werden die tierischen Nebenprodukte bis zum Zerfall erhitzt; anschließend werden Fett und
Wasser aus dem proteinartigen Material ausgetrieben. Das verbleibende Material wird sodann für mindestens 120
Minuten auf eine Kerntemperatur von über 80 °C und für mindestens 60 Minuten auf eine Kerntemperatur von über
100 °C erhitzt.

3. Die Verarbeitung kann im Chargenbetrieb oder in kontinuierlicher Arbeitsweise erfolgen.

4. Die tierischen Nebenprodukte können so erhitzt werden, dass die Zeit-/Temperaturkriterien gleichzeitig erfüllt sind.

Methode 6

(nur für Nebenprodukte von Fischen)

Ze r k l e i n e r u n g

1. Die tierischen Nebenprodukte werden in Stücke mit einer Kantenlänge von . . . mm zerkleinert und zur Senkung des
pH-Wertes auf . . . mit Ameisensäure vermischt. Die Mischung wird bis zur weiteren Behandlung für . . . Stunden
gelagert.
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2. Die Mischung wird dann für mindestens . . . Minuten in einem thermischen Konverter auf eine Kerntemperatur von
. . . °C erhitzt. Der Durchlauf des Erzeugnisses durch den Hitzekonverter wird maschinell kontrolliert, um Abwei-
chungen so zu begrenzen, dass das Erzeugnis am Ende der Hitzebehandlung einen Zyklus durchlaufen hat, bei dem
sowohl die Zeit- als auch die Temperaturanforderungen erfüllt sind.

3. Nach der Hitzebehandlung wird das Erzeugnis maschinell in Flüssigbestandteile, Fett und Grieben zerteilt. Um ein
verarbeitetes Eiweißkonzentrat zu erhalten, wird die Flüssigphase in zwei dampfbeheizte Wärmeaustauscher gepumpt,
die mit Vakuumkammern ausgerüstet sind, damit die Feuchtigkeit ausgedampft werden kann. Die Grieben werden
dem Eiweißkonzentrat vor der Lagerung wieder zugegeben.

Methode 7

1. Jede von der zuständigen Behörde zugelassene Methode, für die der zuständigen Behörde der Nachweis erbracht
wurde, dass über einen Zeitraum von einem Monat täglich nach folgenden mikrobiologischen Normen Enderzeug-
nisstichproben untersucht wurden:

a) unmittelbar nach der Hitzebehandlung entnommene Materialproben:

Clostridium perfringens: kein Befund in 1 g,

b) während oder unmittelbar nach der Auslagerung aus dem Verarbeitungsbetrieb entnommene Materialproben:

Salmonella: kein Befund in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g

wobei

n = Anzahl der zu untersuchenden Proben;

m = Schwellenwert für die Keimzahl; das Ergebnis gilt als zufrieden stellend, wenn die Keimzahl in allen Proben
m nicht überschreitet;

M = Höchstwert für die Keimzahl; das Ergebnis gilt als nicht zufrieden stellend, wenn die Keimzahl in einer oder
mehreren Proben größer oder gleich M ist;

c = Anzahl Proben, bei denen die Keimzahl zwischen m und M liegen kann, wobei die Probe noch als zulässig
gilt, wenn die Keimzahl der anderen Proben m oder weniger beträgt.

2. Angaben zu den kritischen Kontrollpunkten, an denen jeder Verarbeitungsbetrieb die mikrobiologischen Normen
erfüllt, sind aufzuzeichnen und zur Verfügung zu halten, damit der Inhaber bzw. Betreiber der Anlage oder sein
Vertreter und die zuständige Behörde den Verfahrensablauf überwachen können. Aufzuzeichnen und zu überwachen
sind insbesondere Teilchengröße, kritische Temperatur und gegebenenfalls Absolutzeit, Druckprofil, Vorschub-
geschwindigkeit des Rohmaterials und Fettrecyclingrate.

3. Diese Angaben sind der Kommission auf Anfrage vorzulegen.

KAPITEL IV

Überwachung der Produktion

1. Verarbeitungsbetriebe unterliegen der Überwachung der zuständigen Behörde, die sicherstellt, dass die Anforderungen
dieser Verordnung eingehalten werden, und die insbesondere

a) Folgendes kontrolliert:

i) die allgemeine Betriebs-, Ausrüstungs- und Personalhygiene;

ii) die Effizienz der vom Betrieb durchgeführten Eigenkontrollen gemäß Artikel 25, insbesondere durch Prüfung
der Ergebnisse der Eigenkontrollen und durch Probenahmen;

iii) die Beschaffenheit der Erzeugnisse nach der Verarbeitung; die dazu erforderlichen Analysen und Untersuchun-
gen werden nach wissenschaftlich anerkannten Methoden durchgeführt (wie sie insbesondere in den Gemein-
schaftsvorschriften oder — falls keine Gemeinschaftsvorschriften existieren — in anerkannten internationalen
Normen festgelegt sind); und

iv) die Lagerungsbedingungen;
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b) die für Laboranalysen erforderlichen Proben entnimmt und

c) andere Kontrollen durchführt, die sie zur Sicherstellung der Einhaltung dieser Verordnung für erforderlich hält.

2. Die zuständige Behörde muss zu allen Bereichen des Verarbeitungsbetriebs sowie zu Büchern, Handelspapieren und
Veterinärbescheinigungen jederzeit freien Zugang haben, um die ihr nach Nummer 1 obliegenden Aufgaben wahr-
nehmen zu können.

KAPITEL V

Validierungsverfahren

1. Verarbeitungsbetriebe sind von der zuständigen Behörde nach folgenden Verfahren und Indikatoren zu validieren:

a) Prozessbeschreibung (anhand eines Flussdiagramms);

b) Feststellung der kritischen Kontrollpunkte, einschließlich der Materialdurchlaufrate bei kontinuierlicher Arbeits-
weise;

c) Konformität mit den in dieser Verordnung vorgesehenen besonderen Prozessanforderungen und

d) Erfüllung der folgenden Anforderungen:

i) Teilchengröße bei Chargenbetrieb unter Dampfdruckbedingungen und kontinuierlicher Arbeitsweise, wobei
sich die Teilchengröße nach der Größe des Scheibenlochs oder der Spaltweite des Brechers richtet und

ii) Temperatur, Druck, Durchlaufzeit und Durchlaufrate (nur bei kontinuierlicher Arbeitsweise) nach Maßgabe der
Nummern 2 und 3.

2. Bei Chargenbetrieb unter Dampfdruckbedingungen ist

a) die Temperatur anhand eines ständigen Thermoelements zu überwachen und unter Realzeitbedingungen auf-
zuzeichnen;

b) der Druck anhand eines ständigen Druckmessers zu überwachen und unter Realzeitbedingungen aufzuzeichnen;

c) die Durchlaufzeit anhand von Zeit-/Temperatur- und Zeit-/Druck-Diagrammen nachzuweisen.

Thermoelement und Druckmesser sind mindestens einmal jährlich zu eichen.

3. Bei kontinuierlicher Arbeitsweise unter Dampfdruckbedingungen

a) müssen Temperatur und Druck mit Thermoelementen bzw. einer Infrarotmesspistole und mit an bestimmten
Stellen des Verfahrenssystems angebrachten Druckmessern so überwacht werden, dass die Temperatur- und
Druckanforderungen im gesamten kontinuierlichen System oder in einem Systemabschnitt erfüllt sind. Temperatur
und Druck sind unter Realzeitbedingungen aufzuzeichnen;

b) ist die Mindestdurchlaufzeit innerhalb des gesamten maßgeblichen Abschnitts des kontinuierlichen Systems, soweit
die Temperatur- und Druckanforderungen erfüllt sind, mittels unlöslicher Markerstoffe (z. B. Mangandioxid) oder
nach einer gleichwertigen Methode zu messen und der zuständigen Behörde mitzuteilen. Die genaue Bestimmung
und Kontrolle der Durchlaufrate ist unerlässlich und erfolgt im Rahmen des Validierungstests an einem fortlaufend
überwachbaren kritischen Kontrollpunkt durch Messung

i) der Förderschneckenumdrehungen je Minute (rev/min),

ii) der Stromstärke (Ampere bei einer bestimmten Spannung),

iii) der Verdunstungs-/Kondensationsrate oder

iv) der Zahl der Pumpenstöße je Zeiteinheit.

Alle Mess- und Überwachungsgeräte müssen mindestens einmal jährlich geeicht werden.

4. Die zuständige Behörde muss die Validierungsverfahren in regelmäßigen Abständen und immer, wenn sie dies für
erforderlich hält, in jedem Fall jedoch immer dann, wenn der Verarbeitungsprozess wesentlich geändert wurde (z. B.
andere Maschinen oder anderes Rohmaterial), wiederholen.

5. Validierungsverfahren auf der Grundlage von Testmethoden können nach dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten
Verfahren festgelegt werden.
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ANHANG VI

SPEZIELLE VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERARBEITUNG VON MATERIAL DER KATEGORIEN 1 UND 2 UND
FÜR BIOGAS- UND KOMPOSTIERANLAGEN

KAPITEL I

Spezielle Vorschriften für die Verarbeitung von Material der Kategorien 1 und 2

Folgende Vorschriften gelten zusätzlich zu den allgemeinen Vorschriften gemäß Anhang V:

A. Anlagen

1. Verarbeitungsbetriebe für Material der Kategorien 1 und 2 müssen so konzipiert sein, dass Material der Kategorie 1
und Material der Kategorie 2 von der Annahme des Rohmaterials bis zur Versendung des verarbeiteten Erzeugnisses
vollständig voneinander getrennt sind.

2. Die zuständige Behörde kann jedoch die vorübergehende Nutzung eines Verarbeitungsbetriebs für Material der
Kategorie 2 zur Verarbeitung von Material der Kategorie 1 genehmigen, wenn ein Verarbeitungsbetrieb für Material
der Kategorie 1 wegen eines massiven Ausbruchs einer Tierseuche oder aufgrund anderer außergewöhnlicher, nicht
vorhersehbarer Umstände überlastet ist.

Der Verarbeitungsbetrieb für Material der Kategorie 2 muss dann von der zuständigen Behörde erneut gemäß Artikel
13 zugelassen werden, ehe er wieder Material der Kategorie 2 verarbeitet.

B. Verarbeitungsnormen

3. Für jede der in Anhang V Kapitel III festgelegten Verarbeitungsmethoden sind die für die Kontrolle der Intensität der
Hitzebehandlung maßgeblichen kritischen Kontrollpunkte festzustellen. Als kritische Kontrollpunkte kommen unter
anderem infrage:

a) die Größe der Rohmaterialteilchen;

b) der bei der Hitzebehandlung erreichte Temperaturwert;

c) der auf das Rohmaterial angewandte Druck und

d) die Dauer der Hitzebehandlung oder die Vorschubgeschwindigkeit bei kontinuierlicher Arbeitsweise.

Für jeden zu überwachenden kritischen Kontrollpunkt sind Mindestnormen vorzugeben.

4. Über die Einhaltung der Mindestwerte für die einzelnen kritischen Kontrollpunkte sind Aufzeichnungen zu führen
und diese sind mindestens zwei Jahre lang aufzubewahren.

5. Zur kontinuierlichen Überwachung des Verarbeitungsprozesses sind genau geeichte Mess-/Aufzeichnungsgeräte zu
verwenden. Das Datum der Eichung dieser Geräte ist aufzuzeichnen.

6. Material, das möglicherweise nicht der beschriebenen Hitzebehandlung unterzogen wurde (z. B. Restmaterial, das bei
Einschaltung der Maschine ausgeworfen wird, oder Kesselausfluss), muss erneut eingespeist und hitzebehandelt oder
gesammelt und erneut verarbeitet werden.

7. Tierische Nebenprodukte werden entsprechend den folgenden Verarbeitungsnormen verarbeitet:

a) Verarbeitungsmethode 1 ist anzuwenden bei

i) Material der Kategorie 2, ausgenommen Gülle und Magen- und Darminhalt, das für eine Biogas- oder Kom-
postieranlage bestimmt ist oder als organisches Düngemittel oder Bodenverbesserungsmittel verwendet werden
soll;

ii) Material der Kategorien 1 und 2, das für eine Deponie bestimmt ist.
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b) Eine der Verarbeitungsmethoden 1 bis 5 ist anzuwenden bei

i) Material der Kategorie 2, wenn das aus der Verarbeitung hervorgegangene Eiweiß zum Verbrennen oder
Mitverbrennen bestimmt ist;

ii) Material der Kategorie 2, wenn die daraus ausgeschmolzenen Fette für einen Fettverarbeitungsbetrieb für
Material der Kategorie 2 bestimmt sind, und

iii) Material der Kategorie 1 oder 2, das zur Verbrennung oder Mitverbrennung bestimmt ist.

Die zuständige Behörde kann jedoch verlangen, dass bei Material der Kategorie 1, das zur Verbrennung oder
Mitverbrennung bestimmt ist, die Verarbeitungsmethode 1 angewandt wird.

C. Verarbeitete Erzeugnisse

8. Verarbeitete Erzeugnisse, die aus Material der Kategorie 1 oder 2 hervorgegangen sind, müssen mit Ausnahme
flüssiger Erzeugnisse, die für Biogas- oder Kompostieranlagen bestimmt sind, nach einer von der zuständigen
Behörden zugelassenen Methode dauerhaft — wenn technisch möglich mit einem Geruchsstoff — gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung kann nach dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Verfahren näher geregelt werden.

9. Unmittelbar nach der Hitzebehandlung werden von verarbeiteten Erzeugnissen, die für eine Biogas- oder Kompostier-
anlage oder eine Deponie bestimmt sind, Proben entnommen, die in 1 g frei von hitzeresistenten Bakteriensporen
(Clostridium perfringens) sein müssen.

KAPITEL II

Spezielle Vorschriften für die Zulassung von Biogas- und Kompostieranlagen

A. Anlagen

1. Biogasanlagen müssen über folgende Installationen verfügen:

a) eine unumgehbare Pasteurisierungs-/Entseuchungsabteilung mit

i) Geräten zur Überwachung der Temperaturentwicklung,

ii) Aufzeichnungsgeräten zur ständigen Aufzeichnung der Messergebnisse und

iii) einem angemessenen Sicherheitssystem zur Vermeidung einer unzulänglichen Erhitzung sowie

b) geeignete Einrichtungen zur Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen und Behältern beim Verlassen der
Biogasanlage.

Für Biogasanlagen, die nur tierische Nebenprodukte verarbeiten, die der Verarbeitungsmethode 1 unterzogen wur-
den, ist eine Pasteurisierungs-/Entseuchungsabteilung jedoch nicht obligatorisch.

2. Kompostieranlagen müssen über folgende Installationen verfügen:

a) einen unumgehbaren geschlossenen Kompostierreaktor mit

i) Geräten zur Überwachung der Temperaturentwicklung,

ii) Aufzeichnungsgeräten zur ständigen Aufzeichnung der Messergebnisse und

iii) einem angemessenen Sicherheitssystem zur Vermeidung einer unzulänglichen Erhitzung sowie

b) geeignete Einrichtungen zur Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen und Behältern, in denen unbehandelte
tierische Nebenprodukte befördert werden.
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3. Jede Biogas- und Kompostieranlage muss über ein betriebseigenes Labor verfügen oder die Dienste eines externen
Labors in Anspruch nehmen. Das Labor muss für die erforderlichen Analysen ausgerüstet und von der zuständigen
Behörde zugelassen sein.

B. Hygienevorschriften

4. In Biogas- und Kompostieranlagen dürfen nur folgende tierische Nebenprodukte verarbeitet werden:

a) Material der Kategorie 2 bei Anwendung der Verarbeitungsmethode 1 in einem Verarbeitungsbetrieb für Material
der Kategorie 2,

b) Gülle und Magen- und Darminhalt sowie

c) Material der Kategorie 3.

5. Die tierischen Nebenprodukte gemäß Nummer 4 müssen nach ihrer Anlieferung so bald wie möglich verarbeitet
werden. Sie sind bis zu ihrer Verarbeitung ordnungsgemäß zu lagern.

6. Container, Behälter und Fahrzeuge, in denen unbehandeltes Material befördert wurde, müssen an einem entspre-
chend ausgewiesenen Ort gesäubert werden. Dieser Ort muss so gelegen oder konzipiert sein, dass jedes Risiko der
Kontamination behandelter Erzeugnisse vermieden wird.

7. Auf der Grundlage eines dokumentierten Ungezieferbekämpfungsplans ist systematisch präventiv gegen Vögel,
Nager, Insekten und anderes Ungeziefer vorzugehen.

8. Für alle Bereiche der Anlagen müssen Reinigungsverfahren festgelegt und dokumentiert sein. Geeignete Putzgeräte
und Reinigungsmittel sind zur Verfügung zu halten.

9. Die Hygienekontrollen müssen regelmäßige Inspektionen des Arbeitsumfelds und der Arbeitsgeräte umfassen. Die
Zeitpläne für diese Inspektionen und die Ergebnisse müssen dokumentiert werden.

10. Installationen und Ausrüstungen müssen in einwandfreiem Zustand gehalten und Messgeräte müssen regelmäßig
geeicht werden.

11. Fermentationsrückstände sind so zu behandeln und zu lagern, dass eine Rekontamination ausgeschlossen ist.

C. Verarbeitungsnormen

12. Material der Kategorie 3, das in Biogasanlagen mit einer Pasteurisierungs-/Entseuchungsabteilung als Rohmaterial
verwendet wird, muss folgende Mindestnormen erfüllen:

a) Höchstteilchengröße vor Eingang in die Abteilung: 12 mm,

b) Mindesttemperatur des gesamten Materials in der Abteilung: 70 °C und

c) Mindestzeit in der Abteilung ohne Unterbrechung: 60 Minuten.

13. Material der Kategorie 3, das in Kompostieranlagen als Rohmaterial verwendet wird, muss folgende Mindestnormen
erfüllen:

a) Höchstteilchengröße vor Eingang in den Kompostierreaktor: 12 mm,

b) Mindesttemperatur des gesamten Materials im Reaktor: 70 °C und

c) Mindestzeit im Reaktor bei 70 °C (gesamtes Material): 60 Minuten.

14. Bis zum Erlass von Vorschriften nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe g) kann die zuständige Behörde jedoch für
Biogas- oder Kompostieranlagen, in denen an tierischen Nebenprodukten ausschließlich Küchen- und Speiseabfälle
als Rohmaterial verwendet werden, die Anwendung von anderen als den in den Nummern 12 und 13 festgelegten
Verarbeitungsnormen zulassen, sofern gewährleistet ist, dass in Bezug auf die Verringerung von Krankheitserregern
eine gleichwertige Wirkung erreicht wird.
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D. Fermentationsrückstände und Kompost

15. Proben von Fermentationsrückständen oder Kompost, die während oder unmittelbar nach der Auslagerung aus der
Biogas- oder Kompostieranlage entnommen werden, müssen folgende Normen erfüllen:

Salmonella: kein Befund in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g

wobei

n = Anzahl der zu untersuchenden Proben;

m = Schwellenwert für die Keimzahl; das Ergebnis gilt als zufrieden stellend, wenn die Keimzahl in allen Proben m
nicht überschreitet;

M = Höchstwert für die Keimzahl; das Ergebnis gilt als nicht zufrieden stellend, wenn die Keimzahl in einer oder
mehreren Proben größer oder gleich M ist;

c = Anzahl der Proben, bei denen die Keimzahl zwischen m und M liegen kann, wobei die Probe noch als zulässig
gilt, wenn die Keimzahl in den anderen Proben m oder weniger beträgt.

KAPITEL III

Verarbeitungsnormen für die Weiterverarbeitung ausgeschmolzener Fette

Zur Gewinnung von Fettderivaten von ausgeschmolzenen Fetten aus Material der Kategorie 2 können folgende Ver-
fahren eingesetzt werden:

1. Umesterung oder Hydrolyse bei mindestens 200 °C und einem entsprechenden angemessenen Druck während 20
Minuten (Glycerin, Fettsäuren und Ester) oder

2. Verseifung mit NaOH 12M (Glycerin und Seife):

a) bei Chargenbetrieb bei 95 °C während 3 Stunden oder

b) bei kontinuierlicher Arbeitsweise bei 140 °C und 2 bar (2 000 hPa) während 8 Minuten oder unter gleichwertigen
Bedingungen, die nach dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt wurden.
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ANHANG VII

SPEZIELLE VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERARBEITUNG UND DAS INVERKEHRBRINGEN VON VERARBEI-
TETEM TIERISCHEM EIWEISS UND ANDEREN VERARBEITETEN ERZEUGNISSEN, DIE ALS

FUTTERMITTEL-AUSGANGSERZEUGNIS VERWENDET WERDEN KÖNNTEN

KAPITEL I

Spezielle Vorschriften für die Zulassung von Verarbeitungsbetrieben für Material der Kategorie 3

Folgende Vorschriften gelten zusätzlich zu den allgemeinen Vorschriften gemäß Anhang V:

A. Anlagen

1. Anlagen für die Verarbeitung von Material der Kategorie 3 dürfen sich nicht auf demselben Gelände wie Anlagen für
die Verarbeitung von Material der Kategorie 1 oder 2 befinden, es sei denn, es handelt sich um ein völlig separates
Gebäude.

2. Die zuständigen Behörden können jedoch die vorübergehende Nutzung eines Verarbeitungsbetriebs für Material der
Kategorie 3 zur Verarbeitung von Material der Kategorie 1 oder 2 genehmigen, wenn ein Verarbeitungsbetrieb
für Material der Kategorie 1 oder 2 wegen eines massiven Ausbruchs einer Tierseuche oder aufgrund anderer
außergewöhnlicher, nicht vorhersehbarer Umstände überlastet ist.

Der Verarbeitungsbetrieb für Material der Kategorie 3 muss dann von der zuständigen Behörde erneut gemäß Artikel
17 zugelassen werden, ehe er wieder Material der Kategorie 3 verarbeitet.

3. Verarbeitungsbetriebe für Material der Kategorie 3 müssen über Folgendes verfügen:

a) eine Vorrichtung zur Kontrolle der tierischen Nebenprodukte auf Fremdstoffe wie Verpackungsmaterial, Metall-
stücke usw. und,

b) soweit die Menge der verarbeiteten Erzeugnisse eine regelmäßige oder ständige Anwesenheit der zuständigen
Behörde erforderlich macht, einen entsprechend ausgestatteten abschließbaren Raum zur ausschließlichen Ver-
wendung durch den Überwachungsdienst.

B. Rohmaterial

4. Zur Herstellung von verarbeitetem tierischem Eiweiß und anderen Futtermittel-Ausgangserzeugnissen darf nur
Material der Kategorie 3 gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a) bis j) verwendet werden, das gemäß Artikel
22 behandelt, gelagert und befördert wurde.

5. Vor ihrer Verarbeitung müssen tierische Nebenprodukte auf Fremdstoffe kontrolliert werden, die gegebenenfalls
sofort zu entfernen sind.

C. Verarbeitungsnormen

6. Für jede der in Anhang V Kapitel III festgelegten Verarbeitungsmethoden sind die für die Kontrolle der Intensität der
Hitzebehandlung maßgeblichen kritischen Kontrollpunkte festzustellen. Zu den kritischen Kontrollpunkten gehören
mindestens:

— die Größe der Rohmaterialteilchen,

— der bei der Hitzebehandlung erreichte Temperaturwert,

— gegebenenfalls der auf das Rohmaterial angewandte Druck und

— die Dauer der Hitzebehandlung oder die Vorschubgeschwindigkeit bei kontinuierlicher Arbeitsweise.

Für jeden zu berücksichtigenden kritischen Kontrollpunkt sind Mindestnormen vorzugeben.

7. Über die Einhaltung der Mindestwerte für die einzelnen kritischen Kontrollpunkte sind Aufzeichnungen zu führen
und diese sind mindestens zwei Jahre lang aufzubewahren.

8. Zur kontinuierlichen Überwachung des Verarbeitungsprozesses sind genau geeichte Mess-/Aufzeichnungsgeräte zu
verwenden. Das Datum der Eichung dieser Geräte ist aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen sind mindestens
zwei Jahre lang aufzubewahren.
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9. Material, das möglicherweise nicht der beschriebenen Hitzebehandlung unterzogen wurde (z. B. Restmaterial, das bei
Einschaltung der Maschine ausgeworfen wird, oder Kesselausfluss), muss erneut eingespeist und hitzebehandelt oder
gesammelt und erneut verarbeitet werden.

D. Verarbeitete Erzeugnisse

10. Enderzeugnisproben, die während oder unmittelbar nach der Auslagerung aus dem Verarbeitungsbetrieb entnom-
men werden, müssen folgende Normen erfüllen:

Salmonella: kein Befund in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g

wobei

n = Anzahl der zu untersuchenden Proben;

m = Schwellenwert für die Keimzahl; das Ergebnis gilt als zufrieden stellend, wenn die Keimzahl in allen Proben m
nicht überschreitet;

M = Höchstwert für die Keimzahl; das Ergebnis gilt als nicht zufrieden stellend, wenn die Keimzahl in einer oder
mehreren Proben größer oder gleich M ist;

c = Anzahl Proben, bei denen die Keimzahl zwischen m und M liegen kann, wobei die Probe noch als zulässig
gilt, wenn die Keimzahl in den anderen Proben m oder weniger beträgt.

KAPITEL II

Spezielle Vorschriften für verarbeitetes tierisches Eiweiß

Folgende Vorschriften gelten zusätzlich zu den allgemeinen Vorschriften gemäß Kapitel I:

A. Verarbeitungsnormen

1. Verarbeitetes Säugetiereiweiß muss nach Verarbeitungsmethode 1 verarbeitet worden sein.

2. Verarbeitetes Eiweiß von Nichtsäugetieren, ausgenommen Fischmehl, muss nach einer der Verarbeitungsmethoden
1 bis 5 oder 7 verarbeitet worden sein.

3. Fischmehl muss

a) nach einer der Verarbeitungsmethoden oder

b) nach einer Methode und nach Parametern verarbeitet worden sein, die gewährleisten, dass das Erzeugnis den
mikrobiologischen Normen gemäß Kapitel I Nummer 10 entspricht.

B. Lagerung

4. Verarbeitetes tierisches Eiweiß ist in neuen oder sterilisierten Säcken zu verpacken und zu lagern oder in angemes-
senen Massengutbehältern zu lagern.

5. Es sind ausreichende Maßnahmen zu treffen, um die Kondensierung innerhalb von Behältern, Förderanlagen oder
Aufzügen auf einem Mindestmaß zu halten.

6. Erzeugnisse in Förderanlagen, Aufzügen oder Behältern sind vor Zufallskontamination zu schützen.

7. Ausrüstungen für die Behandlung von verarbeitetem tierischem Eiweiß sind sauber und trocken zu halten und
sollten an vorgegebenen Prozessstufen auf Einhaltung der Sauberkeitsvorschriften kontrolliert werden. Alle Lager-
vorrichtungen sind entsprechend den Produktionsvorschriften regelmäßig zu leeren und zu reinigen.

8. Verarbeitetes tierisches Eiweiß muss trocken gehalten werden. Ausfließen und Kondensierung im Lagerbereich sind
zu vermeiden.
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C. Einfuhr

9. Die Mitgliedstaaten müssen die Einfuhr von verarbeitetem tierischem Eiweiß genehmigen, wenn folgende Bedin-
gungen erfüllt sind:

a) Es stammt aus Drittländern, die auf der Liste in Anhang XI Teil II oder — im Fall von Fischmehl — auf der Liste
in Anhang XI Teil III stehen;

b) es stammt aus einem Verarbeitungsbetrieb, der auf der Liste gemäß Artikel 29 Absatz 4 steht;

c) es wurde nach Maßgabe dieser Verordnung hergestellt, und

d) ihm liegt eine Veterinärbescheinigung gemäß Artikel 29 Absatz 6 bei.

10. Bevor Einfuhrsendungen für den freien Verkehr in der Gemeinschaft freigegeben werden, muss die zuständige
Behörde an der Grenzkontrollstelle Proben von dem verarbeitetem tierischem Eiweiß entnehmen, um sich zu
vergewissern, dass die Anforderungen von Kapitel I Nummer 10 eingehalten werden. Sie muss

a) aus jeder Massengutsendung Proben entnehmen und

b) aus Erzeugnissendungen, die im Herkunftsherstellungsbetrieb verpackt wurden, Stichproben entnehmen.

11. Wenn jedoch sechs aufeinander folgende Tests von Massengutsendungen aus einem bestimmten Drittland negativ
ausgefallen sind, darf sich die zuständige Behörde bei darauf folgenden Massengutsendungen aus diesem Drittland
auf Stichprobeuntersuchungen beschränken. Hat eine dieser Stichprobeuntersuchungen einen Positivbefund ergeben,
so muss die zuständige Behörde, die die Proben durchführt, die zuständige Behörde des Herkunftslands entspre-
chend unterrichten, damit diese geeignete Abhilfemaßnahmen treffen kann. Die zuständige Behörde des Herkunfts-
lands muss diese Maßnahmen der für die Proben zuständigen Behörde mitteilen. Bei einem weiteren Positivbefund
bei Erzeugnissen derselben Herkunft muss die zuständige Behörde aus allen weiteren Sendungen derselben Herkunft
so lange Proben entnehmen, bis erneut sechs aufeinander folgende Tests negativ ausfallen.

12. Die zuständigen Behörden müssen über die Befunde der Stichprobeuntersuchungen sämtlicher Einfuhrsendungen
Aufzeichnungen führen und diese mindestens zwei Jahre lang aufbewahren.

13. Bei positivem Salmonella-Befund

a) ist entweder mit der Sendung nach dem Verfahren nach Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a) der Richtlinie
97/78/EG (1) zu verfahren oder

b) die Sendung in einem gemäß dieser Verordnung zugelassenen Verarbeitungsbetrieb erneut zu verarbeiten oder
nach von der zuständigen Behörde zugelassenen Verfahren zu sterilisieren. Nach dem in Artikel 33 Absatz 2
genannten Verfahren kann ein Verzeichnis zulässiger Verfahren aufgestellt werden. Die betreffende Sendung ist
erst freizugeben, wenn sie verarbeitet worden ist und die von der zuständigen Behörde gemäß Kapitel I Nummer
10 durchgeführten Salmonella-Untersuchungen negativ ausgefallen sind.

KAPITEL III

Spezielle Vorschriften für Blutprodukte

Folgende Vorschriften gelten zusätzlich zu den allgemeinen Vorschriften gemäß Kapitel I:

A. Rohmaterial

1. Für die Herstellung von Blutprodukten darf nur Blut, das unter Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a) und b) fällt,
verwendet werden.

B. Verarbeitungsnormen

2. Blutprodukte müssen

a) nach einer der Verarbeitungsmethoden 1 bis 5 oder 7 oder

b) nach einer Methode und nach Parametern verarbeitet worden sein, die gewährleisten, dass das Erzeugnis den
mikrobiologischem Normen gemäß Kapitel I Nummer 10 entspricht.
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C. Einfuhr

3. Die Mitgliedstaaten müssen die Einfuhr von Blutprodukten genehmigen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

a) Sie stammen aus Drittländern, die auf der Liste in Anhang XI Teil V stehen;

b) sie stammen aus einem Verarbeitungsbetrieb, der auf der Liste gemäß Artikel 29 Absatz 4 steht;

c) sie wurden nach Maßgabe dieser Verordnung hergestellt, und

d) ihnen liegt eine Veterinärbescheinigung gemäß Artikel 29 Absatz 6 bei.

KAPITEL IV

Spezielle Vorschriften für ausgeschmolzene Fette und Fischöl

Folgende Vorschriften gelten zusätzlich zu den allgemeinen Vorschriften gemäß Kapitel I:

A. Verarbeitungsnormen

1. Ausgeschmolzene Wiederkäuerfette müssen so gereinigt werden, dass der Rest an unlöslichen Unreinheiten insgesamt
0,15 Gewichtsprozent nicht überschreitet.

B. Einfuhr von ausgeschmolzenen Fetten

2. Die Mitgliedstaaten müssen die Einfuhr von ausgeschmolzenen Fetten genehmigen, wenn folgende Bedingungen
erfüllt sind:

a) Sie stammen aus Drittländern, die auf der Liste gemäß Anhang XI Teil IV stehen;

b) sie stammen aus einem Verarbeitungsbetrieb, der auf der Liste gemäß Artikel 29 Absatz 4 steht;

c) sie wurden nach Maßgabe dieser Verordnung hergestellt;

d) sie

i) wurden ganz oder teilweise aus Rohmaterial von Schweinen gewonnen und stammen aus einem Land oder
einem Landesteil, das bzw. der in den letzten 24 Monaten frei von Maul- und Klauenseuche und in den letzten
12 Monaten frei von klassischer und afrikanischer Schweinepest war,

ii) wurden ganz oder teilweise aus Rohmaterial von Geflügel gewonnen und stammen aus einem Land oder
einem Landesteil, das bzw. der in den letzten 6 Monaten frei von Newcastle Krankheit und Geflügelpest war,

iii) wurden ganz oder teilweise aus Rohmaterial von Wiederkäuern gewonnen und stammen aus einem Land oder
einem Landesteil, das bzw. der in den letzten 24 Monaten frei von Maul- und Klauenseuche und in den letzten
12 Monaten frei von Rinderpest war,

iv) wurden, falls in dem genannten Bezugszeitraum eine der genannten Seuchen aufgetreten ist, einer der fol-
genden Hitzebehandlungen unterzogen:

— Erhitzung auf mindestens 70 °C für mindestens 30 Minuten oder

— Erhitzung auf mindestens 90 °C für mindestens 15 Minuten,

wobei die Parameter der kritischen Kontrollpunkte aufzuzeichnen und zu verwahren sind, damit der Inhaber
bzw. Betreiber der Anlage oder deren Vertreter und erforderlichenfalls die zuständige Behörde den Betriebs-
ablauf überwachen können. Aufzuzeichnen und zu überwachen sind insbesondere Teilchengröße, kritische
Temperatur und gegebenenfalls Absolutzeit, Druckprofil, Vorschubgeschwindigkeit des Rohmaterials und Fett-
recyclingrate, und

e) ihnen liegt eine Veterinärbescheinigung gemäß Artikel 29 Absatz 6 bei.
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C. Einfuhr von Fischöl

3. Die Mitgliedstaaten müssen die Einfuhr von Fischöl genehmigen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

a) Es stammt aus Drittländern, die auf der Liste gemäß Anhang XI Teil III stehen;

b) es stammt aus einem Verarbeitungsbetrieb, der auf der Liste gemäß Artikel 29 Absatz 4 steht;

c) es wurde nach Maßgabe dieser Verordnung hergestellt, und

d) ihnen liegt eine Veterinärbescheinigung gemäß Artikel 29 Absatz 6 bei.

D. Hygienevorschriften

4. Soweit ausgeschmolzene Fette oder Fischöle verpackt sind, müssen sie in neue oder gereinigte Behälter abgefüllt
worden sein, und es müssen alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen werden, um eine Rekontamination der
Erzeugnisse zu vermeiden. Soweit die Erzeugnisse als Massengut versendet werden, müssen Leitungen, Pumpen,
Tanks sowie alle sonstigen Massengutcontainer bzw. Massenguttankwagen, die zur Beförderung der Erzeugnisse
vom Herstellungsbetrieb direkt auf das Schiff, zu Küstentankanlagen oder direkt zu Betrieben verwendet werden,
vor der Verwendung geprüft und für sauber befunden worden sein.

KAPITEL V

Spezielle Vorschriften für Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis und Kolostrum

Folgende Vorschriften gelten zusätzlich zu den allgemeinen Vorschriften gemäß Kapitel I:

A. Verarbeitungsnormen

1. Rohmilch und Kolostrum müssen unter hygienisch einwandfreien Bedingungen gewonnen werden. Diese Bedingun-
gen können nach dem Verfahren des Artikels 33 Absatz 2 festgelegt werden.

2. Milch oder behandelte oder verarbeitete Milchprodukte sind mindestens 15 Sekunden bei mindestens 72 °C oder bei
einer Zeit-/Temperatur-Kombination mit zumindest gleichwertigem Wärmeeffekt, der eine negative Reaktion beim
Phosphatasetest bewirkt, einer Wärmebehandlung zu unterziehen, gefolgt von

a) im Fall von Milchpulver oder einem Milchpulvererzeugnis, einem Trocknungsverfahren, oder

b) im Fall eines Sauermilcherzeugnisses, einem Prozess, bei dem der pH-Wert gesenkt und für mindestens eine
Stunde auf unter 6 gehalten wird.

3. Über die Bedingungen gemäß Nummer 2 hinaus müssen Milchpulver oder Milchpulvererzeugnisse folgende Bedin-
gungen erfüllen:

a) Nach Abschluss des Trocknungsprozesses sind alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um eine Kontamination
der Erzeugnisse zu vermeiden, und

b) das Enderzeugnis ist

i) in neue Behälter zu verpacken oder,

ii) im Falle von Massenguttransporten in Fahrzeugen bzw. Containern zu befördern, die vor dem Verladen der
Milch, der Erzeugnisse auf Milchbasis oder des Kolostrums mit einem von der zuständigen Behörde zugelas-
senen Mittel desinfiziert worden sind.

B. Einfuhr

4. Die Mitgliedstaaten müssen die Einfuhr von Milch und Erzeugnissen auf Milchbasis genehmigen, wenn sie

a) aus Drittländern stammen, die auf der Liste gemäß Anhang XI Teil I stehen;
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b) im Falle von Milch und Erzeugnissen auf Milchbasis aus Drittländern oder Teilen von Drittländern, die im Anhang
Spalte B der Entscheidung 95/340/EG (1) aufgeführt sind, einem Pasteurisierungsverfahren unterzogen worden
sind, das eine negative Reaktion beim Phosphatasetest bewirkt, und den Erzeugnissen eine Veterinärbescheinigung
gemäß dem Muster in Anhang X Kapitel 2(A) beiliegt;

c) im Falle von Erzeugnissen auf Milchbasis mit einem pH-Wert von unter 6 aus Drittländern oder Teilen von
Drittländern, die im Anhang Spalte C der Entscheidung 95/340/EG aufgeführt sind, zuvor einem Pasteurisierungs-
verfahren unterzogen worden sind, das eine negative Reaktion beim Phosphatasetest bewirkt, und den Erzeug-
nissen eine Veterinärbescheinigung gemäß dem Muster in Anhang X Kapitel 2(B) beiliegt;

d) im Falle von Milch und Erzeugnissen auf Milchbasis aus Drittländern oder Teilen von Drittländern, die im Anhang
Spalte C der Entscheidung 95/340/EG aufgeführt sind, zunächst einem Sterilisierungsverfahren oder einer dop-
pelten Wärmebehandlung unterzogen worden sind, wobei jede Behandlung für sich eine negative Reaktion beim
Phosphatasetest bewirkt, und den Erzeugnissen eine Veterinärbescheinigung gemäß dem Muster in Anhang X
Kapitel 2(C) beiliegt; und

e) aus einem Verarbeitungsbetrieb stammen, der auf der Liste gemäß Artikel 29 Absatz 4 steht.

5. Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis aus Drittländern oder Teilen von Drittländern, die im Anhang Spalte C der
Entscheidung 95/340/EG aufgeführt sind und in denen in den letzten 12 Monaten Maul- und Klauenseuche aus-
gebrochen ist oder in denen in den letzten 12 Monaten gegen Maul- und Klauenseuche geimpft wurde, müssen,
bevor sie in die Gemeinschaft eingeführt werden können,

entweder

a) einem Sterilisierungsverfahren unterzogen worden sein, das einen Fc-Wert von mindestens 3 bewirkt, oder

b) einer ersten Wärmebehandlung unterzogen worden sein, deren Wärmewirkung zumindest der eines Pasteurisie-
rungsverfahrens von mindestens 15 Sekunden bei mindestens 72 °C entspricht und die eine negative Reaktion
beim Phosphatasetest bewirkt, gefolgt von

i) einer zweiten Wärmebehandlung, deren Wärmewirkung zumindest der ersten Wärmebehandlung entspricht
und die ausreichen würde, um eine negative Reaktion beim Phosphatasetest zu bewirken, gefolgt, im Fall von
Milchpulver oder Milchpulvererzeugnissen, von einem Trocknungsverfahren, oder

ii) einem Säuerungsverfahren, bei dem der pH-Wert mindestens eine Stunde lang unter 6 gehalten wurde.

6. Besteht das Risiko der Einschleppung einer exotischen Krankheit oder eine andere Gefahr für die Tiergesundheit, so
können nach dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Verfahren zusätzliche Bedingungen zum Schutz der Tier-
gesundheit festgelegt werden.

KAPITEL VI

Spezielle Vorschriften für Gelatine und hydrolysiertes Eiweiß

Folgende Vorschriften gelten zusätzlich zu den allgemeinen Vorschriften gemäß Kapitel I:

A. Verarbeitungsnormen für Gelatine

1. a) Gelatine muss nach einem Verfahren hergestellt werden, bei dem gewährleistet ist, dass unverarbeitetes Material
der Kategorie 3 einer Säure- oder Laugenbehandlung unterzogen und danach einmal oder mehrmals abgespült
wird. Der pH-Wert wird anschließend eingestellt. Gelatine wird durch einmaliges oder mehrmaliges aufeinander
folgendes Erhitzen mit anschließender Reinigung durch Filtrieren und Sterilisieren extrahiert.

b) Nach Anwendung der Verfahren gemäß Buchstabe a) kann die Gelatine getrocknet und gegebenenfalls pulverisiert
oder gepresst werden.

c) Die Verwendung von anderen Konservierungsstoffen als Schwefeldioxid und Wasserstoffperoxid ist verboten.

2. Gelatine muss unter hygienisch einwandfreien Bedingungen umhüllt, verpackt, gelagert und befördert werden. Ins-
besondere gilt Folgendes:

a) Es muss ein Raum für die Lagerung des Umhüllungs- und Verpackungsmaterials vorhanden sein;

b) das Umhüllen und Verpacken findet in einem diesem Zweck vorbehaltenen Raum oder Bereich statt,

und

c) Gelatineumhüllungen und -verpackungen tragen die Aufschrift „Für Tierfutter geeignete Gelatine“.
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B. Verarbeitungsnormen für hydrolysiertes Eiweiß

3. Hydrolysiertes Eiweiß muss nach einem Verfahren gewonnen werden, das gewährleistet, dass eine etwaige Kon-
tamination von Rohmaterial der Kategorie 3 auf einem Mindestmaß gehalten wird. Das Rohmaterial muss durch
Salzen, Kalken und intensives Waschen vorbereitet werden und anschließend

a) mehr als 3 Stunden lang bei einer Temperatur von über 80 °C einem pH-Wert von über 11 ausgesetzt und
danach 30 Minuten lang bei einer Temperatur von über 140 °C und einem Druck von über 3,6 bar hitzebehandelt
werden, oder

b) zunächst einem pH-Wert von 1 bis 2 und anschließend einem pH-Wert von über 11 ausgesetzt und danach 30
Minuten lang bei einer Temperatur von 140 °C und einem Druck von 3 bar hitzebehandelt werden, oder

c) einem gleichwertigen Verfahren unterzogen werden, das nach dem Verfahren des Artikels 33 Absatz 2 zugelassen
ist.

C. Einfuhr

4. Die Mitgliedstaaten müssen die Einfuhr von Gelatine und hydrolisiertem Eiweiß genehmigen, wenn diese Erzeugnisse
folgende Bedingungen erfüllen:

a) Sie stammen aus Drittländern, die auf der Liste gemäß Anhang X Teil XI stehen;

b) sie stammen aus einem Verarbeitungsbetrieb, der auf der Liste gemäß Artikel 29 Absatz 4 steht;

c) sie wurden nach Maßgabe dieser Verordnung hergestellt, und

d) ihnen liegt eine Veterinärbescheinigung gemäß Artikel 29 Absatz 6 bei.

KAPITEL VII

Spezielle Vorschriften für Dicalciumphosphat

Folgende Vorschriften gelten zusätzlich zu den allgemeinen Vorschriften gemäß Kapitel I:

A. Verarbeitungsnormen

1. Dicalciumphosphat muss entweder nach einem Verfahren gewonnen werden, das gewährleistet, dass

a) das gesamte Knochenmaterial der Kategorie 3 fein gemahlen, durch Zugabe von heißem Wasser entfettet und
während mindestens zwei Tagen mit verdünnter Salzsäure (bei einer Konzentration von mindestens 4 % und
einem pH-Wert von unter 1,5) behandelt wird,

b) danach die so entstandene Phosphorlauge gekalkt wird, bis ein Dicalciumphosphat-Präzipitat mit einem pH-Wert
von 4 bis 7 entsteht, und

c) das Präzipitat abschließend 15 Minuten lang bei einer Eintrittstemperatur von 270 °C bis 325 °C und einer
Endtemperatur von 60 °C bis 65 °C heißluftgetrocknet wird;

oder nach einem gleichwertigen Verfahren, das nach dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Verfahren zugelassen ist.

B. Einfuhr

2. Die Mitgliedstaaten müssen die Einfuhr von Dicalciumphosphat genehmigen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

a) Es stammt aus Drittländern, die auf der Liste gemäß Anhang X Teil XI stehen;

b) es stammt aus einem Verarbeitungsbetrieb, der auf der Liste gemäß Artikel 29 Absatz 4 steht;

c) es wurde nach Maßgabe dieser Verordnung hergestellt und

d) ihnen liegt eine Veterinärbescheinigung gemäß Artikel 29 Absatz 6 bei.
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ANHANG VIII

VORSCHRIFTEN FÜR DAS INVERKEHRBRINGEN VON HEIMTIERFUTTER, KAUSPIELZEUG UND
TECHNISCHEN ERZEUGNISSEN

KAPITEL I

Zulassungsvorschriften für Heimtierfutterbetriebe und technische Anlagen

Betriebe, die Heimtierfutter, Kauspielzeug und technische Erzeugnisse, mit Ausnahme von aus Material der Kategorie 2
hergestellten organischen Düngemitteln, Bodenverbesserungsmitteln und Fettderivaten, herstellen, müssen folgende Be-
dingungen erfüllen:

1. Sie müssen über geeignete Einrichtungen für die absolut sichere Lagerung und Behandlung des angelieferten Materials
verfügen.

2. Sie müssen über geeignete Einrichtungen für die Beseitigung — nach Maßgabe dieser Verordnung — von nicht
verwendeten tierischen Nebenprodukten, die nach der Herstellung der Erzeugnisse übrig bleiben, verfügen; andern-
falls müssen sie dieses Material nach Maßgabe dieser Verordnung an einen Verarbeitungsbetrieb oder eine Verbren-
nungs- bzw. Mitverbrennungsanlage weitersenden.

KAPITEL II

Vorschriften für Heimtierfutter und Kauspielzeug

A. Rohmaterial

1. Für die Herstellung von Heimtierfutter und Kauspielzeug dürfen nur tierische Nebenprodukte gemäß Artikel 6 Absatz
1 Buchstaben a) bis j) verwendet werden. Rohes Heimtierfutter darf jedoch nur aus tierischen Nebenprodukten gemäß
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) hergestellt werden.

B. Verarbeitungsnormen

2. Heimtierfutter in Dosen muss auf einen Fc-Wert von mindestens 3 erhitzt werden.

3. Anderes verarbeitetes Heimtierfutter als Dosenfutter muss einer Hitzebehandlung bei einer Kerntemperatur von
mindestens 90 °C unterzogen werden. Nach der Behandlung sind alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um
eine Kontamination des Erzeugnisses zu vermeiden. Das Erzeugnis ist in neuen Verpackungen zu verpacken.

4. Kauspielzeug muss bei der Herstellung einer Hitzebehandlung unterzogen werden, die gewährleistet, dass Krankheits-
erreger (einschließlich Salmonellen) wirksam abgetötet werden. Nach der Behandlung sind alle erforderlichen Vor-
kehrungen zu treffen, um eine Kontamination des Erzeugnisses zu vermeiden. Das Erzeugnis ist in neuen Ver-
packungen zu verpacken.

5. Rohes Heimtierfutter muss in neuen, lecksicheren Verpackungen verpackt werden. Es sind alle erforderlichen Vor-
kehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass das Erzeugnis auf allen Stufen seiner Herstellung und bis zur Abgabe
im Einzelhandel vor Kontamination geschützt ist. Die Verpackung muss gut sichtbar und leserlich mit den Worten
„ausschließlich Heimtierfutter“ beschriftet sein.

6. Während der Herstellung und/oder der Lagerung (vor dem Versand) müssen Zufallsstichproben entnommen werden,
damit nachgeprüft werden kann, ob die folgenden Normen erfüllt sind:

Salmonella: kein Befund in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

wobei

n = Anzahl der zu untersuchenden Proben;

m = Schwellenwert für die Keimzahl; das Ergebnis gilt als zufrieden stellend, wenn die Keimzahl in allen Proben m
nicht überschreitet;

M = Höchstwert für die Keimzahl; das Ergebnis gilt als nicht zufrieden stellend, wenn die Keimzahl in einer oder
mehreren Proben größer oder gleich M ist;

c = Anzahl der Proben, bei denen die Keimzahl zwischen m und M liegen kann, wobei die Probe noch als zulässig
gilt, wenn die Keimzahl in den anderen Proben m oder weniger beträgt.
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C. Einfuhr

7. Die Mitgliedstaaten müssen die Einfuhr von Heimtierfutter und Kauspielzeug genehmigen, wenn folgende Bedingun-
gen erfüllt sind:

a) Sie stammen aus Drittländern, die auf der Liste gemäß Anhang XI Teil X stehen;

b) sie stammen aus Heimtierfutterbetrieben, die von der zuständigen Behörde des betreffenden Drittlands zugelassen
sind und die speziellen Bedingungen dieser Verordnung erfüllen;

c) sie wurden nach Maßgabe dieser Verordnung hergestellt;

d) ihnen liegt

i) im Falle von Dosenfutter eine Veterinärbescheinigung gemäß dem Muster in Anhang X Kapitel 3(A),

ii) im Falle von anderem verarbeitetem Heimtierfutter als Dosenfutter eine Veterinärbescheinigung gemäß dem
Muster in Anhang X Kapitel 3(B),

iii) im Falle von Kauspielzeug eine Veterinärbescheinigung gemäß dem Muster in Anhang X Kapitel 3(C) bzw.

iv) im Falle von rohem Heimtierfutter eine Veterinärbescheinigung gemäß dem Muster in Anhang X Kapitel 3(D)
bei.

KAPITEL III

Vorschriften für Gülle, verarbeitete Gülle und verarbeitete Gülleprodukte

I. Unverarbeitete Gülle

A. H a nd e l

1. a) Der Handel mit unverarbeiteter Gülle von anderen Tierarten als Geflügel und Equiden ist verboten, es sei denn,

i) sie stammt aus einem Gebiet, das keinerlei Beschränkungen wegen Ausbruch einer schweren übertragbaren
Krankheit unterliegt, und

ii) sie ist dazu bestimmt, unter Überwachung der zuständigen Behörden auf den Flächen eines einzelnen Betriebs
ausgebracht zu werden, die diesseits und jenseits der Grenze zwischen zwei Mitgliedstaaten liegen.

b) Jedoch kann die zuständige Behörde eine Sondergenehmigung für das Verbringen von Gülle in ihr Hoheitsgebiet
für folgende Verwendungszwecke erteilen:

i) Gülle, die zur Verarbeitung in einer von der zuständigen Behörde nach Maßgabe dieser Verordnung für die
Herstellung der Erzeugnisse gemäß Abschnitt II zugelassenen technischen Anlage oder Biogasanlage oder
Kompostieranlage bestimmt ist. Die zuständige Behörde muss bei der Zulassung dieser Anlagen der Herkunft
der Gülle Rechnung tragen, oder

ii) Gülle, die zur Ausbringung auf die Flächen eines Betriebes bestimmt ist. Ein solcher Handel darf jedoch nur mit
Zustimmung der zuständigen Behörden des Herkunfts- und des Bestimmungsmitgliedstaats erfolgen. Die zu-
ständigen Behörden müssen, wenn sie erwägen, die Zustimmung zu erteilen, insbesondere der Herkunft und
der Bestimmung der Gülle sowie tierseuchen- und tierschutzrechtlichen Belangen Rechnung tragen.

In diesen Fällen muss der Gülle eine Veterinärbescheinigung beiliegen, die einem nach dem in Artikel 33 Absatz 2
genannten Verfahren festgelegten Modell entspricht.

2. Für den Handel mit unverarbeiteter Geflügelgülle gilt Folgendes:

a) Sie muss aus einem Gebiet stammen, das keinerlei Beschränkungen wegen Ausbruch der Newcastle-Krankheit
oder Geflügelpest unterliegt;
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b) darüber hinaus darf unverarbeitete Gülle aus Geflügelbeständen, die gegen die Newcastle-Krankheit geimpft
worden sind, nicht in eine Region versendet werden, der gemäß Artikel 15 Absatz 2 der Richtlinie
90/539/EWG (1) der Status eines „nicht gegen die Newcastle-Krankheit impfenden Gebiets“ zuerkannt wurde, und

c) der Gülle muss eine Veterinärbescheinigung beiliegen, die einem nach dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten
Verfahren festgelegten Muster entspricht.

3. Der Handel mit unverarbeiteter Equidengülle ist an keinerlei Veterinärbedingungen gebunden.

B. E i n f u h r

4. Die Mitgliedstaaten müssen die Einfuhr von unverarbeiteter Gülle genehmigen, wenn folgende Bedingungen erfüllt
sind:

a) Sie stammt aus Drittländern, die auf der Liste gemäß Anhang XI Teil IX stehen;

b) sie erfüllt je nach Tierart die Bedingungen gemäß Nummer 1 Buchstabe a);

c) ihnen liegt eine Veterinärbescheinigung gemäß Artikel 29 Absatz 6 bei.

II. Verarbeitete Gülle und verarbeitete Gülleprodukte

A. I n v e r k e h r b r i n g e n

5. Für das Inverkehrbringen von verarbeiteter Gülle und verarbeiteten Gülleprodukten gilt Folgendes:

a) Sie müssen aus in einer von der zuständigen Behörde nach Maßgabe dieser Verordnung zugelassenen technischen
Anlage, Biogasanlage oder Kompostieranlage stammen;

b) sie müssen mindestens 60 Minuten lang einer Hitzebehandlung bei mindestens 70 °C oder einer gleichwertigen
Behandlung gemäß den Vorschriften, die nach dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt
wurden, unterzogen worden sein;

c) sie müssen

i) frei von Salmonellen sein (d. h. kein Befund in 25 g des verarbeiteten Erzeugnisses),

ii) frei von Enterobacteriaceae sein (ausgehend von der Zahl aerober Keime: < 1 000 cfu je g Verarbeitungs-
erzeugnis) und

iii) zur Verringerung Sporen bildender Bakterien und der Toxinbildung behandelt worden sein, und

d) sie müssen so gelagert werden, dass es nach der Verarbeitung auf keinen Fall zu einer Kontamination oder
Sekundärinfektion oder Feuchtigkeit kommen kann. Entsprechend sind sie zu lagern in

i) dichten, isolierten Silos oder

ii) vorschriftgemäß verschlossenen Packungen (Plastikbeuteln oder „big bags“).

B. E i n f u h r

6. Die Mitgliedstaaten müssen die Einfuhr von verarbeiteter Gülle und verarbeiteten Gülleprodukten genehmigen, wenn
folgende Bedingungen erfüllt sind:

a) Sie stammen aus Drittländern, die auf der Liste gemäß Anhang XI Teil IX stehen;

b) sie stammen aus einer Anlage, die von der zuständigen Behörde des betreffenden Drittlands zugelassen ist und die
speziellen Bedingungen dieser Verordnung erfüllt;

c) sie erfüllen die Anforderungen gemäß Nummer 5, und

d) ihnen liegt eine Veterinärbescheinigung gemäß Artikel 29 Absatz 6 bei.
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III. Guano

7. Das Inverkehrbringen von Guano ist an keinerlei Veterinärbedingungen gebunden.

KAPITEL IV

Vorschriften für Blut und Blutprodukte für technische Verwendungszwecke einschließlich Pharmazeutika,
In-vitro-Diagnostika und Laborreagenzien, ausgenommen Equidenserum

A. Inverkehrbringen

1. Für das Inverkehrbringen der unter dieses Kapitel fallenden Blutprodukte gelten die Vorschriften des Artikels 20.

B. Einfuhr

2. Für die Einfuhr von Blut gelten die Vorschriften des Kapitels XI.

3. Die Mitgliedstaaten müssen die Einfuhr von Blutprodukten genehmigen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

a) Sie stammen aus Drittländern, die auf der Liste gemäß Anhang XI Teil VI stehen;

b) sie stammen aus einer Anlage, die von der zuständigen Behörde des betreffenden Drittlands zugelassen ist und die
speziellen Bedingungen dieser Verordnung erfüllt, und

c) ihnen liegt eine Veterinärbescheinigung gemäß Artikel 29 Absatz 6 bei, und

d) sie stammen entweder aus einem Drittland, in dem bei den empfänglichen Arten seit mindestens 24 Monaten kein
Fall von Maul- und Klauenseuche und seit 12 Monaten kein Fall von vesikulärer Stomatitis, vesikulärer Schwei-
nekrankheit, Rinderpest, Pest der kleinen Wiederkäuer, Rifttalfieber, Blauzungenkrankheit, afrikanischer Pferdepest,
klassischer oder afrikanischer Schweinepest, Newcastle-Krankheit oder Geflügelpest gemeldet wurde und in dem
seit mindestens 12 Monaten gegen keine dieser Krankheiten geimpft wird. Die Veterinärbescheinigung kann für
die Tierart ausgestellt werden, von der die Blutprodukte gewonnen wurden;

e) oder — im Fall von Blutprodukten von Rindern —

i) sie stammen aus einem Drittlandgebiet, das die unter Buchstabe d) genannten Anforderungen erfüllt und aus
dem die Einfuhr von Rindern, frischem Rindfleisch oder Rindersamen gemeinschaftsrechtlich zugelassen ist,
wobei das Blut, aus dem diese Produkte hergestellt wurden, in diesem Fall von Rindern aus diesem Landesteil
stammen und

— in gemeinschaftsrechtlich zugelassenen Schlachthöfen

oder

— in von der zuständigen Behörde des betreffenden Drittlands zugelassenen und überwachten Schlachthöfen
gesammelt werden musste, wobei in diesem Falle Anschrift und Veterinärkontrollnummer der betreffenden
Schlachthöfe der Kommission und den Mitgliedstaaten mitgeteilt oder auf der Veterinärbescheinigung
vermerkt sein müssen;

ii) sie wurden einer der folgenden Behandlungen unterzogen, die gewährleisten, dass das Produkt frei von
Erregern der unter Buchstabe d) genannten Rinderkrankheiten ist:

— mindestens dreistündige Hitzebehandlung bei 65 °C mit anschließender Wirksamkeitsprüfung,

— Bestrahlung bei 2,5 Megarad oder Gammabestrahlung mit anschließender Wirksamkeitsprüfung,

— Veränderung des pH-Werts auf pH-5 innerhalb von zwei Stunden mit anschließender Wirksamkeitsprü-
fung,

— Hitzebehandlung bei 90 °C Kerntemperatur mit anschließender Wirksamkeitsprüfung, oder

— einer anderen nach dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Verfahren zugelassenen Behandlung, oder

iii) sie erfüllen die Anforderungen von Kapitel X. In diesem Falle darf die Verpackung der Produkte während der
Lagerung nicht geöffnet werden, und die technische Anlage muss eine der unter Ziffer ii) genannten Behand-
lungen durchführen.
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4. Erforderlichenfalls können nach dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Verfahren spezielle Vorschriften für die
Einfuhr von Produkten zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik und Laborreagenzien erlassen werden.

KAPITEL V

Vorschriften für Equidenserum

A. Rohmaterial

1. Das Serum muss

a) von Equiden stammen, die keinerlei Anzeichen der in der Richtlinie 90/426/EWG (1) genannten Seuchen oder von
anderen schweren Seuchen, für die Equiden empfänglich sind, zeigen, und

b) in Anstalten oder Stationen gewonnen worden sein, die keinerlei gesundheitsrechtlichen Beschränkungen aufgrund
der genannten Richtlinie unterliegen.

B. Einfuhr

2. Die Mitgliedstaaten müssen die Einfuhr von Equidenserum genehmigen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

a) Es stammt von Equiden, die in einem Drittland geboren und aufgezogen wurden, aus dem auch die Einfuhr von
Schlachtpferden zugelassen ist.

b) Es wurde unter folgenden Bedingungen gewonnen, verarbeitet und versendet:

i) Es stammt aus einem Land, in dem afrikanische Pferdepest, Beschälseuche, Rotz, Pferdeenzephalomyelitis (alle
Formen einschließlich VEE), infektiöse Anämie, vesikuläre Stomatitis, Tollwut und Milzbrand anzeigepflichtig
sind.

ii) Es wurde unter der Überwachung eines Tierarztes von Equiden gewonnen, die zum Zeitpunkt der Gewinnung
des Serums frei von klinischen Symptomen einer Infektionskrankheit waren.

iii) Es wurde von Equiden gewonnen, die von Geburt an im Hoheitsgebiet oder — bei amtlicher Regionalisierung
nach geltendem Gemeinschaftsrecht — in einem Teil des Hoheitsgebiets eines Drittlands gehalten wurden, in
dem

— in den letzten zwei Jahren kein Fall von venezolanischer Pferdeenzephalomyelitis aufgetreten war;

— in den letzten sechs Monaten kein Fall von Beschälseuche aufgetreten war;

— in den letzten sechs Monaten kein Fall von Rotz aufgetreten war.

iv) Es wurde von Equiden gewonnen, die nicht in Betrieben waren, welche aus tiergesundheitlichen Gründen
gesperrt waren oder für die Folgendes gilt:

— bei Pferdeenzephalomyelitis: der Tag der Schlachtung aller infizierten Equiden lag mindestens sechs
Monate vor dem Zeitpunkt der Gewinnung des Serums;

— bei infektiöser Anämie: alle infizierten Tiere waren geschlachtet worden und die verbleibenden Tiere
hatten auf zwei im Abstand von drei Monaten durchgeführte Coggins-Tests negativ reagiert;

— bei vesikulärer Stomatitis: die Sperrung war mindestens sechs Monate vor dem Zeitpunkt der Gewinnung
des Serums aufgehoben worden;

— bei Tollwut: der letzte Fall von Tollwut war mindestens einen Monat vor dem Zeitpunkt der Gewinnung
des Serums gemeldet worden;

— bei Milzbrand: der letzte Fall von Milzbrand war mindestens 15 Tage vor dem Zeitpunkt der Gewinnung
des Serums gemeldet worden, oder
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— alle Tiere der seuchenempfänglichen Arten des Betriebs waren mindestens 30 Tage (bzw. — im Falle von
Milzbrand — 15 Tage) vor der Gewinnung des Serums geschlachtet und alle Räumlichkeiten desinfiziert
worden.

v) Während seiner Gewinnung, Behandlung und Verpackung wurden alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen,
um eine Kontamination mit Krankheitserregern zu verhindern.

vi) Es wurde in fest verschlossene, lecksichere Behälter gefüllt, die deutlich lesbar als „Equidenserum“ und mit der
Registernummer des Gewinnungsbetriebs beschriftet sind.

c) Es stammt aus einer Anlage, die von der zuständigen Behörde des betreffenden Drittlands zugelassen ist und die
speziellen Vorschriften dieser Verordnung erfüllt.

d) Ihm liegt eine Veterinärbescheinigung gemäß dem Muster in Anhang X Kapitel 4 bei.

KAPITEL VI

Vorschriften für Häute von Huftieren

A. Geltungsbereich

1. Die Vorschriften dieses Kapitels gelten nicht für

a) Häute von Huftieren, die die Anforderungen der Richtlinie 64/433/EWG (1) des Rates vom 26. Juni 1964 zur
Regelung gesundheitlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit frischem Fleisch erfüllen;

b) für Häute von Huftieren, die vollständig gegerbt worden sind;

c) Wet Blues (chromgegerbte Häute);

d) gepickelte Felle;

e) Kalkhäute (mindestens acht Stunden lang bei einem pH-Wert von 12 bis 13 gekalkte und gesalzene Häute).

2. Im Rahmen des Geltungsbereichs gemäß Nummer 1 gelten die Vorschriften dieses Kapitels für frische, gekühlte und
behandelte Häute. „Behandelte Häute“ im Sinne dieses Kapitels sind Häute, die

a) getrocknet wurden oder

b) vor dem Versand für mindestens 14 Tage trocken oder nass gesalzen wurden oder

c) für sieben Tage mit Meersalz, dem 2 % Natriumkarbonat zugesetzt wurden, gesalzen wurden oder

d) für 42 Tage bei mindestens 20 °C getrocknet wurden oder

e) nach einem nach dem Verfahren des Artikels 33 Absatz 2 festgelegten anderen Verfahren als Gerben haltbar
gemacht wurden.

B. Handel

3. Der Handel mit frischen oder gekühlten Häuten unterliegt denselben Hygienebedingungen wie der Handel mit
frischem Fleisch gemäß der Richtlinie 72/461/EWG des Rates vom 12. Dezember 1972 zur Regelung viehseuchen-
rechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit frischem Fleisch (2).

4. Der Handel mit behandelten Häuten ist zulässig, sofern jeder Sendung das Handelspapier gemäß Anhang II beiliegt,
in dem bescheinigt wird, dass

a) die Häute gemäß Nummer 2 behandelt wurden und

b) die Sendungen weder mit anderen tierischen Erzeugnissen noch mit lebenden Tieren in Berührung gekommen
sind, von denen ein Seuchenrisiko ausgeht.
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C. Einfuhr

5. Die Mitgliedstaaten müssen die Einfuhr von frischen oder gekühlten Häuten genehmigen, wenn folgende Bedingun-
gen erfüllt sind:

a) Sie wurden von Tieren im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) oder c) gewonnen.

b) Sie stammen aus einem Drittland bzw. — im Falle einer Regionalisierung nach geltendem Gemeinschaftsrecht —
einem Drittlandgebiet, aus dem auch die Einfuhr aller Kategorien von frischem Fleisch der betreffenden Arten
zugelassen ist und das

i) zumindest in den letzten 12 Monaten vor dem Versand frei war von

— klassischer Schweinepest,

— afrikanischer Schweinepest und

— Rinderpest

ii) und zumindest in den letzten 24 Monaten vor dem Versand frei war von Maul- und Klauenseuche und in dem
in den letzten 12 Monaten vor dem Versand nicht gegen die Maul- und Klauenseuche geimpft wurde.

c) Sie wurden gewonnen

i) von Tieren, die zumindest in den letzten drei Monaten vor ihrer Schlachtung bzw. — falls die Tiere weniger
als drei Monate alt sind — von Geburt an im Hoheitsgebiet des Herkunftslands gehalten wurden,

ii) im Falle von Häuten von Paarhufern, von Tieren aus Betrieben, in denen in den letzten 30 Tagen und um die
im Umkreis von 10 km in den letzten 30 Tagen kein Fall von Maul- und Klauenseuche aufgetreten ist,

iii) im Falle von Häuten von Schweinen, von Tieren, aus Betrieben, in denen in den letzten 30 Tagen kein Fall von
vesikulärer Schweinekrankheit und in den letzten 40 Tagen kein Fall von klassischer oder afrikanischer
Schweinepest und um die im Umkreis von 10 km in den letzten 30 Tagen keine dieser Seuchen aufgetreten
ist, oder

iv) von Tieren, die in den 24 Stunden vor ihrer Schlachtung im Schlachthof der Schlachttieruntersuchung
unterzogen und für frei von Anzeichen der Maul- und Klauenseuche, Rinderpest, klassischen und afrikanischen
Schweinepest und der vesikulären Schweinekrankheit befunden wurden.

d) Es wurden alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen, um eine Rekontamination der Erzeugnisse mit Krankheits-
erregern zu verhindern, und

e) ihnen liegt eine Veterinärbescheinigung gemäß dem Muster in Anhang X Kapitel 5(A) bei.

6. Die Mitgliedstaaten müssen die Einfuhr von behandelten Häuten von Huftieren genehmigen, wenn folgende Bedin-
gungen erfüllt sind:

a) Sie wurden von Tieren gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b), c) oder k) gewonnen.

b) Ihnen liegt eine Veterinärbescheinigung gemäß dem Muster in Anhang X Kapitel 5(B) bei.

c) Sie

i) wurden entweder von Tieren aus einem Drittland oder einem Drittlandgebiet gewonnen, das keinen gemein-
schaftsrechtlichen Beschränkungen wegen des Ausbruchs einer schweren übertragbaren Krankheit unterliegt,
für die die Tiere der betreffenden Art empfänglich sind, und wurden gemäß Nummer 2 behandelt oder

ii) von Tieren aus anderen Drittländern oder anderen Drittlandgebieten gewonnen und gemäß Nummer 2 Buch-
stabe c) oder d) behandelt oder

iii) von Wiederkäuern gewonnen, gemäß Nummer 2 behandelt und während 21 Tagen getrennt gelagert bzw.
während 21 Tagen ununterbrochen befördert; in diesem Fall wird die Veterinärbescheinigung gemäß Buch-
stabe b) durch eine Erklärung gemäß dem Muster in Anhang X Kapitel 5(C) ersetzt, in der bescheinigt wird,
dass die genannten Anforderungen erfüllt sind.
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d) Im Fall gesalzener Häute, die auf dem Seeweg befördert werden, sind die Häute vor der Einfuhr für den in der der
Sendung beiliegenden Veterinärbescheinigung genannten Zeitraum gesalzen worden, und

e) die Sendung ist weder mit anderen tierischen Erzeugnissen noch mit lebenden Tieren in Berührung gekommen,
von denen ein Seuchenrisiko ausgeht.

7. Frische, gekühlte oder behandelte Häute von Huftieren sind in Containern, Kraftfahrzeugen, Eisenbahnwaggons oder
als Ballen einzuführen, die von der zuständigen Behörde des Versanddrittlands ordnungsgemäß verplombt wurden.

KAPITEL VII

Vorschriften für Jagdtrophäen

A. Rohmaterial

1. Unbeschadet der Vorschriften gemäß der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den
Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (1) unterliegen Jagd-
trophäen

a) von Schalen- und Federwild, die zwecks Haltbarkeit bei Raumtemperatur einer vollständigen taxidermischen
Behandlung unterzogen wurden, und

b) von anderen Arten als Schalen- und Federwild

keinerlei tierseuchenrechtlich begründeten Verboten bzw. Beschränkungen.

2. Unbeschadet der aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 338/97 angenommenen Vorschriften gilt für Jagdtrophäen von
Schalen- und Federwild, die nicht gemäß Nummer 1 Buchstabe a) behandelt wurden, Folgendes:

a) Sie müssen von Tieren aus einem Gebiet stammen, das keinerlei Beschränkungen wegen Ausbruchs einer Tier-
seuche unterliegt, für welche die betreffenden Tierarten empfänglich sind, oder

b) sie müssen, wenn sie von Tieren aus einem Gebiet stammen, das wegen Ausbruchs einer Tierseuche, für welche
die betreffenden Tierarten empfänglich sind, Beschränkungen unterliegt, die Anforderungen gemäß Nummer 3
oder 4 erfüllen.

3. Für Jagdtrophäen, die ausschließlich aus Knochen, Hörnern, Hufen, Klauen, Geweihen und Zähnen bestehen, gilt
Folgendes:

a) Sie müssen so lange in siedendes Wasser getaucht worden sein, bis die Knochen, Hörner, Hufe, Klauen, Geweihe
und Zähne von Fremdstoffen jeder Art befreit waren.

b) Sie müssen mit einem von der zuständigen Behörde zugelassenen Mittel, im Falle von aus Knochen bestehenden
Teilen mit Wasserstoffperoxid, desinfiziert worden sein.

c) Sie müssen unmittelbar nach der Behandlung einzeln in transparenten und — zur Vermeidung einer späteren
Kontamination — verschlossenen Packungen verpackt werden, ohne mit anderen Erzeugnissen tierischen Ur-
sprungs in Berührung zu kommen, die sie kontaminieren könnten, und

d) ihnen liegt ein Dokument oder eine Bescheinigung bei, in dem bzw. der bestätigt wird, dass die vorgenannten
Anforderungen erfüllt sind.

4. Für Jagdtrophäen, die ausschließlich aus Häuten bestehen, gilt Folgendes:

a) Sie müssen entweder

i) getrocknet worden sein oder

ii) vor ihrem Versand für mindestens 14 Tage trocken oder nass gesalzen worden sein oder

iii) nach einem anderen Verfahren als Gerben, das nach dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Verfahren
zugelassen wurde, haltbar gemacht worden sein.

DE10.10.2002 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 273/51

(1) ABl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verordnung Nr. 1579/2001 der Kommission (ABl. L 209 vom 2.8.2001, S.
14).



b) Sie müssen unmittelbar nach der Behandlung einzeln in transparenten und — zur Vermeidung einer späteren
Kontamination — verschlossenen Packungen verpackt werden, ohne mit anderen Erzeugnissen tierischen Ur-
sprungs in Berührung zu kommen, die sie kontaminieren könnten, und

c) ihnen liegt ein Dokument oder eine Bescheinigung bei, in dem bzw. der bestätigt wird, dass die genannten
Anforderungen erfüllt sind.

B. Einfuhr

5. Die Mitgliedstaaten müssen die Einfuhr behandelter Jagdtrophäen von Feder- und Schalenwild, die ausschließlich aus
Knochen, Hörnern, Hufen, Klauen, Geweihen, Zähnen oder Häuten bestehen, aus Drittländern genehmigen, wenn
folgende Bedingungen erfüllt sind:

a) Den Trophäen liegt eine Veterinärbescheinigung gemäß dem Muster in Anhang X Kapitel 6(A) bei, und

b) sie erfüllen die Anforderungen der Nummern 3 und 4. Jedoch brauchen trocken- oder nassgesalzene Häute, die
auf dem Seeweg befördert werden, nicht 14 Tage vor ihrem Versand gesalzen zu werden, sofern sie 14 Tage vor
ihrer Einfuhr gesalzen wurden.

6. Die Mitgliedstaaten müssen gemäß den Anforderungen von Nummer 7 die Einfuhr von aus ganzen Tierkörperteilen
bestehenden völlig unbehandelten Feder- und Schalenwildtrophäen aus Drittländern genehmigen,

a) die auf einer der Listen im Anhang zur Entscheidung 94/86/EG der Kommission vom 16. Februar 1994 über das
vorläufige Verzeichnis der Drittländer, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von Wildfleisch zulassen (1)
stehen und

b) aus denen auch die Einfuhr aller Kategorien von frischem Fleisch der betreffenden Tierarten zugelassen ist.

7. Die Mitgliedstaaten müssen die Einfuhr von Jagdtrophäen gemäß Nummer 6 genehmigen, wenn sie

a) von Tieren aus einem Gebiet stammen, das keinerlei Beschränkungen wegen Ausbruch von Seuchen unterliegt, für
die Tiere der betreffenden Art empfänglich sind,

b) unmittelbar nach der Behandlung einzeln in transparenten und — zur Vermeidung einer späteren Kontamination
— verschlossenen Packungen verpackt werden, ohne mit anderen Erzeugnissen tierischen Ursprungs in Berührung
zu kommen, die sie kontaminieren könnten, und

c) ihnen eine Veterinärbescheinigung gemäß Anhang X Kapitel 6(B) beiliegt.

KAPITEL VIII

Vorschriften für Wolle, Haare, Schweineborsten, Federn und Federnteile

A. Rohmaterial

1. Unbearbeitete Wolle, unbearbeitete Haare, unbearbeitete Schweineborsten und unbearbeitete Federn und Federnteile
müssen von Tieren im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) oder k) gewonnen worden sein. Sie müssen fest
und trocken verpackt sein. Die Versendung von Schweineborsten aus Regionen, in denen die afrikanische Schwei-
nepest endemisch ist, ist jedoch verboten, es sei denn, die Schweineborsten wurden

a) ausgekocht, angefärbt bzw. gebleicht oder

b) einer anderen Behandlung unterzogen, die die Abtötung von Krankheitserregern gewährleistet, vorausgesetzt, es
liegt eine Bescheinigung des am Herkunftsort zuständigen Tierarztes vor, in der die Behandlung bescheinigt wird.
Fabrikwäsche darf nicht als Behandlung im Sinne dieses Kapitels gelten.

2. Die Bestimmungen gemäß Nummer 1 gelten nicht für Zierfedern oder Federn, die

a) von Reisenden im persönlichen Reisegepäck zum Eigengebrauch mitgeführt werden oder

b) zu nicht gewerblichen Zwecken an Privatpersonen gesendet werden.
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B. Einfuhr

3. Die Mitgliedstaaten müssen die Einfuhr von Schweineborsten aus Drittländern oder — im Fall einer Regionalisierung
nach geltendem Gemeinschaftsrecht — aus Drittlandgebieten genehmigen, wenn

a) die Schweineborsten von Tieren gewonnen wurden, die in einem Schlachtbetrieb im Ursprungsland geschlachtet
worden sind, und wenn

b) entweder,

i) sofern in den letzten 12 Monaten kein Fall von afrikanischer Schweinepest aufgetreten ist, der Sendung eine
Bescheinigung gemäß dem Muster in Anhang X Kapitel 7 Abschnitt A beiliegt, oder

ii) sofern in den letzten 12 Monaten ein oder mehrere Fälle von afrikanischer Schweinepest aufgetreten sind, der
Sendung eine Bescheinigung gemäß dem Muster in Anhang X Kapitel 7Abschnitt B beiliegt.

4. Die Mitgliedstaaten müssen die Einfuhr unbearbeiteter Wolle, unbearbeiteter Haare und unbearbeiteter Federn und
Federnteile genehmigen, wenn sie

a) fest und trocken verpackt sind und

b) auf direktem Wege unter Bedingungen, die eine Übertragung von Krankheitserregern ausschließen, zur tech-
nischen Anlage oder zu einem Zwischenbehandlungsbetrieb gesandt werden.

KAPITEL IX

Vorschriften für Imkereierzeugnisse

A. Rohmaterial

1. Ausschließlich zur Verwendung in der Imkerei bestimmte Imkereierzeugnisse

a) dürfen nicht aus einem Gebiet stammen, das wegen Ausbruch der bösartigen oder der gutartigen Faulbrut gesperrt
ist, wenn — im Fall der gutartigen Faulbrut — das Bestimmungsgebiet zusätzliche Garantien gemäß Artikel 14
Absatz 2 der Richtlinie 92/65/EWG (1) erhalten hat;

b) müssen die Anforderungen des Artikels 8 Buchstabe a) der Richtlinie 92/65/EWG erfüllen.

Ausnahmen sind erforderlichenfalls nach dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Verfahren festzulegen.

B. Einfuhr

2. Die Mitgliedstaaten müssen die Einfuhr von zur Verwendung in der Imkerei bestimmten Imkereierzeugnissen ge-
nehmigen,

a) wenn das der Sendung beiliegende Begleitpapier folgende Angaben enthält:

i) das Herkunftsland,

ii) den Namen des Erzeugerbetriebs,

iii) die Registernummer des Erzeugerbetriebs,

iv) die Art der Erzeugnisse,

v) die Angabe: „Imkereierzeugnisse, die ausschließlich zur Verwendung in der Imkerei bestimmt sind und aus
einem Betrieb stammen, der keinerlei Beschränkungen wegen Ausbruch einer Bienenkrankheit unterliegt, und
die im Zentrum eines Gebiets mit einem Umkreis von 3 km gewonnen wurden, das seit mindestens 30 Tagen
keinerlei Beschränkungen wegen Ausbruch der anzeigepflichtigen amerikanischen Faulbrut unterliegt“, und
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b) wenn die für die Überwachung des registrierten Erzeugerbetriebs zuständige Behörde das Begleitpapier abge-
stempelt hat.

KAPITEL X

Vorschriften für Knochen und Knochenprodukte (ausgenommen Knochenmehl), Hörner und Hornprodukte
(ausgenommen Hornmehl) sowie Hufe und Hufprodukte (ausgenommen Hufmehl), die nicht zur Verwendung
als Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, organische Düngemittel oder Bodenverbesserungsmittel bestimmt sind

1. Die Mitgliedstaaten müssen die Einfuhr von Knochen und Knochenprodukten (ausgenommen Knochenmehl), Hör-
nern und Hornprodukten (ausgenommen Hornmehl) sowie Hufen und Hufprodukten (ausgenommen Hufmehl) aus
Drittländern, die zur Herstellung technischer Erzeugnisse bestimmt sind, genehmigen, wenn folgende Bedingungen
erfüllt sind:

a) Die Erzeugnisse wurden vor der Ausfuhr getrocknet, jedoch weder gekühlt noch gefroren.

b) Die Erzeugnisse werden aus ihrem Herkunftsland ausschließlich auf dem Land- und Seeweg direkt zu einer
Grenzkontrollstelle in der Gemeinschaft verbracht, ohne in einem außerhalb der Gemeinschaft gelegenen Hafen
oder an einem anderen Ort außerhalb der Gemeinschaft umgeladen zu werden.

c) Die Erzeugnisse werden nach den in der Richtlinie 97/78/EG vorgesehenen Dokumentenprüfungen auf direktem
Wege zur technischen Anlage befördert.

2. Jeder einzelnen Sendung liegt Folgendes bei:

a) ein von der für die Überwachung des Herkunftsbetriebs zuständigen Behörde abgestempeltes Handelspapier, das
folgende Angaben enthält:

i) das Herkunftsland,

ii) den Namen des Erzeugerbetriebs,

iii) die Art des Erzeugnisses (getrocknete Knochen/getrocknete Knochenprodukte/getrocknete Hörner/getrocknete
Hornprodukte/getrocknete Hufe/getrocknete Hufprodukte) und

iv) den Hinweis darauf, dass das Erzeugnis

— von gesunden, in einem Schlachthof geschlachteten Tieren stammt oder

— 42 Tage lang bei einer Durchschnittstemperatur von mindestens 20 °C getrocknet wurde oder

— vor dem Trocknen für eine Stunde bei einer Kerntemperatur von mindestens 80 °C erhitzt wurde oder

— vor dem Trocknen für eine Stunde bei einer Kerntemperatur von mindestens 80 °C verascht wurde oder

— gesäuert wurde, bis für mindestens eine Stunde vor dem Trocknen im Kern ein pH-Wert von unter 6
erreicht und gehalten wurde,

und in keinem Fall dazu bestimmt ist, zu Lebensmitteln, Futtermittel-Ausgangserzeugnissen, organischen
Düngemitteln oder Bodenverbesserungsmitteln verarbeitet zu werden, und

b) die folgende Erklärung des Einführers, die in mindestens einer der Amtssprachen des Mitgliedstaats der Einfuhr in
die Gemeinschaft und in mindestens einer der Amtssprachen des Bestimmungsmitgliedstaats abgefasst sein muss:
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3. Die Erzeugnisse müssen in verplombten Containern oder Fahrzeugen oder als Massengut in einem Schiffsladeraum in
das Hoheitsgebiet der Gemeinschaft befördert werden. Beim Transport in Containern müssen diese sowie in jedem
Fall alle Begleitpapiere Namen und Anschrift der technischen Anlage tragen.

4. Nach der in der Richtlinie 97/78/EG vorgesehenen Grenzkontrolle muss das Material gemäß den Vorschriften von
Artikel 9 Absatz 4 dieser Richtlinie auf direktem Wege zur technischen Anlage befördert werden.

5. Im Verarbeitungsbetrieb müssen über Menge und Art des Materials Aufzeichnungen geführt werden, damit nach-
gewiesen werden kann, dass das Material tatsächlich für den angegebenen Zweck verwendet wurde.

KAPITEL XI

Tierische Nebenprodukte für die Herstellung von Heimtierfutter sowie von pharmazeutischen und anderen
technischen Erzeugnissen

Die Mitgliedstaaten müssen die Einfuhr tierischer Nebenprodukte für die Herstellung von Heimtierfutter sowie von
pharmazeutischen und anderen technischen Erzeugnissen genehmigen, wenn folgende Anforderungen erfüllt sind:

1. Sie stammen aus Drittländern, die auf der Liste gemäß Anhang XI Teil VII stehen.

2. Sie bestehen nur aus tierischen Nebenprodukten gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a).

3. Sie sind im Herkunftsbetrieb tiefgefroren worden.

4. Es wurden alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen, um eine Rekontamination der Erzeugnisse mit Krankheits-
erregern zu verhindern.

5. Sie wurden in neuen, lecksicheren Verpackungen verpackt.

6. Ihnen liegt eine Bescheinigung gemäß dem Muster in Anhang X Kapitel 8 bei, und
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7. Sie werden im Anschluss an die Grenzkontrolle gemäß der Richtlinie 97/78/EG und gemäß Artikel 9 Absatz 4 jener
Richtlinie

a) entweder auf direktem Wege zu einem Heimtierfutterbetrieb oder einer technischen Anlage befördert, die garan-
tiert haben, dass die tierischen Nebenprodukte nur für den zulässigen Zweck verwendet werden und den Betrieb
auf keinen Fall unbehandelt verlassen, oder

b) zu einem Zwischenbehandlungsbetrieb befördert.

KAPITEL XII

Ausgeschmolzene Fette für die Fettverarbeitungsindustrie

Die Mitgliedstaaten müssen die Einfuhr ausgeschmolzener Fette zwecks Verarbeitung nach einer Methode, die zumindest
die Normen für einen der Prozesse gemäß Anhang VI Kapitel III erfüllt, genehmigen, wenn folgende Anforderungen
erfüllt sind:

1. Das Erzeugnis wird ausschließlich auf direktem Land- oder Seeweg vom Herkunftsland zur einer Grenzkontrollstelle
in der Gemeinschaft befördert.

2. Im Anschluss an die Dokumentenprüfungen gemäß der Richtlinie 97/78/EG und gemäß Artikel 9 Absatz 4 jener
Richtlinie werden die Erzeugnisse zur Verarbeitung zu einem Fettverarbeitungsbetrieb weiterbefördert.

3. Jeder Sendung liegt eine Erklärung des Einführers bei. In dieser Erklärung muss festgestellt werden, dass die gemäß
diesem Kapitel eingeführten Erzeugnisse keinen anderen Verwendungszwecken als der Weiterverarbeitung nach einer
Methode, die zumindest die Normen für einen der Prozesse gemäß Anhang VI Kapitel III erfüllt, zugeführt werden.
Diese Erklärung ist der zuständigen Behörde an der Grenzkontrollstelle am Ort des Eingangs der Erzeugnisse in das
Gebiet der Gemeinschaft vorzulegen und von dieser mit einem Sichtvermerk zu versehen; sie muss die Sendung
anschließend bis zum Fettverarbeitungsbetrieb begleiten.
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ANHANG IX

VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERWENDUNG VON BESTIMMTEM MATERIAL DER KATEGORIEN 2 UND 3,
DAS ZUR VERFÜTTERUNG AN BESTIMMTE TIERE GEMÄSS ARTIKEL 23 ABSATZ 2 BESTIMMT IST

1. Dieser Anhang gilt nur für die aufgrund von Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe c) Ziffern iv), vi) und vii) zugelassenen
und eingetragenen Verwender und Sammelstellen. Im Sinne dieses Anhangs bezeichnet „relevantes Material“ die in
Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe b) angegebenen tierischen Nebenprodukte und die daraus hergestellten Erzeugnisse.

2. Relevantes Material ist nach Maßgabe des Anhangs II zu den Verwendern bzw. Sammelstellen zu transportieren.

3. Sammelstellen müssen

a) zumindest die folgenden Anforderungen des Anhangs V erfüllen:

i) Kapitel I Nummer 1 Buchstaben a), b), c), d) und f), Nummern 2, 3 und 4 und

ii) Kapitel II Nummern 1, 2, 4, 5 und 9 sowie

b) über Einrichtungen zur unschädlichen Beseitigung von nicht verwendetem unverarbeitetem relevantem Material
verfügen, oder das nicht verwendete unverarbeitete Material gemäß dieser Verordnung an einen Verarbeitungs-
betrieb oder eine Verbrennungs- bzw. Mitverbrennungsanlage weiterleiten.

Die Mitgliedstaaten können die Nutzung eines Verarbeitungsbetriebs für Material der Kategorie 2 als Sammelstelle
genehmigen.

4. Über die Aufzeichnungen gemäß Anhang II hinaus sind für relevantes Material folgende Aufzeichnungen zu ver-
wahren:

a) im Fall von Endverwendern die Menge des verwendeten Materials und der Zeitpunkt der Verwendung und

b) im Fall von Sammelstellen

i) die gemäß Nummer 5 behandelte Menge;

ii) Name und Anschrift der einzelnen Endverwender, die das Material kaufen;

iii) die Anlagen, denen das Material zwecks Verwendung angeliefert wird;

iv) die versandte Menge und

v) das Versanddatum.

5. Die Betreiber von Sammelstellen, welche relevantes Material, ausgenommen Fischabfälle, an Endverbraucher liefern,
müssen dafür sorgen, dass es

a) einer der folgenden Behandlungen unterzogen wird (entweder in der Sammelstelle oder in einem von der
zuständigen Behörde gemäß den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zugelassenen Schlachtbetrieb):

i) Denaturierung mit einer Lösung eines von der zuständigen Behörde zugelassenen Färbemittels, die so kon-
zentriert sein muss, dass die Anfärbung des Materials deutlich sichtbar ist; dazu sind alle Materialstücke
ganzflächig mit der genannten Lösung zu bedecken, entweder durch Eintauchen des Materials in die Lösung
oder durch Aufsprühen oder anderweitige Anwendung der Lösung;

ii) Sterilisieren durch Kochen oder Dampfdruckanwendung, bis alle Materialstücke bis in den Kern hinein gekocht
sind, oder

iii) jede andere von der zuständigen Behörde zugelassene Behandlung;

b) nach der Behandlung und vor dem Vertrieb verpackt wird, wobei die Verpackung deutlich sichtbar und lesbar mit
Namen und Anschrift der Sammelstelle sowie dem Hinweis „nicht für den menschlichen Verzehr“ beschriftet sein
muss.
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ANHANG X

MUSTER DER VETERINÄRBESCHEINIGUNGEN FÜR DIE EINFUHR BESTIMMTER TIERISCHER NEBEN-
PRODUKTE UND DARAUS HERGESTELLTER ERZEUGNISSE AUS DRITTLÄNDERN

KAPITEL 1
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KAPITEL 2(A)
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KAPITEL 2(B)

DE10.10.2002 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 273/63



DEL 273/64 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 10.10.2002



KAPITEL 2(C)

DE10.10.2002 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 273/65



DEL 273/66 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 10.10.2002



KAPITEL 3(A)

DE10.10.2002 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 273/67



DEL 273/68 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 10.10.2002



KAPITEL 3(B)
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KAPITEL 3(C)
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KAPITEL 3(D)
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KAPITEL 4
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KAPITEL 5(A)
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KAPITEL 5(B)
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KAPITEL 5(C)
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KAPITEL 6(A)
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KAPITEL 6(B)
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KAPITEL 7(A)
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KAPITEL 7(B)
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KAPITEL 8
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ANHANG XI

LISTE DER DRITTLÄNDER, AUS DENEN DIE MITGLIEDSTAATEN DIE EINFUHR VON NICHT FÜR DEN
MENSCHLICHEN VERZEHR BESTIMMTEN TIERISCHEN NEBENPRODUKTEN ZULASSEN KÖNNEN

Die Aufnahme eines Landes in eine der folgenden Listen ist eine für die Zulassung der Einfuhr der betreffenden Produkte
aus diesem Lande notwendige, jedoch nicht ausreichende Bedingung. Bei der Einfuhr müssen außerdem alle einschlä-
gigen tierseuchen- und hygienerechtlichen Anforderungen erfüllt sein.

TEIL I

Liste der Drittländer, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von Milch und Erzeugnissen auf Milchbasis
zulassen können

Drittländer gemäß Spalte B bzw. Spalte C des Anhangs der Entscheidung 95/340/EG.

TEIL II

Liste der Drittländer, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von verarbeitetem tierischem Eiweiß (aus-
genommen Fischmehl) zulassen können

Drittländer gemäß Teil I des Anhangs der Entscheidung 79/542/EWG.

TEIL III

Liste der Drittländer, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von Fischmehl und Fischöl zulassen können

Drittländer gemäß dem Anhang der Entscheidung 97/296/EG.

TEIL IV

Liste der Drittländer, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von ausgeschmolzenen Fetten (ausgenommen
Fischöl) zulassen können

Drittländer gemäß Teil I des Anhangs der Entscheidung 79/542/EWG.

TEIL V

Liste der Drittländer, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von Blutprodukten als Futtermittel-Ausgangs-
erzeugnis zulassen können

A. Blutprodukte von Huftieren

Drittländer bzw. Drittlandgebiete gemäß Teil I des Anhangs der Entscheidung 79/542/EWG, aus denen auch die Einfuhr
aller Kategorien von frischem Fleisch der betreffenden Arten zugelassen ist.

B. Blutprodukte von anderen Tierarten

Drittländer gemäß Teil I des Anhangs der Entscheidung 79/542/EWG.

TEIL VI

Liste der Drittländer, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von Blutprodukten (ausgenommen Blutpro-
dukte von Equiden) für technische und pharmazeutische Verwendungszwecke zulassen können

A. Blutprodukte von Huftieren

Drittländer bzw. Drittlandgebiete gemäß Teil I des Anhangs der Entscheidung 79/542/EWG, aus denen auch die Einfuhr
aller Kategorien von frischem Fleisch der betreffenden Arten zugelassen ist.

B. Blutprodukte von anderen Tierarten

Drittländer gemäß Teil I des Anhangs der Entscheidung 79/542/EWG.
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TEIL VII

Liste der Drittländer, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von unverarbeitetem Material für die Her-
stellung von Heimtierfutter und technischen Erzeugnissen zulassen können

A. Unverarbeitetes Material von Rindern, Schafen, Ziegen, Schweinen und Equiden

Drittländer bzw. Drittlandgebiete gemäß Teil I des Anhangs der Entscheidung 79/542/EWG, aus denen auch die Einfuhr
aller Kategorien von frischem Fleisch der betreffenden Arten zugelassen ist.

B. Unverarbeitetes Material von Geflügel

Drittländer, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von frischem Geflügelfleisch zulassen.

C. Unverarbeitetes Material von anderen Tierarten

Drittländer gemäß Teil I des Anhangs der Entscheidung 79/542/EWG.

TEIL VIII

Liste der Drittländer, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von unbearbeiteten Schweineborsten zulassen
können

Drittländer gemäß Teil I des Anhangs der Entscheidung 79/542/EWG.

TEIL IX

Liste der Drittländer, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von Gülle für die Bodendüngung zulassen
können

A. Verarbeitete Gülleprodukte

Drittländer gemäß Teil I des Anhangs der Entscheidung 79/542/EWG.

B. Verarbeitete Equidengülle

Drittländer der Liste gemäß Teil I des Anhangs der Entscheidung 79/542/EWG für lebende Equiden.

C. Unverarbeitete Geflügelgülle

Drittländer, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von frischem Geflügelfleisch zulassen.

TEIL X

Liste der Drittländer, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von Heimtierfutter und Kauspielzeug zulassen
können

Drittländer gemäß Teil I des Anhangs der Entscheidung 79/542/EWG sowie die folgenden Länder:

(LK) Sri Lanka (1)

(JP) Japan (2)

(TW) Taiwan (2).

TEIL XI

Liste der Drittländer, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von Gelatine, hydrolysiertem Protein und
Dikalziumphosphat zulassen können

Drittländer gemäß Teil I des Anhangs der Entscheidung 79/542/EWG sowie die folgenden Länder:

(KR) Republik Korea (3)

(MY) Malaysia (3)

(PK) Pakistan (3)

(TW) Taiwan (3)
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(1) Ausschließlich Kauspielzeug aus Häuten von Huftieren.

(2) Ausschließlich verarbeitetes Futter für Zierfische.

(3) Ausschließlich Gelatine.
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I 

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden) 

VERORDNUNGEN 

   VERORDNUNG (EG) Nr. 1069/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 21.  Oktober 2009

mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 (Verordnung über tierische Nebenprodukte)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein
schaft, insbesondere auf Artikel 152 Absatz 4 Buchstabe b,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses

(1)  ABl. C 100 vom 30.4.2009, S. 133.

 (1),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags

(2)  Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 24.  April 2009
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom
7. September 2009.

 (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische 
Nebenprodukte können Risiken für die Gesundheit von 
Mensch und Tier bergen. In der Vergangenheit haben Kri
sen im Zusammenhang mit dem Ausbruch der Maul- und 
Klauenseuche, der Verbreitung transmissibler spongifor
men Enzephalopathien wie etwa der bovinen spongifor
men Enzephalopathie und dem Vorhandensein von 
Dioxinen in Futtermitteln gezeigt, welche Folgen die 
unsachgemäße Verwendung bestimmter tierischer Neben
produkte für die Gesundheit von Mensch und Tier, für die 
Sicherheit der Lebensmittel- und Futtermittelkette und für 
das Vertrauen der Verbraucher hat. Ferner können derar
tige Krisen weitergehende negative Folgen für die Gesell
schaft als Ganzes haben, da sie sich auf die 
sozioökonomische Lage der betroffenen Landwirte und 
Wirtschaftszweige sowie auf das Vertrauen der Verbrau
cher in die Sicherheit von Erzeugnissen tierischen 
Ursprungs auswirken. Ein Ausbruch von Seuchen könnte 
auch für die Umwelt negative Folgen haben, nicht nur 
wegen der bei der Beseitigung auftretenden Probleme, son
dern auch im Hinblick auf die Artenvielfalt.

(2) Tierische Nebenprodukte entstehen hauptsächlich wäh
rend der Schlachtung von Tieren, die für den menschlichen 
Verzehr bestimmt sind, bei der Herstellung von Erzeugnis
sen tierischen Ursprungs wie Milcherzeugnissen, bei der 
Beseitigung toter Tiere und im Zuge der Seuchenbekämp
fung. Unabhängig von ihrer Quelle stellen sie ein mögli
ches Risiko für die Gesundheit von Mensch und Tier 
sowie für die Umwelt dar. Dieses Risiko muss auf geeignete 
Weise begrenzt werden, und zwar dadurch, dass solche 
Produkte unter strengen Bedingungen, die die betreffende 
Gesundheitsrisiken verringern, entweder sicher beseitigt 
oder für andere Zwecke verwendet werden.

(3) Die Beseitigung sämtlicher tierischer Nebenprodukte ist in 
der Praxis nicht möglich, da sie zu unannehmbaren Risi
ken für die Umwelt und untragbaren Kosten führen würde. 
Umgekehrt liegt es im Interesse aller Bürgerinnen und Bür
ger, verschiedenste Arten tierischer Nebenprodukte sicher 
und nachhaltig für vielfältige Zwecke zu verwenden, sofern 
die Gesundheitsrisiken verringert werden. Eine ganze Reihe 
tierischer Nebenprodukte wird häufig im verarbeitenden 
Gewerbe verwendet, etwa zur Herstellung von Arzneimit
teln, Futtermitteln und Leder.

(4) Neue Technologien haben dazu geführt, dass tierische 
Nebenprodukte oder Folgeprodukte in vielen Zweigen des 
verarbeitenden Gewerbes verwendet werden können, ins
besondere für die Energieerzeugung. Allerdings könnte 
die Nutzung dieser neuen Technologien Gesundheits
risiken bergen, die minimiert werden müssen.

(5) Die Hygienevorschriften der Gemeinschaft bezüglich der 
Sammlung, des Transports, der Handhabung, der Behand
lung, der Umwandlung, der Verarbeitung, der Lagerung, 
des Inverkehrbringens, des Vertriebs, der Verwendung und 
der Beseitigung tierischer Nebenprodukte sollten in einem 
kohärenten und umfassenden Rahmen festgelegt werden.

(6) Diese allgemeinen Vorschriften sollten dem Risiko für die 
Gesundheit von Mensch und Tier angemessen sein, das tie
rische Nebenprodukte, wenn sie während ihres Lebens
zyklus von der Sammlung bis zu ihrer Verwendung oder
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Beseitigung von den Unternehmen behandelt werden, ber
gen. In den Vorschriften sollten die dabei entstehenden 
Risiken für die Umwelt ebenfalls Berücksichtigung finden. 
Der gemeinschaftliche Rechtsrahmen sollte gegebenenfalls 
Vorschriften über das Inverkehrbringen einschließlich der 
Einfuhr tierischer Nebenprodukte sowie des inner
gemeinschaftlichen Handels mit diesen enthalten.

(7) In der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002

(1)  ABl. L 273 vom 10.10.2002, S. 1.

 (1) legten das Euro
päische Parlament und der Rat Gemeinschaftshygienevor
schriften für nicht für den menschlichen Verzehr 
bestimmte tierische Nebenprodukte fest. Auf der Grund
lage wissenschaftlicher Gutachten und als eine Maßnahme 
gemäß dem Weißbuch der Kommission vom 12.  Januar 
2000 zur Lebensmittelsicherheit wurden mit der genann
ten Verordnung Vorschriften erlassen, die die Sicherheit 
der Lebensmittel- und Futtermittelkette gewährleisten sol
len und die Gemeinschaftsvorschriften über Lebensmittel 
und Futtermittel ergänzen. Mit diesen Vorschriften wurde 
der Schutz gegen die Risiken durch tierische Nebenpro
dukte bedeutend verbessert.

(8) In der Verordnung (EG) Nr.  1774/2002 wurden tierische 
Nebenprodukte je nach Risiko in drei Kategorien eingeteilt. 
Gemäß der Verordnung müssen die Unternehmer tierische 
Nebenprodukte unterschiedlicher Kategorien voneinander 
getrennt aufbewahren, falls sie tierische Nebenprodukte 
nutzen wollen, die kein ernstes Risiko für die Gesundheit 
von Mensch oder Tier darstellen, insbesondere dann, wenn 
solche Produkte aus für den menschlichen Verzehr geeig
netem Material gewonnen werden. Mit der genannten Ver
ordnung wurde auch der Grundsatz eingeführt, dass 
Material mit hohem Risiko nicht an Nutztiere und aus Tie
ren gewonnenes Material nicht an Tiere derselben Art ver
füttert werden soll. Gemäß der genannten Verordnung darf 
in die Futtermittelkette nur Material von Tieren gelangen, 
die einer Veterinäruntersuchung unterzogen wurden. 
Zusätzlich werden in der Verordnung Verarbeitungs
normen festgelegt, die die Verringerung von Risiken 
gewährleisten.

(9) Gemäß Artikel  35 Absatz  2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1774/2002 legt die Kommission dem Europäischen Par
lament und dem Rat einen Bericht über die Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten vor, mit denen diese die Einhaltung der 
genannten Verordnung sicherstellen. Gegebenenfalls wer
den entsprechende Rechtsetzungsvorschläge unterbreitet. 
Laut dem Bericht, der am 21.  Oktober 2005 vorgelegt 
wurde, sollten die Grundsätze der Verordnung (EG) 
Nr.  1774/2002 beibehalten werden. Außerdem wurde in 
dem Bericht erläutert, inwiefern Änderungen der Verord
nung für erforderlich gehalten werden, insbesondere klarere 
Vorschriften über die Anwendung auf Endprodukte, über 
das Zusammenspiel mit anderen Gemeinschaftsvorschriften 
und die Kategorisierung bestimmten Materials. Die Ergeb
nisse einer Reihe von Besuchen, die das Lebensmittel- und 
Veterinäramt der Kommission 2004 und 2005 in den Mit
gliedstaaten vorgenommen hat, stützen diese Schlussfolge
rungen. Laut dem Lebensmittel- und Veterinäramt müssen 
die Rückverfolgbarkeit tierischer Nebenprodukte sowie 
Wirksamkeit und Harmonisierung der amtlichen Kontrol
len verbessert werden.

(10) Der Wissenschaftliche Lenkungsausschuss, der 2002 durch 
die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) 
ersetzt wurde, hat eine Reihe von Gutachten zu tierischen 
Nebenprodukten erstellt. In diesen Gutachten wird gezeigt, 
dass es erforderlich ist, die wichtigsten Grundsätze der Ver
ordnung (EG) Nr. 1774/2002 beizubehalten, insbesondere 
den Grundsatz, dass Nebenprodukte von Tieren, die für 
den menschlichen Verzehr nicht geeignet sind, nicht in die 
Futtermittelkette gelangen sollten. Allerdings dürfen diese 
tierischen Nebenprodukte eingesammelt und unter Beach
tung bestimmter gesundheitsbezogener Vorschriften bei 
der Herstellung technischer oder industrieller Produkte ver
wendet werden.

(11) In den Schlussfolgerungen, die der Ratsvorsitz im Dezem
ber 2005 zum Bericht der Kommission vom 21. Oktober 
2005 annahm, und in den darauf folgenden Anhörungen 
durch die Kommission wurde hervorgehoben, dass die 
Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 verbes
sert werden sollten. Die Hauptziele der Vorschriften über 
tierische Nebenprodukte, also die Begrenzung von Risiken 
für die Gesundheit von Mensch und Tier und der Schutz 
der Sicherheit der Lebensmittel- und Futtermittelkette, soll
ten klar formuliert werden. Die Vorschriften der vorliegen
den Verordnung sollten es ermöglichen, die genannten 
Ziele zu erreichen.

(12) Die Vorschriften der vorliegenden Verordnung über tieri
sche Nebenprodukte sollten für Produkte gelten, die gemäß 
den Gemeinschaftsvorschriften nicht für den menschlichen 
Verzehr verwendet werden dürfen, insbesondere Produkte, 
die nicht den Vorschriften über Lebensmittelhygiene ent
sprechen oder nicht als Lebensmittel in Verkehr gebracht 
werden dürfen, da sie bedenklich sind, entweder weil sie 
gesundheitsschädlich oder für den menschlichen Verzehr 
ungeeignet sind (tierische Nebenprodukte kraft Gesetzes). 
Diese Vorschriften sollten jedoch auch für Produkte tieri
schen Ursprungs gelten, die im Einklang mit bestimmten 
Vorschriften über ihren möglichen menschlichen Verzehr 
stehen oder die Rohstoffe für die Erzeugung von Produk
ten zum menschlichen Verzehr sind, obwohl sie letztend
lich für andere Zwecke bestimmt sind (tierische 
Nebenprodukte kraft Verwendungszwecks).

(13) Darüber hinaus sollte diese Verordnung ebenfalls für Kör
per oder Körperteile von Wildtieren gelten, bei denen ein 
Verdacht auf Vorliegen einer übertragbaren Krankheit 
besteht, damit Risiken im Zusammenhang mit derartigen 
Tieren vermieden werden. Daraus sollte nicht die Ver
pflichtung abgeleitet werden, die Körper von Wildtieren, 
die in ihrem natürlichen Lebensraum verendet sind oder 
dort gejagt werden, einzusammeln und zu beseitigen. Wird 
nach der guten Jagdpraxis vorgegangen, so können Därme 
und andere Körperteile von frei lebendem Wild an Ort und 
Stelle sicher beseitigt werden. Solche Praktiken für die 
Eindämmung von Risiken sind in den Mitgliedstaaten 
gut eingeführt und bauen in einigen Fällen auf den kultu
rellen Traditionen und auf dem nationalen Jagdrecht 
auf. Gemeinschaftliche Rechtsvorschriften, insbesondere 
die Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 29.  April 2004 mit spezifi
schen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen 
Ursprungs

(2)  ABl. L 139 vom 30.4.2004, S. 55.

 (2) betreffen die Behandlung von Fleisch und
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tierischen Nebenprodukte von frei lebendem Wild. Diese 
Vorschriften übertragen ausgebildeten Personen, wie etwa 
Jägern, die Verantwortung für die Verhütung von Gefah
ren. Mit Blick auf die potenziellen Gefahren für die 
Lebensmittelkette sollte auf tierische Nebenprodukte von 
erlegtem Wild diese Verordnung nur insofern Anwendung 
finden, als Vorschriften über die Lebensmittelhygiene für 
das Inverkehrbringen solchen Wilds gelten und für die 
Tätigkeiten von Wildbearbeitungsbetrieben vorgesehen 
sind. Tierische Nebenprodukte für die Herstellung von 
Jagdtrophäen sollten unter diese Verordnung fallen, um 
Gefahren für die Gesundheit von Tieren, die von diesen 
Nebenprodukten ausgehen, zu verhindern.

(14) Diese Verordnung sollte für tierische Nebenprodukte gel
ten, die aus Wassertieren gewonnen werden, ausgenom
men Material von gemäß den Gemeinschaftsvorschriften 
über Lebensmittelhygiene betriebenen Schiffen. Jedoch 
sollten im Hinblick auf die Handhabung und Entsorgung 
von Material, das sich an Bord von Fischereifahrzeugen 
durch das Ausnehmen von Fischen ergibt und das Anzei
chen von Krankheiten aufweist, risikobezogene Maßnah
men getroffen werden. Diese Maßnahmen zur Umsetzung 
dieser Verordnung sollten auf der Grundlage einer Risiko
bewertung durch die zuständigen wissenschaftlichen Insti
tutionen im Hinblick auf die verfügbaren Belege für die 
Wirksamkeit bestimmter Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Ausbreitung von übertragbaren Krankheiten auf den 
Menschen, insbesondere von bestimmte Parasiten, verab
schiedet werden.

(15) Aufgrund der begrenzten Risiken aufgrund von Materialien, 
die als rohes Heimtierfutter auf Bauernhöfen verwendet oder 
an Endverbraucher durch Lebensmittelunternehmen vertrie
ben werden, sollten bestimmte Tätigkeiten, die im Zusam
menhang mit solchem rohen Heimtierfutter stehen, nicht 
unter diese Verordnung fallen.

(16) Es ist angebracht, in dieser Verordnung festzulegen, wel
che Tiere als Heimtiere gelten sollen, damit von derartigen 
Tieren stammende Nebenprodukte nicht in Futtermitteln 
für Nutztiere verwendet werden. Insbesondere sollten 
Tiere, die zu anderen Zwecken als zu landwirtschaftlichen 
Nutzzwecken gehalten werden, wie z.  B. Begleittiere, als 
Heimtiere eingestuft werden.

(17) Im Interesse der Kohärenz des Gemeinschaftsrechts sollten 
für diese Verordnung bestimmte Definitionen der Verord
nung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 22. Mai 2001 mit Vorschriften zur Verhü
tung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler 
spongiformer Enzephalopathien

(1)  ABl. L 147 vom 31.5.2001, S. 1.

 (1) und der Richtlinie 
2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. November 2008 über Abfälle

(2)  ABl. L 312 vom 22.11.2008, S. 3.

 (2) gelten. Der Ver
weis auf die Richtlinie 86/609/EWG des Rates vom
24. November 1986 zur Annäherung der Rechts- und Ver
waltungsvorschriften der Mitgliedstaaten zum Schutz der 
für Versuche und andere wissenschaftliche Zwecke ver
wendeten Tiere

(3)  ABl. L 358 vom 18.12.1986, S. 1.

 (3) sollte klarer gefasst werden.

(18) Im Interesse der Kohärenz des Gemeinschaftsrechts sollte 
in dieser Verordnung die Definition des Begriffs des Was
sertiers gemäß der Richtlinie 2006/88/EG des Rates vom
24.  Oktober 2006 mit Gesundheits- und Hygienevor
schriften für Tiere in Aquakultur und Aquakulturer
zeugnisse und zur Verhütung und Bekämpfung bestimmter 
Wassertierkrankheiten

(4)  ABl. L 328 vom 24.11.2006, S. 14.

 (4) gelten. Gleichzeitig sollten wir
bellose Wassertiere, die nicht unter diese Definition fallen 
und die kein Risiko der Krankheitsübertragung darstellen, 
den gleichen Anforderungen wie Wassertiere unterliegen.

(19) In der Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 26.  April 
1999 über Abfalldeponien

(5)  ABl. L 182 vom 16.7.1999, S. 1.

 (5) sind die Voraussetzungen 
für die Genehmigung einer Deponie festgelegt. In der vor
liegenden Verordnung sollte die Beseitigung tierischer 
Nebenprodukte auf Deponien geregelt werden, für die eine 
derartige Genehmigung erteilt wurde.

(20) Die Verantwortung, Tätigkeiten gemäß dieser Verordnung 
durchzuführen, liegt weiterhin hauptsächlich bei den 
Unternehmern. Gleichzeitig erfordert das Interesse der 
Öffentlichkeit daran, dass Risiken für die Gesundheit von 
Mensch und Tier vermieden werden, die Einrichtung eines 
Systems zur Sammlung und Beseitigung, mit dem die 
sichere Verwendung oder die sichere Beseitigung tierischer 
Nebenprodukte gewährleistet wird, die nicht verwendet 
werden dürfen oder aus wirtschaftlichen Gründen nicht 
verwendet werden. Der Umfang des Systems zur Samm
lung und Beseitigung sollte sich nach der tatsächlichen 
Menge tierischer Nebenprodukte richten, die in dem betref
fenden Mitgliedstaat anfällt. Auch sollte das System auf der 
Grundlage des Vorsorgeprinzips dem Erfordernis größerer 
Beseitigungskapazitäten Rechnung tragen, die bei Aus
bruch übertragbarer Krankheiten oder vorübergehenden 
technischen Störungen in einer bestehenden Beseitigungs
anlage erforderlich sind. Unter der Voraussetzung, dass die 
Ziele dieser Verordnung erreicht werden, sollte den Mit
gliedstaaten die Möglichkeit eingeräumt werden, unterein
ander und mit Drittländern zusammenzuarbeiten.

(21) Es ist wichtig den Ausgangspunkt im Lebenszyklus tieri
scher Nebenprodukte festzulegen, ab dem die Anforderun
gen dieser Verordnung gelten. Sobald ein Produkt zu einem 
tierischen Nebenprodukt geworden ist, sollte es nicht wie
der in die Nahrungskette gelangen. Besondere Umstände 
gelten für die Behandlung bestimmter Rohstoffe, wie Häute, 
die in Anlagen oder Betrieben behandelt werden, die gleich
zeitig in die Nahrungskette und die Kette tierischer Neben
produkte integriert sind. In diesen Fällen sollten die 
notwendigen Maßnahmen durch Trennung ergriffen wer
den, um potenzielle Risiken für die Lebensmittelkette zu 
mildern, die sich aus einer Kreuzkontamination ergeben 
können. Für andere Anlagen sollten risikobasierte Bedingun
gen festgelegt werden, um eine Kreuzkontamination zu ver
hindern, insbesondere durch die Trennung zwischen der 
Kette tierischer Nebenprodukte und der Lebensmittelkette.

(22) Aus Gründen der Rechtssicherheit und einer ordnungsge
mäßen Kontrolle potenzieller Risiken sollte in der 
Fertigungskette ein Endpunkt für Produkte, die keine
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direkte Relevanz für die Sicherheit der Futtermittelkette 
mehr haben, festgelegt werden. Für bestimmte Produkte, 
die anderen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft unterlie
gen, sollte ein solcher Endpunkt bei der Fertigung bestimmt 
werden. Produkte, die diesen Endpunkt erreicht haben, 
sollten von Kontrollen gemäß dieser Verordnung ausge
nommen werden. Vor allem für Produkte, die den End
punkt überschritten haben, sollte die Möglichkeit bestehen, 
sie ohne Einschränkung im Rahmen dieser Verordnung 
durch Unternehmen in den Verkehr zu bringen, zu bear
beiten und zu transportieren, die nicht im Einklang mit 
dieser Verordnung zugelassen oder registriert wurden.

(23) Allerdings sollte es möglich sein, einen solchen Endpunkt, 
insbesondere im Falle von neu aufkommenden Gefahren, 
zu ändern. Die Verordnung (EG) Nr.  1774/2002 nimmt 
bestimmte Produkte, insbesondere Guano, bestimmte 
Häute, die einer besonderen Behandlung wie Gerben unter
zogen wurden, und bestimmte Jagdtrophäen von ihrem 
Anwendungsbereich aus. Ähnliche Ausnahmen sollten 
unter angemessenen Bedingungen in den gemäß der vor
liegenden Verordnung anzunehmenden Durchführungs
vorschriften vorgesehen werden, zum Beispiel für 
oleochemische Produkte und die Endprodukte im Zusam
menhang mit der Herstellung von Biodiesel.

(24) Damit ein hohes Maß an Schutz für die Gesundheit von 
Mensch und Tier sichergestellt wird, sollten die Mitglied
staaten weiterhin die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, 
um die Versendung tierischer Nebenprodukte aus Gebie
ten oder Betrieben zu vermeiden, für die entsprechende 
Beschränkungen gelten, insbesondere bei Ausbruch einer 
Seuche gemäß der Richtlinie 92/119/EWG des Rates vom
17.  Dezember 1992 mit allgemeinen Gemeinschafts
maßnahmen zur Bekämpfung bestimmter Tierseuchen 
sowie besonderen Maßnahmen bezüglich der vesikulären 
Schweinekrankheit

(1)  ABl. L 62 vom 15.3.1993, S. 69.

 (1).

(25) Tätigkeiten unter Verwendung tierischer Nebenprodukte, 
durch die ein beträchtliches Risiko für die Gesundheit von 
Mensch und Tier entsteht, sollten nur Anlagen oder 
Betriebe durchführen, die von der zuständigen Behörde für 
derartige Tätigkeiten zugelassen sind. Dies sollte insbeson
dere für Verarbeitungsbetriebe oder Anlagen und andere 
Betriebe oder Anlagen gelten, die tierische Nebenprodukte 
behandeln oder lagern, die von unmittelbarer Bedeutung 
für die Sicherheit der Futtermittelkette sind. Unter der Vor
aussetzung, dass Kreuzkontaminationen vermieden wer
den, sollte es erlaubt werden, in ein und demselben Betrieb 
bzw. Anlage tierische Nebenprodukte von mehr als einer 
Kategorie zu handhaben. Ferner sollte es erlaubt werden, 
geänderte Bedingungen anzuwenden, wenn das für die 
Beseitigung oder Verarbeitung anfallende Material auf den 
Ausbruch einer Seuche zurückzuführen ist, vorausgesetzt, 
dass die vorübergehende Anwendung derartiger geänder
ter Bedingungen nicht zur Verbreitung von Seuchenrisiken 
führt.

(26) Jedoch sollte eine derartige Zulassung nicht für Betriebe 
oder Anlagen erforderlich sein, in denen bestimmte unbe
denkliche Materialien verarbeitet oder gehandhabt werden, 
zum Beispiel Produkte, die so verarbeitet werden, dass sie 
für die Gesundheit von Mensch und Tier kein Risiko mehr 

bergen. Solche Betriebe oder Anlagen sollten registriert 
werden, damit der Materialfluss amtlich kontrolliert und 
die Rückverfolgbarkeit des Materials sichergestellt werden 
kann. Diese Registrierungsanforderung sollte auch für die 
Unternehmer gelten, die tierische Nebenprodukte oder 
Folgeprodukte transportieren, es sei denn, sie unterliegen 
keiner Kontrolle mehr, da ein Endpunkt in der Kette 
bestimmt worden ist.

(27) Betriebe oder Anlagen sollten eine Zulassung erhalten, 
nachdem sie der zuständigen Behörde einen Nachweis vor
gelegt haben und bei einem Besuch vor Ort nachgewiesen 
wurde, dass die Vorschriften dieser Verordnung für Infra
struktur und Ausrüstung des Betriebs oder der Anlage 
erfüllt werden, sodass jedes dadurch entstehende Risiko für 
die Gesundheit von Mensch und Tier in geeigneter Weise 
begrenzt wird. Es sollte möglich sein, die Zulassungen 
unter Bedingungen zu erteilen, um es den Betreibern zu 
ermöglichen, Mängel zu beheben, bevor die Anlage oder 
der Betrieb die volle Zulassung erhält.

(28) Für Betriebe oder Anlagen, deren Tätigkeiten gemäß den 
Gemeinschaftsvorschriften über Lebensmittelhygiene bereits 
zugelassen wurden, sollte eine Zulassung oder Registrierung 
gemäß dieser Verordnung nicht nötig sein, denn bei Zulas
sungen oder Registrierungen gemäß den oben genannten 
Gemeinschaftsvorschriften wird den Zielen dieser Verord
nung Rechnung getragen. Allerdings, sollten Betriebe oder 
Anlagen, die gemäß Hygienerechtsvorschriften zugelassen 
oder registriert wurden der Verpflichtung unterliegen, den 
Anforderungen dieser Verordnung gerecht zu werden, und 
amtlichen Kontrollen unterliegen, die zum Zweck der Über
prüfung der Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung 
durchgeführt werden.

(29) Tierische Nebenprodukte und Folgeprodukte sollten auf 
der Grundlage von Risikobewertungen in drei Kategorien 
eingeteilt werden, die ihre Gefahr für die Gesundheit von 
Mensch und Tier widerspiegeln. Tierische Nebenprodukte 
und Folgeprodukte mit hohem Risiko sollten nur für Zwe
cke außerhalb der Futtermittelkette verwendet werden, 
deren Nutzung sollte bei geringerem Risiko unter sicheren 
Bedingungen erlaubt werden.

(30) Der Fortschritt in Wissenschaft und Technik könnte die 
Entwicklung von Verfahren ermöglichen, mit denen sich 
Risiken für die Gesundheit von Mensch und Tier verrin
gern oder ausschließen lassen. Die Listen der in dieser Ver
ordnung aufgeführten tierischen Nebenprodukte sollten in 
Anbetracht eines derartigen Fortschritts geändert werden 
können. Vor jeder derartigen Änderung sollte je nach Art 
der tierischen Nebenprodukte, deren Risiken bewertet wer
den sollen, und im Einklang mit den allgemeinen Grund
sätzen der Gemeinschaftsvorschriften, die ein hohes Maß 
an Sicherheit für die Gesundheit von Mensch und Tier 
sicherstellen sollen, die entsprechende wissenschaftliche 
Institution, also EFSA, die Europäische Arzneimittel-
Agentur oder der Wissenschaftliche Ausschuss „Konsum
güter“, eine Risikobewertung vornehmen. Allerdings sollte 
klar festgelegt werden, dass nach der Vermengung von tie
rischen Nebenprodukten verschiedener Kategorien die dar
aus entstandene Mischung gemäß den Vorschriften für den 
Bestandteil der Mischung gehandhabt werden sollte, der 
zur Kategorie mit dem höchsten Risiko gehört.
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(31) Wegen des hohen Risikos für die menschliche Gesundheit 
sollten tierische Nebenprodukte, von denen ein Risiko 
transmissibler spongiformer Enzephalopathien (TSE) aus
geht, insbesondere nicht für Futtermittel verwendet wer
den. Diese Beschränkung sollte auch für Wildtiere gelten, 
die Krankheiten übertragen könnten. Die Beschränkung 
hinsichtlich der Verfütterung von tierischen Nebenproduk
ten, von denen ein TSE-Risiko ausgeht, sollte unbeschadet 
der Vorschriften über die Verfütterung in der Verordnung 
(EG) Nr. 999/2001 gelten.

(32) Tierische Nebenprodukte von Versuchstieren im Sinne der 
Richtlinie 86/609/EWG sollten auch von der Nutzung in 
Futtermitteln aufgrund der potenziellen Gefahren, die sich 
aus diesen tierischen Nebenprodukten ergeben, ausge
schlossen werden. Allerdings können die Mitgliedstaaten 
die Verwendung von tierischen Nebenprodukten von Ver
suchstieren, die zur Erprobung neuer Futtermittel-
Zusatzstoffe, in Übereinstimmung mit der Verordnung 
(EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. September 2003 über Zusatzstoffe zur Ver
wendung in der Tierernährung

(1)  ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 29.

 (1) verwendet wurden, 
gestatten.

(33) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates vom
26.  Juni 1990 zur Schaffung eines Gemeinschafts
verfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tier
arzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln tierischen 
Ursprungs

(2)  ABl. L 224 vom 18.8.1990, S. 1.

 (2) und der Richtlinie 96/22/EG des Rates vom
29. April 1996 über das Verbot der Verwendung bestimm
ter Stoffe mit hormonaler bzw. thyreostatischer Wirkung 
und von ß-Agonisten in der tierischen Erzeugung

(3)  ABl. L 125 vom 23.5.1996, S. 3.

 (3) ist die 
Verwendung bestimmter Stoffe und Arzneimittel verboten. 
Darüber hinaus enthält die Richtlinie 96/23/EG des Rates 
vom 29.  April 1996 über Kontrollmaßnahmen hinsicht
lich bestimmter Stoffe und ihrer Rückstände in lebenden 
Tieren und tierischen Erzeugnissen

(4)  ABl. L 125 vom 23.5.1996, S. 10.

 (4) Vorschriften über 
die Kontrolle bestimmter Stoffe und ihrer Rückstände in 
lebenden Tieren und tierischen Erzeugnissen. Die Richtli
nie 96/23/EG enthält auch Vorschriften, die zur Anwen
dung kommen, wenn festgestellt wurde, dass Rückstände 
von zugelassenen Stoffen oder Kontaminanten vorhanden 
sind, die die zulässigen Werte übersteigen. Damit die Kohä
renz der Gemeinschaftsvorschriften sichergestellt wird, 
sollten Erzeugnisse tierischen Ursprungs, in denen Stoffe 
entdeckt werden, die nicht im Einklang mit der Verord
nung (EWG) Nr.  2377/90 und den Richtlinien 96/22/EG 
und  96/23/EG stehen, — je nachdem, welches Risiko sie 
für die Lebensmittel- und Futtermittelkette bergen, — als 
Material der Kategorie 1 oder 2 gelten.

(34) Gülle sowie Magen- und Darminhalt sollten nicht beseitigt 
werden, vorausgesetzt, es wird durch sachgemäße Behand
lung sichergestellt, dass bei ihrer Ausbringung keine Krank
heiten übertragen werden. Tierische Nebenprodukte von 
Tieren, die im Tierhaltungsbetrieb verenden oder zur Til
gung von Seuchen getötet wurden, sollten nicht in der 
Futtermittelkette verwendet werden. Diese Beschränkung 
sollte auch für tierische Nebenprodukte gelten, die in die 
Gemeinschaft eingeführt werden dürfen, wenn sie gemäß 
Kontrollen an der Eingangsgrenzkontrollstelle nicht den 

Gemeinschaftsvorschriften entsprechen, sowie für Pro
dukte, die gemäß in der Gemeinschaft durchgeführten 
Kontrollen nicht den einschlägigen Anforderungen ent
sprechen. Eine Nichteinhaltung der Richtlinie 2000/13/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. März 
2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit
gliedstaaten über die Etikettierung und Aufmachung von 
Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür

(5)  ABl. L 109 vom 6.5.2000, S. 29.

 (5) und der Ver
ordnung (EG) Nr. 767/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über das Inverkehrbringen und die Verwen
dung von Futtermitteln

(6)  ABl. L 229 vom 1.9.2009, S. 1.

 (6) sollte nicht dazu führen, dass 
Erzeugnisse, die für die Grenzkontrolle bereitgestellt wur
den, aus der Futtermittelkette ausgeschlossen werden.

(35) Seit dem Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 
werden bestimmte tierische Nebenprodukte automatisch 
der Kategorie 2 zugeordnet; dies beschränkt ihre Verwen
dungsmöglichkeiten erheblich und  — in Anbetracht der 
betreffenden Risiken  — möglicherweise unverhältnismä
ßig. Folglich sollten die genannten tierischen Nebenpro
dukte nun als Material der Kategorie 3 gelten, damit sie für 
bestimmte Verfütterungszwecke verwendet werden dürfen. 
Alle anderen tierischen Nebenprodukte, die nicht unter 
einer der drei Kategorien aufgeführt sind, sollten nach dem 
Vorsorgeprinzip weiterhin automatisch als Material der 
Kategorie 2 gelten, damit insbesondere der Grundsatz 
mehr Gewicht erhält, dass solche Materialien nicht in die 
für Nutztiere, die keine Pelztiere sind, bestehende 
Futtermittelkette gelangen sollten.

(36) Gemäß anderen Vorschriften, die durch die Verordnung 
(EG) Nr. 1774/2002 ergänzt werden und in Kraft getreten 
sind, nachdem die Verordnung (EG) Nr.  178/2002 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 28.  Januar 
2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und 
Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung 
der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit 
und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittel
sicherheit

(7)  ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1.

 (7) erlassen wurde, liegt die Verantwortung, die 
Gemeinschaftsvorschriften zum Schutz der Gesundheit 
von Mensch und Tier einzuhalten, hauptsächlich bei den 
Lebens- und Futtermittelunternehmern; es handelt sich 
bei diesen anderen Vorschriften um die Verordnung (EG) 
Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 29. April 2004 über Lebensmittelhygiene

(8)  ABl. L 139 vom 30.4.2004, S. 1.

 (8), die Ver
ordnung (EG) Nr.  853/2004 und die Verordnung (EG) 
Nr. 183/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Januar 2005 mit Vorschriften für die Futtermittel
hygiene

(9)  ABl. L 35 vom 8.2.2005, S. 1.

 (9). In Übereinstimmung mit den genannten Vor
schriften sollten Unternehmer, die Tätigkeiten gemäß der 
vorliegenden Verordnung durchführen, ebenfalls die 
Hauptverantwortung dafür tragen, dass die vorliegende 
Verordnung eingehalten wird. Diese Pflicht sollte klar 
gefasst und näher erläutert werden, was die Mittel betrifft, 
mit denen die Rückverfolgbarkeit sichergestellt wird, also 
etwa die gesonderte Sammlung und Kanalisierung tieri
scher Nebenprodukte. Etablierte Systeme, die die Rückver
folgbarkeit für Produkte, die ausschließlich auf nationaler 
Ebene zirkulieren, mit anderen Mitteln gewährleisten,
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sollten weiterhin genutzt werden, wenn sie die entspre
chenden Informationen bereitstellen. Es sollten alle 
Anstrengungen zur Förderung der Nutzung elektronischer 
und anderer Formen der Dokumentation unternommen 
werden, die nicht auf Papieraufzeichnungen beruhen, 
solange sie die volle Rückverfolgbarkeit gewährleisten.

(37) Damit sichergestellt wird, dass innerhalb eines Betriebs 
oder einer Anlage die Anforderungen dieser Verordnung 
erfüllt werden, ist ein System von Eigenkontrollen erfor
derlich. Die zuständigen Behörden berücksichtigen bei der 
Durchführung ihrer amtlichen Kontrollen die ordnungsge
mäße Durchführung von Eigenkontrollen. In bestimmten 
Betrieben oder Anlagen sollten Eigenkontrollen im Rah
men eines auf den HACCP-Grundsätzen (HACCP = Hazard 
Analysis and Critical Control Points) beruhenden Systems 
in Anlagen durchgeführt werden. Die HACCP-Grundsätze 
sollten auf den Erfahrungen bei deren Umsetzung gemäß 
den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften über die 
Lebens- und Futtermittelhygiene beruhen. In diesem 
Zusammenhang könnten nationale Leitlinien für eine gute 
Praxis als ein nützliches Instrument für die die praktische 
Umsetzung der HACCP-Grundsätze und anderer Aspekte 
der vorliegenden Verordnung dienen.

(38) Tierische Nebenprodukte sollten nur verwendet werden, 
wenn die Risiken für die Gesundheit von Mensch und Tier 
im Zuge ihrer Verarbeitung und des Inverkehrbringens von 
Folgeprodukten verringert werden, die auf der Grundlage 
tierischer Nebenprodukte hergestellt wurden. Ist dies nicht 
möglich, so sollten die tierischen Nebenprodukte unter 
sicheren Bedingungen beseitigt werden. Die Möglichkeiten, 
tierische Nebenprodukte der einzelnen Kategorien zu ver
wenden, sollten im Einklang mit anderen Gemeinschafts
vorschriften klarer formuliert werden. In der Regel sollten 
die Optionen für eine höhere Risikokategorie auch für 
geringere Risikokategorien möglich sein, es sei denn, 
besondere Erwägungen gelten im Hinblick auf das mit 
bestimmten tierischen Nebenprodukten verbundene 
Risiko.

(39) Tierische Nebenprodukte und ihre Folgeprodukte sollten 
gemäß den Umweltschutzvorschriften bezüglich Deponie
rung und Verbrennung von Abfällen beseitigt werden. 
Damit die Kohärenz der Gemeinschaftsvorschriften sicher
gestellt wird, sollte die Verbrennung gemäß der Richtlinie 
2000/76/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 4. Dezember 2000 über die Verbrennung von Abfäl
len

(1)  ABl. L 332 vom 28.12.2000, S. 91.

 (1) vorgenommen werden. Die Mitverbrennung von 
Abfällen — entweder zur Verwertung oder Beseitigung — 
unterliegt ähnlichen Bedingungen hinsichtlich der Zulas
sung und des Betriebs wie die Abfallverbrennung an sich, 
insbesondere im Hinblick auf Grenzwerte für Emissionen 
in der Luft, Abwasser und die Ableitung von Rückständen 
sowie Vorschriften über Kontrolle, Überwachung und Mes
sung. Daher sollte es erlaubt werden, Material aller drei 
Kategorien ohne vorherige Verarbeitung direkt mitzu
verbrennen. Zudem sollten spezielle Bestimmungen für die 
Zulassung von Klein- und Großverbrennungsanlagen erlas
sen werden.

(40) Die Verwendung tierischer Nebenprodukte oder ihrer 
Folgeprodukte als Brennstoff sollte zugelassen werden; dies 

sollte nicht als Abfallbeseitigung gelten. Allerdings sollte 
dies unter Bedingungen stattfinden, die den Schutz der 
Gesundheit von Mensch und Tier und die Einhaltung ein
schlägiger Umweltschutzvorschriften gewährleisten.

(41) Diese Verordnung sollte die Möglichkeit vorsehen, Zeit-, 
Temperatur- und Druckparameter für die Verarbeitungs
methoden für tierische Nebenprodukte festzulegen, insbe
sondere für die in der Verordnung (EG) Nr.  1774/2002 
aufgeführten Methoden 2 bis 7.

(42) Schalen von Weich- und Krebstieren ohne weiches Gewebe 
oder Fleisch sollten nicht unter den Anwendungsbereich 
dieser Verordnung fallen. Angesichts der verschiedenen 
Verfahren in der Gemeinschaft, mit denen derartiges wei
ches Gewebe oder Fleisch von Schalen gelöst wird, sollte es 
möglich sein, Schalen zu verwenden, von denen nicht das 
gesamte weiche Gewebe oder Fleisch gelöst wurde, sofern 
eine solche Verwendung nicht zu einem Risiko für die 
Gesundheit von Mensch und Tier führt. Mithilfe von nati
onalen Leitfäden zur bewährten Praxis könnte Wissen über 
sachgemäße Bedingungen weitergegeben werden, unter 
denen eine solche Verwendung möglich wäre.

(43) Angesichts des begrenzten Risikos für die Gesundheit 
von Mensch und Tier, das sich aus biodynamischen 
Zubereitungen im Sinne der Verordnung (EWG) 
Nr.  834/2007 des Rates vom 28.  Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und die Kennzeich
nung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen

(2)  ABl. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.

 (2) 
ergibt, sollte die zuständige Behörde, die Herstellung und 
Ausbringung solcher Produkte auf der Grundlage von 
Material der Kategorien 2 und 3 zulassen können.

(44) In Entwicklung befindliche neuartige Technologien eröff
nen nützliche Möglichkeiten zur Energiegewinnung aus 
tierischen Nebenprodukten und zu deren sicheren Beseiti
gung. Eine sichere Beseitigung kann durch eine Kombina
tion von Methoden für die sichere Einschließung tierischer 
Nebenprodukte vor Ort mit den bewährten Beseitigungs
methoden und durch eine Kombination zulässiger 
Verarbeitungsparameter mit neuen positiv bewerteten 
Normen erfolgen. Damit dem einschlägigen Fortschritt in 
Wissenschaft und Technik Rechnung getragen wird, soll
ten derartige Technologien in der gesamten Gemeinschaft 
als alternative Methoden zur Beseitigung oder Verwendung 
tierischer Nebenprodukte zugelassen werden. Hat eine Ein
zelperson eine Technologie entwickelt, so sollte die EFSA 
einen Antrag, den die zuständige Behörde geprüft hat, vor 
der Erteilung einer derartigen Zulassung nachprüfen, um 
sicherzustellen, dass das Potenzial der Technologie, Risiken 
zu verringern, bewertet wird und dass die Rechte einzel
ner, einschließlich der Vertraulichkeit betrieblicher Infor
mationen, gewahrt bleiben. Im Hinblick auf die Beratung 
von Antragstellern sollte ein Standardformat für die 
Antragstellung angenommen werden. Da dieses Doku
ment nur indikativ ist, sollte es nach dem Beratungs
verfahren in Zusammenarbeit mit EFSA angenommen 
werden.

(45) Es ist angebracht, die Bedingungen für das Inverkehrbrin
gen von tierischen Nebenprodukten und Folgeprodukten,
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die zur Verfütterung bestimmt sind, und von organischen 
Düngemitteln und Bodenverbesserungsmitteln klarer zu 
fassen, damit der Schutz der Lebensmittel- und 
Futtermittelkette gewährleistet wird. An Nutztiere, die 
keine Pelztiere sind, sollte nur Material der Kategorie 3 ver
füttert werden. Düngemittel, die auf der Grundlage tieri
scher Nebenprodukte hergestellt wurden, können die 
Sicherheit der Lebensmittel- und Futtermittelkette beein
trächtigen. Wurden sie aus Material der Kategorie 2 gewon
nenem Fleisch- und Knochenmehl oder aus verarbeitetem 
tierischen Eiweiß hergestellt, so sollte eine Komponente, 
etwa ein anorganischer oder unverdaulicher Stoff, beige
mengt werden, damit die direkte Verfütterung derartigen 
Materials verhindert wird. Diese Mischung ist nicht erfor
derlich, wenn die Zusammensetzung oder die Verpackung 
von Produkten, insbesondere von Produkten für die Ver
wendung durch den Endverbraucher, den Missbrauch des 
Produkts für Fütterungszwecke verhindert. Bei der Festle
gung der Komponenten, sollten unterschiedliche Gegeben
heiten in Bezug auf Klima und Boden und das Ziel für die 
Verwendung bestimmter Düngemittel berücksichtigt 
werden.

(46) Die Verordnung (EG) Nr.  1523/2007 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11.  Dezember 2007 über 
ein Verbot des Inverkehrbringens sowie der Ein- und Aus
fuhr von Katzen- und Hundefellen sowie von Produkten, 
die solche Felle enthalten, in die bzw. aus der Gemein
schaft

(1)  ABl. L 343 vom 27.12.2007, S. 1.

 (1) enthält ein allgemeines Verbot des Inverkehrbrin
gens sowie der Ein- und Ausfuhr von Katzen- und 
Hundefellen und von Produkten, die solche Felle enthalten. 
Allerdings sollte dieses Verbot nicht die Pflicht gemäß der 
vorliegenden Verordnung berühren, tierische Nebenpro
dukte von Katzen und Hunden, einschließlich entsprechen
der Felle, zu beseitigen.

(47) Zur Weiterentwicklung in Wissenschaft und Forschung 
sowie für künstlerische Aktivitäten kann die Verwendung 
tierischer Nebenprodukte oder Folgeprodukte aller Katego
rien nötig sein — zuweilen in Mengen, die geringer sind als 
die handelsüblichen. Um die Einfuhr und Verwendung der
artiger tierischer Nebenprodukte oder ihrer Folgeprodukte 
zu ermöglichen, sollte die zuständige Behörde die Bedin
gungen für einschlägige Tätigkeiten von Fall zu Fall bestim
men können. Harmonisierte Bedingungen sollten festgelegt 
werden, wenn Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene erfor
derlich sind.

(48) Die Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 enthält ausführliche 
Vorschriften, die als Ausnahme erlauben, Material der 
Kategorien  2 und  3 an Zootiere zu verfüttern. Die vorlie
gende Verordnung sollte entsprechende Vorschriften ent
halten und die Fütterung mit bestimmtem Material der 
Kategorie 1 sollte gestattet sein und sie sollte die Möglich
keit vorsehen, Durchführungsvorschriften zur Begrenzung 
aller möglichen Risiken für die Gesundheit von Mensch 
und Tier festzulegen.

(49) Die Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 sieht vor, dass Mate
rial der Kategorie 1 an gefährdete oder geschützte Arten 
aasfressender Vögel und anderer Arten verfüttert werden 
darf, die in ihrem natürlichen Lebensraum leben, um die 
Artenvielfalt zu fördern. Damit die genannten Arten auf 

geeignete Weise erhalten werden können, sollte diese Art 
der Verfütterung gemäß der vorliegenden Verordnung und 
den Bedingungen zur Vermeidung der Verbreitung von 
Seuchen weiterhin erlaubt sein. Gleichzeitig sollten in den 
Umsetzungsmaßnahmen gesundheitliche Bedingungen 
festgelegt werden, die die Verwendung solchen Materials 
der Kategorie 1 zum Zweck der Verfütterung bei extensi
ver Beweidung und zur Verfütterung an andere fleischfres
sende Arten wie Bären und Wölfe gestatten. Es ist wichtig, 
dass diese gesundheitlichen Bedingungen das natürliche 
Ernährungsverhalten der betreffenden Arten sowie die 
gemeinschaftlichen Ziele für die Förderung der Arten
vielfalt im Sinne der Mitteilung der Kommission vom
22. Mai 2006 mit dem Titel „Eindämmung des Verlusts der 
biologischen Vielfalt bis zum Jahr 2010  — und darüber 
hinaus“ berücksichtigen.

(50) Das Vergraben oder die Verbrennung tierischer Nebenpro
dukte, insbesondere von toten Tieren, kann in besonderen 
Situationen gerechtfertigt sein; dies gilt speziell für entle
gene Gebiete oder im Rahmen der Seuchenbekämpfung, 
die die sofortige Beseitigung der Tiere erforderlich macht, 
die wegen des Ausbruchs einer ernsten übertragbaren 
Krankheit getötet wurden. Insbesondere sollte unter beson
deren Umständen die Beseitigung vor Ort gestattet sein, da 
die verfügbare Verwertungs- oder Verbrennungskapazität 
in einer Region oder einem Mitgliedstaat andernfalls die 
Seuchenbekämpfung einschränken könnte.

(51) Die geltende Ausnahmeregelung im Hinblick auf das Ver
graben und die Verbrennung tierischer Nebenprodukte 
sollte auf Gebiete ausgeweitet werden, bei denen praktisch 
kein Zugang möglich ist oder der Zugang eine Gefahr für 
die Gesundheit und Sicherheit der sammelnden Personen 
darstellt. Die bei der Anwendung der Verordnung (EG) 
Nr. 1774/2002 und in einigen Mitgliedstaaten mit Natur
katastrophen wie Waldbränden und Überflutungen 
gemachten Erfahrungen haben gezeigt, dass die Beseiti
gung durch Vergraben oder Verbrennung an Ort und Stelle 
gerechtfertigt sein kann, damit die rasche Beseitigung von 
Tieren sichergestellt und die Verbreitung von Seuchenge
fahren verhindert wird. Die Gesamtgröße entlegener 
Gebiete in einem Mitgliedstaat sollte ausgehend von den 
mit der Anwendung der Verordnung (EG) Nr.  999/2001 
gemachten Erfahrungen begrenzt werden, damit sicherge
stellt wird, dass die allgemeine Pflicht erfüllt wird, über ein 
sachgemäßes Beseitigungssystem gemäß der vorliegenden 
Verordnung zu verfügen.

(52) Bestimmten Betrieben oder Anlagen, die nur geringe Men
gen tierischer Nebenprodukte ohne Gefahr für die Gesund
heit von Mensch und Tier handhaben, sollte erlaubt 
werden, derartige tierische Nebenprodukte unter amtlicher 
Aufsicht auf anderem Wege als gemäß dieser Verordnung 
zu beseitigen. Allerdings sollten die Kriterien für solche 
außergewöhnlichen Umstände auf Gemeinschaftsebene 
festgelegt werden, um so ihre einheitliche Anwendung, die 
sich auf die tatsächliche Situation bestimmter Sektoren und 
die Verfügbarkeit anderer Beseitigungssysteme in einigen 
Mitgliedstaaten stützt, zu gewährleisten.

(53) Die möglichen Maßnahmen, die die zuständige Behörde im 
Zuge der amtlichen Kontrollen ergreift, sollten festgelegt 
werden, damit Rechtssicherheit gewährleistet ist, insbeson
dere im Hinblick auf die Aussetzung oder das dauerhafte
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Verbot der Tätigkeiten des Betriebs oder die Festlegung von 
Bedingungen zur Gewährleistung der sachgemäßen 
Anwendung dieser Verordnung. Diese amtlichen Kontrol
len sollten im Rahmen mehrjähriger Kontrollpläne gemäß 
Verordnung (EG) Nr.  882/2004 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 29.  April 2004 über amtliche 
Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des 
Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Vorschrif
ten über Tiergesundheit und Tierschutz

(1)  ABl. L 165 vom 30.4.2004, S. 1.

 (1) durchgeführt 
werden.

(54) Damit die Mitgliedstaaten die Menge des Materials überwa
chen können, die zur Beseitigung in ihr Hoheitsgebiet ein
geführt werden darf, sollte die zuständige Behörde den 
Empfang derartigen Materials in den jeweiligen Mitglied
staat zulassen.

(55) Zur Begrenzung möglicher Risiken können eine Druck
sterilisation und die Erfüllung zusätzlicher Beförderungsbe
dingungen verlangt werden. Damit die Rückverfolgbarkeit 
und die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behör
den der Mitgliedstaaten, die die Versendung von tierischen 
Nebenprodukten oder Folgeprodukten überwachen, 
gewährleistet wird, sollte das mit der Entscheidung 
2004/292/EG  der Kommission

(2)  ABl. L 94 vom 31.3.2004, S. 63.

 (2) eingeführte TRACES-
System dafür genutzt werden, Informationen über die Ver
sendung von Material und Fleisch- und Knochenmehl der 
Kategorien  1 und  2 oder von aus Material der Kategorie 1 
und 2 gewonnenem tierischen Fett und von aus Material der 
Kategorie 3 verarbeitetem tierischen Eiweiß bereitzustellen; 
für Material, das in der Regel in kleinen Mengen für 
Forschungs-, Bildungs-, Kunst- oder Diagnosezwecke ver
sandt wird, sollten besondere Bedingungen festgelegt wer
den, um die Beförderung dieses Materials innerhalb der 
Gemeinschaft zu erleichtern. Bilaterale Vereinbarungen zur 
Erleichterung der Kontrolle des Materials, das zwischen Mit
gliedstaaten mit einer gemeinsamen Grenze transportiert 
wird, sollten unter besonderen Umständen gestattet sein.

(56) Damit der Transport von Sendungen durch Drittländer 
erleichtert wird, die an mehr als einen Mitgliedstaat angren
zen, sollte eine Sonderregelung für die Beförderung von 
Sendungen vorgesehen werden, die über das Hoheitsgebiet 
eines Drittlandes aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
in das eines anderen Mitgliedstaats befördert werden; 
dadurch soll insbesondere gewährleistet werden, dass Sen
dungen, die erneut in die Gemeinschaft eingeführt werden, 
Veterinärkontrollen gemäß der Richtlinie 89/662/EWG des 
Rates vom 11. Dezember 1989 zur Regelung der veterinär
rechtlichen Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel 
im Hinblick auf den gemeinsamen Binnenmarkt

(3)  ABl. L 395 vom 30.12.1989, S. 13.

 (3) unter
zogen werden.

(57) Damit die Kohärenz der Gemeinschaftsvorschriften sicher
gestellt wird, ist es erforderlich, das Zusammenspiel zwi
schen den Vorschriften dieser Verordnung und den 

Gemeinschaftsvorschriften über Abfälle zu klären. Insbe
sondere sollte die Kohärenz mit dem Verbot der Ausfuhr 
von Abfällen gewährleistet werden, das in der Verordnung 
(EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 14. Juni 2006 über die Verbringung von Abfäl
len

(4)  ABl. L 190 vom 12.7.2006, S. 1.

 (4) festgelegt ist. Damit möglicherweise nachteilige Aus
wirkungen auf die Umwelt vermieden werden, sollte die 
Ausfuhr von tierischen Nebenprodukten und entsprechen
den Folgeprodukten verboten werden, die durch Verbren
nung oder Deponierung beseitigt werden sollen. Die 
Ausfuhr tierischer Nebenprodukte und ihrer Folge
produkte sollte auch ausgeschlossen werden, wenn das Ziel 
darin besteht, sie in einer Biogas- oder Kompostieranlage in 
Drittländer zu verwenden, die nicht Mitglied der OECD 
sind; dadurch sollten möglicherweise nachteilige Auswir
kungen auf die Umwelt und Risiken für die Gesundheit 
von Mensch und Tier vermieden werden. Bei der Anwen
dung der Vorschriften, die vom Ausfuhrverbot abweichen, 
ist die Kommission verpflichtet, dem Basler Übereinkom
men über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Ver
bringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung, wie es 
im Namen der Gemeinschaft gemäß Beschluss 93/98/EWG 
des Rates

(5)  ABl. L 39 vom 16.2.1993, S. 1.

 (5) abgeschlossen wurde, und dem entsprechen
den Abänderungsbeschluss III/1 der Konferenz der 
Vertragsparteien uneingeschränkt Rechnung zu tragen; 
diese wurden im Namen der Gemeinschaft mit dem 
Beschluss 97/640/EWG des Rates

(6)  ABl. L 272 vom 4.10.1997, S. 45.

 (6) bestätigt und mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 durchgeführt.

(58) Ferner sollte gewährleistet werden, dass tierische Neben
produkte, die mit gefährlichen Abfällen gemäß der Ent
scheidung 2000/532/EG der Kommission vom 3.  Mai 
2000 zur Ersetzung der Entscheidung 94/3/EG über ein 
Abfallverzeichnis gemäß Artikel  1 Buchstabe a der Richt
linie 75/442/EWG des Rates über Abfälle und der Entschei
dung 94/904/EG des Rates über ein Verzeichnis 
gefährlicher Abfälle

(7)  ABl. L 226 vom 6.9.2000, S. 3.

 (7) im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 der 
Richtlinie 91/689/EWG über gefährliche Abfälle vermischt 
oder kontaminiert sind, nur gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1013/2006 eingeführt, ausgeführt oder zwischen den 
Mitgliedstaaten versandt werden. Auch ist es erforderlich, 
Vorschriften über die Versendung solchen Materials inner
halb eines Mitgliedstaats festzulegen.

(59) Die Kommission sollte Kontrollen in den Mitgliedstaaten 
durchführen können. Kontrollen der Gemeinschaft in 
Drittländern sollten gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 882/2004 durchgeführt werden.

(60) Für die Einfuhr von tierischen Nebenprodukten und deren 
Folgeprodukten in die Gemeinschaft und für die Durchfuhr 
solchen Materials sollten Vorschriften gelten, die zumin
dest so streng sind wie die in der Gemeinschaft geltenden 
Vorschriften. Alternativ können die Vorschriften, die in 
Drittländern für tierische Nebenprodukte und deren Folge
produkte gelten, als den Gemeinschaftsvorschriften gleich
wertig betrachtet werden. Angesichts des Risikos, das 
möglicherweise Produkte bergen, die für die Verwendung 
außerhalb der Futtermittelkette bestimmt sind, sollten für 
diese vereinfachte Einfuhrvorschriften gelten.
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(61) Das Gemeinschaftsrecht über die Herstellung von Folge
produkten, die für die Verwendung als kosmetische Mittel, 
Arzneimittel oder Medizinprodukte bestimmt sind, besteht 
aus einem umfassenden Rahmen für das Inverkehrbringen 
derartiger Produkte: Richtlinie 76/768/EWG des Rates vom
27. Juli 1976 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über kosmetische Mittel

(1)  ABl. L 262 vom 27.9.1976, S. 169.

 (1), Richtlinie 
2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 6.  November 2001 zur Schaffung eines 
Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel

(2)  ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67.

 (2), Richtli
nie 2001/82/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 6.  November 2001 zur Schaffung eines 
Gemeinschaftskodexes für Tierarzneimittel

(3)  ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 1.

 (3), Richtlinie 
90/385/EWG des Rates vom 20.  Juni 1990 zur Anglei
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
aktive implantierbare medizinische Geräte

(4)  ABl. L 189 vom 20.7.1990, S. 17.

 (4), Richtlinie 
93/42/EWG des Rates vom 14.  Juni 1993 über Medizin
produkte

(5)  ABl. L 169 vom 12.7.1993, S. 1.

 (5) und Richtlinie 98/79/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27.  Oktober 1998 über 
In-vitro-Diagnostika

(6)  ABl. L 331 vom 7.12.1998, S. 1.

 (6) (nachstehend „Einzelrichtlinien“). 
Allerdings enthalten die Einzelrichtlinien über kosmetische 
Mittel und Medizinprodukte keine Vorschriften über den 
Schutz gegen Risiken für die Tiergesundheit. In solchen 
Fällen sollte die vorliegende Verordnung auf solche Risiken 
Anwendung finden, wie auch der Rückgriff auf Schutz
maßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr.  178/2002 
möglich sein sollte.

(62) Für tierische Nebenprodukte oder deren Folgeprodukte, die 
als Rohmaterial oder Bestandteile zur Herstellung solcher 
Folgeprodukte geliefert werden, sollten ebenfalls die Einzel
richtlinien gelten, und zwar insofern, als sie Vorschriften 
über die Begrenzung von Risiken für die Gesundheit von 
Mensch und Tier enthalten. Diese Einzelrichtlinien enthal
ten bereits Vorschriften über Ausgangsstoffe tierischen 
Ursprungs, die sich zur Herstellung der genannten Folge
produkte verwenden lassen, sowie bestimmte Bedingun
gen, mit denen der Schutz der Gesundheit von Mensch und 
Tier sichergestellt werden soll. Insbesondere untersagt die 
Richtlinie 76/768/EWG die Verwendung von Material der 
Kategorien 1 und 2 in kosmetischen Mitteln und verpflich
tet die Hersteller, bewährte Herstellungsverfahren einzuset
zen. Die Richtlinie 2003/32/EG der Kommission

(7)  ABl. L 105 vom 26.4.2003, S. 18.

 (7) enthält 
genaue Spezifikationen bezüglich Medizinprodukten, die 
unter Verwendung von Gewebe tierischen Ursprungs her
gestellt wurden.

(63) Sind jedoch derartige Bedingungen in Einzelrichtlinien 
noch nicht festgelegt oder decken sie bestimmte Risiken 
für die Gesundheit von Mensch und Tier nicht ab, so sollte 
die vorliegende Verordnung gelten, wie auch der Rückgriff 
auf Schutzmaßnahmen gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 178/2002 möglich sein sollte.

(64) Bestimmte Folgeprodukte gelangen nicht in die 
Futtermittelkette oder werden nicht auf Flächen ausge
bracht, auf denen Nutztiere weiden oder Grünfutter zu 

Verfütterung geschnitten wird. Dazu gehören Produkte für 
technische Verwendungszwecke, zum Beispiel behandelte 
Häute für die Lederherstellung, bearbeitete Wolle für die 
Textilindustrie, Knochenasche für Klebstoffe und verarbei
tetes Material für Heimtierfutter. Unternehmern sollte das 
Inverkehrbringen derartiger Produkte erlaubt werden, vor
ausgesetzt, dass diese entweder aus Rohmaterial gewonnen 
werden, das keine Behandlung erfordert, oder die Behand
lung oder Endverwendung des behandelten Materials 
gewährleistet eine angemessene Risikobegrenzung.

(65) In einigen Mitgliedstaaten wurde festgestellt, dass die Ver
ordnung (EG) Nr.  1774/2002 in bestimmten Fällen nicht 
eingehalten wurde. Daher sind zusätzlich zur strengen 
Durchsetzung der Verordnung strafrechtliche und andere 
Sanktionen gegen Unternehmer erforderlich, die die 
genannte Verordnung nicht einhalten. Aus diesem Grund 
sollten die Mitgliedstaaten Vorschriften über Sanktionen 
erlassen, die bei Verstößen gegen die vorliegende Verord
nung verhängt werden.

(66) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Festlegung 
gesundheitlicher und tierseuchenrechtlicher Vorschriften 
für tierische Nebenprodukte und ihre Folgeprodukte, zur 
Verhinderung und Minimierung der Gefahren für die 
Gesundheit von Mensch und Tier, die von diesen Produk
ten ausgehen, und insbesondere zum Schutz der Sicherheit 
von Lebensmittel- und Futtermittelketten auf Ebene der 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden 
können und daher besser auf Gemeinschaftsebene zu ver
wirklichen sind, kann die Gemeinschaft im Einklang mit 
dem in Artikel 5 EG-Vertrag niedergelegten Subsidiaritäts
prinzip tätig werden. Gemäß dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das zur Erreichung dieses Ziels 
erforderliche Maß hinaus.

(67) Damit die Rechtssicherheit verbessert wird, und im Hin
blick auf das allgemeine Ziel der Kommission, die 
Gemeinschaftsvorschriften zu vereinfachen, sollte in die
ser Verordnung ein kohärenter Rechtsrahmen festgelegt 
werden; hierbei sollten die Vorschriften der Verordnung 
(EG) Nr.  1774/2002 sowie die Erfahrungen und Fort
schritte berücksichtigt werden, die seit dem Inkrafttreten 
der genannten Verordnung gemacht wurden. Die Verord
nung (EG) Nr.  1774/2002 sollte daher aufgehoben und 
durch die vorliegende Verordnung ersetzt werden.

(68) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen 
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG 
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitä
ten für die Ausübung der der Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse beschlossen werden

(8)  ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.

 (8).

(69) Damit die Kohärenz und Klarheit der Gemeinschaftsvor
schriften verbessert wird, sollten die Vorschriften, die die 
technischen Aspekte bestimmter Tätigkeiten unter Ver
wendung tierischer Nebenprodukte betreffen und derzeit
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in den Anhängen der Verordnung (EG) Nr.  1774/2002 
enthalten sind, sowie Durchführungsmaßnahmen, die auf 
der Grundlage der genannten Verordnung

(1)  Verordnung (EG) Nr. 811/2003 hinsichtlich des Verbots der Rückfüh
rung innerhalb derselben Tierart in Bezug auf Fisch sowie hinsichtlich
des Verbrennens und Vergrabens tierischer Nebenprodukte
(ABl. L 117 vom 13.5.2003, S. 14); Beschluss 2003/322/EG hinsicht
lich der Fütterung bestimmter Aas fressender Vögel mit bestimmten
Materialien der Kategorie 1 (ABl.  L  117 vom 13.5.2003, S.  32). Ent
scheidung 2003/324/EG betreffend eine Ausnahmeregelung für Pelz
tiere vom Verbot der Rückführung innerhalb derselben Tierart
(ABl.  L  117 vom 13.5.2003, S.  37); Verordnung (EG) Nr.  92/2005
hinsichtlich der Maßnahmen zur Beseitigung oder Verwendung tieri
scher Nebenprodukte (ABl. L 19 vom 21.1.2005, S. 27); Verordnung
(EG) Nr. 181/2006 hinsichtlich anderer organischer Düngemittel und
Bodenverbesserungsmittel als Gülle (ABl. L 29 vom 2.2.2006, S. 31);
Verordnung (EG) Nr.  1192/2006 über Listen zugelassener Betriebe
(ABl.  L  215 vom 5.8.2006, S.  10); Verordnung (EG) Nr.  2007/2006
hinsichtlich der Einfuhr und Durchfuhr bestimmter Zwischener
zeugnisse aus Material der Kategorie 3 (ABl. L 379 vom 28.12.2006,
S. 98).

 (1) durch die 
Kommission erlassen wurden, in gesonderten Durch
führungsrechtsakten festgelegt werden. Verbraucher und 
sonstige betroffene Gruppen sollten hinsichtlich Fragen im 
Zusammenhang mit der vorliegenden Verordnung gemäß 
dem Beschluss der Kommission vom 6. August 2004 über 
die Einsetzung einer Beratenden Gruppe für die 
Lebensmittelkette sowie für Tier- und Pflanzen
gesundheit

(2)  ABl. L 275 vom 25.8.2004, S. 17.

 (2) angehört und informiert werden.

(70) Insbesondere sollte die Kommission die Befugnis erhalten, 
Vorschriften über Folgendes zu erlassen: Änderung des 
Endpunkts in der Fertigungskette für bestimmte Folge
produkte und Festlegung eines solchen Endpunkts für 
einige andere Folgeprodukte, Vorschriften im Hinblick auf 
schwere übertragbare Krankheiten, bei deren Auftreten die 
Versendung tierischer Nebenprodukten und ihrer Folge
produkte nicht zugelassen werden sollte und/oder die 
Bedingungen für eine solche Versendung, Maßnahmen zur 
Änderung der Kategorisierung tierischer Nebenprodukte 
und Folgeprodukte, Maßnahmen in Bezug auf die Ein
schränkungen bei der Verwendung und Entsorgung von 
tierischen Nebenprodukten und Folgeprodukten, Maßnah
men zur Festlegung der Voraussetzungen für die Anwen
dung bestimmter Ausnahmen hinsichtlich der 
Verwendung, Sammlung und Beseitigung tierischer Neben
produkte und Folgeprodukte sowie Maßnahmen zur 
Genehmigung oder Ablehnung einer alternativen Methode 
für die Verwendung und Entsorgung von tierischen Neben
produkten und Folgeprodukten.

(71) Darüber hinaus sollte die Kommission die Befugnis erhal
ten, spezifischere Vorschriften anzunehmen betreffend die 
Sammlung und den Transport tierischer Nebenprodukte 
und Folgeprodukte, die Infrastruktur, die Ausstattungs-
und Hygiene-Anforderungen für Betriebe und Anlagen, die 
tierische Nebenprodukte und Folgeprodukte bearbeiten, 
die Bedingungen und die technischen Anforderungen für 
den Umgang mit tierischen Nebenprodukten und Folge
produkten, einschließlich der zur Bestätigung einer solchen 
Behandlung vorzulegenden Belege, der Bedingungen für 
das Inverkehrbringen von tierischen Nebenprodukten und 
deren Folgeprodukten, der Anforderungen an die sichere 
Gewinnung, sichere Behandlung und sichere End
verwendungen, der Bedingungen für Einfuhr, Durchfuhr 
und Ausfuhr von tierischen Nebenprodukten und deren 
Folgeprodukten, der Einzelheiten für die Durchführung der 

amtlichen Kontrollen, einschließlich der Vorschriften über 
die Referenzmethoden für mikrobiologische Analysen 
sowie der Bedingungen für die Kontrolle des Versands von 
bestimmten tierischen Nebenprodukten und deren Folge
produkten zwischen Mitgliedstaaten. Da es sich hierbei um 
Maßnahmen von allgemeiner Tragweite handelt, die eine 
Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Ver
ordnung durch Hinzufügung neuer nicht wesentlicher 
Bestimmungen bewirken, sind diese Maßnahmen nach 
dem Regelungsverfahren mit Kontrolle gemäß Artikel  5a 
des Beschlusses 1999/468/EG zu erlassen.

(72) Aus Gründen der Effizienz sollten für den Erlass von Vor
schriften über die Versendung tierischer Nebenprodukte 
aus Haltungsbetrieben, Anlagen oder Gebieten, die 
Beschränkungen unterliegen, die normalerweise auf das 
Regelungsverfahren mit Kontrolle anwendbaren Fristen 
verkürzt werden. Aus Gründen der Dringlichkeit ist es not
wendig, das Dringlichkeitsverfahren nach Artikel  5a 
Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG zur Annahme von 
Maßnahmen zur Änderung des Endpunktes in der 
Fertigungskette für bestimmte Produkte anzuwenden —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

TITEL  I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

KAPITEL  I

Gemeinsame Bestimmungen

A b s c h n i t t  1

G e g e n s t a n d , A n w e n d u n g s b e r e i c h u n d 
D e f i n i t i o n e n

Artikel  1

Gegenstand

Mit dieser Verordnung werden Hygiene- und Tiergesundheitsvor
schriften für tierische Nebenprodukte und ihre Folgeprodukte 
festgelegt, mit deren Hilfe die Risiken, die sich aus diesen Produk
ten für die Gesundheit von Mensch und Tier ergeben, verhindert 
beziehungsweise möglichst gering gehalten werden sollen und 
speziell die Sicherheit der Lebensmittel- und Futtermittelkette 
geschützt werden soll.

Artikel  2

Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für: 

a) tierische Nebenprodukte und ihre Folgeprodukte, die gemäß 
dem Gemeinschaftsrecht vom Verzehr ausgeschlossen sind, 
sowie
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b) die folgenden Produkte, die aufgrund einer Entscheidung 
eines Unternehmers, die unwiderruflich ist, von der 
Lebensmittelkette ausgeschlossen sind und für andere Zwe
cke als zum menschlichem Verzehr bestimmt sind:

i) Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die gemäß dem 
Gemeinschaftsrecht verzehrt werden dürfen;

ii) Rohstoffe für die Erzeugung von Erzeugnissen tierischen 
Ursprungs.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für folgende tierische 
Nebenprodukte: 

a) ganze Körper oder Teile von Wildtieren, ausgenommen von 
frei lebendem Wild, bei denen kein Verdacht auf Vorliegen 
einer auf Mensch oder Tier übertragbaren Krankheit besteht, 
außer Wassertiere, die für Handelszwecke angelandet werden;

b) ganze Körper oder Teile von frei lebendem Wild, die nach der 
Tötung gemäß der guten Jagdpraxis nicht eingesammelt wer
den, unbeschadet der Verordnung (EG) Nr. 853/2004;

c) tierische Nebenprodukte aus Jagdwild und Jagdwildfleisch 
gemäß Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe e der Verordnung (EG) 
Nr. 853/2004;

d) Eizellen, Embryonen und Samen für Zuchtzwecke;

e) Rohmilch, Kolostrum und daraus gewonnene Erzeugnisse, 
die im Ursprungsbetrieb gewonnen, aufbewahrt, beseitigt 
oder verwendet werden;

f) Schalen von Weich- und Krebstieren ohne weiches Gewebe 
und Fleisch;

g) Küchen- und Speiseabfälle, es sei denn,

i) sie stammen von international eingesetzten 
Verkehrsmitteln;

ii) sie sind zur Fütterung bestimmt;

iii) sie sind zur Drucksterilisation oder zur Verarbeitung 
mittels Methoden gemäß Artikel  15 Absatz  1 Unterab
satz 1 Buchstabe b oder zur Umwandlung in Biogas oder 
zur Kompostierung bestimmt;

h) unbeschadet des gemeinschaftlichen Umweltrechts, Material 
von Schiffen, das den Verordnungen (EG) Nr.  852/2004 
und  (EG) Nr.  853/2004 entspricht und das beim Fischerei
betrieb auf diesen Schiffen anfällt sowie auf See beseitigt wird, 
außer Material, das an Bord beim Ausnehmen von Fisch 
anfällt, der Anzeichen einer Krankheit, einschließlich Parasi
ten, die auf Menschen übertragbar sind, aufweist;

i) rohes Heimtierfutter, das aus Einzelhandelsgeschäften 
stammt, in denen Fleisch ausschließlich zur unmittelbaren 
Abgabe an den Verbraucher an Ort und Stelle zerlegt und 
gelagert wird;

j) rohes Heimtierfutter, das von Tieren gewonnen wurde, die im 
Herkunftsbetrieb für den Verzehr im Haushalt des Landwirts 
geschlachtet wurden; sowie

k) Exkremente und Urin abgesehen von Gülle und nicht mine
ralisiertem Guano.

(3) Diese Verordnung berührt nicht das gemeinschaftliche 
Veterinärrecht, das die Überwachung und Tilgung von Tier
seuchen zum Ziel hat.

Artikel  3

Definitionen

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Begriff

1. „tierische Nebenprodukte“: ganze Tierkörper oder Teile von 
Tieren oder Erzeugnisse tierischen Ursprungs beziehungs
weise andere von Tieren gewonnene Erzeugnisse, die nicht 
für den menschlichen Verzehr bestimmt sind, einschließlich 
Eizellen, Embryonen und Samen;

2. „Folgeprodukt“: Produkte, die durch eine(n) oder mehrere 
Behandlungen, Umwandlungen oder Verarbeitungsschritte 
aus tierischen Nebenprodukten gewonnen werden;

3. „Erzeugnisse tierischen Ursprungs“: Erzeugnisse tierischen 
Ursprungs im Sinne der Verordnung (EG) Nr.  853/2004, 
Anhang I Nummer 8.1;

4. „Schlachtkörper“: Schlachtkörper im Sinne der Verordnung 
(EG) Nr. 853/2004, Anhang I Nummer 1.9;

5. „Tier“: ein Wirbeltier oder wirbelloses Tier;

6. „Nutztier“:

a) ein Tier, das vom Menschen gehalten, gemästet oder 
gezüchtet und zur Gewinnung von Lebensmitteln, 
Wolle, Pelz, Federn, Fellen und Häuten oder sonstigen 
von Tieren gewonnenen Erzeugnissen oder zu sonstigen 
landwirtschaftlichen Zwecken genutzt wird;

b) Equiden;

7. „Wildtier“: ein nicht von Menschen gehaltenes Tier;

8. „Heimtier“: ein Tier einer Art, die normalerweise von Men
schen zu anderen als zu landwirtschaftlichen Nutzzwecken 
gefüttert und gehalten, jedoch nicht verzehrt wird;

9. „Wassertier“: ein Wassertier gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buch
stabe e der Richtlinie 2006/88/EG;

10. „zuständige Behörde“: die zentrale Behörde eines Mitglied
staats, die für die Einhaltung der Vorschriften dieser Verord
nung zuständig ist oder jegliche andere Behörde, der diese 
Zuständigkeit übertragen wurde; dies schließt gegebenenfalls 
auch die entsprechende Behörde eines Drittlandes ein;

11. „Unternehmer“: die natürlichen oder juristischen Personen, 
unter deren effektiver Kontrolle sich ein tierisches Nebenpro
dukt oder ein Folgeprodukt befindet; dies schließt 
Beförderungsunternehmen, Händler und Verwender ein;
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12. „Verwender“: die natürlichen oder juristischen Personen, die 
tierische Nebenprodukte und ihre Folgeprodukte für beson
dere Fütterungszwecke, für Forschungszwecke oder für 
andere besondere Zwecke verwenden;

13. „Anlage“ oder „Betrieb“: jeder Ort an dem die Tätigkeit in 
Zusammenhang mit der Handhabung tierischer Nebenpro
dukte oder Folgeprodukte steht; ausgenommen davon sind 
Fischereifahrzeuge;

14. „Inverkehrbringen“: jede Tätigkeit, die zum Ziel hat, tierische 
Nebenprodukte oder deren Folgeprodukte an Dritte in der 
Gemeinschaft zu verkaufen oder jede andere Form der Liefe
rung gegen Bezahlung oder kostenlos an Dritte oder der 
Lagerung zur späteren Lieferung an Dritte;

15. „Durchfuhr“: die Verbringung durch die Gemeinschaft aus 
dem Hoheitsgebiet eines Drittlands in das Hoheitsgebiet eines 
Drittlands auf anderem Wege als auf dem See- oder Luftweg;

16. „Ausfuhr“: die Verbringung aus der Gemeinschaft in ein 
Drittland;

17. „transmissible spongiforme Enzephalopathien (TSE)“: alle 
transmissiblen spongiformen Enzephalopathien gemäß 
Artikel  3 Absatz  1 Buchstabe a der Verordnung (EG) 
Nr. 999/2001;

18. „spezifiziertes Risikomaterial“: spezifiziertes Risikomaterial 
gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g der Verordnung (EG) 
Nr. 999/2001;

19. „Drucksterilisation“: die Verarbeitung tierischer Nebenpro
dukte nach Zerkleinerung in Partikelgrößen von höchstens 
50 mm bei einer Kerntemperatur von mehr als 133 °C unun
terbrochen mindestens 20 Minuten lang und bei einem abso
luten Druck von mindestens 3 bar;

20. „Gülle“: Exkremente und/oder Urin von Nutztieren abgese
hen von Zuchtfisch, mit oder ohne Einstreu;

21. „genehmigte Deponie“: eine Deponie, für die eine Genehmi
gung gemäß der Richtlinie 1999/31/EG erteilt wurde;

22. „organisches Düngemittel“ und „Bodenverbesserungsmittel“: 
Materialien tierischen Ursprungs, die einzeln oder gemein
sam zur Erhaltung bzw. zur Verbesserung der Pflanzen
ernährung und der physikalisch-chemischen Eigenschaften 
sowie der biologischen Aktivität des Bodens verwendet 
werden; darunter auch Gülle, nicht mineralisierter 
Guano, Magen- und Darminhalt, Kompost und 
Fermentationsrückstände;

23. „entlegenes Gebiet“: ein Gebiet, in dem der Tierbestand so 
gering ist und die betreffenden Beseitigungsanlagen oder 
-betriebe so weit entfernt sind, dass der mit der Sammlung 
und dem Transport verbundene Aufwand im Vergleich zu 
einer Beseitigung an Ort und Stelle unangemessen wäre;

24. „Lebensmittel“: Lebensmittel gemäß Artikel  2 der Verord
nung (EG) Nr. 178/2002;

25. „Futtermittel“: Futtermittel gemäß Artikel 3 Absatz 4 der Ver
ordnung (EG) Nr. 178/2002;

26. „Zentrifugen- oder Separatorenschlamm“: Material, das als 
ein Nebenprodukt nach der Reinigung von Rohmilch und 
Trennung von Magermilch und Rahm von Rohmilch anfällt;

27. „Abfall“: Abfall im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 der Richtli
nie 2008/98/EG.

A b s c h n i t t  2

P f l i c h t e n

Artikel  4

Ausgangspunkt in der Herstellungskette und Pflichten

(1) Sobald die Unternehmer tierische Nebenprodukte oder 
Folgeprodukte herstellen, die in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen, kennzeichnen sie diese und gewährleisten, 
dass sie in Übereinstimmung mit dieser Verordnung behandelt 
werden (Ausgangspunkt).

(2) Die Unternehmer stellen allen Phasen der Sammlung, des 
Transports, der Handhabung, der Verarbeitung, der Umwandlung, 
der Bearbeitung, der Lagerung, des Inverkehrbringens, des Ver
triebs, der Verwendung und Entsorgung in den unter ihrer 
Kontrolle stehenden Unternehmen sicher, dass tierische Neben
produkte und Folgeprodukte den Anforderungen dieser Verord
nung, die für ihre Aktivitäten von Bedeutung sind, gerecht werden.

(3) Die Mitgliedstaaten überwachen und überprüfen, dass die 
einschlägigen Anforderungen dieser Verordnung von den Unter
nehmern über die gesamte Kette tierischer Nebenprodukte und 
deren Folgeprodukte im Sinne von Absatz  2 erfüllt werden. Zu 
diesem Zweck halten sie in Übereinstimmung mit den einschlä
gigen gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften ein System der amt
lichen Kontrollen aufrecht.

(4) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass ein angemessenes 
System auf ihrem Hoheitsgebiet besteht, mit dessen Hilfe sicher
gestellt wird, dass tierische Nebenprodukte: 

a) unverzüglich eingesammelt, gekennzeichnet und transpor
tiert sowie

b) gemäß dieser Verordnung behandelt, verwendet oder besei
tigt werden.

(5) Die Mitgliedstaaten können ihren Verpflichtungen gemäß 
Absatz  4 in Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedstaaten oder 
Drittländern nachkommen.

Artikel  5

Endpunkt in der Herstellungskette

(1) Folgeprodukte im Sinne von Artikel  33, die das Stadium 
der Produktion, das durch die in diesem Artikel genannten 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften geregelt ist, erreicht haben, 
gelten als am Endpunkt in der Herstellungskette angelangt, und 
unterliegen nicht mehr den Anforderungen dieser Verordnung. 
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Diese Folgeprodukte können anschließend ohne Einschränkungen 
gemäß der vorliegenden Verordnung in den Verkehr gebracht 
werden, und unterliegen nicht mehr den amtlichen Kontrollen 
gemäß dieser Verordnung. 

Der Endpunkt in der Herstellungskette kann geändert werden: 

a) für Produkte gemäß Artikel  33 Buchstaben a bis d, im Falle 
von Risiken für die Tiergesundheit;

b) für Produkte gemäß Artikel 33 Buchstaben e und f, im Falle 
von Risiken für die öffentliche Gesundheit oder die 
Tiergesundheit.

Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmun
gen dieser Verordnung werden nach dem in Artikel 52 Absatz 6 
genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

(2) Für Folgeprodukte im Sinne von Artikel 35 und 36, die für 
die Gesundheit von Mensch oder Tier keine erhebliche Gefahr 
mehr darstellen, kann ein Endpunkt in der Herstellungskette fest
gelegt werden, über den hinaus sie nicht mehr den Anforderun
gen dieser Verordnung unterliegen. 

Diese Folgeprodukte können anschließend ohne Einschränkungen 
gemäß der vorliegenden Verordnung in den Verkehr gebracht 
werden, und unterliegen nicht mehr den amtlichen Kontrollen in 
Übereinstimmung mit dieser Verordnung. 

Diese Maßnahmen, die eine Änderung nicht wesentlicher Bestim
mungen dieser Verordnung durch Ergänzung um neue nicht 
wesentliche Bestimmungen bewirken, sind nach dem Regelungs
verfahren mit Kontrolle gemäß Artikel 52 Absatz 5 zu erlassen. 

(3) Im Falle von Gefahren für die Gesundheit von Menschen 
oder Tieren, finden Artikel  53 und  54 der Verordnung (EG) 
Nr. 178/2002 über Sofortmaßnahmen sinngemäß auf die Folge
produkte im Sinne von Artikel 33 und 36 der vorliegenden Ver
ordnung Anwendung.

A b s c h n i t t  3

T i e r g e s u n d h e i t l i c h e B e s c h r ä n k u n g e n

Artikel  6

Allgemeine tiergesundheitliche Beschränkungen

(1) Tierische Nebenprodukte und Folgeprodukte von Tieren 
empfänglicher Arten dürfen nicht aus Haltungsbetrieben, Anla
gen, Betrieben oder Gebieten versandt werden, die Beschränkun
gen unterliegen 

a) gemäß den gemeinschaftlichen Veterinärvorschriften oder

b) aufgrund des Auftretens einer schweren übertragbaren 
Krankheit,

i) die in Anhang  I der Richtlinie 92/119/EWG aufgelistet 
ist oder

ii) die gemäß Unterabsatz 2 erlassen wurden.

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz  1 Buchstabe b Ziffer ii zur 
Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung 
durch Hinzufügung werden nach dem in Artikel  52 Absatz  4 
genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

(2) Absatz  1 gilt nicht, sofern tierische Nebenprodukte und 
ihre Folgeprodukte unter Bedingungen versandt werden, die zur 
Verhinderung der Ausbreitung von auf Mensch oder Tier über
tragbaren Krankheiten dienen. 

Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmun
gen dieser Verordnung durch Ergänzung werden nach dem in 
Artikel 52 Absatz 5 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen. 

A b s c h n i t t  4

E i n s t u f u n g

Artikel  7

Kategorisierung tierischer Nebenprodukte und ihrer 
Folgeprodukte

(1) Tierische Nebenprodukte sind nach dem Grad der von 
ihnen ausgehenden Gefahr für die Gesundheit von Mensch und 
Tier gemäß den in den Artikeln 8, 9 und 10 festgelegten Listen in 
spezifische Kategorien einzustufen.

(2) Folgeprodukte unterliegen den Regeln für die spezifische 
Kategorie tierischer Nebenprodukte, aus der sie gewonnen wur
den, sofern in dieser Verordnung nicht anders festgelegt oder in 
den Vorschriften zur Durchführung dieser Verordnung gefordert, 
in denen die Bedingungen, unter denen Folgeprodukte diesen von 
der Kommission erlassenen Regeln nicht unterliegen, spezifiziert 
werden können.

(3) Artikel 8, 9 und 10 können geändert werden, um dem wis
senschaftlichen Fortschritt hinsichtlich der Bewertung des Risiko
grades Rechnung zu tragen, sofern dieser Fortschritt auf der 
Grundlage einer Risikobewertung durch die entsprechende wis
senschaftliche Institution ermittelt werden kann. Jedoch dürfen 
keine in diesen Artikeln aufgeführten tierischen Nebenprodukte 
aus diesen Listen gestrichen werden; es dürfen nur Änderungen 
der Kategorisierung oder Ergänzungen vorgenommen werden.

(4) Die in den Absätzen  2 und  3 genannten Maßnahmen zur 
Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung 
auch durch Hinzufügung werden nach dem in Artikel 52 Absatz 4 
genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

Artikel  8

Material der Kategorie 1

Material der Kategorie 1 umfasst folgende tierische 
Nebenprodukte:

a) ganze Tierkörper und alle Körperteile, einschließlich Häute 
und Felle, folgender Tiere:

i) TSE-verdächtige Tiere im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 999/2001 oder Tiere, bei denen das Vorliegen einer 
TSE amtlich bestätigt wurde;

ii) Tiere, die im Rahmen von TSE-Tilgungsmaßnahmen 
getötet wurden;

iii) andere Tiere als Nutztiere und Wildtiere, insbesondere 
Heim-, Zoo- und Zirkustiere;
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iv) für Tierversuche gemäß Artikel 2 Buchstabe d der Richt
linie 86/609/EWG verwendete Tiere, unbeschadet Arti
kel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003;

v) Wildtiere, wenn der Verdacht besteht, dass sie mit einer 
auf Mensch oder Tier übertragbaren Krankheit infiziert 
sind;

b) folgendes Material

i) spezifiziertes Risikomaterial;

ii) ganze Tierkörper oder Teile toter Tiere, die zum Zeit
punkt der Beseitigung spezifiziertes Risikomaterial 
enthalten;

c) tierische Nebenprodukte von Tieren, die einer illegalen 
Behandlung gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d der Richt
linie 96/22/EG oder Artikel  2 Buchstabe b der Richtlinie 
96/23/EG unterzogen wurden;

d) tierische Nebenprodukte, die Rückstände anderer Stoffe und 
Umweltkontaminanten, die in Gruppe B (3) des Anhangs  I 
der Richtlinie 96/23/EG aufgelistet sind, enthalten, wenn 
diese Rückstände den gemeinschaftlich festgelegten Höchst
wert oder in Ermangelung dessen, den einzelstaatlichen 
Höchstwert überschreiten;

e) tierische Nebenprodukte, die bei der in den Vorschriften zur 
Umsetzung gemäß Artikel  27 Absatz  1 Buchstabe c vorge
schriebenen Behandlung von Abwasser eingesammelt 
werden

i) von Anlagen oder Betrieben, die Material der Kategorie 1 
verarbeiten oder

ii) von anderen Anlagen oder Betrieben in denen spezifi
ziertes Risikomaterial entfernt wird;

f) Küchenabfälle von international eingesetzten 
Verkehrsmitteln;

g) Gemische von Material der Kategorie 1 mit Material der Kate
gorie 2 oder der Kategorie 3 oder mit Material beider 
Kategorien.

Artikel  9

Material der Kategorie 2

Material der Kategorie 2 umfasst folgende tierische 
Nebenprodukte:

a) Gülle, nicht mineralisierter Guano sowie Magen- und 
Darminhalt;

b) tierische Nebenprodukte, die bei der in den Vorschriften zur 
Umsetzung gemäß Artikel  27 Absatz  1 Buchstabe c vorge
schriebenen Behandlung von Abwasser eingesammelt 
werden

i) von Anlagen oder Betrieben, die Material der Kategorie 2 
verarbeiten oder

ii) von Schlachthöfen, die nicht unter Artikel  8 Buchstabe 
e fallen;

c) tierische Nebenprodukte, die Rückstände von zugelassenen 
Stoffen oder Kontaminanten aufweisen, die über den gemäß 
Artikel  15 Absatz  3 der Richtlinie 96/23/EG zulässigen 
Grenzwerten liegen;

d) Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die aufgrund des Vorlie
gens von Fremdkörpern als für den menschlichen Verzehr 
nicht geeignet erklärt wurden;

e) andere Erzeugnisse tierischen Ursprungs als Material der 
Kategorie 1, die

i) aus einem Drittland eingeführt wurden und gemein
schaftliche Veterinärvorschriften über die Einfuhr oder 
die Verbringung in die Gemeinschaft nicht erfüllen, 
außer wenn ihre Einfuhr oder Verbringung nach den 
Gemeinschaftsvorschriften vorbehaltlich spezifischer 
Einschränkungen oder ihrer Rücksendung in das Dritt
land zulässig ist oder

ii) in einen anderen Mitgliedstaat versandt werden und 
Anforderungen, die in Gemeinschaftsvorschriften festge
legt oder zugelassen sind, nicht erfüllen, außer wenn sie 
mit Genehmigung der zuständigen Behörde des 
Mitgliedstaats zurückgesandt werden;

f) andere Tierkörper und Teile von Tieren als die in Artikel  8 
oder Artikel 10 genannten,

i) die auf anderem Wege zu Tode kamen als durch Schlach
tung oder Tötung zum menschlichen Verzehr, 
einschließlich Tieren, die zum Zweck der Seuchenbe
kämpfung getötet werden;

ii) Föten,

iii) Eizellen, Embryonen und Samen, die nicht für Zucht
zwecke vorgesehen sind; und

iv) tot in der Eischale liegendes Geflügel;

g) Gemische von Material der Kategorie 2 mit Material der Kate
gorie 3;

h) andere tierische Nebenprodukte als Material der Kategorie 1 
oder der Kategorie 3.

Artikel  10

Material der Kategorie 3

Material der Kategorie 3 umfasst folgende tierische 
Nebenprodukte:

a) Schlachtkörper und Teile von geschlachteten Tieren oder im 
Fall von getötetem Wild, ganze Körper oder Teile von toten 
Tieren, die gemäß den Gemeinschaftsvorschriften genuss
tauglich, jedoch aus kommerziellen Gründen nicht dafür 
bestimmt sind;
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b) Schlachtkörper und folgende Teile, die entweder von Tieren 
stammen, die in einem Schlachthof geschlachtet und nach 
einer Schlachttieruntersuchung als zum menschlichen Ver
zehr schlachttauglich eingestuft wurden oder ganze Körper 
und die folgenden Tierteile, die von Wild stammen, das 
gemäß den Gemeinschaftsvorschriften zum menschlichen 
Verzehr getötet wurde:

i) Schlachtkörper oder ganze Körper und Teile von Tieren, 
die gemäß den Gemeinschaftsvorschriften als genuss
untauglich zurückgewiesen wurden, jedoch keine Anzei
chen von auf Mensch oder Tier übertragbaren 
Krankheiten aufwiesen;

ii) Geflügelköpfe;

iii) Häute und Felle, einschließlich Zuputzabschnitte und 
Spalt; Hörner und Füße, einschließlich Zehenknochen 
sowie Carpus und Metacarpusknochen, Tarsus und 
Metatarsusknochen von

— anderen Tieren als Wiederkäuern, die auf TSE getes
tet werden müssen, sowie 

— Wiederkäuern, die gemäß Artikel  6 Absatz  1 der 
Verordnung (EG) Nr.  999/2001 mit negativem 
Ergebnis getestet wurden;

iv) Schweinsborsten;

v) Federn;

c) tierische Nebenprodukte von Geflügel und Hasenartigen, die 
gemäß Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe d der Verordnung (EG) 
Nr.  853/2004 in einem landwirtschaftlichen Betrieb 
geschlachtet wurden, die keine Anzeichen von auf Mensch 
oder Tier übertragbaren Krankheiten aufwiesen;

d) Blut von Tieren, die keine Anzeichen einer durch Blut auf 
Mensch oder Tier übertragbaren Krankheit aufwiesen, von 
den folgenden Tieren, die in einem Schlachthof geschlachtet 
wurden nachdem sie nach einer Schlachttieruntersuchung 
gemäß den Gemeinschaftsvorschriften als zum menschlichen 
Verzehr schlachttauglich eingestuft wurden:

i) anderen Tieren als Wiederkäuern, die auf TSE getestet 
werden müssen sowie

ii) Wiederkäuern, die gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Verord
nung (EG) Nr. 999/2001 mit negativem Ergebnis getes
tet wurden;

e) tierische Nebenprodukte, die bei der Gewinnung von für den 
menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen angefallen 
sind, einschließlich entfetteter Knochen und Grieben und 
Zentrifugen- oder Separatorenschlamm aus der 
Milchverarbeitung;

f) Erzeugnisse tierischen Ursprungs oder Lebensmittel, die Pro
dukte tierischen Ursprungs enthalten, die nicht mehr zum 
menschlichen Verzehr aus kommerziellen Gründen oder auf
grund von Herstellungs- oder Verpackungsmängeln oder 
Mängeln, von denen keine Gefahr für die Gesundheit von 
Mensch oder Tier ausgeht, bestimmt sind;

g) Heimtierfutter und Futtermittel tierischen Ursprungs oder 
Futtermittel, die tierische Nebenprodukte oder Folgeprodukte 
enthalten, die aus kommerziellen Gründen oder aufgrund 
von Herstellungs- oder Verpackungsmängeln oder anderen 
Mängeln, von denen keine Gefahr für die Gesundheit von 
Mensch oder Tier ausgeht, nicht mehr für die Fütterung 
bestimmt sind;

h) Blut, Plazenta, Wolle, Federn, Haare, Hörner, Abfall vom Huf
ausschnitt und Rohmilch von lebenden Tieren, die keine 
Anzeichen von durch dieses Produkt auf Mensch oder Tier 
übertragbaren Krankheiten aufwiesen;

i) Wassertiere und Teile von solchen, außer Meeressäugetiere, 
die keine Anzeichen einer auf Mensch oder Tier übertragba
ren Krankheit aufwiesen;

j) tierische Nebenprodukte von Wassertieren aus Betrieben 
oder Anlagen, die Erzeugnisse zum menschlichen Verzehr 
herstellen;

k) folgendes Material von Tieren, die keine Anzeichen von 
durch dieses Material auf Mensch oder Tier übertragbaren 
Krankheiten aufwiesen:

i) Schalen von Weich- und Krebstieren mit weichem 
Gewebe oder Fleisch;

ii) folgendes Material von Landtieren:

— Brütereinebenprodukte, 

— Eier, 

— Ei-Nebenprodukte, einschließlich Eierschalen,

iii) aus kommerziellen Gründen getötete Eintagsküken;

l) wirbellose Wasser- und Landtiere, ausgenommen für Mensch 
oder Tier krankheitserregende Arten;

m) Tiere und Teile von Tieren der zoologischen Ordnung Roden
tia und Hasenartige, außer Material der Kategorie 1 gemäß 
Artikel 8 Buchstabe a Ziffern iii, iv und v und der Kategorie 2 
gemäß Artikel 9 Buchstaben a bis g;

n) andere als die unter Buchstabe b dieses Artikels genannten 
Häute und Felle, Hufe, Federn, Wolle, Hörner, Haare und 
Pelze von toten Tieren, die keine Anzeichen einer durch die
ses Produkt auf Mensch oder Tier übertragbaren Krankheit 
aufwiesen;

o) Fettgewebe von Tieren, die keine Anzeichen einer durch die
ses Material auf Mensch oder Tier übertragbaren Krankheit 
aufwiesen, die in einem Schlachthof geschlachtet wurden und 
die nach einer Schlachttieruntersuchung gemäß den 
Gemeinschaftsvorschriften als zum menschlichen Verzehr 
schlachttauglich eingestuft wurden;

p) andere Küchen- und Speiseabfälle als die in Artikel  8 Buch
stabe f genannten.
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KAPITEL  II

Beseitigung und Verwendung tierischer Nebenprodukte und 
ihrer Folgeprodukte

A b s c h n i t t  1

E i n s c h r ä n k u n g e n i n B e z u g a u f d i e 
V e r w e n d u n g

Artikel  11

Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung

(1) Folgende Verwendungszwecke tierischer Nebenprodukte 
und ihrer Folgeprodukte sind verboten: 

a) die Fütterung von Landtieren einer bestimmten Art außer 
Pelztieren mit verarbeitetem tierischem Eiweiß, das aus Kör
pern oder Teilen von Körpern von Tieren derselben Art 
gewonnen wurde;

b) die Fütterung von Nutztieren, außer Pelztieren, mit Küchen-
und Speiseabfällen oder Futtermittel-Ausgangserzeugnissen, 
die Küchen- und Speiseabfälle enthalten oder daraus herge
stellt wurden;

c) die Fütterung von Nutztieren mit Grünfutter, entweder 
unmittelbar durch Beweidung oder durch Fütterung mit 
geschnittenem Grünfutter von Flächen, auf die organische 
Düngemittel oder Bodenverbesserungsmittel, außer Gülle, 
ausgebracht wurden, es sei denn, der Schnitt oder die Bewei
dung erfolgt nach einer Wartezeit, die eine ausreichende 
Kontrolle der Gefahren für die Gesundheit von Mensch und 
Tier gewährleistet und mindestens 21 Tage beträgt; und

d) die Fütterung von Zuchtfisch mit verarbeitetem tierischem 
Protein, das aus Körpern oder Teilen von Körpern von Zucht
fischen derselben Art gewonnen wurde.

(2) Folgendes betreffend können Maßnahmen getroffen 
werden: 

a) die durchzuführenden Prüfungen und Kontrollen, um die 
Anwendung der Verbote nach Absatz  1 zu gewährleisten, 
einschließlich der zu verwendenden Nachweisverfahren und 
Tests, um das Vorhandensein von Material mit Ursprung in 
bestimmten Arten zu prüfen und Schwellenwerte für unbe
deutende Mengen verarbeiteter tierischer Proteine im Sinne 
von Absatz  1 Buchstaben a und d, die durch zufällige und 
technisch unvermeidbare Verunreinigungen hervorgerufen 
wurden;

b) die Bedingungen für die Fütterung von Pelztieren mit verar
beitetem tierischem Eiweiß, das aus Körpern oder Teilen von 
Körpern von Tieren derselben Art gewonnen wurde sowie

c) die Bedingungen für die Fütterung von Nutztieren mit Grün
futter von Flächen, auf die organische Düngemittel oder 
Bodenverbesserungsmittel ausgebracht wurden, insbesondere 
eine Änderung der Wartezeit im Sinne von Absatz  1 
Buchstabe c.

Diese Maßnahmen, die eine Änderung nicht wesentlicher Bestim
mungen dieser Verordnung durch Ergänzung um neue nicht 
wesentliche Bestimmungen bewirken, werden nach dem in Arti
kel  52 Absatz  4 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

A b s c h n i t t  2

B e s e i t i g u n g u n d V e r w e n d u n g

Artikel  12

Beseitigung und Verwendung von Material der Kategorie 1

Material der Kategorie 1 ist

a) als Abfall durch Verbrennung zu beseitigen:

i) unmittelbar ohne vorherige Verarbeitung, oder

ii) nach Verarbeitung, durch Drucksterilisation auf Anord
nung der zuständigen Behörde, wobei das entstandene 
Material dauerhaft zu kennzeichnen ist;

b) durch Mitverbrennung zu verwerten oder zu beseitigen, 
wenn es sich bei dem Material der Kategorie 1 um Abfall 
handelt:

i) unmittelbar ohne vorherige Verarbeitung, oder

ii) nach Verarbeitung, durch Drucksterilisation auf Anord
nung der zuständigen Behörde, wobei das entstandene 
Material dauerhaft zu kennzeichnen ist;

c) sofern es sich um Material der Kategorie 1 außer dem in Arti
kel 8 Buchstabe a Ziffern i und ii genannten Material handelt, 
durch Drucksterilisation zu beseitigen, wobei das entstan
dene Material dauerhaft zu kennzeichnen und in einer geneh
migten Deponie zu vergraben ist;

d) sofern es sich um Material der Kategorie 1 gemäß Artikel  8 
Buchstabe f handelt, durch Vergraben in einer genehmigten 
Deponie zu beseitigen;

e) als Brennstoff zu verwenden mit oder ohne vorherige Verar
beitung oder

f) zur Herstellung von Folgeprodukten gemäß Artikel  33, 34 
und 36 zu verwenden und gemäß diesen Artikeln in Verkehr 
zu bringen.

Artikel  13

Beseitigung und Verwendung von Material der Kategorie 2

Material der Kategorie 2 ist

a) als Abfall durch Verbrennung zu beseitigen:

i) unmittelbar ohne vorherige Verarbeitung oder

ii) nach Verarbeitung, durch Drucksterilisation auf Anord
nung der zuständigen Behörde, wobei das entstandene 
Material dauerhaft zu kennzeichnen ist;
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b) durch Mitverbrennung zu verwerten oder zu beseitigen, 
wenn es sich bei dem Material der Kategorie 2 um Abfall 
handelt;

i) unmittelbar ohne vorherige Verarbeitung oder

ii) nach Verarbeitung, durch Drucksterilisation auf Anord
nung der zuständigen Behörde, wobei das entstandene 
Material dauerhaft zu kennzeichnen ist;

c) in einer genehmigten Deponie nach Verarbeitung durch 
Drucksterilisation und nach dauerhafter Kennzeichnung des 
entstandenen Materials zu beseitigen;

d) für die Herstellung von organischen Düngemitteln oder 
Bodenverbesserungsmitteln zu verwenden, die im Einklang 
mit Artikel  32 gegebenenfalls nach Verarbeitung durch 
Drucksterilisation und nach dauerhafter Kennzeichnung des 
entstandenen Materials in Verkehr gebracht werden sollen;

e) zu kompostieren oder in Biogas umzuwandeln:

i) nach Drucksterilisation und dauerhafter Kennzeichnung 
des entstandenen Materials oder

ii) mit oder ohne vorherige Verarbeitung, wenn es sich um 
Gülle, Magen und Darm und dessen Inhalt, Milch, 
Erzeugnisse auf Milchbasis, Kolostrum, Eier und Eipro
dukte handelt, bei denen die zuständige Behörde nicht 
davon ausgeht, dass sie eine Gefahr. der Verbreitung 
einer schweren übertragbaren Krankheit bergen;

f) ohne Verarbeitung auf Flächen auszubringen, wenn es sich 
um Gülle, von Magen und Darm getrennten Magen- und 
Darminhalt, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis und Kolost
rum handelt, bei denen die zuständige Behörde nicht davon 
ausgeht, dass sie eine Gefahr der Verbreitung einer schweren 
übertragbaren Krankheit bergen;

g) sofern es sich um Material von Wassertieren handelt, zu silie
ren, zu kompostieren oder in Biogas umzuwandeln;

h) als Brennstoff zu verwenden mit oder ohne vorherige Verar
beitung oder

i) zur Herstellung von Folgeprodukten gemäß Artikel  33, 34 
und 36 zu verwenden und gemäß diesen Artikeln in Verkehr 
zu bringen.

Artikel  14

Beseitigung und Verwendung von Material der Kategorie 3

Material der Kategorie 3 ist

a) mit oder ohne vorherige Verarbeitung als Abfall durch Ver
brennung zu beseitigen;

b) mit oder ohne vorherige Verarbeitung durch Mitverbrennung 
zu verwerten oder zu beseitigen, wenn es sich bei dem Mate
rial der Kategorie 3 um Abfall handelt;

c) in einer genehmigten Deponie nach Verarbeitung zu 
beseitigen;

d) zu verarbeiten, außer wenn es sich um Material der Katego
rie 3 handelt, das sich durch Zersetzung, oder Verderb so ver
ändert hat, dass es durch dieses Produkt eine unannehmbare 
Gefahr für die Gesundheit von Mensch oder Tier darstellt, 
und zu verwenden

i) zur Herstellung von Futtermittel für andere Nutztiere als 
Pelztieren, die gemäß Artikel  31 in Verkehr gebracht 
werden sollen, außer wenn es sich um Material gemäß 
Artikel 10 Buchstaben n, o und p handelt;

ii) zur Herstellung von Futtermittel für Pelztiere, die gemäß 
Artikel 36 in Verkehr gebracht werden sollen;

iii) zur Herstellung von Heimtierfutter, das gemäß Arti
kel 35 in Verkehr gebracht werden soll oder

iv) zur Herstellung organischer Düngemittel oder 
Bodenverbesserungsmittel, die gemäß Artikel 32 in Ver
kehr zu bringen sind;

e) verwendet zur Produktion von rohem Heimtierfutter zu ver
wenden, das gemäß Artikel  35 in Verkehr gebracht werden 
soll;

f) zu kompostieren oder in Biogas umzuwandeln;

g) sofern es sich um Material von Wassertieren handelt, zu silie
ren, zu kompostieren oder in Biogas umzuwandeln;

h) sofern es sich um Schalen von Weich- und Krebstieren außer 
den in Artikel  2 Absatz  2 Buchstabe f genannten und Eier
schalen handelt, unter den von der zuständigen Behörde fest
gelegten Bedingungen zu verwenden, mit deren Hilfe 
Gefahren für die Gesundheit von Mensch und Tier verhindert 
werden;

i) als Brennstoff zu verwenden mit oder ohne vorherige 
Verarbeitung;

j) zur Herstellung von Folgeprodukten gemäß Artikel  33, 34 
und 36 zu verwenden und gemäß diesen Artikeln in Verkehr 
zu bringen;

k) sofern es sich um Küchen- und Speiseabfälle gemäß Arti
kel  10 Buchstabe p handelt durch Drucksterilisation oder 
mittels Methoden gemäß Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstabe b zu verarbeiten oder in Biogas umzuwandeln;

l) ohne Verarbeitung auf Flächen auszubringen, sofern es sich 
um Rohmilch, Kolostrum und Produkte auf Milchbasis und 
auf Basis von Kolostrum handelt, bei denen die zuständige 
Behörde nicht davon ausgeht, dass sie eine Gefahr für die 
Verbreitung einer übertragbaren Krankheit für Menschen 
oder Tiere bergen.

Artikel  15

Durchführungsmaßnahmen

(1) Maßnahmen zur Durchführung dieses Abschnitts können 
bezogen auf Folgendes festgelegt werden: 

a) besondere Bedingungen für die Handhabung und Entsorgung 
von Material an Bord, das an Bord beim Ausnehmen von 
Fisch anfällt, der Anzeichen einer Krankheit, einschließlich 
Parasiten, die auf Menschen übertragbar sind, aufweist;

ED9002.11.41



Amtsblatt der Europäischen Union 14.11.2009

b) andere Verarbeitungsmethoden für tierische Nebenprodukte 
als Drucksterilisation, insbesondere was die bei diesen 
Verarbeitungsmethoden anzuwendenden Parameter anbe
langt, speziell bezogen auf Zeit, Temperatur, Druck und 
Größe der Partikel;

c) die Parameter für die Verarbeitung tierischer Nebenprodukte, 
einschließlich von Küchen- und Speiseabfällen, in Biogas 
oder Kompost;

d) die Bedingungen für die Verbrennung und Mitverbrennung 
tierischer Nebenprodukte und Folgeprodukte;

e) die Bedingungen für die Verbrennung tierischer Nebenpro
dukte und ihrer Folgeprodukte;

f) die Bedingungen für die Erzeugung und Behandlung tieri
scher Nebenprodukte gemäß Artikel 10 Buchstabe c;

g) die Silage von Material, das von Wassertieren stammt;

h) die dauerhafte Kennzeichnung tierischer Nebenprodukte;

i) die Ausbringung bestimmter tierischer Nebenprodukte, orga
nischer Düngemittel und Bodenverbesserungsmittel auf land
wirtschaftliche Flächen;

j) die Verwendung bestimmter tierischer Nebenprodukte zur 
Fütterung von Nutztieren; und

k) der Grad der Gefahr für die Gesundheit von Mensch und Tier 
in Bezug auf bestimmtes Material, das gemäß Artikel  14 
Buchstabe d als unannehmbar gilt.

Diese Maßnahmen, die eine Änderung nicht wesentlicher Bestim
mungen dieser Verordnung durch Ergänzung um neue nicht 
wesentliche Bestimmungen bewirken, werden nach dem in Arti
kel  52 Absatz  4 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

(2) Bis zum Erlass von Vorschriften bezogen auf 

a) Absatz  1 Unterabsatz  1 Buchstaben c, f und g können die 
Mitgliedstaaten nationale Vorschriften über

i) die Erzeugung und Behandlung tierischer Nebenpro
dukte gemäß Artikel 10 Buchstabe c;

ii) die Umwandlung tierischer Nebenprodukte gemäß Arti
kel 10 Buchstabe p sowie

iii) die Silage von Material, das von Wassertieren stammt, 
erlassen oder beibehalten;

b) Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a können tierische Neben
produkte, auf die hier Bezug genommen wird, unbeschadet 
des gemeinschaftlichen Umweltrechts auf See beseitigt 
werden.

A b s c h n i t t  3

A u s n a h m e n

Artikel  16

Ausnahmen

Abweichend von den Artikeln  12, 13 und  14 dürfen tierische 
Nebenprodukte:

a) im Fall von tierischen Nebenprodukten im Sinne von Arti
kel  15 Absatz  1 Unterabsatz  1 Buchstabe a behandelt und 
entsprechend den dort genannten besonderen Bedingungen 
beseitigt werden;

b) gemäß Artikel 17 zu Forschungszwecken und sonstigen spe
zifischen Zwecken verwendet werden;

c) sofern es sich um tierische Nebenprodukte gemäß Artikel 18 
handelt, gemäß dem genannten Artikel für besondere 
Fütterungszwecke verwendet werden;

d) sofern es sich um tierische Nebenprodukte gemäß Artikel 19 
handelt, gemäß dem genannten Artikel beseitigt werden;

e) gemäß alternativen Methoden, die nach Artikel  20 zugelas
sen wurden, auf der Grundlage von Parametern, die auch 
Drucksterilisierung einschließen, oder anderen Vorschriften 
dieser Verordnung oder der Durchführungsvorschriften 
beseitigt oder verwendet werden;

f) sofern es sich um Material der Kategorien  2 und  3 handelt 
und sofern die zuständige Behörde eine Genehmigung erteilt 
hat, zur Herstellung und Ausbringung biodynamischer Zube
reitungen gemäß Artikel  12 Absatz  1 Buchstabe c der Ver
ordnung (EG) Nr. 834/2007 verwendet werden;

g) sofern es sich um Material der Kategorie 3 handelt und, sofern 
die zuständige Behörde eine Genehmigung erteilt hat, zur 
Fütterung von Heimtieren verwendet werden;

h) sofern durch die zuständige Behörde genehmigt, in diesem 
landwirtschaftlichen Betrieb beseitigt werden, wenn es sich 
um tierische Nebenprodukte, außer um Material der Katego
rie 1 handelt, die bei chirurgischen Eingriffen an lebenden 
Tieren oder während der Geburt von Tieren im landwirt
schaftlichen Betrieb anfallen.

Artikel  17

Forschungszwecke und andere spezifische Zwecke

(1) Die zuständige Behörde kann abweichend von den Arti
keln  12, 13 und  14 die Verwendung tierischer Nebenprodukte 
und ihrer Folgeprodukte zu Ausstellungszwecken, für künstleri
sche Aktivitäten sowie zu Diagnose-, Bildungs- oder Forschungs
zwecken unter Bedingungen zulassen, die die Kontrolle der 
Gefahren für die Gesundheit von Mensch und Tier gewährleisten. 

Zu diesen Bedingungen zählen: 

a) das Verbot einer nachfolgenden Verwendung der tierischen 
Nebenprodukte oder ihrer Folgeprodukte zu anderen Zwe
cken; und
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b) die Verpflichtung, die tierischen Nebenprodukte oder Folge
produkte sicher zu beseitigen oder sie gegebenenfalls an ihren 
Ursprungsort zurückzusenden.

(2) Es können harmonisierte Bedingungen für die Einfuhr und 
die Verwendung tierischer Nebenprodukte und ihrer Folge
produkte gemäß Absatz 1 erlassen werden, wenn Gefahren für die 
Gesundheit von Mensch und Tier bestehen, die den Erlass von 
Maßnahmen für das gesamte Gemeinschaftsgebiet erfordern, ins
besondere im Fall neu auftretender Gefahren. Zu diesen Bedin
gungen können Anforderungen an Lagerung, Verpackung, 
Kennzeichnung, Transport und Beseitigung zählen. 

Diese Maßnahmen, die eine Änderung nicht wesentlicher Bestim
mungen dieser Verordnung durch Ergänzung um neue nicht 
wesentliche Bestimmungen bewirken, sind nach dem Regelungs
verfahren mit Kontrolle gemäß Artikel 52 Absatz 4 zu erlassen. 

Artikel  18

Besondere Fütterungszwecke

(1) Die zuständige Behörde kann abweichend von den Arti
keln 13 und 14 unter Bedingungen, mit deren Hilfe die Kontrolle 
von Risiken für die Gesundheit von Mensch und Tier gewährleis
tet ist, die Sammlung und Verwendung von Material der Katego
rie 2 zulassen, sofern es von Tieren stammt, die nicht aufgrund 
einer auf Mensch oder Tier übertragbaren nachgewiesenen oder 
vermuteten Krankheit getötet wurden bzw. verendet sind, und 
von Material der Kategorie 3 zur Fütterung von: 

a) Zootieren;

b) Zirkustieren;

c) Reptilien und Raubvögeln, ausgenommen Zoo- oder 
Zirkustiere;

d) Pelztieren;

e) Wildtieren;

f) Hunden aus anerkannten Zwingern oder Meuten;

g) Hunden und Katzen in Tierheimen;

h) Maden und Würmern, die als Fischköder verwendet werden.

(2) Die zuständige Behörde kann abweichend von Artikel  12 
gemäß den Bedingungen nach Absatz 3 dieses Artikels zulassen: 

a) die Verfütterung von Material der Kategorie 1 gemäß Arti
kel  8 Buchstabe b Ziffer ii und von Zootieren stammendes 
Material für die Verfütterung an Zootiere und

b) die Verfütterung von Material der Kategorie 1 gemäß Arti
kel  8 Buchstabe b Ziffer ii an gefährdete oder geschützte 
Arten aasfressender Vögel und andere Arten die in ihrem 
natürlichen Lebensraum leben, um die Artenvielfalt zu 
fördern.

(3) Maßnahmen zur Durchführung dieses Artikels können 
bezogen auf Folgendes festgelegt werden: 

a) die Bedingungen unter denen die Sammlung und die Verwen
dung gemäß Absatz  1 hinsichtlich Verbringung, Lagerung 
und Verwendung von Material der Kategorien  2 und  3 zur 
Verfütterung zugelassen werden kann, auch bei neu auftre
tenden Gefahren; und

b) die Bedingungen unter denen in bestimmten Fällen abwei
chend von der in Artikel 21 Absatz 1 festgelegten Verpflich
tung, die Fütterung von Material der Kategorie 1 gemäß 
Absatz  2 dieses Artikels zugelassen werden kann, 
einschließlich:

i) der gefährdeten und geschützten Arten aasfressender 
Vögel und anderer Arten in bestimmten Mitgliedstaaten, 
an die solches Material verfüttert werden kann;

ii) Maßnahmen, um Gefahren für die Gesundheit von 
Mensch und Tier zu verhindern.

Diese Maßnahmen, die eine Änderung nicht wesentlicher Bestim
mungen dieser Verordnung durch Ergänzung um neue nicht 
wesentliche Bestimmungen bewirken, werden nach dem in Arti
kel  52 Absatz  4 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

Artikel  19

Sammlung, Transport und Beseitigung

(1) Abweichend von den Artikeln 12, 13, 14 und 21 kann die 
zuständige Behörde die Beseitigung zulassen: 

a) durch Vergraben toter Heimtiere und Equiden;

b) durch Verbrennung oder Vergraben an Ort und Stelle oder 
unter amtlicher Überwachung auf anderem Wege, wobei die 
Übertragung von Gefahren für die Gesundheit von Mensch 
und Tier verhindert wird, von Material der Kategorie 1 gemäß 
Artikel 8 Buchstabe a Ziffer v und Buchstabe b Ziffer ii von 
Material der Kategorien 2 und 3 in entlegenen Gebieten;

c) durch Verbrennung oder Vergraben an Ort und Stelle oder 
unter amtlicher Aufsicht auf anderem Wege, wobei die Über
tragung von Gefahren für die Gesundheit von Mensch und 
Tier verhindert wird, von Material der Kategorie 1 gemäß 
Artikel  8 Buchstabe b Ziffer ii, Material der Kategorien  2 
und 3 in Gebieten, die praktisch nicht zugänglich sind oder 
in denen ein Zugang nur unter Umständen möglich wäre, die 
aufgrund geografischer oder klimatischer Gegebenheiten 
oder einer Naturkatastrophe Gefahren für die Gesundheit 
und Sicherheit der Personen bergen würden, die das Material 
sammeln müssten, oder in denen zur Sammlung unverhält
nismäßige Mittel aufgewandt werden müssten;

d) unter amtlicher Aufsicht auf anderem Wege als durch Ver
brennung oder Vergraben an Ort und Stelle im Fall von Mate
rial der Kategorien  2 und  3, das keine Gefahr für die 
Gesundheit von Mensch und Tier darstellt, wenn die Menge 
des Materials ein bestimmtes Volumen pro Woche nicht 
übersteigt, das in Bezug auf die Art der durchgeführten Tätig
keiten und die betroffenen Ursprungsarten der tierischen 
Nebenprodukte festgelegt wurde;
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e) durch Verbrennung oder Vergraben an Ort und Stelle unter 
Bedingungen, mit deren Hilfe die Übertragung von Gefahren 
für die Gesundheit von Mensch und Tier verhindert wird, von 
anderen tierischen Nebenprodukten als Material der Katego
rie 1 gemäß Artikel  8 Buchstabe a Ziffer i bei einem Aus
bruch einer anzeigepflichtigen Krankheit, wenn ein Transport 
zur nächsten für die Verarbeitung oder Beseitigung der tieri
schen Nebenprodukte zugelassenen Anlage die Gefahr der 
Verbreitung von Gesundheitsgefahren vergrößern würde 
oder bei einem flächendeckenden Ausbruch einer Tierseuche 
bedeuten würde, dass die Beseitigungskapazitäten solcher 
Anlagen überschritten werden würde; und

f) durch Verbrennung oder Vergraben an Ort und Stelle von 
Bienen und Imkerei-Nebenprodukten unter Bedingungen, 
mit deren Hilfe die Übertragung von Gefahren für die 
Gesundheit von Mensch und Tier verhindert wird.

(2) Der Tierbestand einer bestimmten Art in entlegenen Gebie
ten gemäß Absatz  1 Buchstabe b darf einen Höchstanteil am 
Tierbestand dieser Art im betreffenden Mitgliedstaat nicht 
überschreiten.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission Informationen 
zur Verfügung 

a) über die Gebiete, die sie in Anwendung von Absatz 1 Buch
stabe b als entlegene Gebiete einstufen, sowie die Gründe 
dafür und aktualisierte Informationen über Veränderungen 
dieser Einstufung; und

b) darüber, inwiefern sie Zulassungen gemäß Absatz 1 Buchsta
ben c und d hinsichtlich Material der Kategorien  1 und  2 
erteilen.

(4) Maßnahmen zur Durchführung dieses Artikels müssen 
bezogen auf Folgendes festgelegt werden: 

a) die Bedingungen, mit deren Hilfe die Kontrolle der Risiken 
für die Gesundheit von Mensch und Tier beim Verbrennen 
und Vergraben an Ort und Stelle sichergestellt werden soll;

b) den Höchstanteil am Tierbestand gemäß Absatz 2;

c) das Volumen an tierischen Nebenprodukten im Verhältnis 
zur Art der Tätigkeiten und der Ursprungsarten gemäß 
Absatz 1 Buchstabe d; und

d) die Liste der Krankheiten gemäß Absatz 1 Buchstabe e.

Diese Maßnahmen, die eine Änderung nicht wesentlicher Bestim
mungen dieser Verordnung durch Ergänzung um neue nicht 
wesentliche Bestimmungen bewirken, werden nach dem in Arti
kel  52 Absatz  4 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

A b s c h n i t t  4

A l t e r n a t i v e M e t h o d e n

Artikel  20

Genehmigung alternativer Methoden

(1) Das Verfahren zur Genehmigung einer alternativen 
Methode der Verwendung oder Beseitigung tierischer Nebenpro
dukte oder ihrer Folgeprodukte kann entweder von der Kommis
sion oder auf Antrag eines Mitgliedstaats oder einer betroffenen 
Partei, die mehrere betroffene Parteien vertreten kann, eingeleitet 
werden.

(2) Betroffene Parteien reichen ihre Anträge bei der zuständi
gen Behörde des Mitgliedstaats ein, in dem sie die alternative 
Methode anwenden wollen. 

Die zuständige Behörde beurteilt innerhalb von zwei Monaten 
nach Erhalt eines vollständigen Antrags, ob dieser dem in 
Absatz 10 genannten Standardformat für Anträge entspricht. 

(3) Die zuständige Behörde übermittelt der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) die Anträge der Mit
gliedstaaten und betroffenen Parteien zusammen mit einem 
Bericht über die Beurteilung und informiert die Kommission 
darüber.

(4) Wenn die Kommission das Genehmigungsverfahren einlei
tet, übermittelt sie EFSA einen Bericht über die Beurteilung.

(5) EFSA bewertet innerhalb von sechs Monaten nach Erhalt 
eines vollständigen Antrags, ob mit der beantragten Methode 
gewährleistet ist, dass Risiken für die Gesundheit von Mensch und 
Tier 

a) in einer Weise kontrolliert werden, die in Übereinstimmung 
mit dieser Verordnung oder den entsprechenden Durch
führungsvorschriften verhindert, dass sie vor der Beseitigung 
verbreitet werden oder

b) auf ein Maß vermindert werden, das für die entsprechende 
Kategorie tierischer Nebenprodukte zumindest mit den 
gemäß Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b fest
gelegten Verarbeitungsmethoden gleichwertig ist.

EFSA gibt eine Stellungnahme zum vorgelegten Antrag ab.

(6) In ausreichend begründeten Fällen kann die in Artikel  5 
vorgesehene Frist verlängert werden, wenn EFSA vom Antragstel
ler ergänzende Informationen anfordert. 

EFSA legt nach Rücksprache mit der Kommission oder dem 
Antragsteller eine Frist fest, in der diese Informationen vorgelegt 
werden sollen, und unterrichtet entweder die Kommission oder 
den Antragsteller über die erforderliche zusätzliche Frist. 

(7) Wünscht der Antragsteller von sich aus ergänzende Infor
mationen vorzulegen, so übermittelt er diese direkt EFSA. 

In diesem Fall wird die in Absatz  5 vorgesehene Frist nicht 
verlängert. 

(8) EFSA übermittelt ihre Stellungnahme der Kommission, 
dem Antragsteller und der zuständigen Behörde des betroffenen 
Mitgliedstaats.

(9) Innerhalb von drei Monaten nach Erhalt der Stellungnahme 
von EFSA und unter Berücksichtigung dieser Stellungnahme 
informiert die Kommission den Antragsteller gemäß Absatz  11 
über die anzunehmende vorgeschlagene Maßnahme.

(10) Für Anträge auf Genehmigung alternativer Methoden 
muss gemäß dem Beratungsverfahren des Artikels  52 Absatz  2 
ein Standardformat festgelegt werden.
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(11) Nach Eingang der Stellungnahme von EFSA ist Folgendes 
zu beschließen: 

a) entweder eine Maßnahme zur Genehmigung einer alternati
ven Methode der Verwendung oder Beseitigung tierischer 
Nebenprodukte oder ihrer Folgeprodukte, oder

b) eine Maßnahme zur Ablehnung der Genehmigung einer sol
chen alternativen Methode.

Diese Maßnahmen, die eine Änderung nicht wesentlicher Bestim
mungen dieser Verordnung durch Ergänzung um neue nicht 
wesentliche Bestimmungen bewirken, werden nach dem in Arti
kel  52 Absatz  4 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

TITEL  II

PFLICHTEN DER UNTERNEHMER

KAPITEL  I

Allgemeine Pflichten

A b s c h n i t t  1

S a m m l u n g , T r a n s p o r t u n d 
R ü c k v e r f o l g b a r k e i t

Artikel  21

Sammlung und Kennzeichnung der Kategorie und 
Transport

(1) Die Unternehmer sammeln ein, kennzeichnen und trans
portieren tierische Nebenprodukte unverzüglich unter Bedingun
gen, die Gefahren für die Gesundheit von Mensch und Tier 
verhindern.

(2) Die Unternehmer stellen sicher, dass tierische Nebenpro
dukte und daraus gewonnene Produkte beim Transport von einem 
Handelspapier begleitet werden oder, sofern von dieser Verord
nung oder einer gemäß Absatz  6 getroffenen Maßnahme vorge
schrieben, durch eine Gesundheitsbescheinigung. 

Abweichend von Unterabsatz 1 kann die zuständige Behörde den 
Transport von Gülle zwischen zwei im selben landwirtschaftli
chen Betrieb befindlichen Orten oder zwischen landwirtschaftli
chen Betrieben und Verwendern von Gülle innerhalb desselben 
Mitgliedstaats ohne Handelspapier oder Gesundheits
bescheinigung zulassen. 

(3) Die Handelspapiere und Gesundheitsbescheinigungen, die 
tierische Nebenprodukte oder daraus gewonnene Produkte wäh
rend des Transports begleiten, enthalten zumindest Angaben über 
den Ursprung, die Bestimmung und die Menge dieser Produkte 
und eine Beschreibung der tierischen Nebenprodukte oder daraus 
gewonnenen Produkte und ihre Kennzeichnung, sofern diese in 
dieser Verordnung vorgeschrieben ist. 

Allerdings kann die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats für 
tierische Nebenprodukte und Folgeprodukte, die innerhalb des 
Territoriums dieses Mitgliedstaats transportiert werden, die Über
mittlung der Informationen gemäß dem ersten Unterabsatz durch 
ein alternatives System genehmigen. 

(4) Die Unternehmer sammeln ein, transportieren und entsor
gen Küchenabfälle der Kategorie 3 im Einklang mit den einzel
staatlichen Maßnahmen gemäß Artikel  13 der Richtlinie 
2008/98/EG.

(5) Folgendes muss nach dem in Artikel 52 Absatz 3 genann
ten Regelungsverfahren festgelegt werden: 

a) Muster für Handelspapiere, die tierische Nebenprodukte beim 
Transport begleiten müssen, und

b) Muster für Gesundheitsbescheinigungen und die für den Weg 
geltenden Bedingungen müssen tierische Nebenprodukte und 
daraus gewonnene Produkte während des Transports 
begleiten.

(6) Folgendes betreffend können Maßnahmen zur Durchfüh
rung dieses Artikels getroffen werden: 

a) Fälle, in denen eine Gesundheitsbescheinigung hinsichtlich 
der Höhe des Risikos, das von bestimmten Folgeprodukten 
für die Gesundheit von Mensch und Tier ausgeht, vorge
schrieben ist;

b) Fälle, in denen Folgeprodukte  — abweichend von Absatz  2 
Unterabsatz 1 und unter Berücksichtigung der von bestimm
ten tierischen Nebenprodukten oder Folgeprodukten ausge
henden geringen Gefahr für die Gesundheit von Mensch und 
Tier  — ohne die Papiere oder Bescheinigungen gemäß dem 
genannten Absatz transportiert werden dürfen;

c) Anforderungen an die Kennzeichnung, einschließlich Etiket
tierung, und an die Trennung tierischer Nebenprodukte 
unterschiedlicher Kategorien während des Transports; und

d) die Bedingungen zur Verhinderung von Gefahren für die 
Gesundheit von Mensch und Tier, die bei der Sammlung und 
beim Transport tierischer Nebenprodukte entstehen, ein
schließlich der Bedingungen für den sicheren Transport 
dieser Produkte, was Container, Fahrzeuge und Verpackungs
material anbelangt.

Diese Maßnahmen, die eine Änderung nicht wesentlicher Bestim
mungen dieser Verordnung durch Ergänzung um neue nicht 
wesentliche Bestimmungen bewirken, werden nach dem in Arti
kel  52 Absatz  4 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

Artikel  22

Rückverfolgbarkeit

(1) Unternehmer, die tierische Nebenprodukte oder daraus 
gewonnene Produkte versenden, transportieren oder in Empfang 
nehmen, führen Aufzeichnungen über die Sendungen und 
die damit zusammenhängenden Handelspapiere oder 
Gesundheitsbescheinigungen. 

Unterabsatz 1 gilt jedoch nicht, wenn eine Zulassung zum Trans
port von tierischen Nebenprodukten oder Folgeprodukten ohne 
Handelspapiere oder Gesundheitsbescheinigungen gemäß Arti
kel  21 Absatz  2 oder gemäß Artikel  21 Absatz  6 Buchstabe b 
angenommenen Durchführungsbestimmungen erteilt worden ist. 
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(2) Die in Absatz  1 genannten Unternehmer richten Systeme 
und Verfahren zur Feststellung der folgenden Akteure ein: 

a) der anderen Unternehmer, an die ihre tierischen Nebenpro
dukte oder Folgeprodukte geliefert wurden, und

b) der Unternehmer, von denen sie beliefert wurden.

Diese Informationen sind den zuständigen Behörden auf Auffor
derung zur Verfügung zu stellen.

(3) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel wer
den nach dem in Artikel  52 Absatz  3 genannten Regelungs
verfahren erlassen, insbesondere hinsichtlich 

a) der Informationen, die den zuständigen Behörden auf Auf
forderung zur Verfügung zu stellen sind;

b) der Dauer, während der diese Informationen aufzubewahren 
sind.

A b s c h n i t t  2

R e g i s t r i e r u n g u n d Z u l a s s u n g

Artikel  23

Registrierung von Unternehmern, Anlagen oder Betrieben

(1) Die Unternehmer: 

a) informieren vor Aufnahme der Tätigkeit die zuständige 
Behörde im Hinblick auf die Registrierung über alle Anlagen 
oder Betriebe, die ihrer Kontrolle unterliegen und die, auf 
einer der Stufen der Erzeugung, des Transports, der Handha
bung, der Verarbeitung, der Lagerung, des Inverkehrbringens, 
des Vertriebs, der Verwendung oder der Beseitigung von tie
rischen Nebenprodukten und Folgeprodukten aktiv sind;

b) übermitteln der zuständigen Behörde im Hinblick auf die 
Registrierung Informationen zur:

i) Kategorie der verwendeten tierischen Nebenprodukte 
oder ihrer Folgeprodukte, die ihrer Kontrolle unterliegen;

ii) Art der Tätigkeiten bei denen tierische Nebenprodukte 
oder ihre Folgeprodukte als Ausgangsmaterial verwen
det werden.

(2) Die Unternehmer stellen der zuständigen Behörde aktuelle 
Informationen über alle gemäß Absatz 1 Buchstabe a unter ihrer 
Kontrolle stehenden Anlagen oder Betriebe zur Verfügung, ein
schließlich über alle wichtigen Veränderungen bei den Tätigkei
ten wie Schließungen von Anlagen oder Betrieben.

(3) Durchführungsbestimmungen betreffend die Registrierung 
gemäß Absatz 1 können nach dem in Artikel 52 Absatz 3 genann
ten Regelungsverfahren erlassen werden.

(4) Abweichend von Absatz 1, ist keine Meldung im Hinblick 
auf eine Registrierung erforderlich für Tätigkeiten mit Bezug auf 
Anlagen, die tierische Nebenprodukte erzeugen, die bereits in 
Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr.  852/2004 oder 
der Verordnung (EG) Nr.  853/2004 zugelassen oder registriert 
wurden und für Tätigkeiten, bezogen auf Anlagen oder Betriebe, 
die bereits in Übereinstimmung mit Artikel 24 dieser Verordnung 
zugelassen wurden. 

Die gleiche Ausnahmeregelung gilt für die Tätigkeiten, die mit der 
Erzeugung von tierischen Nebenprodukten an Ort und Stelle ver
bunden sind, die in den landwirtschaftlichen Betrieben oder ande
ren Anlagen vorgenommen werden, in denen Tiere gehalten 
gezüchtet oder betreut werden. 

Artikel  24

Zulassung von Anlagen oder Betrieben

(1) Die Unternehmer sorgen dafür, dass die ihrer Kontrolle 
unterstehenden Anlagen oder Betriebe von der zuständigen 
Behörde zugelassen werden, wenn diese Anlagen oder Betriebe 
eine oder mehrere der folgenden Tätigkeiten ausüben: 

a) Verarbeitung tierischer Nebenprodukte durch Druck
sterilisation, durch Verarbeitungsmethoden gemäß Artikel 15 
Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b oder zugelassene alter
native Methoden gemäß Artikel 20;

b) Beseitigung als Abfall durch Verbrennung tierischer Neben
produkte und Folgeprodukte, außer bezogen auf Anlagen 
oder Betriebe, die über eine Betriebsgenehmigung gemäß der 
Richtlinie 2000/76/EG verfügen;

c) Beseitigung oder Verwertung tierischer Nebenprodukte und 
Folgeprodukte, wenn sie Abfall sind, durch Mitverbrennung, 
außer bezogen auf Anlagen oder Betriebe, die über eine 
Betriebsgenehmigung gemäß der Richtlinie 2000/76/EG 
verfügen;

d) Verwendung tierischer Nebenprodukte und Folgeprodukte 
als Brennstoff;

e) Herstellung von Heimtierfutter;

f) Herstellung organischer Düngemittel und 
Bodenverbesserungsmittel;

g) Umwandlung tierischer Nebenprodukte und/oder Folge
produkte zu Biogas oder Kompost;

h) Behandlung tierischer Nebenprodukte nach ihrer Sammlung, 
in Form von Tätigkeiten wie Sortieren, Zerlegen, Kühlen, Ein
frieren, Salzen, Entfernen von Häuten und Fellen oder von 
spezifiziertem Risikomaterial;

i) Lagerung tierischer Nebenprodukte;

j) Lagerung von Folgeprodukten, die

i) durch Deponierung oder Verbrennung beseitigt oder 
durch Mitverbrennung verwertet oder entsorgt werden 
sollen;

ii) als Brennstoff verwendet werden sollen;

iii) als Futtermittel verwendet werden sollen, ausgenommen 
Anlagen oder Betriebe, die gemäß Verordnung (EG) 
Nr. 183/2005 zugelassen oder registriert sind;

iv) als organische Düngemittel und Bodenverbesserungs
mittel verwendet werden, außer bei Lagerung am Ort der 
direkten Anwendung.
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(2) In der Zulassung gemäß Absatz  1 ist anzugeben, ob der 
Betrieb oder die Anlage für Tätigkeiten zugelassen ist im Zusam
menhang mit tierischen Nebenprodukten und/oder ihren 
Folgeprodukten 

a) einer besonderen Kategorie gemäß den Artikeln 8, 9 oder 10 
oder

b) aus mehr als einer Kategorie gemäß den Artikeln  8, 9 oder 
10, wobei anzugeben ist, ob solche Tätigkeiten durchgeführt 
werden:

i) ständig unter Bedingungen strenger Trennung, die eine 
Gefahr für die Gesundheit von Mensch und Tier verhin
dern oder

ii) zeitweise unter Bedingungen zur Verhinderung von 
Kontamination, aufgrund mangelnder Kapazitäten für 
solche Produkte, die entsteht aufgrund

— eines großflächigen Ausbruchs einer Tierseuche 
oder 

— anderer außergewöhnlicher und unvorhergesehener 
Umstände.

Artikel  25

Allgemeine Hygieneanforderungen

(1) Die Unternehmer sorgen dafür, dass die ihrer Kontrolle 
unterstehenden Anlagen oder Betriebe, die die Tätigkeiten gemäß 
Artikel 24 Absatz 1 Buchstaben a und h durchführen: 

a) in einer Weise konstruiert sind, in der ihre effektive Reini
gung und Desinfektion und gegebenenfalls die Konstruktion 
der Gänge den Abfluss von Flüssigkeiten ermöglicht;

b) Zugang zu angemessenen Anlagen für die persönliche Hygi
ene haben, wie Toiletten, Umkleideräume und Waschbecken 
für das Personal;

c) über geeignete Vorkehrungen für die Bekämpfung von Unge
ziefer wie Insekten, Nagern und Vögeln verfügen;

d) Installationen und Ausrüstungen in einem guten Zustand 
halten und gewährleisten, dass Messausrüstungen in regelmä
ßigen Abständen kalibriert werden, und

e) über geeignete Vorkehrungen für die Reinigung und die Des
infektion von Containern und Fahrzeugen verfügen, um Risi
ken einer Kontamination zu vermeiden.

(2) Jede Person, die in der Anlage oder einem Betrieb gemäß 
Absatz  1 arbeitet, trägt geeignete, saubere und, soweit erforder
lich, schützende Kleidung. 

Für bestimmte Anlagen oder Betriebe gilt gegebenenfalls: 

a) Personen, die im unsauberen Sektor arbeiten, dürfen den sau
beren Sektor erst betreten, wenn sie die Arbeitskleidung und 
das Schuhwerk gewechselt oder diese desinfiziert haben;

b) Ausrüstung und Geräte dürfen nicht vom unsauberen in den 
sauberen Sektor verbracht werden ohne zuvor gesäubert und 
desinfiziert zu werden und

c) der Unternehmer muss ein Verfahren hinsichtlich der Bewe
gungen der Personen einrichten, um deren Bewegungen zu 
kontrollieren und die korrekte Nutzung von Fuß- und Rad
bädern zu beschreiben.

(3) In Anlagen oder Betrieben, die die Tätigkeiten gemäß Arti
kel 24 Absatz 1 Buchstabe a durchführen: 

a) müssen tierische Nebenprodukte in einer Weise behandelt 
werden, die Gefahren einer Kontamination vermeiden;

b) müssen tierische Nebenprodukte so bald wie möglich nach 
Ankunft verarbeitet werden. Nach der Verarbeitung müssen 
Folgeprodukte in einer Weise behandelt und gelagert werden, 
die Risiken einer Kontamination vermeidet;

c) wird gegebenenfalls während der Verarbeitung tierischer 
Nebenprodukte und Folgeprodukte jeder Teil der tierischen 
Nebenprodukte und ihrer Folgeprodukte bei einer bestimm
ten Temperatur für einen bestimmten Zeitraum behandelt 
und müssen Gefahren der Re-Kontamination verhindert 
werden;

d) prüfen die Unternehmer regelmäßig die anwendbaren Para
meter, insbesondere Temperatur, Druck, Zeit, Größe der Par
tikel, gegebenenfalls mittels automatischer Geräte;

e) sind die Säuberungsabläufe für alle Teile der Anlagen oder 
Betriebe einzurichten und zu dokumentieren.

Artikel  26

Handhabung tierischer Nebenprodukte in 
Lebensmittelunternehmen

(1) Die Bearbeitung, Verarbeitung und Lagerung tierischer 
Nebenprodukte in gemäß Artikel  4 der Verordnung (EG) 
Nr.  853/2004 oder gemäß Artikel  6 der Verordnung (EG) 
Nr.  852/2004 zugelassenen oder registrierten Betrieben oder 
Anlagen erfolgt unter Bedingungen, die Kreuzkontaminationen 
verhindern, und gegebenenfalls in einem eigenständigen Teil des 
Betriebs oder der Anlage.

(2) Rohmaterialien für die Herstellung von Gelatine und Kol
lagen, die nicht für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind, 
können in den Anlagen gelagert, bearbeitet oder verarbeitet wer
den, die speziell gemäß Verordnung (EG) Nr.  853/2004, 
Anhang  III Abschnitt  XIV Kapitel  I, Ziffer 5 und Abschnitt  XV, 
Kapitel  I, Ziffer 5 zugelassen sind, sofern die Übertragung von 
Krankheitsrisiken durch die Trennung solcher Rohmaterialien von 
Rohstoffen für die Herstellung von Erzeugnissen tierischen 
Ursprungs verhindert wird.

(3) Die Absätze 1 und  2 gelten unbeschadet spezifischerer 
Bestimmungen in gemeinschaftlichen Veterinärvorschriften.

Artikel  27

Durchführungsmaßnahmen

Maßnahmen zur Durchführung dieses Abschnitts und des 
Abschnitts 1 dieses Kapitels müssen bezogen auf Folgendes fest
gelegt werden:

a) Anforderungen an Infrastruktur und Ausrüstung, die inner
halb zugelassener Betriebe und Anlagen gelten;
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b) hygienische Anforderungen für alle Arten der Behandlung 
tierischer Nebenprodukte und Folgeprodukte, einschließlich 
Maßnahmen zur Änderung der Hygienevorschriften für 
Betriebe oder Anlagen im Sinne von Artikel 25 Absatz 1;

c) Bedingungen und technische Anforderungen an Handha
bung, Bearbeitung, Umwandlung, Verarbeitung und Lage
rung tierischer Nebenprodukte oder Folgeprodukte und 
Bedingungen für die Abwasserbehandlung;

d) Nachweis, der vom Unternehmer zu erbringen ist, zum Zwe
cke der Validierung der Bearbeitung, Umwandlung und Ver
arbeitung tierischer Nebenprodukte oder Folgeprodukte in 
Bezug auf ihre Fähigkeit, die Gefahren für Gesundheit von 
Mensch und Tier zu verhindern;

e) Bedingungen für die Handhabung tierischer Nebenprodukte 
oder deren Folgeprodukte aus mehr als einer Kategorie gemäß 
Artikel  8, 9, oder 10 in demselben Betrieb oder derselben 
Anlage

i) sofern diese Tätigkeiten getrennt durchgeführt werden;

ii) sofern diese Tätigkeiten zeitweilig unter bestimmten 
Bedingungen durchgeführt werden;

f) Voraussetzungen für die Vermeidung von Kreuz
kontamination bei der Lagerung, Behandlung oder Verarbei
tung tierischer Nebenprodukte in einem eigenständigen Teil 
einer Anlage oder eines Betriebs im Sinne von Artikel 26;

g) Standard-Verarbeitungsparameter für Biogas- und 
Kompostieranlagen;

h) Anforderungen an Verbrennung oder Mitverbrennung in 
Betrieben hoher und niedriger Kapazität gemäß Artikel  24 
Absatz 1 Buchstaben b und c, und

i) Anforderungen an die Verwendung tierischer Nebenprodukte 
und Folgeprodukte als Brennstoff gemäß Artikel 24 Absatz 1 
Buchstabe d.

Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmun
gen dieser Verordnung durch Hinzufügung werden nach dem in 
Artikel 52 Absatz 4 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

A b s c h n i t t  3

E i g e n k o n t r o l l e n s o w i e G e f a h r e n a n a l y s e u n d 
k r i t i s c h e K o n t r o l l p u n k t e

Artikel  28

Eigenkontrollen

Die Unternehmer richten in ihren Anlagen oder Betrieben Eigen
kontrollen zur Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung 
ein, führen sie durch und halten sie aufrecht. Sie stellen sicher, 
dass keine tierischen Nebenprodukte oder Folgeprodukte, bei 
denen der Verdacht besteht oder bekannt ist, dass sie dieser Ver
ordnung nicht entsprechen, die Anlage oder den Betrieb verlas
sen, außer zur Beseitigung.

Artikel  29

Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte

(1) Die Unternehmer, die eine der folgenden Tätigkeiten ver
richten, richten ein ständiges schriftliches Verfahren oder Verfah
ren auf der Grundlage von Gefahrenanalyse und kritischen 
Kontrollpunkten (HACCP) ein, führen es durch und halten es auf
recht für die: 

a) Verarbeitung tierischer Nebenprodukte;

b) Umwandlung tierischer Nebenprodukte zu Biogas oder 
Kompost;

c) Behandlung und Lagerung von mehr als einer Kategorie tie
rischer Nebenprodukte oder Folgeprodukte in derselben 
Anlage oder demselben Betrieb;

d) Herstellung von Heimtierfutter.

(2) Die Unternehmer im Sinne von Absatz 1 nehmen vor allem 
Folgendes vor: 

a) Ermittlung von Gefahren, die vermieden, ausgeschaltet oder 
auf ein akzeptables Maß reduziert werden müssen;

b) Bestimmung der kritischen Kontrollpunkte auf der (den) 
Prozessstufe(n), auf der (denen) eine Kontrolle notwendig ist, 
um eine Gefahr zu vermeiden, auszuschalten oder auf ein 
annehmbares Maß zu reduzieren;

c) Festlegung von Richtwerten für diese kritischen Kontroll
punkte, anhand derer im Hinblick auf die Vermeidung, Aus
schaltung oder Reduzierung ermittelte Gefahren zwischen 
akzeptablen und nicht akzeptablen Werten unterschieden 
wird;

d) Festlegung und Durchführung effizienter Verfahren zur Über
wachung der kritischen Kontrollpunkte;

e) Festlegung von Korrekturmaßnahmen für den Fall, dass die 
Überwachung zeigt, dass ein kritischer Kontrollpunkt nicht 
unter Kontrolle ist;

f) Festlegung von Verifizierungsverfahren, um festzustellen, ob 
die in den Buchstaben a bis e genannten Maßnahmen voll
ständig sind und wirksam funktionieren. Die Verifizierungs
verfahren werden regelmäßig angewandt;

g) Erstellung von Dokumenten und Aufzeichnungen, die der 
Art und Größe des Unternehmens angemessen sind, um 
nachweisen zu können, dass die in den Buchstaben a bis f 
genannten Maßnahmen angewendet werden.

(3) Wenn Veränderungen an einem Erzeugnis, einem Her
stellungsprozess oder einer Erzeugungs-, Verarbeitungs-, 
Lagerungs- oder Vertriebsstufe vorgenommen werden, überprü
fen die Unternehmer ihre Verfahren und nehmen die erforderli
chen Änderungen vor.

(4) Maßnahmen zur Erleichterung der Umsetzung dieses Arti
kels können nach dem in Artikel  52 Absatz  3 genannten 
Regelungsverfahren erlassen werden.
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Artikel  30

Nationale Leitlinien zur bewährten Praxis

(1) Zuständige Behörden können gegebenenfalls die Entwick
lung, Verbreitung und freiwillige Nutzung nationaler Leitlinien 
zur bewährten Praxis vor allem für die Anwendung der HACCP-
Grundsätze gemäß Artikel 29 fördern. Die Unternehmer können 
diese Leitlinien auf freiwilliger Basis nutzen.

(2) Die zuständige Behörde bewertet nationale Leitlinien, um 
zu gewährleisten, dass 

a) sie in Abstimmung mit Vertretern von Parteien entwickelt 
wurden, deren Interessen wesentlich beeinträchtigt sein kön
nen, und von Unternehmensbereichen verbreitet wurden, 
sowie

b) deren Inhalte in den betreffenden Sektoren durchführbar 
sind.

KAPITEL  II

Inverkehrbringen

A b s c h n i t t  1

T i e r i s c h e N e b e n p r o d u k t e u n d 
F o l g e p r o d u k t e z u r F ü t t e r u n g v o n 
N u t z t i e r e n a u ß e r v o n P e l z t i e r e n

Artikel  31

Inverkehrbringen

(1) Tierische Nebenprodukte und Folgeprodukte, die zur Füt
terung von Nutztieren, außer von Pelztieren, bestimmt sind, dür
fen nur in Verkehr gebracht werden, sofern 

a) es sich dabei um Material der Kategorie 3 oder daraus gewon
nenes Material handelt, wenn es sich um anderes als das in 
Artikel 10 Buchstaben n, o und p genanntes Material handelt;

b) sie gemäß den Bedingungen für Drucksterilisation oder ande
ren Bedingungen zur Verhinderung von Gefahren für die 
Gesundheit von Mensch und Tier in Übereinstimmung mit 
Maßnahmen gemäß Artikel  15 sowie jeglichen, gemäß 
Absatz 2 dieses Artikels festgelegten Maßnahmen gesammelt 
oder verarbeitet wurden, sowie

c) sie aus für diese tierischen Nebenprodukte oder Folge
produkte zugelassenen oder registrierten Anlagen oder 
Betrieben stammen.

(2) Maßnahmen zur Durchführung dieses Artikels hinsichtlich 
der Tiergesundheits- und Hygienebedingungen für Sammlung, 
Verarbeitung und Bearbeitung tierischer Nebenprodukte und 
Folgeprodukte können gemäß Absatz 1 festgelegt werden. 

Diese Maßnahmen, die eine Änderung nicht wesentlicher Bestim
mungen dieser Verordnung durch Ergänzung um neue nicht 
wesentliche Bestimmungen bewirken, werden nach dem in Arti
kel  52 Absatz  4 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen. 

A b s c h n i t t  2

O r g a n i s c h e D ü n g e m i t t e l u n d 
B o d e n v e r b e s s e r u n g s m i t t e l

Artikel  32

Inverkehrbringen und Verwendung

(1) Organische Düngemittel und Bodenverbesserungsmittel 
dürfen nur in Verkehr gebracht und verwendet werden, sofern 

a) sie aus Material der Kategorie 2 oder 3 gewonnen wurden;

b) gemäß den Bedingungen für Drucksterilisation oder anderen 
Bedingungen zur Verhinderung von Gefahren für die 
Gesundheit von Mensch und Tier gemäß den Anforderungen 
von Artikel 15 und in Übereinstimmung mit nach Absatz 3 
dieses Artikels festgelegten Maßnahmen hergestellt wurden;

c) sie aus zugelassenen oder registrierten Anlagen oder Betrie
ben stammen und

d) sie — im Falle von aus Material der Kategorie 2 gewonnenem 
Fleisch- und Knochenmehl und von verarbeiteten tierischen 
Proteinen, die als organische Düngemittel und 
Bodenverbesserungsmittel oder in diesen verwendet werden 
sollen  —, mit einem Bestandteil gemischt wurden, der die 
nachfolgende Verwendung der Mischung zu Fütterungs
zwecken ausschließt und gegebenenfalls unter Anwendung 
von Maßnahmen gemäß Absatz 3 gekennzeichnet wurden.

Zusätzlich dürfen Fermentationsrückstände aus der Umwandlung 
in Biogas oder Kompost in Verkehr gebracht und als organische 
Düngemittel und Bodenverbesserungsmittel verwendet werden.

Die Mitgliedstaaten können nationale Vorschriften über zusätzli
che Bedingungen für die oder Einschränkungen der Verwendung 
organischer Düngemittel und Bodenverbesserungsmittel erlassen 
oder beibehalten, sofern solche Vorschriften aus Gründen des 
Schutzes der Gesundheit von Mensch und Tier gerechtfertigt sind.

(2) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe d ist das Mischen für 
Materialien nicht erforderlich, deren Verwendung für Fütterungs
zwecke aufgrund ihrer Zusammensetzung oder Verpackung aus
geschlossen ist.

(3) Maßnahmen zur Durchführung dieses Artikels können 
bezogen auf Folgendes festgelegt werden: 

a) Tiergesundheits- und Hygienebedingungen für die Herstel
lung und die Verwendung organischer Düngemittel und 
Bodenverbesserungsmittel;

b) Bestandteile oder Stoffe zur Kennzeichnung organischer 
Düngemittel oder Bodenverbesserungsmittel;

c) Bestandteile, die mit organischen Düngemitteln oder 
Bodenverbesserungsmitteln gemischt werden;

d) zusätzliche Bedingungen, wie etwa für die Methoden, die zur 
Kennzeichnung zu verwenden sind, und der einzuhaltenden 
Mindestmischungsverhältnisse, damit die Verwendung 
solcher Düngemittel oder Bodenverbesserungsmittel zu 
Fütterungszwecken ausgeschlossen wird, und
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e) Fälle, in denen die Zusammensetzung oder die Verpackung es 
zulässt, die Materialien aus der Anforderung zum Mischen 
auszuschließen.

Diese Maßnahmen, die eine Änderung nicht wesentlicher Bestim
mungen dieser Verordnung durch Ergänzung um neue nicht 
wesentliche Bestimmungen bewirken, werden nach dem in Arti
kel  52 Absatz  4 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

A b s c h n i t t  3

F o l g e p r o d u k t e , d i e i n b e s t i m m t e n a n d e r e n 
G e m e i n s c h a f t s v o r s c h r i f t e n g e r e g e l t s i n d

Artikel  33

Inverkehrbringen

Die Unternehmer können folgende Folgeprodukte in Verkehr 
bringen:

a) kosmetische Mittel im Sinne von Artikel  1 Absatz  1 der 
Richtlinie 76/768/EWG;

b) aktive implantierbare medizinische Geräte gemäß Artikel  1 
Absatz 2 Buchstabe c der Richtlinie 90/385/EWG;

c) Medizinprodukte gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a der 
Richtlinie 93/42/EWG;

d) In-vitro-Diagnostika gemäß Artikel  1 Absatz  2 Buchstabe b 
der Richtlinie 98/79/EG;

e) Tierarzneimittel gemäß Artikel  1 Absatz  2 der Richtlinie 
2001/82/EG;

f) Arzneimittel gemäß Artikel  1 Absatz  2 der Richtlinie 
2001/83/EG.

Artikel  34

Herstellung

(1) Die Einfuhr, Sammlung und Verbringung tierischer Neben
produkte und Folgeprodukte, die für Anlagen oder Betriebe zur 
Herstellung von Folgeprodukten gemäß Artikel 33 bestimmt sind, 
sowie die Herstellung dieser Folgeprodukte sind gemäß den in 
dem genannten Artikel aufgeführten Gemeinschaftsvorschriften 
durchzuführen. 

Nicht verwendetes Material aus solchen Betrieben oder Anlagen 
ist gemäß den genannten Vorschriften zu beseitigen. 

(2) Jedoch gilt die vorliegende Verordnung, sofern die in Arti
kel 33 genannten Gemeinschaftsvorschriften keine Bedingungen 
zur Kontrolle möglicher Gefahren für die Gesundheit von Mensch 
und Tier gemäß den Zielen der vorliegenden Verordnung 
enthalten.

A b s c h n i t t  4

A n d e r e F o l g e p r o d u k t e

Artikel  35

Inverkehrbringen von Heimtierfutter

Die Unternehmer können Heimtierfutter in Verkehr bringen, 
sofern

a) die Produkte aus Folgendem gewonnen wurden:

i) aus Material der Kategorie 3, wenn es sich um anderes 
als das in Artikel  10 Buchstaben n, o und p genannte 
Material handelt;

ii) im Falle von eingeführtem Heimtierfutter oder Heimtier
futter aus eingeführten Materialien, aus Material der 
Kategorie 1 im Sinne von Artikel 8 Buchstabe c, vorbe
haltlich der Bedingungen gemäß Artikel  40 Absatz  1 
Buchstabe a oder

iii) im Falle von rohem Heimtierfutter aus Material im Sinne 
von Artikel 10 Buchstaben a und b Ziffern i und ii; und

b) sie die Kontrolle der Gefahren für die Gesundheit von Mensch 
und Tier durch eine sichere Behandlung gemäß Artikel  38 
sicherstellen, sofern die Herkunftssicherung gemäß Arti
kel 37 keine ausreichende Kontrolle bietet.

Artikel  36

Inverkehrbringen anderer Folgeprodukte

Die Unternehmer können andere Folgeprodukte als die in den 
Artikeln 31, 32, 33 und 35 genannten in Verkehr bringen, sofern

a) diese Produkte

i) nicht zur Verwendung zur Fütterung von Nutztieren 
oder zur Ausbringung auf Flächen bestimmt sind, von 
denen solche Tiere gefüttert werden sollen, oder

ii) zur Fütterung von Pelztieren bestimmt sind sowie

b) die Unternehmer die Kontrolle von Gefahren für die Gesund
heit von Mensch und Tier sicherstellen durch:

i) Herkunftssicherung gemäß Artikel 37;

ii) sichere Behandlung gemäß Artikel  38, sofern die 
Herkunftssicherung keine ausreichende Kontrolle bietet 
oder

iii) Überprüfung, dass die Produkte nur für sichere End
verwendungszwecke gemäß Artikel  39 verwendet wer
den, sofern eine sichere Behandlung keine ausreichende 
Kontrolle bietet.
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Artikel  37

Herkunftssicherung

(1) Die Herkunftssicherung umfasst die Verwendung von 
Material, 

a) von dem keine unannehmbaren Risiken für die Gesundheit 
von Mensch und Tier ausgehen;

b) das unter Bedingungen, die Gefahren für die Gesundheit von 
Mensch und Tier ausschließen, gesammelt und vom Ort der 
Sammlung bis zur Herstellungsanlage oder zum Her
stellungsbetrieb verbracht wurde oder

c) das unter Bedingungen, die Gefahren für die Gesundheit von 
Mensch und Tier ausschließen, in die Gemeinschaft einge
führt und vom Ort des ersten Eingangs bis zur Herstellungs
anlage oder zum Herstellungsbetrieb verbracht wurde.

(2) Zur Herkunftssicherung dokumentieren die Unternehmer 
die Einhaltung der Anforderungen gemäß Absatz  1 und weisen 
erforderlichenfalls die Sicherheit von Biosicherheitsmaßnahmen 
nach, die sie ergriffen haben, um vom Ausgangsmaterial mögli
cherweise ausgehende Gefahren für die Gesundheit von Mensch 
und Tier auszuschließen. 

Diese Dokumentation ist der zuständigen Behörde auf Verlangen 
zur Verfügung zu stellen. 

In einem Fall gemäß Absatz  1 Buchstabe b werden die Sendun
gen von einer Gesundheitsbescheinigung entsprechend einem 
nach dem in Artikel 52 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren 
angenommenen Muster begleitet. 

Artikel  38

Sichere Bearbeitung

Die sichere Bearbeitung umfasst die Anwendung eines Her
stellungsprozesses auf das verwendete Material, mit dem Gefah
ren für die Gesundheit von Mensch und Tier, die von dem 
verwendeten Material oder von anderen im Herstellungsprozess 
anfallenden Stoffen ausgehen, auf ein annehmbares Niveau ver
ringert werden.

Es ist sicherzustellen, insbesondere durch Maßnahmen zur Tes
tung des Endprodukts, dass das Folgeprodukt keine unannehm
baren Risiken für die Gesundheit von Mensch und Tier birgt.

Artikel  39

Sichere Endverwendungszwecke

Zu den sicheren Endverwendungszwecken von Folgeprodukten 
zählt die Verwendung:

a) unter Bedingungen, die keine unannehmbaren Gefahren für 
die Gesundheit von Mensch und Tier bergen oder

b) unter Bedingungen, die eine Gefahr für die Gesundheit von 
Mensch und Tier bergen können, für spezifische Zwecke, 
sofern eine derartige Verwendung durch die in den 
Gemeinschaftsvorschriften genannten Ziele, insbesondere 
zum Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier, gerecht
fertigt ist.

Artikel  40

Durchführungsmaßnahmen

Folgendes betreffend können Maßnahmen zur Durchführung die
ses Abschnitts getroffen werden:

a) die Bedingungen für das Inverkehrbringen von eingeführtem 
Heimtierfutter oder Heimtierfutter aus eingeführten Materia
lien, aus Material der Kategorie 1 im Sinne von Artikel  8 
Buchstabe c;

b) die Bedingungen für die Herkunftssicherung und Verbrin
gung von Material, das unter Bedingungen verwendet wer
den soll, die Gefahren für die Gesundheit von Mensch und 
Tier ausschließen;

c) die Dokumentation gemäß Artikel  37 Absatz  2 
Unterabsatz 1;

d) die Parameter für den Herstellungsprozess gemäß Artikel 38 
Absatz 1, insbesondere hinsichtlich der physikalischen oder 
chemischen Behandlung des verwendeten Materials;

e) die Anforderungen an die Testung des Endprodukts und

f) die Bedingungen für die sichere Verwendung von Folge
produkten, die eine Gefahr für die Gesundheit von Mensch 
oder Tier darstellen.

Diese Maßnahmen, die eine Änderung nicht wesentlicher Bestim
mungen dieser Verordnung durch Ergänzung um neue nicht 
wesentliche Bestimmungen bewirken, werden nach dem in Arti
kel  52 Absatz  4 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

KAPITEL  III

Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr

Artikel  41

Einfuhr und Durchfuhr

(1) Tierische Nebenprodukte und ihre Folgeprodukte sind in 
die Gemeinschaft einzuführen oder durch die Gemeinschaft 
durchzuführen gemäß 

a) den entsprechenden, für die besonderen tierischen Nebenpro
dukte oder ihre Folgeprodukte geltenden Anforderungen 
dieser Verordnung und der entsprechenden Durchführungs
vorschriften, die zumindest so streng sind wie diejenigen, die 
für die Herstellung und das Inverkehrbringen solcher tieri
scher Nebenprodukte oder deren Folgeprodukte innerhalb 
der Gemeinschaft gelten;

b) Bedingungen, die als mindestens gleichwertig mit den gemäß 
den Gemeinschaftsvorschriften für die Herstellung und das 
Inverkehrbringen solcher tierischer Nebenprodukte oder 
ihrer Folgeprodukte geltenden Anforderungen erachtet wer
den oder

c) im Fall von tierischen Nebenprodukten und Folgeprodukten 
gemäß Artikel 33, 35 und 36, den in diesen Artikeln festge
legten Anforderungen.
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Die in Unterabsatz 1 Buchstabe b vorgesehenen Maßnahmen zur 
Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung 
durch Hinzufügung werden nach dem in Artikel  52 Absatz  4 
genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

(2) Abweichend von Absatz 1 

a) darf spezifiziertes Risikomaterial nur gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 999/2001 eingeführt oder durchgeführt werden;

b) tierische Nebenprodukte oder ihre Folgeprodukte, die mit 
Abfall gemischt oder kontaminiert sind, der in der Entschei
dung 2000/532/EG als gefährlich eingestuft wird, dürfen nur 
entsprechend den Anforderungen der Verordnung (EG) 
Nr. 1013/2006 eingeführt oder durchgeführt werden;

c) Material der Kategorie 1, Material der Kategorie 2 und daraus 
gewonnene Produkte, die nicht zur Herstellung von Folge
produkten gemäß Artikel 33, 35 und 36 bestimmt sind, dür
fen nur eingeführt oder durchgeführt werden, wenn Regeln 
über ihre Einfuhr gemäß Artikel  42 Absatz  2 Buchstabe a 
erlassen worden sind;

d) tierische Nebenprodukte und ihre Folgeprodukte, die für 
Zwecke gemäß Artikel 17 Absatz 1 bestimmt sind, dürfen bis 
zur Annahme der harmonisierten Bedingungen gemäß Arti
kel  17 Absatz  2 nur gemäß nationalen Maßnahmen einge
führt oder durchgeführt werden, mit deren Hilfe die Kontrolle 
von Gefahren für die Gesundheit von Mensch und Tier 
gewährleistet ist.

(3) Im Fall der Einfuhr und Durchfuhr von Material der Kate
gorie 3 und daraus gewonnener Produkte, werden die entspre
chenden Anforderungen gemäß Absatz  1 Unterabsatz  1 
Buchstabe a festgelegt. 

In diesen Anforderungen kann festgelegt werden, dass Sendungen 

a) aus einem Drittland oder einem Teil eines Drittlandes stam
men, das/der in einer Liste gemäß Absatz 4 aufgeführt ist;

b) von Betrieben oder Anlagen stammen, die von der zuständi
gen Behörde des Ursprungsdrittlands zugelassen oder regist
riert wurden und für diesen Zweck in einer Liste aufgeführt 
sind, und

c) an der Eingangsstelle der Gemeinschaft, an der die Veterinär
kontrollen stattfinden, von Unterlagen wie etwa einem 
Handelspapier, oder einer Gesundheitsbescheinigung und 
gegebenenfalls einer Erklärung begleitet werden müssen, die 
einem gemäß Artikel  42 Absatz  2 Unterabsatz  1 Buchstabe 
d festgelegten Muster entspricht.

Diese Maßnahmen, die eine Änderung nicht wesentlicher Bestim
mungen dieser Verordnung durch Ergänzung um neue nicht 
wesentliche Bestimmungen bewirken, werden nach dem in Arti
kel  52 Absatz  4 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

Bis zur Annahme der in Unterabsatz  2 Buchstaben a und  c 
genannten Anforderungen legen die Mitgliedstaaten diese Anfor
derungen in nationalen Maßnahmen fest.

(4) Die Listen der Drittländer oder Teile von Drittländern, aus 
denen tierische Nebenprodukte oder deren Folgeprodukte in die 
Gemeinschaft eingeführt oder durch sie durchgeführt werden dür
fen, werden gemäß dem in Artikel  52 Absatz  3 genannten 
Regelungsverfahren erstellt, wobei Folgendes berücksichtigt wird: 

a) den Rechtsvorschriften des Drittlandes;

b) der Aufbau der zuständigen Behörde des betreffenden Dritt
lands und ihrer Kontrolldienste, die Befugnisse dieser Dienste 
und der Aufsicht, der sie unterliegen, sowie die Kompetenz 
dieser Dienste, die Anwendung der geltenden Rechtsvor
schriften wirksam zu überwachen;

c) die geltenden Hygienevorschriften für die Erzeugung, Anfer
tigung, Handhabung, Lagerung und Versendung der für die 
Gemeinschaft bestimmten Produkte tierischen Ursprungs;

d) die Garantien des betreffenden Drittlands hinsichtlich der 
Einhaltung der einschlägigen Hygienevorschriften;

e) die praktischen Erfahrungen mit der Vermarktung des betref
fenden Drittlandprodukts und die Ergebnisse der 
Einfuhrkontrollen;

f) das Ergebnis etwaiger Kontrollen der Gemeinschaft im 
Drittland;

g) der Gesundheitsstatus des betreffenden Tierbestands sowie 
anderer Heimtiere und des Wildbestands in dem Drittland, 
insbesondere hinsichtlich exotischer Tierkrankheiten, und die 
allgemeine Gesundheitslage des Landes, soweit sie die 
Gesundheit von Mensch oder Tier in der Gemeinschaft 
gefährden könnte;

h) die Regelmäßigkeit und Geschwindigkeit, mit der das Dritt
land Informationen über infektiöse Krankheiten auf seinem 
Hoheitsgebiet liefert, insbesondere die im Gesundheitskodex 
für Landtiere und im Gesundheitskodex für Wassertiere der 
Weltorganisation für Tiergesundheit aufgeführten 
Krankheiten;

i) die Vorschriften des betreffenden Drittlands zur Verhütung 
und Bekämpfung infektiöser Tierkrankheiten und die ein
schlägigen Durchführungsvorschriften, einschließlich Vor
schriften über die Einfuhr aus anderen Drittländern.

Die Listen der in Absatz 3 Unterabsatz 2 Buchstabe b genannten 
Betriebe und Anlagen sind auf dem aktuellen Stand zu halten, der 
Kommission und den Mitgliedstaaten zu übermitteln und der 
Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Artikel  42

Durchführungsmaßnahmen

(1) Maßnahmen zur Durchführung von Artikel 41 durch die in 
bestimmten Betrieben oder Anlagen hergestellte tierische Neben
produkte oder deren Folgeprodukte zum Schutz der Gesundheit 
von Mensch oder Tier von Einfuhr oder Durchfuhr ausgeschlos
sen werden können, müssen nach dem in Artikel  52 Absatz  3 
genannten Regelungsverfahren festgelegt werden.
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(2) Weitere Maßnahmen zur Durchführung von Artikel  41 
müssen bezogen auf Folgendes festgelegt werden: 

a) die Bedingungen für die Einfuhr und Durchfuhr von Material 
der Kategorien 1 und 2 sowie der Folgeprodukte;

b) Einschränkungen hinsichtlich der Gesundheit von Mensch 
und Tier, die für eingeführtes Material der Kategorie 3 oder 
dessen Folgeprodukte gelten, die entsprechend 
Gemeinschaftslisten von Drittländern oder Teilen von Dritt
ländern festgelegt werden können, welche gemäß Artikel 41 
Absatz  4 erstellt wurden, oder zu anderen die Gesundheit 
von Mensch und Tier betreffenden Zwecken;

c) die Bedingungen für die Herstellung tierischer Nebenpro
dukte oder ihrer Folgeprodukte in Betrieben oder Anlagen in 
Drittländern; solche Bedingungen können die Bestimmungen 
für die Kontrolle solcher Betriebe oder Anlagen durch die 
betroffene zuständige Behörde umfassen und Ausnahmen 
von der Zulassung oder Registrierung gemäß Artikel  41 
Absatz  3 Unterabsatz  2 Buchstabe b für bestimmte Arten 
von Betrieben oder Anlagen vorsehen, die tierische Neben
produkte oder deren Folgeprodukte handhaben, und

d) Muster für Gesundheitsbescheinigungen, Handelspapiere und 
Erklärungen die die Sendungen begleiten müssen und die 
Bedingungen angeben müssen, unter denen erklärt werden 
kann, dass die betroffenen tierischen Nebenprodukte oder 
deren Folgeprodukte gemäß den Anforderungen dieser Ver
ordnung eingesammelt oder hergestellt wurden.

Diese Maßnahmen, die eine Änderung nicht wesentlicher Bestim
mungen dieser Verordnung durch Ergänzung um neue nicht 
wesentliche Bestimmungen bewirken, werden nach dem in Arti
kel  52 Absatz  4 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

Artikel  43

Ausfuhr

(1) Die Ausfuhr tierischer Nebenprodukte und ihrer Folge
produkte zur Verbrennung oder Deponierung ist verboten.

(2) Die Ausfuhr tierischer Nebenprodukte und ihrer Folge
produkte zur Verwendung in einer Biogas- oder Kompostieran
lage in Drittländer, die nicht Mitglied der OECD sind, ist verboten.

(3) Material der Kategorie 1, Material der Kategorie 2 und 
deren Folgeprodukte dürfen nur zu anderen Zwecken als den in 
den Absätzen 1 und 2 genannten ausgeführt werden, sofern Vor
schriften über ihre Ausfuhr erlassen wurden. 

Diese Maßnahmen, die eine Änderung nicht wesentlicher Bestim
mungen dieser Verordnung durch Ergänzung um neue nicht 
wesentliche Bestimmungen bewirken, werden nach dem in Arti
kel  52 Absatz  4 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen. 

(4) Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 über aus der 
Gemeinschaft ausgeführte Lebensmittel und Futtermittel gilt sinn
gemäß für die Ausfuhr von Material der Kategorie 3 oder seine 
Folgeprodukte in Übereinstimmung mit der vorliegenden 
Verordnung.

(5) Abweichend von den Absätzen 3 und 4 

a) darf spezifiziertes Risikomaterial nur gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 999/2001 ausgeführt werden;

b) dürfen tierische Nebenprodukte oder ihre Folgeprodukte, die 
mit Abfall vermischt oder kontaminiert sind, der in der Ent
scheidung 2000/532/EG als gefährlich eingestuft wird, nur 
gemäß den Anforderungen der Verordnung (EG) 
Nr. 1013/2006 ausgeführt werden.

TITEL  III

AMTLICHE KONTROLLEN UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

KAPITEL  I

Amtliche Kontrollen

Artikel  44

Zulassungsverfahren

(1) Die zuständige Behörde lässt Anlagen oder Betriebe nur 
dann zu, wenn eine Besichtigung vor Ort vor Aufnahme der 
Tätigkeit erwiesen hat, dass sie die einschlägigen Vorschriften 
gemäß Artikel 27 erfüllen.

(2) Die zuständige Behörde kann eine bedingte Zulassung 
erteilen, wenn sich bei einer Besichtigung vor Ort herausstellt, 
dass die Anlage oder der Betrieb alle Anforderungen dieser Ver
ordnung hinsichtlich der Infrastruktur und der Ausrüstung mit 
Blick auf die Gewährleistung der Betriebsverfahren erfüllt. Die 
endgültige Zulassung erteilt sie nur dann, wenn eine erneute 
Besichtigung vor Ort, die innerhalb von drei Monaten nach Ertei
lung der bedingten Zulassung vorgenommen wird, ergibt, dass die 
Anlage oder der Betrieb die anderen Anforderungen des Absat
zes 1 erfüllt. Wenn deutliche Fortschritte erzielt worden sind, die 
Anlage oder der Betrieb jedoch noch nicht alle Anforderungen 
erfüllt, kann die zuständige Behörde die bedingte Zulassung ver
längern. Die Geltungsdauer der bedingten Zulassung darf jedoch 
insgesamt sechs Monate nicht überschreiten.

(3) Die Unternehmer sorgen dafür, dass eine Anlage oder ein 
Betrieb seine Tätigkeit einstellt, wenn die zuständige Behörde 
seine Zulassung widerruft oder im Falle einer vorläufigen Zulas
sung diese nicht verlängert oder nicht durch eine unbefristete 
Zulassung ersetzt.

Artikel  45

Amtliche Kontrollen

(1) Unbeschadet Artikel  5 führt die zuständige Behörde in 
regelmäßigen Abständen amtliche Kontrollen durch und über
wacht die Handhabung von unter den Anwendungsbereich die
ser Verordnung fallenden tierischen Nebenprodukten und deren 
Folgeprodukten.

(2) Artikel 41 und 42 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 gel
ten sinngemäß für amtliche Kontrollen, die durchgeführt werden, 
um die Einhaltung dieser Verordnung zu überprüfen.
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(3) Die zuständige Behörde kann bei der Durchführung ihrer 
amtlichen Kontrollen die Einhaltung von Leitlinien für die gute 
Praxis berücksichtigen.

(4) Detaillierte Durchführungsbestimmungen zu diesem Arti
kel, einschließlich Bestimmungen über die Referenzmethoden für 
mikrobiologische Analysen, können erlassen werden. 

Diese Maßnahmen, die eine Änderung nicht wesentlicher Bestim
mungen dieser Verordnung durch Ergänzung um neue nicht 
wesentliche Bestimmungen bewirken, sind nach dem Regelungs
verfahren mit Kontrolle gemäß Artikel 52 Absatz 4 zu erlassen. 

Artikel  46

Aussetzung bzw. Entzug von Zulassungen sowie Verbot 
des Betriebs

(1) Wenn sich bei amtlichen Kontrollen und der Überwachung 
durch die zuständige Behörde herausstellt, dass eine oder mehrere 
der Anforderungen dieser Verordnung nicht eingehalten werden, 
ergreift die zuständige Behörde die erforderlichen Maßnahmen. 

Die zuständige Behörde nimmt insbesondere in Abhängigkeit 
vom Charakter und der Schwere der Mängel und der potenziellen 
Gefahren für die Gesundheit von Menschen und Tieren Folgen
des vor: 

a) sie setzt die Zulassungen von Betrieben oder Anlagen, die 
gemäß dieser Verordnung zugelassen sind, aus, wenn:

i) die Bedingungen für die Zulassung oder den Betrieb des 
Betriebs oder der Anlage nicht mehr erfüllt sind,

ii) vom Unternehmer erwartet werden kann, dass er die 
Mängel innerhalb einer vertretbaren Frist behebt sowie

iii) die möglichen Gefahren für die Gesundheit von Mensch 
und Tier keine Maßnahmen gemäß Buchstabe b 
erfordern;

b) sie entzieht Zulassungen von Betrieben und Anlagen, die 
gemäß dieser Verordnung zugelassen wurden, wenn:

i) die Bedingungen für die Zulassung oder den Betrieb des 
Betriebs oder der Anlage nicht mehr erfüllt sind sowie

ii) vom Unternehmer nicht erwartet werden kann, dass er 
die Mängel innerhalb einer vertretbaren Frist behebt

— aus Gründen im Zusammenhang mit der Infrastruk
tur der Anlage oder des Betriebes, 

— aus Gründen im Zusammenhang mit der persönli
chen Fähigkeit des Unternehmers oder des Personals 
unter seiner Aufsicht oder 

— wegen schwerwiegender Risiken für die Gesundheit 
von Mensch und Tier, die umfangreiche Anpassun
gen an den Betrieb des Betriebs oder der Anlage 
erfordern, bevor der Unternehmer eine erneute 
Zulassung beantragen kann;

c) sie erteilt Betrieben und Anlagen konkrete Auflagen, um vor
handene Mängel abzustellen.

(2) Die zuständige Behörde verbietet, vorübergehend oder dau
erhaft, in Abhängigkeit vom Charakter und der Schwere der Män
gel und der potenziellen Gefahren für die Gesundheit von 
Menschen und Tieren Unternehmern im Sinne von Artikel  23 
Absätze 1 und  3 und Artikel  24 Absatz  1, über die Informatio
nen vorgelegt wurden, Tätigkeiten gemäß dieser Verordnung aus
zuführen, gegebenenfalls nach Erhalt von Angaben, nach denen 

a) die Anforderungen der Gemeinschaftsvorschriften nicht 
erfüllt werden sowie

b) durch diese Tätigkeiten mögliche Risiken für die Gesundheit 
von Mensch oder Tier entstehen.

Artikel  47

Listen

(1) Jeder Mitgliedstaat erstellt eine Liste der gemäß dieser Ver
ordnung auf seinem Hoheitsgebiet zugelassenen oder registrier
ten Betriebe, Anlagen und Unternehmer. 

Er teilt jedem zugelassenen oder registrierten Betrieb, jeder zuge
lassenen oder registrierten Anlage oder Unternehmer, eine amtli
che Nummer zu, anhand deren sich der Betrieb, die Anlage oder 
der Unternehmer und der entsprechende Tätigkeitsbereich fest
stellen lassen. 

Die Mitgliedstaaten geben eine amtliche Nummer, die dem 
Betrieb, der Anlage oder dem Unternehmer gemäß anderen 
Gemeinschaftsvorschriften zugeteilt wurden, gegebenenfalls an. 

Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission und den übrigen Mit
gliedstaaten die Listen zugelassener oder registrierter Betriebe, 
Anlagen und Unternehmer zur Verfügung. 

Die Mitgliedstaaten halten die Listen zugelassener oder registrier
ter Betriebe, Anlagen und Unternehmer auf dem aktuellen Stand 
und stellen sie den übrigen Mitgliedstaaten und der Öffentlichkeit 
zur Verfügung. 

(2) Durchführungsvorschriften zu diesem Artikel können nach 
dem in Artikel 52 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren erlas
sen werden hinsichtlich 

a) des Formats für die in Absatz 1 genannten Listen und

b) des Verfahrens, nach dem die in Absatz  1 genannten Listen 
zur Verfügung gestellt werden.

Artikel  48

Kontrollen der Versendung in andere Mitgliedstaaten

(1) Beabsichtigt ein Unternehmer, Material der Kategorie 1, 
Material der Kategorie 2 und Fleisch- und Knochenmehl oder aus 
Material der Kategorie 1 oder 2 gewonnenes tierisches Fett in 
einen anderen Mitgliedstaat zu versenden, informiert er die 
zuständige Behörde des Ursprungsmitgliedstaats und die zustän
dige Behörde des Bestimmungsmitgliedstaats darüber. 

Die zuständige Behörde des Bestimmungsmitgliedstaats entschei
det auf Antrag des Unternehmers innerhalb eines festgesetzten 
Zeitraums darüber, 

a) ob sie den Erhalt der Sendung verweigert,

b) die Sendung bedingungslos annimmt oder
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c) den Empfang der Sendung folgenden Bedingungen 
unterwirft:

i) falls die Folgeprodukte noch nicht drucksterilisiert wur
den, muss es/müssen sie dieser Behandlung unterzogen 
werden oder

ii) die tierischen Nebenprodukte oder ihre Folgeprodukte 
muss/müssen die Bedingungen für die Versendung erfül
len, die zum Schutz der Gesundheit von Mensch und 
Tier gerechtfertigt sind, damit sichergestellt ist, dass tie
rische Nebenprodukte und ihre Folgeprodukte gemäß 
dieser Verordnung gehandhabt werden.

(2) Formate für Anträge auf Zulassung für Unternehmer 
gemäß Absatz 1 können nach dem in Artikel 52 Absatz 3 genann
ten Regelungsverfahren mit Kontrolle angenommen werden.

(3) Die zuständige Behörde des Ursprungsmitgliedstaats infor
miert die zuständige Behörde des Bestimmungsmitgliedstaats über 
das TRACES-System gemäß der Entscheidung 2004/292/EG über 
jede in den Bestimmungsmitgliedstaat versandte Sendung mit 

a) tierischen Nebenprodukten oder ihren Folgeprodukten 
gemäß Absatz 1,

b) verarbeitetem tierischem Eiweiß, das aus Material der Kate
gorie 3 gewonnen wurde.

Sobald die Versendung der zuständigen Behörde des 
Bestimmungsmitgliedstaats gemeldet wird, informiert diese die 
zuständige Behörde des Ursprungsmitgliedstaats über das 
TRACES-System über die Ankunft der einzelnen Sendungen.

(4) Material der Kategorien  1 und  2, Fleisch- und Knochen
mehl sowie tierisches Fett gemäß Absatz 1 werden unmittelbar zu 
dem vorgesehenen Betrieb oder der vorgesehenen Anlage trans
portiert, die gemäß den Artikeln  23, 24 und  44 registriert oder 
zugelassen wurde, oder  — bei Gülle  — zu dem vorgesehenen 
landwirtschaftlichen Betrieb.

(5) Werden tierische Nebenprodukte oder ihre Folgeprodukte 
über das Hoheitsgebiet eines Drittlands in einen anderen Mitglied
staat versandt, sind dafür Sendungen zu verwenden, die im 
Ursprungsmitgliedstaat verplombt wurden, und es ist eine 
Gesundheitsbescheinigung mitzuführen. 

Die versiegelten Sendungen dürfen nur über eine Grenzkontroll
stelle gemäß Artikel  6 der Richtlinie 89/662/EWG erneut in die 
Gemeinschaft verbracht werden. 

(6) Abweichend von den Absätzen 1 bis 5 dürfen die dort auf
geführten tierischen Nebenprodukte oder ihre Folgeprodukte, die 
mit Abfall vermischt oder kontaminiert wurden, der in der Ent
scheidung 2000/532/EG als gefährlich eingestuft ist, nur unter 
Einhaltung der Anforderungen der Verordnung (EG) 
Nr. 1013/2006 in andere Mitgliedstaaten versandt werden.

(7) Maßnahmen zur Durchführung dieses Artikels können 
bezogen auf Folgendes angenommen werden: 

a) eine festgelegte Zeitspanne für die Entscheidung der zustän
digen Behörde gemäß Absatz 1;

b) ergänzende Bedingungen für die Versendung tierischer 
Nebenprodukte oder ihrer Folgeprodukte gemäß Absatz 4;

c) Muster für die Gesundheitsbescheinigungen, die Sendungen 
gemäß Absatz 5 begleiten müssen und

d) Bedingungen unter denen abweichend von Absatz  1 bis  5 
dieses Artikels die Verwendung tierischer Nebenprodukte 
und ihrer Folgeprodukte zu Ausstellungszwecken, für künst
lerische Aktivitäten sowie zu Diagnose-, Bildungs- oder 
Forschungszwecken in andere Mitgliedstaaten verbracht wer
den kann.

Diese Maßnahmen, die eine Änderung nicht wesentlicher Bestim
mungen dieser Verordnung durch Ergänzung um neue nicht 
wesentliche Bestimmungen bewirken, werden nach dem in Arti
kel  52 Absatz  4 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

(8) In Maßnahmen zur Umsetzung dieses Artikels können die 
Bedingungen, unter denen, abweichend von den Absätzen 1 bis 4 
die zuständigen Stellen Folgendes zulassen können, präzisiert 
werden: 

a) die Versendung von Gülle, die zwischen zwei im selben land
wirtschaftlichen Betrieb befindlichen Orten oder zwischen in 
den Grenzregionen von Mitgliedstaaten mit einer gemeinsa
men Grenze befindlichen landwirtschaftlichen Betrieben 
transportiert wird;

b) die Versendung anderer tierischer Nebenprodukte, die zwi
schen in den Grenzregionen von Mitgliedstaaten mit einer 
gemeinsamen Grenze befindlichen Betrieben oder Anlagen 
transportiert werden, und

c) der Transport toter Heimtiere zur Verbrennung zu einer 
Anlage oder einem Betrieb, die oder der sich in der Grenz
region eines anderen Mitgliedstaats mit einer gemeinsamen 
Grenze befindet.

Diese Maßnahmen, die eine Änderung nicht wesentlicher Bestim
mungen dieser Verordnung durch Ergänzung um neue nicht 
wesentliche Bestimmungen bewirken, werden nach dem in Arti
kel  52 Absatz  4 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

Artikel  49

Gemeinschaftskontrollen in den Mitgliedstaaten

(1) Sachverständige der Kommission können, soweit dies für 
die einheitliche Anwendung dieser Verordnung erforderlich ist, in 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaa
ten Vor-Ort-Kontrollen durchführen. 

Der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet eine Kontrolle durch
geführt wird, gewährt den Sachverständigen jede für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderliche Hilfe. 

Die Kommission unterrichtet die zuständige Behörde über die 
Ergebnisse der Kontrollen. 

(2) Maßnahmen zur Durchführung dieses Artikels können 
gemäß dem in Artikel 52 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren 
erlassen werden, insbesondere hinsichtlich des Verfahrens zur 
Zusammenarbeit mit nationalen Behörden.
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Artikel  50

Anwendung der Verordnung (EG) Nr.  882/2004 für die 
Zwecke bestimmter Kontrollen

(1) Artikel 46 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 gilt sinnge
mäß für Gemeinschaftskontrollen in Drittländern, die durchge
führt werden, um die Einhaltung dieser Verordnung zu 
überprüfen.

(2) Artikel  50 Absatz  1 Buchstabe a der Verordnung (EG) 
Nr. 882/2004 gilt sinngemäß für die schrittweise Einführung der 
Anforderungen des Artikels  41 Absatz  3 der vorliegenden 
Verordnung.

(3) Artikel 52 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 gilt sinnge
mäß für Drittlandskontrollen in Mitgliedstaaten im Zusammen
hang mit unter die vorliegende Verordnung fallenden Tätigkeiten.

KAPITEL  II

Schlussbestimmungen

Artikel  51

Nationale Rechtsvorschriften

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der nati
onalen Rechtsvorschriften mit, die sie in ihrem Zuständigkeits
bereich erlassen und die unmittelbar die ordnungsgemäße 
Durchführung dieser Verordnung betreffen.

Artikel  52

Ausschussverfahren

(1) Die Kommission wird durch den Ständigen Ausschuss für 
die Lebensmittelkette und Tiergesundheit unterstützt, der durch 
Artikel  58 Absatz  1 der Verordnung (EG) Nr.  178/2002 einge
setzt wurde.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die 
Artikel  3 und  7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung 
von dessen Artikel 8.

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die 
Artikel  5 und  7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung 
von dessen Artikel 8. 

Der Zeitraum nach Artikel  5 Absatz  6 des Beschlusses 
1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt. 

(4) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten Arti
kel 5a Absätze 1 bis 4 und Artikel 7 des Beschlusses 1999/468/EG 
unter Beachtung von dessen Artikel 8.

(5) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so sind Arti
kel  5a Absätze 1 bis  4 und  5 Buchstabe b sowie Artikel  7 des 
Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 8 
anzuwenden. 

Die in Artikel 5a Absatz 3 Buchstabe c, Absatz 4 Buchstabe b und 
Absatz  4 Buchstabe e des Beschlusses 1999/468/EG vorgesehe
nen Fristen werden auf zwei Monate, einen Monat bzw. zwei 
Monate festgesetzt. 

(6) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten Arti
kel  5a Absätze 1, 2, 4 und  6 sowie Artikel  7 des Beschlusses 
1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 8.

Artikel  53

Sanktionen

Die Mitgliedstaaten legen die Regeln für Sanktionen bei Verstö
ßen gegen diese Verordnung fest und treffen alle erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass sie durchgeführt werden. 
Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschre
ckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese spä
testens am 4.  Juni 2011 mit und melden ihr unverzüglich jede 
spätere Änderung, die sich auf diese Vorschriften auswirkt.

Artikel  54

Aufhebung

Die Verordnung (EG) Nr.  1774/2002 wird mit Wirkung vom
4. März 2011 aufgehoben.

Verweise auf die Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 gelten als Ver
weise auf die vorliegende Verordnung und sind nach Maßgabe der 
Entsprechungstabelle im Anhang zu lesen.

Artikel  55

Übergangsmaßnahmen

Betriebe, Anlagen und Nutzer, die gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1774/2002 vor dem 4. März 2011 zugelassen oder registriert 
wurden, gelten als gemäß dieser Verordnung zugelassen oder 
registriert.

Artikel  56

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 4. März 2011.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Straßburg am 21. Oktober 2009.

Im Namen des Europäischen Parlaments
Der Präsident

J. BUZEK

Im Namen des Rates
Der Präsident

C. MALMSTRÖM
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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 142/2011 DER KOMMISSION 

vom 25. Februar 2011 

zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische 
Nebenprodukte sowie zur Durchführung der Richtlinie 97/78/EG des Rates hinsichtlich 
bestimmter gemäß der genannten Richtlinie von Veterinärkontrollen an der Grenze befreiter 

Proben und Waren 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 mit 
Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr 
bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 (Verordnung über tierische 
Nebenprodukte) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2, 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii, Artikel 6 Absatz 1 
Unterabsatz 2, Artikel 6 Absatz 2 Unterabsatz 2, Artikel 11 
Absatz 2 Buchstaben b und c, Artikel 11 Absatz 2 Unterabsatz 
2, Artikel 15 Absatz 1 Buchstaben b, d, e, h und i, Artikel 15 
Absatz 1 Unterabsatz 2, Artikel 17 Absatz 2, Artikel 18 Absatz 
3, Artikel 19 Absatz 4 Buchstaben a, b und c, Artikel 19 Absatz 
4 Unterabsatz 2, Artikel 20 Absätze 10 und 11, Artikel 21 
Absätze 5 und 6, Artikel 22 Absatz 3, Artikel 23 Absatz 3, 
Artikel 27 Buchstaben a, b, c und e bis h, Artikel 27 Unter
absatz 2, Artikel 31 Absatz 2, Artikel 32 Absatz 3, Artikel 40, 
Artikel 41 Absatz 3 Unterabsätze 1 und 3, Artikel 42, 
Artikel 43 Absatz 3, Artikel 45 Absatz 4, Artikel 47 Absatz 
2, Artikel 48 Absatz 2, Artikel 48 Absatz 7 Buchstabe a, 
Artikel 48 Absatz 8 Buchstabe a und Artikel 48 Absatz 8 
Unterabsatz 2, 

gestützt auf die Richtlinie 97/78/EG des Rates vom 
18. Dezember 1997 zur Festlegung von Grundregeln für die 
Veterinärkontrollen von aus Drittländern in die Gemeinschaft 
eingeführten Erzeugnissen ( 2 ), insbesondere auf Artikel 16 
Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 werden Veteri
när- und Hygienevorschriften für tierische Nebenpro
dukte und hieraus hergestellte Erzeugnisse festgelegt. In 
der genannten Verordnung ist außerdem festgelegt, unter 
welchen Voraussetzungen tierische Nebenprodukte besei
tigt werden müssen, damit eine Verbreitung von Risiken 

für die Gesundheit von Mensch und Tier vermieden wird. 
Zusätzlich wird in der Verordnung festgelegt, unter wel
chen Voraussetzungen tierische Nebenprodukte in Futter
mitteln und zu diversen Zwecken verwendet werden 
können, beispielsweise in Kosmetika, Arzneimitteln und 
für technische Verwendungen. In der Verordnung wird 
auch festgelegt, dass Unternehmer tierische Nebenpro
dukte in Betrieben und Anlagen verarbeiten müssen, die 
amtlichen Kontrollen unterliegen. 

(2) In der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 ist vorgesehen, 
dass die genauen Bestimmungen für die Handhabung 
tierischer Nebenprodukte und Folgeprodukte, wie Ver
arbeitungsstandards, Hygienebedingungen und die Form 
der schriftlichen Belege, die Sendungen mit tierischen 
Nebenprodukten und Folgeprodukten zum Zweck der 
Rückverfolgbarkeit beiliegen müssen, in der Form von 
Durchführungsbestimmungen von der Kommission erlas
sen werden. 

(3) Die Durchführungsbestimmungen für die Verwendung 
und Beseitigung tierischer Nebenprodukte in dieser Ver
ordnung sollten im Einklang mit den Zielen der Verord
nung (EG) Nr. 1069/2009 festgelegt werden, insbeson
dere mit dem der nachhaltigen Verwendung tierischen 
Materials sowie dem Ziel, den Schutz der Gesundheit 
von Menschen und Tier in der Europäischen Union auf 
hohem Niveau zu gewährleisten. 

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 gilt nicht für ganze 
Körper oder Teile von Wildtieren, bei denen kein Ver
dacht auf Vorliegen einer auf Mensch oder Tier übertrag
baren Krankheit besteht, außer für Wassertiere, die für 
Handelszwecke angelandet werden. Außerdem findet sie 
keine Anwendung auf ganze Körper oder Teile von frei
lebendem Wild, die nach der Tötung gemäß der guten 
Jagdpraxis nicht eingesammelt werden. Bei der Jagd an
fallende tierische Nebenprodukte sollten auf eine Art be
seitigt werden, durch die die Übertragung von Risiken 
verhindert wird, die für die spezifische Jagdmethode ge
eignet ist und im Einklang mit guter Jagdpraxis steht, wie 
sie von Vertretern des Jagdberufs beschrieben wird.

DE 26.2.2011 Amtsblatt der Europäischen Union L 54/1 

( 1 ) ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 24 vom 30.1.1998, S. 9.



(5) Die Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 gilt für tierische 
Nebenprodukte, die zur Herstellung von Jagdtrophäen 
verwendet werden. Die Herstellung solcher Trophäen so
wie die Präparation von Tieren und Teilen von Tieren mit 
anderen Verfahren, beispielsweise durch Plastination, 
sollte unter Bedingungen geschehen, unter denen es nicht 
zu einer Übertragung von Risiken auf Menschen oder 
Tiere kommen kann. 

(6) Die Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 gilt auch für Kü
chen- und Speiseabfälle, sofern diese von international 
eingesetzten Verkehrsmitteln stammen, beispielsweise 
Material, das aus Lebensmitteln gewonnen wurde, die 
an Bord eines Flugzeugs oder Schiffes serviert wurden, 
das aus einem Drittland kommend in der Europäischen 
Union landet oder vor Anker geht. Außerdem kommt die 
genannte Verordnung auf Küchen- und Speiseabfälle zur 
Anwendung, wenn diese zur Fütterung, zur Verarbeitung 
im Einklang mit einer der im Rahmen dieser Verordnung 
zugelassenen Verarbeitungsmethoden, zur Umwandlung 
in Biogas oder zur Kompostierung bestimmt sind. Das 
Verfüttern von Küchen- und Speiseabfällen an Nutztiere, 
die keine Pelztiere sind, ist gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1069/2009 untersagt. Daher dürfen Küchen- und 
Speiseabfälle gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
verarbeitet und danach verwendet werden, sofern die 
Folgeprodukte nicht an besagte Tiere verfüttert werden. 

(7) Im Interesse der Einheitlichkeit der EU-Rechtsvorschriften 
sollte die in der Verordnung (EG) Nr. 767/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 
2009 über das Inverkehrbringen und die Verwendung 
von Futtermitteln, zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des 
Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 79/373/EWG 
des Rates, 80/511/EWG der Kommission, 82/471/EWG 
des Rates, 83/228/EWG des Rates, 93/74/EWG des Rates, 
93/113/EG des Rates und 96/25/EG des Rates und der 
Entscheidung 2004/217/EG der Kommission ( 1 ) verwen
dete Definition von Futtermitteln als Grundlage für die 
Definition von Futtermitteln tierischen Ursprungs in die
ser Verordnung dienen. 

(8) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 ist die Ver
bringung tierischer Nebenprodukte und Folgeprodukte 
von Tieren empfänglicher Arten aus Betrieben, Einrich
tungen, Anlagen oder Gebieten, die aufgrund des Auftre
tens einer schweren übertragbaren Krankheit Beschrän
kungen unterliegen, untersagt. Zur Gewährleistung eines 
hohen Schutzniveaus für die Tiergesundheit in der Union 
sollte zur Bestimmung der Tragweite dieses Verbots die 
im Gesundheitskodex für Landtiere und im Gesundheits
kodex für Wassertiere der Weltorganisation für Tier
gesundheit (nachstehend „OIE“) enthaltene Liste von 
Krankheiten als Liste der schweren übertragbaren Krank
heiten gelten. 

(9) Da die Abfallverbrennung und Mitverbrennung bestimm
ter tierischer Nebenprodukte nicht unter die Richtlinie 
2000/76/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 4. Dezember 2000 über die Verbrennung von Ab
fällen ( 2 ) fällt, sollten zur Vermeidung von aus solchen 

Tätigkeiten entstehenden Gesundheitsrisiken in dieser 
Verordnung geeignete Bestimmungen festgelegt werden, 
mit denen auch den möglichen Auswirkungen auf die 
Umwelt Rechnung getragen wird. Rückstände aus der 
Abfallverbrennung oder Mitverbrennung tierischer Ne
benprodukte oder Folgeprodukte sollten unter Beachtung 
der Umweltvorschriften der Union verwertet oder besei
tigt werden, da nach diesen Rechtsvorschriften insbeson
dere die Verwendung der phosphorhaltigen Bestandteile 
von Asche in Düngemitteln und die Übergabe von Asche 
aus der Feuerbestattung von Heimtieren an deren Besitzer 
zulässig ist. 

(10) Gemäß der Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 
26. April 1999 über Abfalldeponien ( 3 ) dürfen Erzeug
nisse tierischen Ursprungs oder Lebensmittel, die solche 
Erzeugnisse enthalten, zur Minderung möglicher Gesund
heitsrisiken nur dann in Deponien entsorgt werden, 
wenn sie gemäß den Bestimmungen der Verordnung 
(EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 29. April 2004 über Lebensmittel
hygiene ( 4 ) verarbeitet wurden. 

(11) Die Entsorgung tierischer Nebenprodukte und Folgepro
dukte über den Abwasserstrom sollte untersagt werden, 
da dieser Strom keinen Bestimmungen unterliegt, die eine 
geeignete Bekämpfung der Risiken für die Gesundheit 
von Mensch und Tier gewährleisten würden. Zur Vermei
dung unannehmbarer Risiken durch eine unbeabsichtigte 
Entsorgung flüssiger tierischer Nebenprodukte, zum Bei
spiel durch die Reinigung der Böden oder der zur Ver
arbeitung verwendeten Gerätschaften, sollten geeignete 
Maßnahmen getroffen werden. 

(12) In der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 19. November 2008 über 
Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien ( 5 ) 
sind bestimmte Maßnahmen zum Schutz der Umwelt 
und der menschlichen Gesundheit festgelegt. Gemäß 
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie werden 
bestimmte Sachverhalte, wenn und soweit sie von ande
ren Rechtsvorschriften der Union geregelt werden, nicht 
von dem Geltungsbereich der Richtlinie erfasst, darunter 
auch die von der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Oktober 
2002 mit Hygienevorschriften für nicht für den mensch
lichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte ( 6 ) er
fassten tierischen Nebenprodukte, außer den zur Verbren
nung, Beseitigung in Deponien oder Verwendung in einer 
Biogas- oder Kompostieranlage bestimmten. Die ge
nannte Verordnung ist nunmehr aufgehoben und wird 
ab dem 4. März 2011 durch die Verordnung (EG) Nr. 
1069/2009 ersetzt. Im Interesse der Kohärenz der Uni
onsrechts sollten die Verfahren, mit denen tierische Ne
benprodukte und Folgeprodukte in Biogas umgewandelt 
oder kompostiert werden, sowohl den Hygienevorschrif
ten der vorliegenden Verordnung als auch den Bestim
mungen bezüglich des Umweltschutzes der Richtlinie 
2008/98/EG genügen.
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(13) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sollten die 
Möglichkeit haben, auf der Grundlage einer einem har
monisierten Muster entsprechenden Validierung alterna
tive Parameter für die Umwandlung tierischer Nebenpro
dukte in Biogas oder ihre Kompostierung zu gestatten. In 
solchen Fällen sollte die Möglichkeit bestehen, Fermenta
tionsrückstände und Kompost überall in der Europäi
schen Union in Verkehr zu bringen. Außerdem sollten 
die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten die Mög
lichkeit haben, bestimmte Parameter für spezifische tieri
sche Nebenprodukte, wie Küchen- und Speiseabfälle oder 
Gemische solcher Abfälle mit anderem Material, die in 
Biogas umgewandelt oder kompostiert werden sollen, zu 
genehmigen. Da solche Genehmigungen nicht gemäß ei
nem harmonisierten Muster erteilt werden, sollten solche 
Fermentationsrückstände und Kompost nur in dem Mit
gliedstaat in Verkehr gebracht werden, in dem die Para
meter genehmigt wurden. 

(14) Um eine Kontamination von Lebensmitteln mit Krank
heitserregern zu vermeiden, sollten Betriebe und Anlagen, 
die tierische Nebenprodukte verarbeiten, auf einem von 
Schlachthöfen oder anderen lebensmittelverarbeitenden 
Betrieben getrennten Gelände liegen, insbesondere gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit spezi
fischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen 
Ursprungs ( 1 ), es sei denn, die Verarbeitung der tierischen 
Nebenprodukte geschieht unter Bedingungen, die von 
den zuständigen Behörden zugelassen wurden, so dass 
eine Übertragung von Risiken für Mensch und Tier in 
die lebensmittelverarbeitenden Betriebe verhindert wird. 

(15) Durch die Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 mit 
Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung be
stimmter transmissibler spongiformer Enzephalo
pathien ( 2 ) werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, jähr
liche Überwachungsprogramme für transmissible spongi
forme Enzephalopathien (TSE) durchzuführen. Damit si
chergestellt ist, dass diese Programme ausreichende Daten 
zur Prävalenz von TSE in einem bestimmten Mitgliedstaat 
zur Verfügung stellen können, sollten auch Tierkörper, 
die zur Fütterung bestimmter Arten im Rahmen der För
derung der Artenvielfalt verwendet werden, in diesen 
Überwachungsprogrammen erfasst werden. 

(16) In der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 ist vorgesehen, 
dass bestimmtes Material der Kategorie 1 an gefährdete 
oder geschützte Arten aasfressender Vögel und anderer 
Arten verfüttert werden darf, die in ihrem natürlichen 
Lebensraum leben, um die Artenvielfalt zu fördern. Eine 
solche Fütterung sollte für bestimmte, in der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 

Tiere und Pflanzen ( 3 ) genannte fleischfressende Arten 
sowie für bestimmte in der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten genannte Raubvogelarten ( 4 ) zur Berücksichti
gung der natürlichen Fressgewohnheiten dieser Arten ge
stattet sein. 

(17) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 wird ein Ge
nehmigungsverfahren für alternative Methoden zur Besei
tigung oder Verarbeitung tierischer Nebenprodukte und 
Folgeprodukte eingeführt. Solche Methoden können von 
der Kommission nach einer von der Europäischen Be
hörde für Lebensmittelsicherheit (nachstehend „EFSA“) 
durchgeführten Risikobewertung genehmigt werden. Zur 
Erleichterung der Bewertung solcher Anträge durch die 
EFSA sollte ein Standardformat festgelegt werden, aus 
dem für die Antragssteller deutlich sichtbar hervorgeht, 
welche Art von Nachweisen vorzulegen sind. Im Einklang 
mit den Verträgen sollten Anträge auf Genehmigung al
ternativer Methoden in allen Amtssprachen der Union 
gemäß der Verordnung Nr. 1 zur Regelung der Sprachen
frage für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ( 5 ) ge
stellt werden können. 

(18) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 183/2005 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 12. Januar 2005 
mit Vorschriften für die Futtermittelhygiene ( 6 ) müssen 
Futtermittelunternehmer, außer Primärerzeugern, bei der 
Lagerung und dem Transport von Futtermitteln be
stimmte Hygienebedingungen einhalten. Da diese Bedin
gungen eine gleichwertige Minderung eines möglichen 
Risikos gewährleisten, sollten Mischfuttermittel, die aus 
tierischen Nebenprodukten gewonnen werden, nicht 
den Anforderungen der vorliegenden Verordnung bezüg
lich Lagerung und Transport unterliegen. 

(19) Zur Förderung von Wissenschaft und Forschung und zur 
Gewährleistung einer optimalen Verwendung tierischer 
Nebenprodukte und Folgeprodukte zur Diagnose von 
Krankheiten bei Mensch und Tier sollten die zuständigen 
Behörden ermächtigt werden, Bedingungen für die Ver
wendung von Proben solcher Materialien zu Forschungs-, 
Bildungs- und Diagnosezwecken festzulegen. Diese Er
mächtigung gilt jedoch nicht für Proben von Krankheits
erregern; diese unterliegen den besonderen Bestimmun
gen der Richtlinie 92/118/EWG des Rates vom 
17. Dezember 1992 über die tierseuchenrechtlichen 
und gesundheitlichen Bedingungen für den Handel mit 
Erzeugnissen tierischen Ursprungs in der Gemeinschaft 
sowie für ihre Einfuhr in die Gemeinschaft, soweit sie 
diesbezüglich nicht den spezifischen Gemeinschafts
regelungen nach Anhang A Kapitel I der Richtlinie 
89/662/EWG und — in Bezug auf Krankheitserreger — 
der Richtlinie 90/425/EWG unterliegen ( 7 ).
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(20) Gemäß Richtlinie 97/78/EG sind tierische Nebenpro
dukte, die zu Ausstellungszwecken dienen und nicht für 
die Vermarktung bestimmt sind, und tierische Nebenpro
dukte, die bestimmten Studien- oder Analysezwecken 
dienen, von Veterinärkontrollen an der Eingangsgrenz
kontrollstelle der Union befreit. Für diese Ausnahmen 
dürfen gemäß der genannten Richtlinie Durchführungs
bestimmungen erlassen werden. In der vorliegenden Ver
ordnung sollten geeignete Bedingungen für die Einfuhr 
tierischer Nebenprodukte und Folgeprodukte zu Ausstel
lungs- oder bestimmten Studien- und Analysezwecken 
festgelegt werden, damit sichergestellt ist, dass die Einfuhr 
solcher Produkte keine unannehmbaren Risiken für die 
Gesundheit von Mensch und Tier mit sich bringt. Im 
Interesse der Kohärenz des Unionsrechts und zur Schaf
fung von Rechtssicherheit für die Unternehmer sollten 
sowohl diese Bedingungen als auch die Durchführungs
bestimmungen zu Richtlinie 97/78/EG in der vorliegen
den Verordnung festgelegt werden. 

(21) Nach der Sammlung müssen tierische Nebenprodukte 
unter Bedingungen gehandhabt werden, die geeignet sind, 
die Übertragung unannehmbarer Risiken für die Gesund
heit von Mensch und Tier auszuschließen. Betriebe oder 
Anlagen, in denen bestimmte Tätigkeiten ausgeführt wer
den, bevor die tierischen Nebenprodukte weiteren Ver
fahren unterworfen werden, sollten so konzipiert und 
betrieben werden, dass eine solche Übertragung aus
geschlossen wird. Dies sollte auch für Betriebe und An
lagen gelten, in denen Tätigkeiten ausgeführt werden, die 
die Handhabung tierischer Nebenprodukte in Überein
stimmung mit dem Veterinärrecht der Union einschlie
ßen, außer der Handhabung tierischer Nebenprodukte im 
Rahmen heilender Tätigkeiten privater Tierärzte. 

(22) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 müssen 
Unternehmer die Rückverfolgbarkeit tierischer Nebenpro
dukte und Folgeprodukte in allen Phasen der Verarbei
tung, Verwendung und Beseitigung sicherstellen, um un
nötige Störungen des Binnenmarkts im Fall von Ereig
nissen, die ein Risiko für die Gesundheit von Mensch 
und Tier bergen oder bergen könnten, zu vermeiden. 
Die Rückverfolgbarkeit sollte daher nicht nur Aufgabe 
der Unternehmer sein, die tierische Nebenprodukte und 
Folgeprodukte erzeugen, sammeln oder transportieren, 
sondern auch der Unternehmer, die tierische Nebenpro
dukte und Folgeprodukte durch Abfallverbrennung, Mit
verbrennung oder in Deponien entsorgen. 

(23) Um eine Kontamination zu vermeiden, sollten Container 
und Verkehrsmittel, die zum Transport tierischer Neben
produkte und Folgeprodukte eingesetzt werden, sauber 
gehalten werden. Werden solche Container und Verkehrs
mittel ausschließlich zum Transport bestimmten Materi
als genutzt, beispielsweise flüssiger tierischer Nebenpro
dukte, von dem kein unannehmbares Gesundheitsrisiko 
ausgeht, können die Unternehmer ihre Maßnahmen zur 
Vermeidung einer Kontamination dem tatsächlich von 
dem Material ausgehenden Risiko anpassen. 

(24) Die Mitgliedstaaten sollten ermächtig werden, die Unter
nehmer zur Nutzung des integrierten EDV-Systems für 
das Veterinärwesen (TRACES) zu verpflichten, das mit 
der Entscheidung 2004/292/EG der Kommission vom 
30. März 2004 zur Einführung des TRACES-Systems 
und zur Änderung der Entscheidung 92/486/EWG ( 1 ) 
eingeführt wurde (nachstehend „TRACES-System“), damit 
die Ankunft von Sendungen mit tierischen Nebenproduk
ten und Folgeprodukten am Bestimmungsort nachgewie
sen werden kann. Alternativ könnte die Ankunft solcher 
Sendungen mithilfe eines vierten Exemplars des Handels
papiers nachgewiesen werden, das an den Erzeuger zu
rückgesendet wird. Die Erfahrungen mit beiden Alterna
tiven sollten nach Ablauf des ersten Jahrs der Durchfüh
rung dieser Verordnung bewertet werden. 

(25) In der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 werden bestimmte 
Parameter für die Behandlung von ausgeschmolzenen Fet
ten, Fischöl und Eiprodukten, die für andere Zwecke als 
zum menschlichen Verzehr bestimmt sind, festgelegt, die 
eine angemessene Bekämpfung möglicher Gesundheits
risiken sicherstellen. Diese Parameter sollten daher als 
Alternative zu den in dieser Verordnung festgelegten Be
handlungen tierischer Nebenprodukte zugelassen werden. 

(26) Kolostrum und Kolostrumerzeugnisse sollten aus Rinder
beständen stammen, die frei von bestimmten in der 
Richtlinie 64/432/EWG des Rates vom 26. Juni 1964 
zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim inner
gemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Rindern und 
Schweinen ( 2 ) genannten Krankheiten sind. 

(27) Die Bezüge auf die Richtlinie 76/768/EWG des Rates 
vom 27. Juli 1976 zur Angleichung der Rechtsvorschrif
ten der Mitgliedstaaten über kosmetische Mittel ( 3 ), die 
Richtlinie 96/22/EG des Rates vom 29. April 1996 
über das Verbot der Verwendung bestimmter Stoffe mit 
hormonaler bzw. thyreostatischer Wirkung und von β- 
Agonisten in der tierischen Erzeugung ( 4 ), die Richtlinie 
96/23/EG des Rates vom 29. April 1996 über Kontroll
maßnahmen hinsichtlich bestimmter Stoffe und ihrer 
Rückstände in lebenden Tieren und tierischen Erzeugnis
sen ( 5 ) und die Richtlinie 2009/158/EG des Rates vom 
30. November 2009 über die tierseuchenrechtlichen Be
dingungen für den innergemeinschaftlichen Handel mit 
Geflügel und Bruteiern sowie für ihre Einfuhr aus Dritt
ländern ( 6 ) in den Hygienevorschriften für den Handel 
mit unverarbeiteter Gülle sollten aktualisiert werden. 

(28) Bestimmtes importiertes Material für die Herstellung von 
Heimtierfutter sollte unter Bedingungen gehandhabt und 
verwendet werden, die dem von ihm ausgehenden Risiko
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angemessen sind. Insbesondere sollte für ein sicheres ka
nalisiertes Verbringen in die Bestimmungsbetriebe oder 
Bestimmungsanlagen gesorgt werden, in denen solches 
Material und Material der Kategorie 3 in Heimtierfutter 
eingearbeitet wird. Die zuständigen Behörden sollten er
mächtigt werden, die Lagerung eingeführten Materials zu
sammen mit Material der Kategorie 3 in den Bestim
mungsbetrieben oder Bestimmungsanlagen zu gestatten, 
sofern eine Rückverfolgung des eingeführten Materials 
möglich ist. 

(29) In der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 werden be
stimmte Folgeprodukte genannt, die in Übereinstimmung 
mit anderen Rechtsakten der Union in Verkehr gebracht 
werden dürfen. In diesen Rechtsvorschriften wird auch 
die Einfuhr, Sammlung und Verbringung tierischer Ne
benprodukte und Folgeprodukte zur Herstellung solcher 
Folgeprodukte geregelt. Wo diese anderen EU-Rechtsvor
schriften jedoch keine Bedingungen in Bezug auf ein von 
diesen Rohstoffen möglicherweise ausgehendes Gesund
heitsrisiko enthalten, gilt die Verordnung (EG) Nr. 
1069/2009. Nachdem für Material, das bestimmte Ver
arbeitungsphasen durchlaufen hat, bevor es die Bedingun
gen für ein Inverkehrbringen nach besagten anderen EU- 
Rechtsvorschriften erfüllte, keine solchen Voraussetzun
gen festgelegt sind, sollte dies in der vorliegenden Ver
ordnung geschehen. Insbesondere sollte festgelegt wer
den, dass die Einfuhr solchen Materials in die EU bzw. 
deren Handhabung in der Union nur unter strengen Kon
troll- und Dokumentationsauflagen gestattet ist, damit die 
Übertragung möglicher Gesundheitsrisiken durch solches 
Material verhindert wird. 

(30) Insbesondere sollten in dieser Verordnung angemessene 
Gesundheitsbedingungen für Material festgelegt werden, 
das zur Herstellung von Arzneimitteln gemäß Richtlinie 
2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemein
schaftskodexes für Humanarzneimittel ( 1 ), von Tierarznei
mitteln gemäß Richtlinie 2001/82/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur 
Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Tierarzneimit
tel ( 2 ), von Medizinprodukten gemäß Richtlinie 
93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizin
produkte ( 3 ), von In-vitro-Diagnostika gemäß Richtlinie 
98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. Oktober 1998 über In-vitro-Diagnostika ( 4 ), 
von aktiven implantierbaren medizinischen Geräten ge
mäß Richtlinie 90/385/EWG des Rates vom 20. Juni 
1990 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit
gliedstaaten über aktive implantierbare medizinische Ge
räte ( 5 ), sowie von Laborreagenzien („Endprodukte“) ver
wendet wird. Werden Risiken, die von solchem Material 
ausgehen können, durch Reinigung, die Konzentration im 
Produkt oder die Bedingungen, unter denen es gehand
habt und beseitigt wird, abgeschwächt, sollten nur die 

Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 in 
Bezug auf die Rückverfolgbarkeit gelten. In solchen Fällen 
sollten die Anforderungen im Hinblick auf die Trennung 
von tierischen Nebenprodukten verschiedener Kategorien 
innerhalb des Betriebs oder der Anlage, in dem bzw. der 
die Endprodukte hergestellt werden, nicht gelten, da die 
anschließende Verwendung des Materials für andere Zwe
cke und insbesondere seine Verwendung in Lebens- oder 
Futtermitteln durch eine korrekte Anwendung der Regeln 
des Unternehmers unter amtlicher Aufsicht ausgeschlos
sen werden kann. Sendungen mit solchem Material, die 
für die Einfuhr in die Europäische Union bestimmt sind, 
sollten im Einklang mit Richtlinie 97/78/EG an den Ein
gangsgrenzkontrollstellen Veterinärkontrollen unterwor
fen werden, damit sichergestellt ist, dass diese Produkte 
die Anforderungen an ein Inverkehrbringen in der EU 
erfüllen. 

(31) Gemäß Richtlinie 2009/156/EG des Rates vom 
30. November 2009 zur Festlegung der tierseuchenrecht
lichen Vorschriften für das Verbringen von Equiden und 
für ihre Einfuhr aus Drittländern ( 6 ) sind bestimmte 
Krankheiten, für die Equiden empfänglich sind, melde
pflichtig. Zur Minderung des Übertragungsrisikos sollten 
Blutprodukte von Equiden, die für andere als Fütterungs
zwecke bestimmt sind, z. B. zur Verwendung in Tierarz
neimitteln, von Equiden stammen, die keine klinischen 
Anzeichen dieser Krankheiten aufwiesen. 

(32) Das Inverkehrbringen frischer Häute und Felle zu anderen 
Zwecken als dem menschlichen Verzehr sollte gestattet 
sein, sofern sie den Tiergesundheitsbedingungen für fri
sches Fleisch gemäß der Richtlinie 2002/99/EG des Rates 
vom 16. Dezember 2002 zur Festlegung von tierseu
chenrechtlichen Vorschriften für das Herstellen, die Ver
arbeitung, den Vertrieb und die Einfuhr von Lebensmit
teln tierischen Ursprungs ( 7 ) entsprechen, da diese Bedin
gungen eine angemessene Minderung möglicher Risiken 
gewährleisten. 

(33) Die in dieser Verordnung festgelegten Hygienevorschrif
ten für die Herstellung und das Inverkehrbringen von 
Jagdtrophäen oder anderen Tierpräparaten, die der Besei
tigung möglicher Risiken dienen, sollten zusätzlich zu 
den in der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 
9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren 
wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Über
wachung des Handels ( 8 ) niedergelegten Bestimmungen 
zum Schutz bestimmter Arten wildlebender Tiere gelten. 
Anatomische Präparate von Tieren oder tierischen Neben
produkten, die einem Verfahren wie der Plastination un
terzogen wurden, durch das mögliche Risiken ebenfalls 
beseitigt werden, sollten den tiergesundheitlichen Be
schränkungen nicht unterliegen, damit solche Präparate 
insbesondere im Bildungswesen leichter eingesetzt wer
den können.
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(34) Imkerei-Nebenprodukte, die in Verkehr gebracht werden 
sollen, sollten frei von den in der Richtlinie 92/65/EWG 
des Rates vom 13. Juli 1992 über die tierseuchenrecht
lichen Bedingungen für den Handel mit Tieren, Samen, 
Eizellen und Embryonen in der Gemeinschaft sowie für 
ihre Einfuhr in die Gemeinschaft, soweit sie diesbezüglich 
nicht den spezifischen Gemeinschaftsregelungen nach 
Anhang A Abschnitt I der Richtlinie 90/425/EWG unter
liegen ( 1 ) genannten Krankheiten sein, für die Bienen 
empfänglich sind. 

(35) Das Europäische Parlament und der Rat haben die Kom
mission aufgefordert, einen Endpunkt für die Produkti
onskette oleochemischer Produkte zu bestimmen, ab dem 
diese nicht mehr den Anforderungen der Verordnung 
(EG) Nr. 1069/2009 entsprechen müssen. Eine Entschei
dung über einen solchen Endpunkt sollte getroffen wer
den, sobald eine Bewertung der Frage vorliegt, inwieweit 
mögliche Gesundheitsrisiken, die von zu verarbeitenden 
tierischen Fetten aus Material aller Kategorien ausgehen 
können, durch das oleochemische Verfahren gemindert 
werden. 

(36) In der vorliegenden Verordnung sollte auch auf die Ver
ordnung (EU) Nr. 206/2010 der Kommission vom 
12. März 2010 zur Erstellung von Listen der Drittländer, 
Gebiete und Teile davon, aus denen das Verbringen be
stimmter Tiere und bestimmten frischen Fleisches in die 
Europäische Union zulässig ist, und zur Festlegung der 
diesbezüglichen Veterinärbescheinigungen ( 2 ) insoweit Be
zug genommen werden, dass den betreffenden Drittlän
dern oder Gebieten davon die Einfuhr bestimmter tieri
scher Nebenprodukte und Folgeprodukte gestattet werden 
sollte, da von diesen Produkten die gleichen Risiken aus
gehen, die von der Einfuhr frischen Fleisches oder leben
der Tiere möglicherweise ausgehen können. 

(37) Aufgrund ähnlicher Überlegungen und zur Wahrung der 
Kohärenz des Unionsrechts sollte zur Bestimmung der 
Drittstaaten, aus denen tierische Nebenprodukte der je
weiligen Arten eingeführt werden dürfen, auch auf wei
tere Listen von Drittländern, aus denen bestimmtes Ma
terial tierischen Ursprungs eingeführt werden darf, ver
wiesen werden. Solche Listen wurden in der Entschei
dung 2004/211/EG der Kommission vom 6. Januar 
2004 zur Erstellung der Liste von Drittländern und Tei
len von Drittländern, aus denen die Mitgliedstaaten die 
Einfuhr von lebenden Equiden sowie von Equidensperma, 
-eizellen und -embryonen zulassen, und zur Änderung 
der Entscheidungen 93/195/EWG und 94/63/EG ( 3 ), der 
Verordnung (EU) Nr. 605/2010 der Kommission vom 
2. Juli 2010 zur Festlegung der Veterinärbedingungen 
und Veterinärbescheinigungen für das Verbringen von 
Milcherzeugnissen und Rohmilch zum menschlichen Ver
zehr in die Europäische Union ( 4 ), der Entscheidung 
2006/766/EG der Kommission vom 6. November 2006 
zur Aufstellung der Listen der Drittländer und Gebiete, 

aus denen die Einfuhr von Muscheln, Stachelhäutern, 
Manteltieren, Meeresschnecken sowie Fischereierzeugnis
sen zulässig ist ( 5 ), der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 
der Kommission vom 8. August 2008 zur Erstellung 
einer Liste von Drittländern, Gebieten, Zonen und Kom
partimenten, aus denen die Einfuhr von Geflügel und 
Geflügelerzeugnissen in die Gemeinschaft und ihre 
Durchfuhr durch die Gemeinschaft zugelassen ist, und 
zur Festlegung der diesbezüglichen Veterinärbescheini
gungen ( 6 ) sowie der Verordnung (EG) Nr. 119/2009 
der Kommission vom 9. Februar 2009 zur Erstellung 
einer Liste von Drittländern und Teilen von Drittländern 
für die Einfuhr von Fleisch von wildlebenden Hasenarti
gen, bestimmten wildlebenden Landsäugetieren und 
Nutzkaninchen in die Gemeinschaft und für die Durch
fuhr derartigen Fleisches durch die Gemeinschaft sowie 
zur Festlegung der diesbezüglichen Veterinärbescheini
gungen ( 7 ) festgelegt. 

(38) Abfall aus der fotografischen Industrie, die bestimmte 
tierische Nebenprodukte, beispielsweise Rinderwirbel
säule, verwendet, stellt nicht nur ein Risiko für die Ge
sundheit von Mensch und Tier, sondern auch für die 
Umwelt dar; daher sollte solcher Abfall gemäß der Ver
ordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die Ver
bringung von Abfällen ( 8 ) beseitigt oder in das Herkunfts
land der tierischen Nebenprodukte ausgeführt werden. 

(39) In den Vorschriften bezüglich der Durchfuhr bestimmter 
tierischer Nebenprodukte und Folgeprodukte durch die 
Europäische Union beim Transport zwischen Gebieten 
der Russischen Föderation sollte auf die Liste der Grenz
kontrollstellen, die in der Entscheidung 2009/821/EG der 
Kommission vom 28. September 2009 zur Aufstellung 
eines Verzeichnisses zugelassener Grenzkontrollstellen, 
zur Festlegung bestimmter Vorschriften für die von Ve
terinärsachverständigen der Kommission durchgeführten 
Inspektionen und zur Definition der Veterinäreinheiten in 
TRACES ( 9 ) festgelegt ist, verwiesen werden. Für solche 
Transporte sollte das in der Verordnung (EG) Nr. 
136/2004 der Kommission vom 22. Januar 2004 mit 
Verfahren für die Veterinärkontrollen von aus Drittlän
dern eingeführten Erzeugnissen an den Grenzkontrollstel
len der Gemeinschaft ( 10 ) festgelegte Gemeinsame Veteri
närdokument für die Einfuhr verwendet werden. 

(40) Gemäß dieser Verordnung sollten die Veterinärbescheini
gungen, die Sendungen mit tierischen Nebenprodukten 
oder Folgeprodukten bei der Einfuhr in die Union, anläss
lich derer die Veterinärkontrollen durchgeführt werden, 
beigefügt sein müssen, den Bescheinigungsgrundsätzen 
der Richtlinie 96/93/EG des Rates vom 17. Dezember 
1996 über Bescheinigungen für Tiere und tierische Er
zeugnisse ( 11 ) entsprechen müssen.
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(41) Im Interesse der Einheitlichkeit des Unionsrechts sollten 
die amtlichen Kontrollen der gesamten Kette tierischer 
Nebenprodukte und Folgeprodukte nach den allgemeinen 
Grundsätzen der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Eu
ropäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Ein
haltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie 
der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz ( 1 ) 
durchgeführt werden. 

(42) Es ist daher notwendig, mit der vorliegenden Verordnung 
Maßnahmen zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 
1069/2009 zu treffen. 

(43) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 wird die Ver
ordnung (EG) Nr. 1774/2002 zum 4. März 2011 auf
gehoben. 

(44) Nach Verabschiedung der Verordnung (EG) Nr. 
1774/2002 erließ die Kommission bestimmte Durchfüh
rungsrechtsakte, nämlich die Verordnung (EG) Nr. 
811/2003 der Kommission ( 2 ) hinsichtlich des Verbots 
der Rückführung innerhalb derselben Tierart in Bezug 
auf Fisch sowie hinsichtlich des Verbrennens und Vergra
bens tierischer Nebenprodukte, den Beschluss 
2003/322/EG der Kommission ( 3 ) hinsichtlich der Fütte
rung bestimmter Aas fressender Vögel mit bestimmten 
Materialien der Kategorie 1, die Entscheidung 
2003/324/EG der Kommission ( 4 ) betreffend eine Aus
nahmeregelung für Pelztiere vom Verbot der Rückfüh
rung innerhalb derselben Tierart, die Verordnung (EG) 
Nr. 79/2005 der Kommission ( 5 ) hinsichtlich der Verwen
dung von Milch und Erzeugnissen auf Milchbasis, die 
Verordnung (EG) Nr. 92/2005 der Kommission ( 6 ) hin
sichtlich der Maßnahmen zur Beseitigung oder Verwen
dung tierischer Nebenprodukte, die Verordnung (EG) Nr. 
181/2006 der Kommission ( 7 ) der Kommission hinsicht
lich anderer organischer Düngemittel und Bodenverbes
serungsmittel als Gülle, die Verordnung (EG) Nr. 
1192/2006 der Kommission ( 8 ) über Listen zugelassener 
Betriebe sowie die Verordnung (EG) Nr. 2007/2006 der 
Kommission ( 9 ). hinsichtlich der Einfuhr und Durchfuhr 
bestimmter Zwischenerzeugnisse aus Material der 
Kategorie 3. 

(45) Außerdem wurden bestimmte Übergangsmaßnahmen mit 
risikogerechten Maßnahmen für bestimmte Verwendun
gen tierischer Nebenprodukte angenommen, insbeson
dere die Verordnung (EG) Nr. 878/2004 der Kommis
sion ( 10 ) hinsichtlich bestimmter tierischer Nebenpro
dukte, die als Material der Kategorien 1 und 2 eingestuft 
werden, die Entscheidung 2004/407/EG der Kommis
sion ( 11 ) hinsichtlich der Einfuhr von Material zur Her
stellung von Fotogelatine und die Verordnung (EG) Nr. 
197/2006 der Kommission ( 12 ) hinsichtlich der Hand
habung und Beseitigung ehemaliger Lebensmittel. 

(46) Zur weiteren Vereinfachung der Rechtsvorschriften der 
Union in Bezug auf tierische Nebenprodukte und gemäß 
dem anlässlich der Verabschiedung der Verordnung (EG) 
Nr. 1069/2009 geäußerten Anliegen der Ratspräsident
schaft wurden die genannten Durchführungs- bzw. Über
gangsmaßnahmen überprüft. Sie sollten nunmehr auf
gehoben, und, soweit nötig, durch die vorliegende Ver
ordnung ersetzt werden, so dass ein kohärenter Rechts
rahmen für tierische Nebenprodukte und Folgeprodukte 
entsteht. 

(47) Die Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 ist ab dem 4. März 
2011 anwendbar; daher sollte auch die vorliegende Ver
ordnung ab diesem Datum gelten. Außerdem sollte eine 
Übergangsfrist eingeräumt werden, damit sich alle Betrof
fenen auf die mit dieser Verordnung eingeführten neuen 
Regeln einstellen können, und damit bestimmte Pro
dukte, die im Einklang mit den vor Geltungsbeginn der 
vorliegenden Verordnung geltenden Gesundheitsvor
schriften der Union hergestellt wurden, in Verkehr ge
bracht werden und Einfuhren nahtlos fortgesetzt werden 
können, wenn die Anforderungen dieser Verordnung an
wendbar werden. 

(48) Das Inverkehrbringen und die Ausfuhr bestimmter, in 
Verordnung (EG) Nr. 878/2004 genannter Produkte 
sollte vorbehaltlich einer möglichen zukünftigen Harmo
nisierung weiterhin im Einklang mit den nationalen Vor
schriften geschehen, da die mit den betroffenen geringen 
Mengen an Material verbundenen Risiken derzeit eine 
Regelung auf nationaler Ebene zulassen. Bis zur An
nahme von Vorschriften zur Sammlung und Beseitigung 
bestimmter begrenzter Mengen von Produkten tierischen 
Ursprungs im Einzelhandel auf der Grundlage weiterer 
Erkenntnisse sollte die zuständige Behörde weiterhin die 
Sammlung und Beseitigung solcher Produkte auf andere 
Weise genehmigen dürfen, sofern dabei ein gleiches 
Schutzniveau für Gesundheit von Mensch und Tier ge
währleistet wird. 

(49) Gemäß dem anlässlich der in erster Lesung erteilten Zu
stimmung zu der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 ge
äußerten Anliegen des Europäischen Parlaments und in 
Anbetracht der spezifischen Vorschläge desselben, wie 
man bestimmte technische Probleme angehen könnte, 
wurde ein Entwurf dieser Verordnung am 
27. September 2010 dem Ausschuss für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit des Par
laments zum Meinungsaustausch vorgelegt. 

(50) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 

Artikel 1 

Gegenstand und Geltungsbereich 

Diese Verordnung enthält Durchführungsmaßnahmen 

a) für die in der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 festgelegten 
Hygiene- und Tiergesundheitsvorschriften für tierische Ne
benprodukte und Folgeprodukte;
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b) im Hinblick auf bestimmte Proben und Waren, die gemäß 
Artikel 16 Absatz 1 Buchstaben e und f der Richtlinie 
97/78/EG von Veterinärkontrollen an den Grenzkontrollstel
len befreit sind. 

Artikel 2 

Definitionen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die Definitionen in 
Anhang I. 

Artikel 3 

Endpunkt in der Produktionskette für bestimmte 
Folgeprodukte 

Für das Inverkehrbringen, außer durch Einfuhr, folgender Folge
produkte bestehen gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 1069/2009 keine Beschränkungen: 

a) Biodiesel, der den in Anhang IV Kapitel IV Abschnitt 3 
Nummer 2 Buchstabe b genannten Anforderungen an die 
Beseitigung und Verwendung von Folgeprodukten entspricht; 

b) verarbeitetes Heimtierfutter, das den in Anhang XIII Kapitel II 
Nummer 7 Buchstabe a genannten spezifischen Anforderun
gen entspricht; 

c) Kauspielzeug, das den in Anhang XIII Kapitel II Nummer 7 
Buchstabe b genannten spezifischen Anforderungen ent
spricht; 

d) Häute und Felle von Huftieren, die den in Anhang XIII Ka
pitel V Buchstabe C genannten Anforderungen an den End
punkt dieser Produkte entsprechen; 

e) Wolle und Haare, die den in Anhang XIII Kapitel VII Buch
stabe B genannten spezifischen Anforderungen an den End
punkt dieser Produkte entsprechen; 

f) Federn und Daunen, die den in Anhang XIII Kapitel VII 
Buchstabe C genannten spezifischen Anforderungen an den 
Endpunkt dieser Produkte entsprechen; 

g) Pelze, die den in Anhang XIII Kapitel VIII genannten Anfor
derungen entsprechen. 

Artikel 4 

Schwere übertragbare Krankheiten 

Für die Zwecke der in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii 
der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 vorgesehenen allgemeinen 
tiergesundheitlichen Beschränkungen gelten als schwere über
tragbare Krankheiten die im Gesundheitskodex für Landtiere 
der OIE, Ausgabe 2010 Artikel 1.2.3 sowie im Gesundheits
kodex für Wassertiere der OIE, Ausgabe 2010 Kapitel 1.3 ge
nannten. 

KAPITEL II 

BESEITIGUNG UND VERWENDUNG TIERISCHER 
NEBENPRODUKTE UND FOLGEPRODUKTE 

Artikel 5 

Beschränkungen für die Verwendung tierischer 
Nebenprodukte und Folgeprodukte 

1. Unternehmer in den in Anhang II Kapitel I genannten 
Mitgliedstaaten müssen die im gleichen Kapitel festgelegten Be

dingungen für die Fütterung von Pelztieren mit bestimmtem aus 
Tierkörpern oder Teilen von Tierkörpern derselben Tierart ge
wonnenem Material einhalten. 

2. Unternehmer müssen die in Anhang II Kapitel II festgeleg
ten Beschränkungen für die Fütterung von Nutztieren mit Grün
futter von Flächen, auf die organische Düngemittel oder Boden
verbesserungsmittel ausgebracht wurden, beachten. 

Artikel 6 

Beseitigung durch Abfallverbrennung und Mitverbrennung 

1. Die zuständige Behörde hat sicherzustellen, dass Abfallver
brennung und Mitverbrennung tierischer Nebenprodukte und 
Folgeprodukte ausschließlich in folgenden Anlagen stattfindet: 

a) Abfallverbrennungsanlagen und Mitverbrennungsanlagen, die 
über eine Betriebsgenehmigung gemäß der Richtlinie 
2000/76/EG verfügen; oder 

b) Abfallverbrennungsanlagen und Mitverbrennungsanlagen, 
die, sofern sie keiner Genehmigung gemäß der Richtlinie 
2000/76/EG bedürfen, gemäß Artikel 24 Absatz 1 Buchsta
ben b oder c der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 von der 
zuständigen Behörde für die Beseitigung durch Abfallver
brennung oder die Beseitigung oder Verwertung tierischer 
Nebenprodukte oder Folgeprodukte, wenn sie Abfall sind, 
durch Mitverbrennung zugelassen wurden. 

2. Die zuständige Behörde erteilt den in Absatz 1 Buchstabe 
b genannten Abfallverbrennungs- oder Mitverbrennungsanlagen 
nur dann eine Zulassung gemäß Artikel 24 Absatz 1 Buchsta
ben b oder c der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, wenn sie die 
in Anhang III der vorliegenden Verordnung genannten Anfor
derungen erfüllen. 

3. Betreiber von Abfallverbrennungs- und Mitverbrennungs
anlagen haben die in Anhang III Kapitel I genannten Anforde
rungen an Abfallverbrennung und Mitverbrennung einzuhalten. 

4. Betreiber von Abfallverbrennungs- und Mitverbrennungs
anlagen mit hoher Kapazität haben die in Anhang III Kapitel II 
genannten Anforderungen einzuhalten. 

5. Betreiber von Abfallverbrennungs- und Mitverbrennungs
anlagen mit geringer Kapazität haben die in Anhang III Kapitel 
III genannten Anforderungen einzuhalten. 

Artikel 7 

Deponierung bestimmten Materials der Kategorien 1 und 3 

Abweichend von Artikel 12 und Artikel 14 Buchstabe c der 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 kann die zuständige Behörde 
die Beseitigung folgenden Materials der Kategorien 1 und 3 auf 
einer genehmigten Deponie gestatten: 

a) eingeführtes Heimtierfutter oder Heimtierfutter aus einge
führtem Material aus Material der Kategorie 1 gemäß 
Artikel 8 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009;
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b) Material der Kategorie 3 gemäß Artikel 10 Buchstaben f und 
g der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, sofern 

i) dieses Material nicht mit den in Artikel 8 und 9 und 
Artikel 10 Buchstaben a bis e und h bis p der genannten 
Verordnung genannten tierischen Nebenprodukten in Be
rührung gekommen ist; 

ii) das Material zu dem Zeitpunkt, zu dem es zur Beseiti
gung bestimmt wird, 

— gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe m der Verord
nung (EG) Nr. 852/2004 verarbeitet war, sofern es 
sich um in Artikel 10 Buchstabe f der genannten 
Verordnung genanntes Material handelt, und 

— gemäß Anhang X Kapitel II der vorliegenden Verord
nung oder gemäß den in Anhang XIII Kapitel II der 
vorliegenden Verordnung genannten spezifischen An
forderungen an Heimtierfutter verarbeitet war, sofern 
es sich um in Artikel 10 Buchstabe g der genannten 
Verordnung genanntes Material handelt; und 

iii) die Beseitigung solchen Materials kein Risiko für die Ge
sundheit von Mensch oder Tier darstellt. 

Artikel 8 

Anforderungen an Verarbeitungsbetriebe und andere 
Betriebe 

1. Unternehmer haben sicherzustellen, dass die ihrer Kon
trolle unterstehenden Verarbeitungsbetriebe und anderen Be
triebe folgende in Anhang IV Kapitel I festgelegten Anforderun
gen erfüllen: 

a) die in Abschnitt 1 festgelegten allgemeinen Verarbeitungs
bedingungen; 

b) die in Abschnitt 2 festgelegten Anforderungen an die Ab
wasserbehandlung; 

c) die in Abschnitt 3 festgelegten besonderen Anforderungen 
an die Verarbeitung von Material der Kategorien 1 und 2; 

d) die in Abschnitt 4 festgelegten besonderen Anforderungen 
an die Verarbeitung von Material der Kategorie 3. 

2. Die zuständige Behörde erteilt Verarbeitungsbetrieben oder 
anderen Betrieben nur dann eine Zulassung, wenn sie die in 
Anhang IV Kapitel I genannten Bedingungen erfüllen. 

Artikel 9 

Anforderungen an Verarbeitungsbetriebe und andere 
Betriebe bezüglich Hygiene und Verarbeitung 

Unternehmer haben sicherzustellen, dass die ihrer Kontrolle un
terstehenden Betriebe und Anlagen folgende in Anhang IV fest
gelegte Anforderungen erfüllen: 

a) die in Kapitel II festgelegten Anforderungen an Hygiene und 
Verarbeitung; 

b) die in Kapitel III festgelegten Anforderungen an die Standard
verarbeitungsmethoden, sofern solche Methoden in dem Be
trieb oder der Anlage angewendet werden; 

c) die in Kapitel IV festgelegten Anforderungen an alternative 
Verarbeitungsmethoden, sofern solche Methoden in dem Be
trieb oder der Anlage angewendet werden. 

Artikel 10 

Anforderungen an die Umwandlung tierischer 
Nebenprodukte und Folgeprodukte in Biogas und Kompost 

1. Unternehmer haben sicherzustellen, dass die ihrer Kon
trolle unterstehenden Betriebe und Anlagen folgende in Anhang 
V festgelegte Anforderungen an die Umwandlung tierischer Ne
benprodukte und Folgeprodukte in Biogas oder Kompost erfül
len: 

a) die in Kapitel I genannten Anforderungen an Biogas- und 
Kompostieranlagen; 

b) die in Kapitel II genannten Hygieneanforderungen an Biogas- 
und Kompostieranlagen; 

c) die in Kapitel III Abschnitt 1 genannten Standard-Verarbei
tungsparameter; 

d) die in Kapitel III Abschnitt 3 genannten Normen für Fermen
tationsrückstände und Kompost. 

2. Die zuständige Behörde erteilt Biogas- und Kompostier
anlagen nur dann eine Zulassung, wenn sie die in Anhang V 
genannten Anforderungen erfüllen. 

3. Die zuständige Behörde kann die Verwendung alternativer 
Verarbeitungsparameter für Biogas- und Kompostieranlagen ge
statten, sofern die in Anhang V Kapitel III Abschnitt 2 genann
ten Anforderungen erfüllt sind. 

KAPITEL III 

AUSNAHMEN VON EINIGEN BESTIMMUNGEN DER 
VERORDNUNG (EG) Nr. 1069/2009 

Artikel 11 

Sondervorschriften für Proben für Forschungs- und 
Diagnosezwecke 

1. Die zuständige Behörde kann den Transport, die Verwen
dung und die Beseitigung von Proben für Forschungs- und 
Diagnosezwecke gestatten, sofern dies unter Bedingungen ge
schieht, die eine Beherrschung der Risiken für die Gesundheit 
von Mensch und Tier gewährleisten. 

Insbesondere hat die zuständige Behörde sicherzustellen, dass 
die Unternehmer die in Anhang VI Kapitel I festgelegten An
forderungen einhalten. 

2. Unternehmer haben die in Anhang VI Kapitel I genannten 
Sondervorschriften für Proben für Forschungs- und Diagnose
zwecke einzuhalten.
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3. Unternehmer können Proben für Forschungs- und Diag
nosezwecke, die aus folgenden tierischen Nebenprodukten und 
Folgeprodukten bestehen, in andere Mitgliedstaaten versenden, 
ohne die zuständige Behörde des betreffenden Mitgliedstaats 
vorher gemäß Artikel 48 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1069/2009 zu informieren und ohne gemäß Artikel 48 Absätze 
1 und 3 derselben Verordnung der zuständigen Behörde vorher 
Informationen über das TRACES-System zu übermitteln und 
deren Zustimmung zur Annahme der Sendung einzuholen: 

a) Material der Kategorien 1 und 2 sowie Fleisch- und Kno
chenmehl oder Tierfett, die aus Material der Kategorien 1 
und 2 gewonnen wurden; 

b) verarbeitetes tierisches Protein. 

Artikel 12 

Sondervorschriften für Handelsmuster und 
Ausstellungsstücke 

1. Die zuständige Behörde kann den Transport, die Verwen
dung und die Beseitigung von Handelsmustern und Ausstel
lungsstücken gestatten, sofern dies unter Bedingungen geschieht, 
die eine Beherrschung der Risiken für die Gesundheit von 
Mensch und Tier gewährleisten. 

Insbesondere hat die zuständige Behörde sicherzustellen, dass 
die Unternehmer die in Anhang VI Kapitel I Abschnitt 1 Num
mern 2, 3 und 4 festgelegten Anforderungen einhalten. 

2. Unternehmer haben die in Anhang VI Kapitel I Abschnitt 
2 genannten Sondervorschriften für Handelsmuster und Ausstel
lungsstücke einzuhalten. 

3. Unternehmer können Handelsmuster, die aus folgenden 
tierischen Nebenprodukten und Folgeprodukten bestehen, in 
andere Mitgliedstaaten versenden, ohne die zuständige Behörde 
des betreffenden Mitgliedstaats vorher gemäß Artikel 48 Absatz 
1 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 zu informieren und 
ohne gemäß Artikel 48 Absätze 1 und 3 derselben Verordnung 
der zuständigen Behörde vorher Informationen über das TRA
CES-System zu übermitteln und ihre Zustimmung zur Annahme 
der Sendung einzuholen: 

a) Material der Kategorien 1 und 2 sowie Fleisch- und Kno
chenmehl oder Tierfett, die aus Material der Kategorien 1 
und 2 gewonnen wurden; 

b) verarbeitetes tierisches Protein. 

Artikel 13 

Besondere Vorschriften für die Verfütterung 

1. Unternehmer können Material der Kategorie 2, sofern es 
von Tieren stammt, die nicht aufgrund einer auf Mensch oder 
Tier übertragbaren nachgewiesenen oder vermuteten Krankheit 

getötet wurden bzw. verendet sind, unter Beachtung der in 
Anhang VI Kapitel II Abschnitt 1 festgelegten allgemeinen An
forderungen sowie aller anderen von der zuständigen Behörde 
festgelegten Voraussetzungen an folgende Tiere verfüttern: 

a) Zootiere; 

b) Pelztiere; 

c) Hunde aus anerkannten Zwingern oder Meuten; 

d) Hunde und Katzen in Tierheimen; 

e) Maden und Würmer, die als Fischköder verwendet werden. 

2. Unternehmer können Material der Kategorie 3 unter Be
achtung der in Anhang VI Kapitel II Abschnitt 1 festgelegten 
allgemeinen Anforderungen sowie aller anderen von der zustän
digen Behörde festgelegten Voraussetzungen an folgende Tiere 
verfüttern: 

a) Zootiere; 

b) Pelztiere; 

c) Hunde aus anerkannten Zwingern oder Meuten; 

d) Hunde und Katzen in Tierheimen; 

e) Maden und Würmer, die als Fischköder verwendet werden. 

Artikel 14 

Fütterung bestimmter Arten an und außerhalb von 
Fütterungsplätzen und in Zoos 

1. Die zuständige Behörde kann die Verwendung von Mate
rial der Kategorie 1, das aus ganzen Tierkörpern oder Tierkör
perteilen besteht, die spezifiziertes Risikomaterial enthalten, zur 
Fütterung gestatten: 

a) an Fütterungsplätzen gefährdeter oder geschützter Arten aas
fressender Vögel und anderer Arten, die in ihrem natürlichen 
Lebensraum leben, um die Artenvielfalt zu fördern, wobei 
die in Anhang VI Kapitel II Abschnitt 2 festgelegten Bedin
gungen zu beachten sind; 

b) außerhalb von Fütterungsplätzen, gegebenenfalls ohne vor
herige Sammlung der toten Tiere, an die in Anhang VI Ka
pitel II Abschnitt 2 Nummer 1 Buchstabe a genannten Wild
tiere, wobei die in Abschnitt 3 des genannten Kapitels fest
gelegten Bedingungen zu beachten sind. 

2. Die zuständige Behörde kann die Verwendung von Mate
rial der Kategorie 1, das aus ganzen Tierkörpern oder Tierkör
perteilen, die spezifiziertes Risikomaterial enthalten, besteht, so
wie von Material, das von Zootieren stammt, zur Fütterung von 
Zootieren gestatten, wobei die in Anhang VI Kapitel II Ab
schnitt 4 festgelegten Bedingungen zu beachten sind.
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Artikel 15 

Sondervorschriften für Sammlung und Beseitigung 

Gestatten die zuständigen Behörden die Beseitigung tierischer 
Nebenprodukte gemäß der in Artikel 19 Absatz 1 Buchstaben 
a, b, c und e der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 vorgesehenen 
Ausnahmeregelung, sind bei der Beseitigung folgende in Anhang 
VI Kapitel III festgelegten Sondervorschriften zu beachten: 

a) die in Abschnitt 1 festgelegten Sondervorschriften für die 
Beseitigung tierischer Nebenprodukte; 

b) die in Abschnitt 2 festgelegten Sondervorschriften für das 
Verbrennen und Vergraben tierischer Nebenprodukte in ent
legenen Gebieten; 

c) die in Abschnitt 3 festgelegten Sondervorschriften für das 
Verbrennen und Vergraben von Bienen und Imkerei-Neben
produkten. 

KAPITEL IV 

GENEHMIGUNG ALTERNATIVER METHODEN 

Artikel 16 

Standardformat für Anträge auf Genehmigung alternativer 
Methoden 

1. Anträge auf Genehmigung alternativer Methoden zur Ver
wendung oder Beseitigung tierischer Nebenprodukte oder Folge
produkte gemäß Artikel 20 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1069/2009 sind von den Mitgliedstaaten oder den betroffenen 
Parteien gemäß den Anforderungen des in Anhang VII hierfür 
festgelegten Standardformats einzureichen. 

2. Die Mitgliedstaaten benennen nationale Kontaktstellen, die 
über die für die Bewertung der Anträge auf Genehmigung al
ternativer Methoden zur Verwendung oder Beseitigung tierischer 
Nebenprodukte zuständige Behörde Auskunft geben. 

3. Die Kommission veröffentlicht die Liste der nationalen 
Kontaktstellen auf ihrer Website. 

KAPITEL V 

SAMMLUNG, TRANSPORT, IDENTIFIZIERUNG UND 
RÜCKVERFOLGBARKEIT 

Artikel 17 

Anforderungen an Handelspapiere und 
Veterinärbescheinigungen, Identifizierung, Sammlung und 

Transport tierischer Nebenprodukte und 
Rückverfolgbarkeit 

1. Die Unternehmer haben sicherzustellen, dass tierische Ne
benprodukte und Folgeprodukte 

a) die in Anhang VIII Kapitel I und II festgelegten Anforderun
gen im Hinblick auf Sammlung, Transport und Identifizie
rung erfüllen; 

b) während des Transports von Handelspapieren und Veterinär
bescheinigungen begleitet werden, die den in Anhang VIII 
Kapitel III festgelegten Anforderungen entsprechen. 

2. Unternehmer, die tierische Nebenprodukte oder Folgepro
dukte versenden, transportieren oder empfangen, müssen die 
Aufzeichnungen über die Sendungen gemäß den in Anhang 
VIII Kapitel IV festgelegten Anforderungen führen und die damit 

zusammenhängenden Handelspapiere oder Veterinärbescheini
gungen aufbewahren. 

3. Unternehmer müssen die in Anhang VIII Kapitel V fest
gelegten Anforderungen an die Kennzeichnung bestimmter Fol
geprodukte einhalten. 

KAPITEL VI 

REGISTRIERUNG UND ZULASSUNG VON BETRIEBEN UND 
ANLAGEN 

Artikel 18 

Anforderungen an die Zulassung eines bzw. einer oder 
mehrer Betriebe oder Anlagen für den Umgang mit 
tierischen Nebenprodukten auf demselben Betriebsgelände 

Die zuständige Behörde kann mehreren Betrieben oder Anlagen, 
die auf demselben Betriebsgelände tierische Nebenprodukte 
handhaben, eine Betriebsgenehmigung erteilen, vorausgesetzt, 
dass die Übertragung von Risiken für die Gesundheit von 
Mensch und Tier zwischen den Betrieben oder Anlagen auf
grund ihrer Bauart und der Handhabung der tierischen Neben
produkte und Folgeprodukte in den Betrieben oder Anlagen 
ausgeschlossen ist. 

Artikel 19 

Anforderungen an bestimmte für den Umgang mit 
tierischen Nebenprodukten zugelassene Betriebe und 

Anlagen 

Die Unternehmer haben sicherzustellen, dass in den ihrer Kon
trolle unterstehenden Betrieben oder Anlagen, die von der zu
ständigen Behörde zugelassen wurden, bei der Ausübung einer 
oder mehrerer der folgenden in Artikel 24 Absatz 1 der Ver
ordnung (EG) Nr. 1069/2009 genannten Tätigkeiten die in den 
folgenden Kapiteln des Anhangs IX der vorliegenden Verord
nung festgelegten Anforderungen eingehalten werden: 

a) die Anforderungen des Kapitels I bei der Herstellung von 
Heimtierfutter gemäß Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe e der 
genannten Verordnung; 

b) die Anforderungen des Kapitels II bei der Lagerung tierischer 
Nebenprodukte gemäß Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe i der 
genannten Verordnung und bei der Behandlung tierischer 
Nebenprodukte nach ihrer Sammlung im Rahmen der fol
genden in Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe h benannten Tätig
keiten: 

i) Sortieren 

ii) Zerlegen; 

iii) Kühlen; 

iv) Einfrieren; 

v) Salzen; 

vi) Haltbarmachung mittels anderer Verfahren; 

vii) Entfernen von Häuten und Fellen oder von spezifizier
tem Risikomaterial; 

viii) Tätigkeiten, die den Umgang mit tierischen Nebenpro
dukten mit sich bringen und im Einklang mit den Ver
pflichtungen im Rahmen der Veterinärvorschriften der 
Union durchgeführt werden;
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ix) Entseuchung/Pasteurisierung tierischer Nebenprodukte, 
die zur Umwandlung in Biogas oder Kompostierung 
bestimmt sind, bevor sie in einem anderen Betrieb 
oder einer anderen Anlage gemäß Anhang V der vor
liegenden Verordnung umgewandelt oder kompostiert 
werden; 

x) Sieben; 

c) die Anforderungen des Kapitels III bei der Lagerung von 
Folgeprodukten, die für die in Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe 
j der genannten Verordnung aufgeführten Verwendungszwe
cke bestimmt sind. 

Artikel 20 

Anforderungen an bestimmte für den Umgang mit 
tierischen Nebenprodukten und Folgeprodukten registrierte 

Betriebe und Anlagen 

1. Betreiber registrierter Anlagen oder Betriebe oder andere 
registrierte Unternehmer haben tierische Nebenprodukte und 
ihre Folgeprodukte unter Beachtung der in Anhang IX Kapitel 
IV festgelegten Bedingungen zu handhaben. 

2. Insbesondere müssen registrierte Unternehmer, die tieri
sche Nebenprodukte oder deren Folgeprodukte transportieren, 
sofern dies nicht ausschließlich zwischen Betriebsstätten dessel
ben Unternehmers geschieht, die in Anhang IX Kapitel IV Num
mer 2 festgelegten Bedingungen erfüllen. 

3. Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für: 

a) zugelassene Unternehmer, die tierische Nebenprodukte und 
Folgeprodukte lediglich als Nebentätigkeit transportieren; 

b) Unternehmer, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 183/2005 
für Transporttätigkeiten zugelassen wurden. 

4. Die zuständige Behörde kann folgende Unternehmer von 
der Informationspflicht des Artikels 23 Absatz 1 Buchstabe a 
der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 freistellen: 

a) Unternehmer, die Jagdtrophäen oder andere in Anhang XIII 
Kapitel VI der vorliegenden Verordnung genannte Präparate 
privat oder ohne Erwerbszweck handhaben; 

b) Unternehmer, die für Forschung und Diagnose bestimmte 
Proben zu Bildungszwecken handhaben oder beseitigen. 

KAPITEL VII 

INVERKEHRBRINGEN 

Artikel 21 

Verarbeitung und Inverkehrbringen tierischer 
Nebenprodukte und Folgeprodukte zur Verfütterung an 

Nutztiere außer Pelztieren 

1. Unternehmer müssen beim Inverkehrbringen, außer durch 
Einfuhr, tierischer Nebenprodukte und Folgeprodukte zur Ver
fütterung an Nutztiere außer Pelztieren gemäß Artikel 31 Ab

satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 die folgenden in 
Anhang X der vorliegenden Verordnung festgelegten Vorschrif
ten beachten: 

a) die in Kapitel I festgelegten allgemeinen Anforderungen an 
die Verarbeitung und das Inverkehrbringen; 

b) die in Kapitel II festgelegten besonderen Anforderungen an 
verarbeitete tierische Proteine und andere Nebenprodukte; 

c) die in Kapitel III festgelegten Anforderungen an Fischfutter 
und Fischköder. 

2. Die zuständige Behörde kann das Inverkehrbringen, außer 
durch Einfuhr, von Milch, Erzeugnissen auf Milchbasis und aus 
Milch gewonnenen Erzeugnissen, die gemäß Artikel 10 Buch
staben e, f und h der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 als 
Material der Kategorie 3 eingestuft sind und die nicht gemäß 
den allgemeinen Vorschriften in Anhang X Kapitel II Abschnitt 
4 Teil I der vorliegenden Verordnung verarbeitet wurden, ge
statten, sofern dieses Material den in Teil II des genannten 
Abschnitts festgelegten Bedingungen für die Ausnahmeregelung 
für das Inverkehrbringen in Übereinstimmung mit den nationa
len Normen entspricht. 

Artikel 22 

Inverkehrbringen und Verwendung von organischen 
Düngemitteln und Bodenverbesserungsmitteln 

1. Unternehmer müssen beim Inverkehrbringen, außer durch 
Einfuhr, von organischen Düngemitteln und Bodenverbes
serungsmitteln und bei deren Verwendung, insbesondere bei 
deren Ausbringung gemäß Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe i 
und Artikel 32 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
die in Anhang XI der vorliegenden Verordnung festgelegten 
Anforderungen einhalten. 

2. Das Inverkehrbringen, auch durch Einfuhr, von Guano 
von wilden Seevögeln ist an keinerlei Veterinärbedingungen ge
bunden. 

3. Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaates, in dem ein 
organisches Düngemittel oder Bodenverbesserungsmittel aus 
Fleisch- und Knochenmehl, das aus Material der Kategorie 2 
gewonnen wurde, oder aus verarbeitetem tierischem Protein 
ausgebracht werden soll, muss einen oder mehrere Bestandteil(e) 
zulassen, mit dem dieses Material gemäß Artikel 32 Absatz 1 
Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 zu mischen 
ist, und der den in Anhang XI Kapitel II Abschnitt 1 Nummer 3 
der vorliegenden Verordnung festgelegten Kriterien entspricht. 

4. Abweichend von Artikel 48 Absatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 1069/2009 können die zuständigen Behörden eines 
Herkunftsmitgliedstaates und eines Bestimmungsmitgliedstaates, 
die eine gemeinsame Grenze haben, die Verbringung von Gülle 
zwischen landwirtschaftlichen Betrieben im Grenzgebiet beider 
Mitgliedstaaten gestatten, sofern geeignete Bedingungen für die 
Bekämpfung möglicher Risiken für die Gesundheit von Mensch 
und Tier bestehen, beispielsweise in Form einer Verpflichtung 
der Unternehmer, angemessene Aufzeichnungen zu führen, die 
in einem bilateralen Abkommen festgeschrieben sind.
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5. Wie in Artikel 30 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1069/2009 festgelegt, können die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten gegebenenfalls die Entwicklung, Verbreitung 
und Nutzung nationaler Leitlinien zur bewährten landwirtschaft
lichen Praxis für die Ausbringung von organischen Düngemit
teln und Bodenverbesserungsmitteln fördern. 

Artikel 23 

Zwischenprodukte 

1. Zwischenprodukte, die in die Union eingeführt werden 
oder durch die Union durchgeführt werden, müssen die zur 
Bekämpfung möglicher Risiken für die Gesundheit von Mensch 
und Tier in Anhang XII der vorliegenden Verordnung festgeleg
ten Bedingungen erfüllen. 

2. Für die Handhabung von Zwischenprodukten, die in in 
Anhang XII Nummer 3 der vorliegenden Verordnung auf
geführte Betriebe oder Anlagen verbracht worden sind, gelten 
keine weiteren Beschränkungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
1069/2009 oder der vorliegenden Verordnung, sofern 

a) der Betrieb oder die Anlage über für den Empfang von Zwi
schenprodukten geeignete Einrichtungen verfügt, durch die 
eine Übertragung von auf Mensch oder Tier übertragbaren 
Krankheiten verhindert wird; 

b) die Zwischenprodukte aufgrund von Reinigung oder anderen 
Behandlungen, denen die in den Zwischenprodukten enthal
tenen tierischen Nebenprodukte unterworfen wurden, auf
grund des Gehalts an tierischen Nebenprodukten in den 
Zwischenprodukten oder aufgrund angemessener Biosicher
heitsmaßnahmen für die Handhabung von Zwischenproduk
ten kein Risiko einer Übertragung von auf Mensch oder Tier 
übertragbaren Krankheiten darstellen; 

c) in dem Betrieb oder der Anlage Aufzeichnungen über die 
empfangenen Materialmengen und Materialkategorien sowie 
über den Betrieb, die Anlage oder den Unternehmer geführt 
werden, an die die Produkte geliefert wurden; und 

d) nicht verbrauchte Produkte oder anderes überschüssiges Ma
terial aus dem Betrieb oder der Anlage, beispielsweise Pro
dukte, deren Verfallsdatum überschritten ist, gemäß der Ver
ordnung (EG) Nr. 1069/2009 beseitigt werden. 

3. Der Betreiber oder Eigentümer des Bestimmungsbetriebs 
oder der Bestimmungsanlage oder dessen Vertreter darf die Zwi
schenprodukte nur zum Zweck der weiteren Mischung, Be
schichtung, Zusammensetzung, Verpackung oder Etikettierung 
verwenden und/oder versenden. 

Artikel 24 

Heimtierfutter und andere Folgeprodukte 

1. Die Verwendung von Material der Kategorie 1 gemäß 
Artikel 8 Buchstaben a, b, d und e der Verordnung (EG) Nr. 
1069/2009 zur Herstellung von Folgeprodukten, die zum Ver
zehr durch Menschen oder Tiere oder zur Anwendung bei Men

schen oder Tieren bestimmt sind, ist verboten, es sei denn, es 
handelt sich um die in Artikel 33 und 36 der Verordnung (EG) 
Nr. 1069/2009 genannten Folgeprodukte. 

2. Das Inverkehrbringen, außer durch Einfuhr, eines tieri
schen Nebenprodukts oder Folgeprodukts, das zur Fütterung 
von Nutztieren oder für andere Zwecke gemäß Artikel 36 Buch
stabe a der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 verwendet werden 
darf, muss gemäß den in Anhang X Kapitel II der vorliegenden 
Verordnung festgelegten besonderen Vorschriften für verarbeite
tes tierisches Protein und andere Nebenprodukte erfolgen, so
fern Anhang XIII der vorliegenden Verordnung keine spezi
fischen Anforderungen für die betreffenden Produkte enthält. 

3. Unternehmer müssen die gemäß Artikel 40 der Verord
nung (EG) Nr. 1069/2009 in Anhang XIII Kapitel I und II der 
vorliegenden Verordnung festgelegten Anforderungen an das 
Inverkehrbringen, außer durch Einfuhr, von Heimtierfutter erfül
len. 

4. Unternehmer müssen die gemäß Artikel 40 der Verord
nung (EG) Nr. 1069/2009 in Anhang XIII Kapitel I und Kapitel 
III bis XII der vorliegenden Verordnung festgelegten Anforde
rungen an das Inverkehrbringen, außer durch Einfuhr, von Ne
benprodukten erfüllen. 

KAPITEL VIII 

EINFUHR, AUSFUHR UND DURCHFUHR 

Artikel 25 

Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr tierischer Nebenprodukte 
und Folgeprodukte 

1. Die Einfuhr und Durchfuhr folgender tierischer Nebenpro
dukte in bzw. durch die Union ist verboten: 

a) unverarbeitete Gülle; 

b) unbehandelte Federn, Federteile und Daunen; 

c) Bienenwachs in Wabenform. 

2. Die Einfuhr und Durchfuhr folgender Produkte in bzw. 
durch die Union unterliegt keinen tierseuchenrechtlichen Bedin
gungen: 

a) Wolle und Haare, die maschinell gewaschen oder mit einer 
anderen Methode behandelt wurden, durch die sichergestellt 
ist, dass sie kein unannehmbares Risiko mehr darstellen; 

b) Pelze, die mindestens zwei Tage lang bei einer Umgebungs
temperatur von 18 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 55 % 
getrocknet wurden. 

3. Unternehmer müssen bei der Einfuhr und Durchfuhr be
stimmter tierischer Nebenprodukte und Folgeprodukte in bzw. 
durch die Union gemäß Artikel 41 Absatz 3 und Artikel 42 der 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 folgende in Anhang XIV der 
vorliegenden Verordnung festgelegte spezifische Anforderungen 
einhalten:
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a) die in Kapitel I des genannten Anhangs festgelegten spezi
fischen Anforderungen an die Einfuhr and Durchfuhr von 
Material der Kategorie 3 und von Folgeprodukten, das 
bzw. die zur Verwendung in der Futtermittelkette, außer 
für Heimtierfutter und die Fütterung von Pelztieren, be
stimmt ist/sind; 

b) die in Kapitel II des genannten Anhangs festgelegten spezi
fischen Anforderungen an die Einfuhr and Durchfuhr tieri
scher Nebenprodukte und Folgeprodukte, die zur Verwen
dung außerhalb der Futtermittelkette für Nutztiere bestimmt 
sind. 

Artikel 26 

Inverkehrbringen, auch durch Einfuhr, und Ausfuhr 
bestimmten Materials der Kategorie 1 

Die zuständige Behörde kann das Inverkehrbringen, auch durch 
Einfuhr, und die Ausfuhr von Häuten und Fellen gestatten, die 
von Tieren stammen, die einer vorschriftswidrigen Behandlung 
gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d der Richtlinie 96/22/EG 
oder gemäß Artikel 2 Buchstabe b der Richtlinie 96/23/EG 
unterzogen wurden, sowie von Wiederkäuerdärmen (mit oder 
ohne Inhalt) und von Knochen und Knochenerzeugnissen, die 
Wirbelsäule und Schädel enthalten, sofern sie folgende Anfor
derungen erfüllen: 

a) Es darf sich nicht um Material der Kategorie 1 handeln, das 
von einem der folgenden Tieren stammt: 

i) Tiere, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 
TSE-seuchenverdächtig sind; 

ii) Tiere, bei denen das Vorliegen einer TSE amtlich bestätigt 
wurde; 

iii) Tiere, die im Rahmen von TSE-Tilgungsmaßnahmen ge
tötet wurden; 

b) das Material darf nicht für folgende Zwecke bestimmt sein: 

i) Verfütterung; 

ii) Ausbringung auf Flächen, die für die Fütterung von Nutz
tieren genutzt werden; 

iii) Herstellung von 

— kosmetischen Mitteln gemäß Artikel 1 Absatz 1 der 
Richtlinie 76/768/EWG; 

— aktiven implantierbaren medizinischen Geräten ge
mäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c der Richtlinie 
90/385/EWG; 

— Medizinprodukten gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buch
stabe a der Richtlinie 93/42/EWG; 

— In-vitro-Diagnostika gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buch
stabe b der Richtlinie 98/79/EG; 

— Tierarzneimitteln gemäß Artikel 1 Absatz 2 der 
Richtlinie 2001/82/EG; 

— Arzneimitteln gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Richt
linie 2001/83/EG; 

c) das Material muss mit einem Etikett versehen und im Ein
klang mit den in Anhang XIV Kapitel IV Abschnitt 1 der 
vorliegenden Verordnung festgelegten spezifischen Anforde
rungen an bestimmte Verbringungen tierischer Nebenpro
dukte eingeführt werden; 

d) das Material muss im Einklang mit den gemäß der nationa
len Rechtsvorschriften einschlägigen gesundheitspolizeilichen 
Anforderungen eingeführt werden. 

Artikel 27 

Einfuhr und Durchfuhr von Proben für Forschungs- und 
Diagnosezwecke 

1. Die zuständige Behörde kann die Einfuhr und die Durch
fuhr von Proben für Forschungs- und Diagnosezwecke gestatten, 
die aus tierischen Nebenprodukten oder Folgeprodukten ein
schließlich der in Artikel 25 Absatz 1 genannten tierischen 
Nebenprodukte bestehen, sofern dies unter Bedingungen ge
schieht, die eine Beherrschung des Risikos für die Gesundheit 
von Mensch und Tier gewährleisten. 

Diese Bedingungen umfassen mindestens Folgendes: 

a) Die Einfuhr der Sendung muss vorab von der zuständigen 
Behörde des Bestimmungsmitgliedstaates genehmigt werden; 
und 

b) die Sendung muss direkt von Eingangsort der Europäischen 
Union an den zugelassenen Verwender versandt werden. 

2. Unternehmer müssen Proben für Forschungs- und Diag
nosezwecke, die über einen Mitgliedstaat eingeführt werden sol
len, an einer der in Anhang I der Entscheidung 2009/821/EG 
aufgeführten zugelassenen Grenzkontrollstellen der Union vor
stellen. Die betreffenden Proben für Forschungs- und Diagnose
zwecke werden an der Grenzkontrollstelle nicht den Veterinär
kontrollen nach Maßgabe des Kapitels I der Richtlinie 97/78/EG 
unterworfen. Die zuständige Behörde der Grenzkontrollstelle 
informiert die zuständige Behörde des Bestimmungsmitgliedstaa
tes über das TRACES-System über die Einfuhr der Proben für 
Forschungs- und Diagnosezwecke. 

3. Unternehmer, die Proben für Forschungs- oder Diagnose
zwecke handhaben, müssen die in Anhang XIV Kapitel III Ab
schnitt 1 der vorliegenden Verordnung festgelegten besonderen 
Anforderungen in Bezug auf die Beseitigung von Proben für 
Forschungs- und Diagnosezwecke einhalten.
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Artikel 28 

Einfuhr und Durchfuhr von Handelsmustern und 
Ausstellungsstücken 

1. Die zuständige Behörde kann die Einfuhr und die Durch
fuhr von Handelsmustern gestatten, sofern dies unter Beachtung 
der in Anhang XIV Kapitel III Abschnitt 2 Nummer 1 der 
vorliegenden Verordnung festgelegten besonderen Vorschriften 
geschieht. 

2. Unternehmer, die Handelsmuster handhaben, müssen die 
in Anhang XIV Kapitel III Abschnitt 2 Nummern 2 und 3 der 
vorliegenden Verordnung festgelegten besonderen Vorschriften 
für die Handhabung und Beseitigung von Handelsmustern ein
halten. 

3. Die zuständige Behörde kann die Einfuhr und die Durch
fuhr von Ausstellungsstücken gestatten, sofern dies unter Be
achtung der in Anhang XIV Kapitel III Abschnitt 3 der vorlie
genden Verordnung festgelegten besonderen Vorschriften für 
Ausstellungsstücke geschieht. 

4. Unternehmer, die Ausstellungsstücke handhaben, müssen 
die in Anhang XIV Kapitel III Abschnitt 3 der vorliegenden 
Verordnung festgelegten Bedingungen für Verpackung, Hand
habung und Beseitigung von Ausstellungsstücken einhalten. 

Artikel 29 

Spezifische Anforderungen an das Verbringen tierischer 
Nebenprodukte zwischen Gebieten der Russischen 

Förderation 

1. Die zuständige Behörde gestattet spezifische Verbringun
gen von Sendungen mit tierischen Nebenprodukten, die aus der 
Russischen Föderation kommen und entweder direkt oder über 
ein Drittland in diese verbracht werden und die Union auf 
Straße oder Schiene durchqueren, zwischen in Anhang I der 
Entscheidung 2009/821/EG aufgeführten zugelassenen Grenz
kontrollstellen, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) die Sendung wird von den Veterinärdiensten der zuständigen 
Behörde an der Eingangsgrenzkontrollstelle der Union mit 
einem mit einer Seriennummer versehenen Siegel versiegelt; 

b) die die Sendung gemäß Artikel 7 der Richtlinie 97/78/EG 
begleitenden Dokumente werden von dem Amtstierarzt der 
für die Grenzkontrollstelle zuständigen Behörde auf jeder 
Seite mit dem Stempel „NUR FÜR DIE DURCHFUHR 
DURCH DIE EU NACH RUSSLAND“ versehen; 

c) die Verfahrensvorschriften gemäß Artikel 11 der Richtlinie 
97/78/EG werden eingehalten; 

d) die Sendung wird von dem für die Grenzkontrollstelle zu
ständigen Amtstierarzt auf dem Gemeinsamen Veterinärdo
kument für die Einfuhr gemäß Anhang III der Verordnung 
(EG) Nr. 136/2004 als für die Durchfuhr zugelassen zertifi
ziert. 

2. Das Entladen oder die Lagerung solcher Sendungen gemäß 
Artikel 12 Absatz 4 oder Artikel 13 der Richtlinie 97/78/EG auf 
dem Hoheitsgebiet eines EU-Mitgliedstaates ist nicht gestattet. 

3. Die zuständige Behörde führt regelmäßige Prüfungen 
durch, um sicherzustellen, dass die Zahl der Sendungen und 

die Warenmenge, die das Gebiet der Union verlassen, der 
Zahl der Sendungen und der Warenmenge entsprechen, die in 
das Gebiet der Union verbracht wurden. 

Artikel 30 

Liste von Betrieben und Anlagen in Drittländern 

Listen von Betrieben und Anlagen in Drittländern müssen ge
mäß den von der Kommission auf ihrer Website veröffentlich
ten technischen Spezifikationen in das TRACES-System auf
genommen werden. 

Diese Listen müssen regelmäßig aktualisiert werden. 

Artikel 31 

Muster für Veterinärbescheinigungen und Erklärungen für 
Einfuhr und Durchfuhr 

Sendungen mit tierischen Nebenprodukten und Folgeprodukten, 
die zur Einfuhr in oder zur Durchfuhr durch die Union be
stimmt sind, müssen am Eingangsort der Union, an dem die 
Veterinärkontrollen gemäß Richtlinie 97/78/EG durchgeführt 
werden, Veterinärbescheinigungen und Erklärungen beiliegen, 
die den in Anhang XV der vorliegenden Verordnung aufgeführ
ten Mustern entsprechen. 

KAPITEL IX 

AMTLICHE KONTROLLEN 

Artikel 32 

Amtliche Kontrollen 

1. Die zuständige Behörde trifft die zur Kontrolle der gesam
ten Kette von Sammlung, Transport, Verwendung und Beseiti
gung tierischer Nebenprodukte und Folgeprodukte gemäß 
Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 not
wendigen Maßnahmen. 

Diese Maßnahmen sind nach Maßgabe der in Artikel 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 882/2004 festgelegten Grundsätzen 
durchzuführen. 

2. Die amtlichen Kontrollen gemäß Absatz 1 schließen die 
Prüfung der gemäß den Bestimmungen der vorliegenden Ver
ordnung zu führenden Aufzeichnungen und anderen Doku
mente ein. 

3. Folgende gemäß Artikel 45 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1069/2009 erforderlichen amtlichen Kontrollen führt die 
zuständige Behörde gemäß Anhang XVI der vorliegenden Ver
ordnung durch: 

a) amtliche Kontrollen in den Verarbeitungsbetrieben gemäß 
Kapitel I; 

b) amtliche Kontrollen anderer Tätigkeiten, die den Umgang 
mit tierischen Nebenprodukten und Folgeprodukten mit 
sich bringen, gemäß Kapitel III Abschnitte 1 bis 9. 

4. Die zuständige Behörde führt Kontrollen der auf Sendun
gen mit tierischen Nebenprodukten und Folgeprodukten ange
brachten Siegel durch.
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Versieht die zuständige Behörde eine solche Sendung, die an 
einen Bestimmungsort verbracht wird, mit einem Siegel, so teilt 
sie dies der zuständige Behörde des Bestimmungsortes mit. 

5. Die zuständige Behörde erstellt die gemäß Artikel 47 Ab
satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 zu erstellenden 
Listen von Betrieben, Anlagen und Unternehmern gemäß An
hang XVI Kapitel II der vorliegenden Verordnung. 

6. Die Entscheidung der zuständigen Behörde des Bestim
mungsmitgliedstaates über den Antrag eines Unternehmers be
treffend die Annahme oder Ablehnung von Material der Kate
gorie 1, der Kategorie 2 oder von Fleisch- und Knochenmehl 
oder Tierfett, das aus Material der Kategorien 1 und 2 gewon
nen wurde, ergeht innerhalb von 20 Kalendertagen nach Ein
gang des Antrags, sofern dieser in einer der Amtssprachen des 
betreffenden Mitgliedstaates vorgelegt wird. 

7. Unternehmer haben die in Absatz 6 genannten Anträge 
auf Genehmigung unter Verwendung des in Anhang XVI Kapitel 
III Abschnitt 10 der vorliegenden Verordnung festgelegten Stan
dardformats zu stellen. 

Artikel 33 

Wiederzulassung von Anlagen und Betrieben nach 
Erteilung einer befristeten Zulassung 

1. Wird einer Anlage oder einem Betrieb, die bzw. der bereits 
für die Verarbeitung von Material der Kategorie 3 zugelassen ist, 
gemäß Artikel 24 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer ii der Verord
nung (EG) Nr. 1069/2009 eine befristete Zulassung für die 
Verarbeitung von Material der Kategorie 1 oder 2 erteilt, so 
darf in diesem Betrieb oder dieser Anlage erst dann wieder 
Material der Kategorie 3 verarbeitet werden, wenn die zustän
dige Behörde eine erneute Zulassung für die Verarbeitung von 
Material der Kategorie 3 gemäß Artikel 44 der genannten Ver
ordnung erteilt hat. 

2. Wird einer Anlage oder einem Betrieb, die bzw. der bereits 
für die Verarbeitung von Material der Kategorie 2 zugelassen ist, 
gemäß Artikel 24 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer ii der Verord
nung (EG) Nr. 1069/2009 eine befristete Zulassung für die 
Verarbeitung von Material der Kategorie 1 erteilt, so darf in 
diesem Betrieb oder dieser Anlage erst dann wieder Material 
der Kategorie 2 verarbeitet werden, wenn die zuständige Be
hörde eine erneute Zulassung für die Verarbeitung von Material 
der Kategorie 2 gemäß Artikel 44 der genannten Verordnung 
erteilt hat. 

KAPITEL X 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 34 

Beschränkungen für das Inverkehrbringen bestimmter 
tierischer Nebenprodukte und Folgeprodukte aus 
Gründen des Schutzes der Gesundheit von Mensch und 

Tier 

Die zuständige Behörde darf das Inverkehrbringen folgender 
tierischer Nebenprodukte und Folgeprodukte nicht aus anderen 
Gründen des Schutzes der Gesundheit von Mensch und Tier als 
den in den Rechtsvorschriften der Union, insbesondere in der 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 und der vorliegenden Verord
nung, festgelegten Gründen verbieten oder beschränken: 

a) verarbeitetes tierisches Protein und die in Anhang X Kapitel 
II der vorliegenden Verordnung genannten anderen Folge
produkte; 

b) Heimtierfutter und die in Anhang XIII der vorliegenden Ver
ordnung genannten anderen Folgeprodukte; 

c) tierische Nebenprodukte und Folgeprodukte, die gemäß An
hang XIV in die Union eingeführt oder durch diese hindurch
geführt werden. 

Artikel 35 

Aufhebung 

1. Folgende Rechtsakte werden aufgehoben: 

a) Verordnung (EG) Nr. 811/2003; 

b) Entscheidung 2003/322/EG; 

c) Entscheidung 2003/324/EG; 

d) Verordnung (EG) Nr. 878/2004; 

e) Entscheidung 2004/407/EG; 

f) Verordnung (EG) Nr. 79/2005; 

g) Verordnung (EG) Nr. 92/2005; 

h) Verordnung (EG) Nr. 181/2006; 

i) Verordnung (EG) Nr. 197/2006; 

j) Verordnung (EG) Nr. 1192/2006; 

k) Verordnung (EG) Nr. 2007/2006. 

2. Verweise auf die aufgehobenen Rechtsakte gelten als Ver
weise auf die vorliegende Verordnung. 

Artikel 36 

Übergangsmaßnahmen 

1. Während einer Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 
2011 dürfen Unternehmer organische Düngemittel und Boden
verbesserungsmittel, die vor dem 4. März 2011 gemäß den 
Verordnungen (EG) Nr. 1774/2002 und (EG) Nr. 181/2006 
hergestellt wurden, in Verkehr bringen,
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a) sofern diese aus einem der folgendem Materialien hergestellt 
wurden: 

i) Fleisch- und Knochenmehl, das aus Material der Kategorie 
2 gewonnen wurde; 

ii) verarbeitetes tierisches Protein; 

b) und dies auch dann, wenn sie nicht mit einem Bestandteil 
gemischt wurden, durch den eine spätere Verwendung der 
Mischung zu Fütterungszwecken ausgeschlossen wird. 

2. Während einer Übergangsfrist bis zum 31. Januar 2012 
werden Sendungen mit tierischen Nebenprodukten und Folge
produkten, denen eine Veterinärbescheinigung, eine Erklärung 
oder Handelspapiere gemäß den in Anhang X der Verordnung 
(EG) Nr. 1774/2002 festgelegten Mustern beiliegt/beiliegen, wei
terhin zur Einfuhr in die Union zugelassen, sofern diese vor 
dem 30. November 2011 ausgefüllt und unterzeichnet wurden. 

3. Während einer Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 
2012 können die Mitgliedstaaten abweichend von Artikel 14 
der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 die Sammlung, den Trans
port und die Beseitigung von Material der Kategorie 3 gemäß 
Artikel 10 Buchstabe f der genannten Verordnung, das aus Pro
dukten tierischen Ursprungs besteht, oder von Lebensmitteln, 
die Produkte tierischen Ursprungs enthalten, die aus kommer
ziellen Gründen oder aufgrund von Herstellungs- oder Ver
packungsmängeln oder Mängeln, von denen keine Gefahr für 
die Gesundheit von Mensch oder Tier ausgeht, nicht mehr zum 
menschlichen Verzehr bestimmt sind, auf anderem Wege als 
durch Verbrennung oder Vergraben an Ort und Stelle gemäß 
Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 
1069/2009 gestatten, sofern die in Anhang VI Kapitel IV der 
vorliegenden Verordnung festgelegten Anforderungen erfüllt 
sein. 

Artikel 37 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 4. März 2011. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 25. Februar 2011 

Für die Kommission 

Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG I 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 2 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

1. „Pelztiere“: zur Erzeugung von Pelzen gehaltene oder gezüchtete Tiere, die nicht zum menschlichen Verzehr ver
wendet werden; 

2. „Blut“: frisches Vollblut; 

3. „Futtermittel-Ausgangserzeugnis“: die in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe g der Verordnung (EG) Nr. 767/2009 
definierten Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, die tierischen Ursprungs sind, einschließlich verarbeitete tierische Pro
teine, Blutprodukte, ausgeschmolzene Fette, Ei-Erzeugnisse, Fischöl, Fettderivate, Kollagen, Gelatine und hydrolysierte 
Proteine, Dicalciumphosphat, Tricalciumphosphat, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis, aus Milch gewonnene Erzeug
nisse, Kolostrum, Kolostrumerzeugnisse und Zentrifugen- oder Separatorenschlamm; 

4. „Blutprodukte“: aus Blut oder Blutfraktionen gewonnene Erzeugnisse, ausgenommen Blutmehl; dazu zählen getrock
netes/gefrorenes/flüssiges Plasma, getrocknetes Vollblut, getrocknete/gefrorene/flüssige rote Blutkörperchen oder Frak
tionen davon und Mischungen; 

5. „verarbeitetes tierisches Protein“: ausschließlich aus Material der Kategorie 3 gewonnenes tierisches Protein, das 
gemäß Anhang X Kapitel II Abschnitt 1 (einschließlich Blutmehl und Fischmehl) so verarbeitet wurde, dass es direkt 
als Futtermittel-Ausgangserzeugnis oder auf andere Weise in Futtermitteln, einschließlich Heimtierfutter, oder in 
organischen Düngemitteln oder Bodenverbesserungsmitteln verwendet werden kann; nicht dazu gehören Blutpro
dukte, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis, aus Milch gewonnene Erzeugnisse, Kolostrum, Kolostrumerzeugnisse, Zen
trifugen- oder Separatorenschlamm, Gelatine, hydrolysierte Proteine und Dicalciumphosphat, Eier und Ei-Erzeugnisse, 
einschließlich Eierschalen, Tricalciumphosphat und Kollagen; 

6. „Blutmehl“: durch Hitzebehandlung von Blut oder Blutfraktionen gemäß Anhang X Kapitel II Abschnitt 1 gewon
nenes verarbeitetes tierisches Protein; 

7. „Fischmehl“: verarbeitetes tierisches Protein von Wassertieren, ausgenommen Meeressäugetiere; 

8. „ausgeschmolzene Fette“: Fette aus der Verarbeitung: 

a) tierischer Nebenprodukte; oder 

b) von Erzeugnissen für den menschlichen Verzehr, die ein Unternehmer für andere Zwecke als den menschlichen 
Verzehr vorgesehen hat; 

9. „Fischöl“: Öl aus der Verarbeitung von Wassertieren oder Öl aus der Verarbeitung von Fisch zum menschlichen 
Verzehr, das ein Unternehmer für andere Zwecke als den menschlichen Verzehr vorgesehen hat; 

10. „Imkerei-Nebenerzeugnisse“: Honig, Bienenwachs, Gelée Royale, Propolis und Pollen, die nicht zum Verzehr 
bestimmt sind; 

11. „Kollagen“: aus tierischen Häuten, Fellen, Knochen und Sehnen gewonnene Erzeugnisse auf Proteinbasis; 

12. „Gelatine“: natürliches, lösliches Protein, gelierend oder nichtgelierend, das durch die teilweise Hydrolyse von 
Kollagen aus Knochen, Häuten und Fellen, Sehnen und Bändern von Tieren gewonnen wird; 

13. „Grieben“: die proteinhaltigen Ausschmelzungsrückstände nach teilweiser Trennung von Fett und Wasser; 

14. „hydrolysierte Proteine“: durch Hydrolyse tierischer Nebenprodukte gewonnene Polypeptide, Peptide und Amino
säuren sowie Mischungen davon; 

15. „Weißwasser“: eine Mischung aus Milch, Erzeugnissen auf Milchbasis oder daraus gewonnenen Erzeugnissen mit 
Wasser, die beim Spülen von Milchverarbeitungsanlagen, einschließlich Behältern für Milcherzeugnisse, vor der 
Reinigung und Desinfektion gesammelt wird; 

16. „Heimtierfutter in Dosen“: wärmebehandeltes Heimtierfutter in luftdicht verschlossenen Behältern; 

17. „Kauspielzeug“: aus ungegerbten Huftierhäuten und -fellen oder aus anderem Material tierischen Ursprungs her
gestellte Produkte zum Kauen für Heimtiere; 

18. „geschmacksverstärkende Fleischextrakte“: ein flüssiges oder dehydriertes Folgeprodukt tierischen Ursprungs, das 
zur Steigerung der Schmackhaftigkeit von Heimtierfutter eingesetzt wird;
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19. „Heimtierfutter“: Futtermittel für Heimtiere und Kauspielzeug, das 

a) Material der Kategorie 3 enthält, ausgenommen das in Artikel 10 Buchstaben n, o und p der Verordnung (EG) Nr. 
1069/2009 genannte Material; 

b) eingeführtes Material der Kategorie 1 enthalten kann, das aus tierischen Nebenprodukten von Tieren besteht, die 
einer vorschriftswidrigen Behandlung gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d der Richtlinie 96/22/EG oder 
Artikel 2 Buchstabe b der Richtlinie 96/23/EG unterzogen wurden; 

20. „verarbeitetes Heimtierfutter“: Heimtierfutter, ausgenommen rohes Heimtierfutter, das gemäß Anhang XIII Kapitel 
II Nummer 3 hergestellt wurde; 

21. „rohes Heimtierfutter“: Heimtierfutter, das bestimmtes Material der Kategorie 3 enthält, das zur Haltbarmachung 
ausschließlich gekühlt oder tiefgefroren wurde; 

22. „Küchen- und Speiseabfälle“: alle aus Restaurants, Catering-Einrichtungen und Küchen, einschließlich Groß- und 
Haushaltsküchen, stammenden Speisereste einschließlich gebrauchten Speiseöls; 

23. „Fermentationsrückstände“: Rückstände aus der Umwandlung tierischer Nebenprodukte in einer Biogasanlage; 

24. „Magen- und Darminhalt“: der Inhalt von Magen und Darm von Säugetieren und Laufvögeln; 

25. „Fettderivate“: aus ausgeschmolzenen Fetten gewonnene Produkte, die hinsichtlich ausgeschmolzener Fette der 
Kategorie 1 oder 2 gemäß Anhang XIII Kapitel XI verarbeitet wurden; 

26. „Guano“: ein natürliches Produkt, das aus den Exkrementen von Fledermäusen oder wilden Seevögeln gesammelt 
wurde und nicht mineralisiert ist; 

27. „Fleisch- und Knochenmehl“: tierisches Protein aus der Verarbeitung von Material der Kategorie 1 oder 2 gemäß 
einer der in Anhang IV Kapitel III genannten Verarbeitungsmethoden; 

28. „behandelte Häute und Felle“: Folgeprodukte aus unbehandelten Häuten und Fellen, ausgenommen Kauspielzeug, 
die 

a) getrocknet wurden; 

b) vor dem Versand mindestens 14 Tage lang trocken oder nass gesalzen wurden; 

c) mindestens sieben Tage lang mit Meersalz unter Zusatz von 2 % Natriumkarbonat gesalzen wurden; 

d) mindestens 42 Tage lang bei einer Temperatur von mindestens 20 °C getrocknet wurden; oder 

e) einem anderen Konservierungsverfahren als der Gerbung unterzogen wurden; 

29. „unbehandelte Häute und Felle“: alle kutanen und subkutanen Gewebe, die keiner anderen Behandlung als Schnei
den, Kühlen oder Tiefgefrieren unterzogen wurden; 

30. „unbehandelte Federn und Federteile“: Federn und Federteile, ausgenommen solche Federn oder Federteile, die 

a) einer Dampfspannung ausgesetzt wurden; oder 

b) mit einer anderen Methode behandelt wurden, die gewährleistet, dass keine unannehmbaren Risiken verbleiben; 

31. „unbehandelte Wolle“: Wolle, ausgenommen solche Wolle, die 

a) industriell gewaschen wurde; 

b) beim Gerben gewonnen wurde; oder 

c) mit einer anderen Methode behandelt wurde, die gewährleistet, dass keine unannehmbaren Risiken verbleiben;
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32. „unbehandelte Haare“: Haare, ausgenommen solche Haare, die 

a) industriell gewaschen wurden; 

b) beim Gerben gewonnen wurden; oder 

c) mit einer anderen Methode behandelt wurden, die gewährleistet, dass keine unannehmbaren Risiken verbleiben; 

33. „unbehandelte Schweinsborsten“: Schweinsborsten, ausgenommen solche Schweinsborsten, die 

a) industriell gewaschen wurden; 

b) beim Gerben gewonnen wurden; oder 

c) mit einer anderen Methode behandelt wurden, die gewährleistet, dass keine unannehmbaren Risiken verbleiben; 

34. „Ausstellungsstück“: tierische Nebenprodukte oder Folgeprodukte für Ausstellungszwecke oder künstlerische Tätig
keiten; 

35. „Zwischenprodukt“: ein Folgeprodukt, 

a) das zur Herstellung von Arzneimitteln, Tierarzneimitteln, Medizinprodukten, aktiven implantierbaren medizi
nischen Geräten, In-vitro-Diagnostika oder Laborreagenzien bestimmt ist; 

b) dessen Entwicklungs-, Verarbeitungs- und Herstellungsphasen so weit abgeschlossen sind, dass es als Folgeprodukt 
gilt und dass das Material unmittelbar oder als Bestandteil eines Produkts für diesen Zweck in Frage kommt; 

c) das jedoch einer gewissen weiteren Handhabung oder Verarbeitung bedarf (z. B. Mischung, Beschichtung, Zu
sammensetzung, Verpackung oder Etikettierung), damit es sich für das Inverkehrbringen oder den Einsatz als 
Arzneimittel, Tierarzneimittel, Medizinprodukt, aktives implantierbares medizinisches Gerät, In-vitro-Diagnosti
kum oder Laborreagenz eignet; 

36. „Laborreagenz“: ein abgepacktes gebrauchsfertiges Produkt, das tierische Nebenprodukte oder Folgeprodukte enthält 
und als solches oder kombiniert mit Stoffen nichttierischen Ursprungs für besondere Laborzwecke als Reagenz oder 
als Reagenzprodukt, als Kalibriermittel oder Kontrollmaterial zum Nachweis, zur Messung, Untersuchung oder 
Herstellung anderer Stoffe bestimmt ist; 

37. „In-vitro-Diagnostikum“: ein abgepacktes gebrauchsfertiges Produkt, das ein Blutprodukt oder ein anderes tierisches 
Nebenprodukt enthält und als solches oder kombiniert als Reagenz, Reagenzprodukt, Kalibriermittel, Satz oder 
sonstiges System zur In-vitro-Untersuchung von Proben menschlichen oder tierischen Ursprungs verwendet wird 
und ausschließlich oder im Wesentlichen dazu dient, physiologische Zustände, Gesundheitszustände, eine Krankheit 
oder eine genetische Anomalie zu erkennen oder die Unbedenklichkeit und Verträglichkeit mit anderen Reagenzien 
zu prüfen; nicht dazu zählen Spenderorgane oder Blut; 

38. „Proben für Forschungs- und Diagnosezwecke“: für die nachfolgenden Zwecke bestimmte tierische Nebenpro
dukte und Folgeprodukte: Untersuchung im Rahmen von Diagnose oder Analyse zur Förderung des Fortschritts in 
Wissenschaft und Technik im Zusammenhang mit Bildungs- oder Forschungstätigkeiten; 

39. „Handelsmuster“: für besondere Studien oder für Analysen vorgesehene tierische Nebenprodukte oder Folgepro
dukte, die zur Durchführung eines Herstellungsverfahrens oder zur Entwicklung von Futtermitteln oder sonstigen 
Folgeprodukten, einschließlich der Prüfung von Maschinen, zur Verwendung in einem Betrieb oder einer Anlage 
bestimmt sind, der/die 

a) Futtermittel oder Erzeugnisse für andere Zwecke als zum Verzehr oder zur Verfütterung herstellt; oder 

b) tierische Nebenprodukte oder Folgeprodukte verarbeitet; 

40. „Mitverbrennung“: die Verwertung oder Beseitigung von tierischen Nebenprodukten oder Folgeprodukten, wenn sie 
Abfall sind, in einer Mitverbrennungsanlage; 

41. „Verbrennung“: ein Verfahren, bei dem Brennstoff oxidiert wird, um den Energiewert der tierischen Nebenprodukte 
oder Folgeprodukte, wenn sie kein Abfall sind, zu nutzen; 

42. „Abfallverbrennung“: die Beseitigung von tierischen Nebenprodukten oder Folgeprodukten als Abfall in einer 
Abfallverbrennungsanlage gemäß Artikel 3 Nummer 4 der Richtlinie 2000/76/EG; 

43. „Abfallverbrennungs- und Mitverbrennungsrückstände“: jegliche Rückstände gemäß Artikel 3 Nummer 13 der 
Richtlinie 2000/76/EG, die in Abfallverbrennungs- oder Mitverbrennungsanlagen bei der Verarbeitung von tierischen 
Nebenprodukten oder Folgeprodukten entstehen;
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44. „Farbcodierung“: die systematische Verwendung von Farben gemäß Anhang VIII Kapitel II Nummer 1 Buchstabe c 
zur Präsentation von Informationen nach Maßgabe der vorliegenden Verordnung auf der Oberfläche bzw. einem Teil 
der Oberfläche von Verpackungen, Behältern oder Fahrzeugen oder auf einem daran angebrachten Etikett oder 
Bildzeichen; 

45. „Zwischenverarbeitung“: die in Artikel 19 Buchstabe b genannten Zwischenschritte, ausgenommen die Lagerung; 

46. „Gerben“: das Härten von Häuten mit pflanzlichen Gerbstoffen, Chromsalzen oder anderen Stoffen wie Alumini
umsalzen, Eisen-(III)-Salzen, Silikaten, Aldehyden und Chinonen oder anderen synthetischen Härtemitteln; 

47. „Taxidermie“: die Kunst des Präparierens, Ausstopfens und Montierens von Tierhäuten in einer Weise, die das Tier in 
seiner natürlichen Haltung erscheinen lässt und die ausschließt, dass unannehmbare Risiken für die Gesundheit von 
Mensch und Tier über die montierte Haut übertragen werden; 

48. „Handel“: den Warenaustausch zwischen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 28 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union; 

49. „Verarbeitungsmethoden“: die in Anhang IV Kapitel III und IV aufgeführten Methoden; 

50. „Charge“: eine in einer einzigen Anlage mit einheitlichen Produktionsparametern, wie etwa dem Ursprung der 
Materialien, hergestellte Produktionseinheit oder eine Reihe solcher Einheiten, sofern sie in kontinuierlicher Reihen
folge hergestellt und zusammen als eine Versandeinheit gelagert werden; 

51. „luftdicht verschlossener Behälter“: ein Behälter, der seiner Konzeption nach dazu bestimmt ist, seinen Inhalt 
gegen das Eindringen von Mikroorganismen zu schützen; 

52. „Biogasanlage“: eine Anlage, in der tierische Nebenprodukte oder Folgeprodukte zumindest einen Teil des Materials 
bilden, das unter anaeroben Bedingungen biologisch abgebaut wird; 

53. „Sammelstellen“: Einrichtungen, ausgenommen Verarbeitungsbetriebe, in denen die in Artikel 18 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 aufgeführten tierischen Nebenprodukte zur Fütterung der in dem genannten Artikel 
aufgeführten Tiere gesammelt werden; 

54. „Kompostieranlage“: eine Anlage, in der tierische Nebenprodukte oder Folgeprodukte zumindest einen Teil des 
Materials bilden, das unter aeroben Bedingungen biologisch abgebaut wird; 

55. „Mitverbrennungsanlage“: jede ortsfeste oder nicht ortsfeste Anlage, deren Hauptzweck in der Energieerzeugung 
oder der Produktion stofflicher Erzeugnisse gemäß Artikel 3 Absatz 5 der Richtlinie 2000/76/EG besteht; 

56. „Abfallverbrennungsanlage“: jede ortsfeste oder nicht ortsfeste technische Einheit und Ausrüstung, die zur ther
mischen Behandlung von Abfall gemäß Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie 2000/76/EG eingesetzt wird; 

57. „Heimtierfutterbetrieb“: ein Betrieb oder eine Einrichtung zur Herstellung von Heimtierfutter oder geschmacks
verstärkenden Fleischextrakten gemäß Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009; 

58. „Verarbeitungsbetrieb“: ein Betrieb oder eine Einrichtung zur Verarbeitung tierischer Nebenprodukte gemäß 
Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, in dem/der tierische Nebenprodukte gemäß 
Anhang IV und/oder Anhang X verarbeitet werden.
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ANHANG II 

BESCHRÄNKUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG TIERISCHER NEBENPRODUKTE 

KAPITEL I 

Rückführung innerhalb derselben Tierart bei Pelztieren 

1. In Estland, Litauen und Finnland dürfen folgende Pelztiere mit Fleisch- und Knochenmehl oder anderen Erzeugnissen, 
die gemäß Anhang IV Kapitel III verarbeitet wurden und aus Tierkörpern oder Teilen von Tierkörpern derselben Tierart 
gewonnen wurden, gefüttert werden: 

a) Füchse (Vulpes vulpes); 

b) Marderhunde (Nyctereutes procyonides). 

2. In Estland und Litauen dürfen Pelztiere der Art amerikanischer Nerz (Mustela vison) mit Fleisch- und Knochenmehl oder 
anderen Erzeugnissen, die gemäß Anhang IV Kapitel III verarbeitet und aus Tierkörpern oder Teilen von Tierkörpern 
derselben Tierart gewonnen wurden, gefüttert werden. 

3. Die Fütterung gemäß den Nummern 1 und 2 wird unter folgenden Bedingungen vorgenommen: 

a) Die Fütterung erfolgt nur in Betrieben, 

i) die durch die zuständige Behörde aufgrund eines Antrags registriert wurden, dem Nachweise dafür beigefügt 
sind, dass kein Grund zu einem Verdacht auf Anwesenheit des TSE-Erregers in der Population der Tierart 
besteht, für die der Antrag gilt; 

ii) in denen ein angemessenes System zur Überwachung auf transmissible spongiforme Enzephalopathien (TSE) für 
Pelztiere im Betrieb selbst vorhanden ist, das regelmäßige Laboruntersuchungen von Proben auf TSE umfasst; 

iii) die ausreichende Garantien dafür vorgelegt haben, dass keine tierischen Nebenprodukte oder Fleisch- und 
Knochenmehl oder andere Produkte, die gemäß Anhang IV Kapitel III verarbeitet wurden und von diesen 
Tieren oder ihren Nachkommen stammen, in die Lebensmittelkette oder in die Futtermittelkette anderer Tiere 
als Pelztiere gelangen; 

iv) die keine bekannte Verbindung zu einem anderen Betrieb haben, bei dem der Verdacht auf Ausbruch von TSE 
besteht oder ein solcher Ausbruch bestätigt wurde; 

v) in denen der Betreiber des registrierten Betriebs sicherstellt, dass 

— die Tierkörper von zur Verfütterung an Tiere derselben Art bestimmten Pelztieren getrennt von Tierkörpern 
gehandhabt und verarbeitet werden, die nicht für diesen Zweck zugelassen sind, 

— Pelztiere, die mit Fleisch- und Knochenmehl oder anderen Produkten gefüttert werden, welche gemäß 
Anhang IV Kapitel III verarbeitet wurden und von Tieren derselben Art stammen, getrennt von Tieren 
gehalten werden, die nicht mit von Tieren derselben Art stammenden Produkten gefüttert werden, 

— der registrierte Betrieb die Anforderungen von Anhang VI Kapitel II Abschnitt 1 Nummer 2 und Anhang 
VIII Kapitel II Nummer 2 Buchstabe b Ziffer ii erfüllt. 

b) Der Betreiber stellt sicher, dass Fleisch- und Knochenmehl oder andere von einer Tierart stammenden Produkte, 
das/die zur Fütterung derselben Tierart bestimmt ist/sind, 

i) in einem nach Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 zugelassenen Verarbei
tungsbetrieb und nur unter Anwendung der Methoden 1 bis 5 oder 7 gemäß Anhang IV Kapitel III der 
vorliegenden Verordnung verarbeitet wurde(n); 

ii) von gesunden Tieren stammt/stammen, die zum Zwecke der Pelzerzeugung getötet wurden. 

c) Wird eine Verbindung zu einem Betrieb mit einem TSE-Verdachtsfall oder einem bestätigten TSE-Ausbruch bekannt 
oder tritt ein entsprechender Verdacht auf, so muss der Betreiber unverzüglich: 

i) die zuständige Behörde über diese Verbindung informieren; 

ii) jeglichen Versand von Pelztieren ohne schriftliche Genehmigung seitens der zuständigen Behörde einstellen.
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KAPITEL II 

Fütterung von Nutztieren mit Grünfutter 

Die folgenden Bedingungen gelten für die Fütterung von Nutztieren mit Grünfutter, entweder unmittelbar durch Bewei
dung oder durch Fütterung mit geschnittenem Grünfutter von Flächen, auf die organische Düngemittel oder Boden
verbesserungsmittel ausgebracht wurden: 

a) Die Wartezeit von mindestens 21 Tagen gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
wurde eingehalten; 

b) es wurden nur organische Düngemittel und Bodenverbesserungsmittel verwendet, die Artikel 32 Absätze 1 und 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 und Anhang XI Abschnitt 2 der vorliegenden Verordnung entsprechen. 

Diese Bedingungen gelten jedoch nicht, wenn nur folgende organische Düngemittel oder Bodenverbesserungsmittel auf die 
Flächen ausgebracht wurden: 

a) Gülle und Guano; 

b) Magen- und Darminhalt, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis, aus Milch gewonnene Erzeugnisse, Kolostrum und Kolos
trumerzeugnisse, bei denen die zuständige Behörde nicht davon ausgeht, dass sie ein Risiko für die Verbreitung 
schwerer Tierseuchen bergen.
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ANHANG III 

BESEITIGUNG UND VERWERTUNG 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN ABFALLVERBRENNUNG UND MITVERBRENNUNG 

Abschnitt 1 

Allgemeine Bedingungen 

1. Die Betreiber von Abfallverbrennungs- und Mitverbrennungsanlagen gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der 
vorliegenden Verordnung stellen sicher, dass folgende Hygienebedingungen in den ihrer Kontrolle unterstehenden 
Anlagen erfüllt werden: 

a) Tierische Nebenprodukte und Folgeprodukte sind so bald wie möglich nach ihrer Ankunft gemäß den von der 
zuständigen Behörde festgelegten Bedingungen zu beseitigen. Sie sind bis zur Beseitigung gemäß den von der 
zuständigen Behörde festgelegten Bedingungen ordnungsgemäß zu lagern. 

b) Die Anlagen müssen über geeignete Vorkehrungen für die Reinigung und Desinfektion von Behältern und Fahr
zeugen verfügen, insbesondere in einem festgelegten Bereich, aus dem Abwasser gemäß den Unionsvorschriften zur 
Vermeidung einer Kontaminationsgefahr beseitigt wird. 

c) Die Anlagen müssen sich auf einem festen, gut entwässerten Untergrund befinden. 

d) Die Anlagen müssen über geeignete Vorkehrungen für den Schutz vor Schädlingen wie Insekten, Nagern und 
Vögeln verfügen. Zu diesem Zweck ist ein dokumentiertes Schädlingsbekämpfungsprogramm durchzuführen. 

e) Das Personal muss Zugang zu angemessenen Einrichtungen für die persönliche Hygiene, wie Toiletten, Umkleide
räume und Waschbecken haben, sofern dies zur Vermeidung einer Kontaminationsgefahr erforderlich ist. 

f) Für alle Bereiche des Betriebs müssen Reinigungsverfahren festgelegt und dokumentiert sein. Geeignete Putzgeräte 
und Reinigungsmittel sind zur Verfügung zu halten. 

g) Die Hygienekontrollen müssen regelmäßige Inspektionen des Arbeitsumfelds und der Arbeitsgeräte umfassen. Die 
Zeitpläne für diese Inspektionen und deren Ergebnisse müssen dokumentiert und mindestens zwei Jahre lang 
aufbewahrt werden. 

2. Der Betreiber einer Abfallverbrennungs- oder Mitverbrennungsanlage trifft hinsichtlich der Annahme von tierischen 
Nebenprodukten oder Folgeprodukten alle erforderlichen Vorsorgemaßnahmen, damit unmittelbare Gefahren für die 
Gesundheit von Mensch oder Tier vermieden oder – soweit praktisch möglich – begrenzt werden. 

3. Tiere dürfen keinen Zugang zu den Anlagen, den tierischen Nebenprodukten und den Folgeprodukten haben, die zur 
Verbrennung oder Mitverbrennung bestimmt sind, sowie zu der Asche aus der Verbrennung oder Mitverbrennung 
tierischer Nebenprodukte. 

4. Befindet sich die Abfallverbrennungs- oder Mitverbrennungsanlage in einem Tierhaltungsbetrieb, 

a) muss eine völlige physische Trennung zwischen der Abfallverbrennungs- oder Mitverbrennungsanlage und dem 
Tierbestand sowie dessen Futter und Streu gegeben sein, erforderlichenfalls durch einen Zaun; 

(b) darf die Ausrüstung ausschließlich für den Betrieb des Verbrennungsofens und nicht anderweitig im Betrieb 
eingesetzt werden, oder sie muss vor einer anderen Verwendung gereinigt und desinfiziert werden. 

c) muss das in der Anlage arbeitende Personal vor dem Umgang mit Vieh oder Viehfutter Oberbekleidung und 
Schuhe wechseln. 

5. Tierische Nebenprodukte und Folgeprodukte, die zur Verbrennung oder Mitverbrennung bestimmt sind, sowie Asche 
sind in geschlossenen, ordnungsgemäß gekennzeichneten und gegebenenfalls auslaufsicheren Behältern zu lagern. 

6. Unvollständig verbrannte tierische Nebenprodukte sind gemäß den Artikeln 12, 13 oder 14 der Verordnung (EG) Nr. 
1069/2009 auf anderem Wege erneut zu verbrennen oder zu beseitigen als durch Beseitigung in einer zugelassenen 
Deponie.
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Abschnitt 2 

Betriebsbedingungen 

Abfallverbrennungs- oder Mitverbrennungsanlagen sind so auszulegen, auszurüsten, auszuführen und zu betreiben, dass 
die Temperatur des entstehenden Verbrennungsgases kontrolliert, gleichmäßig und selbst unter den ungünstigsten Bedin
gungen 2 s auf 850 °C oder 0,2 s auf 1 100 °C erhöht wird; die Messung muss in der Nähe der Innenwand oder an einer 
anderen repräsentativen Stelle des Brennraums, in dem die Abfallverbrennung oder Mitverbrennung erfolgt, entsprechend 
der Genehmigung der zuständigen Behörde erfolgen. 

Abschnitt 3 

Abfallverbrennungs- und Mitverbrennungsrückstände 

1. Menge und Schädlichkeit von Abfallverbrennungs- und Mitverbrennungsrückständen sind auf ein Minimum zu redu
zieren. Solche Rückstände sind gegebenenfalls unmittelbar in der Anlage oder außerhalb gemäß den einschlägigen 
Unionsvorschriften zu verwerten oder in einer zugelassenen Deponie zu beseitigen. 

2. Die Beförderung und Zwischenlagerung von Trockenrückständen einschließlich Staub hat so zu erfolgen, dass eine 
Verbreitung in die Umwelt vermieden wird, beispielsweise durch Verwendung geschlossener Behälter. 

Abschnitt 4 

Messung von Temperatur und anderen Parametern 

1. Es sind Verfahren zur Überwachung der für den Abfallverbrennungs- bzw. Mitverbrennungsprozess relevanten Para
meter und Bedingungen anzuwenden. 

2. In der von der zuständigen Behörde erteilten Genehmigung oder in den dieser beigefügten Bedingungen müssen 
Anforderungen an die Temperaturmessung festgelegt werden. 

3. Das Funktionieren von Geräten für die automatische Überwachung muss kontrolliert werden und jedes Jahr muss ein 
Überwachungstest durchgeführt werden. 

4. Die Ergebnisse der Temperaturmessung müssen aufgezeichnet und in angemessener Form dargestellt werden, damit die 
zuständige Behörde die Einhaltung der in dieser Verordnung festgelegten genehmigten Betriebsbedingungen prüfen 
kann, und zwar nach Verfahren, die von der genannten Behörde festzulegen sind. 

Abschnitt 5 

Nicht normaler Betrieb 

Bei einem Ausfall oder bei nicht normalen Betriebsbedingungen in einer Abfallverbrennungs- oder Mitverbrennungsanlage 
muss der Betreiber den Betrieb so schnell wie möglich vermindern oder ganz einstellen, bis der normale Betrieb wieder 
aufgenommen werden kann. 

KAPITEL II 

ABFALLVERBRENNUNGS- UND MITVERBRENNUNGSANLAGEN MIT HOHER KAPAZITÄT 

Abschnitt 1 

Besondere Betriebsbedingungen 

Abfallverbrennungs- oder Mitverbrennungsanlagen mit einer Kapazität von mehr als 50 kg je Stunde (Anlagen mit hoher 
Kapazität), die nur tierische Nebenprodukte und Folgeprodukte behandeln und für deren Betrieb keine Genehmigung 
gemäß der Richtlinie 2000/76/EG erforderlich ist, erfüllen folgende Bedingungen: 

a) Die Anlagen müssen mit mindestens einem Zusatzbrenner je Linie ausgestattet sein. Dieser muss automatisch einge
schaltet werden, wenn die Temperatur der Verbrennungsgase nach der letzten Zuführung von Verbrennungsluft auf 
unter 850 °C bzw. 1 100 °C sinkt. Er ist auch während der Anlauf- und Abschaltphase der Anlage einzusetzen, um zu 
gewährleisten, dass die Temperatur von 850 °C bzw. 1 100 °C zu jedem Zeitpunkt dieser Betriebsvorgänge – und 
solange sich unverbranntes Material in dem Brennraum befindet, in dem die Verbrennung bzw. Mitverbrennung 
stattfindet, – aufrechterhalten bleibt. 

b) Bei der Beschickung des Brennraums, in dem die Abfallverbrennung bzw. Mitverbrennung stattfindet, mit tierischen 
Nebenprodukten oder Folgeprodukten im kontinuierlichen Verfahren muss die Anlage mithilfe eines automatischen 
Systems die Beschickung mit tierischen Nebenprodukten oder Folgeprodukten während der Anlaufphase bis zum 
Erreichen einer Temperatur von 850 °C bzw. 1 100 °C und immer dann, wenn die Temperatur nicht gehalten wird, 
verhindern. 

c) Die Abfallverbrennungsanlage ist so zu betreiben, dass mit dem erzielten Verbrennungsgrad in der Schlacke und 
Rostasche ein Gehalt an organisch gebundenem Gesamtkohlenstoff (TOC) von weniger als 3 % oder ein Glühverlust 
von weniger als 5 % des Trockengewichts des verbrannten Materials eingehalten wird. Erforderlichenfalls sind geeignete 
Vorbehandlungstechniken anzuwenden.
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Abschnitt 2 

Ableitung von Wasser 

1. Das Gelände von Anlagen mit hoher Kapazität, einschließlich der dazugehörigen Lagerflächen für tierische Neben
produkte, ist so auszulegen, dass unerlaubtes und unbeabsichtigtes Freisetzen von Schadstoffen in den Boden sowie in 
das Oberflächen- und Grundwasser vermieden wird. 

2. Für das auf dem Gelände der Anlage anfallende verunreinigte Regenwasser und für verunreinigtes Wasser, das durch 
Aus- oder Überlaufen oder bei der Brandbekämpfung anfällt, muss Speicherkapazität vorgesehen werden. 

Erforderlichenfalls stellt der Betreiber sicher, dass solches Regenwasser und Wasser vor der Ableitung erforderlichenfalls 
untersucht und behandelt werden kann. 

KAPITEL III 

ABFALLVERBRENNUNGS- UND MITVERBRENNUNGSANLAGEN MIT GERINGER KAPAZITÄT 

Abfallverbrennungs- und Mitverbrennungsanlagen mit einer Höchstkapazität von weniger als 50 kg tierischer Neben
produkte je Stunde oder je Charge (Anlagen mit geringer Kapazität), die nur tierische Nebenprodukte und Folgeprodukte 
behandeln und für deren Betrieb keine Genehmigung gemäß der Richtlinie 2000/76/EG erforderlich ist, müssen folgende 
Bedingungen erfüllen: 

a) Sie werden nur genutzt zur Beseitigung von: 

i) toten Heimtieren gemäß Artikel 8 Buchstabe a Ziffer iii der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009; oder 

ii) Material der Kategorie 1 gemäß Artikel 8 Buchstaben b, e und f, Material der Kategorie 2 gemäß Artikel 9 oder 
Material der Kategorie 3 gemäß Artikel 10 der genannten Verordnung; 

b) bei Beschickung mit Material der Kategorie 1 gemäß Artikel 8 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 muss 
die Anlage mit geringer Kapazität mit einem Zusatzbrenner ausgestattet sein; 

c) sie werden so betrieben, dass die tierischen Nebenprodukte vollständig zu Asche verbrannt werden.
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ANHANG IV 

VERARBEITUNG 

KAPITEL I 

ANFORDERUNGEN AN VERARBEITUNGSBETRIEBE UND BESTIMMTE ANDERE ANLAGEN UND BETRIEBE 

Abschnitt 1 

Allgemeine Bedingungen 

1. Verarbeitungsbetriebe müssen bei der Verarbeitung durch Drucksterilisation oder gemäß den in Artikel 15 Absatz 1 
Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 genannten Verarbeitungsmethoden folgende Anforderungen erfüllen: 

a) Verarbeitungsbetriebe dürfen nur dann auf demselben Gelände wie Schlachthöfe oder sonstige Betriebe angesiedelt 
sein, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 oder der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassen oder 
registriert wurden, wenn die aus der Verarbeitung tierischer Nebenprodukte in solchen Schlachthöfen oder sons
tigen Betrieben erwachsenden Risiken für die Gesundheit von Mensch und Tier durch Erfüllung mindestens der 
folgenden Bedingungen begrenzt werden: 

i) Der Verarbeitungsbetrieb muss physisch vom Schlachthof oder sonstigen Betrieb getrennt sein; gegebenenfalls 
durch Unterbringung des Verarbeitungsbetriebs in einem Gebäude, das vom Schlachthof oder sonstigen Betrieb 
vollständig getrennt ist; 

ii) Folgendes muss in dem Verarbeitungsbetrieb eingerichtet und benutzt werden: 

— eine Förderanlage, die den Verarbeitungsbetrieb mit dem Schlachthof oder sonstigen Betrieb verbindet und 
die nicht umgangen werden kann, 

— getrennte Eingänge, Annahmebereiche, Ausrüstungen und Ausgänge für Verarbeitungsbetrieb und Schlacht
hof oder Betrieb; 

iii) es sind Maßnahmen zu ergreifen, um eine Ausbreitung von Risiken durch die Tätigkeit von Personal zu 
vermeiden, das in dem Verarbeitungsbetrieb und im Schlachthof oder sonstigen Betrieb eingesetzt wird; 

iv) unbefugte Personen und Tiere dürfen keinen Zugang zum Verarbeitungsbetrieb haben. 

Abweichend von den Ziffern i bis iv kann die zuständige Behörde im Fall von Verarbeitungsbetrieben für Material 
der Kategorie 3 andere als die in diesen Ziffern festgelegten Bedingungen zulassen, die auf eine Begrenzung der 
Risiken für die Gesundheit von Mensch und Tier abzielen, einschließlich der Risiken, die durch die Verarbeitung 
von Material der Kategorie 3 entstehen, das von gemäß der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 oder der Verordnung 
(EG) Nr. 853/2004 zugelassenen oder registrierten und außerhalb des Geländes des Verarbeitungsbetriebs liegenden 
Betrieben stammt. 

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten durch den Ständigen Ausschuss 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit gemäß Artikel 52 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 über 
den Gebrauch, den ihre zuständigen Behörden von dieser Abweichung machen; 

b) der Verarbeitungsbetrieb muss in einen reinen und einen unreinen Bereich, die angemessen voneinander getrennt 
sind, unterteilt sein. Der unreine Bereich muss über einen überdachten Ort für die Annahme der tierischen Neben
produkte verfügen und so konzipiert sein, dass er leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist. Die Fußböden müssen 
so beschaffen sein, dass Abwasser ohne weiteres abfließen können; 

c) der Verarbeitungsbetrieb muss über genügend Toiletten, Umkleideräume und Waschbecken für das Personal ver
fügen; 

d) der Verarbeitungsbetrieb muss über eine ausreichende Heißwasser- und Dampferzeugungskapazität für die Ver
arbeitung tierischer Nebenprodukte verfügen; 

e) soweit erforderlich, muss der unreine Bereich über Ausrüstungen zur Zerkleinerung der tierischen Nebenprodukte 
und eine Förderanlage zur Weiterbeförderung der zerkleinerten tierischen Nebenprodukte in die Verarbeitungs
einheit verfügen; 

f) soweit eine Hitzebehandlung erforderlich ist, müssen alle Anlagen ausgerüstet sein mit: 

i) Messgeräten zur Überwachung der Temperaturentwicklung und – falls bei der verwendeten Verarbeitungs
methode zutreffend – Druckmessern an kritischen Stellen;
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ii) Aufzeichnungsgeräten zur ständigen Aufzeichnung der Messergebnisse in einer Weise, dass sie zum Zweck der 
Prüfung und amtlichen Kontrolle zugänglich bleiben; 

iii) einem angemessenen Sicherheitssystem zur Vermeidung einer unzulänglichen Erhitzung; 

g) zur Vermeidung einer Rekontamination des Folgeprodukts durch angelieferte tierische Nebenprodukte müssen der 
Bereich, in dem zur Verarbeitung angeliefertes Material entladen wird, und die Bereiche für die Verarbeitung dieses 
Produkts und die Lagerung des Folgeprodukts deutlich voneinander getrennt sein. 

2. Der Verarbeitungsbetrieb muss über geeignete Einrichtungen zur Reinigung und Desinfektion der Container oder 
Behälter, in denen tierische Nebenprodukte angeliefert werden, und der Transportmittel, ausgenommen Schiffe, in 
denen sie befördert werden, verfügen. 

3. Es müssen geeignete Einrichtungen zur Desinfektion von Fahrzeugrädern und gegebenenfalls den übrigen Teilen des 
Fahrzeugs beim Verlassen des unreinen Bereichs des Verarbeitungsbetriebs vorhanden sein. 

4. Alle Verarbeitungsbetriebe müssen über ein Abwasserentsorgungssystem verfügen, das die von der zuständigen Be
hörde gemäß den Unionsvorschriften festgelegten Anforderungen erfüllt. 

5. Verarbeitungsbetriebe müssen über ein betriebseigenes Labor verfügen oder die Dienste eines externen Labors in 
Anspruch nehmen können. Das Labor ist so auszustatten, dass es die erforderlichen Analysen vornehmen kann, 
und es ist von der zuständigen Behörde auf Grundlage einer Bewertung der Fähigkeit des Labors zur Durchführung 
dieser Analysen zuzulassen, gemäß international anerkannten Standards zu akkreditieren oder regelmäßigen Kontrollen 
durch die zuständige Behörde zu unterziehen, bei denen die Fähigkeit des Labors zur Durchführung dieser Analysen 
bewertet wird. 

6. Falls auf Grundlage einer Risikobewertung die Menge der verarbeiteten Erzeugnisse eine regelmäßige oder ständige 
Anwesenheit der zuständigen Behörde erforderlich macht, muss der Verarbeitungsbetrieb über einen entsprechend 
ausgestatteten abschließbaren Raum zur ausschließlichen Verwendung durch den Überwachungsdienst verfügen. 

Abschnitt 2 

Abwasserbehandlung 

1. Verarbeitungsbetriebe für Material der Kategorie 1 und andere Betriebe, in denen spezifiziertes Risikomaterial entfernt 
wird, Schlachthöfe und Verarbeitungsbetriebe für Material der Kategorie 2 müssen einen Vorbehandlungsprozess zur 
Rückhaltung und Sammlung tierischen Materials als erste Stufe der Abwasserbehandlung vorsehen. 

Die Vorrichtungen zur Vorbehandlung bestehen aus Ablauföffnungen oder Sieben mit einer Öffnung bzw. Maschen
weite von höchstens 6 mm am Ablaufende des Prozesses, oder gleichwertigen Systemen, die sicherstellen, dass feste 
Bestandteile im Abwasser, die diese Vorrichtungen passieren, nicht größer als 6 mm sind. 

2. Abwasser aus Betrieben laut Nummer 1 muss einen Vorbehandlungsprozess durchlaufen, der sicherstellt, dass das 
gesamte Abwasser in diesem Prozess gefiltert wurde, bevor es aus dem Betrieb abgeleitet wird. Festes tierisches Material 
darf nicht gemahlen, zerkleinert oder anderweitig verarbeitet oder druckbehandelt werden, damit es den Vorbehand
lungsprozess besser durchläuft. 

3. Alle tierischen Materialien, die im Vorbehandlungsprozess in Betrieben gemäß Nummer 1 zurückgehalten werden, sind 
zu sammeln und als Material der Kategorie 1 bzw. der Kategorie 2 zu befördern und gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
1069/2009 zu beseitigen. 

4. Abwasser, das den Vorbehandlungsprozess in Betrieben gemäß Nummer 1 durchlaufen hat und Abwasser aus anderen 
Betrieben, die tierische Nebenprodukte handhaben oder verarbeiten, ist gemäß den Unionsvorschriften ohne Einschrän
kungen gemäß der vorliegenden Verordnung zu behandeln. 

5. Zusätzlich zu den Anforderungen gemäß Nummer 4 kann die zuständige Behörde die Unternehmer verpflichten, 
Abwasser aus dem unreinen Bereich von Verarbeitungsbetrieben und aus Anlagen oder Betrieben, die die Zwischen
verarbeitung von Material der Kategorie 1 oder 2 ausführen oder Material der Kategorie 1 oder 2 lagern, gemäß 
Bedingungen zu behandeln, die sicherstellen, dass von Krankheitserregern ausgehende Risiken begrenzt werden. 

6. Unbeschadet der Nummern 1 bis 5 ist die Beseitigung tierischer Nebenprodukte, einschließlich Blut und Milch, oder 
von Folgeprodukten über den Abwasserstrom verboten. 

Material der Kategorie 3, das aus Zentrifugen- oder Separatorenschlamm besteht, darf jedoch über den Abwasserstrom 
beseitigt werden, sofern es einer der in Anhang X Kapitel II Abschnitt 4 Teil III der vorliegenden Verordnung für 
Zentrifugen- oder Separatorenschlamm vorgesehenen Behandlung unterzogen wurde.
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Abschnitt 3 

Besondere Vorschriften für die Verarbeitung von Material der Kategorien 1 und 2 

Verarbeitungsbetriebe für Material der Kategorien 1 und 2 müssen so konzipiert sein, dass Material der Kategorie 1 und 
Material der Kategorie 2 von der Annahme des Rohmaterials bis zur Versendung des entstehenden Folgeprodukts voll
ständig voneinander getrennt sind, es sei denn, eine Mischung aus Material der Kategorie 1 und Material der Kategorie 2 
wird als Material der Kategorie 1 verarbeitet. 

Abschnitt 4 

Besondere Vorschriften für die Verarbeitung von Material der Kategorie 3 

Folgende Vorschriften gelten zusätzlich zu den allgemeinen Bedingungen gemäß Abschnitt 1: 

1. Anlagen für die Verarbeitung von Material der Kategorie 3 dürfen nur dann auf demselben Gelände wie Anlagen für 
die Verarbeitung von Material der Kategorie 1 oder 2 angesiedelt sein, wenn sie in einem völlig getrennten Gebäude 
untergebracht sind. 

2. Die zuständige Behörde kann jedoch die Verarbeitung von Material der Kategorie 3 auf einem Gelände genehmigen, 
auf dem auch Material der Kategorie 1 oder 2 gehandhabt oder verarbeitet wird, sofern eine Kreuzkontamination 
verhindert wird durch: 

a) die Gestaltung des Betriebsgeländes, insbesondere die Vorkehrungen für die Annahme, und durch die weitere 
Handhabung von Rohmaterial; 

b) die Gestaltung und das Management der für die Verarbeitung verwendeten Ausrüstung, einschließlich der Anord
nung und des Managements getrennter Verarbeitungslinien oder von Reinigungsverfahren, die die Verbreitung 
möglicher Risiken für die Gesundheit von Mensch und Tier ausschließen; und 

c) die Gestaltung und das Management der Bereiche für die Zwischenlagerung der Endprodukte. 

3. Betriebe für die Verarbeitung von Material der Kategorie 3 müssen über eine Einrichtung zur Kontrolle auf Vorhan
densein von Fremdkörpern, wie etwa Verpackungsmaterial oder Metallteile, in den tierischen Nebenprodukten oder 
Folgeprodukten verfügen, wenn sie Material verarbeiten, das zur Verfütterung bestimmt ist. Solche Fremdkörper sind 
vor oder während der Verarbeitung zu entfernen. 

KAPITEL II 

ANFORDERUNGEN AN HYGIENE UND VERARBEITUNG 

Abschnitt 1 

Allgemeine Hygieneanforderungen 

Zusätzlich zu den allgemeinen Hygieneanforderungen gemäß Artikel 25 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 müssen 
Verarbeitungsbetriebe über ein dokumentiertes Schädlingsbekämpfungsprogramm zur Durchführung der in Artikel 25 
Absatz 1 Buchstabe c der genannten Verordnung festgelegten Vorkehrungen zum Schutz vor Schädlingen wie Insekten, 
Nagern und Vögeln verfügen. 

Abschnitt 2 

Allgemeine Verarbeitungsanforderungen 

1. Zur kontinuierlichen Überwachung der Verarbeitungsbedingungen sind genau geeichte Mess-/Aufzeichnungsgeräte zu 
verwenden. Das Datum der Eichung dieser Geräte ist aufzuzeichnen. 

2. Material, das möglicherweise nicht der beschriebenen Hitzebehandlung unterzogen wurde (z. B. Restmaterial, das beim 
Einschalten der Maschine ausgeworfen wird, oder Kesselausfluss), muss erneut eingespeist und hitzebehandelt oder 
gesammelt und gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 erneut verarbeitet oder beseitigt werden. 

Abschnitt 3 

Verarbeitungsmethoden für Material der Kategorien 1 und 2 

Sofern die zuständige Behörde keine Drucksterilisation (Methode 1) vorschreibt, ist Material der Kategorien 1 und 2 nach 
den Methoden 2, 3, 4 oder 5 gemäß Kapitel III zu verarbeiten. 

Abschnitt 4 

Verarbeitung von Material der Kategorie 3 

1. Für jede der in Kapitel III festgelegten Verarbeitungsmethoden zählen folgende Punkte zu den für die Intensität der 
Hitzebehandlung maßgeblichen kritischen Kontrollpunkten: 

a) die Partikelgröße des Rohmaterials; 

b) die bei der Hitzebehandlung erreichte Temperatur;
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c) der auf das Rohmaterial angewandte Druck; 

d) die Dauer der Hitzebehandlung oder die Vorschubgeschwindigkeit bei kontinuierlicher Arbeitsweise. Für jeden zu 
berücksichtigenden kritischen Kontrollpunkt sind Mindeststandards vorzugeben. 

2. Bei chemischen Behandlungsverfahren, die von der zuständigen Behörde als Verarbeitungsmethode 7 gemäß Kapitel III 
Buchstabe G genehmigt wurden, zählt auch die erreichte Anpassung des pH-Werts zu den für die Intensität der 
chemischen Behandlung maßgeblichen kritischen Kontrollpunkten. 

3. Über die Einhaltung der Mindestwerte für die einzelnen kritischen Kontrollpunkte sind Unterlagen zu führen und 
mindestens zwei Jahre lang aufzubewahren. 

4. Material der Kategorie 3 ist nach einer der Verarbeitungsmethoden 1 bis 5 oder 7 oder, sofern es sich um Material von 
Wassertieren handelt, nach einer der Verarbeitungsmethoden 1 bis 7 gemäß Kapitel III zu verarbeiten. 

KAPITEL III 

STANDARDVERARBEITUNGSMETHODEN 

A. Verarbeitungsmethode 1 (Drucksterilisation) 

Zerkleinerung 

1. Haben die zu verarbeitenden tierischen Nebenprodukte eine Partikelgröße von über 50 mm, so sind sie mit 
geeigneten Brechern, die so eingestellt sind, dass die Partikelgröße nach der Zerkleinerung höchstens 50 mm 
beträgt, zu zerkleinern. Das Funktionieren der Brecher ist täglich zu kontrollieren und aufzuzeichnen. Ergeben 
die Kontrollen Materialteilchen mit einer Partikelgröße von über 50 mm, so ist der Zerkleinerungsprozess zu 
stoppen und der Brecher vor Wiederaufnahme des Betriebs zu reparieren. 

Zeit, Temperatur und Druck 

2. Die tierischen Nebenprodukte mit einer Partikelgröße von höchstens 50 mm sind auf eine Kerntemperatur von 
über 133 °C zu erhitzen und bei einem absoluten Druck von mindestens 3 bar mindestens 20 min ununterbrochen 
auf dieser Temperatur zu halten. Der Druck ist durch Evakuierung der gesamten Luft im ganzen Sterilisationsraum 
und ihre Ersetzung durch Dampf („gesättigter Dampf“) herzustellen; die Hitzebehandlung kann als einziger Prozess 
oder als sterilisierende Vor- oder Nachbehandlung erfolgen. 

3. Die Verarbeitung kann im Chargenbetrieb oder in kontinuierlicher Arbeitsweise erfolgen. 

B. Verarbeitungsmethode 2 

Zerkleinerung 

1. Haben die zu verarbeitenden tierischen Nebenprodukte eine Partikelgröße von über 150 mm, so sind sie mit 
geeigneten Brechern zu zerkleinern, die so eingestellt sind, dass die Partikelgröße nach der Zerkleinerung höchstens 
150 mm beträgt. Die Wirksamkeit der Brecher ist täglich zu kontrollieren und aufzuzeichnen. Ergeben die Kon
trollen Materialteilchen mit einer Partikelgröße von über 150 mm, so ist der Zerkleinerungsprozess zu stoppen und 
der Brecher vor Wiederaufnahme des Betriebs zu reparieren. 

Zeit, Temperatur und Druck 

2. Nach der Zerkleinerung sind die tierischen Nebenprodukte in einer Weise zu erhitzen, die gewährleistet, dass 
mindestens 125 min eine Kerntemperatur von über 100 °C, mindestens 120 min eine Kerntemperatur von über 
110 °C und mindestens 50 min eine Kerntemperatur von über 120 °C erreicht wird. 

Die Kerntemperaturen können nacheinander oder durch zufällige Kombination der angegebenen Zeiten erreicht 
werden. 

3. Die Verarbeitung erfolgt im Chargenbetrieb. 

C. Verarbeitungsmethode 3 

Zerkleinerung 

1. Haben die zu verarbeitenden tierischen Nebenprodukte eine Partikelgröße von über 30 mm, so sind sie mit 
geeigneten Brechern zu zerkleinern, die so eingestellt sind, dass die Partikelgröße nach der Zerkleinerung höchstens 
30 mm beträgt. Die Wirksamkeit der Brecher ist täglich zu kontrollieren und aufzuzeichnen. Ergeben die Kon
trollen Materialteilchen mit einer Partikelgröße von über 30 mm, so ist der Zerkleinerungsprozess zu stoppen und 
der Brecher vor Wiederaufnahme des Betriebs zu reparieren.
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Zeit, Temperatur und Druck 

2. Nach der Zerkleinerung sind die tierischen Nebenprodukte in einer Weise zu erhitzen, die gewährleistet, dass 
mindestens 95 min eine Kerntemperatur von über 100 °C, mindestens 55 min eine Kerntemperatur von über 
110 °C und mindestens 13 min eine Kerntemperatur von über 120 °C erreicht wird. 

Die Kerntemperaturen können nacheinander oder durch zufällige Kombination der angegebenen Zeiten erreicht 
werden. 

3. Die Verarbeitung kann im Chargenbetrieb oder in kontinuierlicher Arbeitsweise erfolgen. 

D. Verarbeitungsmethode 4 

Zerkleinerung 

1. Haben die zu verarbeitenden tierischen Nebenprodukte eine Partikelgröße von über 30 mm, so sind sie mit 
geeigneten Brechern zu zerkleinern, die so eingestellt sind, dass die Partikelgröße nach der Zerkleinerung höchstens 
30 mm beträgt. Die Wirksamkeit der Brecher ist täglich zu kontrollieren und aufzuzeichnen. Ergeben die Kon
trollen Materialteilchen mit einer Partikelgröße von über 30 mm, so ist der Zerkleinerungsprozess zu stoppen und 
der Brecher vor Wiederaufnahme des Betriebs zu reparieren. 

Zeit, Temperatur und Druck 

2. Nach der Zerkleinerung sind die tierischen Nebenprodukte in einem Kessel unter Zugabe von Fett so zu erhitzen, 
dass mindestens 16 min eine Kerntemperatur von über 100 °C, mindestens 13 min eine Kerntemperatur von über 
110 °C, mindestens 8 min eine Kerntemperatur von über 120 °C und mindestens 3 min eine Kerntemperatur von 
über 130 °C erreicht wird. 

Die Kerntemperaturen können nacheinander oder durch zufällige Kombination der angegebenen Zeiten erreicht 
werden. 

3. Die Verarbeitung kann im Chargenbetrieb oder in kontinuierlicher Arbeitsweise erfolgen. 

E. Verarbeitungsmethode 5 

Zerkleinerung 

1. Haben die zu verarbeitenden tierischen Nebenprodukte eine Partikelgröße von über 20 mm, so sind sie mit 
geeigneten Brechern zu zerkleinern, die so eingestellt sind, dass die Partikelgröße nach der Zerkleinerung höchstens 
20 mm beträgt. Die Wirksamkeit der Brecher ist täglich zu kontrollieren und aufzuzeichnen. Ergeben die Kon
trollen Materialteilchen mit einer Partikelgröße von über 20 mm, so ist der Zerkleinerungsprozess zu stoppen und 
der Brecher vor Wiederaufnahme des Betriebs zu reparieren. 

Zeit, Temperatur und Druck 

2. Nach der Zerkleinerung sind die tierischen Nebenprodukte zu erhitzen, bis sie koagulieren; anschließend werden 
Fett und Wasser aus dem proteinartigen Material ausgetrieben. Das proteinartige Material ist dann so zu erhitzen, 
dass mindestens 120 min eine Kerntemperatur von über 80 °C und mindestens 60 min eine Kerntemperatur von 
über 100 °C erreicht wird. 

Die Kerntemperaturen können nacheinander oder durch zufällige Kombination der angegebenen Zeiten erreicht 
werden. 

3. Die Verarbeitung kann im Chargenbetrieb oder in kontinuierlicher Arbeitsweise erfolgen. 

F. Verarbeitungsmethode 6 (nur für tierische Nebenprodukte der Kategorie 3, die von Wassertieren oder wirbellosen 
Wasserlebewesen stammen) 

Zerkleinerung 

1. Die tierischen Nebenprodukte sind zu zerkleinern auf eine Partikelgröße von höchstens: 

a) 50 mm bei Hitzebehandlung gemäß Absatz 2 Buchstabe a; oder 

b) 30 mm bei Hitzebehandlung gemäß Absatz 2 Buchstabe b. 

Danach sind sie so mit Ameisensäure zu mischen, dass der pH-Wert auf 4,0 oder niedriger verringert und gehalten 
wird. Die Mischung ist bis zur weiteren Behandlung mindestens 24 Stunden zu lagern.
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Zeit, Temperatur und Druck 

2. Nach der Zerkleinerung ist die Mischung zu erhitzen auf: 

a) eine Kerntemperatur von mindestens 90 °C, die mindestens 60 min gehalten wird, oder 

b) eine Kerntemperatur von mindestens 70 °C, die mindestens 60 min gehalten wird. 

Bei Verwendung eines Durchlaufsystems ist die Vorwärtsbewegung des Produkts durch den thermischen Konverter 
mit mechanischen Mitteln so zu steuern, dass die Verschiebung so eingeschränkt wird, dass das Produkt am Ende 
der Hitzebehandlung einen Zyklus durchlaufen hat, der die Zeit- und Temperaturanforderungen erfüllt. 

3. Die Verarbeitung kann im Chargenbetrieb oder in kontinuierlicher Arbeitsweise erfolgen. 

G. Verarbeitungsmethode 7 

1. Jegliche von der zuständigen Behörde genehmigte Verarbeitungsmethode, für die der Unternehmer dieser Behörde 
Folgendes nachgewiesen hat: 

a) die Feststellung relevanter Gefährdungen im Ausgangsmaterial hinsichtlich des Ursprungs des Materials und der 
möglichen Risiken in Bezug auf den Tiergesundheitsstatus des Mitgliedstaats oder des Gebiets oder der Zone, in 
der die Methode angewendet werden soll; 

b) die Leistungsfähigkeit der Verarbeitungsmethode, diese Gefährdungen auf ein Niveau zu begrenzen, das keine 
wesentlichen Risiken für die Gesundheit von Mensch und Tier birgt; 

c) die tägliche Probenahme beim Endprodukt über einen Zeitraum von 30 Herstellungstagen in Übereinstimmung 
mit den folgenden mikrobiologischen Standards: 

i) unmittelbar nach der Behandlung entnommene Materialproben: 

Clostridium perfringens: kein Befund in 1 g des Produkts, 

ii) während oder unmittelbar nach der Auslagerung entnommene Materialproben: 

Salmonellen: in 25 g nicht nachweisbar: n=5, c=0, m=0, M=0, 

Enterobacteriaceae: n=5, c=2; m=10; M=300 in 1 g 

wobei: 

n = Anzahl der zu untersuchenden Proben; 

m = Schwellenwert für die Keimzahl; das Ergebnis gilt als zufriedenstellend, wenn die Keimzahl in allen 
Proben m nicht überschreitet; 

M = Höchstwert für die Keimzahl; das Ergebnis gilt als nicht zufriedenstellend, wenn die Keimzahl in einer 
oder mehreren Proben größer oder gleich M ist; und 

c = Anzahl der Proben, bei denen die Keimzahl zwischen m und M liegen kann, wobei die Proben noch als 
zulässig gelten, wenn die Keimzahl in den anderen Proben kleiner oder gleich m ist. 

2. Angaben zu den kritischen Kontrollpunkten, an denen jeder Verarbeitungsbetrieb die mikrobiologischen Standards 
erfüllt, sind aufzuzeichnen und zur Verfügung zu halten, damit der Unternehmer und die zuständige Behörde das 
Funktionieren des Verarbeitungsbetriebs überwachen können. Aufzuzeichnen und zu überwachen sind insbeson
dere Partikelgröße und gegebenenfalls kritische Temperatur, Absolutzeit, Druckprofil, Vorschubgeschwindigkeit des 
Rohmaterials und Fettrecyclingrate. 

3. Abweichend von Nummer 1 kann die zuständige Behörde die Anwendung von Verarbeitungsmethoden genehmi
gen, die vor Geltungsbeginn der vorliegenden Verordnung gemäß Anhang V Kapitel III der Verordnung (EG) Nr. 
1774/2002 genehmigt wurden.
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4. Die zuständige Behörde setzt die Anwendung von Verarbeitungsmethoden gemäß den Nummern 1 und 3 end
gültig oder vorübergehend aus, wenn sie Anhaltspunkte dafür hat, dass sich einer der Umstände gemäß Nummer 1 
Buchstabe a oder b wesentlich geändert hat. 

5. Die zuständige Behörde informiert die zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaats auf deren Ersuchen über die 
ihr vorliegenden Informationen gemäß den Nummern 1 und 2 hinsichtlich einer genehmigten Verarbeitungs
methode. 

KAPITEL IV 

ALTERNATIVE VERARBEITUNGSMETHODEN 

Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

1. Material, das aus der Verarbeitung von Material der Kategorien 1 und 2 entsteht, ausgenommen Biodiesel, der gemäß 
Abschnitt 2 Buchstabe D dieses Kapitels erzeugt wurde, ist dauerhaft gemäß den Anforderungen an die Kennzeichnung 
bestimmter Folgeprodukte in Anhang VIII Kapitel V zu kennzeichnen. 

2. Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats stellt die Ergebnisse amtlicher Kontrollen der zuständigen Behörde eines 
anderen Mitgliedstaats auf deren Ersuchen zur Verfügung, wenn in diesem Mitgliedstaat eine alternative Methode 
erstmals angewandt wird, um die Einführung der neuen alternativen Methode zu erleichtern. 

Abschnitt 2 

Verarbeitungsstandards 

A. Alkalische Hydrolyse 

1. Ausgangsmaterial 

Für dieses Verfahren können tierische Nebenprodukte aller Kategorien verwendet werden. 

2. Verarbeitungsmethode 

Die alkalische Hydrolyse ist gemäß den folgenden Verarbeitungsstandards durchzuführen: 

a) Eine Natriumhydroxid- (NaOH) oder eine Kaliumhydroxid- (KOH) -Lösung (oder eine Kombination aus diesen) 
ist in einer Menge zu verwenden, die ein angenähertes molares Äquivalent zu Gewicht, Art und Zusammenset
zung der zu vergärenden tierischen Nebenprodukte gewährleistet. 

Bei hohem Fettgehalt der tierischen Nebenprodukte, der die Base neutralisiert, ist die zugesetzte Base anzupas
sen, so dass das genannte molare Äquivalent erreicht wird. 

b) Die tierischen Nebenprodukte sind in einen Behälter aus legiertem Stahl zu geben. Die abgemessene Menge 
Alkali ist entweder in fester Form oder als Lösung gemäß Buchstabe a zuzugeben. 

c) Der Behälter ist zu schließen und die tierischen Nebenprodukte und die Alkalimischung sind auf eine Kern
temperatur von mindestens 150 °C bei einem (absoluten) Druck von mindestens 4 bar zu erhitzen, und diese 
Temperatur ist mindestens zu halten: 

i) 3 h ununterbrochen; 

ii) 6 h ununterbrochen im Fall der Behandlung von in Artikel 8 Buchstabe a Ziffern i und ii der Verordnung 
(EG) Nr. 1069/2009 genannten tierischen Nebenprodukten; 

jedoch kann Material, das aus Material der Kategorie 1 gewonnen wurde, welches aus Tieren besteht, die im 
Zusammenhang mit TSE-Tilgungsmaßnahmen getötet wurden und entweder Wiederkäuer sind, die nicht 
auf TSE getestet werden müssen, oder aber Wiederkäuer, die mit negativem Ergebnis gemäß Artikel 6 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 getestet wurden, gemäß Nummer 2 Buchstabe c Ziffer i dieses 
Abschnitts verarbeitet werden; oder 

iii) 1 h ununterbrochen im Fall tierischer Nebenprodukte, die aus Fisch- oder Geflügelmaterial bestehen. 

d) Die Verarbeitung hat im Chargenbetrieb zu erfolgen und das Material im Behälter ist zur Förderung des 
Vergärungsprozesses ständig zu mischen, bis die Gewebe aufgelöst sowie Knochen und Zähne aufgeweicht 
sind; und 

e) die tierischen Nebenprodukte sind in einer Weise zu behandeln, dass die Anforderungen an Zeit, Temperatur 
und Druck gleichzeitig erfüllt sind.
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B. Thermo-Druck-Hydrolyse 

1. Ausgangsmaterial 

Für dieses Verfahren kann Material der Kategorien 2 und 3 verwendet werden. 

2. Verarbeitungsmethode 

Die Thermo-Druck-Hydrolyse ist gemäß den folgenden Verarbeitungsstandards durchzuführen: 

a) Die tierischen Nebenprodukte sind auf eine Kerntemperatur von mindestens 180 °C zu erhitzen und diese 
Temperatur ist mindestens 40 min ununterbrochen bei einem (absoluten) Druck von mindestens 12 bar zu 
halten, und zwar durch indirekte Bedampfung des biolytischen Reaktors; 

b) der Vorgang ist in einer Füllung durchzuführen, und das Material in dem Behälter ist ständig zu mischen; und 

c) die tierischen Nebenprodukte sind in einer Weise zu behandeln, dass die Anforderungen an Zeit, Temperatur 
und Druck gleichzeitig erfüllt sind. 

C. Hochdruck-Hydrolyse-Biogas-Verfahren 

1. Ausgangsmaterial 

Für dieses Verfahren können tierische Nebenprodukte aller Kategorien verwendet werden. 

2. Verarbeitungsmethode 

Das Hochdruck-Hydrolyse-Biogas-Verfahren ist gemäß den folgenden Verarbeitungsstandards durchzuführen: 

a) Die tierischen Nebenprodukte sind zunächst nach der Verarbeitungsmethode 1 (Drucksterilisation) gemäß 
Kapitel III in einem zugelassenen Verarbeitungsbetrieb zu verarbeiten; 

b) nach der Verarbeitung gemäß Buchstabe a ist das entfettete Material bei einer Temperatur von mindestens 
220 °C mindestens 20 min bei einem (absoluten) Druck von mindestens 25 bar zu behandeln, in zwei Stufen 
zu erhitzen, zuerst durch direkte Dampfzuführung, danach indirekt in einem Koaxial-Wärmetauscher; 

c) der Vorgang ist in einer Füllung oder in einem kontinuierlichen System durchzuführen, und das Material ist 
ständig zu mischen; 

d) die tierischen Nebenprodukte sind so zu behandeln, dass die Anforderungen an Zeit, Temperatur und Druck 
gleichzeitig erfüllt sind; 

e) das entstandene Material ist dann mit Wasser zu mischen und in einem Biogasreaktor unter anaeroben 
Bedingungen zu fermentieren (Biogasumwandlung); 

f) bei Ausgangsmaterial der Kategorie 1 ist das gesamte Verfahren auf demselben Gelände und in einem ge
schlossenen System durchzuführen, und das dabei gewonnene Biogas ist in derselben Anlage bei mindestens 
900 °C schnell zu verbrennen und danach schnell abzukühlen („abzuschrecken“). 

D. Biodieselherstellung 

1. Ausgangsmaterial 

Für dieses Verfahren kann eine Fettfraktion aus tierischen Nebenprodukten aller Kategorien verwendet werden. 

2. Verarbeitungsmethode 

Die Biodieselherstellung ist gemäß den folgenden Verarbeitungsstandards durchzuführen: 

a) Sofern nicht Fischöl oder ausgeschmolzenes Fett verwendet wird, das gemäß Anhang III Abschnitt VIII oder XII 
der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 gewonnen wurde, ist die Fettfraktion aus tierischen Nebenprodukten 
zunächst zu verarbeiten unter Anwendung: 

i) im Fall von Material der Kategorie 1 oder 2: der Verarbeitungsmethode 1 (Drucksterilisation) gemäß Kapitel 
III; und 

ii) im Fall von Material der Kategorie 3: einer der Verarbeitungsmethoden 1 bis 5 oder 7; oder, im Fall von aus 
Fisch gewonnenem Material: der Verarbeitungsmethoden 1 bis 7 gemäß Kapitel III;
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b) das verarbeitete Fett ist dann nach einer der folgenden Methoden weiterzuverarbeiten: 

i) nach einem Verfahren, bei dem das verarbeitete Fett vom Protein zu trennen ist und bei dem, im Fall von 
Wiederkäuerfett, unlösliche Verunreinigungen bis auf einen Gewichtsanteil von höchstens 0,15 % zu ent
fernen sind und das verarbeitete Fett danach zu verestern und umzuestern ist. 

Die Veresterung ist jedoch für verarbeitetes Fett aus Material der Kategorie 3 nicht vorgeschrieben. Zur 
Veresterung ist der pH-Wert auf weniger als 1 zu verringern, indem Schwefelsäure (H 2 SO 4 ) oder eine 
gleichwertige Säure zugefügt wird und die Mischung unter ständigem intensivem Mischen auf 72 °C erhitzt 
wird; diese Temperatur ist mindestens 2 h zu halten. 

Die Umesterung hat durch Erhöhung des pH-Werts auf etwa 14 mit Kaliumhydroxid oder einer gleich
wertigen Base bei einer Temperatur von 35-50 °C, die mindestens 15 min gehalten wird, zu erfolgen. Die 
Umesterung ist unter den oben beschriebenen Bedingungen unter Verwendung einer neuen Basenlösung 
zweimal durchzuführen. Danach sind die Produkte zu raffinieren, was auch eine Vakuumdestillation bei 
150 °C umfasst, und es entsteht Biodiesel; 

ii) nach einem Verfahren, bei dem gleichwertige, von der zuständigen Behörde genehmigten Verfahrensparame
ter verwendet werden. 

E. Brookes-Vergasung 

1. Ausgangsmaterial 

Für dieses Verfahren kann Material der Kategorien 2 und 3 verwendet werden. 

2. Verarbeitungsmethode 

Die Brookes-Vergasung ist gemäß den folgenden Verarbeitungsstandards durchzuführen: 

a) Die Nachverbrennungskammer ist mit Erdgas zu erwärmen; 

b) die tierischen Nebenprodukte sind in die Primärkammer des Vergasungsbrenners zu füllen, und die Tür ist zu 
schließen. Die Primärkammer darf nicht mit Brennern ausgestattet sein, sie ist stattdessen durch Wärmeüber
tragung mittels Wärmeleitung vom unter der Primärkammer angebrachten Nachbrenner zu erhitzen. In die 
Primärkammer ist Luft zur Förderung der Wirksamkeit des Verfahrens nur über drei Einlassventile an der 
Haupttür einzuführen; 

c) die tierischen Nebenprodukte sind zu komplexen Kohlenwasserstoffen zu verdampfen, die dabei entstehenden 
Gase sind von der Primärkammer über eine enge Öffnung an der oberen Rückwand zu den Misch- und 
Spaltzonen zu leiten, wo sie in ihre Bestandteile aufgespaltet werden müssen. Schließlich sind die Gase in 
die Nachverbrennungskammer zu leiten, wo sie in der Flamme eines mit Erdgas betriebenen Brenners unter 
Luftüberschuss zu verbrennen sind; 

d) jede Prozesseinheit muss über zwei Brenner und zwei Sekundärluft-Gebläse als Reserve im Fall von Brenner- 
oder Gebläseausfall verfügen. Die Sekundärkammer ist so auszulegen, dass sie eine Mindestverweilzeit von 2 s 
bei einer Temperatur von mindestens 950 °C unter allen Verbrennungsbedingungen gewährleistet; 

e) bei Verlassen der Sekundärkammer sind die Abgase durch einen unten am Schornstein angebrachten atmo
sphärischen Schieber zu leiten, der sie abkühlt und mit Umgebungsluft verdünnt, wobei in der Primär- und der 
Sekundärkammer ein konstanter Druck aufrechterhalten wird; 

f) der Vorgang ist in einem 24-h-Zyklus durchzuführen, der die Beschickung, Verarbeitung, Abkühlung und 
Ascheentfernung umfasst. Am Ende des Zyklus ist die verbleibende Asche durch ein Vakuumextraktionssystem 
in geschlossene Säcke zu entfernen, die vor der Beförderung versiegelt werden; 

g) die Vergasung von anderem Material als tierischen Nebenprodukten darf nicht zugelassen werden. 

F. Verbrennung von Tierfett in einem Wärmeboiler 

1. Ausgangsmaterial 

Für dieses Verfahren kann eine Fettfraktion aus tierischen Nebenprodukten aller Kategorien verwendet werden. 

2. Verarbeitungsmethode 

Die Verbrennung von Tierfett in einem Wärmeboiler ist gemäß den folgenden Verarbeitungsstandards durchzufüh
ren: 

a) Sofern nicht Fischöl oder ausgeschmolzenes Fett verwendet wird, das gemäß Anhang III Abschnitt VIII oder XII 
der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 gewonnen wurde, ist die Fettfraktion tierischer Nebenprodukte zunächst zu 
verarbeiten unter Anwendung:
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i) im Fall einer Fettfraktion von Material der Kategorien 1 und 2, die in einer anderen Anlage verbrannt 
werden soll, 

— bei der Fettfraktion aus der Verarbeitung von Wiederkäuern, die mit negativem Ergebnis gemäß Artikel 6 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 getestet wurden, und aus der Verarbeitung von Tieren, 
ausgenommen Wiederkäuer, die auf TSE getestet werden müssen: einer der Verarbeitungsmethoden 1 
bis 5 gemäß Kapitel III dieses Anhangs; 

— bei der Fettfraktion aus der Verarbeitung anderer Wiederkäuer: der Verarbeitungsmethode 1 gemäß 
Kapitel III; und 

ii) im Fall von Material der Kategorien 1 und 2, das zur Verbrennung in derselben Anlage bestimmt ist, und im 
Fall von Material der Kategorie 3: einer der Verarbeitungsmethoden 1 bis 5 oder 7; im Fall von aus Fisch 
gewonnenem Material: der Verarbeitungsmethoden 1 bis 7 gemäß Kapitel III; 

b) der Fettanteil ist vom Protein zu trennen und im Fall von Wiederkäuerfett, das in einer anderen Anlage 
verbrannt werden soll, sind unlösliche Verunreinigungen bis auf einen Gewichtsanteil von höchstens 0,15 % 
zu entfernen; 

c) nach dem in den Buchstaben a und b genannten Verfahren ist das Fett 

i) in einem Dampfboiler zu verdampfen und mindestens 0,2 s bei einer Temperatur von mindestens 1 100 °C 
zu verbrennen; oder 

ii) nach gleichwertigen, von der zuständigen Behörde genehmigten Prozessparametern zu verarbeiten; 

d) die Verbrennung von anderem Material tierischen Ursprungs als Fett darf nicht zugelassen werden; 

e) das aus Material der Kategorien 1 und 2 gewonnene Fett ist in derselben Anlage zu verbrennen, in der das Fett 
mit dem Ziel ausgeschmolzen wird, die erzeugte Energie für das Ausschmelzen zu verwenden. Die zuständige 
Behörde kann jedoch die Verbringung dieses Fetts zur Verbrennung in anderen Anlagen zulassen, sofern 

i) die Bestimmungsanlage die Zulassung für die Verbrennung besitzt; 

ii) die Verarbeitung von Lebens- oder Futtermitteln in einer zugelassenen Anlage auf demselben Gelände streng 
von der Verbrennung getrennt ist; 

f) die Verbrennung ist gemäß den Unionsvorschriften über den Umweltschutz, insbesondere hinsichtlich der 
Standards dieser Vorschriften für die besten verfügbaren Techniken bei der Begrenzung und Überwachung 
von Emissionen durchzuführen. 

G. Thermomechanische Herstellung von Biobrennstoffen 

1. Ausgangsmaterial 

Für dieses Verfahren können Gülle, Magen- und Darminhalt sowie Material der Kategorie 3 verwendet werden. 

2. Verarbeitungsmethode 

Die thermomechanische Herstellung von Biobrennstoffen ist gemäß den folgenden Verarbeitungsstandards durch
zuführen: 

a) Die tierischen Nebenprodukte sind in einen Konverter zu füllen und anschließend 8 h bei einer Temperatur von 
80 °C zu behandeln. In dieser Zeit ist das Material permanent mit geeigneten mechanischen Zerreibungsvor
richtungen zu zerkleinern; 

b) anschließend ist das Material mindestens 2 h bei einer Temperatur von 100 °C zu behandeln; 

c) Die Partikelgröße des entstandenen Materials darf höchstens 20 mm betragen; 

d) die tierischen Nebenprodukte sind so zu behandeln, dass die Anforderungen an Zeit, Temperatur und Druck der 
Buchstaben a und b gleichzeitig erfüllt sind; 

e) während der Wärmebehandlung des Materials ist permanent Wasserdampf aus der Luftschicht oberhalb des 
Biobrennstoffs abzuführen und durch einen Edelstahlkondensator zu leiten. Das Kondensat ist mindestens 1 h 
auf einer Temperatur von mindestens 70 °C zu halten, bevor es als Abwasser abgeführt wird;
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f) nach der Wärmebehandlung des Materials ist der erzeugte Biobrennstoff aus dem Konverter auszuladen und 
anschließend automatisch über ein vollständig abgedecktes und verriegeltes Förderband der Verbrennung oder 
Mitverbrennung auf demselben Gelände zuzuführen; 

g) die Verarbeitung ist im Chargenbetrieb durchzuführen. 

Abschnitt 3 

Beseitigung und Verwendung von Folgeprodukten 

1. Folgeprodukte aus der Verarbeitung von 

a) Material der Kategorie 1 sind: 

i) gemäß Artikel 12 Buchstabe a oder b der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 zu beseitigen; 

ii) durch Vergraben in einer genehmigten Deponie zu beseitigen; 

iii) in Biogas umzuwandeln, sofern die Vergärungsrückstände gemäß Ziffer i oder ii beseitigt werden; oder 

iv) zu Fettderivaten für andere Verwendungszwecke als zur Verfütterung weiterzuverarbeiten. 

b) Material der Kategorie 2 oder 3 sind: 

i) gemäß Nummer 1 Buchstabe a Ziffer i oder ii mit oder ohne vorherige Verarbeitung gemäß Artikel 12 
Buchstaben a und b der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 zu beseitigen; 

ii) zu Fettderivaten für andere Verwendungszwecke als zur Verfütterung weiterzuverarbeiten; 

iii) als organisches Düngemittel oder Bodenverbesserungsmittel zu verwenden; oder 

iv) zu kompostieren oder in Biogas umzuwandeln. 

2. Material aus 

a) der Verarbeitung durch alkalische Hydrolyse gemäß Abschnitt 2 Buchstabe A kann in einer Biogasanlage umge
wandelt und nachfolgend bei mindestens 900 °C schnell verbrannt und danach schnell abgekühlt („abgeschreckt“) 
werden; sofern Material gemäß Artikel 8 Buchstaben a und b der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 als Ausgangs
material verwendet wurde, kann die Umwandlung in Biogas auf demselben Gelände wie die Verarbeitung in einem 
geschlossenen System stattfinden; 

b) der Biodieselherstellung kann, 

i) wenn es sich um Biodiesel und Rückstände aus der Destillation von Biodiesel handelt, als Brennstoff ohne 
Beschränkungen gemäß der vorliegenden Verordnung (Endpunkt) verwendet werden; 

ii) wenn es sich um Kaliumsulfat handelt, zur Herstellung von Folgeprodukten zur Ausbringung auf landwirt
schaftlichen Flächen verwendet werden; 

iii) im Fall von Glycerin, 

— das aus Material der Kategorie 1 oder 2 gewonnen wurde, welches nach der Verarbeitungsmethode 1 
gemäß Kapitel III verarbeitet wurde, in Biogas umgewandelt werden; 

— das aus Material der Kategorie 3 gewonnen wurde, verfüttert werden. 

3. Abfall, wie z. B. Schlamm, Filterinhalt, Asche oder Vergärungsrückstände, der bei der Verarbeitung tierischer Neben
produkte gemäß diesem Abschnitt entsteht, ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 und der vorliegenden 
Verordnung zu beseitigen.
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ANHANG V 

UMWANDLUNG VON TIERISCHEN NEBENPRODUKTEN UND FOLGEPRODUKTEN IN BIOGAS, 
KOMPOSTIERUNG 

KAPITEL I 

ANFORDERUNGEN AN ANLAGEN 

Abschnitt 1 

Biogasanlagen 

1. Eine Biogasanlage muss über eine unumgehbare Pasteurisierungs-/Entseuchungsabteilung für die tierischen Nebenpro
dukte bzw. Folgeprodukte verfügen, die mit einer Partikelgröße von höchstens 12 mm vor Eingang in die Anlage 
eingespeist werden, wobei folgende Installationen vorhanden sein müssen: 

a) Überwachungsgeräte, durch die sichergestellt wird, dass eine Stunde lang eine Temperatur von 70 °C gewährleistet 
ist; 

b) Aufzeichnungsgeräte zur kontinuierlichen Erfassung der in Buchstabe a genannten Überwachungsergebnisse und 

c) ein angemessenes System zur Vermeidung einer unzulänglichen Erhitzung. 

2. Abweichend von Nummer 1 ist eine Pasteurisierungs-/Entseuchungsabteilung für Biogasanlagen nicht obligatorisch, 
wenn diese ausschließlich Folgendes umwandeln: 

a) Material der Kategorie 2, das nach der Methode 1 gemäß Anhang IV Kapitel III verarbeitet wurde; 

b) Material der Kategorie 3, das nach einer der Methoden 1 bis 5 oder nach Methode 7 oder, sofern es sich um 
Material von Wassertieren handelt, nach einer der Methoden 1 bis 7 gemäß Anhang IV Kapitel III verarbeitet wurde; 

c) Material der Kategorie 3, das in einer anderen zugelassenen Anlage einer Pasteurisierung/Entseuchung unterzogen 
wurde; 

d) tierische Nebenprodukte, die gemäß Artikel 13 Buchstabe e Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 und 
gemäß der vorliegenden Verordnung ohne Verarbeitung als Rohmaterial verwendet werden dürfen; 

e) tierische Nebenprodukte, die der alkalischen Hydrolyse gemäß Anhang IV Kapitel IV Abschnitt 2 Buchstabe A 
unterzogen wurden; 

f) folgende tierische Nebenprodukte, soweit von der zuständigen Behörde genehmigt: 

i) die tierischen Nebenprodukte gemäß Artikel 10 Buchstabe f der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, die einer 
Verarbeitung nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe m der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 unterzogen wurden, 
wenn sie für andere Zwecke als den menschlichen Verzehr bestimmt sind; 

ii) die tierischen Nebenprodukte gemäß Artikel 10 Buchstabe g der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 oder 

iii) in Biogas umzuwandelnde tierische Nebenprodukte, wenn die Fermentationsrückstände anschließend gemäß 
den Bestimmungen der vorliegenden Verordnung kompostiert, verarbeitet oder beseitigt werden. 

3. Befindet sich die Biogasanlage in oder bei einem Betrieb, in dem Nutztiere gehalten werden, und verarbeitet sie nicht 
nur Gülle, Milch oder Kolostrum von diesen Tieren, so ist die Anlage in einem ausreichenden Abstand von dem 
Bereich zu errichten, in dem die Tiere gehalten werden. 

Dieser Abstand ist so festzulegen, dass von der Biogasanlage kein unannehmbares Risiko hinsichtlich der Übertragung 
einer auf Mensch oder Tier übertragbaren Krankheit ausgeht. 

Auf jeden Fall muss eine völlige physische Trennung zwischen der Biogasanlage und dem Viehbestand sowie Futter 
und Streu gewährleistet sein, gegebenenfalls durch einen Zaun.
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4. Jede Biogasanlage muss über ein betriebseigenes Labor verfügen oder die Dienste eines externen Labors in Anspruch 
nehmen. Das Labor muss für die erforderlichen Analysen ausgerüstet und von der zuständigen Behörde zugelassen, 
nach international anerkannten Standards akkreditiert oder regelmäßigen Kontrollen durch die zuständige Behörde 
unterworfen sein. 

Abschnitt 2 

Kompostieranlagen 

1. Eine Kompostieranlage muss über einen unumgehbaren geschlossenen Kompostierreaktor oder -bereich für die ein
zuspeisenden tierischen Nebenprodukte bzw. Folgeprodukte verfügen, wobei folgende Installationen vorhanden sein 
müssen: 

a) Geräte zur Temperaturüberwachung; 

b) Aufzeichnungsgeräte zur – gegebenenfalls kontinuierlichen – Erfassung der in Buchstabe a genannten Über
wachungsergebnisse; 

c) ein angemessenes Sicherheitssystem zur Vermeidung einer unzulänglichen Erhitzung. 

2. Abweichend von Nummer 1 können andere Arten von Kompostiersystemen zulässig sein, sofern sie 

a) so betrieben werden, dass sämtliches Material im System die vorgeschriebenen Zeit- und Temperaturparameter 
erreicht, wobei gegebenenfalls eine kontinuierliche Überwachung der Parameter gewährleistet sein muss, oder 

b) ausschließlich Material gemäß Abschnitt 1 Nummer 2 umwandeln und 

c) alle anderen einschlägigen Anforderungen der vorliegenden Verordnung erfüllen. 

3. Befindet sich die Kompostieranlage in oder bei einem Betrieb, in dem Nutztiere gehalten werden, und verarbeitet sie 
nicht nur Gülle, Milch oder Kolostrum von diesen Tieren, so ist die Anlage in einem ausreichenden Abstand von dem 
Bereich zu errichten, in dem die Tiere gehalten werden. 

Dieser Abstand ist so festzulegen, dass von der Kompostieranlage kein unannehmbares Risiko hinsichtlich der Über
tragung einer auf Mensch oder Tier übertragbaren Krankheit ausgeht. 

Auf jeden Fall muss eine völlige physische Trennung zwischen der Kompostieranlage und dem Viehbestand sowie 
Futter und Streu gewährleistet sein, gegebenenfalls durch einen Zaun. 

4. Jede Kompostieranlage muss über ein betriebseigenes Labor verfügen oder die Dienste eines externen Labors in 
Anspruch nehmen. Das Labor muss für die erforderlichen Analysen ausgerüstet und von der zuständigen Behörde 
zugelassen, nach international anerkannten Standards akkreditiert oder regelmäßigen Kontrollen durch die zuständige 
Behörde unterworfen sein. 

KAPITEL II 

HYGIENEANFORDERUNGEN AN BIOGAS- UND KOMPOSTIERANLAGEN 

1. Tierische Nebenprodukte sind nach ihrer Anlieferung in der Biogas- bzw. Kompostieranlage möglichst schnell um
zuwandeln. Sie sind bis zu ihrer Verarbeitung ordnungsgemäß zu lagern. 

2. Container, Behälter und Fahrzeuge, in denen unbehandeltes Material befördert wurde, müssen an einem entsprechend 
ausgewiesenen Ort gesäubert und desinfiziert werden. 

Dieser Ort muss so gelegen oder konzipiert sein, dass jedes Risiko einer Kontamination behandelter Produkte ver
mieden wird. 

3. Auf der Grundlage eines dokumentierten Schädlingsbekämpfungsplans ist systematisch präventiv gegen Vögel, Nager, 
Insekten und anderes Ungeziefer vorzugehen. 

Zu diesem Zweck ist ein dokumentiertes Schädlingsbekämpfungsprogramm durchzuführen. 

4. Für alle Bereiche der Anlage müssen Reinigungsverfahren festgelegt und dokumentiert sein. Geeignete Reinigungsgeräte 
und -mittel sind zur Verfügung zu stellen. 

5. Die Hygienekontrollen müssen regelmäßige Inspektionen des Arbeitsumfelds und der Arbeitsausrüstung einschließen. 
Die Zeitpläne für diese Inspektionen und die Ergebnisse müssen dokumentiert werden.
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6. Installationen und Ausrüstung sind in einwandfreiem Zustand zu halten und Messgeräte regelmäßig zu kalibrieren. 

7. Fermentationsrückstände und Kompost sind in der Biogas- bzw. Kompostieranlage so zu handhaben und zu lagern, 
dass eine Rekontamination ausgeschlossen ist. 

KAPITEL III 

UMWANDLUNGSPARAMETER 

Abschnitt 1 

Standard-Umwandlungsparameter 

1. Material der Kategorie 3, das in einer Biogasanlage mit einer Pasteurisierungs-/Entseuchungsabteilung als Rohmaterial 
verwendet wird, muss folgende Mindestanforderungen erfüllen: 

a) Partikelgröße vor Eingang in die Abteilung: höchstens 12 mm, 

b) Mindesttemperatur des gesamten Materials in der Abteilung: 70 °C und 

c) Mindestverweildauer in der Abteilung ohne Unterbrechung: 60 Minuten. 

Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis, aus Milch gewonnene Erzeugnisse, Kolostrum und Kolostrumerzeugnisse der Kate
gorie 3 können in Biogasanlagen ohne Pasteurisierung/Entseuchung als Rohmaterial verwendet werden, wenn die 
zuständige Behörde der Auffassung ist, dass sie nicht die Gefahr bergen, schwere auf Mensch oder Tier übertragbare 
Krankheiten zu verbreiten. 

Die in den Buchstaben b und c genannten Mindestanforderungen gelten auch für Material der Kategorie 2, das gemäß 
Artikel 13 Buchstabe e Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 ohne vorherige Verarbeitung in eine Biogasanlage 
eingespeist wird. 

2. Material der Kategorie 3, das in Kompostieranlagen als Rohmaterial verwendet wird, muss folgende Mindestanforde
rungen erfüllen: 

a) Partikelgröße vor Eingang in den Kompostierreaktor: höchstens 12 mm, 

b) Mindesttemperatur des gesamten Materials im Reaktor: 70 °C und 

c) Mindestverweildauer ohne Unterbrechung: 60 Minuten. 

Die in den Buchstaben b und c genannten Mindestanforderungen gelten auch für Material der Kategorie 2, das gemäß 
Artikel 13 Buchstabe e Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 ohne vorherige Verarbeitung kompostiert wird. 

Abschnitt 2 

Alternative Umwandlungsparameter für Biogas- und Kompostieranlagen 

1. Die zuständige Behörde kann die Verwendung anderer Parameter als der in Kapitel I Abschnitt 1 Nummer 1 
genannten sowie anderer als der Standard-Umwandlungsparameter zulassen, sofern ein Antragsteller nachweist, dass 
diese Parameter eine ausreichende Reduzierung biologischer Risiken gewährleisten. Dieser Nachweis muss eine Vali
dierung umfassen, die wie folgt durchzuführen ist: 

a) Ermittlung und Analyse möglicher Gefahren, einschließlich der Auswirkungen von Einspeisungsmaterial, auf der 
Grundlage einer umfassenden Beschreibung der Umwandlungsbedingungen und -parameter; 

b) Risikobewertung, mit deren Hilfe beurteilt wird, wie die in Buchstabe a genannten spezifischen Umwandlungs
bedingungen in der Praxis unter normalen und unter atypischen Gegebenheiten erreicht werden; 

c) Validierung des geplanten Verfahrens durch Messung der Verminderung der Lebensfähigkeit/Infektiosität von 

i) endogenen Indikatororganismen während des Verfahrens, wobei der Indikator 

— im Rohmaterial ständig in hoher Anzahl vorhanden ist,
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— nicht weniger hitzeresistent gegenüber den letalen Aspekten des Umwandlungsverfahrens ist, jedoch auch 
nicht signifikant resistenter als die Pathogene, zu deren Überwachung er verwendet wird, 

— relativ leicht zu quantifizieren sowie relativ leicht zu ermitteln und zu bestätigen ist, oder 

ii) einem gut beschriebenen Testorganismus oder Virus während der Exposition, der in einen geeigneten Testkörper 
im Ausgangsmaterial eingebracht wird; 

d) mit der Validierung des in Buchstabe c genannten geplanten Verfahrens muss nachgewiesen werden, dass das 
Verfahren folgende Gesamtrisikominderungen erreicht: 

i) bei thermischen und chemischen Verfahren durch 

— Verminderung von 5 log10 von Enterococcus faecalis oder Salmonella Senftenberg (775W, H2S negativ), 

— Verminderung des Infektiositätstiters von thermoresistenten Viren wie etwa Parvovirus um mindestens 
3 log10 immer dann, wenn sie als relevante Gefahr ermittelt werden, und 

ii) bei chemischen Verfahren auch durch 

— Verminderung resistenter Parasiten wie etwa Eier von Ascaris sp. um mindestens 99,9 % (3 log10) der 
lebensfähigen Stadien; 

e) Entwurf eines umfassenden Kontrollprogramms einschließlich Verfahren zur Überwachung der Funktionsweise des 
in Buchstabe c genannten Verfahrens; 

f) Maßnahmen, mit denen eine kontinuierliche Überwachung der relevanten Verfahrensparameter gewährleistet wird, 
die im Kontrollprogramm beim Betrieb der Anlage festgelegt werden. 

Einzelheiten über die relevanten Verfahrensparameter, die in einer Biogas- oder Kompostieranlage verwendet 
werden, sowie über sonstige kritische Kontrollpunkte müssen aufgezeichnet und aufbewahrt werden, so dass der 
Eigentümer, der Betreiber oder deren Vertreter sowie die zuständige Behörde den Betrieb der Anlage überwachen 
können. 

Die Aufzeichnungen sind der zuständigen Behörde auf Verlangen vom Betreiber vorzulegen. Informationen über 
ein gemäß diesem Buchstaben zugelassenes Verfahren sind der Kommission auf Verlangen vorzulegen. 

2. Abweichend von Nummer 1 kann bis zum Erlass von Vorschriften nach Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 die zuständige Behörde andere als die in diesem Kapitel festgelegten spezifischen 
Anforderungen zulassen, sofern gewährleistet ist, dass in Bezug auf die Verringerung von Pathogenen eine gleich
wertige Wirkung erreicht wird, und zwar für 

a) Küchen- und Speiseabfälle, die in einer Biogas- oder Kompostieranlage als einziges tierisches Nebenprodukt ver
wendet werden, und 

b) Küchen- und Speiseabfälle, die mit folgendem Material gemischt sind: 

i) Gülle, 

ii) vom Magen- und Darmtrakt getrenntem Magen- und Darminhalt, 

iii) Milch, 

iv) Erzeugnissen auf Milchbasis, 

v) aus Milch gewonnenen Erzeugnissen, 

vi) Kolostrum, 

vii) Kolostrumerzeugnissen, 

viii) Eiern,
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ix) Eiprodukten, 

x) tierischen Nebenprodukten gemäß Artikel 10 Buchstabe f der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, die einer 
Verarbeitung nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe m der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 unterzogen wurden. 

3. Werden in einer Biogas- oder Kompostieranlage als Ausgangsmaterial tierischen Ursprungs ausschließlich Materialien 
gemäß Nummer 2 Buchstabe b oder Folgeprodukte gemäß Artikel 10 Buchstabe g der Verordnung (EG) 
Nr. 1069/2009 behandelt, kann die zuständige Behörde andere als die in diesem Kapitel festgelegten spezifischen 
Anforderungen zulassen, vorausgesetzt, sie 

a) ist nicht der Ansicht, dass dieses Material das Risiko der Ausbreitung einer schweren auf Mensch oder Tier 
übertragbaren Krankheit birgt, 

b) betrachtet die Fermentationsrückstände bzw. den Kompost als unverarbeitetes Material und verpflichtet die Betrei
ber, dieses gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 und der vorliegenden Verordnung zu behandeln. 

4. Die Betreiber dürfen Fermentationsrückstände und Kompost in Verkehr bringen, die entsprechend den Parametern 
produziert wurden, die die zuständige Behörde genehmigt hat 

a) gemäß Absatz 1, 

b) gemäß den Absätzen 2 und 3, und zwar ausschließlich in dem Mitgliedstaat, in dem diese Parameter genehmigt 
wurden. 

Abschnitt 3 

Normen für Fermentationsrückstände und Kompost 

1. a) Repräsentative Proben von Fermentationsrückständen bzw. Kompost, die während oder unmittelbar nach der 
Umwandlung aus der Biogasanlage bzw. Kompostierung aus der Kompostieranlage zur Überwachung des Verfah
rens entnommen werden, müssen folgende Normen erfüllen: 

Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 in 1 g 

oder 

Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 in 1 g, 

und 

b) repräsentative Proben von Fermentationsrückständen bzw. Kompost, die während oder unmittelbar nach der 
Auslagerung entnommen werden, müssen folgende Normen erfüllen: 

Salmonellen: in 25 g nicht nachweisbar: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0, 

wobei im Fall von Buchstabe a oder b gilt: 

n = Anzahl der zu untersuchenden Proben, 

m = Schwellenwert für die Keimzahl; das Ergebnis gilt als zufriedenstellend, wenn die Keimzahl in allen Proben m 
nicht überschreitet, 

M = Höchstwert für die Keimzahl; das Ergebnis gilt als nicht zufriedenstellend, wenn die Keimzahl in einer oder 
mehreren Proben größer oder gleich M ist, und 

c = Anzahl der Proben, bei denen die Keimzahl zwischen m und M liegen kann, wobei die Probe noch als zulässig 
gilt, wenn die Keimzahl in den anderen Proben m oder weniger beträgt. 

2. Fermentationsrückstände oder Kompost, die bzw. der die in diesem Abschnitt genannten Anforderungen nicht er
füllen/erfüllt, sind/ist erneut umzuwandeln bzw. zu kompostieren und im Fall von Salmonellen gemäß den Anwei
sungen der zuständigen Behörde zu handhaben oder zu beseitigen.
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ANHANG VI 

SONDERVORSCHRIFTEN FÜR FORSCHUNG, FÜTTERUNG, SAMMLUNG UND BESEITIGUNG 

KAPITEL I 

SONDERVORSCHRIFTEN FÜR PROBEN FÜR DIE FORSCHUNG UND FÜR ANDERE ZWECKE 

Abschnitt 1 

Proben für Forschungs- und Diagnosezwecke 

1. Die Betreiber haben dafür Sorge zu tragen, dass Sendungen mit Proben für Forschungs- und Diagnosezwecke ein 
Handelspapier mit folgenden Angaben beiliegt: 

a) Beschreibung des Materials und der Tierart, von der es stammt, 

b) Kategorie des Materials, 

c) Menge des Materials, 

d) Herkunftsort und Versandort des Materials, 

e) Name und Anschrift des Absenders, 

f) Name und Anschrift des Empfängers und/oder Verwenders. 

2. Verwender, die mit der Handhabung von Proben für Forschungs- und Diagnosezwecke befasst sind, haben alle 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Verbreitung von auf Mensch oder Tier übertragbaren Krankheiten bei 
der Handhabung von Material, für das sie die Verantwortung tragen, zu verhindern, insbesondere durch die Anwen
dung der Grundsätze guter Laborpraxis. 

3. Jegliche anschließende Verwendung von Proben für Forschungs- und Diagnosezwecke zu anderen als den in Anhang I 
Nummer 38 genannten Zwecken ist untersagt. 

4. Sofern Proben für Forschungs- und Diagnosezwecke sowie Produkte, die aus der Verwendung solcher Proben resul
tieren, nicht zu Referenzzwecken aufbewahrt werden, sind sie wie folgt zu beseitigen: 

a) als Abfall durch Verbrennung oder Mitverbrennung; 

b) im Fall von tierischen Nebenprodukten oder Folgeprodukten gemäß Artikel 8 Buchstabe a Ziffer iv, Artikel 8 
Buchstaben c und d, Artikel 9 und Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, die Bestandteil von Zell
kulturen, Laborausstattungen oder Laborproben sind, durch eine Behandlung unter Bedingungen, die der validierten 
Methode für Dampfautoklaven ( 1 ) mindestens gleichwertig sind, sowie die anschließende Beseitigung als Abfall bzw. 
Abwasser nach den einschlägigen EU-Vorschriften; 

c) durch Drucksterilisation und anschließende Beseitigung oder Verwendung gemäß den Artikeln 12, 13 und 14 der 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009. 

5. Verwender, die Proben für Forschung- und Diagnosezwecke handhaben, müssen ein Register der Sendungen mit 
solchen Proben führen. 

Das Register muss alle Angaben gemäß Nummer 1 sowie das Datum und die Art der Beseitigung der Proben sowie 
etwaiger Folgeprodukte enthalten. 

6. Abweichend von den Nummern 1, 4 und 5 kann die zuständige Behörde die Handhabung und Beseitigung von Proben 
für Forschungs- und Diagnosezwecke zu Aus- und Fortbildungszwecken unter anderen Bedingungen akzeptieren, die 
gewährleisten, dass daraus keine unannehmbaren Risiken für die Gesundheit von Mensch oder Tier entstehen. 

Abschnitt 2 

Handelsmuster und Ausstellungsstücke 

1. Handelsmuster und Ausstellungsstücke dürfen ausschließlich gemäß Abschnitt 1 Nummern 1 bis 4 und Nummer 6 
befördert, verwendet und beseitigt werden.
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2. Sofern Handelsmuster nicht zu Referenzzwecken aufbewahrt werden, werden sie nach Abschluss der betreffenden 
Studien bzw. Analysen 

a) in den Herkunftsmitgliedstaat zurückgesandt; 

b) in einen anderen Mitgliedstaat oder ein Drittland versandt, wenn dies von der zuständigen Behörde des Bestim
mungsmitgliedstaats bzw. -drittlands vorab genehmigt wurde, oder 

c) gemäß den Artikeln 12, 13 und 14 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 beseitigt oder verwendet. 

3. Nach Ausstellungsende bzw. nach Abschluss der künstlerischen Tätigkeit sind Ausstellungsstücke gemäß Nummer 2 in 
den Herkunftsmitgliedstaat zurückzusenden oder zu versenden bzw. zu beseitigen. 

KAPITEL II 

SONDERVORSCHRIFTEN FÜR DIE FÜTTERUNG 

Abschnitt 1 

Allgemeine Anforderungen 

Material der Kategorien 2 und 3 gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 darf an Tiere gemäß 
Absatz 1 Buchstaben a, d, f, g und h des genannten Artikels unter der Voraussetzung verfüttert werden, dass zusätzlich zu 
etwaigen Bedingungen, die von der zuständigen Behörde gemäß Artikel 18 Absatz 1 der genannten Verordnung festgelegt 
wurden, mindestens folgende Bedingungen erfüllt sind: 

1. Die tierischen Nebenprodukte sind gemäß Anhang VIII Kapitel I Abschnitte 1 und 3 zu den Verwendern bzw. 
Sammelstellen zu befördern. 

2. Die Sammelstellen sind von der zuständigen Behörde zu registrieren, sofern sie 

a) die Anforderungen an Anlagen erfüllen, die die Zwischenverarbeitung gemäß Anhang IX Kapitel II vornehmen, und 

b) über geeignete Einrichtungen zur unschädlichen Beseitigung von nicht verwendetem Material verfügen, oder dieses 
Material gemäß dieser Verordnung an einen zugelassenen Verarbeitungsbetrieb oder eine zugelassene Abfallver
brennungs- bzw. Mitverbrennungsanlage weiterleiten. 

3. Die Mitgliedstaaten können die Nutzung eines Verarbeitungsbetriebs für Material der Kategorie 2 als Sammelstelle 
genehmigen. 

4. Die Betreiber von Sammelstellen, die entsprechendes Material, ausgenommen tierische Nebenprodukte von Wasser
tieren oder wirbellosen Wassertieren, an Endverbraucher liefern, müssen dafür Sorge tragen, dass es einer der folgen
den Behandlungen unterzogen wird: 

a) Denaturierung mit einer Lösung eines Färbemittels, die so konzentriert sein muss, dass die Anfärbung des Materials 
deutlich sichtbar ist und auch durch Gefrieren oder Kühlung nicht entfernt wird; alle Materialstücke sind ganz
flächig mit der genannten Lösung zu bedecken, entweder durch Eintauchen des Materials in die Lösung oder durch 
Aufsprühen oder anderweitige Anwendung der Lösung; 

b) Sterilisieren durch Kochen oder Dampfdruckanwendung, bis alle Materialstücke bis in den Kern hinein gekocht 
sind, oder 

c) eine andere Verarbeitung oder Behandlung, die von der für den Betreiber zuständigen Behörde genehmigt wurde. 

Abschnitt 2 

Fütterung bestimmter Tierarten an Fütterungsplätzen 

1. Die zuständige Behörde kann die Verwendung von Material der Kategorie 1 gemäß Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe b 
der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 zur Fütterung folgender gefährdeter und geschützter Tierarten an Fütterungs
plätzen unter folgenden Bedingungen genehmigen: 

a) Das Material ist zu verfüttern an
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i) eine der folgenden Arten aasfressender Vögel in folgenden Mitgliedstaaten: 

Mitgliedstaat Tierart 

Bulgarien Bartgeier (Gypaetus barbatus) 

Mönchsgeier (Aegypius monachus) 

Schmutzgeier (Neophron percnopterus) 

Gänsegeier (Gyps fulvus) 

Steinadler (Aquila chrysaetos) 

Kaiseradler (Aquila heliaca) 

Seeadler (Haliaeetus albicilla) 

Schwarzmilan (Milvus migrans) 

Rotmilan (Milvus milvus) 

Griechenland Bartgeier (Gypaetus barbatus) 

Mönchsgeier (Aegypius monachus) 

Schmutzgeier (Neophron percnopterus) 

Gänsegeier (Gyps fulvus) 

Steinadler (Aquila chrysaetos) 

Kaiseradler (Aquila heliaca) 

Seeadler (Haliaeetus albicilla) 

Schwarzmilan (Milvus migrans) 

Spanien Bartgeier (Gypaetus barbatus) 

Mönchsgeier (Aegypius monachus) 

Schmutzgeier (Neophron percnopterus) 

Gänsegeier (Gyps fulvus) 

Steinadler (Aquila chrysaetos) 

Spanischer Kaiseradler (Aquila adalberti) 

Schwarzmilan (Milvus migrans) 

Rotmilan (Milvus milvus) 

Frankreich Bartgeier (Gypaetus barbatus) 

Mönchsgeier (Aegypius monachus) 

Schmutzgeier (Neophron percnopterus) 

Gänsegeier (Gyps fulvus) 

Steinadler (Aquila chrysaetos) 

Seeadler (Haliaeetus albicilla) 

Schwarzmilan (Milvus migrans) 

Rotmilan (Milvus milvus) 

Italien Bartgeier (Gypaetus barbatus) 

Mönchsgeier (Aegypius monachus) 

Schmutzgeier (Neophron percnopterus) 

Gänsegeier (Gyps fulvus) 

Steinadler (Aquila chrysaetos) 

Schwarzmilan (Milvus migrans) 

Rotmilan (Milvus milvus) 

Zypern Mönchsgeier (Aegypius monachus) 

Gänsegeier (Gyps fulvus) 

Portugal Mönchsgeier (Aegypius monachus) 

Schmutzgeier (Neophron percnopterus) 

Gänsegeier (Gyps fulvus) 

Steinadler (Aquila chrysaetos)
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Mitgliedstaat Tierart 

Slowakei Steinadler (Aquila chrysaetos) 

Kaiseradler (Aquila heliaca) 

Seeadler (Haliaeetus albicilla) 

Schwarzmilan (Milvus migrans) 

Rotmilan (Milvus milvus) 

ii) eine Art der Gattung Carnivora gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG in besonderen Schutzgebieten, die 
durch die genannte Richtlinie ausgewiesen wurden, oder 

iii) eine Art der Gattungen Falconiformes oder Strigiformes gemäß Anhang I der Richtlinie 2009/147/EG in 
besonderen Schutzgebieten, die durch die genannte Richtlinie ausgewiesen wurden. 

b) Die zuständige Behörde hat dem für den Fütterungsplatz verantwortlichen Betreiber eine Genehmigung erteilt. 

Die zuständige Behörde erteilt eine solche Genehmigung, sofern 

i) die Fütterung nicht zur alternativen Beseitigung von spezifiziertem Risikomaterial oder zur alternativen Besei
tigung verendeter Wiederkäuer genutzt wird, die entsprechendes Material enthalten, das ein TSE-Risiko birgt; 

ii) ein geeignetes System zur Überwachung auf TSE gemäß der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 in Kraft ist, das 
regelmäßige Laboruntersuchungen von Proben auf TSE umfasst. 

c) Die zuständige Behörde hat die Koordinierung mit anderen Behörden zu gewährleisten, die für die Überwachung 
der in der Genehmigung genannten Anforderungen zuständig sind. 

d) Die zuständige Behörde hat sich auf der Grundlage einer Bewertung der spezifischen Situation der betreffenden Art 
und ihres Lebensraums vergewissert, dass der Schutzstatus dieser Art verbessert wird. 

e) Die von der zuständigen Behörde erteilte Genehmigung muss 

i) sich auf die tatsächlich betroffene Art beziehen und diese ausdrücklich benennen; 

ii) die Örtlichkeit des Fütterungsplatzes in dem geografischen Gebiet, in dem die Fütterung erfolgt, detailliert 
beschreiben und 

iii) unverzüglich ausgesetzt werden, wenn 

— ein vermuteter oder bestätigter Zusammenhang mit der Ausbreitung von TSE besteht, bis das Risiko 
ausgeschlossen werden kann, oder 

— ein Verstoß gegen eine Vorschrift dieser Verordnung vorliegt. 

f) Der für die Fütterung zuständige Betreiber muss 

i) für die Fütterung ein abgegrenztes Gebiet vorsehen, zu dem der Zugang auf Tiere der zu schützenden Art 
beschränkt ist, gegebenenfalls durch Umzäunungen oder andere Mittel, die den natürlichen Fressgewohnheiten 
der betreffenden Arten entsprechen; 

ii) sicherstellen, dass die zur Verfütterung bestimmten Rinderkörper und mindestens 4 % der betreffenden Schaf- 
und Ziegenkörper im Rahmen des TSE-Überwachungsprogramms gemäß Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 
999/2001 – und gegebenenfalls gemäß einer nach Artikel 6 Absatz 1b zweiter Unterabsatz der genannten 
Verordnung erlassenen Entscheidung – zuvor mit Negativbefund untersucht wurden, und 

iii) Aufzeichnungen führen, aus denen zumindest Zahl, Art, geschätztes Gewicht und Herkunft der zur Verfütte
rung verwendeten Tierkörper, das Datum der Verfütterung, der Ort der Verfütterung und gegebenenfalls die 
Ergebnisse der Untersuchungen auf TSE hervorgehen.
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2. Beantragt ein Mitgliedstaat bei der Kommission die Aufnahme in die Liste gemäß Nummer 1 Buchstabe a, so hat er 
Folgendes vorzulegen: 

a) eine ausführliche Begründung für die Erweiterung der Liste um bestimmte Arten aasfressender Vögel in dem 
betreffenden Mitgliedstaat, einschließlich einer Erläuterung der Gründe, weshalb die Fütterung solcher Vögel mit 
Material der Kategorie 1 anstatt mit Material der Kategorie 2 oder 3 erforderlich ist; 

b) eine Erläuterung der Maßnahmen, die getroffen werden, um die Einhaltung der unter Nummer 1 genannten 
Bestimmungen zu gewährleisten. 

Abschnitt 3 

Fütterung von Wildtieren außerhalb von Fütterungsplätzen 

Die zuständige Behörde kann gegebenenfalls ohne vorherige Sammlung der Tierkörper die Verwendung von Material der 
Kategorie 1 aus ganzen Tierkörpern oder Tierkörperteilen, die spezifiziertes Risikomaterial enthalten, zur Verfütterung an 
Wildtiere gemäß Abschnitt 2 Nummer 1 Buchstabe a außerhalb von Fütterungsplätzen unter folgenden Bedingungen 
genehmigen: 

1. Die zuständige Behörde hat sich auf der Grundlage einer Bewertung der spezifischen Situation der betreffenden Art 
und ihres Lebensraums vergewissert, dass der Schutzstatus dieser Art verbessert wird. 

2. Die zuständige Behörde hat in der Genehmigung Betriebe bzw. Bestände in einer geografisch fest umrissenen Fütte
rungszone nach folgenden Bedingungen festzulegen: 

a) Die Fütterungszone darf sich nicht auf Gebiete erstrecken, in denen intensive Tierhaltung betrieben wird. 

b) Nutztiere in Betrieben oder Beständen innerhalb der Fütterungszone müssen regelmäßig von einem amtlichen 
Tierarzt auf TSE und Krankheiten überwacht werden, die auf Mensch oder Tier übertragbar sind. 

c) Die Fütterung ist unverzüglich auszusetzen, wenn 

i) ein vermuteter oder bestätigter Zusammenhang mit der Ausbreitung von TSE in einem Betrieb oder Bestand 
besteht, bis das Risiko ausgeschlossen werden kann; 

ii) ein vermuteter oder bestätigter Ausbruch einer schweren auf Mensch oder Tier übertragbaren Krankheit in 
einem Betrieb oder Bestand besteht, bis das Risiko ausgeschlossen werden kann, oder 

iii) ein Verstoß gegen eine Vorschrift dieser Verordnung vorliegt. 

d) Die zuständige Behörde muss in der Genehmigung Folgendes festlegen: 

i) geeignete Maßnahmen zur Verhütung der Übertragung von TSE und Krankheiten, die von den toten Tieren auf 
Menschen oder andere Tiere übertragen werden können, zum Beispiel Maßnahmen, die auf die Fressgewohn
heiten der zu schützenden Art abzielen, saisonale Fütterungseinschränkungen, Verbringungsbeschränkungen für 
Nutztiere und weitere Maßnahmen zur Kontrolle möglicher Risiken der Übertragung einer auf Mensch oder Tier 
übertragbaren Krankheit, wie etwa Maßnahmen bezüglich in der Fütterungszone vorhandener Arten, für deren 
Fütterung die tierischen Nebenprodukte nicht verwendet werden; 

ii) die Zuständigkeiten von Personen oder Gruppen in der Fütterungszone, die an der Fütterung beteiligt oder für 
die Nutztiere verantwortlich sind, im Hinblick auf die Maßnahmen gemäß Ziffer i; 

iii) die Bedingungen für die Verhängung von Sanktionen gemäß Artikel 53 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, 
die auf Verstöße von Personen bzw. Gruppen gemäß Ziffer ii dieses Buchstabens d gegen Maßnahmen gemäß 
Ziffer i anwendbar sind. 

e) Erfolgt die Fütterung ohne vorherige Sammlung der Tierkörper, ist als Grundlage für die Bewertung der möglichen 
Risiken einer Krankheitsübertragung eine Schätzung der wahrscheinlichen Sterblichkeitsrate der Nutztiere in der 
Fütterungszone und der voraussichtlichen Anforderungen der Wildtiere an die Fütterung vorzunehmen. 

Abschnitt 4 

Fütterung von Zootieren mit Material der Kategorie 1 

Die zuständige Behörde kann die Verwendung von Material der Kategorie 1 aus ganzen Tierkörpern oder Tierkörperteilen, 
die spezifiziertes Risikomaterial enthalten, sowie die Verwendung von aus Zootieren gewonnenem Material zur Verfüt
terung an Zootiere unter folgenden Bedingungen gestatten: 

a) Die zuständige Behörde hat dem für die Fütterung verantwortlichen Betreiber eine Genehmigung erteilt. Die zuständige 
Behörde erteilt eine solche Genehmigung, sofern
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i) die Fütterung nicht zur alternativen Beseitigung von spezifiziertem Risikomaterial oder zur alternativen Beseitigung 
verendeter Wiederkäuer genutzt wird, die entsprechendes Material enthalten, das ein TSE-Risiko birgt; 

ii) im Fall der Verwendung von Kategorie-1-Material aus ganzen Tierkörpern oder Tierkörperteilen, die spezifiziertes 
Risikomaterial von Rindern enthalten, ein geeignetes System zur Überwachung auf TSE gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 999/2001 in Kraft ist, das regelmäßige Laboruntersuchungen von Proben auf TSE umfasst. 

b) Die von der zuständigen Behörde erteilte Genehmigung ist unverzüglich auszusetzen, wenn 

i) ein vermuteter oder bestätigter Zusammenhang mit der Ausbreitung von TSE besteht, bis das Risiko ausgeschlossen 
werden kann, oder 

ii) ein Verstoß gegen eine Vorschrift dieser Verordnung vorliegt. 

c) Der für die Fütterung zuständige Betreiber muss 

i) das für die Fütterung zu verwendende Material lagern und die Fütterung in einem abgegrenzten, eingezäunten 
Gebiet vornehmen, um sicherzustellen, dass keine fleischfressenden Tiere außer den Zootieren, für die die Geneh
migung erteilt wurde, Zugang zu dem zur Verfütterung bestimmten Material haben; 

ii) gewährleisten, dass zur Verfütterung bestimmte Wiederkäuer im Rahmen des TSE-Überwachungsprogramms ge
mäß Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 – und gegebenenfalls gemäß einer nach Artikel 6 Absatz 1b 
zweiter Unterabsatz der genannten Verordnung erlassenen Entscheidung – untersucht werden; 

iii) Aufzeichnungen führen, aus denen zumindest Zahl, Art, geschätztes Gewicht und Herkunft der zur Verfütterung 
verwendeten Tierkörper, die Ergebnisse der Untersuchungen auf TSE und das Datum der Verfütterung hervorgehen. 

KAPITEL III 

SONDERVORSCHRIFTEN FÜR SAMMLUNG UND BESEITIGUNG 

Abschnitt 1 

Sondervorschriften für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte 

1. Genehmigt die zuständige Behörde die Beseitigung tierischer Nebenprodukte vor Ort gemäß Artikel 19 Absatz 1 
Buchstaben a, b, c und e der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, kann eine solche Beseitigung wie folgt vorgenommen 
werden: 

a) durch Verbrennen oder Vergraben auf dem Gelände des Herkunftsbetriebs der tierischen Nebenprodukte; 

b) auf einer genehmigten Deponie oder 

c) durch Verbrennen oder Vergraben an einem Ort, an dem das Risiko für die Gesundheit von Mensch und Tier sowie 
für die Umwelt auf ein Mindestmaß begrenzt ist, vorausgesetzt, dieser Ort befindet sich in einer ausreichend großen 
Entfernung, damit die zuständige Behörde einem Risiko für die Gesundheit von Mensch und Tier sowie für die 
Umwelt vorbeugen kann. 

2. Bei der Verbrennung tierischer Nebenprodukte an den Orten gemäß Artikel 19 Absatz 1 Buchstaben b, c und e der 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 muss gewährleistet sein, dass 

a) sie auf einem ordnungsgemäß angelegten Scheiterhaufen erfolgt und die tierischen Nebenprodukte dabei vollständig 
zu Asche verbrannt werden; 

b) keine Gefährdung der menschlichen Gesundheit besteht; 

c) keine Prozesse oder Methoden angewandt werden, die die Umwelt schädigen könnten, insbesondere, wenn dadurch 
Risiken für Wasser, Luft, Boden, Pflanzen und Tiere oder auch Lärm- oder Geruchsbelästigungen entstehen könnten; 

d) sie unter Bedingungen erfolgt, die gewährleisten, dass entstandene Asche durch Vergraben auf einer genehmigten 
Deponie beseitigt wird. 

3. Beim Vergraben tierischer Nebenprodukte an den Orten gemäß Artikel 19 Absatz 1 Buchstaben a, b, c und e der 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 muss gewährleistet sein, dass 

a) die tierischen Nebenprodukte auf eine Art und Weise vergraben werden, dass fleisch- oder allesfressende Tiere 
keinen Zugang erlangen können; 

b) die tierischen Nebenprodukte auf einer genehmigten Deponie oder an einem anderen Ort ohne Gefährdung der 
menschlichen Gesundheit vergraben und dabei keine Prozesse oder Methoden angewandt werden, die die Umwelt 
schädigen könnten, insbesondere, wenn dadurch Risiken für Wasser, Luft, Boden, Pflanzen und Tiere oder auch 
Lärm- oder Geruchsbelästigungen entstehen könnten.
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4. Im Fall einer Beseitigung gemäß Artikel 19 Absatz 1 Buchstaben a, b, c und e der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 ist 
die Beförderung der tierischen Nebenprodukte vom Herkunftsort zu dem Ort, an dem die Beseitigung erfolgt, so 
durchzuführen, dass 

a) die tierischen Nebenprodukte in sicheren, auslaufsicheren Behältern oder Fahrzeugen befördert werden; 

b) das Ein- und Ausladen der tierischen Nebenprodukte gegebenenfalls durch die zuständige Behörde überwacht wird; 

c) die Fahrzeugräder beim Verlassen des Herkunftsbetriebs desinfiziert werden; 

d) die zur Beförderung tierischer Nebenprodukte genutzten Behälter und Fahrzeuge nach dem Ausladen der tierischen 
Nebenprodukte gründlich gereinigt und desinfiziert werden, und 

e) gegebenenfalls für eine entsprechende Begleitung der Fahrzeuge, für Auslauftests und eine doppelte Abdeckung 
gesorgt wird. 

Abschnitt 2 

Verbrennen und Vergraben tierischer Nebenprodukte in entlegenen Gebieten 

Der Höchstanteil gemäß Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 darf folgende Vorgaben nicht über
schreiten: 

a) 10 % der Rinderpopulation des betroffenen Mitgliedstaats, 

b) 25 % der Schaf- und Ziegenpopulation des betroffenen Mitgliedstaats, 

c) 10 % der Schweinepopulation des betroffenen Mitgliedstaats und 

d) einen prozentualen Anteil der Population anderer Tierarten, der von der zuständigen Behörde auf der Grundlage einer 
Bewertung der möglichen Risiken für die Gesundheit von Mensch und Tier zu bestimmen ist, die durch die Beseitigung 
von Tieren der betreffenden Arten durch Verbrennen oder Vergraben vor Ort entstehen. 

Abschnitt 3 

Verbrennen und Vergraben von Bienen und Imkerei-Nebenprodukten 

Im Fall von Bienen und Imkerei-Nebenprodukten kann die zuständige Behörde die Beseitigung durch Verbrennen oder 
Vergraben vor Ort gemäß Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 genehmigen, sofern alle 
erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um sicherzustellen, dass durch das Verbrennen oder Vergraben keine 
Gefährdung der Gesundheit von Mensch und Tier oder der Umwelt entsteht. 

KAPITEL IV 

BESEITIGUNG AUF ANDEREM WEGE 

Abweichend von Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 können die Mitgliedstaaten die Sammlung, Beförderung 
und Beseitigung von Material der Kategorie 3 gemäß Artikel 10 Buchstabe f der genannten Verordnung auf anderem 
Wege als durch Verbrennen oder Vergraben vor Ort genehmigen, sofern 

a) das Material ein Gewicht von 20 kg pro Woche aus dem Betrieb oder der Anlage, in dem/der das Material gesammelt 
wird, nicht übersteigt, ungeachtet der darin enthaltenen Tierarten; 

b) das Material auf eine Art und Weise gesammelt, befördert und beseitigt wird, bei der unannehmbare Risiken einer 
Krankheitsübertragung auf Mensch oder Tier ausgeschlossen sind; 

c) die zuständige Behörde regelmäßige Kontrollen, einschließlich Kontrollen der von den Betreibern geführten Aufzeich
nungen, in den Betrieben bzw. Anlagen durchführt, in denen das Material gesammelt wird, um die Einhaltung der 
Bestimmungen dieses Abschnitts zu gewährleisten. 

Die Mitgliedstaaten können beschließen, das Gewicht gemäß Buchstabe a auf höchstens 50 kg pro Woche zu erhöhen, 
wenn sie der Kommission und den übrigen Mitgliedstaaten im Rahmen des Ständigen Ausschusses für die Lebensmittel
kette und Tiergesundheit gemäß Artikel 52 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 eine ausführliche Begründung 
mit folgenden Angaben vorlegen: die Art der Aktivitäten, für die das Gewicht erhöht werden soll, die Ausgangstierart der 
betreffenden tierischen Nebenprodukte und eine Erläuterung der Gründe für die Notwendigkeit einer Erhöhung des 
Gewichts im Hinblick auf das angemessene System für die Handhabung und Beseitigung von tierischen Nebenprodukten 
und Folgeprodukten auf ihrem Hoheitsgebiet gemäß Artikel 4 Absatz 4 der genannten Verordnung.
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ANHANG VII 

STANDARDFORMAT FÜR ANTRÄGE AUF ZULASSUNG ALTERNATIVER METHODEN 

KAPITEL I 

Sprachenregelung 

1. Anträge auf Genehmigung einer alternativen Methode zur Verwendung oder Beseitigung von tierischen Nebenpro
dukten oder von Folgeprodukten gemäß Artikel 20 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 (Anträge) sind in einer der 
Amtssprachen der Europäischen Union gemäß Artikel 1 der Verordnung Nr. 1 aus dem Jahr 1958 einzureichen. 

2. Betroffene Parteien, die solche Anträge in einer anderen Sprache als Englisch einreichen, haben die amtliche Über
setzung ihres Antrags, die von der EFSA bereitzustellen ist, vor der Bewertung zu überprüfen. 

Die in Artikel 20 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 genannte Frist beginnt erst dann, wenn die betroffene 
Partei die amtliche Übersetzung des Antrags überprüft hat. 

KAPITEL II 

Inhalt der Anträge 

1. Ein Antrag muss alle erforderlichen Informationen über die nachstehenden Punkte enthalten, damit die EFSA die 
Sicherheit der vorgeschlagenen alternativen Methode bewerten kann: 

a) Kategorien der tierischen Nebenprodukte, die der alternativen Methode unterzogen werden sollen, unter Bezug auf 
die Kategorien gemäß den Artikeln 8, 9 und 10 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009; 

b) Identifizierung und Charakterisierung von Risikomaterial nach folgenden Grundsätzen: 

Risikomaterial mit erheblichem Risiko ist gesondert zu identifizieren. Für jedes Material muss die Wahrscheinlich
keit einer Gefährdung von Mensch und Tier unter normalen und außergewöhnlichen Prozessbedingungen/ Notfall
bedingungen bewertet werden. Im Fall einer erheblichen Gefährdung ist das potenzielle Risiko zu bewerten; 

c) Minderung des von Krankheitserregern ausgehenden Risikos nach folgenden Grundsätzen: 

Die durch das Verfahren erzielbare Minderung des Risikos für die Gesundheit von Mensch und Tier muss anhand 
direkter Messungen bewertet werden. 

Sind direkte Messungen nicht möglich, kann auch auf Modellierungen oder Extrapolationen aus anderen Verfahren 
zurückgegriffen werden. Zum Nachweis der tatsächlichen Risikominderung ist die identifizierte Gefahr (zum Bei
spiel Salmonellen) sowohl im (rohen) Eingangsmaterial als auch im entstandenen Ausgangsmaterial zu quantifizie
ren. Für die Zwecke dieses Kapitels umfasst Ausgangsmaterial jede Art von End- und Nebenprodukten des Ver
fahrens. 

Schätzungen müssen entsprechende Belege beigefügt sein. Dazu gehören bei Messungen Informationen über die 
gewählte Methodik (Empfindlichkeit und Verlässlichkeit der angewandten Methoden), die Art der analysierten 
Proben sowie der Nachweis, dass die Proben repräsentativ sind (relevante Realproben, Anzahl der durchgeführten 
Tests). 

Werden Surrogate zur Prionenmessung verwendet, sollte ihre Relevanz begründet werden. Es ist eine Beurteilung 
der Stichhaltigkeit unter Berücksichtigung der bestehenden Unsicherheiten vorzunehmen; 

d) Risikoeindämmung nach folgenden Grundsätzen: 

Die wahrscheinliche Wirksamkeit der technischen Maßnahmen zur Risikoeindämmung ist zu analysieren. 

Diese Analyse muss normale und außergewöhnliche Prozessbedingungen/Notfallbedingungen berücksichtigen sowie 
eine Aufschlüsselung der Prozessabläufe enthalten. 

Zum Nachweis der Risikoeindämmung sind Angaben über Überwachungs- und Beobachtungsverfahren zu machen. 

Ist eine vollständige Eindämmung nicht zu erreichen, muss jedes potenzielle Risiko bewertet werden;
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e) Ermittlung interdependenter Prozesse nach folgenden Grundsätzen: 

Mögliche indirekte Auswirkungen, die die Risikominderungsfähigkeit eines bestimmten Verfahrens beeinflussen 
können, sind festzustellen. 

Indirekte Auswirkungen können sich aus der Beförderung, Lagerung und sicheren Beseitigung der Endprodukte und 
Nebenprodukte eines Verfahrens ergeben. 

f) vorgesehene Endverwendung der End- und Nebenprodukte nach folgenden Grundsätzen: 

Die vorgesehene Endverwendung der End- und Nebenprodukte eines Verfahrens muss angegeben werden. 

Die wahrscheinlichen Risiken für die Gesundheit von Mensch und Tier sind anhand der gemäß Buchstabe c 
bewerteten Risikominderung zu berechnen. 

2. Der Antrag ist zusammen mit Belegen einzureichen, insbesondere einem Ablaufdiagramm zur Erläuterung der Funk
tionsweise des Verfahrens, den in Nummer 1 Buchstabe c genannten Belegen sowie sonstigen Belegen zur Unter
mauerung der Erklärungen, die in dem in Nummer 1 festgelegten Rahmen gegeben werden. 

3. Der Antrag muss eine Kontaktadresse für die betroffene Partei (Name und vollständige Anschrift, Telefon- und/oder 
Faxnummer und/oder E-Mail-Adresse einer bestimmten zuständigen Kontaktperson als oder für den Antragsteller) 
enthalten.
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ANHANG VIII 

SAMMLUNG, BEFÖRDERUNG UND RÜCKVERFOLGBARKEIT 

KAPITEL I 

SAMMLUNG UND BEFÖRDERUNG 

Abschnitt 1 

Fahrzeuge und Behälter 

1. Ab dem Ausgangspunkt in der Herstellungskette gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 sind 
tierische Nebenprodukte und Folgeprodukte in fest verschlossenen, neuen Verpackungen oder abgedeckten, lecksiche
ren Behältern bzw. Fahrzeugen zu sammeln bzw. abzuholen und zu befördern. 

2. Fahrzeuge und wiederverwendbare Behälter sowie alle wiederverwendbaren Ausrüstungsgegenstände und Geräte, die 
mit tierischen Nebenprodukten oder mit Folgeprodukten – ausgenommen Folgeprodukte, die gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 767/2009 in Verkehr gebracht werden – in Berührung kommen und gemäß Anhang II der Verordnung (EG) 
Nr. 183/2005 gelagert und befördert werden, sind sauber zu halten. 

Sofern sie nicht ausschließlich zur Beförderung von bestimmten tierischen Nebenprodukten oder von Folgeprodukten 
so verwendet werden, dass eine Kreuzkontamination verhindert wird, müssen sie insbesondere 

a) vor der Verwendung sauber und trocken sein und 

b) nach jeder Verwendung gereinigt, gewaschen und/oder desinfiziert werden, soweit zur Verhinderung von Kreuz
kontaminationen erforderlich. 

3. In wiederverwendbaren Behältern darf, soweit zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen erforderlich, immer nur ein 
bestimmtes tierisches Nebenprodukt bzw. ein bestimmtes Folgeprodukt befördert werden. 

Wiederverwendbare Behälter dürfen jedoch, sofern dies von der zuständigen Behörde genehmigt wurde, zu folgenden 
Zwecken verwendet werden: 

a) zur Beförderung von verschiedenen tierischen Nebenprodukten oder Folgeprodukten, wenn sie zwischen den 
einzelnen Verwendungen so gereinigt und desinfiziert werden, dass eine Kreuzkontamination verhindert wird; 

b) zur Beförderung von tierischen Nebenprodukten oder von Folgeprodukten gemäß Artikel 10 Buchstabe f der 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 im Anschluss an ihre Verwendung zur Beförderung von Erzeugnissen für den 
menschlichen Verzehr, und zwar unter Bedingungen, bei denen eine Kreuzkontamination verhindert wird. 

4. Verpackungsmaterial ist als Abfall zu verbrennen oder mittels einer anderen nach den Unionsvorschriften zugelassenen 
Methode zu beseitigen. 

Abschnitt 2 

Temperaturbedingungen 

1. Um jegliche Gefährdung der Gesundheit von Mensch und Tier zu vermeiden, muss die Beförderung tierischer Neben
produkte, die zur Herstellung von Futtermittel-Ausgangserzeugnissen oder rohem Heimtierfutter bestimmt sind, bei 
einer geeigneten Temperatur – im Fall tierischer Nebenprodukte aus Fleisch und Fleischerzeugnissen, die für andere 
Zwecke als zum menschlichen Verzehr bestimmt sind, bei höchstens 7 °C – erfolgen, sofern die Produkte nicht zur 
Verfütterung gemäß Anhang II Kapitel I verwendet werden. 

2. Unverarbeitetes Material der Kategorie 3, das zur Herstellung von Futtermittel-Ausgangserzeugnissen oder Heimtier
futter bestimmt ist, muss gekühlt, tiefgefroren oder siliert gelagert und befördert werden, sofern es nicht 

a) innerhalb von 24 Stunden nach der Sammlung/Abholung bzw. nach Ende der Lagerung in gekühlter oder tief
gefrorener Form verarbeitet wird, wenn die anschließende Beförderung in Transportmitteln erfolgt, in denen die 
Lagertemperatur aufrechterhalten wird; 

b) im Fall von Milch, Erzeugnissen auf Milchbasis oder aus Milch gewonnenen Erzeugnissen, die keiner Behandlung 
gemäß Anhang X Kapitel II Abschnitt 4 Teil I unterzogen wurden, gekühlt in isolierten Behältern befördert wird, 
wenn eine Risikominderung durch andere Maßnahmen wegen der Materialeigenschaften nicht möglich ist. 

3. Für Kühltransporte verwendete Fahrzeuge müssen so konzipiert sein, dass während der gesamten Beförderungsdauer 
eine angemessene Temperatur aufrechterhalten werden kann und eine Überwachung der Temperatur möglich ist.
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Abschnitt 3 

Ausnahmeregelung für die Sammlung und die Beförderung von Material der Kategorie 3, das Milch, Erzeugnisse 
auf Milchbasis und aus Milch gewonnene Erzeugnisse umfasst 

Abschnitt 1 gilt nicht für die Sammlung und die Beförderung von Material der Kategorie 3, bestehend aus Milch, 
Erzeugnissen auf Milchbasis und aus Milch gewonnenen Erzeugnissen, durch Betreiber milchverarbeitender Betriebe, die 
gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassen sind, sofern sie Erzeugnisse abnehmen, die sie zuvor 
geliefert haben und dann zurückerhalten, vor allem von ihren Kunden. 

Abschnitt 4 

Ausnahmeregelung für die Sammlung und die Beförderung von Gülle 

Abweichend von Abschnitt 1 kann die zuständige Behörde die Sammlung und Beförderung von Gülle, die zwischen zwei 
Orten im selben landwirtschaftlichen Betrieb oder zwischen Landwirten und Verwendern im selben Mitgliedstaat verbracht 
wird, unter anderen Bedingungen zulassen, bei denen eine unannehmbare Gefährdung der Gesundheit von Mensch und 
Tier ausgeschlossen ist. 

KAPITEL II 

IDENTIFIZIERUNG 

1. Es sind alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass 

a) Sendungen mit tierischen Nebenprodukten und Folgeprodukten bei der Sammlung/Abholung am Herkunftsort der 
tierischen Nebenprodukte identifizierbar und voneinander getrennt sind und während der Beförderung identifizier
bar und voneinander getrennt bleiben; 

b) ein Kennzeichnungsstoff zur Identifizierung von tierischen Nebenprodukten oder von Folgeprodukten einer be
stimmten Kategorie nur für die Kategorie verwendet wird, für die seine Verwendung gemäß der vorliegenden 
Verordnung vorgeschrieben ist oder gemäß Nummer 4 festgelegt wird; 

c) Sendungen mit tierischen Nebenprodukten und Folgeprodukten von einem Mitgliedstaat in einen anderen Mitglied
staat in Verpackungen, Behältern oder Fahrzeugen versandt werden, die mit einer deutlich sichtbaren und zumin
dest während des Beförderungszeitraums haltbaren Farbcodierung zur Präsentation von Informationen gemäß der 
vorliegenden Verordnung auf der Oberfläche bzw. einem Teil der Oberfläche von Verpackungen, Behältern oder 
Fahrzeugen oder auf einem daran angebrachten Etikett oder Bildzeichen wie folgt gekennzeichnet sind: 

i) bei Material der Kategorie 1 mit schwarzer Farbe, 

ii) bei Material der Kategorie 2 (außer Gülle und Magen- und Darminhalt) mit gelber Farbe, 

iii) bei Material der Kategorie 3 mit grüner Farbe mit hohem Blauanteil, um eine klare Unterscheidung gegenüber 
den anderen Farben zu gewährleisten, 

iv) bei eingeführten Sendungen mit der Farbe für das betreffende Material gemäß den Ziffern i, ii und iii, und zwar 
sobald die Sendung die Grenzkontrollstelle am Ort des Eingangs in die Union passiert hat. 

2. Während der Beförderung und der Lagerung muss auf einem an der Verpackung, dem Behälter oder dem Fahrzeug 
befestigten Etikett 

a) die Kategorie der tierischen Nebenprodukte bzw. der Folgeprodukte deutlich angegeben und 

b) folgender Wortlaut gut sichtbar und leserlich angebracht sein: 

i) bei Material der Kategorie 3: „Nicht für den menschlichen Verzehr“; 

ii) bei Material der Kategorie 2 (außer Gülle und Magen- und Darminhalt) und Folgeprodukten aus Material der 
Kategorie 2: „Nicht zur Verfütterung“; soweit Material der Kategorie 2 jedoch zur Verfütterung an Tiere gemäß 
Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 entsprechend den Bedingungen des genannten 
Artikels bestimmt ist, muss das Etikett die Aufschrift „Zur Verfütterung an …“ tragen, mit dem Namen der 
spezifischen Tierarten, für deren Fütterung das Material bestimmt ist; 

iii) bei Material der Kategorie 1 und Folgeprodukten aus Material der Kategorie 1, die bestimmt sind 

— zur Beseitigung: „Nur zur Beseitigung“;
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— zur Herstellung von Heimtierfutter: „Nur zur Herstellung von Heimtierfutter“; 

— zur Herstellung eines Folgeprodukts gemäß Artikel 36 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009: „Nur zur 
Herstellung von Folgeprodukten. Nicht für den menschlichen Verzehr, nicht zur Verfütterung und nicht 
zur Ausbringung auf landwirtschaftliche Flächen“; 

iv) bei Milch, Erzeugnissen auf Milchbasis, aus Milch gewonnenen Erzeugnissen, Kolostrum und Kolostrum
erzeugnissen: „Nicht für den menschlichen Verzehr“; 

v) bei Gelatine aus Material der Kategorie 3: „Für Tierfutter geeignete Gelatine“; 

vi) bei Kollagen aus Material der Kategorie 3: „Für Tierfutter geeignete Gelatine“; 

vii) bei rohem Heimtierfutter: „Nur als Heimtierfutter“; 

viii) bei Fisch und aus Fischen gewonnenen Erzeugnissen, die zur Verfütterung an Fische bestimmt sind und vor 
dem Vertrieb behandelt und verpackt werden, deutlich und leserlich Name und Anschrift des Herkunfts
futtermittelbetriebs und 

— bei Fischmehl aus Wildfischen die Aufschrift: „Enthält ausschließlich Fischmehl aus Wildfischen – Zur 
Verfütterung an Zuchtfische aller Arten geeignet“; 

— bei Fischmehl aus Zuchtfischen die Aufschrift: „Enthält ausschließlich Fischmehl aus Zuchtfischen der 
Arten […] – Nur zur Verfütterung an Zuchtfische anderer Arten“; 

— bei Fischmehl aus Wild- und Zuchtfischen die Aufschrift: „Enthält Fischmehl aus Wild- und Zuchtfischen 
der Arten […] – Nur zur Verfütterung an Zuchtfische anderer Arten“; 

ix) bei Blutprodukten von Equiden für andere Zwecke als zur Verwendung in Futtermitteln: „Blut und Blut
produkte von Equiden. Nicht für den menschlichen Verzehr und nicht zur Verfütterung“; 

x) bei Hörnern, Hufen und anderem Material zur Herstellung von organischen Düngemitteln und Bodenverbes
serungsmitteln gemäß Anhang XIV Kapitel II Abschnitt 12: „Nicht für den menschlichen Verzehr und nicht 
zur Verfütterung“; 

xi) bei organischen Düngemitteln und Bodenverbesserungsmitteln: „Organische Düngemittel oder Bodenverbes
serungsmittel / Keine Beweidung durch Nutztiere und keine Verwendung der Pflanzen als Grünfutter für die 
Dauer von mindestens 21 Tagen nach der Ausbringung“; 

xii) bei Material zur Verfütterung gemäß Anhang VI Kapitel II Abschnitt 1 Name und Anschrift der Sammelstelle 
sowie der Hinweis „Nicht für den menschlichen Verzehr“; 

xiii) bei Gülle und Magen- und Darminhalt: „Gülle“; 

xiv) bei Zwischenerzeugnissen auf der äußeren Verpackung: „Ausschließlich für Arzneimittel / Tierarzneimittel / 
Medizinprodukte / aktive implantierbare medizinische Geräte / In-vitro-Diagnostika / Laborreagenzien“; 

xv) bei Proben für Forschungs- und Diagnosezwecke: „Für Forschungs- und Diagnosezwecke“ anstatt der Etiket
tenaufschrift in Buchstabe a; 

xvi) bei Handelsmustern: „Handelsmuster, nicht für den menschlichen Verzehr“ anstatt der Etikettenaufschrift in 
Buchstabe a; 

xvii) bei Ausstellungsstücken: „Ausstellungsstück, nicht für den menschlichen Verzehr“ anstatt der Etikettenauf
schrift in Buchstabe a. 

c) Das Etikett gemäß Buchstabe b Ziffer xi ist jedoch nicht vorgeschrieben für folgende organische Düngemittel und 
Bodenverbesserungsmittel: 

i) für Endverpackungen mit einem Gewicht von höchstens 50 kg zur Verwendung durch den Endverbraucher oder
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ii) für Bigbags mit einem Gewicht von höchstens 1 000 kg, sofern 

— die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem das organische Düngemittel oder das Bodenverbesserungs
mittel auf landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht werden soll, eine entsprechende Genehmigung erteilt hat, 

— die Bigbags die Aufschrift tragen, dass der Inhalt nicht zur Ausbringung auf landwirtschaftliche Flächen 
bestimmt ist, zu denen Nutztiere Zugang haben. 

3. Die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit zur Einrichtung von Systemen bzw. Festlegung zusätzlicher Vorschriften für 
die Farbcodierung von Verpackungen, Behältern oder Fahrzeugen, die für die Beförderung von tierischen Nebenpro
dukten und von Folgeprodukten eingesetzt werden, die aus ihrem Hoheitsgebiet stammen und dort verbleiben, sofern 
diese Systeme oder Vorschriften nicht zu Verwechslungen mit dem Farbcodierungssystem gemäß Nummer 1 Buchstabe 
c führen. 

4. Die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit zur Einrichtung von Systemen bzw. Festlegung zusätzlicher Vorschriften für 
die Kennzeichnung tierischer Nebenprodukte, die aus ihrem Hoheitsgebiet stammen und dort verbleiben, sofern diese 
Systeme oder Vorschriften nicht den Kennzeichnungsvorschriften für Folgeprodukte in Kapitel V dieses Anhangs 
entgegenstehen. 

5. Abweichend von den Nummern 3 und 4 können die Mitgliedstaaten die unter diesen Nummern genannten Systeme 
oder Vorschriften auf tierische Nebenprodukte anwenden, die aus ihrem Hoheitsgebiet stammen, aber nicht dort 
verbleiben sollen, wenn der Bestimmungsmitgliedstaat bzw. das Bestimmungsdrittland sein Einverständnis gegeben hat. 

6. Es gilt jedoch Folgendes: 

a) Die Nummern 1 und 2 dieses Kapitels finden keine Anwendung auf die Identifizierung von Material der Kategorie 
3, bestehend aus Milch, Erzeugnissen auf Milchbasis und aus Milch gewonnenen Erzeugnissen, durch Betreiber 
milchverarbeitender Betriebe, die gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassen sind, sofern diese 
Betreiber – vor allem von ihren Kunden – Erzeugnisse abnehmen, die sie zuvor geliefert haben und dann zurück
erhalten. 

b) Die zuständige Behörde kann die Identifizierung von Gülle, die zwischen zwei Orten im selben landwirtschaftlichen 
Betrieb oder zwischen Landwirten und Verwendern im selben Mitgliedstaat verbracht wird, abweichend von den 
Nummern 1 und 2, unter anderen Bedingungen zulassen. 

c) Mischfuttermittel gemäß Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe h der Verordnung (EG) Nr. 767/2009, die aus tierischen 
Nebenprodukten oder aus Folgeprodukten hergestellt wurden und gemäß Artikel 4 der genannten Verordnung als 
Futtermittel verpackt und in Verkehr gebracht werden, brauchen nicht gemäß Nummer 1 identifiziert und gemäß 
Nummer 2 etikettiert zu werden. 

KAPITEL III 

HANDELSPAPIERE UND VETERINÄRBESCHEINIGUNGEN 

1. Während der Beförderung muss den tierischen Nebenprodukten und den Folgeprodukten ein Handelspapier entspre
chend dem Muster in diesem Kapitel oder, sofern in dieser Verordnung vorgeschrieben, eine Veterinärbescheinigung 
beiliegen. 

Ein solches Dokument bzw. eine solche Bescheinigung ist jedoch nicht erforderlich, wenn 

a) Folgeprodukte aus Material der Kategorie 3, organische Düngemittel oder Bodenverbesserungsmittel innerhalb 
desselben Mitgliedstaats von Einzelhändlern an Endverwender, ausgenommen Unternehmer, geliefert werden; 

b) Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis und aus Milch gewonnene Erzeugnisse aus Material der Kategorie 3 gesammelt 
und an Betreiber milchverarbeitender Betriebe, die gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassen 
sind, zurückgegeben werden, sofern diese Betreiber – vor allem von ihren Kunden – Erzeugnisse abnehmen, die sie 
zuvor geliefert haben. 

c) Mischfuttermittel gemäß Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe h der Verordnung (EG) Nr. 767/2009, die aus tierischen 
Nebenprodukten oder aus Folgeprodukten hergestellt wurden, verpackt und etikettiert gemäß Artikel 4 der ge
nannten Verordnung in Verkehr gebracht werden. 

2. Das Handelspapier ist in mindestens dreifacher Ausfertigung vorzulegen (ein Original und zwei Kopien). Das Original 
muss der Sendung bis zu ihrem endgültigen Bestimmungsort beiliegen. Der Empfänger hat es aufzubewahren. Der 
Erzeuger hat eine Kopie und der Beförderer die andere Kopie aufzubewahren. 

Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass das Eintreffen der Sendungen mit Hilfe des TRACES-Systems oder anhand 
einer vierten Kopie des Handelspapiers nachgewiesen wird, die der Empfänger an den Erzeuger zurückschickt.
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3. Veterinärbescheinigungen müssen von der zuständigen Behörde ausgestellt und unterzeichnet sein. 

4. Tierischen Nebenprodukten und Folgeprodukten muss während der Beförderung innerhalb der Union ab dem Aus
gangspunkt in der Herstellungskette gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 ein Handelspapier 
entsprechend dem Muster in Nummer 6 beiliegen. 

Zusätzlich zur Genehmigung der Übermittlung von Informationen durch ein alternatives System gemäß Artikel 21 
Absatz 3 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 kann die zuständige Behörde jedoch auch erlauben, dass 
tierischen Nebenprodukten und Folgeprodukten, die in ihrem Hoheitsgebiet befördert werden, folgendes Dokument 
beigelegt wird: 

a) ein anderes Handelspapier, in Papierform oder in elektronischer Form, sofern dieses die in den Erläuterungen in 
Nummer 6 dieses Kapitels unter Buchstabe f aufgeführten Angaben enthält; 

b) ein Handelspapier, in dem die Materialmenge als Materialgewicht oder Materialvolumen oder als Anzahl Packstücke 
ausgedrückt wird. 

5. Die Aufzeichnungen und die zugehörigen Handelspapiere bzw. Veterinärbescheinigungen sind der zuständigen Be
hörde mindestens zwei Jahre lang zur Verfügung zu halten. 

6. Muster des Handelspapiers 

Erläuterungen 

a) Handelspapiere sind entsprechend dem Muster in diesem Kapitel vorzulegen. 

Das Handelspapier muss in der nummerierten Reihenfolge des Musters die zur Beförderung von tierischen Neben
produkten und Folgeprodukten erforderlichen Bestätigungen enthalten. 

b) Es ist in einer der Amtssprachen des Herkunftsmitgliedstaats und des Bestimmungsmitgliedstaats zu erstellen. 

Es kann jedoch auch in einer anderen Amtssprache der Union erstellt werden, sofern ihm eine amtliche Über
setzung beiliegt oder wenn dies zuvor mit der zuständigen Behörde des Bestimmungsmitgliedstaates vereinbart 
wurde. 

c) Das Original eines Handelspapiers besteht aus einem einzigen, zweiseitig beschriebenen Blatt oder, sofern mehr 
Text erforderlich ist, muss es in einer Form vorgelegt werden, in der alle Blätter nachweislich Teil eines integrierten 
Ganzen und untrennbar sind. 

d) Werden dem Handelspapier zur Identifizierung der Posten der Sendung zusätzliche Blätter hinzugefügt, gelten auch 
diese Blätter durch die Unterschrift der für die Sendung verantwortlichen Person auf jeder Seite als Bestandteil des 
Originals. 

e) Umfasst das Papier einschließlich der unter Buchstabe d aufgeführten zusätzlichen Blätter mehr als eine Seite, ist 
jede Seite am unteren Rand zu nummerieren [(Seitenzahl) von (Gesamtseitenzahl)] und am oberen Rand mit der 
Codenummer des Papiers zu versehen, die von der verantwortlichen Person vergeben wird. 

f) Das Original des Handelspapiers ist von der verantwortlichen Person auszufüllen und zu unterzeichnen. 

In dem Handelspapier ist Folgendes aufzuführen: 

i) das Datum, an dem das Material vom Betrieb genommen wurde; 

ii) die Warenbezeichnung, einschließlich 

— Identifizierung des Materials nach einer der Kategorien gemäß den Artikeln 8, 9 und 10 der Verordnung 
(EG) Nr. 1069/2009, 

— Tierart und spezifischer Verweis auf den betreffenden Buchstaben in Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 
1069/2009 bei Kategorie-3-Material und daraus gewonnenen Produkten, die zur Verfütterung bestimmt 
sind, und 

— falls zutreffend, die Nummer der Ohrmarke;
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iii) die Materialmenge, ausgedrückt als Volumen, Gewicht oder Anzahl Packstücke; 

iv) der Herkunftsort, von wo das Material versandt wird; 

v) Name und Anschrift des Beförderers des Materials; 

vi) Name und Anschrift des Empfängers und, falls zutreffend, seine Zulassungs- oder Registriernummer, die gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 bzw. den Verordnungen (EG) Nr. 852/2004, (EG) Nr. 853/2004 oder 
(EG) Nr. 183/2005 vergeben wurde; 

vii) falls zutreffend, die Zulassungs- oder Registriernummer des Herkunftsbetriebs bzw. der Herkunftsanlage, die 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 bzw. den Verordnungen (EG) Nr. 852/2004, (EG) Nr. 853/2004 
oder (EG) Nr. 183/2005 vergeben wurde, sowie Art und Methoden der Behandlung. 

g) Die Unterschrift der verantwortlichen Person ist in einer anderen Farbe als der Farbe des Vordrucks zu leisten. 

h) Die Bezugsnummer und die lokale Bezugsnummer des Papiers werden für dieselbe Sendung nur einmal vergeben.
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Handelspapier 

Für die Beförderung von nicht zum menschlichen Verzehr bestimmten tierischen Nebenprodukten und Folgeprodukten 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 innerhalb der Europäischen Union
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KAPITEL IV 

AUFZEICHNUNGEN 

Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

1. Die Aufzeichnungen gemäß Artikel 22 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 über tierische Nebenprodukte 
und Folgeprodukte, ausgenommen Mischfuttermittel gemäß Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe h der Verordnung (EG) Nr. 
767/2009, die aus tierischen Nebenprodukten oder aus Folgeprodukten hergestellt wurden und gemäß Artikel 4 der 
Verordnung (EG) Nr. 767/2009 in Verkehr gebracht werden, müssen Folgendes umfassen: 

a) eine Beschreibung 

i) der Tierart bei Material der Kategorie 3 und daraus gewonnenen Folgeprodukten, die zur Verwendung als 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse bestimmt sind, und, falls zutreffend, im Fall ganzer Schlachtkörper und Köpfe 
die Nummer der Ohrmarke; 

ii) der Materialmenge; 

b) im Fall von Aufzeichnungen der Versender von tierischen Nebenprodukten oder Folgeprodukten folgende Angaben: 

i) das Datum, an dem das Material vom Betrieb genommen wurde; 

ii) Name und Anschrift des Beförderers und des Empfängers und, falls zutreffend, ihre Zulassungs- oder Registrier
nummer; 

c) im Fall von Aufzeichnungen der Beförderer von tierischen Nebenprodukten oder Folgeprodukten folgende Anga
ben: 

i) das Datum, an dem das Material vom Betrieb genommen wurde; 

ii) den Herkunftsort, von wo das Material versandt wird; 

iii) Name und Anschrift des Empfängers und, falls zutreffend, seine Zulassungs- oder Registriernummer; 

d) im Fall von Aufzeichnungen der Empfänger von tierischen Nebenprodukten oder Folgeprodukten folgende An
gaben: 

i) das Datum der Anlieferung des Materials; 

ii) den Herkunftsort, von wo das Material versandt wird; 

iii) Name und Anschrift des Beförderers. 

2. Abweichend von Nummer 1 dieses Abschnitts brauchen Betreiber keine separaten Aufzeichnungen über die Angaben 
gemäß Nummer 1 Buchstabe a, Buchstabe b Ziffer i, Buchstabe c Ziffern i und iii sowie Buchstabe d Ziffern ii und iii 
zu verwahren, wenn sie zu jeder Sendung eine Kopie des in Kapitel III festgelegten Handelspapiers verwahren und die 
betreffenden Angaben zusammen mit den anderen Angaben gemäß Nummer 1 dieses Abschnitts zur Einsicht be
reithalten. 

3. Betreiber von Abfallverbrennungs- und Mitverbrennungsanlagen müssen Aufzeichnungen über die Mengen und Kate
gorien der verbrannten bzw. mitverbrannten tierischen Nebenprodukte und Folgeprodukte sowie über das jeweilige 
Datum führen, an dem diese Prozesse durchgeführt wurden. 

Abschnitt 2 

Zusätzliche Anforderungen im Fall einer Verwendung für besondere Fütterungszwecke 

Zusätzlich zu den Aufzeichnungen gemäß Abschnitt 1 müssen die Betreiber folgende Aufzeichnungen über relevantes 
Material führen, wenn tierische Nebenprodukte für besondere Fütterungszwecke gemäß Anhang VI Kapitel II verwendet 
werden: 

1. im Fall von Endverwendern die Menge des verwendeten Materials, die Tiere, an die es verfüttert werden soll, und der 
Zeitpunkt der Verwendung;
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2. im Fall von Sammelstellen: 

i) die gemäß Anhang VI Kapitel I Abschnitt 1 Nummer 4 gehandhabte oder behandelte Menge; 

ii) Name und Anschrift der einzelnen Endverwender, die das Material verwenden; 

iii) die Anlagen, denen das Material zwecks Verwendung angeliefert wird; 

iv) die versandte Menge und 

v) das Versanddatum. 

Abschnitt 3 

Anforderungen hinsichtlich bestimmter Pelztiere 

Betreiber von Betrieben gemäß Anhang II Kapitel I führen mindestens Aufzeichnungen über 

a) die Anzahl von Pelzen und Schlachtkörpern von Tieren, die mit Material ihrer eigenen Art gefüttert wurden, und 

b) jede Sendung, um die Rückverfolgbarkeit des Materials zu gewährleisten. 

Abschnitt 4 

Anforderungen an das Ausbringen bestimmter organischer Düngemittel und bestimmter Boden- 
verbesserungsmittel auf landwirtschaftliche Flächen 

Die Person, die für die landwirtschaftlichen Flächen verantwortlich ist, auf die organische Düngemittel und Bodenverbes
serungsmittel, ausgenommen Material gemäß Anhang II Kapitel II Absatz 2, ausgebracht werden und zu denen Nutztiere 
Zugang haben oder von denen Grünfutter zur Verfütterung an Nutztiere geschnitten wird, führt mindestens zwei Jahre 
lang Aufzeichnungen über 

1. die Mengen der ausgebrachten organischen Düngemittel und Bodenverbesserungsmittel; 

2. das Datum, an dem die organischen Düngemittel und die Bodenverbesserungsmittel ausgebracht wurden, und an 
welchen Orten dies erfolgte; 

3. das jeweilige Datum, an dem nach der Ausbringung der organischen Düngemittel oder Bodenverbesserungsmittel 
Nutztiere zum Weiden auf die landwirtschaftlichen Flächen gebracht wurden oder an dem Grünfutter zu Verfütte
rungszwecken geschnitten wurde. 

Abschnitt 5 

Anforderungen an tierische Nebenprodukte aus Wassertieren und an die Fütterung von Fischen 

Verarbeitungsanlagen, die Fischmehl oder andere Futtermittel aus Wassertieren herstellen, führen Aufzeichnungen über 

a) die täglich produzierten Mengen; 

b) die Herkunftstierart, einschließlich eines Hinweises darauf, ob die Wassertiere aus Wildfängen stammen oder in 
Aquakultur gezüchtet wurden; 

c) im Fall von Fischmehl aus Zuchtfischen, das zur Verfütterung an Zuchtfische einer anderen Art bestimmt ist, die 
wissenschaftliche Bezeichnung der Herkunftstierart. 

Abschnitt 6 

Anforderungen an das Verbrennen und Vergraben tierischer Nebenprodukte 

Im Fall des Verbrennens oder Vergrabens tierischer Nebenprodukte gemäß Artikel 19 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1069/2009 führt die für das Verbrennen bzw. Vergraben zuständige Person Aufzeichnungen über 

a) die Mengen, Kategorien und Tierarten der vergrabenen oder verbrannten tierischen Nebenprodukte; 

b) Datum und Ort des Verbrennens bzw. Vergrabens.
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Abschnitt 7 

Anforderungen an Fotogelatine 

Betreiber zugelassener Fotobetriebe gemäß Anhang XIV Kapitel II Abschnitt 11 führen Aufzeichnungen über den Kauf 
und die Verwendung von Fotogelatine sowie über die Beseitigung von Rückständen und überschüssigem Material. 

KAPITEL V 

KENNZEICHNUNG BESTIMMTER FOLGEPRODUKTE 

1. In Betrieben zur Verarbeitung von Material der Kategorien 1 oder 2 sind Folgeprodukte dauerhaft mit Glycerintrihep
tanoat (GTH) auf folgende Weise zu kennzeichnen: 

a) GTH wird Folgeprodukten zugegeben, die einer vorherigen thermischen Behandlung zur Sterilisierung bei einer 
Kerntemperatur von mindestens 80 °C unterzogen wurden und anschließend vor Rekontamination geschützt 
werden; 

b) alle Folgeprodukte enthalten eine Mindestkonzentration von 250 mg GTH pro kg Fett bei homogener Verteilung in 
der gesamten Substanz. 

2. Die Betreiber der Verarbeitungsbetriebe gemäß Nummer 1 müssen über ein System zur kontinuierlichen Überwachung 
und Aufzeichnung von Parametern verfügen, anhand dessen gegenüber der zuständigen Behörde nachgewiesen werden 
kann, dass die vorgeschriebene homogene GTH-Mindestkonzentration erreicht wird. 

Dieses Überwachungs- und Aufzeichnungssystem muss die Bestimmung des Gehalts an intaktem GTH als Triglycerid 
in einem gereinigten Petrolether-40-70-Extrakt anhand regelmäßig entnommener Stichproben ermöglichen. 

3. Die Kennzeichnung mit GTH ist nicht vorgeschrieben für 

a) flüssige Folgeprodukte, die für Biogas- oder Kompostieranlagen bestimmt sind; 

b) Folgeprodukte, die zur Verfütterung an Pelztiere gemäß Anhang II Kapitel I verwendet werden; 

c) Biodiesel, der gemäß Anhang IV Kapitel IV Abschnitt 2 Buchstabe D hergestellt wurde; 

d) Folgeprodukte, die gemäß Artikel 12 Buchstabe a Ziffer ii und Buchstabe b Ziffer ii, Artikel 13 Buchstabe a Ziffer ii 
und Buchstabe b Ziffer ii sowie Artikel 16 Buchstabe e der Verordnung (EG) Nr.1069/2009 gewonnen wurden, 
wenn diese Produkte 

i) durch ein geschlossenes, unumgehbares Fördersystem, das von der zuständigen Behörde genehmigt wurde, aus 
dem Verarbeitungsbetrieb für folgende Zwecke verbracht werden: 

— sofortige direkte Abfallverbrennung oder Mitverbrennung, 

— sofortige Verwendung nach einer für tierische Nebenprodukte der Kategorien 1 und 2 zugelassenen Methode 
gemäß Anhang IV Kapitel IV oder 

ii) für von der zuständigen Behörde genehmigte Forschungszwecke und sonstige spezifische Zwecke gemäß 
Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 bestimmt sind.
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ANHANG IX 

ANFORDERUNGEN AN BESTIMMTE ZUGELASSENE UND REGISTRIERTE BETRIEBE UND ANLAGEN 

KAPITEL I 

HERSTELLUNG VON HEIMTIERFUTTER 

Betriebe oder Anlagen zur Herstellung von Heimtierfutter gemäß Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EG) 
Nr. 1069/2009 müssen über geeignete Einrichtungen verfügen für 

a) die absolut sichere Lagerung und Behandlung des angelieferten Materials und 

b) die Beseitigung nicht verwendeter tierischer Nebenprodukte, die nach der Herstellung der Erzeugnisse übrig bleiben, 
gemäß der vorliegenden Verordnung; andernfalls muss dieses Material an eine Abfallverbrennungsanlage, eine Mitver
brennungsanlage, einen Verarbeitungsbetrieb oder – im Fall von Material der Kategorie 3 – an eine Biogas- oder 
Kompostieranlage gemäß den Artikeln 12, 13 und 14 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 sowie gemäß der 
vorliegenden Verordnung versandt werden. 

KAPITEL II 

BEHANDLUNG TIERISCHER NEBENPRODUKTE NACH IHRER SAMMLUNG 

Die Anforderungen dieses Kapitels gelten für die Lagerung tierischer Nebenprodukte gemäß Artikel 24 Absatz 1 Ziffer i 
der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 und für folgende Tätigkeiten, die die Behandlung tierischer Nebenprodukte nach 
ihrer Sammlung umfassen, gemäß Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe h der genannten Verordnung: 

a) Sortieren, 

b) Zerlegen, 

c) Kühlen, 

d) Einfrieren, 

e) Salzen oder Haltbarmachen mittels anderer Verfahren, 

f) Entfernen von Häuten und Fellen, 

g) Entfernen von spezifiziertem Risikomaterial, 

h) die Handhabung tierischer Nebenprodukte umfassende Tätigkeiten, die im Rahmen der Pflichten gemäß den Veterinär
vorschriften der Union ausgeführt werden, wie zum Beispiel Fleischuntersuchungen oder Probenahmen, 

i) Entseuchung/Pasteurisierung tierischer Nebenprodukte, die zur Umwandlung in Biogas oder zur Kompostierung be
stimmt sind, vor der Umwandlung oder Kompostierung in einem anderen Betrieb bzw. einer anderen Anlage gemäß 
Anhang V der vorliegenden Verordnung, 

j) Sieben. 

Abschnitt 1 

Allgemeine Anforderungen 

1. Anlagen und Einrichtungen, in denen die Zwischenverarbeitung erfolgt, müssen mindestens folgende Anforderungen 
erfüllen: 

a) Sie müssen von Straßen, über die eine Kontamination verbreitet werden kann, und von anderen Betrieben wie 
Schlachthöfen ausreichend abgeschirmt sein. Durch die Anordnung der Anlagen ist zu gewährleisten, dass Material 
der Kategorien 1 und 2 von der Anlieferung bis zum Versand vollständig von Material der Kategorie 3 getrennt 
bleibt, sofern es nicht in einem völlig separaten Gebäude untergebracht ist. 

b) Die Anlage muss über einen überdachten Ort für die Annahme und den Versand tierischer Nebenprodukte 
verfügen, sofern diese nicht mittels Installationen ein- und ausgeleitet werden, durch die eine Gefährdung der 
Gesundheit von Mensch oder Tier ausgeschlossen ist, wie etwa geschlossene Rohre für flüssige tierische Neben
produkte. 

c) Die Anlage muss so konzipiert sein, dass sie leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist. Die Fußböden müssen so 
beschaffen sein, dass Flüssigkeiten leicht abfließen können.
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d) Die Anlage muss über genügend Toiletten, Umkleideräume und Waschbecken für das Personal sowie gegebenenfalls 
über Büroräume verfügen, die Personen, die amtliche Kontrollen durchführen, nutzen können. 

e) In der Anlage muss es geeignete Vorkehrungen zum Schutz vor Schädlingen wie Insekten, Nagern und Vögeln 
geben. 

f) Soweit für die Erreichung der Ziele dieser Verordnung erforderlich, müssen die Anlagen über geeignete Lager
einrichtungen mit Temperaturregelung verfügen, die so leistungsfähig sind, dass die tierischen Nebenprodukte auf 
der erforderlichen Temperatur gehalten werden können, und die so konzipiert sind, dass die Temperaturen über
wacht und aufgezeichnet werden können. 

2. Die Anlage muss über geeignete Einrichtungen zur Reinigung und Desinfektion der Container oder Behälter verfügen, 
in denen die tierischen Nebenprodukte angeliefert werden, und der Fahrzeuge, ausgenommen Schiffe, in denen sie 
befördert werden. Es müssen geeignete Einrichtungen zum Desinfizieren von Fahrzeugrädern vorhanden sein. 

Abschnitt 2 

Hygienevorschriften 

1. Tierische Nebenprodukte sind so zu sortieren, dass jegliches Risiko einer Verbreitung von Tierkrankheiten vermieden 
wird. 

2. Während der gesamten Lagerdauer müssen tierische Nebenprodukte von anderen Erzeugnissen separat und so be
handelt und gelagert werden, dass eine Verbreitung von Krankheitserregern verhindert wird. 

3. Tierische Nebenprodukte sind bis zu ihrer Weitersendung ordnungsgemäß, d. h. auch unter angemessenen Tempera
turbedingungen, zu lagern. 

Abschnitt 3 

Verarbeitungsnormen für die Entseuchung/Pasteurisierung 

Die Entseuchung/Pasteurisierung gemäß Absatz 1 Ziffer i dieses Kapitels hat gemäß den Verarbeitungsnormen in An- 
hang V Kapitel I Abschnitt 1 Nummer 1 oder gemäß alternativen Umwandlungsparametern zu erfolgen, die gemäß 
Anhang V Kapitel III Abschnitt 2 Nummer 1 genehmigt wurden. 

KAPITEL III 

ANFORDERUNGEN AN DIE LAGERUNG VON FOLGEPRODUKTEN 

Abschnitt 1 

Allgemeine Anforderungen 

Die Anlagen und Einrichtungen zur Lagerung von Folgeprodukten müssen mindestens folgende Anforderungen erfüllen: 

1. Anlagen und Einrichtungen zur Lagerung von Folgeprodukten aus Material der Kategorie 3 dürfen sich nicht auf 
demselben Gelände wie Anlagen zur Lagerung von Folgeprodukten aus Material der Kategorien 1 oder 2 befinden, es 
sei denn, dass eine Kreuzkontamination durch die Anordnung und das Management der Anlagen, zum Beispiel durch 
Lagerung in völlig separaten Gebäuden, ausgeschlossen ist. 

2. Die Anlage muss 

a) über einen überdachten Ort für die Annahme und den Versand der Folgeprodukte verfügen, sofern diese nicht 

i) mittels Installationen ausgeleitet werden, durch die eine Gefährdung der Gesundheit von Mensch oder Tier 
ausgeschlossen ist, wie etwa geschlossene Rohre für flüssige Produkte, oder 

ii) verpackt, zum Beispiel in Bigbags, oder in abgedeckten, lecksicheren Containern oder Transportmitteln ange
liefert werden; 

b) so konzipiert sein, dass sie leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist. Die Fußböden müssen so beschaffen sein, 
dass Flüssigkeiten leicht abfließen können; 

c) über genügend Toiletten, Umkleideräume und Waschbecken für das Personal verfügen; 

d) über geeignete Vorkehrungen zum Schutz vor Schädlingen wie Insekten, Nagern und Vögeln verfügen. 

3. Die Anlage muss über geeignete Einrichtungen zur Reinigung und Desinfektion der Container oder Behälter verfügen, 
in denen die Folgeprodukte angeliefert werden, und der Fahrzeuge, ausgenommen Schiffe, in denen sie befördert 
werden. 

4. Die Folgeprodukte sind bis zu ihrer Weitersendung ordnungsgemäß zu lagern.
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Abschnitt 2 

Spezielle Anforderungen an die Lagerung von bestimmter Milch, bestimmten Erzeugnissen auf Milchbasis und 
bestimmten aus Milch gewonnenen Erzeugnissen 

1. Die Lagerung von Erzeugnissen gemäß Anhang X Kapitel II Abschnitt 4 Teil II erfolgt, um eine Gefährdung der 
Gesundheit von Mensch oder Tier zu verhindern, bei einer geeigneten Temperatur in einem diesem Zweck vorbehal
tenen zugelassenen oder registrierten Lagerbetrieb bzw. in einer solchen Anlage oder in einem diesem Zweck vor
behaltenen, abgetrennten Lagerbereich innerhalb eines zugelassenen oder registrierten Lagerbetriebs bzw. einer solchen 
Anlage. 

2. Enderzeugnisproben, die während der Lagerung oder zum Zeitpunkt der Auslagerung entnommen werden, müssen 
mindestens die mikrobiologischen Normen gemäß Anhang X Kapitel I erfüllen. 

KAPITEL IV 

REGISTRIERTE BETREIBER 

1. Betreiber registrierter Anlagen bzw. Betriebe oder andere registrierte Betreiber haben tierische Nebenprodukte und 
Folgeprodukte gemäß folgenden Bedingungen zu handhaben: 

a) Die Anlage muss so konzipiert sein, dass sie gegebenenfalls leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist; 

b) die Anlage muss über geeignete Vorkehrungen zum Schutz vor Schädlingen wie Insekten, Nagern und Vögeln 
verfügen; 

c) Installationen und Ausrüstung müssen gegebenenfalls in hygienisch einwandfreiem Zustand sein; 

d) tierische Nebenprodukte und Folgeprodukte müssen unter Bedingungen gelagert werden, bei denen eine Kontami
nation ausgeschlossen ist. 

2. Die Betreiber müssen Aufzeichnungen in einer der zuständigen Behörde zugänglichen Form führen. 

3. Registrierte Betreiber, die tierische Nebenprodukte oder Folgeprodukte befördern, ausgenommen die Beförderung 
zwischen Anlagen desselben Betreibers, müssen insbesondere 

a) Informationen zur Identifikation ihrer Fahrzeuge bereithalten, durch die die Verwendung der Fahrzeuge zur Beför
derung von tierischen Nebenprodukten oder von Folgeprodukten überprüft werden kann; 

b) ihre Fahrzeuge gegebenenfalls reinigen und desinfizieren; 

c) alle sonstigen erforderlichen Maßnahmen treffen, um eine Kontamination und die Verbreitung von auf Mensch oder 
Tier übertragbaren Krankheiten zu verhindern.
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ANHANG X 

FUTTERMITTEL-AUSGANGSERZEUGNISSE 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN DIE VERARBEITUNG UND DAS INVERKEHRBRINGEN 

Mikrobiologische Normen für Folgeprodukte 

Für Folgeprodukte gelten folgende mikrobiologische Normen: 

Enderzeugnisproben, die während oder unmittelbar nach der Auslagerung aus dem Verarbeitungsbetrieb entnommen 
werden, müssen folgende Normen erfüllen: 

Salmonellen: in 25 g nicht nachweisbar: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g, 

wobei 

n = Anzahl der zu untersuchenden Proben, 

m = Schwellenwert für die Keimzahl; das Ergebnis gilt als zufriedenstellend, wenn die Keimzahl in allen Proben m nicht 
überschreitet, 

M = Höchstwert für die Keimzahl; das Ergebnis gilt als nicht zufriedenstellend, wenn die Keimzahl in einer oder mehreren 
Proben größer oder gleich M ist, und 

c = Anzahl der Proben, bei denen die Keimzahl zwischen m und M liegen kann, wobei die Probe noch als zulässig gilt, 
wenn die Keimzahl in den anderen Proben m oder weniger beträgt. 

Die in diesem Kapitel genannten mikrobiologischen Normen gelten jedoch nicht für ausgeschmolzene Fette und für 
Fischöl aus der Verarbeitung tierischer Nebenprodukte, wenn von dem verarbeiteten tierischen Protein, das bei der 
Verarbeitung gewonnen wird, Proben genommen werden, um die Einhaltung dieser Normen sicherzustellen. 

KAPITEL II 

SPEZIELLE ANFORDERUNGEN AN VERARBEITETES TIERISCHES PROTEIN UND ANDERE 
FOLGEPRODUKTE 

Abschnitt 1 

Spezielle Anforderungen an verarbeitetes tierisches Protein 

A. Rohmaterial 

Zur Herstellung von verarbeitetem tierischem Protein dürfen nur tierische Nebenprodukte aus Material der Kategorie 3 
oder Erzeugnisse aus solchen tierischen Nebenprodukten, ausgenommen Material der Kategorie 3 gemäß Artikel 10 
Buchstaben n, o und p der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, verwendet werden. 

B. Verarbeitungsnormen 

1. Verarbeitetes tierisches Protein von Säugetieren muss der Verarbeitungsmethode 1 (Drucksterilisation) gemäß An
hang IV Kapitel III unterzogen worden sein. 

Jedoch 

a) dürfen Schweineblut oder Bestandteile von Schweinblut zur Herstellung von Blutmehl stattdessen einer der 
Verarbeitungsmethoden 1 bis 5 oder der Verarbeitungsmethode 7 gemäß Anhang IV Kapitel III unterzogen 
worden sein, sofern im Fall der Verarbeitungsmethode 7 eine Hitzebehandlung bei einer Kerntemperatur von 
80 °C angewandt wurde; 

b) darf verarbeitetes tierisches Protein von Säugetieren 

i) einer der Verarbeitungsmethoden 1 bis 5 oder der Verarbeitungsmethode 7 gemäß Anhang IV Kapitel III 
unterzogen worden sein, sofern es anschließend beseitigt oder als Verbrennungskraftstoff verwendet wird;
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ii) bei ausschließlicher Bestimmung zur Verwendung in Heimtierfutter einer der Verarbeitungsmethoden 1 bis 5 
oder der Verarbeitungsmethode 7 gemäß Anhang IV Kapitel III unterzogen worden sein, sofern es 

— in eigens dafür vorgesehenen Behältnissen befördert wird, die nicht zur Beförderung von tierischen 
Nebenprodukten oder Futtermitteln für Nutztiere verwendet werden, und 

— auf direktem Wege von einem Verarbeitungsbetrieb für Kategorie-3-Material zu dem Heimtierfutter
betrieb oder einem zugelassenen Lagerbetrieb versandt wird, von dem es wiederum auf direktem 
Wege zu einem Heimtierfutterbetrieb versandt wird. 

2. Nicht von Säugetieren stammendes verarbeitetes tierisches Protein, ausgenommen Fischmehl, muss einer der Ver
arbeitungsmethoden 1 bis 5 oder der Verarbeitungsmethode 7 gemäß Anhang IV Kapitel III unterzogen worden 
sein. 

3. Fischmehl muss 

a) einer der Verarbeitungsmethoden gemäß Anhang IV Kapitel III oder 

b) einer anderen Methode unterzogen worden sein, die gewährleistet, dass das Produkt den mikrobiologischen 
Normen für Folgeprodukte gemäß Kapitel I dieses Anhangs entspricht. 

C. Lagerung 

1. Verarbeitetes tierisches Protein ist in neuen oder sterilisierten Säcken zu verpacken und zu lagern oder in geeigneten 
Massengutbehältern oder in Lagerschuppen zu lagern. 

Es sind ausreichende Maßnahmen zu treffen, um die Kondensierung innerhalb von Behältern, Förderanlagen oder 
Aufzügen auf ein Mindestmaß zu begrenzen. 

2. Erzeugnisse in Förderanlagen, Aufzügen oder Behältern sind vor Zufallskontamination zu schützen. 

3. Ausrüstung für die Handhabung von verarbeitetem tierischem Protein ist sauber und trocken zu halten und muss 
über geeignete Inspektionsstellen verfügen, so dass auf Sauberkeit kontrolliert werden kann. 

Alle Lagervorrichtungen sind regelmäßig zu leeren und so zu reinigen, dass eine Kontamination verhindert wird. 

4. Verarbeitetes tierisches Protein muss trocken gehalten werden. 

Auslaufen und Kondensierung im Lagerbereich sind zu vermeiden. 

Abschnitt 2 

Spezielle Anforderungen an Blutprodukte 

A. Rohmaterial 

Zur Herstellung von Blutprodukten darf nur Blut gemäß Artikel 10 Buchstabe a und Artikel 10 Buchstabe b Ziffer i 
der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 verwendet werden. 

B. Verarbeitungsnormen 

Blutprodukte müssen 

a) einer der Verarbeitungsmethoden 1 bis 5 oder der Verarbeitungsmethode 7 gemäß Anhang IV Kapitel III oder 

b) einer anderen Methode unterzogen worden sein, die gewährleistet, dass das Blutprodukt den mikrobiologischen 
Normen für Folgeprodukte gemäß Kapitel I dieses Anhangs entspricht. 

Abschnitt 3 

Spezielle Anforderungen an ausgeschmolzene Fette, Fischöl und Fettderivate aus Material der Kategorie 3 

A. Rohmaterial 

1. Ausgeschmolzene Fette 

Zur Herstellung von ausgeschmolzenem Fett darf ausschließlich Material der Kategorie 3, ausgenommen Material 
der Kategorie 3 gemäß Artikel 10 Buchstaben i, j, n, o und p der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, verwendet 
werden.
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2. Fischöl 

Zur Herstellung von Fischöl darf ausschließlich Material der Kategorie 3 gemäß Artikel 10 Buchstaben i und j der 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 sowie Material der Kategorie 3 von Wassertieren gemäß Artikel 10 Buchstaben e 
und f der genannten Verordnung verwendet werden. 

B. Verarbeitungsnormen 

Sofern das Fischöl oder die ausgeschmolzenen Fette nicht gemäß Anhang III Abschnitte VIII bzw. XII der Verordnung 
(EG) Nr. 853/2004 hergestellt wurden, sind ausgeschmolzene Fette nach einer der Verarbeitungsmethoden 1 bis 5 oder 
der Verarbeitungsmethode 7 herzustellen, und Fischöle dürfen hergestellt werden 

a) nach einer der Verarbeitungsmethoden 1 bis 7 gemäß Anhang IV Kapitel III oder 

b) nach einer anderen Methode, die gewährleistet, dass das Produkt den mikrobiologischen Normen für Folgeprodukte 
gemäß Kapitel I dieses Anhangs entspricht. 

Ausgeschmolzene Wiederkäuerfette sind so zu reinigen, dass der Rest an unlöslichen Unreinheiten insgesamt 0,15 
Gew.-% nicht überschreitet. 

Fettderivate aus ausgeschmolzenen Fetten oder Fischöl der Kategorie 3 sind nach einer der Verarbeitungsmethoden 
gemäß Anhang IV Kapitel III herzustellen. 

C. Hygienevorschriften 

Soweit ausgeschmolzene Fette oder Fischöl verpackt sind, müssen sie in neue oder gegebenenfalls gereinigte und 
desinfizierte Behältnisse abgefüllt worden sein, um eine Kontamination zu verhindern, und es sind alle nötigen 
Vorkehrungen zu treffen, um eine Rekontamination zu verhindern. 

Soweit die Erzeugnisse als Massengut versandt werden sollen, müssen Leitungen, Pumpen, Tanks sowie alle sonstigen 
Massengutcontainer bzw. Massenguttankwagen, die zur Beförderung der Erzeugnisse vom Herstellungsbetrieb direkt 
auf das Schiff, zu Küstentankanlagen oder direkt zu Betrieben verwendet werden, vor der Verwendung sauber sein. 

Abschnitt 4 

Spezielle Anforderungen an Milch, Kolostrum und bestimmte andere aus Milch oder Kolostrum gewonnene 
Erzeugnisse 

T e i l I 

A l l g e m e i n e A n f o r d e r u n g e n 

A. Rohmaterial 

Zur Herstellung von Milch, Erzeugnissen auf Milchbasis und aus Milch gewonnenen Erzeugnissen darf ausschließlich 
Milch gemäß Artikel 10 Buchstabe e der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, ausgenommen Zentrifugen- oder Separa
torenschlamm, sowie Milch gemäß Artikel 10 Buchstaben f und h der genannten Verordnung verwendet werden. 

Kolostrum darf nur verwendet werden, wenn es von lebenden Tieren stammt, bei denen keine Anzeichen einer über 
das Kolostrum auf Mensch oder Tier übertragbaren Krankheit vorlagen. 

B. Verarbeitungsnormen 

1. Milch muss einer der folgenden Behandlungen unterzogen werden: 

1.1. Sterilisation mit einem F 0 -Wert (*) von mindestens 3; 

1.2. UHT (**) in Kombination mit 

a) einem anschließenden physikalischen Verfahren, nämlich 

i) Trocknung – im Fall von Milch, die zur Verfütterung bestimmt ist, gekoppelt mit einer zusätzlichen 
Erhitzung auf mindestens 72 °C oder 

ii) Senkung des pH-Werts auf unter 6 mindestens eine Stunde lang; 

b) der Bedingung, dass die Milch, das Erzeugnis auf Milchbasis oder das aus Milch gewonnene Erzeugnis 
mindestens 21 Tage vor dem Versand hergestellt wurde und dass während dieses Zeitraums im Herkunfts
mitgliedstaat kein Fall von Maul- und Klauenseuche aufgetreten ist;
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(*) F 0 ist die errechnete abtötende Wirkung auf Bakteriensporen. Bei einem F 0 -Wert von 3 wurde die kälteste Stelle im Erzeugnis so 
erhitzt, dass dieselbe abtötende Wirkung erreicht wird wie durch dreiminütige Erhitzung und Kühlung bei einer Temperatur von 
121 °C (250 °F). 

(**) UHT = Ultrahocherhitzung auf 132 °C für mindestens eine Sekunde.



1.3. zweimalige HTST (*); 

1.4. HTST in Kombination mit 

a) einem anschließenden physikalischen Verfahren, nämlich 

i) Trocknung – im Fall von Milch, die zur Verfütterung bestimmt ist, gekoppelt mit einer zusätzlichen 
Erhitzung auf mindestens 72 °C oder 

ii) Senkung des pH-Werts auf unter 6,0 mindestens eine Stunde lang; 

b) der Bedingung, dass die Milch, das Erzeugnis auf Milchbasis oder das aus Milch gewonnene Erzeugnis 
mindestens 21 Tage vor dem Versand hergestellt wurde und dass während dieses Zeitraums im Herkunfts
mitgliedstaat kein Fall von Maul- und Klauenseuche aufgetreten ist. 

2. Erzeugnisse auf Milchbasis und aus Milch gewonnene Erzeugnisse müssen entweder mindestens einer der in 
Nummer 1 genannten Behandlungen unterzogen oder aus Milch hergestellt werden, die gemäß Nummer 1 
behandelt wurde. 

3. Molke, die zur Verfütterung an Tiere von Arten bestimmt ist, die für die Maul- und Klauenseuche empfänglich 
sind, und aus Milch gewonnen wird, die gemäß Nummer 1 behandelt wurde, 

a) darf entweder frühestens 16 Stunden nach Gerinnung der Milch abgeschöpft werden und muss vor ihrer 
Beförderung zu den Tierhaltungsbetrieben einen pH-Wert von weniger als 6 aufweisen oder 

b) muss mindestens 21 Tage vor dem Versand hergestellt worden sein, wobei während dieses Zeitraums im 
Herkunftsmitgliedstaat kein Fall von Maul- und Klauenseuche aufgetreten ist. 

4. Zusätzlich zu den Anforderungen gemäß den Nummern 1, 2 und 3 müssen Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis 
und aus Milch gewonnene Erzeugnisse folgende Anforderungen erfüllen: 

4.1. Nach Abschluss der Verarbeitung müssen alle nötigen Vorkehrungen getroffen werden, um eine Kontamination 
der Erzeugnisse zu verhindern; 

4.2. das Enderzeugnis muss mit dem Hinweis versehen werden, dass es Material der Kategorie 3 enthält und nicht 
zum menschlichen Verzehr bestimmt ist, und 

a) in neue Behältnisse abgefüllt oder 

b) als Massengut in Containern oder sonstigen Transportmitteln befördert werden, die vor ihrer Verwendung 
gründlich gereinigt und desinfiziert wurden. 

5. Rohmilch muss unter hygienisch einwandfreien Bedingungen gewonnen werden. 

6. Kolostrum und Kolostrumerzeugnisse müssen 

6.1. von Rindern aus Betrieben gewonnen werden, in denen alle Rinderbestände amtlich anerkannt tuberkulosefrei, 
amtlich anerkannt brucellosefrei und amtlich anerkannt leukosefrei gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben d, f und 
j der Richtlinie 64/432/EWG sind; 

6.2. mindestens 21 Tage vor dem Versand hergestellt worden sein, wobei während dieses Zeitraums im Herkunfts
mitgliedstaat kein Fall von Maul- und Klauenseuche aufgetreten ist; 

6.3. einer einmaligen HTST (*) unterzogen worden sein; 

6.4. die in Nummer 4 dieses Teils genannten Anforderungen erfüllen.
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(*) HTST = Kurzzeiterhitzung auf 72 °C für mindestens 15 Sekunden oder Behandlung mit gleichwertigem Pasteurisierungseffekt, bei dem 
eine Negativreaktion auf einen Phosphatasetest gewährleistet ist.



T e i l I I 

A u s n a h m e r e g e l u n g f ü r d a s I n v e r k e h r b r i n g e n v o n M i l c h , d i e n a c h n a t i o n a l e n 
N o r m e n v e r a r b e i t e t w u r d e 

1. Die Anforderungen gemäß den Nummern 2 und 3 dieses Teils gelten für die Verarbeitung, Verwendung und Lagerung 
von Milch, Erzeugnissen auf Milchbasis und aus Milch gewonnenen Erzeugnissen aus Material der Kategorie 3 gemäß 
Artikel 10 Buchstabe e der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, ausgenommen Zentrifugen- oder Separatorenschlamm, 
sowie von Milch gemäß Artikel 10 Buchstaben f und h der genannten Verordnung, die nicht gemäß Teil I dieses 
Abschnitts hergestellt wurden. 

2. Die zuständige Behörde erteilt milchverarbeitenden Betrieben, die nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 
zugelassen oder registriert sind, die Genehmigung, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis oder aus Milch gewonnene 
Erzeugnisse für die in Nummer 3 dieses Teils genannten Zwecke zu liefern, sofern der betreffende Betrieb die Rück
verfolgbarkeit der Erzeugnisse sicherstellt. 

3. Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis und aus Milch gewonnene Erzeugnisse dürfen als Futtermittel-Ausgangserzeugnisse 
geliefert und verwendet werden 

a) in dem betreffenden Mitgliedstaat und in Grenzgebieten, für die die betreffenden Mitgliedstaaten eine entspre
chende Vereinbarung getroffen haben, im Fall von Folgeprodukten, einschließlich Weißwasser, die mit Rohmilch 
und/oder Milch in Berührung gekommen sind, die entsprechend den Vorschriften für die Hitzebehandlung in 
Anhang III Abschnitt IX Kapitel II Nummer II.1 Buchstaben a oder b der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 
pasteurisiert wurde, wenn diese Folgeprodukte einer der nachstehenden Behandlungen unterzogen wurden: 

i) UHT; 

ii) Sterilisierungsverfahren, bei dem entweder ein Fc-Wert von mindestens 3 erreicht wird oder das 15 Minuten 
lang bei einer Temperatur von mindestens 115 °C oder unter Anwendung einer gleichwertigen Kombination 
aus Temperatur und Zeit durchgeführt wurde; 

iii) andere Pasteurisierung oder Sterilisation als gemäß den Bestimmungen in Nummer ii, gefolgt von 

— im Fall von Milchpulver, Milchpulvererzeugnissen oder aus Milch gewonnenen Erzeugnissen einem Trock
nungsverfahren, 

— im Fall von Sauermilcherzeugnissen einem Verfahren, bei dem der pH-Wert gesenkt und mindestens eine 
Stunde lang auf unter 6 gehalten wird; 

b) in dem betreffenden Mitgliedstaat 

i) im Fall von Folgeprodukten, einschließlich Weißwasser, die mit Milch in Berührung gekommen sind, die nur 
entsprechend den Vorschriften für die Hitzebehandlung in Anhang III Abschnitt IX Kapitel II Nummer II.1 
Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 pasteurisiert wurde, sowie von Molke, die aus nicht hitzebe
handelten Erzeugnissen auf Milchbasis gewonnen und frühestens 16 Stunden nach der Gerinnung abgeschöpft 
wurde sowie vor der Lieferung zu Verfütterungszwecken einen pH-Wert unter 6 aufweist, sofern diese Produkte 
an eine begrenzte Anzahl zugelassener Tierhaltungsbetriebe versandt werden, die auf der Grundlage der Risiko
bewertung festgelegt wurde, die die betroffenen Mitgliedstaaten bei der Erstellung ihrer Notfallpläne für epizoo
tische Krankheiten, insbesondere die Maul- und Klauenseuche, für den günstigsten und den schlimmsten Fall 
vorgenommen haben; 

ii) im Fall von Roherzeugnissen, einschließlich Weißwasser, die mit Rohmilch und anderen Erzeugnissen in 
Berührung gekommen sind, für die die Behandlungen gemäß Buchstabe a und Buchstabe b Ziffer i nicht 
gewährleistet werden können, sofern sie an eine begrenzte Anzahl zugelassener Tierhaltungsbetriebe versandt 
werden, die auf der Grundlage einer Risikobewertung festgelegt wurde, die die betroffenen Mitgliedstaaten bei 
der Erstellung ihrer Notfallpläne für epizootische Krankheiten, insbesondere die Maul- und Klauenseuche, für 
den günstigsten und den schlimmsten Fall vorgenommen haben, und sofern die in den zugelassenen Betrieben 
gehaltenen Tiere nur wie folgt befördert werden können: 

— entweder auf direktem Wege zu einem Schlachthof im selben Mitgliedstaat oder 

— in einen anderen Betrieb im selben Mitgliedstaat, für den die zuständige Behörde garantiert, dass für die 
Maul- und Klauenseuche empfängliche Tiere den Betrieb nur entweder zur Beförderung auf direktem Wege 
zu einem Schlachthof im selben Mitgliedstaat oder, falls die Tiere an einen Betrieb versandt werden, der die 
in Ziffer ii genannten Produkte nicht verfüttert, nach einer Frist von 21 Tagen nach Einstellung der Tiere 
verlassen dürfen. 

4. Die zuständige Behörde kann die Lieferung von Kolostrum, das die Bedingungen gemäß Teil I Abschnitt B Nummer 6 
nicht erfüllt, von einem Landwirt an einen anderen Landwirt innerhalb desselben Mitgliedstaats zu Zwecken der 
Verfütterung genehmigen, wenn mögliche Gesundheitsrisiken ausgeschlossen sind.
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T e i l I I I 

S p e z i e l l e A n f o r d e r u n g e n a n Z e n t r i f u g e n - o d e r S e p a r a t o r e n s c h l a m m 

Material der Kategorie 3, das Zentrifugen- oder Separatorenschlamm enthält, muss einer Hitzebehandlung von 60 
Minuten Dauer bei mindestens 70 °C oder von 30 Minuten Dauer bei mindestens 80 °C unterzogen worden sein, bevor 
es zur Verfütterung an Nutztiere in Verkehr gebracht werden darf. 

Abschnitt 5 

Spezielle Anforderungen an Gelatine und hydrolysiertes Protein 

A. Rohmaterial 

Zur Herstellung von Gelatine und hydrolysiertem Protein dürfen nur tierische Nebenprodukte aus Material der 
Kategorie 3 oder Erzeugnisse aus solchen tierischen Nebenprodukten, ausgenommen Material gemäß Artikel 10 Buch
staben m, n, o und p der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, verwendet werden. 

B. Verarbeitungsnormen für Gelatine 

1. Sofern die Gelatine nicht gemäß Anhang III Abschnitt XIV der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 hergestellt wird, ist 
sie nach einem Verfahren herzustellen, das gewährleistet, dass Material der Kategorie 3 einer Säure- oder Laugenbe
handlung unterzogen und danach einmal oder mehrmals gespült wird. 

Der pH-Wert ist dann entsprechend anzupassen. Gelatine muss durch ein- oder mehrfaches Erhitzen mit anschlie
ßender Reinigung durch Filtrieren und Sterilisieren extrahiert werden. 

2. Nach Anwendung der Verfahren gemäß Nummer 1 kann die Gelatine getrocknet und gegebenenfalls pulverisiert 
oder gepresst werden. 

3. Die Verwendung von anderen Konservierungsstoffen als Schwefeldioxid und Wasserstoffperoxid ist verboten. 

C. Sonstige Anforderungen an Gelatine 

Gelatine muss unter hygienisch einwandfreien Bedingungen umhüllt, verpackt, gelagert und befördert werden. 

Insbesondere gilt Folgendes: 

a) Es muss ein Raum oder ein diesem Zweck vorbehaltener Bereich zur Lagerung des Umhüllungs- und Verpackungs
materials vorhanden sein; 

b) das Umhüllen und Verpacken hat in einem diesem Zweck vorbehaltenen Raum oder Bereich zu erfolgen. 

D. Verarbeitungsnormen für hydrolysiertes Protein 

Hydrolysiertes Protein muss nach einem Verfahren hergestellt werden, bei dem gewährleistet ist, dass eine etwaige 
Kontamination auf ein Mindestmaß beschränkt wird. Hydrolysiertes Protein von Wiederkäuern muss ein Molekular
gewicht unter 10 000 Dalton haben. 

Zusätzlich zu den Anforderungen gemäß Nummer 1 sind hydrolysierte Proteine, die ganz oder teilweise von Häuten 
und Fellen von Wiederkäuern stammen, in einer Verarbeitungsanlage zu erzeugen, die ausschließlich der Herstellung 
von hydrolysiertem Protein vorbehalten ist, und zwar nach einem Verfahren, bei dem Rohmaterial der Kategorie 3 
durch Salzen, Kalken und intensives Waschen vorbereitet wird und anschließend 

a) mehr als 3 Stunden lang bei einer Temperatur von über 80 °C einem pH-Wert von über 11 ausgesetzt und danach 
30 Minuten lang bei einer Temperatur von über 140 °C und einem Druck von über 3,6 bar hitzebehandelt wird, 
oder 

b) einem pH-Wert von 1 bis 2 und anschließend einem pH-Wert von über 11 ausgesetzt und danach 30 Minuten 
lang bei einer Temperatur von 140 °C und einem Druck von 3 bar hitzebehandelt wird. 

Abschnitt 6 

Spezielle Anforderungen an Dicalciumphosphat 

A. Rohmaterial 

Zur Herstellung von Dicalciumphosphat dürfen nur tierische Nebenprodukte aus Material der Kategorie 3 oder 
Erzeugnisse aus solchen tierischen Nebenprodukten, ausgenommen Material gemäß Artikel 10 Buchstaben m, n, o 
und p der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, verwendet werden.
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B. Verarbeitungsnormen 

1. Dicalciumphosphat muss nach einem Verfahren hergestellt werden, das folgende drei Stufen umfasst: 

a) In der ersten Stufe wird das gesamte Knochenmaterial der Kategorie 3 fein gemahlen, durch Zugabe von 
heißem Wasser entfettet und mindestens zwei Tage lang mit verdünnter Salzsäure (bei einer Konzentration 
von mindestens 4 % und einem pH-Wert von unter 1,5) behandelt; 

b) in der zweiten Stufe wird im Anschluss an das in Buchstabe a vorgesehene Verfahren die so entstandene 
Phosphorlauge gekalkt, bis ein Dicalciumphosphat-Präzipitat mit einem pH-Wert von 4 bis 7 entsteht; 

c) in der letzten Stufe wird das Präzipitat bei einer Eintrittstemperatur von 65 bis 325 °C und einer Endtemperatur 
von 30 bis 65 °C heißluftgetrocknet. 

2. Wird Dicalciumphosphat aus entfetteten Knochen gewonnen, ist es aus Knochen gemäß Artikel 10 Buchstabe a der 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 zu gewinnen. 

Abschnitt 7 

Spezielle Anforderungen an Tricalciumphosphat 

A. Rohmaterial 

Zur Herstellung von Tricalciumphosphat dürfen nur tierische Nebenprodukte aus Material der Kategorie 3 oder 
Erzeugnisse aus solchen tierischen Nebenprodukten, ausgenommen Material gemäß Artikel 10 Buchstaben m, n, o 
und p der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, verwendet werden. 

B. Verarbeitungsnormen 

Tricalciumphosphat muss nach einem Verfahren hergestellt werden, bei dem Folgendes gewährleistet ist: 

a) Das gesamte Knochenmaterial der Kategorie 3 wird fein gemahlen und durch Zugabe von heißem Wasser im 
Gegenstrom entfettet (Knochenpartikel von weniger als 14 mm); 

b) es erfolgt eine kontinuierliche Hitzebehandlung mit Dampf von 30 Minuten Dauer bei 145 °C und 4 bar; 

c) der Proteinsud wird durch Zentrifugieren vom Hydroxyapatit (Tricalciumphosphat) getrennt; 

d) das Tricalciumphosphat wird nach der Lufttrocknung bei 200 °C im Wirbelschichtverfahren zu Granulat verarbei
tet. 

Abschnitt 8 

Spezielle Anforderungen an Kollagen 

A. Rohmaterial 

Zur Herstellung von Kollagen dürfen nur tierische Nebenprodukte aus Material der Kategorie 3 oder Erzeugnisse aus 
solchen tierischen Nebenprodukten, ausgenommen Material gemäß Artikel 10 Buchstaben m, n, o und p der Verord
nung (EG) Nr. 1069/2009, verwendet werden. 

B. Verarbeitungsnormen 

1. Sofern das Kollagen nicht gemäß den einschlägigen Vorschriften in Anhang III Abschnitt XV der Verordnung (EG) 
Nr. 853/2004 hergestellt wird, ist es nach einem Verfahren herzustellen, das gewährleistet, dass unverarbeitetes 
Material der Kategorie 3 eine Waschung und pH-Einstellung mit Säure oder Base durchläuft und danach einmal 
oder mehrmals gespült, filtriert und extrudiert wird. 

Nach dieser Behandlung kann das Kollagen getrocknet werden. 

2. Die Verwendung anderer als der nach Unionsrecht zugelassenen Konservierungsstoffe ist verboten. 

C. Sonstige Anforderungen 

Kollagen muss unter hygienisch einwandfreien Bedingungen umhüllt, verpackt, gelagert und befördert werden. Ins
besondere gilt Folgendes: 

a) Es muss ein Raum oder ein diesem Zweck vorbehaltener Bereich zur Lagerung des Umhüllungs- und Verpackungs
materials vorhanden sein; 

b) das Umhüllen und Verpacken hat in einem diesem Zweck vorbehaltenen Raum oder Bereich zu erfolgen.
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Abschnitt 9 

Spezielle Anforderungen an Eiprodukte 

A. Rohmaterial 

Zur Herstellung von Eiprodukten dürfen nur tierische Nebenprodukte gemäß Artikel 10 Buchstaben e und f sowie 
Artikel 10 Buchstabe k Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 verwendet werden. 

B. Verarbeitungsnormen 

Eiprodukte müssen 

a) einer der Verarbeitungsmethoden 1 bis 5 oder der Verarbeitungsmethode 7 gemäß Anhang IV Kapitel III unter
zogen worden sein; 

b) einer anderen Methode nach Parametern unterzogen worden sein, bei der gewährleistet ist, dass die Produkte den 
mikrobiologischen Normen für Folgeprodukte gemäß Kapitel I entsprechen, oder 

c) nach den Anforderungen an Eier und Eiprodukte gemäß Anhang III Abschnitt X Kapitel I, II und III der Verord
nung (EG) Nr. 853/2004 behandelt worden sein. 

Abschnitt 10 

Spezielle Anforderungen an bestimmtes Material der Kategorie 3 

Material der Kategorie 3, bestehend aus Erzeugnissen tierischen Ursprungs oder Lebensmitteln, die Erzeugnisse tierischen 
Ursprungs enthalten, die nicht mehr zum menschlichen Verzehr bestimmt sind aus kommerziellen Gründen oder auf
grund von Herstellungs- oder Verpackungsmängeln oder Mängeln, von denen keine Gefahr für die Gesundheit von 
Mensch oder Tier ausgeht, gemäß Artikel 10 Buchstabe f der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 darf zur Verfütterung 
an Nutztiere in Verkehr gebracht werden, sofern 

a) das Material nicht aus Material tierischen Ursprungs besteht oder mit Material tierischen Ursprungs in Berührung 
gekommen ist, das nicht wie folgt verarbeitet wurde: 

i) gemäß den Bestimmungen der vorliegenden Verordnung, 

ii) gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe m der Verordnung (EG) Nr. 852/2004; 

b) alle nötigen Vorkehrungen getroffen wurden, um eine Kontamination des Materials zu verhindern. 

KAPITEL III 

ANFORDERUNGEN AN BESTIMMTES FISCHFUTTER UND BESTIMMTE FISCHKÖDER 

1. Tierische Nebenprodukte aus Fischen oder wirbellosen Wassertieren sowie daraus gewonnene Folgeprodukte, die zur 
Verfütterung an Zuchtfische oder andere Aquakulturarten bestimmt sind, müssen 

a) getrennt von Material gehandhabt und verarbeitet werden, das für diesen Zweck nicht zugelassen ist; 

b) stammen 

i) von wildlebenden Fischen oder anderen Wassertieren, ausgenommen Meeressäugetiere, die für Handelszwecke 
angelandet werden, oder von tierischen Nebenprodukten aus wildlebenden Fischen, die aus Betrieben zur 
Herstellung von Fischerzeugnissen für den menschlichen Verzehr stammen, oder 

ii) von Zuchtfischen, sofern sie an Zuchtfische einer anderen Art verfüttert werden; 

c) in einem Verarbeitungsbetrieb nach einer Methode verarbeitet werden, bei der ein mikrobiologisch sicheres Pro
dukt, auch im Hinblick auf Erreger von Fischkrankheiten, gewährleistet ist. 

2. Die zuständige Behörde kann zur Verhütung unannehmbarer Risiken einer Übertragung von Krankheiten auf Mensch 
oder Tier Bedingungen für folgende Verwendungszwecke von Wassertieren sowie von wirbellosen Wasser- und Land
tieren festlegen: 

a) als Futtermittel für Zuchtfische oder wirbellose Wassertiere, wenn die tierischen Nebenprodukte nicht gemäß 
Nummer 1 Buchstabe c verarbeitet wurden; 

b) als Fischköder, einschließlich Köder für wirbellose Wassertiere.
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ANHANG XI 

ORGANISCHE DÜNGEMITTEL UND BODENVERBESSERUNGSMITTEL 

KAPITEL I 

ANFORDERUNGEN AN UNVERARBEITETE GÜLLE, VERARBEITETE GÜLLE UND AUS DIESER 
GEWONNENE FOLGEPRODUKTE 

Abschnitt 1 

Unverarbeitete Gülle 

1. Der Handel mit unverarbeiteter Gülle von anderen Tierarten als Geflügel und Equiden zwischen Mitgliedstaaten 
unterliegt, abgesehen davon, dass der Bestimmungsmitgliedstaat gemäß Artikel 48 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1069/2009 seine Zustimmung erteilen muss, folgenden Bedingungen: 

a) Der Handel mit unverarbeiteter Gülle von anderen Tierarten als Geflügel und Equiden ist verboten, es sei denn, 

i) die Gülle stammt aus einem Gebiet, das keinerlei Beschränkungen wegen Ausbruchs einer schweren übertrag
baren Krankheit unterliegt, und 

ii) sie ist dazu bestimmt, unter Überwachung der zuständigen Behörden auf den Flächen eines einzelnen Betriebs 
ausgebracht zu werden, die diesseits und jenseits der Grenze zwischen zwei Mitgliedstaaten liegen. 

b) Die zuständige Behörde des Bestimmungsmitgliedstaats kann jedoch unter Berücksichtigung der Herkunft der Gülle 
und ihrer Bestimmung sowie gesundheitlicher Aspekte eine Sondergenehmigung für das Verbringen in ihr Hoheits
gebiet erteilen für 

i) Gülle, die bestimmt ist 

— zur Verarbeitung in einer Anlage zur Herstellung von Folgeprodukten für Verwendungszwecke außerhalb der 
Futtermittelkette oder 

— zur Umwandlung in Biogas oder zur Kompostierung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 und 
gemäß Anhang V der vorliegenden Verordnung im Hinblick auf die Herstellung der Produkte gemäß 
Abschnitt 2 dieses Kapitels. 

In solchen Fällen trägt die zuständige Behörde der Herkunft der Gülle Rechnung, wenn sie die Einbringung in 
solche Anlagen genehmigt; oder 

ii) Gülle, die zur Ausbringung auf die Flächen eines Betriebs bestimmt ist, vorausgesetzt, dass die zuständige 
Behörde des Herkunftsmitgliedstaats ihre Zustimmung zu diesem Handel mitgeteilt hat. 

c) In den unter Buchstabe b genannten Fällen ist dem Handelspapier, das der Sendung mit Gülle beiliegt, eine 
Veterinärbescheinigung entsprechend dem Muster in Nummer 3 beizufügen. 

2. Der Handel mit unverarbeiteter Gülle von Geflügel zwischen Mitgliedstaaten unterliegt, abgesehen davon, dass der 
Bestimmungsmitgliedstaat gemäß Artikel 48 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 seine Zustimmung erteilen 
muss, folgenden Bedingungen: 

a) Die Gülle muss aus einem Gebiet stammen, das keinerlei Beschränkungen wegen Ausbruchs der Newcastle-Krank
heit oder der aviären Influenza unterliegt; 

b) darüber hinaus darf unverarbeitete Gülle aus Geflügelherden, die gegen die Newcastle-Krankheit geimpft sind, nicht 
in eine Region versandt werden, der gemäß Artikel 15 Absatz 2 der Richtlinie 2009/158/EG der Status eines nicht 
gegen die Newcastle-Krankheit impfenden Gebiets zuerkannt wurde, und 

c) dem Handelspapier, das der Sendung mit Gülle beiliegt, ist eine Veterinärbescheinigung entsprechend dem Muster 
in Nummer 3 beizufügen.
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3. Folgende Musterveterinärbescheinigung ist dem Handelspapier beizufügen:
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4. Der Handel mit unverarbeiteter Gülle von Equiden zwischen Mitgliedstaaten ist gestattet, sofern der Bestimmungs
mitgliedstaat gemäß Artikel 48 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 seine Zustimmung zu diesem Handel 
erteilt hat und sofern die Gülle nicht aus einem Betrieb stammt, der tierseuchenrechtlichen Beschränkungen in Bezug 
auf Rotz, vesikuläre Stomatitis, Milzbrand oder Tollwut gemäß Artikel 4 Absatz 5 der Richtlinie 2009/156/EG 
unterliegt. 

5. Gemäß Artikel 48 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 kann die zuständige Behörde 
des Bestimmungsmitgliedstaats von Betreibern, die unverarbeitete Gülle aus einem anderen Mitgliedstaat versenden, 
Folgendes verlangen: 

a) die Übermittlung zusätzlicher Informationen über einen geplanten Versand, zum Beispiel genaue geografische 
Angaben zu dem Ort, an dem die Gülle ausgeladen werden soll, und 

b) die Lagerung der Gülle vor dem Ausbringen auf landwirtschaftliche Flächen. 

6. Die zuständige Behörde kann den Versand von Gülle, die zwischen zwei im selben landwirtschaftlichen Betrieb 
gelegenen Punkten befördert wird, unter Bedingungen genehmigen, die die Kontrolle möglicher Gesundheitsrisiken 
gewährleisten, wie etwa die Verpflichtung der betroffenen Betreiber, geeignete Aufzeichnungen zu führen. 

Abschnitt 2 

Guano von Fledermäusen, verarbeitete Gülle und Folgeprodukte aus verarbeiteter Gülle 

Das Inverkehrbringen von verarbeiteter Gülle, Folgeprodukten aus verarbeiteter Gülle und Guano von Fledermäusen 
unterliegt, abgesehen davon, dass der Bestimmungsmitgliedstaat gemäß Artikel 48 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1069/2009 seine Zustimmung erteilen muss, folgenden Bedingungen: 

a) Sie müssen aus einem Betrieb zur Herstellung von Folgeprodukten zur Verwendung außerhalb der Futtermittelkette 
oder aus einer Biogas- oder Kompostieranlage oder aus einem Betrieb zur Herstellung von organischen Düngemitteln 
oder Bodenverbesserungsmitteln stammen. 

b) Sie müssen mindestens 60 Minuten lang einer Hitzebehandlung bei mindestens 70 °C unterzogen und – bei ent
sprechender Risikoidentifizierung – im Hinblick auf die Verringerung sporenbildender Bakterien und die Toxinbildung 
behandelt worden sein. 

c) Die zuständige Behörde kann jedoch die Verwendung anderer standardisierter Verfahrensparameter als der in Buch
stabe b genannten Parameter genehmigen, sofern ein Bewerber nachweist, dass diese Parameter die Minderung 
biologischer Risiken auf ein Minimum gewährleisten. 

Dieser Nachweis muss eine Validierung umfassen, die wie folgt durchzuführen ist: 

i) Ermittlung und Untersuchung möglicher Gefahren, einschließlich der Auswirkung von Einspeisungsmaterial, auf 
der Grundlage einer umfassenden Definition der Verarbeitungsbedingungen und Risikobewertung, mit deren Hilfe 
beurteilt wird, wie die spezifischen Verfahrensbedingungen in der Praxis unter normalen bzw. atypischen Bedin
gungen erreicht werden. 

ii) Validierung des geplanten Verfahrens 

ii-1) durch Messung der Minderung der Lebensfähigkeit/Infektiosität endogener Indikatororganismen während des 
Verfahrens, wobei der Indikator 

— im Rohmaterial ständig in hoher Anzahl vorhanden ist, 

— nicht weniger hitzeresistent gegenüber den letalen Aspekten des Behandlungsverfahrens ist, jedoch auch 
nicht signifikant resistenter als die Pathogene, zu deren Überwachung er verwendet wird, 

— relativ leicht zu quantifizieren sowie relativ leicht zu ermitteln und zu bestätigen ist, oder 

ii-2) durch Messung der Minderung der Lebensfähigkeit/Infektiosität eines gut beschriebenen Testorganismus oder 
Virus während der Exposition, der in einem geeigneten Testkörper im Ausgangsmaterial eingebracht wird. 

iii) Mit der Validierung des in Ziffer ii genannten geplanten Verfahrens muss nachgewiesen werden, dass das Verfahren 
folgende Gesamtrisikominderungen erreicht: 

— bei thermischen und chemischen Verfahren durch Verminderung von Enterococcus faecalis um mindestens 
5 log10 und Verminderung des Infektiositätstiters thermoresistenter Viren, zum Beispiel Parvovirus, wo sie 
als relevante Gefahr identifiziert werden, um mindestens 3 log10; 

— bei chemischen Verfahren auch durch Verminderung resistenter Parasiten, zum Beispiel Eier von Ascaris sp., um 
mindestens 99,9 % (3 log10) der lebensfähigen Stadien.
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iv) Entwurf eines umfassenden Kontrollprogramms einschließlich Verfahren zur Überwachung des Verfahrens. 

v) Maßnahmen, mit denen eine kontinuierliche Überwachung der relevanten Verfahrensparameter gewährleistet wird, 
die im Kontrollprogramm beim Betrieb der Anlage festgelegt werden. 

Einzelheiten über die relevanten Verfahrensparameter, die in einer Anlage verwendet werden, sowie über sonstige 
kritische Kontrollpunkte müssen aufgezeichnet und aufbewahrt werden, so dass der Eigentümer, der Betreiber oder 
deren Vertreter sowie die zuständige Behörde den Betrieb der Anlage überwachen können. Informationen über ein 
gemäß diesem Buchstaben zugelassenes Verfahren sind der Kommission auf Verlangen vorzulegen. 

d) Repräsentative Proben der Gülle, die während oder unmittelbar nach der Verarbeitung aus der Anlage zur Über
wachung des Verfahrens entnommen werden, müssen folgende Normen erfüllen: 

Escherichia coli: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 in 1 g 

oder 

Enterococcaceae: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 in 1 g 

und 

Repräsentative Proben der Gülle, die während oder bei Auslagerung aus der Produktionsanlage oder der Biogas- bzw. 
Kompostieranlage entnommen werden, müssen folgende Normen erfüllen: 

Salmonellen: in 25 g nicht nachweisbar: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0, 

wobei 

n = Anzahl der zu untersuchenden Proben, 

m = Schwellenwert für die Keimzahl; das Ergebnis gilt als zufriedenstellend, wenn die Keimzahl in allen Proben m 
nicht überschreitet, 

M = Höchstwert für die Keimzahl; das Ergebnis gilt als nicht zufriedenstellend, wenn die Keimzahl in einer oder 
mehreren Proben größer oder gleich M ist, und 

C = Anzahl der Proben, bei denen die Keimzahl zwischen m und M liegen kann, wobei die Probe noch als zulässig 
gilt, wenn die Keimzahl in den anderen Proben m oder weniger beträgt. 

Verarbeitete Gülle oder verarbeitete Gülleprodukte, die die genannten Bedingungen nicht erfüllen, gelten als nicht 
verarbeitet; 

e) Sie müssen so gelagert werden, dass nach der Verarbeitung eine Kontamination oder Sekundärinfektion und Feuchtig
keit auf ein Minimum reduziert werden. Entsprechend sind sie zu lagern in 

i) dichten, isolierten Silos oder geeigneten Lagerhallen oder 

ii) vorschriftsmäßig verschlossenen Packungen, zum Beispiel Plastikbeuteln oder so genannten Bigbags. 

KAPITEL II 

ANFORDERUNGEN AN BESTIMMTE ORGANISCHE DÜNGEMITTEL UND BODENVERBESSERUNGSMITTEL 

Abschnitt 1 

Herstellungsbedingungen 

1. Organische Düngemittel und Bodenverbesserungsmittel, ausgenommen Gülle, Magen- und Darminhalt, Kompost, 
Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis, aus Milch gewonnene Erzeugnisse, Kolostrum, Kolostrumerzeugnisse und Fermen
tationsrückstände aus der Umwandlung von tierischen Nebenprodukten oder Folgeprodukten in Biogas sind wie folgt 
herzustellen: 

a) unter Anwendung der Verarbeitungsmethode 1 (Drucksterilisation), wenn es sich beim Ausgangsmaterial um 
Material der Kategorie 2 handelt,
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b) unter Verwendung von verarbeitetem tierischem Protein, das aus Material der Kategorie 3 gemäß Anhang X Kapitel 
II Abschnitt 1 oder aus Material hergestellt wurde, das einer anderen Behandlung unterzogen wurde, sofern das 
betreffende Material gemäß der vorliegenden Verordnung zur Herstellung von organischen Düngemitteln oder von 
Bodenverbesserungsmitteln verwendet werden darf, oder 

c) unter Anwendung einer der Verarbeitungsmethoden 1 bis 7 gemäß Anhang IV Kapitel III, wenn es sich beim 
Ausgangsmaterial um Material der Kategorie 3 handelt, das nicht zur Herstellung von verarbeitetem tierischem 
Protein verwendet wird. 

2. Organische Düngemittel und Bodenverbesserungsmittel, die aus Fleisch- und Knochenmehl aus Material der Katego- 
rie 2 oder aus verarbeitetem tierischen Protein bestehen oder aus diesem gewonnen wurden, müssen in einem 
registrierten Betrieb bzw. einer registrierten Anlage mit einem ausreichenden Mindestanteil eines Bestandteils gemischt 
werden, der von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem das Erzeugnis auf landwirtschaftliche Flächen 
ausgebracht werden soll, zu genehmigen ist, um zu verhindern, dass die Mischung anschließend zu Fütterungszwecken 
verwendet wird. 

3. Die zuständige Behörde genehmigt den in Nummer 2 genannten Bestandteil unter folgenden Bedingungen: 

a) Der Bestandteil besteht aus Kalk, Gülle, Urin, Kompost oder Fermentationsrückständen aus der Umwandlung 
tierischer Nebenprodukte in Biogas oder andere Stoffe, wie etwa mineralische Düngemittel, die nicht zur Tierfüt
terung verwendet werden und bei denen eine anschließende Verwendung der Mischung zu Fütterungszwecken nach 
guter landwirtschaftlicher Praxis ausgeschlossen ist. 

b) Die Festlegung des Bestandteils erfolgt auf der Grundlage einer Bewertung der Klima- und Bodenverhältnisse 
hinsichtlich der Verwendung der Mischung als Düngemittel, anhand von Angaben, denen zufolge der Bestandteil 
die Mischung für Tiere ungenießbar macht oder auf andere Weise wirksam einen Missbrauch der Mischung zu 
Fütterungszwecken verhindert, sowie gemäß den im Unionsrecht oder gegebenenfalls im nationalen Recht nieder
gelegten Umweltschutzanforderungen im Bereich Boden- und Grundwasserschutz. 

Die zuständige Behörde macht der Kommission und anderen Mitgliedstaaten die Liste der zugelassenen Bestandteile auf 
Verlangen zugänglich. 

4. Die Anforderungen gemäß Nummer 2 gelten jedoch nicht für 

a) organische Düngemittel und Bodenverbesserungsmittel in Endverpackungen mit einem Gewicht von höchstens 
50 kg zur Verwendung durch den Endverbraucher, oder 

b) organische Düngemittel und Bodenverbesserungsmittel in Bigbags mit einem Gewicht von höchstens 1 000 kg, die 
eine Aufschrift tragen, dass die organischen Düngemittel nicht für landwirtschaftliche Flächen bestimmt sind, zu 
denen Nutztiere Zugang haben, sofern die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem das organische Dünge
mittel oder das Bodenverbesserungsmittel ausgebracht werden soll, die Verwendung solcher Bigbags auf der Grund
lage einer Bewertung genehmigt hat, bei der untersucht wurde, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Material in 
Tierhaltungsbetriebe oder auf landwirtschaftliche Flächen, zu denen Nutztiere Zugang haben, gelangen könnte. 

5. Die Hersteller von organischen Düngemitteln und Bodenverbesserungsmitteln müssen sicherstellen, dass vor dem 
Inverkehrbringen eine Abtötung von Krankheitserregern wie folgt vorgenommen wird: 

— im Fall von verarbeitetem tierischem Protein oder von Folgeprodukten aus Material der Kategorien 2 oder 3: 
Anhang X Kapitel I, 

— im Fall von Kompost und Fermentationsrückständen aus der Umwandlung von tierischen Nebenprodukten oder 
Folgeprodukten in Biogas: Anhang V Kapitel III Abschnitt 3. 

Abschnitt 2 

Lagerung und Beförderung 

Nach der Verarbeitung bzw. Umwandlung sind organische Düngemittel und Bodenverbesserungsmittel wie folgt ord
nungsgemäß zu lagern und zu befördern: 

a) als Massengut unter Bedingungen, die eine Kontamination verhindern, 

b) verpackt oder in Bigbags, wenn die organischen Düngemittel oder Bodenverbesserungsmittel für den Verkauf an 
Endverbraucher bestimmt sind, oder 

c) bei Lagerung in einem landwirtschaftlichen Betrieb an einem geeigneten Lagerort, zu dem Nutztiere keinen Zugang 
haben.
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ANHANG XII 

ZWISCHENERZEUGNISSE 

Gemäß Artikel 34 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 gelten für die Einfuhr von Zwischenerzeugnissen in die 
Union und ihre Durchfuhr durch die Union die nachstehenden Bedingungen. 

1. Die Einfuhr und Durchfuhr von Zwischenerzeugnissen wird genehmigt, wenn folgende Anforderungen erfüllt sind: 

a) Sie wurden gewonnen aus 

i) Material der Kategorie 3, ausgenommen Material gemäß Artikel 10 Buchstaben c, n, o und p der Verordnung 
(EG) Nr. 1069/2009, 

ii) Produkten aus Tieren gemäß Artikel 10 Buchstaben i, l und m der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 oder 

iii) Mischungen von Material gemäß den Ziffern i und ii. 

b) Im Fall von Zwischenerzeugnissen, die zur Herstellung von Medizinprodukten, In-vitro-Diagnostika und Laborrea
genzien bestimmt sind, wurden sie gewonnen aus 

i) Material, das die Kriterien gemäß Buchstabe a erfüllt, ausgenommen Material von Tieren, die einer vorschrifts
widrigen Behandlung gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d der Richtlinie 96/22/EG oder Artikel 2 Buchsta- 
be b der Richtlinie 96/23/EG unterzogen wurden, 

ii) Material der Kategorie 2 gemäß Artikel 9 Buchstaben f und h der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 oder 

iii) Mischungen von Material gemäß den Ziffern i und ii. 

c) Im Fall von Zwischenerzeugnissen, die zur Herstellung von aktiven implantierbaren medizinischen Geräten, Arznei
mitteln und Tierarzneimitteln bestimmt sind, wurden sie aus Material gemäß Buchstabe b gewonnen, sofern die 
zuständige Behörde die Verwendung solchen Materials zum Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier als 
gerechtfertigt erachtet. 

d) Sie stammen aus einem Drittland, das im OIE-Bulletin als Mitglied der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) 
geführt wird. 

e) Sie stammen aus einem Betrieb bzw. einer Anlage, der/die von der zuständigen Behörde eines Drittlandes gemäß 
Buchstabe d entsprechend den in Nummer 2 genannten Bedingungen registriert oder zugelassen wurde. 

f) Jeder Sendung liegt eine Erklärung des Einführers gemäß dem Muster in Anhang XV Kapitel 20 bei, die in 
mindestens einer der Amtssprachen des Mitgliedstaats, in dem an der Grenzkontrollstelle die Kontrolle durch
zuführen ist, und in mindestens einer der Amtssprachen des Bestimmungsmitgliedstaats abgefasst sein muss; die 
betroffenen Mitgliedstaaten können die Verwendung anderer Sprachen zulassen und eine amtliche Übersetzung von 
Erklärungen in solchen anderen Sprachen verlangen. 

g) Im Fall von Material gemäß Buchstabe b erbringt der Einführer gegenüber der zuständigen Behörde den Nachweis, 
dass dieses Material 

i) keinerlei Risiko einer Übertragung von Krankheiten auf Mensch oder Tier birgt oder 

ii) unter Bedingungen befördert wird, die eine Übertragung von Krankheiten auf Mensch oder Tier verhindern. 

2. Ein Betrieb bzw. eine Anlage kann von der zuständigen Behörde eines Drittlandes gemäß Nummer 1 Buchstabe e 
registriert oder zugelassen werden, sofern 

a) der Betreiber oder Eigentümer des Betriebs/der Anlage oder sein Vertreter 

i) nachweist, dass der Betrieb/die Anlage gegebenenfalls über geeignete Vorrichtungen zur Umwandlung des 
Materials gemäß Nummer 1 Buchstaben a, b oder c verfügt, um den vollständigen Abschluss der nötigen 
Entwicklungs-, Umwandlungs- und Herstellungsstufen zu gewährleisten; 

ii) auf der Grundlage des angewandten Verfahrens Methoden zur Überwachung und Kontrolle der kritischen 
Kontrollpunkte festlegt und diese anwendet;
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iii) Aufzeichnungen über die gemäß Ziffer ii erlangten Informationen führt und diese der zuständigen Behörde 
mindestens zwei Jahre lang zur Einsicht zur Verfügung hält; 

iv) die zuständige Behörde unterrichtet, wenn aus den verfügbaren Informationen hervorgeht, dass die Gesundheit 
von Mensch oder Tier ernsthaft gefährdet ist; 

b) die zuständige Behörde des Drittlandes regelmäßig Inspektionen in dem Betrieb bzw. der Anlage durchführt und 
diesen/diese gemäß folgenden Anforderungen überwacht: 

i) Die Häufigkeit der Inspektionen und sonstigen Überwachungsmaßnahmen richtet sich nach der Größe des 
Betriebs, der Art der hergestellten Erzeugnisse, der Risikobewertung und den nach den Grundsätzen des Systems 
der Gefahrenanalyse und Überwachung kritischer Kontrollpunkte (HACCP) gebotenen Garantien; 

ii) ergibt eine von der zuständigen Behörde durchgeführte Inspektion, dass die Bestimmungen dieser Verordnung 
nicht eingehalten werden, trifft die zuständige Behörde entsprechende Maßnahmen; 

iii) die zuständige Behörde erstellt eine Liste der gemäß diesem Anhang zugelassenen oder registrierten Betriebe 
bzw. Anlagen und teilt jedem Betrieb bzw. jeder Anlage eine amtliche Nummer zu, anhand deren sich der 
Betrieb/die Anlage und sein/ihr Tätigkeitsbereich feststellen lassen; diese Liste, einschließlich späterer Änderun
gen der Liste, wird dem Mitgliedstaat, in dem an der Grenzkontrollstelle die Kontrolle durchzuführen ist, und 
dem Bestimmungsmitgliedstaat übermittelt. 

3. Die in die Union eingeführten Zwischenerzeugnisse werden gemäß Artikel 4 der Richtlinie 97/78/EG an der Grenz
kontrollstelle kontrolliert und von dort auf direktem Wege entweder 

a) zu einem registrierten Betrieb bzw. einer registrierten Anlage zur Herstellung von Folgeprodukten gemäß Artikel 33 
der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 befördert, wo die Zwischenerzeugnisse weiter gemischt, zur Beschichtung 
verwendet, zusammengesetzt, verpackt oder etikettiert werden müssen, bevor sie entsprechend den Unionsvor
schriften für das Folgeprodukt in Verkehr gebracht oder eingesetzt werden, oder 

b) zu einem Betrieb bzw. einer Anlage befördert, der/die für die Lagerung tierischer Nebenprodukte gemäß Artikel 24 
Absatz 1 Buchstabe i der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 zugelassen ist, von wo sie nur an einen Betrieb bzw. 
eine Anlage gemäß Buchstabe a zu den in Buchstabe a genannten Verwendungszwecken versandt werden dürfen. 

4. Zwischenerzeugnisse auf der Durchfuhr durch die Union werden gemäß Artikel 11 der Richtlinie 97/78/EG befördert. 

5. Der amtliche Tierarzt/Die amtliche Tierärztin der betreffenden Grenzkontrollstelle informiert die für den Betrieb bzw. 
die Anlage am Bestimmungsort der Sendung zuständige Behörde über das TRACES-System. 

6. Der Betreiber oder Eigentümer des Bestimmungsbetriebs bzw. der Bestimmungsanlage oder sein Vertreter führt Auf
zeichnungen gemäß Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 und stellt der zuständigen Behörde auf Anfrage 
die erforderlichen Angaben über Einkauf, Verkauf, Verwendung, Lagerhaltung und Beseitigung von überschüssigen 
Zwischenerzeugnissen für die Überprüfung der Einhaltung der vorliegenden Verordnung zur Verfügung. 

7. Die zuständige Behörde stellt gemäß der Richtlinie 97/78/EG sicher, dass die Sendungen mit Zwischenerzeugnissen 
von dem Mitgliedstaat, in dem die Kontrolle an der Grenzkontrollstelle durchzuführen ist, zum Bestimmungsbetrieb 
gemäß Nummer 3 oder – im Fall der Durchfuhr – zur Ausgangsgrenzkontrollstelle verbracht werden. 

8. Die zuständige Behörde führt regelmäßig Dokumentenkontrollen durch, um die Mengen der eingeführten Zwischen
erzeugnisse einerseits und der gelagerten, verwendeten, versandten oder beseitigten Zwischenerzeugnisse andererseits 
abzugleichen und somit die Einhaltung dieser Verordnung zu überprüfen. 

9. Bei Durchfuhrsendungen mit Zwischenerzeugnissen arbeiten die für die Einfuhr- bzw. Ausfuhrgrenzkontrollstelle 
zuständigen Behörden gegebenenfalls zusammen, um effektive Kontrollen und die Rückverfolgbarkeit solcher Sendun
gen zu gewährleisten.
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ANHANG XIII 

HEIMTIERFUTTER UND BESTIMMTE ANDERE FOLGEPRODUKTE 

KAPITEL I 

Allgemeine Anforderungen 

Heimtierfutterbetriebe und Betriebe bzw. Anlagen zur Herstellung von Folgeprodukten gemäß diesem Anhang müssen 
über geeignete Einrichtungen für folgende Zwecke verfügen: 

a) Lagerung und Behandlung des angelieferten Materials unter Bedingungen, die Risiken für die Gesundheit von Mensch 
und Tier ausschließen, 

b) Beseitigung von nicht verwendeten tierischen Nebenprodukten und Folgeprodukten, die nach dem Herstellungsprozess 
übrig bleiben, sofern das nicht verwendete Material nicht nach Maßgabe dieser Verordnung zur Verarbeitung oder 
Beseitigung an einen anderen Betrieb bzw. eine andere Anlage versandt wird. 

KAPITEL II 

Spezielle Anforderungen an Heimtierfutter, einschließlich Kauspielzeug 

1. Rohes Heimtierfutter 

Betreiber dürfen rohes Heimtierfutter ausschließlich aus Material der Kategorie 3 gemäß Artikel 10 Buchstabe a und 
Artikel 10 Buchstabe b Ziffern i und ii der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 herstellen. 

Rohes Heimtierfutter muss in neuen, lecksicheren Verpackungen verpackt werden. 

Es sind alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass das Erzeugnis auf allen Stufen seiner 
Herstellung und bis zur Abgabe im Einzelhandel vor Kontamination geschützt ist. 

2. Rohmaterial für verarbeitetes Heimtierfutter und für Kauspielzeug 

Betreiber dürfen verarbeitetes Heimtierfutter Kauspielzeug ausschließlich aus folgendem Material herstellen: 

a) Material der Kategorie 3, ausgenommen Material gemäß Artikel 10 Buchstaben n, o und p der Verordnung (EG) Nr. 
1069/2009, und 

b) im Fall von eingeführtem Heimtierfutter oder aus eingeführtem Material hergestelltem Heimtierfutter: aus Material 
der Kategorie 1, das tierische Nebenprodukte von Tieren umfasst, die einer vorschriftswidrigen Behandlung gemäß 
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d der Richtlinie 96/22/EG oder Artikel 2 Buchstabe b der Richtlinie 96/23/EG 
unterzogen wurden. 

3. Verarbeitetes Heimtierfutter 

a) Heimtierfutter in Dosen muss auf einen F c -Wert von mindestens 3 erhitzt werden. 

b) Anderes verarbeitetes Heimtierfutter als Dosenfutter muss 

i) einer Hitzebehandlung bei einer Kerntemperatur von mindestens 90 °C unterzogen werden, 

ii) hinsichtlich der Zutaten tierischen Ursprungs einer Hitzebehandlung bei einer Temperatur von mindestens 
90 °C unterzogen werden oder 

iii) hinsichtlich der Futtermittel-Ausgangserzeugnisse tierischen Ursprungs unter ausschließlicher Verwendung fol
gender Erzeugnisse hergestellt werden: 

— tierische Nebenprodukte oder Folgeprodukte aus Fleisch oder Fleischerzeugnissen, die einer Hitzebehandlung 
bei einer Kerntemperatur von mindestens 90 °C unterzogen wurden, 

— nachstehende Folgeprodukte, die entsprechend den Anforderungen dieser Verordnung hergestellt wurden: 
Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis, Gelatine, hydrolysiertes Protein, Eiprodukte, Kollagen, Blutprodukte 
gemäß Anhang X Kapitel II Abschnitt 2, verarbeitetes tierisches Protein einschließlich Fischmehl, aus
geschmolzenes Fett, Fischöle, Dicalciumphosphat, Tricalciumphosphat oder geschmacksverstärkende Fleisch
extrakte; 

iv) falls von der zuständigen Behörde genehmigt, einer Behandlung wie etwa Trocknung oder Fermentierung 
unterzogen werden, die sicherstellt, dass das Heimtierfutter keine unannehmbaren Risiken für die Gesundheit 
von Mensch und Tier birgt;
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v) im Fall tierischer Nebenprodukte gemäß Artikel 10 Buchstaben l und m der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
und im Fall tierischer Nebenprodukte von Wassertieren und/oder wirbellosen Wasser- und Landtieren, soweit 
von der zuständigen Behörde genehmigt, einer Behandlung unterzogen werden, die sicherstellt, dass das Heim
tierfutter keine unannehmbaren Risiken für die Gesundheit von Mensch und Tier birgt. 

Nach der Herstellung sind alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um eine Kontamination des verarbeiteten 
Heimtierfutters zu vermeiden. 

Das verarbeitete Heimtierfutter ist in neuen Verpackungen zu verpacken. 

4. Kauspielzeug muss einer Behandlung unterzogen werden, die gewährleistet, dass Krankheitserreger, einschließlich 
Salmonellen, wirksam abgetötet werden. 

Nach der Behandlung sind alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um eine Kontamination des Kauspielzeugs zu 
vermeiden. 

Das Kauspielzeug ist in neuen Verpackungen zu verpacken. 

5. Von Kauspielzeug und von verarbeitetem Heimtierfutter, ausgenommen Heimtierfutter in Dosen und gemäß Num- 
mer 3 Buchstabe b Ziffer v verarbeitetes Heimtierfutter, müssen während der Herstellung und/oder der Lagerung (vor 
dem Versand) Zufallsstichproben entnommen werden, damit nachgeprüft werden kann, ob folgende Normen erfüllt 
sind: 

Salmonellen: kein Befund in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0, 

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g, 

wobei 

n = Anzahl der zu untersuchenden Proben, 

m = Schwellenwert für die Keimzahl; das Ergebnis gilt als zufriedenstellend, wenn die Keimzahl in allen Proben m 
nicht überschreitet, 

M = Höchstwert für die Keimzahl; das Ergebnis gilt als nicht zufriedenstellend, wenn die Keimzahl in einer oder 
mehreren Proben größer oder gleich M ist, und 

c = Anzahl der Proben, bei denen die Keimzahl zwischen m und M liegen kann, wobei die Probe noch als zulässig 
gilt, wenn die Keimzahl in den anderen Proben m oder weniger beträgt. 

6. Von rohem Heimtierfutter müssen während der Herstellung und/oder der Lagerung (vor dem Versand) Zufallsstich
proben entnommen werden, damit nachgeprüft werden kann, ob folgende Normen erfüllt sind: 

Salmonellen: kein Befund in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0, 

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 5 000 in 1 g, 

wobei 

n = Anzahl der zu untersuchenden Proben, 

m = Schwellenwert für die Keimzahl; das Ergebnis gilt als zufriedenstellend, wenn die Keimzahl in allen Proben m 
nicht überschreitet, 

M = Höchstwert für die Keimzahl; das Ergebnis gilt als nicht zufriedenstellend, wenn die Keimzahl in einer oder 
mehreren Proben größer oder gleich M ist, und 

c = Anzahl der Proben, bei denen die Keimzahl zwischen m und M liegen kann, wobei die Probe noch als zulässig 
gilt, wenn die Keimzahl in den anderen Proben m oder weniger beträgt. 

7. Endpunkt für verarbeitetes Heimtierfutter und für Kauspielzeug 

Folgende Erzeugnisse dürfen gemäß dieser Verordnung ohne Einschränkung in Verkehr gebracht werden:
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a) verarbeitetes Heimtierfutter, 

i) das in der Union gemäß Nummer 3 hergestellt und verpackt und gemäß Nummer 5 untersucht wurde, oder 

ii) das an einer Grenzkontrollstelle einer Veterinärkontrolle gemäß der Richtlinie 97/78/EG unterworfen wurde; 

b) Kauspielzeug, 

i) das in der Union gemäß Nummer 4 hergestellt und verpackt und gemäß Nummer 5 untersucht wurde, oder 

ii) das an einer Grenzkontrollstelle einer Veterinärkontrolle gemäß der Richtlinie 97/78/EG unterworfen wurde. 

KAPITEL III 

Spezielle Anforderungen an geschmacksverstärkende Fleischextrakte zur Herstellung von Heimtierfutter 

1. Betreiber dürfen zur Herstellung flüssiger oder dehydrierter Folgeprodukte, die zur Steigerung der Schmackhaftigkeit 
von Heimtierfutter bestimmt sind, ausschließlich tierische Nebenprodukte verwenden, die gemäß Kapitel II Nummer 2 
als Rohmaterial für verarbeitetes Tierfutter und für Kauspielzeug verwendet werden dürfen. 

2. Geschmacksverstärkende Fleischextrakte müssen nach einer Methode und nach Parametern verarbeitet worden sein, die 
gewährleisten, dass das Produkt den mikrobiologischen Normen gemäß Kapitel II Nummer 5 dieses Anhangs ent
spricht. Nach der Behandlung sind alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um eine erneute Kontamination des 
Produkts zu verhindern. 

3. Das Endprodukt muss 

a) in neue oder sterilisierte Verpackungen verpackt oder 

b) als Massengut in Containern oder sonstigen Transportmitteln befördert werden, die vor ihrer Verwendung gründlich 
gereinigt und desinfiziert wurden. 

KAPITEL IV 

Spezielle Anforderungen an Blut und Blutprodukte von Equiden 

Blut und Blutprodukte von Equiden für andere Zwecke als zur Verwendung in Futtermitteln dürfen unter folgenden 
Bedingungen in Verkehr gebracht werden: 

1. Blut darf für solche Zwecke in Verkehr gebracht werden, wenn es 

a) Equiden entnommen wurde, die 

i) bei der Untersuchung am Tag der Blutentnahme für frei von klinischen Anzeichen der anzeigepflichtigen 
Krankheiten gemäß Anhang I der Richtlinie 2009/156/EG sowie folgender Krankheiten, die in Abschnitt 1.2.3 
Nummer 4 des OIE-Gesundheitskodex für Landtiere (Terrestrial Animal Health Code), Ausgabe 2010, aufgeführt 
sind, befunden wurden: Pferdeinfluenza, Piroplasmose der Pferde, Rhinopneumonitis der Pferde und infektiöse 
Arteriitis der Pferde; 

ii) zumindest in den letzten 30 Tagen vor dem Datum der Blutentnahme und während der Blutentnahme in 
tierärztlich beaufsichtigten Betrieben gehalten wurden, die weder einer Sperrmaßnahme gemäß Artikel 4 Ab- 
satz 5 der Richtlinie 2009/156/EG noch Beschränkungen gemäß Artikel 5 der genannten Richtlinie unterlagen; 

iii) während der Zeiträume gemäß Artikel 4 Absatz 5 der Richtlinie 2009/156/EG nicht mit Equiden aus Betrieben 
in Berührung gekommen sind, die gemäß dem genannten Artikel einer Sperrmaßnahme aus tiergesundheitli
chen Gründen unterlagen, und die zumindest in den letzten 40 Tagen vor dem Datum der Blutentnahme und 
während der Blutentnahme nicht mit Equiden aus einem Mitgliedstaat oder Drittland in Berührung gekommen 
sind, der/das nicht als frei von Pferdepest im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben a und b der genannten 
Richtlinie gilt;
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b) unter tierärztlicher Aufsicht entnommen wurde, und zwar entweder 

i) in Schlachthöfen, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 registriert oder zugelassen wurden, oder 

ii) in Einrichtungen, die für die Entnahme von Equidenblut, das zur Herstellung von Blutprodukten für andere 
Zwecke als zur Verwendung in Futtermitteln bestimmt ist, von der zuständigen Behörde zugelassen wurden, eine 
Veterinärkontrollnummer erhalten haben und überwacht werden. 

2. Blutprodukte dürfen für solche Zwecke in Verkehr gebracht werden, wenn 

a) alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen wurden, um eine Kontamination der Blutprodukte mit Krankheitserre
gern bei Herstellung, Handhabung und Verpackung zu vermeiden; 

b) sie aus Blut hergestellt wurden, das 

i) entweder die Bedingungen in Absatz 1 Buchstabe a erfüllt oder 

ii) zumindest einer der nachstehenden Behandlungen, gefolgt von einer Wirksamkeitsprüfung, zur Inaktivierung 
möglicher auslösender Erreger der Pferdepest, aller Formen der Pferdeenzephalomyelitis einschließlich der vene
zuelischen Pferdeenzephalomyelitis, der infektiösen Anämie der Einhufer, der vesikulären Stomatitis und des 
Rotzes (Burkholderia mallei) unterzogen wurde: 

— einer mindestens dreistündigen Hitzebehandlung bei einer Temperatur von 65 °C, 

— einer Bestrahlung (Gammastrahlen, 25 kGy), 

— einer Behandlung, bei der der pH-Wert auf 5 geändert und dieser pH-Wert zwei Stunden lang gehalten wird, 

— einer Hitzebehandlung bei einer Temperatur von mindestens 80 °C durch und durch. 

3. Blut und Blutprodukte von Equiden müssen in verplombte, undurchlässige Behälter verpackt werden, die im Fall von 
Blut von Equiden mit der Zulassungsnummer des Schlachthofs oder der Entnahmeeinrichtung gemäß Nummer 1 
Buchstabe b zu versehen sind. 

KAPITEL V 

Spezielle Anforderungen an Häute und Felle von Huftieren und daraus gewonnene Folgeprodukte 

A. Betriebe und Anlagen 

Die zuständige Behörde kann Betrieben, die Häute und Felle, einschließlich Kalkhäute, handhaben, die Genehmigung 
erteilen, Beschneideabfälle und Spalt dieser Häute und Felle zur Herstellung von Gelatine für die Tierernährung sowie 
von organischen Düngemitteln oder Bodenverbesserungsmitteln zu liefern, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der Betrieb muss über Lagerräume mit festen Böden und glatten Wänden verfügen, die leicht zu reinigen und zu 
desinfizieren und gegebenenfalls mit Kühlanlagen ausgestattet sind. 

b) Die Lagerräume sind einwandfrei sauber und so instand zu halten, dass eine Kontamination des Rohmaterials 
ausgeschlossen ist. 

c) Wird in diesen Räumlichkeiten Rohmaterial gelagert und/oder verarbeitet, das die Kriterien dieses Kapitels nicht 
erfüllt, ist dieses Rohmaterial während der Annahme, Lagerung, Verarbeitung und Versendung von Rohmaterial, 
das den Kriterien dieses Kapitels entspricht, getrennt zu halten. 

d) Im Fall von Beschneideabfällen und Spalt von Kalkhäuten sind Beschneideabfälle und Spalt einer Behandlung zu 
unterziehen, die gewährleistet, dass keine Risiken für die Gesundheit von Mensch oder Tier verbleiben, bevor sie 
verwendet werden zur Herstellung von 

i) Gelatine, die für die Tierernährung bestimmt ist, oder 

ii) organischen Düngemitteln oder Bodenverbesserungsmitteln.
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B. Inverkehrbringen von tierischen Nebenprodukten und Folgeprodukten 

1. Unbehandelte Häute und Felle dürfen in Verkehr gebracht werden, wenn die tierseuchenrechtlichen Vorschriften für 
frisches Fleisch gemäß der Richtlinie 2002/99/EG erfüllt sind. 

2. Behandelte Häute und Felle dürfen in Verkehr gebracht werden, wenn 

a) sie weder mit anderen tierischen Erzeugnissen noch mit lebenden Tieren in Berührung gekommen sind, von 
denen das Risiko einer Verbreitung schwerer übertragbarer Krankheiten ausgeht; 

b) das Handelspapier gemäß Anhang VIII Kapitel III eine Erklärung darüber enthält, dass sämtliche Vorsichtsmaß
nahmen getroffen wurden, um eine Kontamination mit Krankheitserregern zu verhindern. 

C. Endpunkt für Häute und Felle 

1. Häute und Felle von Huftieren, die gemäß der Entscheidung eines Betreibers für andere Zwecke als zum mensch
lichen Verzehr bestimmt sind und den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 an Rohmaterial für 
Gelatine oder Kollagen entsprechen, die zur Verwendung in Lebensmitteln bestimmt sind, dürfen gemäß der 
vorliegenden Verordnung ohne Einschränkung in Verkehr gebracht werden. 

2. Folgende behandelte Häute und Felle dürfen gemäß dieser Verordnung ohne Einschränkung in Verkehr gebracht 
werden: 

a) Häute und Felle, die vollständig gegerbt worden sind, 

b) Wet Blues (chromgegerbte Häute), 

c) gepickelte Felle, 

d) Kalkhäute (mindestens acht Stunden lang bei einem pH-Wert von 12 bis 13 gekalkte und gesalzene Häute). 

3. Abweichend von Abschnitt C Nummer 2 kann die zuständige Behörde vorschreiben, dass Sendungen mit behan
delten Häuten und Fellen gemäß Nummer 2 Buchstaben c und d ein Handelspapier beiliegen muss, das dem Muster 
in Anhang VIII Kapitel III Nummer 6 entspricht, wenn diese an Betriebe bzw. Anlagen geliefert werden, die 
Heimtierfutter, organische Düngemittel oder Bodenverbesserungsmittel herstellen oder solches Material in Biogas 
umwandeln. 

KAPITEL VI 

Spezielle Anforderungen an Jagdtrophäen und andere Tierpräparate 

A. Die Bestimmungen dieses Kapitels berühren nicht die Maßnahmen zum Schutz wildlebender Tierarten gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 338/97. 

B. Herkunftssicherung 

Jagdtrophäen und andere Tierpräparate, zu deren Herstellung die tierischen Nebenprodukte einer Behandlung unter
zogen wurden oder in einem Zustand präsentiert werden, der keinerlei Gesundheitsrisiken birgt, dürfen in Verkehr 
gebracht werden, sofern sie 

a) von anderen Arten als Huftieren, Vögeln und Tieren der Klassen Insecta (Insekten) oder Arachnida (Spinnentiere) 
stammen und 

b) von Tieren aus einem Gebiet stammen, das keinerlei Beschränkungen wegen Ausbruchs schwerer übertragbarer 
Krankheiten unterliegt, für die Tiere der betreffenden Arten empfänglich sind. 

C. Sichere Behandlung 

1. Jagdtrophäen oder andere Tierpräparate, zu deren Herstellung die tierischen Nebenprodukte einer Behandlung 
unterzogen wurden oder in einem Zustand präsentiert werden, der keinerlei Gesundheitsrisiken birgt, dürfen in 
Verkehr gebracht werden, sofern 

a) sie von Huftieren oder Vögeln stammen, die zur Gewähr ihrer Haltbarkeit bei Umgebungstemperatur einer 
vollständigen taxidermischen Behandlung unterzogen wurden, 

b) es sich um montierte Huftiere oder Vögel bzw. montierte Teile solcher Tiere handelt,
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c) sie einer anatomischen Präparation wie etwa der Plastination unterzogen wurden oder 

d) es sich um Tiere der Klassen Insecta oder Arachnida handelt, die einer Behandlung wie etwa der Trocknung 
unterzogen wurden, um eine etwaige Übertragung von Krankheiten auf Mensch oder Tier zu verhindern. 

2. Andere als die in Abschnitt B und Abschnitt C Nummer 1 genannten Jagdtrophäen und anderen Präparate, die von 
Tieren aus einem Gebiet stammen, das wegen Ausbruchs schwerer übertragbarer Krankheiten, für die Tiere der 
betreffenden Arten empfänglich sind, Beschränkungen unterliegt, dürfen unter folgenden Bedingungen in Verkehr 
gebracht werden: 

a) Im Fall von ausschließlich aus Knochen, Hörnern, Hufen, Klauen, Geweihen und Zähnen bestehenden Jagd
trophäen oder anderen Präparaten 

i) wurden diese so lang in siedendes Wasser getaucht, bis die Knochen, Hörner, Hufe, Klauen, Geweihe oder 
Zähne von Fremdstoffen jeder Art befreit waren; 

ii) wurden diese mit einem von der zuständigen Behörde zugelassenen Mittel, im Fall von aus Knochen 
bestehenden Teilen mit Wasserstoffperoxid, desinfiziert; 

iii) wurden diese unmittelbar nach ihrer Behandlung einzeln in transparenten und – zur Vermeidung einer 
Rekontamination – verschlossenen Packungen verpackt, ohne mit anderen Erzeugnissen tierischen Ursprungs 
in Berührung zu kommen, die sie kontaminieren könnten, und 

iv) liegt diesen eine Veterinärbescheinigung bei, aus der hervorgeht, dass die Bedingungen gemäß den Ziffern i, ii 
und iii erfüllt sind; 

b) im Fall von ausschließlich aus Häuten oder Fellen bestehenden Jagdtrophäen oder anderen Präparaten 

i) wurden diese 

— getrocknet, 

— vor ihrem Versand mindestens 14 Tage lang trocken- oder nassgesalzen, oder 

— einem anderen Konservierungsverfahren als der Gerbung unterzogen; 

ii) wurden diese unmittelbar nach ihrer Behandlung einzeln in transparenten und – zur Vermeidung einer 
Rekontamination – verschlossenen Packungen verpackt, ohne mit anderen Erzeugnissen tierischen Ursprungs 
in Berührung zu kommen, die sie kontaminieren könnten, und 

iii) liegt diesen ein Handelspapier oder eine Veterinärbescheinigung bei, aus dem/der hervorgeht, dass die 
Bedingungen gemäß den Ziffern i und ii erfüllt sind. 

KAPITEL VII 

Spezielle Anforderungen an Wolle, Haare, Schweinsborsten, Federn, Federteile und Daunen 

A. Rohmaterial 

1. Unbehandelte Wolle, unbehandelte Haare, unbehandelte Schweinsborsten sowie unbehandelte Federn, Federteile 
und Daunen sind gemäß Artikel 10 Buchstabe b Ziffern iii, iv und v sowie Artikel 10 Buchstaben h und n der 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 als Material der Kategorie 3 einzustufen. 

Sie müssen fest und trocken verpackt sein. 

Im Fall von unbearbeiteten Federn, Federteilen und Daunen, die unmittelbar vom Schlachthof zur Verarbeitungs
anlage verbracht werden, kann die zuständige Behörde jedoch eine Ausnahme von der Anforderung, dass das 
Material trocken befördert werden muss, gewähren, sofern 

a) alle erforderlichen Maßnahmen getroffen wurden, um einer möglichen Ausbreitung von Krankheiten vorzubeu
gen; 

b) die Beförderung in auslaufsicheren Behältern und/oder Fahrzeugen erfolgt, die unmittelbar nach jeder Benutzung 
zu reinigen und zu desinfizieren sind.
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2. Verbringungen von Schweinsborsten aus Regionen, in denen die afrikanische Schweinepest endemisch ist, sind 
jedoch verboten, es sei denn, die Schweinsborsten wurden 

a) ausgekocht, angefärbt bzw. gebleicht oder 

b) einer anderen Behandlung unterzogen, die die Abtötung von Krankheitserregern gewährleistet, sofern eine 
Bescheinigung des am Herkunftsort zuständigen Tierarztes vorliegt, in der die Behandlung bestätigt wird. Fabrik
wäsche ist keine Behandlung im Sinne dieser Bestimmung. 

3. Die Bestimmungen gemäß Nummer 1 gelten nicht für Zierfedern oder Federn, die 

a) von Reisenden im persönlichen Reisegepäck zum Eigengebrauch mitgeführt werden oder 

b) zu nicht gewerblichen Zwecken an Privatpersonen versandt werden. 

B. Endpunkt für Wolle und Haare 

Wolle und Haare, die einer Fabrikwäsche unterzogen oder mittels einer anderen Methode behandelt wurden, durch die 
gewährleistet ist, dass keine unannehmbaren Risiken verbleiben, dürfen gemäß dieser Verordnung ohne Einschränkung 
in Verkehr gebracht werden. 

Die Mitgliedstaaten können gemäß der vorliegenden Verordnung das Inverkehrbringen unbehandelter Wolle und 
unbehandelter Haare aus Betrieben bzw. Anlagen, die gemäß Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 regis
triert oder gemäß Artikel 24 Absatz 1 Ziffer i der genannten Verordnung zugelassen sind, in ihrem Hoheitsgebiet ohne 
Einschränkung genehmigen, wenn sie sich vergewissert haben, dass von der Wolle bzw. den Haaren keine unannehm
baren Risiken für die Gesundheit von Mensch und Tier ausgehen. 

C. Endpunkt für Federn und Daunen 

Federn, Federteile und Daunen, die einer Fabrikwäsche unterzogen und mindestens 30 Minuten lang mit heißem 
Dampf bei einer Temperatur von 100 °C behandelt wurden, dürfen gemäß dieser Verordnung ohne Einschränkung in 
Verkehr gebracht werden. 

KAPITEL VIII 

Spezielle Anforderungen an Pelze 

Endpunkt 

Pelze, die zwei Tage lang bei einer Umgebungstemperatur von 18 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 55 % getrocknet 
wurden, dürfen gemäß dieser Verordnung ohne Einschränkung in Verkehr gebracht werden. 

KAPITEL IX 

Spezielle Anforderungen an Imkerei-Nebenerzeugnisse 

Ausschließlich zur Verwendung in der Imkerei bestimmte Imkerei-Nebenerzeugnisse müssen folgende Bedingungen 
erfüllen: 

1. Sie dürfen nicht aus einem Gebiet stammen, das wegen Ausbruchs einer der nachstehenden Krankheiten gesperrt ist: 

a) bösartige Faulbrut (Paenibacillus larvae larvae), es sei denn, die zuständige Behörde schätzt das Risiko als vernach
lässigbar ein und hat eine spezielle Genehmigung zur Verwendung nur im betroffenen Mitgliedstaat erteilt sowie 
alle anderen erforderlichen Maßnahmen getroffen, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern; 

b) gutartige Faulbrut (Acarapis woodi (Rennie)), es sei denn, das Bestimmungsgebiet hat zusätzliche Garantien gemäß 
Artikel 14 Absatz 2 der Richtlinie 92/65/EWG erhalten; 

c) Kleiner Bienenstockkäfer (Aethina tumida) oder 

d) Tropilaelapsmilbe (Tropilaelaps spp.) und 

2. müssen die Anforderungen in Artikel 8 Buchstabe a der Richtlinie 92/65/EWG erfüllen.
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KAPITEL X 

Spezielle Anforderungen an ausgeschmolzene Fette aus Material der Kategorien 1 oder 2 für die Fettverarbeitung 

1. Ausgeschmolzene Fette aus Material der Kategorien 1 oder 2, die zur Fettverarbeitung bestimmt sind, müssen nach 
einer der Verarbeitungsmethoden 1 bis 5 gemäß Anhang IV Kapitel III hergestellt werden. 

2. Ausgeschmolzene Wiederkäuerfette sind so zu reinigen, dass der Rest an unlöslichen Unreinheiten insgesamt 
0,15 Gew.-% nicht überschreitet. 

KAPITEL XI 

Spezielle Anforderungen an Fettderivate 

1. Zur Gewinnung von Fettderivaten von ausgeschmolzenen Fetten aus Material der Kategorien 1 und 2 können folgende 
Verfahren eingesetzt werden: 

a) Umesterung oder Hydrolyse bei mindestens 200 °C und einem angemessenen Druck während einer Dauer von 
20 Minuten (Glycerin, Fettsäuren und Ester); 

b) Verseifung mit NaOH 12M (Glycerin und Seife): 

i) bei Chargenbetrieb bei 95 °C drei Stunden lang oder 

ii) in einem kontinuierlichen Verfahren bei 140 °C und 2 bar (2 000 hPa) acht Minuten lang oder 

c) Hydrierung bei 160 °C und 12 bar (12 000 hPa) 20 Minuten lang. 

2. Gemäß diesem Kapitel hergestellte Fettderivate dürfen nur wie folgt in Verkehr gebracht werden: 

a) für andere Zwecke als zur Verwendung in Futtermitteln, Kosmetika und Arzneimitteln; 

b) im Fall von Fettderivaten aus Material der Kategorie 1 außerdem für andere Zwecke als zur Verwendung in 
organischen Düngemitteln und Bodenverbesserungsmitteln. 

KAPITEL XII 

Spezielle Anforderungen an Hörner und Hornprodukte (außer Hornmehl) sowie Hufe und Hufprodukte (außer 
Hufmehl), die zur Herstellung von organischen Düngemitteln oder Bodenverbesserungsmitteln bestimmt sind 

Hörner und Hornprodukte (außer Hornmehl) sowie Hufe und Hufprodukte (außer Hufmehl), die zur Herstellung von 
organischen Düngemitteln oder Bodenverbesserungsmitteln bestimmt sind, dürfen unter folgenden Bedingungen in Ver
kehr gebracht werden: 

a) Sie müssen von Tieren stammen, die entweder 

i) nach einer Schlachttieruntersuchung, aufgrund deren sie nach den Unionsvorschriften für die Schlachtung zum 
menschlichen Verzehr geeignet waren, in einem Schlachthof geschlachtet wurden oder 

ii) für frei von klinischen Anzeichen einer Krankheit befunden wurden, die über das jeweilige Erzeugnis auf Mensch 
oder Tier übertragen werden könnte; 

b) sie müssen einer einstündigen Hitzebehandlung bei einer Kerntemperatur von mindestens 80 °C unterzogen worden 
sein; 

c) die Hörner müssen ohne Öffnung der Schädelhöhle entfernt worden sein; 

d) auf allen Stufen der Verarbeitung, Lagerung und Beförderung werden alle erforderlichen Vorkehrungen zur Verhin
derung einer Kreuzkontamination getroffen; 

e) sie werden entweder in neue Verpackungen bzw. Behälter verpackt oder in Fahrzeugen oder Massengutcontainern 
befördert, die vor dem Beladen mit einem von der zuständigen Behörde zugelassenen Mittel desinfiziert worden sind; 

f) Die Verpackungen bzw. Behälter müssen 

i) mit einer Angabe der Art des Erzeugnisses (zum Beispiel Hörner, Hornprodukte, Hufe oder Hufprodukte) versehen 
sein; 

ii) mit Name und Anschrift des zugelassenen oder registrierten Bestimmungsbetriebs bzw. der zugelassenen oder 
registrierten Bestimmungsanlage versehen sein.
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ANHANG XIV 

EINFUHR, AUSFUHR UND DURCHFUHR 

KAPITEL I 

SPEZIELLE ANFORDERUNGEN AN DIE EINFUHR IN DIE UND DIE DURCHFUHR DURCH DIE UNION VON 
MATERIAL DER KATEGORIE 3 UND VON FOLGEPRODUKTEN ZUR VERWENDUNG IN DER 

FUTTERMITTELKETTE AUSSER ALS HEIMTIERFUTTER ODER ALS FUTTER FÜR PELZTIERE 

Abschnitt 1 

Gemäß Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 41 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 gelten für 
eingeführte Sendungen mit Material der Kategorie 3 und dessen Folgeprodukten, die zur Verwendung in der Futtermittel
kette – außer als Heimtierfutter oder als Futter für Pelztiere – bestimmt sind, sowie für Sendungen mit solchem Material 
bzw. solchen Produkten auf der Durchfuhr folgende Anforderungen: 

a) Sie müssen aus Material der Kategorie 3 gemäß der Spalte „Rohmaterial“ in Tabelle 1 bestehen oder aus diesem 
hergestellt sein, 

b) sie müssen die Einfuhr- und Durchfuhrbedingungen gemäß der Spalte „Einfuhr- und Durchfuhrbedingungen“ in Tabelle 
1 erfüllen, 

c) sie müssen aus einem Drittland oder Teil eines Drittlands gemäß der Spalte „Listen der Drittländer“ in Tabelle 1 
stammen, und 

d) ihnen muss während der Beförderung zum Ort des Eingangs in die Union, an dem die Veterinärkontrolle stattfindet, 
die Veterinärbescheinigung gemäß der Spalte „Bescheinigungen/Muster“ in Tabelle 1 beiliegen, oder 

e) sie werden am Ort des Eingangs in die Union, an dem die Veterinärkontrolle stattfindet, zusammen mit einem 
Dokument gestellt, das dem Muster gemäß der Spalte „Bescheinigungen/Muster“ in Tabelle 1 entspricht.
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Tabelle 1 

Nr. Produkt 
Rohmaterial (Verweis auf die 

Bestimmungen der Verordnung 
(EG) Nr. 1609/2009) 

Einfuhr- und Durchfuhrbedingungen Listen der Drittländer Bescheinigungen/Muster 

1 Verarbeitetes tieri
sches Protein 

Material der Kategorie 3 gemäß 
Artikel 10 Buchstaben a, b, d, e, 
f, h, i, j, k, l und m 

a) Das verarbeitete tierische Protein muss gemäß An
hang X Kapitel II Abschnitt 1 hergestellt worden 
sein, und 

b) das verarbeitete tierische Protein muss die zusätz
lichen Anforderungen gemäß Abschnitt 2 dieses 
Kapitels erfüllen. 

a) Im Fall von verarbeitetem tierischem Protein außer 
Fischmehl: 

Drittländer gemäß Anhang II Teil 1 der Verord
nung (EU) Nr. 206/2010; 

b) im Fall von Fischmehl: 

Drittländer gemäß Anhang II der Entscheidung 
2006/766/EG 

Anhang XV Kapitel 1 

2 Blutprodukte als 
Futtermittel-Aus
gangserzeugnisse 

Material der Kategorie 3 gemäß 
Artikel 10 Buchstabe a und Buch
stabe b Ziffer i 

Die Blutprodukte müssen gemäß Anhang X Kapitel II 
Abschnitt 2 hergestellt worden sein. 

a) Im Fall von Blutprodukten von Huftieren: 

Drittländer bzw. Teile von Drittländern gemäß 
Anhang II Teil 1 der Verordnung (EU) Nr. 
206/2010, aus denen alle Kategorien frischen Flei
sches der betreffenden Tierarten eingeführt werden 
dürfen; 

b) Im Fall von Blutprodukten von anderen Tierarten: 

Drittländer gemäß Anhang II Teil 1 der Verord
nung (EU) Nr. 206/2010 

Anhang XV Kapitel 4 
Buchstabe B 

3 Ausgeschmolzene 
Fette und Fischöl 

a) Im Fall von ausgeschmolzenen 
Fetten außer Fischöl: Material 
der Kategorie 3 gemäß 
Artikel 10 Buchstaben a, b, d, 
e, f, g, h, i, j und k; 

b) im Fall von Fischöl: Material 
der Kategorie 3 gemäß 
Artikel 10 Buchstaben e, f, i 
und j 

a) Die ausgeschmolzenen Fette und das Fischöl müs
sen gemäß Anhang X Kapitel II Abschnitt 3 her
gestellt worden sein, und 

b) das ausgeschmolzene Fett muss die zusätzlichen 
Anforderungen gemäß Abschnitt 3 dieses Kapitels 
erfüllen. 

a) Im Fall von ausgeschmolzenen Fetten außer 
Fischöl: 

Drittländer gemäß Anhang II Teil 1 der Verord
nung (EU) Nr. 206/2010; 

b) im Fall von Fischöl: 

Drittländer gemäß Anhang II der Entscheidung 
2006/766/EG 

a) Im Fall von aus
geschmolzenen Fetten 
außer Fischöl: 

Anhang XV Kapitel 10 
Buchstabe A; 

b) im Fall von Fischöl: 

Anhang XV Kapitel 9
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Nr. Produkt 
Rohmaterial (Verweis auf die 

Bestimmungen der Verordnung 
(EG) Nr. 1609/2009) 

Einfuhr- und Durchfuhrbedingungen Listen der Drittländer Bescheinigungen/Muster 

4 Milch, Erzeugnisse 
auf Milchbasis oder 
aus Milch gewon
nene Erzeugnisse, 
Kolostrum und 
Kolostrumerzeug
nisse 

a) Milch, Erzeugnisse auf Milchba
sis: 

Material der Kategorie 3 gemäß 
Artikel 10 Buchstaben e, f und 
h; 

b) Kolostrum, Kolostrumerzeug
nisse: 

Material der Kategorie 3 von 
lebenden Tieren, die keine An
zeichen einer durch Kolostrum 
auf Mensch oder Tier übertrag
baren Krankheit aufwiesen 

Die Milch, die Erzeugnisse auf Milchbasis, das Kolos
trum und die Kolostrumerzeugnisse müssen die An
forderungen gemäß Abschnitt 4 dieses Kapitels erfül
len. 

a) Im Fall von Milch und Erzeugnissen auf Milchba
sis: 

zugelassene Drittländer gemäß Anhang I der Ver
ordnung (EU) Nr. 605/2010; 

b) im Fall von Kolostrum und Kolostrumerzeugnis
sen: 

in Anhang I Spalte A der Verordnung (EU) Nr. 
605/2010 als zugelassen aufgeführte Drittländer 

a) Im Fall von Milch, Er
zeugnissen auf Milch
basis und aus Milch 
gewonnenen Erzeug
nissen: 

Anhang XV Kapitel 2 
Buchstabe A; 

b) im Fall von Kolostrum 
und Kolostrumerzeug
nissen: 

Anhang XV Kapitel 2 
Buchstabe B 

5 Gelatine und hy
drolysiertes Protein 

Material der Kategorie 3 gemäß 
Artikel 10 Buchstaben a, b, e, f, 
g, i und j, sowie im Fall von hy
drolysiertem Protein: Material der 
Kategorie 3 gemäß Artikel 10 
Buchstaben d, h und k 

Die Gelatine und das hydrolysierte Protein müssen 
gemäß Anhang X Kapitel II Abschnitt 5 hergestellt 
worden sein. 

a) Drittländer gemäß Anhang II Teil 1 der Verord
nung (EU) Nr. 206/2010 und folgende Länder: 

Südkorea (KR), 

Malaysia (MY), 

Pakistan (PK), 

Taiwan (TW); 

b) im Fall von Gelatine und hydrolysierten Proteinen 
aus Fisch: 

Drittländer gemäß Anhang II der Entscheidung 
2006/766/EG 

a) Im Fall von Gelatine: 

Anhang XV Kapitel 11; 

b) im Fall von hydroly
siertem Protein: 

Anhang XV Kapitel 12 

6 Dicalciumphosphat Material der Kategorie 3 gemäß 
Artikel 10 Buchstaben a, b, d, e, 
f, g, h, i, j und k 

Das Dicalciumphosphat muss gemäß Anhang X Kapi
tel II Abschnitt 6 hergestellt worden sein. 

Drittländer gemäß Anhang II Teil 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 206/2010 und folgende Länder: 

Südkorea (KR), 

Malaysia (MY), 

Pakistan (PK), 

Taiwan (TW) 

Anhang XV Kapitel 12
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Nr. Produkt 
Rohmaterial (Verweis auf die 

Bestimmungen der Verordnung 
(EG) Nr. 1609/2009) 

Einfuhr- und Durchfuhrbedingungen Listen der Drittländer Bescheinigungen/Muster 

7 Tricalciumphosphat Material der Kategorie 3 gemäß 
Artikel 10 Buchstaben a, b, d, e, 
f, g, h, i und k 

Das Tricalciumphosphat muss gemäß Anhang X Ka
pitel II Abschnitt 7 hergestellt worden sein. 

Drittländer gemäß Anhang II Teil 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 206/2010 und folgende Länder: 

Südkorea (KR), 

Malaysia (MY), 

Pakistan (PK), 

Taiwan (TW) 

Anhang XV Kapitel 12 

8 Kollagen Material der Kategorie 3 gemäß 
Artikel 10 Buchstaben a, b, e, f, 
g, i und j 

Das Kollagen muss gemäß Anhang X Kapitel II Ab
schnitt 8 hergestellt worden sein. 

Drittländer gemäß Anhang II Teil 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 206/2010 und folgende Länder: 

Südkorea (KR), 

Malaysia (MY), 

Pakistan (PK), 

Taiwan (TW) 

Anhang XV Kapitel 11 

9 Eiprodukte Material der Kategorie 3 gemäß 
Artikel 10 Buchstabe e, Buchstabe 
f und Buchstabe k Ziffer ii 

Die Eiprodukte müssen gemäß Anhang X Kapitel II 
Abschnitt 9 hergestellt worden sein. 

Drittländer gemäß Anhang II Teil 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 206/2010 und in Anhang I Teil 1 der Ver
ordnung (EG) Nr. 798/2008 aufgeführte Drittländer 
bzw. Teile von Drittländern, aus denen die Mitglied
staaten die Einfuhr von frischem Geflügelfleisch, Eiern 
und Eiprodukten zulassen 

Anhang XV Kapitel 15



Abschnitt 2 

Einfuhr von verarbeitetem tierischem Protein 

Für die Einfuhr von verarbeitetem tierischem Protein gelten folgende Anforderungen: 

1. Bevor die Sendungen in den freien Verkehr innerhalb der Union überführt werden, muss die zuständige Behörde an 
der Grenzkontrollstelle von dem verarbeiteten tierischen Protein aus eingeführten Sendungen Proben nehmen, um 
sicherzustellen, dass die allgemeinen Anforderungen von Anhang X Kapitel I erfüllt sind. 

Die zuständige Behörde muss 

a) von jeder Massengutsendung Proben nehmen; 

b) von Sendungen mit Erzeugnissen, die im Herkunftsherstellungsbetrieb verpackt wurden, Stichproben nehmen. 

2. Abweichend von Nummer 1 darf sich jedoch die zuständige Behörde der Grenzkontrollstelle, wenn sechs aufeinander
folgende Untersuchungen von Massengutsendungen aus einem bestimmten Drittland negativ ausgefallen sind, bei 
anschließenden Massengutsendungen aus diesem Drittland auf Stichprobenuntersuchungen beschränken. 

Hat eine dieser Stichprobenuntersuchungen einen Positivbefund ergeben, muss die zuständige Behörde, die die Bepro
bung durchführt, die zuständige Behörde des Herkunftsdrittlandes entsprechend unterrichten, damit diese geeignete 
Abhilfemaßnahmen treffen kann. 

Die zuständige Behörde des Herkunftsdrittlandes muss diese Maßnahmen der für die Beprobung zuständigen Behörde 
mitteilen. 

Im Fall eines weiteren Positivbefunds bei Erzeugnissen derselben Herkunft muss die zuständige Behörde der Grenz
kontrollstelle von allen weiteren Sendungen derselben Herkunft so lang Proben nehmen, bis erneut sechs aufeinander
folgende Untersuchungen negativ ausfallen. 

3. Die zuständigen Behörden müssen über die Probenbefunde sämtlicher Sendungen, von denen Proben genommen 
wurden, Aufzeichnungen führen und diese mindestens drei Jahre lang aufbewahren. 

4. Wenn eine in die Union eingeführte Sendung positiv auf Salmonella getestet wird oder die mikrobiologischen Normen 
für Enterobacteriaceae gemäß Anhang X Kapitel I nicht erfüllt, ist sie entweder 

a) nach dem Verfahren des Artikels 17 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 97/78/EG zu behandeln oder 

b) in einem von der zuständigen Behörde zugelassenen Verarbeitungsbetrieb erneut zu verarbeiten oder nach einer 
von der zuständigen Behörde zugelassenen Methode zu dekontaminieren. Die betreffende Sendung ist erst frei
zugeben, wenn sie verarbeitet wurde und von der zuständigen Behörde gemäß Anhang X Kapitel I mit Negativ
befund auf Salmonella oder gegebenenfalls Enterobacteriaceae untersucht worden ist. 

Abschnitt 3 

Einfuhr von ausgeschmolzenen Fetten 

Für die Einfuhr von ausgeschmolzenen Fetten gelten folgende Anforderungen: 

Das ausgeschmolzene Fett 

a) wurde ganz oder teilweise aus Rohmaterial von Schweinen gewonnen und stammt aus einem Drittland oder Teil eines 
Drittlandes, das bzw. der in den letzten 24 Monaten frei von Maul- und Klauenseuche und in den letzten 12 Monaten 
frei von klassischer und afrikanischer Schweinepest war, 

b) wurde ganz oder teilweise aus Rohmaterial von Geflügel gewonnen und stammt aus einem Drittland oder Teil eines 
Drittlandes, das bzw. der in den letzten 6 Monaten frei von der Newcastle-Krankheit und der aviären Influenza war, 

c) wurde ganz oder teilweise aus Rohmaterial von Wiederkäuern gewonnen und stammt aus einem Drittland oder einem 
Teil eines Drittlandes, das bzw. der in den letzten 24 Monaten frei von Maul- und Klauenseuche und in den letzten 
12 Monaten frei von Rinderpest war, oder
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d) wurde, falls in dem genannten Bezugszeitraum eine der in den Buchstaben a, b und c genannten Krankheiten 
aufgetreten ist, einer der folgenden Hitzebehandlungen unterzogen: 

i) Erhitzung auf mindestens 70 °C mindestens 30 Minuten lang oder 

ii) Erhitzung auf mindestens 90 °C mindestens 15 Minuten lang. 

Die Parameter der kritischen Kontrollpunkte sind vom Betreiber aufzuzeichnen und zu verwahren, damit der Eigen
tümer, der Betreiber oder deren Vertreter und, falls nötig, die zuständige Behörde den Betriebsablauf überwachen 
können. Aufzuzeichnen sind unter anderem Partikelgröße, kritische Temperatur und gegebenenfalls Absolutzeit, 
Druckprofil, Vorschubgeschwindigkeit des Rohmaterials und Fettrecyclingrate. 

Abschnitt 4 

Einfuhr von Milch, Erzeugnissen auf Milchbasis, aus Milch gewonnenen Erzeugnissen, Kolostrum und 
Kolostrumerzeugnissen 

A. Für die Einfuhr von Milch, Erzeugnissen auf Milchbasis, aus Milch gewonnenen Erzeugnissen, Kolostrum und Kolos
trumerzeugnissen gelten folgende Anforderungen: 

1. Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis und aus Milch gewonnene Erzeugnisse 

a) wurden zumindest einer der Behandlungen gemäß Anhang X Kapitel II Abschnitt 4 Teil I Nummern 1.1, 1.2 
und 1.3 sowie Abschnitt B Nummer 1.4 Buchstabe a unterzogen, 

b) erfüllen die Bedingungen gemäß Anhang X Kapitel II Abschnitt 4 Teil I Abschnitt B Nummern 2 und 4 sowie – 
im Fall von Molke – Abschnitt B Nummer 3. 

2. Abweichend von Anhang X Kapitel II Abschnitt 4 Teil I Abschnitt B Nummer 1.4 dürfen Milch, Erzeugnisse auf 
Milchbasis und aus Milch gewonnene Erzeugnisse aus Drittländern eingeführt werden, die gemäß Spalte A in 
Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 605/2010 zugelassen sind, sofern die Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis bzw. 
aus Milch gewonnenen Erzeugnisse einer einmaligen HTST unterzogen und 

a) frühestens 21 Tage nach ihrer Herstellung versandt wurden, wobei während dieses Zeitraums im Ausfuhrdritt
land kein Fall von Maul- und Klauenseuche aufgetreten ist, oder 

b) frühestens 21 Tage nach ihrer Herstellung an einer Grenzkontrollstelle des Eingangs in die Union gestellt 
wurden, wobei während dieses Zeitraums im Ausfuhrdrittland kein Fall von Maul- und Klauenseuche aufgetreten 
ist. 

B. Für die Einfuhr von Kolostrum und Kolostrumerzeugnissen gelten folgende Anforderungen: 

1. Das Material wurde einer einmaligen HTST unterzogen und 

a) frühestens 21 Tage nach seiner Herstellung versandt, wobei während dieses Zeitraums im Ausfuhrdrittland kein 
Fall von Maul- und Klauenseuche aufgetreten ist, oder 

b) frühestens 21 Tage nach seiner Herstellung an einer Grenzkontrollstelle des Eingangs in die Union gestellt, 
wobei während dieses Zeitraums im Ausfuhrdrittland kein Fall von Maul- und Klauenseuche aufgetreten ist. 

2. Das Material wurde von Rindern gewonnen, die regelmäßigen Veterinärkontrollen unterworfen werden, damit 
gewährleistet ist, dass die Tiere aus Betrieben stammen, in denen alle Rinderbestände 

a) entweder amtlich anerkannt tuberkulosefrei und amtlich anerkannt brucellosefrei gemäß Artikel 2 Absatz 2 
Buchstaben d und f der Richtlinie 64/432/EWG sind oder nach nationalem Recht des Herkunftsdrittlandes des 
Kolostrums keinen Beschränkungen im Hinblick auf die Tilgung von Tuberkulose und Brucellose unterliegen, 
und 

b) entweder amtlich anerkannt leukosefrei gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe j der Richtlinie 64/432/EWG sind 
oder einem amtlichen System zur Bekämpfung der enzootischen Rinderleukose unterliegen, wobei diese Krank
heit in den letzten zwei Jahren im fraglichen Bestand weder klinisch noch in Laboruntersuchungen nachgewie
sen wurde. 

3. Nach Abschluss der Verarbeitung wurden alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen, um eine Kontamination des 
Kolostrums oder der Kolostrumerzeugnisse zu vermeiden.
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4. Das Enderzeugnis muss mit dem Hinweis versehen sein, dass es Material der Kategorie 3 enthält und nicht für den 
menschlichen Verzehr bestimmt ist, und es wurde 

a) in neue Behälter abgefüllt oder 

b) als Massengut in Containern oder sonstigen Transportmitteln befördert, die vor ihrer Verwendung gründlich 
gereinigt und desinfiziert wurden. 

KAPITEL II 

SPEZIELLE ANFORDERUNGEN AN DIE EINFUHR IN DIE UND DIE DURCHFUHR DURCH DIE UNION VON 
TIERISCHEN NEBENPRODUKTEN UND FOLGEPRODUKTEN ZUR VERWENDUNG AUSSERHALB DER 

FUTTERMITTELKETTE FÜR NUTZTIERE AUSSER PELZTIEREN 

Abschnitt 1 

Spezielle Anforderungen 

Gemäß Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe a, Artikel 41 Absatz 2 Buchstabe c und Artikel 41 Absatz 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 1069/2009 gelten für eingeführte Sendungen mit tierischen Nebenprodukten und Folgeprodukten, die zur Verwen
dung außerhalb der Futtermittelkette für Nutztiere bestimmt sind, sowie für Sendungen mit solchen Produkten auf der 
Durchfuhr folgende spezielle Anforderungen: 

a) Sie müssen aus tierischen Nebenprodukten gemäß der Spalte „Rohmaterial“ in Tabelle 2 bestehen oder aus diesen 
hergestellt sein, 

b) sie müssen die Einfuhr- und Durchfuhrbedingungen gemäß der Spalte „Einfuhr- und Durchfuhrbedingungen“ in Tabelle 
2 erfüllen, 

c) sie müssen aus einem Drittland oder Teil eines Drittlands gemäß der Spalte „Listen der Drittländer“ in Tabelle 2 
stammen, und 

d) ihnen muss während der Beförderung zum Ort des Eingangs in die Union, an dem die Veterinärkontrolle stattfindet, 
die Veterinärbescheinigung bzw. ein anderes Dokument gemäß der Spalte „Bescheinigungen/ Muster“ in Tabelle 2 
beiliegen, oder 

e) sie werden am Ort des Eingangs in die Union, an dem die Veterinärkontrolle stattfindet, zusammen mit einem 
Dokument gestellt, das dem Muster gemäß der Spalte „Bescheinigungen/ Muster“ in Tabelle 2 entspricht.
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Tabelle 2 

Nr. Produkt 
Rohmaterial (Verweis auf die Bestim

mungen der Verordnung (EG) Nr. 
1069/2009) 

Einfuhr- und Durchfuhrbedingungen Listen der Drittländer Bescheinigungen/Muster 

1 Verarbeitete Gülle, 
aus dieser gewon
nene Folgepro
dukte und Guano 
von Fledermäusen 

Material der Kategorie 2 gemäß 
Artikel 9 Buchstabe a 

Verarbeitete Gülle, aus dieser gewonnene Folgepro
dukte und Guano von Fledermäusen müssen ge
mäß Anhang XI Kapitel I Abschnitt 2 hergestellt 
worden sein. 

Drittländer gemäß 

a) Anhang II Teil 1 der Verordnung (EU) Nr. 
206/2010, 

b) Anhang I der Entscheidung 2004/211/EGoder 

c) Anhang I Teil 1 der Verordnung (EG) Nr. 
798/2008 

Anhang XV Kapitel 17 

2 Blutprodukte, au
ßer von Equiden, 
zur Herstellung 
von Folgeproduk
ten zur Verwen
dung außerhalb der 
Futtermittelkette 
für Nutztiere 

Material der Kategorie 1 gemäß 
Artikel 8 Buchstaben c und d so
wie Material der Kategorie 3 gemäß 
Artikel 10 Buchstaben a, b, d und 
h 

Die Blutprodukte müssen gemäß Abschnitt 2 her
gestellt worden sein. 

Folgende Drittländer: 

a) im Fall unbehandelter Blutprodukte von Huftieren: 

Drittländer bzw. Teile von Drittländern gemäß An
hang II Teil 1 der Verordnung (EU) Nr. 206/2010, 
aus denen frisches Fleisch von domestizierten Huf
tierarten eingeführt werden darf, und zwar nur für 
den Zeitraum gemäß den Spalten 7 und 8 des 
genannten Teils, 

Japan; 

b) im Fall unbehandelter Blutprodukte von Geflügel 
und anderen Vogelarten: 

Drittländer bzw. Teile von Drittländern gemäß An
hang I Teil 1 der Verordnung (EG) Nr. 798/2008, 

Japan; 

c) im Fall unbehandelter Blutprodukte von anderen 
Tieren: 

Drittländer gemäß Anhang II Teil 1 der Verord
nung (EU) Nr. 206/2010 der Kommission, gemäß 
Anhang I Teil 1 der Verordnung (EG) Nr. 
798/2008 oder gemäß Anhang I Teil 1 der Ver
ordnung (EG) Nr. 119/2009, 

Japan; 

a) Im Fall unbehandelter 
Blutprodukte: 

Anhang XV Kapitel 4 
Buchstabe C; 

b) im Fall behandelter Blut
produkte: 

Anhang XV Kapitel 4 
Buchstabe D
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Nr. Produkt 
Rohmaterial (Verweis auf die Bestim

mungen der Verordnung (EG) Nr. 
1069/2009) 

Einfuhr- und Durchfuhrbedingungen Listen der Drittländer Bescheinigungen/Muster 

d) im Fall behandelter Blutprodukte von allen Tier
arten: 

Drittländer gemäß Anhang II Teil 1 der Verord
nung (EU) Nr. 206/2010 der Kommission, gemäß 
Anhang I Teil 1 der Verordnung (EG) Nr. 
798/2008 oder gemäß Anhang I Teil 1 der Ver
ordnung (EG) Nr. 119/2009, 

Japan 

3 Blut und Blutpro
dukte von Equiden 

Material der Kategorie 3 gemäß 
Artikel 10 Buchstaben a, b, d und 
h 

Das Blut und die Blutprodukte müssen die Anfor
derungen gemäß Abschnitt 3 erfüllen. 

Folgende Drittländer: 

a) im Fall von Blut, das gemäß Anhang XIII Kapitel IV 
Nummer 1 entnommen wurde, bzw. für Blutpro
dukte, die gemäß Nummer 2 Buchstabe b Ziffer i 
des genannten Kapitels hergestellt worden sind: 

Drittländer bzw. Teile von Drittländern gemäß An
hang I der Entscheidung 2004/211/EG, aus denen 
Zuchtequiden und Nutzequiden eingeführt werden 
dürfen; 

b) im Fall von Blutprodukten, die gemäß Anhang XIII 
Kapitel IV Nummer 2 Buchstabe b Ziffer ii behan
delt wurden: 

Drittländer gemäß Anhang II Teil 1 der Verord
nung (EU) Nr. 206/2010, aus denen die Mitglied
staaten die Einfuhr frischen Fleisches von Equiden 
zulassen, die als Haustiere gehalten werden 

Anhang XV Kapitel 4 Buch
stabe A 

4 Frische oder ge
kühlte Häute und 
Felle von Huftieren 

Material der Kategorie 3 gemäß 
Artikel 10 Buchstabe a und Buch
stabe b Ziffer iii 

Die Häute und Felle müssen die Anforderungen 
gemäß Abschnitt 4 Nummern 1 und 4 erfüllen. 

Die Häute und Felle stammen aus einem Drittland 
bzw. – im Fall einer Regionalisierung nach Unions
recht – einem Teil eines Drittlandes gemäß Anhang 
II Teil 1 der Verordnung (EU) Nr. 206/2010, aus dem 
die Mitgliedstaaten die Einfuhr frischen Fleisches der
selben Tierart zulassen. 

Anhang XV Kapitel 5 Buch
stabe A
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Nr. Produkt 
Rohmaterial (Verweis auf die Bestim

mungen der Verordnung (EG) Nr. 
1069/2009) 

Einfuhr- und Durchfuhrbedingungen Listen der Drittländer Bescheinigungen/Muster 

5 Behandelte Häute 
und Felle von Huf
tieren 

Material der Kategorie 3 gemäß 
Artikel 10 Buchstabe a, Buch- 
stabe b Ziffern i und iii sowie 
Buchstabe n 

Die Häute und Felle müssen die Anforderungen 
gemäß Abschnitt 4 Nummern 2, 3 und 4 erfüllen. 

a) Im Fall behandelter Häute und Felle von Huftieren: 

Drittländer bzw. Teile von Drittländern gemäß 
Anhang II Teil 1 der Verordnung (EU) Nr. 
206/2010; 

b) im Fall behandelter Häute und Felle von Wieder
käuern, die zum Versand in die Europäische 
Union bestimmt sind und vor der Einfuhr 21 
Tage getrennt gehalten wurden oder mindestens 
21 Tage ohne Unterbrechung befördert werden: 

jedes Drittland 

a) Im Fall behandelter Häute 
und Felle von Huftieren, 
die nicht den Anforderun
gen gemäß Abschnitt 4 
Nummer 2 entsprechen: 

Anhang XV Kapitel 5 
Buchstabe B; 

b) im Fall behandelter Häute 
und Felle von Wiederkäu
ern und Equiden, die zum 
Versand in die Europäi
sche Union bestimmt 
sind und vor der Einfuhr 
21 Tage getrennt gehalten 
wurden oder mindestens 
21 Tage ohne Unterbre
chung befördert werden: 

amtliche Erklärung gemäß 
Anhang XV Kapitel 5 
Buchstabe C; 

c) im Fall behandelter Häute 
und Felle von Huftieren, 
die die Anforderungen ge
mäß Abschnitt 4 Nummer 
2 erfüllen: 

keine Bescheinigung erfor
derlich
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6 Jagdtrophäen und 
andere Tierprä
parate 

Material der Kategorie 2 gemäß 
Artikel 9 Buchstabe f, das von 
Wildtieren gewonnen wurde, bei 
denen kein Verdacht auf eine In
fektion mit einer auf Mensch oder 
Tier übertragbaren Krankheit be
steht, sowie Material der Kategorie 
3 gemäß Artikel 10 Buchstabe a, 
Buchstabe b Ziffern i, iii und v so
wie Buchstabe n 

Die Jagdtrophäen und anderen Präparate müssen 
die Anforderungen gemäß Abschnitt 5 erfüllen. 

a) Im Fall von Jagdtrophäen und anderen Präparaten 
gemäß Abschnitt 5 Nummer 2: 

jedes Drittland; 

b) Im Fall von Jagdtrophäen und anderen Präparaten 
gemäß Abschnitt 5 Nummer 3: 

i) Jagdtrophäen von Federwild: 

Drittländer gemäß Anhang I Teil 1 der Verord
nung (EG) Nr. 798/2008, aus denen die Mit
gliedstaaten die Einfuhr von frischem Geflügel
fleisch zulassen, sowie folgende Länder: 

Grönland (GL), 

Tunesien (TN); 

ii) Jagdtrophäen von Schalenwild: 

Drittländer gemäß den für frisches Fleisch von 
Huftieren geltenden Spalten der Tabelle in An
hang II Teil 1 der Verordnung (EU) Nr. 
206/2010, einschließlich etwaiger Einschrän
kungen gemäß der Spalte mit besonderen Hin
weisen zu frischem Fleisch 

a) Im Fall von Jagdtrophäen 
gemäß Abschnitt 5 
Nummer 2: 

Anhang XV Kapitel 6 
Buchstabe A; 

b) im Fall von Jagdtrophäen 
gemäß Abschnitt 5 
Nummer 3: 

Anhang XV Kapitel 6 
Buchstabe B; 

c) im Fall von Jagdtrophäen 
gemäß Abschnitt 5 
Nummer 1: 

keine Bescheinigung erfor
derlich 

7 Schweineborsten Material der Kategorie 3 gemäß 
Artikel 10 Buchstabe b Ziffer iv 

Die Schweineborsten müssen von Schweinen ge
wonnen worden sein, die aus dem Herkunftsdritt
land stammen und dort in einem Schlachthof ge
schlachtet wurden. 

a) Im Fall unbearbeiteter Schweineborsten: 

Drittländer bzw. – im Fall einer Regionalisierung – 
Teile von Drittländern gemäß Anhang II Teil 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 206/2010, die in den letzten 
12 Monaten vor dem Datum der Einfuhr frei von 
afrikanischer Schweinepest waren; 

b) im Fall bearbeiteter Schweineborsten: 

Drittländer gemäß Anhang II Teil 1 der Verord
nung (EU) Nr. 206/2010, die in den letzten 12 
Monaten vor dem Datum der Einfuhr möglicher
weise nicht frei von afrikanischer Schweinepest 
waren. 

a) Falls in den letzten 12 
Monaten kein Fall von 
afrikanischer Schweinepest 
aufgetreten ist: 

Anhang XV Kapitel 7 
Buchstabe A; 

b) falls in den letzten 12 
Monaten mindestens ein 
Ausbruch von afrikani
scher Schweinepest auf
getreten ist: 

Anhang XV Kapitel 7 
Buchstabe B
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8 Unbearbeitete 
Wolle und unbe
arbeitete Haare 

Material der Kategorie 3 gemäß 
Artikel 10 Buchstaben h und n 

Unbearbeitete Wolle und unbearbeitete Haare müs
sen 

a) fest und trocken verpackt sein und 

b) auf direktem Wege unter Bedingungen, die eine 
Übertragung von Krankheitserregern ausschlie
ßen, an eine Anlage, die Folgeprodukte zur Ver
wendung außerhalb der Futtermittelkette her
stellt, oder an einen Zwischenbehandlungs
betrieb versandt werden. 

Jedes Drittland Für die Einfuhr unbehandelter 
Wolle und unbehandelter 
Haare ist keine Veterinär
bescheinigung erforderlich. 

9 Bearbeitete Federn, 
Federteile und 
Daunen 

Material der Kategorie 3 gemäß 
Artikel 10 Buchstabe b Ziffer v so
wie Buchstaben h und n 

Die bearbeiteten Federn bzw. Federteile müssen die 
Anforderungen gemäß Abschnitt 6 erfüllen. 

Jedes Drittland Für die Einfuhr bearbeiteter 
Federn, Federteile oder Dau
nen ist keine Veterinärbeschei
nigung erforderlich. 

10 Imkerei-Neben
erzeugnisse 

Material der Kategorie 3 gemäß 
Artikel 10 Buchstabe e 

a) Im Fall anderer Imkerei-Nebenerzeugnisse als 
Bienenwachs in Wabenform, die zur Verwen
dung in der Imkerei bestimmt sind: 

i) Die Imkerei-Nebenerzeugnisse wurden 
mindestens 24 Stunden lang einer Tem
peratur von - 12 °C oder weniger ausgesetzt 
oder 

ii) wurden im Fall von Wachs vor der Einfuhr 
nach einer der Verarbeitungsmethoden 1 
bis 5 oder nach der Verarbeitungsmethode 
7 gemäß Anhang IV Kapitel III raffiniert; 

b) wurden im Fall von anderem Bienenwachs als 
Bienenwachs in Wabenform, das für andere 
Zwecke als die Verfütterung an Nutztiere be
stimmt ist, vor der Einfuhr nach einer der Ver
arbeitungsmethoden 1 bis 5 oder nach der Ver
arbeitungsmethode 7 gemäß Anhang IV Kapitel 
III raffiniert oder verarbeitet. 

a) Im Fall von Imkerei-Nebenerzeugnissen zur Ver
wendung in der Imkerei: 

Drittländer gemäß Anhang II Teil 1 der Verord
nung (EU) Nr. 206/2010 und folgendes Land: 

Kamerun (CM); 

b) im Fall von Bienenwachs für andere Zwecke als 
die Verfütterung an Nutztiere: 

jedes Drittland 

a) Im Fall von Imkerei-Ne
benerzeugnissen zur Ver
wendung in der Imkerei: 

Anhang XV Kapitel 13; 

b) im Fall von Bienenwachs 
für andere Zwecke als die 
Verfütterung an Nutztiere: 

ein Handelspapier, in dem 
die Raffination bzw. Ver
arbeitung bescheinigt wird
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11 Knochen und Kno
chenerzeugnisse 
(außer Knochen
mehl), Hörner und 
Hornerzeugnisse 
(außer Hornmehl) 
sowie Hufe und 
Huferzeugnisse 
(außer Hufmehl), 
die nicht zur Ver
wendung als Fut
termittel-Ausgangs
erzeugnisse, orga
nische Düngemittel 
oder Bodenverbes
serungsmittel be
stimmt sind 

Material der Kategorie 3 gemäß 
Artikel 10 Buchstabe a, Buchstabe 
b Ziffern i und iii sowie Buchsta
ben e und h 

Die Erzeugnisse müssen die Anforderungen gemäß 
Abschnitt 7 erfüllen. 

Jedes Drittland Den Erzeugnissen liegt Fol
gendes bei: 

a) ein Handelspapier gemäß 
Abschnitt 7 Nummer 2 
und 

b) eine Erklärung des Einfüh
rers gemäß Anhang XV 
Kapitel 16, die in mindes
tens einer der Amtsspra
chen des Mitgliedstaats 
der Einfuhr in die Union 
und in mindestens einer 
der Amtssprachen des Be
stimmungsmitgliedstaats 
abgefasst sein muss. 

12 Heimtierfutter und 
Kauspielzeug 

a) Im Fall von verarbeitetem 
Heimtierfutter und von Kau
spielzeug: 

Material gemäß Artikel 35 
Buchstabe a Ziffern i und ii; 

b) im Fall von rohem Heimtierfut
ter: 

Material gemäß Artikel 35 
Buchstabe a Ziffer iii 

Das Heimtierfutter und das Kauspielzeug müssen 
gemäß Anhang XIII Kapitel II hergestellt worden 
sein. 

a) Im Fall von rohem Heimtierfutter: 

Drittländer gemäß Anhang II Teil 1 der Verord
nung (EU) Nr. 206/2010 oder gemäß Anhang I 
der Verordnung (EG) Nr. 798/2008, aus denen 
die Mitgliedstaaten unter der Bedingung, dass nur 
Fleisch mit Knochen eingeführt wird, die Einfuhr 
von frischem Fleisch derselben Tierart zulassen; 

im Fall von Fischmaterial: Drittländer gemäß An
hang II der Entscheidung 2006/766/EG; 

b) im Fall von Kauspielzeug und anderem als rohem 
Heimtierfutter: 

Drittländer gemäß Anhang II Teil 1 der Verord
nung (EU) Nr. 206/2010 und folgende Länder: 

Japan (JP), 

Ecuador (EC), 

Sri Lanka (LK), 

Taiwan (TW) 

a) Im Fall von Heimtierfutter 
in Dosen: 

Anhang XV Kapitel 3 
Buchstabe A; 

b) im Fall von verarbeitetem 
Heimtierfutter außer Heim
tierfutter in Dosen: 

Anhang XV Kapitel 3 
Buchstabe B; 

c) im Fall von Kauspielzeug: 

Anhang XV Kapitel 3 
Buchstabe C; 

d) Im Fall von rohem Heim
tierfutter: 

Anhang XV Kapitel 3 
Buchstabe D
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13 Geschmacksverstär
kende Fleisch
extrakte zur Her
stellung von Heim
tierfutter 

Material gemäß Artikel 35 Buch
stabe a 

Die geschmacksverstärkenden Fleischextrakte müs
sen gemäß Anhang XIII Kapitel III hergestellt wor
den sein. 

Drittländer gemäß Anhang II Teil 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 206/2010, aus denen die Mitgliedstaaten un
ter der Bedingung, dass nur Fleisch mit Knochen ein
geführt wird, die Einfuhr von frischem Fleisch dersel
ben Tierart zulassen; 

im Fall geschmacksverstärkender Fleischextrakte aus 
Fischmaterial: Drittländer gemäß Anhang II der Ent
scheidung 2006/766/EG 

Anhang XV Kapitel 3 Buch
stabe E 

14 Tierische Neben
produkte für die 
Herstellung von 
anderem als rohem 
Heimtierfutter und 
von Folgeproduk
ten zur Verwen
dung außerhalb der 
Futtermittelkette 

a) Material der Kategorie 3 gemäß 
Artikel 10 Buchstaben a bis k; 

b) im Fall von Material zur Her
stellung von Heimtierfutter: Ma
terial der Kategorie 1 gemäß 
Artikel 8 Buchstabe c; 

c) im Fall von Pelzen zur Herstel
lung von Folgeprodukten: Mate
rial der Kategorie 3 gemäß 
Artikel 10 Buchstabe n 

Die Erzeugnisse bzw. Produkte müssen die Anfor
derungen gemäß Abschnitt 8 erfüllen. 

a) Im Fall tierischer Nebenprodukte zur Herstellung 
von Heimtierfutter: 

i) im Fall tierischer Nebenprodukte von Rindern, 
Schafen, Ziegen, Schweinen und Equiden, und 
zwar sowohl von Nutztieren als auch Wildtie
ren: 

Drittländer bzw. Teile von Drittländern gemäß 
Anhang II Teil 1 der Verordnung (EU) Nr. 
206/2010, aus denen zum menschlichen Ver
zehr bestimmtes frisches Fleisch eingeführt 
werden darf; 

ii) Rohmaterial von Geflügel einschließlich Lauf
vögeln: 

Drittländer bzw. Teile von Drittländern gemäß 
Anhang I Teil 1 der Verordnung (EG) Nr. 
798/2008, aus denen die Mitgliedstaaten die 
Einfuhr von frischem Geflügelfleisch zulassen; 

iii) Rohmaterial aus Fisch: 

Drittländer gemäß Anhang II der Entscheidung 
2006/766/EG; 

iv) Rohmaterial von anderen Landsäugetieren und 
von Leporidae: 

Drittländer gemäß Anhang II Teil 1 der Ver
ordnung (EU) Nr. 206/2010 oder gemäß An
hang I Teil 1 der Verordnung (EG) Nr. 
798/2008; 

a) Im Fall tierischer Neben
produkte zur Herstellung 
von verarbeitetem Heim
tierfutter: 

Anhang XV Kapitel 3 
Buchstabe F; 

b) im Fall tierischer Neben
produkte für die Herstel
lung von Produkten zur 
Verwendung außerhalb 
der Futtermittelkette für 
Nutztiere: 

Anhang XV Kapitel 8
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b) im Fall tierischer Nebenprodukte zur Herstellung 
von Pharmazeutika: 

Drittländer gemäß Anhang II Teil 1 der Verord
nung (EU) Nr. 206/2010, gemäß Anhang I Teil 1 
der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 oder gemäß 
Anhang I Teil 1 der Verordnung (EG) Nr. 
119/2009 sowie folgende Drittländer: 

Japan (JP), 

Philippinen (PH), 

Taiwan (TW); 

c) im Fall tierischer Nebenprodukte für die Herstel
lung von Produkten zur Verwendung außerhalb 
der Futtermittelkette für Nutztiere, ausgenommen 
pharmazeutische Verwendungszwecke: 

Drittländer gemäß Anhang II Teil 1 der Verord
nung (EU) Nr. 206/2010, aus denen frisches 
Fleisch der betreffenden Tierart eingeführt werden 
darf, gemäß Anhang I Teil 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 798/2008, gemäß Anhang I Teil 1 der Verord
nung (EG) Nr. 119/2009 bzw. – im Fall von Ma
terial aus Fisch – Drittländer gemäß Anhang II der 
Entscheidung 2006/766/EG 

15 Tierische Neben
produkte zur Ver
wendung als rohes 
Heimtierfutter 

Material der Kategorie 3 gemäß 
Artikel 10 Buchstabe a und Buch
stabe b Ziffern i und ii 

Die Produkte müssen die Anforderungen gemäß 
Abschnitt 8 erfüllen. 

Drittländer gemäß Anhang II Teil 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 206/2010, aus denen die Mitgliedstaaten un
ter der Bedingung, dass nur Fleisch mit Knochen ein
geführt wird, die Einfuhr von frischem Fleisch dersel
ben Tierart zulassen; 

im Fall von Fischmaterial: Drittländer gemäß Anhang 
II der Entscheidung 2006/766/EG 

Anhang XV Kapitel 3 Buch
stabe D 

16 Tierische Neben
produkte zur Ver
wendung in Futter 
für Pelztiere 

Material der Kategorie 3 gemäß 
Artikel 10 Buchstabe a und Buch
stabe b Ziffern i und ii 

Die Produkte müssen die Anforderungen gemäß 
Abschnitt 8 erfüllen. 

Drittländer gemäß Anhang II Teil 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 206/2010 der Kommission oder gemäß An
hang I der Verordnung (EG) Nr. 798/2008, aus denen 
die Mitgliedstaaten unter der Bedingung, dass nur 
Fleisch mit Knochen eingeführt wird, die Einfuhr 
von frischem Fleisch derselben Tierart zulassen; 

im Fall von Fischmaterial: Drittländer gemäß Anhang 
II der Entscheidung 2006/766/EG 

Anhang XV Kapitel 3 Buch
stabe D
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17 Ausgeschmolzene 
Fette für bestimmte 
Zwecke außerhalb 
der Futtermittel
kette für Nutztiere 

a) Im Fall von Material, das zur 
Produktion von Biodiesel be
stimmt ist: 

Material der Kategorie 1, 2 und 
3 gemäß den Artikeln 8, 9 
und 10; 

b) im Fall von Material, das für 
organische Düngemittel und 
Bodenverbesserungsmittel be
stimmt ist: 

Material der Kategorie 2 gemäß 
Artikel 9 Buchstaben c und d 
sowie Buchstabe f Ziffer i so
wie Material der Kategorie 3 
gemäß Artikel 10 außer den 
Buchstaben c und p; 

c) im Fall von Material, das für 
andere Zwecke bestimmt ist: 

Material der Kategorie 1 gemäß 
Artikel 8 Buchstaben b, c und 
d, Material der Kategorie 2 ge
mäß Artikel 9 Buchstaben c 
und d sowie Buchstabe f Ziffer 
i und Material der Kategorie 3 
gemäß Artikel 10 außer den 
Buchstaben c und p 

Die ausgeschmolzenen Fette müssen die Anforde
rungen gemäß Abschnitt 9 erfüllen. 

Drittländer gemäß Anhang II Teil 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 206/2010 und im Fall von Fischmaterial 
Drittländer gemäß Anhang II der Entscheidung 
2006/766/EG 

Anhang XV Kapitel 10 Buch
stabe B 

18 Fettderivate a) Im Fall von Fettderivaten zur 
Verwendung außerhalb der Fut
termittelkette für Nutztiere: 

Material der Kategorie 1 gemäß 
Artikel 8 Buchstaben c und d, 
Material der Kategorie 2 gemäß 
Artikel 9 Buchstaben c und d 
sowie Buchstabe f Ziffer i und 
Material der Kategorie 3 gemäß 
Artikel 10 Buchstaben a, b, d, 
e, f, g, h, i, j und k; 

Die Fettderivate müssen die Anforderungen gemäß 
Abschnitt 10 erfüllen. 

Jedes Drittland a) Im Fall von Fettderivaten 
zur Verwendung außer
halb der Futtermittelkette 
für Nutztiere: 

Anhang XV Kapitel 14 
Buchstabe A; 

b) im Fall von Fettderivaten 
zur Verwendung als Futter 
oder außerhalb der Futter
mittelkette für Nutztiere: 

Anhang XV Kapitel 14 
Buchstabe B
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b) Im Fall von Fettderivaten zur 
Verwendung als Futter oder au
ßerhalb der Futtermittelkette: 

Material der Kategorie 3 gemäß 
Artikel 10 

19 Fotogelatine Material der Kategorie 1 gemäß 
Artikel 8 Buchstabe b und Material 
der Kategorie 3 gemäß Artikel 10 

Die eingeführte Fotogelatine muss die Anforderun
gen gemäß Abschnitt 11 erfüllen. 

Fotogelatine darf nur aus gemäß Abschnitt 11 zuge
lassenen Herkunftsbetrieben in den Vereinigten Staa
ten und in Japan eingeführt werden. 

Anhang XV Kapitel 19 

20 Hörner und Horn
produkte (außer 
Hornmehl) sowie 
Hufe und Hufpro
dukte (außer Huf
mehl) zur Herstel
lung von organi
schen Düngemit
teln oder Boden
verbesserungsmit
teln 

Material der Kategorie 3 gemäß 
Artikel 10 Buchstaben a, b, h und 
n 

Die Produkte müssen die Anforderungen gemäß 
Abschnitt 12 erfüllen. 

Jedes Drittland Anhang XV Kapitel 18



Abschnitt 2 

Einfuhr von Blut und Blutprodukten, außer von Equiden, zur Herstellung von Folgeprodukten zur Verwendung 
außerhalb der Futtermittelkette für Nutztiere 

Für die Einfuhr von Blut und Blutprodukten, außer von Equiden, zur Herstellung von Folgeprodukten zur Verwendung 
außerhalb der Futtermittelkette für Nutztiere gelten folgende Anforderungen: 

1. Die Blutprodukte müssen aus einer Anlage zur Herstellung von Folgeprodukten zur Verwendung außerhalb der 
Futtermittelkette für Nutztiere stammen, die den in der vorliegenden Verordnung festgelegten speziellen Bedingungen 
entspricht, oder aus dem Gewinnungsbetrieb. 

2. Das Blut, aus dem die Blutprodukte zur Herstellung von Folgeprodukten zur Verwendung außerhalb der Futtermittel
kette für Nutztiere hergestellt werden, muss wie folgt gewonnen worden sein: 

a) in gemäß dem Unionsrecht zugelassenen Schlachthöfen; 

b) in von der zuständigen Behörde des betreffenden Drittlandes zugelassenen und überwachten Schlachthöfen oder 

c) von lebenden Tieren in Einrichtungen, die von der zuständigen Behörde des Drittlandes zugelassen und über
wacht werden. 

3.1. Im Fall von Blutprodukten zur Herstellung von Folgeprodukten zur Verwendung außerhalb der Futtermittelkette für 
Nutztiere, die von Tieren der Taxa Artiodactyla, Perissodactyla und Proboscidea oder von deren Kreuzungen gewon
nen wurden, müssen entweder die in Buchstabe a oder die in Buchstabe b genannten Bedingungen erfüllt sein: 

a) Die Produkte wurden einer der folgenden Behandlungen unterzogen, die gewährleisten, dass sie frei von Erregern 
der in Buchstabe b genannten Krankheiten sind: 

i) einer mindestens dreistündigen Hitzebehandlung bei 65 °C mit nachfolgender Wirksamkeitsprüfung, 

ii) einer Bestrahlung (Gammastrahlen, 25 kGy) mit nachfolgender Wirksamkeitsprüfung, 

iii) einer Hitzebehandlung bei einer Kerntemperatur von mindestens 80 °C mit nachfolgender Wirksamkeitsprü
fung, 

iv) nur im Fall anderer Tiere als Suidae und Tayassuidae: einer Behandlung, bei der der pH-Wert auf 5 geändert 
und dieser Wert zwei Stunden lang gehalten wird, mit nachfolgender Wirksamkeitsprüfung; 

b) Blutprodukte, die nicht gemäß Buchstabe a behandelt wurden, stammen aus einem Drittland oder Gebiet, 

i) in dem seit mindestens zwölf Monaten kein Fall von Rinderpest, Pest der kleinen Wiederkäuer oder Rifttal
fieber gemeldet wurde und in dem seit mindestens zwölf Monaten gegen keine dieser Krankheiten geimpft 
wurde, 

ii) in dem seit mindestens zwölf Monaten kein Fall von Maul- und Klauenseuche gemeldet wurde und 

— in dem seit mindestens zwölf Monaten nicht gegen diese Krankheit geimpft wurde, oder 

— in dem seit mindestens zwölf Monaten Programme zur Impfung domestizierter Wiederkäuer gegen Maul- 
und Klauenseuche amtlich durchgeführt und überwacht werden; in diesem Fall müssen die Produkte nach 
der in der Richtlinie 97/78/EG vorgesehenen Veterinärkontrolle gemäß den Bestimmungen von Artikel 8 
Absatz 4 der genannten Richtlinie auf direktem Wege zum registrierten Bestimmungsbetrieb bzw. zur 
registrierten Bestimmungsanlage befördert werden, und es sind alle erforderlichen Vorkehrungen – ein
schließlich einer sicheren Entsorgung von Abfällen, nicht verwendetem oder überschüssigem Material – zu 
treffen, damit das Risiko der Ausbreitung von Krankheiten auf Mensch oder Tier vermieden wird. 

3.2. Zusätzlich zu Nummer 3.1 Buchstabe b Ziffern i und ii muss im Fall anderer Tiere als Suidae und Tayassuidae eine 
der folgenden Bedingungen erfüllt sein: 

a) Im Herkunftsdrittland bzw. Herkunftsgebiet wurde seit mindestens zwölf Monaten kein Fall von vesikulärer 
Stomatitis, Blauzungenkrankheit oder entsprechenden seropositiven Tieren gemeldet, und seit mindestens zwölf 
Monaten wurden die empfänglichen Tierarten gegen keine dieser Krankheiten geimpft; 

b) die Produkte müssen nach der in der Richtlinie 97/78/EG vorgesehenen Veterinärkontrolle gemäß den Bestim
mungen von Artikel 8 Absatz 4 der genannten Richtlinie auf direktem Wege zur Anlage am Bestimmungsort 
befördert werden, und es sind alle erforderlichen Vorkehrungen – einschließlich einer sicheren Entsorgung von 
Abfällen, nicht verwendetem oder überschüssigem Material – zu treffen, damit das Risiko der Ausbreitung von 
Krankheiten auf Mensch oder Tier vermieden wird.
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3.3. Zusätzlich zu Nummer 3.1 Buchstabe b Ziffern i und ii gilt im Fall von Suidae und Tayassuidae Folgendes: Im 
Herkunftsdrittland bzw. Herkunftsgebiet wurde seit mindestens zwölf Monaten kein Fall von vesikulärer Schweine
krankheit, klassischer Schweinepest oder afrikanischer Schweinepest gemeldet, seit mindestens zwölf Monaten wurde 
gegen keine dieser Krankheiten geimpft und eine der folgenden Bedingungen ist erfüllt: 

a) Im Herkunftsland bzw. Herkunftsgebiet wurde seit zwölf Monaten kein Fall von vesikulärer Stomatitis oder 
entsprechenden seropositiven Tieren gemeldet, und seit mindestens zwölf Monaten wurden die empfänglichen 
Tierarten nicht gegen diese Krankheit geimpft; 

b) die Produkte müssen nach der in der Richtlinie 97/78/EG vorgesehenen Veterinärkontrolle gemäß den Bestim
mungen von Artikel 8 Absatz 4 der genannten Richtlinie auf direktem Wege zum registrierten Bestimmungs
betrieb bzw. zur registrierten Bestimmungsanlage befördert werden, und es sind alle erforderlichen Vorkehrungen 
– einschließlich einer sicheren Entsorgung von Abfällen, nicht verwendetem oder überschüssigem Material – zu 
treffen, damit das Risiko der Ausbreitung von Krankheiten auf Mensch oder Tier vermieden wird. 

4. Im Fall von Blutprodukten zur Herstellung von Folgeprodukten zur Verwendung außerhalb der Futtermittelkette für 
Nutztiere, die von Geflügel oder anderen Vogelarten gewonnen wurden, müssen entweder die in Buchstabe a oder 
die in Buchstabe b genannten Bedingungen erfüllt sein: 

a) Die Produkte wurden einer der folgenden Behandlungen unterzogen, die gewährleisten, dass sie frei von Erregern 
der in Buchstabe b genannten Krankheiten sind: 

i) einer mindestens dreistündigen Hitzebehandlung bei 65 °C mit nachfolgender Wirksamkeitsprüfung, 

ii) einer Bestrahlung (Gammastrahlen, 25 kGy) mit nachfolgender Wirksamkeitsprüfung, 

iii) einer Hitzebehandlung bei einer Kerntemperatur von mindestens 70 °C mit nachfolgender Wirksamkeits
prüfung; 

b) Blutprodukte, die nicht gemäß Buchstabe a behandelt wurden, stammen aus einem Drittland oder Gebiet, 

i) das im Sinne des OIE-Gesundheitskodex für Landtiere (Ausgabe 2010) frei von der Newcastle-Krankheit und 
hochpathogener aviärer Influenza ist, 

ii) in dem in den letzten zwölf Monaten nicht gegen aviäre Influenza geimpft wurde, 

iii) in dem Geflügel oder andere Vogelarten, aus denen die Produkte gewonnen werden, nicht mit Impfstoffen 
gegen die Newcastle-Krankheit geimpft wurden, die aus einem Saatvirusstamm der Newcastle-Krankheit her
gestellt wurden, dessen Pathogenität höher als die lentogener Virusstämme ist. 

Abschnitt 3 

Einfuhr von Blut und Blutprodukten von Equiden 

Für die Einfuhr von Blut und Blutprodukten von Equiden gelten folgende Anforderungen: 

1. Das Blut muss die Bedingungen gemäß Anhang XIII Kapitel IV Nummer 1 Buchstabe a erfüllen und unter tierärztlicher 
Aufsicht entnommen werden, und zwar entweder 

a) in Schlachthöfen, 

i) die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassen wurden oder 

ii) die von der zuständigen Behörde des betreffenden Drittlandes zugelassen wurden und überwacht werden, oder 

b) in Einrichtungen, die für die Entnahme von Blut von Equiden, das zur Herstellung von Blutprodukten für andere 
Verwendungszwecke als Futter bestimmt ist, von der zuständigen Behörde des Drittlandes zugelassen wurden, eine 
Veterinärkontrollnummer erhalten haben und überwacht werden. 

2. Die Blutprodukte müssen die Bedingungen gemäß Anhang XIII Kapitel IV Nummer 2 erfüllen. 

Ferner müssen die Blutprodukte gemäß Anhang XIII Kapitel IV Nummer 2 Buchstabe b Ziffer i aus Blut hergestellt 
worden sein, das Equiden entnommen wurde, die zumindest in den letzten drei Monaten vor dem Datum der 
Blutentnahme bzw. – falls die Tiere weniger als drei Monate alt sind – von Geburt an in tierärztlich beaufsichtigten 
Betrieben im Drittland der Blutentnahme gehalten wurden, das in diesem Zeitraum und während der Blutentnahme frei 
war von
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a) Pferdepest im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstaben a und b der Richtlinie 2009/156/EG, 

b) venezuelischer Pferdeenzephalomyelitis, und zwar seit mindestens zwei Jahren, 

c) Rotz, und zwar 

i) seit drei Jahren oder 

ii) seit sechs Monaten, wenn die Tiere bei der Fleischuntersuchung im Schlachthof gemäß Nummer 1 Buchstabe a 
für frei von klinischen Anzeichen des Rotzes (Burkholderia mallei) befunden wurden, wobei unter anderem nach 
Spaltung des Kopfes längs der Medianebene und nach Auslösen der Nasenscheidewand die Schleimhäute der 
Luftröhre, des Kehlkopfes, der Nasenhöhlen und ihrer Nebenhöhlen begutachtet wurden, 

d) im Fall von anderen Blutprodukten als Serum: vesikulärer Stomatitis, und zwar seit mindestens sechs Monaten. 

3. Die Blutprodukte müssen aus einem Betrieb oder einer Anlage stammen, die von der zuständigen Behörde des 
Drittlandes zugelassen oder registriert wurde. 

4. Das Blut und die Blutprodukte sind gemäß Anhang XIII Kapitel IV Nummer 3 zu verpacken und zu kennzeichnen. 

Abschnitt 4 

Einfuhr von Häuten und Fellen von Huftieren 

Für die Einfuhr von Häuten und Fellen von Huftieren gelten folgende Anforderungen: 

1. Frische oder gekühlte Häute und Felle dürfen eingeführt werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a) Sie stammen aus einem Drittland, das in der Tabelle 2 in Abschnitt 1 in der betreffenden Spalte in Reihe 4 
aufgeführt ist und das je nach Tierart 

i) zumindest in den letzten zwölf Monaten vor dem Versand frei war von folgenden Krankheiten: 

— klassische Schweinepest, 

— afrikanische Schweinepest, 

— Rinderpest, und 

ii) zumindest in den letzten zwölf Monaten vor dem Versand frei war von Maul- und Klauenseuche und in dem 
zumindest in den letzten zwölf Monaten vor dem Versand nicht gegen Maul- und Klauenseuche geimpft wurde; 

b) sie wurden gewonnen 

i) von Tieren, die zumindest in den letzten drei Monaten vor ihrer Schlachtung bzw. – falls die Tiere weniger als 
drei Monate alt sind – von Geburt an im Hoheitsgebiet des Herkunftsdrittlandes gehalten wurden, 

ii) im Fall von Häuten und Fellen von Paarhufern: von Tieren aus Betrieben, in denen in den letzten 30 Tagen und 
um die im Umkreis von 10 km in den letzten 30 Tagen kein Fall von Maul- und Klauenseuche aufgetreten ist, 

iii) im Fall von Häuten von Schweinen: von Tieren aus Betrieben, in denen in den letzten 30 Tagen kein Fall von 
vesikulärer Schweinekrankheit und in den letzten 40 Tagen kein Fall von klassischer oder afrikanischer Schwei
nepest und um die im Umkreis von 10 km in den letzten 30 Tagen keine dieser Krankheiten aufgetreten ist, 
oder 

iv) von Tieren, die in den 24 Stunden vor ihrer Schlachtung im Schlachthof der Schlachttieruntersuchung unter
zogen und für frei von Anzeichen der Maul- und Klauenseuche, Rinderpest, klassischen und afrikanischen 
Schweinepest und der vesikulären Schweinekrankheit befunden wurden, und 

c) es wurden alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen, um eine Rekontamination der Erzeugnisse mit Krankheits
erregern zu verhindern.
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2. Behandelte Häute und Felle gemäß Anhang XIII Kapitel V Abschnitt C Nummer 2 dürfen ohne Einschränkung 
eingeführt werden. 

3. Andere behandelte Häute und Felle dürfen eingeführt werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a) Sie stammen entweder 

i) aus einem Drittland bzw. – im Fall einer Regionalisierung nach Unionsrecht – einem Teil eines Drittlandes 
gemäß Abschnitt 1 Tabelle 2, Spalte „Listen der Drittländer“, Reihe 5, Buchstabe a, aus dem die Einfuhr von 
frischem Fleisch der entsprechenden Arten zugelassen ist, und sie wurden gemäß Anhang I Nummer 28 
Buchstaben a, b und c behandelt, 

ii) aus einem Drittland, das in Tabelle 2 in Abschnitt 1 in der genannten Spalte in Reihe 5 unter Buchstabe a 
aufgeführt ist, und sie wurden gemäß Anhang I Nummer 28 Buchstaben c oder d behandelt, oder 

iii) von Equiden oder Wiederkäuern aus einem Drittland, das in Tabelle 2 in Abschnitt 1 in der Spalte „Listen der 
Drittländer“ in Reihe 5 unter Buchstabe b aufgeführt ist, und sie wurden gemäß Anhang I Nummer 28 
Buchstaben a, b und c behandelt sowie nach der Behandlung mindestens 21 Tage lang getrennt gehalten, und 

b) im Fall gesalzener Häute und Felle, die auf dem Seeweg befördert werden, sind die Häute und Felle gemäß Anhang I 
Nummer 28 Buchstaben b oder c behandelt und nach der Behandlung während der Beförderung im Fall der 
Behandlung gemäß Nummer 28 Buchstabe b mindestens 14 Tage lang und im Fall der Behandlung gemäß 
Nummer 28 Buchstabe c sieben Tage lang vor der Einfuhr getrennt gehalten worden, wobei die Behandlung 
und die Beförderungsdauer durch die der Sendung beiliegende Veterinärbescheinigung nachgewiesen werden. 

4. Frische, gekühlte oder behandelte Häute und Felle von Huftieren sind in Containern, Straßenfahrzeugen, Eisenbahn
waggons oder als Ballen einzuführen, die unter der Verantwortung der zuständigen Behörde des Versanddrittlandes 
verplombt wurden. 

Abschnitt 5 

Einfuhr von Jagdtrophäen und anderen Tierpräparaten 

Für die Einfuhr von Jagdtrophäen und anderen Tierpräparaten gelten folgende Anforderungen: 

1. Jagdtrophäen oder andere Tierpräparate, die die Bedingungen gemäß Anhang XIII Kapitel VI Abschnitt B und Abschnitt 
C Nummer 1 erfüllen, dürfen ohne Einschränkung eingeführt werden. 

2. Behandelte Jagdtrophäen oder andere Präparate aus Vögeln und Huftieren, die ausschließlich aus Knochen, Hörnern, 
Hufen, Klauen, Geweihen, Zähnen, Häuten oder Fellen bestehen, aus Drittländern dürfen eingeführt werden, wenn sie 
die Anforderungen von Anhang XIII Kapitel VI Abschnitt C Nummer 1 Buchstabe a sowie Abschnitt C Nummer 2 
Buchstabe a Ziffern i bis iii und Buchstabe b Ziffern i und ii erfüllen. 

Jedoch brauchen trocken- oder nassgesalzene Häute und Felle, die auf dem Seeweg befördert werden, nicht 14 Tage 
vor ihrem Versand gesalzen zu werden, sofern sie 14 Tage vor ihrer Einfuhr gesalzen wurden. 

3. Völlig unbehandelte Jagdtrophäen oder andere Präparate aus Vögeln und Huftieren, die aus ganzen Tierkörperteilen 
bestehen, dürfen unter folgenden Bedingungen eingeführt werden: 

a) sie stammen von Tieren aus einem Gebiet, das keinerlei Beschränkungen wegen Ausbruchs schwerer übertragbarer 
Krankheiten unterliegt, für die Tiere der betreffenden Art empfänglich sind; 

b) sie wurden einzeln in transparenten und – zur Vermeidung jeglicher Kontamination von außen – fest verschlos
senen Packungen verpackt, ohne mit anderen Erzeugnissen tierischen Ursprungs in Berührung zu kommen, die sie 
kontaminieren könnten. 

Abschnitt 6 

Einfuhr von behandelten Federn, Federteilen und Daunen 

Behandelte Federn, Federteile und Daunen dürfen unter folgenden Bedingungen eingeführt werden: 

a) Es handelt sich um behandelte Zierfedern, behandelte Federn, die von Reisenden zum eigenen Gebrauch mitgeführt 
werden, oder um Sendungen mit behandelten Federn oder Daunen, die Privatpersonen zu nicht gewerblichen Zwecke 
zugesandt werden, oder 

b) ihnen liegt ein Handelspapier bei, aus dem hervorgeht, dass die Federn, Federteile oder Daunen einer Dampfbehand
lung oder einer anderweitigen Behandlung unterzogen wurden, durch die gewährleistet wird, dass keine unannehm
baren Risiken verbleiben, und sie sind außerdem fest verschlossen und trocken verpackt, und
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c) sofern aus dem Handelspapier nicht hervorgeht, dass sie industriell gewaschen und mindestens 30 Minuten lang einer 
Heißdampfbehandlung bei einer Temperatur von 100 °C unterzogen wurden, werden sie zu einer solchen Behandlung 
an einen registrierten Betrieb oder eine registrierte Anlage versandt. 

Abschnitt 7 

Einfuhr von Knochen und Knochenprodukten (außer Knochenmehl), Hörnern und Hornprodukten (außer 
Hornmehl) sowie Hufen und Hufprodukten (außer Hufmehl), die zu anderen Zwecken als zur Verwendung 

als Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, organische Düngemittel oder Bodenverbesserungsmittel bestimmt sind 

1. Knochen und Knochenprodukte (außer Knochenmehl), Hörner und Hornprodukte (außer Hornmehl) sowie Hufe und 
Hufprodukte (außer Hufmehl), dürfen zur Herstellung von Folgeprodukten zur Verwendung außerhalb der Futtermittel
kette unter folgenden Bedingungen eingeführt werden: 

a) Die Erzeugnisse wurden vor der Ausfuhr in die Union getrocknet, jedoch weder gekühlt noch gefroren; 

b) die Erzeugnisse werden aus dem Herkunftsdrittland ausschließlich auf dem Land- und Seeweg auf direktem Wege 
zu einer Grenzkontrollstelle des Eingangs in die Union verbracht, ohne in einem außerhalb der Union gelegenen 
Hafen oder an einem anderen Ort außerhalb der Union umgeladen zu werden; 

c) die Erzeugnisse werden nach den in der Richtlinie 97/78/EG vorgesehenen Dokumentenprüfungen auf direktem 
Wege zum registrierten Bestimmungsbetrieb bzw. zur registrierten Bestimmungsanlage befördert. 

2. Jeder Sendung muss ein Handelspapier beiliegen, das von der für die Überwachung des Herkunftsbetriebs zuständigen 
Behörde abgestempelt ist und folgende Angaben enthält: 

a) das Herkunftsdrittland, 

b) den Namen des Produktionsbetriebs bzw. der Produktionsanlage, 

c) die Art des Erzeugnisses (getrocknete Knochen/getrocknete Knochenprodukte/getrocknete Hörner/getrocknete 
Hornprodukte/getrocknete Hufe/getrocknete Hufprodukte) und 

d) eine Bestätigung, dass das Erzeugnis 

i) von gesunden, in einem Schlachthof geschlachteten Tieren stammt, 

ii) 42 Tage lang bei einer Durchschnittstemperatur von mindestens 20 °C getrocknet wurde, 

iii) vor dem Trocknen eine Stunde lang bei einer Kerntemperatur von mindestens 80 °C erhitzt wurde, 

iv) vor dem Trocknen eine Stunde lang bei einer Kerntemperatur von mindestens 800 °C verascht wurde, 

v) vor dem Trocknen gesäuert wurde, bis im Kern ein pH-Wert von unter 6 erreicht und mindestens eine Stunde 
lang gehalten wurde, und 

in keinem Fall dazu bestimmt ist, zu Lebensmitteln, Futtermittel Ausgangserzeugnissen, organischen Düngemitteln 
oder Bodenverbesserungsmitteln verarbeitet zu werden. 

3. Das Material muss in verplombten Containern oder Fahrzeugen oder als Massengut in einem Schiffsladeraum in die 
Union versandt werden. 

Bei der Beförderung in Containern müssen diese sowie in jedem Fall alle Begleitpapiere Namen und Anschrift des 
registrierten Bestimmungsbetriebs bzw. der registrierten Bestimmungsanlage tragen. 

4. Nach der in der Richtlinie 97/78/EG vorgesehenen Veterinärkontrolle und gemäß den Bestimmungen von Artikel 8 
Absatz 4 der genannten Richtlinie ist das Material auf direktem Wege zum registrierten Bestimmungsbetrieb bzw. zur 
registrierten Bestimmungsanlage zu befördern. 

Abschnitt 8 

Einfuhr tierischer Nebenprodukte zur Herstellung von Pelztierfutter, Heimtierfutter außer rohem Heimtierfutter 
und Folgeprodukten zur Verwendung außerhalb der Futtermittelkette für Nutztiere 

Tierische Nebenprodukte, die zur Herstellung von Pelztierfutter, Heimtierfutter außer rohem Heimtierfutter und Folge
produkten zur Verwendung außerhalb der Futtermittelkette für Nutztiere bestimmt sind, dürfen unter folgenden Bedin
gungen eingeführt werden: 

1. Die tierischen Nebenprodukte wurden im Herkunftsbetrieb tiefgefroren oder gemäß den Unionsvorschriften so 
konserviert, dass sie zwischen dem Versand und der Anlieferung im Bestimmungsbetrieb bzw. in der Bestimmungs
anlage nicht verderben können.
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2. Es wurden alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um eine Kontamination der tierischen Nebenprodukte mit Krank
heitserregern zu vermeiden. 

3. Die tierischen Nebenprodukte wurden in neuen, lecksicheren Verpackungen oder in Verpackungen, die vor der 
Verwendung gereinigt und desinfiziert worden sind, verpackt. 

4. Nach der in der Richtlinie 97/78/EG vorgesehenen Veterinärkontrolle und gemäß Artikel 8 Absatz 4 der genannten 
Richtlinie erfolgt die Beförderung der tierischen Nebenprodukte auf direktem Wege entweder zu 

a) einem Heimtierfutterbetrieb oder einem registrierten Bestimmungsbetrieb bzw. einer registrierten Bestimmungs
anlage, der/die eine Garantie dafür geleistet hat, dass die tierischen Nebenprodukte ausschließlich zur Herstellung 
der Produkte verwendet werden, für die er/sie, gegebenenfalls gemäß Festlegung durch die zuständige Behörde, 
registriert bzw. zugelassen ist, und den Betrieb bzw. die Anlage außer zur direkten Entsorgung auf keinen Fall 
unbehandelt verlassen, 

b) einem Betrieb bzw. einer Anlage, die gemäß Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe h der Verordnung (EG) 
Nr.1069/2009 zugelassen ist, 

c) einem registrierten Verwender oder einer registrierten Sammelstelle, der/die eine Garantie dafür geleistet hat, dass 
die tierischen Nebenprodukte ausschließlich für zulässige Zwecke, gegebenenfalls gemäß Festlegung durch die 
zuständige Behörde, verwendet werden, oder 

d) einem Betrieb bzw. einer Anlage, die gemäß Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr.1069/2009 
zugelassen ist, und 

5.1. im Fall von Rohmaterial zur Produktion von Heimtierfutter gemäß Artikel 35 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung 
(EG) Nr. 1069/2009 müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

a) Das Rohmaterial wird im Drittland vor dem Eingang in die Union mit einem Kreuz aus verflüssigter Aktivkohle 
auf jeder Außenseite jedes Eisblocks bzw., wenn das Rohmaterial auf Paletten befördert wird, die bei der Beför
derung zum Bestimmungsproduktionsbetrieb für Heimtierfutter nicht in getrennte Sendungen unterteilt sind, auf 
jeder Außenseite jeder Palette so gekennzeichnet, dass mindestens 70 % der Diagonale des Eisblocks abgedeckt 
sind und das Kreuz mindestens 10 cm breit ist; 

b) im Fall von nicht tiefgefrorenem Material wird im Drittland vor dem Eingang in die Union eine Kennzeichnung 
durch Besprühen mit verflüssigter Aktivkohle oder durch Aufbringen von Aktivkohle in Pulverform derart 
vorgenommen, dass die Aktivkohle auf dem Material deutlich sichtbar ist; 

c) das Rohmaterial wird auf direktem Wege befördert zu 

i) dem Bestimmungsproduktionsbetrieb für Heimtierfutter gemäß Nummer 4 Buchstabe a oder 

ii) zu einem Bestimmungsbetrieb bzw. einer Bestimmungsanlage, der/die gemäß Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe h 
der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 – im Einklang mit Nummer 4 Buchstabe b dieses Abschnitts – zuge
lassen ist, und von dort auf direktem Wege zu dem in Ziffer i genannten Heimtierfutterbetrieb, sofern der 
Bestimmungsbetrieb 

— ausschließlich Material verarbeitet, dass unter die vorliegende Nummer 5.1 fällt, oder 

— ausschließlich Material verarbeitet, dass für einen Heimtierfutterbetrieb gemäß Ziffer i bestimmt ist, und 

d) das Rohmaterial wird so behandelt, dass die Kennzeichnung gemäß den Buchstaben a und b erst im Bestim
mungsproduktionsbetrieb für Heimtierfutter und erst unmittelbar vor der Verwendung des Materials zur Her
stellung von Heimtierfutter – gemäß den Anforderungen von Anhang XIII Kapitel II an aus Material der Kategorie 
3 hergestelltes Heimtierfutter – entfernt wird; 

5.2. besteht eine Sendung aus Rohmaterial, das gemäß Nummer 5.1 behandelt wurde, sowie aus anderem, nicht be
handeltem Rohmaterial, wurden alle Rohmaterialien der Sendung gemäß Nummer 5.1 Buchstaben a und b gekenn
zeichnet; 

5.3. die in Nummer 5.1 Buchstaben a und b sowie Nummer 5.2 vorgesehene Kennzeichnung muss während der 
gesamten Zeit vom Versand bis zur Anlieferung im Bestimmungsproduktionsbetrieb für Heimtierfutter sichtbar sein. 

6. Im Bestimmungsproduktionsbetrieb für Heimtierfutter müssen die Lagerung vor Produktion, die Verwendung und die 
Beseitigung von Rohmaterial für die Heimtierfutterproduktion gemäß Artikel 35 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung 
(EG) Nr. 1069/2009 unter den von der zuständigen Behörde genehmigten Bedingungen erfolgen, die gegebenenfalls 
amtliche Kontrollen des Umfangs des gelieferten, des zur Produktion verwendeten und des beseitigten Materials 
umfassen. 

Die zuständige Behörde kann dem Betreiber des Heimtierfutterbetriebs die Genehmigung erteilen, solche Materialien 
zusammen mit Material der Kategorie 3 zu lagern.
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Abschnitt 9 

Einfuhr ausgeschmolzener Fette für bestimmte Zwecke außerhalb der Futtermittelkette für Nutztiere 

Ausgeschmolzene Fette, die nicht zur Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere, Kosmetika, Arzneimitteln oder Medizin
produkten bestimmt sind, dürfen unter folgenden Bedingungen eingeführt werden: 

a) Sie wurden gewonnen 

i) im Fall von Material, das zur Produktion von Biodiesel bestimmt ist, aus tierischen Nebenprodukten gemäß den 
Artikeln 8, 9 und 10 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, 

ii) im Fall von Material, das zur Produktion von organischen Düngemitteln und Bodenverbesserungsmitteln bestimmt 
ist, aus Material der Kategorie 2 gemäß Artikel 9 Buchstaben c, d und f Ziffer i der Verordnung (EG) Nr. 
1069/2009 oder aus Material der Kategorie 3, ausgenommen Material gemäß Artikel 10 Buchstaben c und p 
der genannten Verordnung, 

iii) im Fall anderer Materialien aus Material der Kategorie 1 gemäß Artikel 8 Buchstaben b, c und d der Verordnung 
(EG) Nr. 1069/2009, Material der Kategorie 2 gemäß Artikel 9 Buchstaben c und d sowie Buchstabe f Ziffer i der 
genannten Verordnung oder Material der Kategorie 3, ausgenommen Material gemäß Artikel 10 Buchstaben c und 
p der genannten Verordnung; 

b) die ausgeschmolzenen Fette wurden gemäß der Verarbeitungsmethode 1 (Drucksterilisation) oder gemäß einer der 
anderen in Anhang IV Kapitel III aufgeführten Verarbeitungsmethoden verarbeitet; 

c) im Fall von Wiederkäuerfett wurden unlösliche Verunreinigungen bis auf einen Gewichtsanteil von höchstens 0,15 % 
entfernt; 

d) die ausgeschmolzenen Fette wurden vor dem Versand in die Union so gekennzeichnet, dass die in Anhang VIII Kapitel 
V Nummer 1 Buchstabe b genannte GTH-Mindestkonzentration erreicht wird; 

e) nach der in der Richtlinie 97/78/EG vorgesehenen Veterinärkontrolle und gemäß den Bestimmungen von Artikel 8 
Absatz 4 der genannten Richtlinie werden die ausgeschmolzenen Fette auf direktem Wege und unter Bedingungen, bei 
denen eine Kontamination verhindert wird, zum registrierten Bestimmungsbetrieb bzw. zur registrierten Bestimmungs
anlage befördert, und 

f) sie sind auf der Verpackung bzw. dem Container mit der Aufschrift „NICHT ZUM MENSCHLICHEN VERZEHR ODER 
ZUR VERFÜTTERUNG AN TIERE“ versehen. 

Abschnitt 10 

Einfuhr von Fettderivaten 

1. Fettderivate dürfen eingeführt werden, wenn die Veterinärbescheinigung, die der Sendung beiliegt, folgende Angaben 
enthält: 

a) ob die Fettderivate aus Material der Kategorie 1, 2 oder 3 gewonnen wurden; 

b) im Fall von Fettderivaten aus Material der Kategorie 2, dass die Produkte 

i) nach einer Methode hergestellt wurden, die mindestens die Normen für einen der Prozesse gemäß Anhang XIII 
Kapitel XI Nummer 1 erfüllt, und 

ii) ausschließlich in organischen Düngemitteln oder Bodenverbesserungsmitteln oder für andere Zwecke außerhalb 
der Futtermittelkette für Nutztiere, ausgenommen die Verwendung in Kosmetika, Arzneimitteln und Medizin
produkten, verwendet werden; 

c) im Fall von Fettderivaten aus Material der Kategorie 1, dass die Produkte nicht in organischen Düngemitteln und 
Bodenverbesserungsmitteln, Kosmetika, Arzneimitteln und Medizinprodukten verwendet werden dürfen; ihre Ver
wendung zu anderen Zwecken außerhalb der Futtermittelkette für Nutztiere ist jedoch gestattet. 

2. Die Veterinärbescheinigung gemäß Nummer 1 ist der zuständigen Behörde an der Grenzkontrollstelle des Eingangs der 
Erzeugnisse in die Union vorzulegen, anschließend muss eine Kopie die Sendung bis zu ihrer Ankunft im Bestim
mungsbetrieb begleiten. 

3. Nach der in der Richtlinie 97/78/EG vorgesehenen Veterinärkontrolle und gemäß den Bestimmungen von Artikel 8 
Absatz 4 der genannten Richtlinie sind die Fettderivate auf direktem Wege zum registrierten Bestimmungsbetrieb bzw. 
zur registrierten Bestimmungsanlage zu befördern.
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Abschnitt 11 

Einfuhr von Fotogelatine 

1. Gelatine, die aus Material hergestellt wurde, das Rinderwirbelsäule aus Material der Kategorie 1 gemäß Artikel 8 
Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 enthält, und die für die Fotoindustrie bestimmt ist („Fotogelatine“), 
darf eingeführt werden, wenn die Fotogelatine 

a) aus einem der in Tabelle 3 aufgeführten Herkunftsbetriebe stammt, 

b) gemäß den in Nummer 6 genannten Bedingungen hergestellt wurde, 

c) über eine der in Tabelle 3 aufgeführten Grenzkontrollstellen des Eingangs in die Union eingeführt wird, und 

d) für die Produktion in einem der in Tabelle 3 aufgeführten zugelassenen Fotobetriebe bestimmt ist. 

Tabelle 3 

Einfuhr von Fotogelatine 

Herkunftsdrittland Herkunftsbetriebe 
Bestimmungsmitglied

staat 
Grenzkontrollstelle des 
Eingangs in die Union 

Zugelassene Fotobetriebe 

Japan Nitta Gelatin Inc., 
2-22 Futamata 
Yao-City, Osaka, 
581-0024 Japan 

Jellie Co. Ltd- 
7-1, Wakabayashi 
2-Chome, 
Wakabayashi-ku, 
Sendai-City, 
Miyagi, 
982 Japan 

NIPPI Inc. Gelatine 
Division 
1 Yumizawa-Cho 
Fujinomiya City Shi
zuoka, 
418-0073 Japan 

Niederlande Rotterdam Fujifilm Europe, 
Oudenstaart 1, 
5047 TK Tilburg, 
Niederlande 

Nitta Gelatin Inc., 
2-22 Futamata 
Yao-City, Osaka, 
581-0024 Japan 

Vereinigtes König
reich 

Liverpool 
Felixstowe 
Heathrow 

Kodak Ltd. 
Headstone Drive, 
Harrow, Middlesex, 
HA4 4TY, 
Vereinigtes Königreich 

Tschechische Repu
blik 

Hamburg FOMA Bohemia spol. SRO 
Jana Krušinky 
1604 
501 04 Hradec Králove, 
Tschechische Republik 

Vereinigte Staa
ten 

Eastman Gelatine 
Corporation, 
227 Washington 
Street, 
Peabody, 
MA, 01960 USA 

Gelita North Ame
rica, 
2445 Port Neal In
dustrial Road 
Sergeant Bluff, 
Iowa, 51054 USA 

Vereinigtes König
reich 

Liverpool 
Felixstowe 
Heathrow 

Kodak Ltd. 
Headstone Drive, 
Harrow, Middlesex, 
HA4 4TY, 
Vereinigtes Königreich 

Tschechische Repu
blik 

Hamburg FOMA Bohemia spol. SRO 
Jana Krušinky 
1604 
501 04 Hradec Králove, 
Tschechische Republik
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2. Nach ihrer Einfuhr in den Bestimmungsmitgliedstaat darf die Fotogelatine nicht zwischen den Mitgliedstaaten gehan
delt, sondern nur in dem zugelassenen Fotobetrieb desselben Bestimmungsmitgliedstaats und ausschließlich zu Zwe
cken der Fotoherstellung verwendet werden. 

3. Nach der in der Richtlinie 97/78/EG vorgesehenen Veterinärkontrolle und gemäß den Bestimmungen von Artikel 8 
Absatz 4 der genannten Richtlinie ist die Fotogelatine auf direktem Wege zum registrierten Bestimmungsfotobetrieb zu 
befördern. 

4. Die Beförderung gemäß Nummer 3 muss in Fahrzeugen oder Containern erfolgen, in denen die Fotogelatine physisch 
von Erzeugnissen getrennt ist, die zur Verwendung als Lebens- oder Futtermittel bestimmt sind. 

5. Der Betreiber des zugelassenen Bestimmungsfotobetriebs stellt sicher, dass jegliche Überschüsse oder Reste sowie 
sonstige Abfälle der Fotogelatine 

a) in verplombten, lecksicheren Containern mit der Aufschrift „nur zur Entsorgung“ in Fahrzeugen unter zufrieden
stellenden hygienischen Bedingungen befördert werden, 

b) gemäß Artikel 12 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 beseitigt oder gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1013/2006 in das Herkunftsdrittland ausgeführt werden. 

6. Fotogelatine ist gemäß folgenden Anforderungen herzustellen: 

a) Fotogelatine darf nur in Betrieben hergestellt werden, die keine Gelatine herstellen, welche zur Verwendung als 
Lebens- oder Futtermittel für den Versand in die Europäische Union bestimmt ist; die Betriebe müssen von der 
zuständigen Behörde des betreffenden Drittlandes zugelassen sein. 

b) Fotogelatine ist in einem Verfahren herzustellen, das gewährleistet, dass das Rohmaterial nach der Verarbeitungs
methode 1 (Drucksterilisation) gemäß Anhang IV Kapitel III behandelt oder mindestens zwei Tage lang einer Säure- 
oder Alkalibehandlung unterzogen und mit Wasser ausgewaschen wird und 

i) nach einer Säurebehandlung mindestens 20 Tage lang mit einer alkalischen Lösung oder 

ii) nach einer Säurebehandlung 10-12 Stunden lang mit einer Säurelösung behandelt wird. 

Der pH-Wert ist dann anzupassen und das Material durch Filterung und Sterilisierung bei 138-140 °C vier Se
kunden lang zu reinigen. 

c) Nachdem die Fotogelatine dem in Buchstabe b genannten Verfahren unterzogen wurde, kann sie einem Trock
nungsverfahren und gegebenenfalls einem Pulverisierungs- oder Laminationsverfahren unterzogen werden. 

d) Die Fotogelatine ist zu umhüllen, in neue Packstücke zu verpacken, zu lagern und in verplombten, lecksicheren, 
gekennzeichneten Containern in einem Fahrzeug unter zufriedenstellenden hygienischen Bedingungen zu befördern. 

Wird ein Leck festgestellt, sind Fahrzeug und Container gründlich zu reinigen und vor der Wiederverwendung zu 
inspizieren. 

e) Die Umhüllung und die Packstücke, die Fotogelatine enthalten, müssen folgende Aufschrift tragen: „Fotogelatine nur 
zur Verwendung in der Fotoindustrie“. 

Abschnitt 12 

Einfuhr von Hörnern und Hornprodukten (außer Hornmehl) sowie Hufen und Hufprodukten (außer Hufmehl), 
die zur Herstellung von organischen Düngemitteln oder Bodenverbesserungsmitteln bestimmt sind 

Hörner und Hornprodukte (außer Hornmehl) sowie Hufe und Hufprodukte (außer Hufmehl), die zur Herstellung von 
Bodenverbesserungsmitteln oder organischen Düngemitteln bestimmt sind, dürfen unter folgenden Bedingungen einge
führt werden: 

1. Sie wurden gemäß den Bestimmungen von Anhang XIII Kapitel XII hergestellt, und 

2. sie werden nach der in der Richtlinie 97/78/EG vorgesehenen Veterinärkontrolle und gemäß Artikel 8 Absatz 4 der 
genannten Richtlinie auf direktem Wege zu einem zugelassenen oder registrierten Betrieb bzw. zu einer zugelassenen 
oder registrierten Anlage befördert.
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KAPITEL III 

SONDERVORSCHRIFTEN FÜR BESTIMMTE PROBEN 

Abschnitt 1 

Proben für Forschungs- und Diagnosezwecke 

Sofern Proben für Forschungs- und Diagnosezwecke sowie Produkte, die aus der Verwendung solcher Proben resultieren, 
nicht zu Referenzzwecken aufbewahrt oder in das Herkunftsdrittland zurückgesandt werden, sind sie wie folgt zu 
beseitigen: 

a) als Abfall durch Verbrennung, 

b) durch Drucksterilisation und anschließende Beseitigung oder Verwendung gemäß den Artikeln 12 bis 14 der Verord
nung (EG) Nr. 1069/2009 oder 

c) gemäß Anhang VI Kapitel I Abschnitt 1 Nummer 4 Buchstabe b 

i) bei Mengen von höchstens 2 000 ml und 

ii) wenn die Herstellung und der Versand der Proben oder Folgeprodukte in bzw. aus Drittländern oder Teilen von 
Drittländern erfolgt sind, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von frischem Rindfleisch gemäß Anhang II Teil 
1 der Verordnung (EU) Nr. 206/2010 zulassen. 

Abschnitt 2 

Handelsmuster 

1. Die zuständige Behörde kann die Einfuhr und Durchfuhr von Handelsmustern unter folgenden Bedingungen geneh
migen: 

a) Sie stammen 

i) aus Drittländern, die in Tabelle 2 in Kapitel II Abschnitt 1 dieses Anhangs in der Spalte „Listen der Drittländer“ 
in Reihe 14 aufgeführt sind, 

ii) im Fall von Handelsmustern, die aus Milch, Erzeugnissen auf Milchbasis oder daraus gewonnenen Erzeugnissen 
bestehen, aus zugelassenen Drittländern gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 605/2010; 

b) ihnen liegt eine Veterinärbescheinigung gemäß Anhang XV Kapitel 8 bei, und 

c) sie werden nach der in der Richtlinie 97/78/EG vorgesehenen Veterinärkontrolle und gemäß Artikel 8 Absatz 4 der 
genannten Richtlinie auf direktem Wege zu dem zugelassenen oder registrierten Betrieb bzw. zu der zugelassenen 
oder registrierten Anlage befördert, der/die in der Genehmigung der zuständigen Behörde angegeben ist. 

2. Sofern die Handelsmuster nicht zu Referenzzwecken aufbewahrt werden, sind sie 

a) gemäß den Artikeln 12, 13 und 14 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 zu beseitigen oder zu verwenden oder 

b) in das Herkunftsdrittland zurückzusenden. 

3. Werden Handelsmuster zur Prüfung von Maschinen verwendet, erfolgt die Prüfung 

a) mit Hilfe einer geeigneten Ausrüstung oder 

b) mit Hilfe einer Ausrüstung, die vor der Verwendung für andere Zwecke als die genannten Prüfzwecke gereinigt und 
desinfiziert wird. 

Bei der Beförderung zum zugelassenen oder registrierten Betrieb bzw. zur zugelassenen oder registrierten Anlage 
müssen die Handelsmuster in lecksicheren Containern verpackt sein.
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Abschnitt 3 

Ausstellungsstücke 

1. Die Einfuhr und Durchfuhr von Ausstellungsstücken unterliegt folgenden Bedingungen: 

a) Sie müssen aus Drittländern stammen, die in Tabelle 2 in Kapitel II Abschnitt 1 in der Spalte „Listen der Dritt
länder“ in Reihe 14 aufgeführt sind; 

b) die Einfuhr muss vorab von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem das Ausstellungsstück verwendet 
werden soll, genehmigt worden sein; 

c) die Ausstellungsstücke müssen nach der in der Richtlinie 97/78/EG vorgesehenen Veterinärkontrolle auf direktem 
Wege zum zugelassenen Verwender befördert werden. 

2. Jede Sendung muss in lecksicheren Verpackungen verpackt sein, und ihr muss ein Handelspapier mit folgenden 
Angaben beiliegen: 

a) Beschreibung des Materials und der Tierart, von der es stammt, 

b) Kategorie des Materials, 

c) Menge des Materials, 

d) Versandort des Materials, 

e) Name und Anschrift des Absenders, 

f) Name und Anschrift des Empfängers sowie 

g) Informationen, die eine Identifizierung der Genehmigung der zuständigen Behörde des Bestimmungslandes ermög
lichen. 

3. Nach Ausstellungsende bzw. nach Abschluss der künstlerischen Tätigkeit sind Ausstellungsstücke 

a) in das Herkunftsdrittland zurückzusenden, 

b) in einen anderen Mitgliedstaat oder ein Drittland zu versenden, wenn dies von der zuständigen Behörde des 
Bestimmungsmitgliedstaats bzw. -drittlands vorab genehmigt wurde, oder 

c) gemäß den Artikeln 12, 13 und 14 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 zu beseitigen. 

KAPITEL IV 

SPEZIELLE ANFORDERUNGEN AN BESTIMMTE VERBRINGUNGEN TIERISCHER NEBENPRODUKTE 

Abschnitt 1 

Einfuhr bestimmten Materials der Kategorie 1 

Material gemäß Artikel 26 darf unter folgenden Bedingungen eingeführt werden: 

1. Das Material trägt bei der Einfuhr auf der Verpackung, dem Container oder dem Fahrzeug die Aufschrift „Nicht zur 
Verwendung in Lebensmitteln, Futtermitteln, Düngemitteln, Kosmetika, Arzneimitteln und Medizinprodukten“. 

2. Das Material wird auf direktem Wege an einen zugelassenen oder registrierten Betrieb bzw. eine zugelassene oder 
registrierte Anlage zur Herstellung von Folgeprodukten, ausgenommen Produkte gemäß Nummer 1, geliefert. 

3. Nicht verwendetes oder überschüssiges Material wird gemäß Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 ver
wendet oder beseitigt.
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Abschnitt 2 

Einfuhr bestimmten Materials zu anderen Zwecken als zur Verfütterung an Nutz-Landtiere 

1. Die zuständige Behörde kann die Einfuhr folgenden Materials zu anderen Zwecken als zur Verfütterung an Nutz- 
Landtiere, ausgenommen zur Verfütterung an Pelztiere, genehmigen, sofern kein unannehmbares Risiko der Über
tragung von Krankheiten auf Mensch oder Tier besteht: 

a) tierische Nebenprodukte und Folgeprodukte von Wassertieren, 

b) wirbellose Wassertiere und Folgeprodukte aus wirbellosen Wassertieren, 

c) wirbellose Landtiere, einschließlich ihrer Verwandlungsformen wie zum Beispiel Larven, sowie aus diesen gewon
nene Folgeprodukte, 

d) von den unter den Buchstaben a, b und c genannten Tieren erzeugte Produkte, zum Beispiel Fischeier, 

e) Material der Kategorie 3, das Tiere und Teile von Tieren der Ordnungen Rodentia and Lagomorpha umfasst. 

2. Für die Einfuhr von Sendungen mit Material gemäß Nummer 1 müssen Veterinärbescheinigungen gemäß den natio
nalen Bestimmungen vorgelegt werden.
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ANHANG XV 

MUSTER-VETERINÄRBESCHEINIGUNGEN 

Die Muster-Veterinärbescheinigungen in diesem Anhang gelten für die Einfuhr in und die Durchfuhr durch die Europäi
sche Union der in den jeweiligen Muster-Veterinärbescheinigungen bezeichneten tierischen Nebenprodukte und Folge
produkte aus Drittländern 

Erläuterungen 

a) Das ausführende Drittland stellt die Veterinärbeschei
nigungen nach den im vorliegenden Anhang für die 
betreffenden tierischen Nebenprodukte vorgesehenen 
Mustern aus. Sie enthalten (in der im Muster vorgege
benen Reihenfolge) die für das betreffende Drittland 
erforderlichen Bescheinigungen und umfassen gege
benenfalls die für das Ausfuhrdrittland oder für einen 
Teil des Ausfuhrdrittlandes erforderlichen zusätzli
chen Garantien. 

b) Wenn aus der Muster-Veterinärbescheinigung hervor
geht, dass bestimmte Teile gegebenenfalls zu strei
chen sind, kann der/die Bescheinigungsbefugte nicht
zutreffende Passagen durchstreichen, mit seinen/ihren 
Initialen versehen und stempeln, oder die entspre
chenden Passagen werden vollständig aus der Veteri
närbescheinigung entfernt. 

c) Das Bescheinigungsoriginal besteht aus einem einzel
nen, beidseitig bedruckten Blatt oder, falls mehr Text 
erforderlich ist, aus mehreren Blättern, die alle ein 
zusammenhängendes, untrennbares Ganzes bilden 
müssen. 

d) Die Bescheinigung ist in mindestens einer der Amts
sprachen des Mitgliedstaats, in dem die Grenzkon
trolle stattfindet, und des Bestimmungsmitgliedstaates 
auszustellen. Diese Mitgliedstaaten können jedoch an
dere Gemeinschaftssprachen als ihre eigenen zulas
sen, wobei gegebenenfalls eine amtliche Übersetzung 
beiliegen muss. 

e) Werden der Bescheinigung zwecks Identifizierung der 
die Sendung ausmachenden Waren weitere Blätter 
beigefügt, so gelten auch diese als Teil des Beschei
nigungsoriginals, und jedes einzelne dieser Blätter 
muss mit Unterschrift und Stempel des/der beschei
nigungsbefugten amtlichen Tierarztes/Tierärztin ver
sehen sein. 

f) Umfasst die Bescheinigung, einschließlich zusätzlicher 
Stückverzeichnisse gemäß Buchstabe e, mehrere Sei
ten, so ist jede Seite am Seitenende mit einer Num
merierung – (Seitenzahl) von (Gesamtseitenzahl) – und 
am Seitenkopf mit der von der zuständigen Behörde 
zugeteilten Codenummer zu versehen. 

g) Das Bescheinigungsoriginal ist von einem amtlichen 
Tierarzt/einer amtlichen Tierärztin auszufüllen und 
zu unterzeichnen. Dabei tragen die zuständigen Be
hörden des Ausfuhrlandes dafür Sorge, dass die an
gewandten Bescheinigungsvorschriften den diesbe
züglichen Vorschriften der Richtlinie 96/93/EG 
gleichwertig sind. 

h) Die Unterschrift muss sich farblich von der Druck
farbe der Bescheinigung abheben. Diese Vorschrift 
gilt auch für Amtssiegel, bei denen es sich nicht 
um Trockenstempel oder ein Wasserzeichen handelt. 

i) Das Bescheinigungsoriginal muss die Sendung bis zur 
Ankunft an der Grenzkontrollstelle der Union beglei
ten. 

j) Werden Veterinärbescheinigungen für die Durchfuhr 
von Sendungen verwendet, sind in Feld I.5. („Emp
fänger“) der Bescheinigung Name und Anschrift der 
Grenzkontrollstelle anzugeben, an der die Sendung 
die Europäische Union bestimmungsgemäß verlässt.
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KAPITEL 1 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in oder die Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union von nicht zum menschlichen Verzehr bestimmtem verarbeitetem 
tierischem Protein, einschließlich proteinhaltige Mischungen und Erzeugnisse, ausgenommen Heimtierfutter
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KAPITEL 2(A) 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in oder die Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union von Milch, Erzeugnissen auf Milchbasis und aus Milch 
gewonnenen Erzeugnissen, die nicht zum menschlichen Verzehr bestimmt sind
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KAPITEL 2(B) 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in oder die Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union von Kolostrum und Kolostrumerzeugnissen von Rindern, das/die 
nicht zum menschlichen Verzehr bestimmt ist/sind
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KAPITEL 3(A) 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in oder die Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union von Heimtierfutter in Dosen
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KAPITEL 3(B) 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in oder die Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union von behandeltem Heimtierfutter, ausgenommen Dosenfutter
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KAPITEL 3(C) 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in oder Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union von Kauspielzeug
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KAPITEL 3(D) 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in oder die Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union von rohem Heimtierfutter zur Abgabe an den Endverbraucher 
oder von tierischen Nebenprodukten zur Verfütterung an Pelztiere
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KAPITEL 3(E) 

Veterinärbescheinigung 

die Einfuhr in oder die Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union von geschmacksverstärkenden Fleischextrakten zur Verwendung bei 
der Herstellung von Heimtierfutter
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KAPITEL 3(F) 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in oder die Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union von tierischen Nebenprodukten ( 3 ) zur Verwendung bei der 
Herstellung von Heimtierfutter
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KAPITEL 4(A) 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in oder die Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union von Blut und Blutprodukten von Equiden für Verwendungs
zwecke außerhalb der Futtermittelkette
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KAPITEL 4(B) 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in oder die Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union von nicht zum menschlichen Verzehr bestimmten Blut
produkten, die als Futtermittel-Ausgangserzeugnisse verwendet werden können

DE 26.2.2011 Amtsblatt der Europäischen Union L 54/165



DE L 54/166 Amtsblatt der Europäischen Union 26.2.2011



DE 26.2.2011 Amtsblatt der Europäischen Union L 54/167



KAPITEL 4(C) 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in oder die Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union von unbehandelten Blutprodukten, ausgenommen von Equiden, 
zur Herstellung von Folgeprodukten für Verwendungszwecke außerhalb der Futtermittelkette für Nutztiere

DE L 54/168 Amtsblatt der Europäischen Union 26.2.2011
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KAPITEL 4(D) 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in oder die Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union behandelter Blutprodukte, ausgenommen von Equiden, zur 
Herstellung von Folgeprodukten für Verwendungszwecke außerhalb der Futtermittelkette für Nutztiere

DE L 54/172 Amtsblatt der Europäischen Union 26.2.2011
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KAPITEL 5(A) 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in oder die Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union von frischen oder gekühlten Häuten und Fellen von Huftieren

DE L 54/176 Amtsblatt der Europäischen Union 26.2.2011
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KAPITEL 5(B) 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in oder die Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union von behandelten Häuten und Fellen von Huftieren
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KAPITEL 5(C) 

Amtliche Erklärung 

für die Einfuhr in oder die Durchfuhr durch ( 1 ) die Europäische Union behandelter Häute und Felle von Wiederkäuern und Equiden, 
die vor der Einfuhr 21 Tage lang getrennt gehalten wurden oder mindestens 21 Tage ohne Unterbrechung befördert werden

DE L 54/182 Amtsblatt der Europäischen Union 26.2.2011
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KAPITEL 6(A) 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in und die Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union von behandelten Jagdtrophäen und anderen Präparaten von 
Feder- und Schalenwild, die ausschließlich aus Knochen, Hörnern, Hufen, Klauen, Geweihen, Zähnen, Häuten oder Fellen bestehen

DE 26.2.2011 Amtsblatt der Europäischen Union L 54/185
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KAPITEL 6(B) 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in und die Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union von aus ganzen Tierkörperteilen bestehenden unbehandelten 
Jagdtrophäen und anderen Präparaten von Feder- und Schalenwild

DE L 54/188 Amtsblatt der Europäischen Union 26.2.2011
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KAPITEL 7(A) 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in und die Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union von Schweinsborsten aus Drittländern oder Drittlandgebieten, in 
denen die afrikanische Schweinepest nicht vorkommt

DE 26.2.2011 Amtsblatt der Europäischen Union L 54/191
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KAPITEL 7(B) 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in und die Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union von Schweinsborsten aus Drittländern oder Drittlandgebieten, in 
denen die afrikanische Schweinepest vorkommt

DE 26.2.2011 Amtsblatt der Europäischen Union L 54/193
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KAPITEL 8 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in oder die Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union von tierischen Nebenprodukten zur Verwendung außerhalb der 
Futtermittelkette oder für Handelsmuster ( 2 )

DE L 54/196 Amtsblatt der Europäischen Union 26.2.2011
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KAPITEL 9 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in und die Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union von nicht zum menschlichen Verzehr bestimmtem Fischöl zur 
Verwendung als Futtermittel-Ausgangserzeugnis oder für Verwendungszwecke außerhalb der Futtermittelkette

DE L 54/202 Amtsblatt der Europäischen Union 26.2.2011
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KAPITEL 10(A) 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in oder die Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union von nicht zum menschlichen Verzehr bestimmten ausgeschmol
zenen Fetten, zur Verwendung als Futtermittel-Ausgangserzeugnisse

DE 26.2.2011 Amtsblatt der Europäischen Union L 54/205
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KAPITEL 10(B) 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in oder die Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union von nicht zum menschlichen Verzehr bestimmten ausgeschmol
zenen Fetten, für bestimmte Verwendungszwecke außerhalb der Futtermittelkette

DE L 54/210 Amtsblatt der Europäischen Union 26.2.2011
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KAPITEL 11 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in und die Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union von nicht zum menschlichen Verzehr bestimmter/bestimmtem 
Gelatine und Kollagen zur Verwendung als Futtermittel-Ausgangserzeugnis oder für Verwendungszwecke außerhalb der Futtermittel
kette

DE L 54/214 Amtsblatt der Europäischen Union 26.2.2011
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KAPITEL 12 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in und die Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union von nicht zum menschlichen Verzehr bestimmtem hydrolisiertem 
Protein, Dicalciumphoshat und Tricalciumphosphat zur Verwendung als Futtermittel-Ausgangserzeugnis oder für Verwendungszwecke 
außerhalb der Futtermittelkette

DE L 54/218 Amtsblatt der Europäischen Union 26.2.2011
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KAPITEL 13 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in und die Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union von ausschließlich zur Verwendung in der Imkerei bestimmten 
Imkerei-Nebenprodukten

DE 26.2.2011 Amtsblatt der Europäischen Union L 54/223
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KAPITEL 14(A) 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in oder die Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union von nicht zum menschlichen Verzehr bestimmten Fettderivaten, 
zur Verwendung außerhalb der Futtermittelkette

DE 26.2.2011 Amtsblatt der Europäischen Union L 54/225
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KAPITEL 14(B) 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in oder die Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union von nicht zum menschlichen Verzehr bestimmten Fettderivaten, 
zur Verwendung als Futtermittel oder außerhalb der Futtermittelkette

DE 26.2.2011 Amtsblatt der Europäischen Union L 54/229
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KAPITEL 15 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in oder die Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union von nicht zum menschlichen Verzehr bestimmten Eiprodukten, 
die als Futtermittel-Ausgangserzeugnisse verwendet werden können

DE L 54/232 Amtsblatt der Europäischen Union 26.2.2011
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KAPITEL 16 

Mustererklärung
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KAPITEL 17 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in die oder die Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union von verarbeiteter Gülle, aus dieser gewonnenen Folge
produkten und Guano von Fledermäusen

DE L 54/236 Amtsblatt der Europäischen Union 26.2.2011
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KAPITEL 18 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in oder die Durchfuhr durch ( 2 ) die Europäische Union von Hörnern und Hornprodukten (außer Hornmehl) sowie 
Hufen und Hufprodukten (außer Hufmehl), die zur Herstellung organischer Düngemittel oder Bodenverbesserungsmittel bestimmt sind

DE 26.2.2011 Amtsblatt der Europäischen Union L 54/239
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KAPITEL 19 

Veterinärbescheinigung 

für die Einfuhr in die Europäische Union von nicht zum menschlichen Verzehr bestimmter Gelatine zur Verwendung in der Foto
industrie

DE L 54/242 Amtsblatt der Europäischen Union 26.2.2011



DE 26.2.2011 Amtsblatt der Europäischen Union L 54/243



DE L 54/244 Amtsblatt der Europäischen Union 26.2.2011



KAPITEL 20 

Mustererklärung 

Erklärung für die Einfuhr aus Drittländern und die Durchfuhr durch die Europäische Union von Zwischenprodukten, die zur 
Herstellung von Arzneimitteln, Tierarzneimitteln, Medizinprodukten, In-vitro-Diagnostika und Laborreagenzien bestimmt sind
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ANHANG XVI 

AMTLICHE KONTROLLEN 

KAPITEL I 

AMTLICHE KONTROLLEN IN VERARBEITUNGSBETRIEBEN 

Abschnitt 1 

Überwachung der Produktion 

1. Die zuständige Behörde überwacht die Verarbeitungsbetriebe, um sicherzustellen, dass die Anforderungen der Verord
nung (EG) Nr. 1069/2009 und der vorliegenden Verordnung eingehalten werden. 

Sie 

a) kontrolliert: 

i) die allgemeine Betriebs-, Ausrüstungs- und Personalhygiene; 

ii) die Wirksamkeit der Eigenkontrollen durch den Betreiber des Verarbeitungsbetriebs gemäß Artikel 28 der 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009; diese Kontrollen müssen die Prüfung der Ergebnisse der Kontrollen und 
erforderlichenfalls Probenahmen umfassen; 

iii) die wirksame Anwendung des ständigen schriftlichen Verfahrens auf Grundlage der HACCP-Grundsätze gemäß 
Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009; diese Kontrollen müssen die Prüfung der Ergebnisse 
dieser Anwendung und erforderlichenfalls Probenahmen umfassen; 

iv) die Beschaffenheit der Produkte nach der Verarbeitung; die dazu erforderlichen Analysen und Untersuchungen 
sind nach wissenschaftlich anerkannten Methoden durchzuführen, wie sie insbesondere in den Unionsvorschrif
ten festgelegt sind, oder – falls keine solchen Methoden in Unionsvorschriften existieren –, in Einklang mit 
anerkannten internationalen Normen oder, falls auch solche nicht existieren, mit nationalen Normen; und 

v) die Lagerungsbedingungen; 

b) entnimmt die für Laboranalysen erforderlichen Proben; und 

c) führt andere Kontrollen durch, die sie zur Sicherstellung der Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 und 
der vorliegenden Verordnung für erforderlich hält. 

2. Die zuständige Behörde muss zu allen Bereichen des Verarbeitungsbetriebs sowie zu Büchern, Handelspapieren und 
Veterinärbescheinigungen jederzeit freien Zugang haben, um die ihr nach Nummer 1 obliegenden Aufgaben wahr
nehmen zu können. 

Abschnitt 2 

Validierungsverfahren 

1. Vor Erteilung einer Zulassung für einen Verarbeitungsbetrieb gemäß Artikel 44 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1069/2009 hat die zuständige Behörde zu prüfen, ob der Unternehmer eine Validierung des Verarbeitungsbetriebs 
gemäß den folgenden Verfahren und Indikatoren durchgeführt hat: 

a) Prozessbeschreibung anhand eines Flussdiagramms; 

b) Feststellung der kritischen Kontrollpunkte, einschließlich der Materialdurchlaufrate bei kontinuierlicher Arbeitsweise; 

c) Konformität mit den in dieser Verordnung festgelegten besonderen Verarbeitungsanforderungen; und 

d) Erfüllung der folgenden Anforderungen: 

i) Partikelgröße bei Chargenbetrieb unter Dampfdruckbedingungen und kontinuierlicher Arbeitsweise, wobei sich 
die Partikelgröße nach der Größe des Scheibenlochs oder der Spaltweite des Brechers richtet; 

ii) Temperatur, Druck, Durchlaufzeit und Durchlaufrate (nur bei kontinuierlicher Arbeitsweise) nach Maßgabe der 
Nummern 2 und 3.
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2. Bei Chargenbetrieb unter Dampfdruckbedingungen ist 

a) die Temperatur anhand eines ständig aktiven Thermoelements zu überwachen und unter Realzeitbedingungen 
aufzuzeichnen; 

b) der Druck anhand eines ständigen Druckmessers zu überwachen und unter Realzeitbedingungen aufzuzeichnen; 

c) die Durchlaufzeit anhand von Zeit-/Temperatur- und Zeit-/Druck-Diagrammen nachzuweisen. 

Thermoelement und Druckmesser sind mindestens einmal jährlich zu eichen. 

3. Bei kontinuierlicher Arbeitsweise unter Dampfdruckbedingungen 

a) müssen Temperatur und Druck mit Thermoelementen bzw. einer Infrarotmesspistole überwacht werden und an 
bestimmten Stellen des Verfahrenssystems müssen Druckmesser so eingesetzt werden, dass die Temperatur- und 
Druckanforderungen im gesamten kontinuierlichen System oder in einem Systemabschnitt erfüllt sind; Temperatur 
und Druck sind unter Realzeitbedingungen aufzuzeichnen; 

b) ist die Mindestdurchlaufzeit innerhalb des gesamten maßgeblichen Abschnitts des kontinuierlichen Systems, soweit 
die Temperatur- und Druckanforderungen erfüllt sind, mittels unlöslicher Markerstoffe (z. B. Mangandioxid) oder 
nach einer gleichwertigen Methode zu messen und der zuständigen Behörde mitzuteilen. 

Die genaue Bestimmung und Kontrolle der Durchlaufrate ist unerlässlich und erfolgt im Rahmen des Validierungs
tests an einer fortlaufend überwachbaren kritischen Stelle durch Messung: 

i) der Förderschneckenumdrehungen je Minute (min- 1 ); 

ii) der Stromstärke (Ampere) bei einer bestimmten Spannung; 

iii) der Verdunstungs-/Kondensationsrate; oder 

iv) der Zahl der Pumpenstöße je Zeiteinheit. 

Alle Mess- und Überwachungsgeräte müssen mindestens einmal jährlich geeicht werden. 

4. Die zuständige Behörde muss die Kontrollen der Validierungsverfahren immer dann wiederholen, wenn sie dies für 
erforderlich hält, in jedem Fall jedoch immer dann, wenn der Verarbeitungsprozess wesentlich geändert wurde (z. B. 
andere Maschinen oder anderes Rohmaterial). 

KAPITEL II 

LISTEN DER REGISTRIERTEN UND ZUGELASSENEN ANLAGEN, BETRIEBE UND UNTERNEHMER 

1. Zugang zu den Listen der registrierten und zugelassenen Anlagen, Betriebe und Unternehmer 

Um die Mitgliedstaaten bei der Bereitstellung aktueller, den anderen Mitgliedstaaten und der Öffentlichkeit zugänglicher 
Listen registrierter und zugelassener Anlagen, Betriebe und Unternehmer zu unterstützen, richtet die Kommission eine 
Website mit Links zu den nach Nummer 2 Buchstabe a erstellten nationalen Websites der einzelnen Mitgliedstaaten 
ein. 

2. Format nationaler Websites 

a) Jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission die Internet-Adresse einer einzigen nationalen Website, die die 
Hauptliste sämtlicher registrierter und zugelassener Anlagen, Betriebe und Unternehmer („Hauptliste“) in seinem 
Hoheitsgebiet enthält. 

b) Die Hauptliste besteht aus einer einzigen Seite und ist in einer oder mehreren Amtssprachen der Union abgefasst. 

3. Die Gestaltung der Hauptlisten, einschließlich der einschlägigen Informationen und Codes, erfolgt nach den tech
nischen Spezifikationen, die die Kommission auf ihrer Website veröffentlicht.
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KAPITEL III 

BESONDERE VORSCHRIFTEN FÜR AMTLICHE KONTROLLEN 

Abschnitt 1 

Amtliche Kontrollen der Kennzeichnung von Folgeprodukten 

Die zuständige Behörde führt eine Leistungsprüfung des Überwachungs- und Aufzeichnungssystems gemäß Anhang VIII 
Kapitel V Nummer 2 der vorliegenden Verordnung durch, um deren Einhaltung zu überprüfen, und kann erforderlichen
falls die Untersuchung zusätzlicher Proben nach der in Absatz 2 der genannten Nummer festgelegten Methode fordern. 

Abschnitt 2 

Amtliche Kontrollen in Verbrennungsanlagen mit niedriger Kapazität 

Die zuständige Behörde hat eine Abfallverbrennungsanlage mit niedriger Kapazität zur Verbrennung spezifizierten Risi
komaterials vor deren Zulassung und mindestens einmal jährlich zu inspizieren, um die Einhaltung der Verordnung (EG) 
Nr. 1069/2009 und der vorliegenden Verordnung zu überwachen. 

Abschnitt 3 

Amtliche Kontrollen in abgelegenen Gebieten 

Im Fall der Beseitigung tierischer Nebenprodukte in entlegenen Gebieten gemäß Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b der 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 überwacht die zuständige Behörde in regelmäßigen Abständen die als entlegene Gebiete 
eingestuften Gebiete, um sicherzustellen, dass diese Gebiete und die Beseitigungsvorgänge ordnungsgemäß kontrolliert 
werden. 

Abschnitt 4 

Amtliche Kontrollen in registrierten Pelztierhaltungsbetrieben 

1. Die zuständige Behörde ergreift die erforderlichen Maßnahmen zur Kontrolle 

a) der zweckmäßigen Zusammensetzung, Verarbeitung und Verwendung der Fleisch- und Knochenmehl enthaltenden 
Futtermittel oder anderer Erzeugnisse, die gemäß den in Anhang IV Kapitel III genannten Verarbeitungsmethoden 
verarbeitet wurden und aus Tierkörpern oder Teilen von Tierkörpern derselben Tierart gewonnen wurden; 

b) dass die Tiere mit den unter Buchstabe a genannten Futtermitteln gefüttert werden; dazu zählt 

i) die strenge Überwachung des Gesundheitszustands dieser Tiere; und 

ii) eine geeignete TSE-Überwachung mit regelmäßiger Entnahme von Proben und deren Untersuchung auf TSE. 

2. Die in Nummer 1 Buchstabe b Ziffer ii genannten Proben müssen Proben von Tieren umfassen, die neurologische 
Symptome aufweisen, sowie solche von älteren Zuchttieren. 

Abschnitt 5 

Amtliche Kontrollen von Sammelstellen 

1. Die zuständige Behörde veranlasst Folgendes: 

a) sie nimmt Sammelstellen in die gemäß Artikel 47 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 erstellte Liste auf; 

b) sie weist jeder Sammelstelle eine amtliche Nummer zu; und 

c) sie hält die Liste der Sammelstellen auf dem Laufenden und stellt sie zusammen mit der gemäß Artikel 47 Absatz 1 
der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 erstellten Liste zur Verfügung. 

2. Die zuständige Behörde führt in Sammelstellen amtliche Kontrollen durch, um die Einhaltung der vorliegenden 
Verordnung zu überprüfen.
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Abschnitt 6 

Amtliche Kontrollen der Verfütterung von Material der Kategorie 1 an aasfressende Vögel 

Die zuständige Behörde überwacht den Gesundheitszustand der Nutztiere in den Gebieten, in denen Material der Kate
gorie 1 an aasfressende Vögel verfüttert wird, und führt eine geeignete TSE-Überwachung mit regelmäßiger Entnahme von 
Proben und deren Untersuchung auf TSE durch. 

Diese Proben müssen Proben von Tieren umfassen, die neurologische Symptome aufweisen, sowie solche von älteren 
Zuchttieren. 

Abschnitt 7 

Amtliche Kontrollen der Ausbringung bestimmter organischer Düngemittel und Bodenverbesserungsmittel 

Die zuständige Behörde führt Kontrollen entlang der gesamten Herstellungs- und Verwendungskette von organischen 
Düngemitteln und Bodenverbesserungsmitteln durch, die den Beschränkungen gemäß Anhang II Kapitel II unterliegen. 

Bei diesen Kontrollen sind auch die Mischung mit einem in Anhang XI Kapitel II Abschnitt 1 Nummer 2 genannten 
Bestandteil sowie die Bestände solcher Produkte in landwirtschaftlichen Betrieben und die gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1069/2009 und der vorliegenden Verordnung zu führenden Aufzeichnungen zu kontrollieren. 

Abschnitt 8 

Amtliche Kontrollen zugelassener Fotobetriebe 

Die zuständige Behörde führt in den in Anhang XIV Kapitel II Abschnitt 11 Nummer 1 Tabelle 3 genannten zugelassenen 
Fotobetrieben Dokumentenkontrollen zur Kanalisierungskette von der Grenzkontrollstelle der ersten Einführung bis zu 
den zugelassenen Fotobetrieben durch, um die Mengen der eingeführten, verwendeten und entsorgten Produkte abzu
gleichen. 

Abschnitt 9 

Amtliche Kontrollen bestimmter eingeführter ausgeschmolzener Fette 

Die zuständige Behörde führt in den registrierten Betrieben oder Anlagen, die nach Anhang XIV Kapitel II Abschnitt 9 
eingeführte ausgeschmolzene Fette annehmen, Dokumentenkontrollen zur Kanalisierungskette von der Grenzkontrollstelle 
der ersten Einführung bis zum registrierten Betrieb oder der registrierten Anlage durch, um die Mengen der eingeführten, 
verwendeten und entsorgten Produkte abzugleichen. 

Abschnitt 10 

Standardformat für Anträge auf bestimmte Genehmigungen im Handel innerhalb der Union 

Die Unternehmer reichen Anträge auf Genehmigung des Versands tierischer Nebenprodukte gemäß Artikel 48 Absatz 1 
der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 in folgendem Format ein:

DE L 54/252 Amtsblatt der Europäischen Union 26.2.2011



DE 26.2.2011 Amtsblatt der Europäischen Union L 54/253



DE L 54/254 Amtsblatt der Europäischen Union 26.2.2011



FH_TECHNET 

FÖRDERUNG REGIONALER KREISLÄUFE AM BEISPIEL WOLLE 

Quellenangaben: 

 

 

Allgemeine Recherche 

Leitfaden zur Wertschöpfungskette Schafwolle im Alpenraum 

http://www.alpine-space.org/2000-

2006/uploads/media/Alpinet_Gheep_Leitfaden_Wertsch_pfungskette_Schafwolle_Alpenrau

m_DE.pdf 

 

TIS: Studie zur Positionierung des Stärkefeldes Gesundheit & Wellness aus natürlichen, 

typischen, alpinen Ressourcen 

http://tis.bz.it/doc-bereiche/wel_doc/pdf/studie-zur-positionierung-des-staerkefeldes-

gesundheit-und-wellness 

 

https://www.bauernzeitung.ch/artikel/analyse-wunderfaser-und-doch-nichts-wert 

https://www.wifo.bz.it/media/2bb54ad0-3811-4ed5-a5f9-2639c8088e5a/agriculture-2017-11-

15-de.pdf 

 

Rebecca Markmann: Masterthesis im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften; Südtiroler 

Schafwolle: Eine Wertschöpfungskettenanalyse, März 2015 

 

Wollwaschanlagen in Europa 

http://www.traitex.be/about/ 

www.schafwollzentrum.tirol 

www.progettolana.com/ 

 

Südtiroler Wollproduzenten 

https://www.sunshine.it/matten-aus-suedtiroler-schafwolle-gegen-unkraut-und-schnecken-im-

garten/ 

http://www.alpine-space.org/2000-2006/uploads/media/Alpinet_Gheep_Leitfaden_Wertsch_pfungskette_Schafwolle_Alpenraum_DE.pdf
http://www.alpine-space.org/2000-2006/uploads/media/Alpinet_Gheep_Leitfaden_Wertsch_pfungskette_Schafwolle_Alpenraum_DE.pdf
http://www.alpine-space.org/2000-2006/uploads/media/Alpinet_Gheep_Leitfaden_Wertsch_pfungskette_Schafwolle_Alpenraum_DE.pdf
http://tis.bz.it/doc-bereiche/wel_doc/pdf/studie-zur-positionierung-des-staerkefeldes-gesundheit-und-wellness
http://tis.bz.it/doc-bereiche/wel_doc/pdf/studie-zur-positionierung-des-staerkefeldes-gesundheit-und-wellness
https://www.bauernzeitung.ch/artikel/analyse-wunderfaser-und-doch-nichts-wert
https://www.wifo.bz.it/media/2bb54ad0-3811-4ed5-a5f9-2639c8088e5a/agriculture-2017-11-15-de.pdf
https://www.wifo.bz.it/media/2bb54ad0-3811-4ed5-a5f9-2639c8088e5a/agriculture-2017-11-15-de.pdf
http://www.traitex.be/about/
http://www.schafwollzentrum.tirol/
http://www.progettolana.com/
https://www.sunshine.it/matten-aus-suedtiroler-schafwolle-gegen-unkraut-und-schnecken-im-garten/
https://www.sunshine.it/matten-aus-suedtiroler-schafwolle-gegen-unkraut-und-schnecken-im-garten/


https://www.google.com/search?q=d%C3%BCnger+schafwolle&sxsrf=ALeKk023dO3fCAubg

51rGWxUba8l99LT9w:1596466230787&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjUtN

OUpP_qAhUQ6aQKHQ0lCocQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1366&bih=657 

https://www.salewa.com/de-it/tirol-wool-celliant 

www.daunenstep.com  

https://feltrosa.com/edizioni/feltrosa-2020/il-programma-del-2020/ 

https://www.suedtirolerland.it/de/kalender/details/textilwelt/ 

https://textilefestival.eu/de/liste-der-aussteller/#toggle-id-85-closed 

 

Stakeholder in Südtirol 

https://www.lvh.it/de/verband/berufe/textil/sticker-stricker-und-weber 

https://www.sbb.it/service/innovationsschalter/innovation 

 

Leadergebiete Südtirol 

https://www.rm-

pustertal.eu/assets/Prasentation_Projektmesse_DE_InfoVA_EU_Fonds_Schloss_Maretsch_

201909_Final.pdf 

 

Verarbeitungsstätten im Umkreis 

https://www.schafwollzentrum.tirol/qualitaet/#gewaschen-und-veredelt 

https://www.wagner-wolle.com/ 

 

Herdenschutz 

http://www.eurac.edu/de/research/mountains/regdev/publications/Pages/dossier/Dossier-

lupo-Alto-Adige.aspx 

https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/land-

forstwirtschaft/agrar/LWSJF/Grosse_Baeutegreifer/Allgemeiner_Teil.pdf 

https://chwolf.org/woelfe-in-der-schweiz/das-konzept-wolf-schweiz 

https://www.raumberg-gumpenstein.at/cm4/de/forschung/alle-forschungsprojekte-lfz.html 

 

Best practice erfolgreicher Kreisläufe 

swiss wool 

swisswool.ch/partner/zizzz-x-swisswool/ 

http://www.tirolwool.at/reba.html 

https://riposa.ch/ 

http://www.wollreich.ch/ 

https://www.google.com/search?q=d%C3%BCnger+schafwolle&sxsrf=ALeKk023dO3fCAubg51rGWxUba8l99LT9w:1596466230787&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjUtNOUpP_qAhUQ6aQKHQ0lCocQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1366&bih=657
https://www.google.com/search?q=d%C3%BCnger+schafwolle&sxsrf=ALeKk023dO3fCAubg51rGWxUba8l99LT9w:1596466230787&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjUtNOUpP_qAhUQ6aQKHQ0lCocQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1366&bih=657
https://www.google.com/search?q=d%C3%BCnger+schafwolle&sxsrf=ALeKk023dO3fCAubg51rGWxUba8l99LT9w:1596466230787&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjUtNOUpP_qAhUQ6aQKHQ0lCocQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1366&bih=657
https://www.salewa.com/de-it/tirol-wool-celliant
http://www.daunenstep.com/
https://feltrosa.com/edizioni/feltrosa-2020/il-programma-del-2020/
https://www.suedtirolerland.it/de/kalender/details/textilwelt/
https://textilefestival.eu/de/liste-der-aussteller/#toggle-id-85-closed
https://www.lvh.it/de/verband/berufe/textil/sticker-stricker-und-weber
https://www.sbb.it/service/innovationsschalter/innovation
https://www.rm-pustertal.eu/assets/Prasentation_Projektmesse_DE_InfoVA_EU_Fonds_Schloss_Maretsch_201909_Final.pdf
https://www.rm-pustertal.eu/assets/Prasentation_Projektmesse_DE_InfoVA_EU_Fonds_Schloss_Maretsch_201909_Final.pdf
https://www.rm-pustertal.eu/assets/Prasentation_Projektmesse_DE_InfoVA_EU_Fonds_Schloss_Maretsch_201909_Final.pdf
https://www.schafwollzentrum.tirol/qualitaet/#gewaschen-und-veredelt
https://www.wagner-wolle.com/
http://www.eurac.edu/de/research/mountains/regdev/publications/Pages/dossier/Dossier-lupo-Alto-Adige.aspx
http://www.eurac.edu/de/research/mountains/regdev/publications/Pages/dossier/Dossier-lupo-Alto-Adige.aspx
https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/land-forstwirtschaft/agrar/LWSJF/Grosse_Baeutegreifer/Allgemeiner_Teil.pdf
https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/land-forstwirtschaft/agrar/LWSJF/Grosse_Baeutegreifer/Allgemeiner_Teil.pdf
https://chwolf.org/woelfe-in-der-schweiz/das-konzept-wolf-schweiz
https://www.raumberg-gumpenstein.at/cm4/de/forschung/alle-forschungsprojekte-lfz.html
http://www.tirolwool.at/reba.html
https://riposa.ch/
http://www.wollreich.ch/


https://www.thermen-vulkanland.at/de/Thermen-Vulkanland-

Steiermark/Ausflugsziele/Wollgenuss-Naturprodukte-oststeirischer-

Schafbaeuerinnen_p129754 

https://www.wollgenuss.at/ 

www.villgraternatur.at  

Ennstal: https://www.naturparke-steiermark.at/biodiversitaet-

online/cms/web/downloads/KristlSchmiedhofer_2013_Schafwolle-Naturpark-Soelktaeler.pdf 

https://www.xn--gemeinde-slk-ejb.at/Aktuelles/Gemeindezeitung 

https://www.xn--gemeinde-slk-

ejb.at/download/download.php?f=143.pdf&fc=S%C3%B6lkspuren%202017%20-

%20%2006%20Juni.pdf 

https://www.xn--gemeinde-slk-

ejb.at/download/download.php?f=136.pdf&fc=S%C3%B6lkspuren%202017%20-

%2003%20M%C3%A4rz.pdf 

Pro Verzasca: http://proverzasca.ch/index.php/de/ 

http://www.rivistainnovare.com/innovazioni-tecnologie/pecore-alluniversita/ 

Tirol Wool:http://www.tirolwool.at/kooperationspartner.html 

https://www.lavalan.com/ 

https://heratex.regionale-shops.at/ 

https://www.obermuehle.at/kontakt/ 

www.montafoner-steinschaf.com 

Biella: https://www.amicidellalana.it/wp/?page_id=3219 

Progetto Lana: https://www.progettolana.com/ 

https://www.lastampa.it/cuneo/2020/01/16/news/quella-lana-di-pecora-da-prodotto-povero-a-

rifiuto-speciale-sempre-piu-elevati-i-costi-per-lo-smaltimento-1.38337114 

Museo della Lana 

https://www.museodellalana.it/homepage  

https://www.viadellalanaedellaseta.com/it/consigli-utili/ 

https://www.valledeimocheni.it/scopri-la-valle/spazi-nella-natura/paoarhoff/ 

https://www.museodellalana.it/ 

 

 

Lanolin 

http://www.tla-euregio.info/produkte_det_deu.aspx?Pro_Pro_ID=47 

https://www.google.com/search?q=wollbad+ulten&tbm=isch&ved=2ahUKEwjE7IWj6YDrAhU

PyKQKHQlzDQoQ2-

cCegQIABAA&oq=wollbad+ulten&gs_lcp=CgNpbWcQA1CmpQRYuKsEYLawBGgAcAB4AIA

https://www.thermen-vulkanland.at/de/Thermen-Vulkanland-Steiermark/Ausflugsziele/Wollgenuss-Naturprodukte-oststeirischer-Schafbaeuerinnen_p129754
https://www.thermen-vulkanland.at/de/Thermen-Vulkanland-Steiermark/Ausflugsziele/Wollgenuss-Naturprodukte-oststeirischer-Schafbaeuerinnen_p129754
https://www.thermen-vulkanland.at/de/Thermen-Vulkanland-Steiermark/Ausflugsziele/Wollgenuss-Naturprodukte-oststeirischer-Schafbaeuerinnen_p129754
https://www.wollgenuss.at/
http://www.villgraternatur.at/
https://www.naturparke-steiermark.at/biodiversitaet-online/cms/web/downloads/KristlSchmiedhofer_2013_Schafwolle-Naturpark-Soelktaeler.pdf
https://www.naturparke-steiermark.at/biodiversitaet-online/cms/web/downloads/KristlSchmiedhofer_2013_Schafwolle-Naturpark-Soelktaeler.pdf
https://www.gemeinde-sölk.at/Aktuelles/Gemeindezeitung
https://www.gemeinde-sölk.at/download/download.php?f=143.pdf&fc=S%C3%B6lkspuren%202017%20-%20%2006%20Juni.pdf
https://www.gemeinde-sölk.at/download/download.php?f=143.pdf&fc=S%C3%B6lkspuren%202017%20-%20%2006%20Juni.pdf
https://www.gemeinde-sölk.at/download/download.php?f=143.pdf&fc=S%C3%B6lkspuren%202017%20-%20%2006%20Juni.pdf
https://www.gemeinde-sölk.at/download/download.php?f=136.pdf&fc=S%C3%B6lkspuren%202017%20-%2003%20M%C3%A4rz.pdf
https://www.gemeinde-sölk.at/download/download.php?f=136.pdf&fc=S%C3%B6lkspuren%202017%20-%2003%20M%C3%A4rz.pdf
https://www.gemeinde-sölk.at/download/download.php?f=136.pdf&fc=S%C3%B6lkspuren%202017%20-%2003%20M%C3%A4rz.pdf
http://proverzasca.ch/index.php/de/
http://www.rivistainnovare.com/innovazioni-tecnologie/pecore-alluniversita/
http://www.tirolwool.at/kooperationspartner.html
https://www.lavalan.com/
https://heratex.regionale-shops.at/
https://www.obermuehle.at/kontakt/
https://www.amicidellalana.it/wp/?page_id=3219
https://www.progettolana.com/
https://www.lastampa.it/cuneo/2020/01/16/news/quella-lana-di-pecora-da-prodotto-povero-a-rifiuto-speciale-sempre-piu-elevati-i-costi-per-lo-smaltimento-1.38337114
https://www.lastampa.it/cuneo/2020/01/16/news/quella-lana-di-pecora-da-prodotto-povero-a-rifiuto-speciale-sempre-piu-elevati-i-costi-per-lo-smaltimento-1.38337114
https://www.museodellalana.it/homepage
https://www.viadellalanaedellaseta.com/it/consigli-utili/
https://www.valledeimocheni.it/scopri-la-valle/spazi-nella-natura/paoarhoff/
https://www.museodellalana.it/
http://www.tla-euregio.info/produkte_det_deu.aspx?Pro_Pro_ID=47
https://www.google.com/search?q=wollbad+ulten&tbm=isch&ved=2ahUKEwjE7IWj6YDrAhUPyKQKHQlzDQoQ2-cCegQIABAA&oq=wollbad+ulten&gs_lcp=CgNpbWcQA1CmpQRYuKsEYLawBGgAcAB4AIABVYgBggOSAQE1mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=5vIoX8ThLY-QkwWJ5rVQ&bih=657&biw=1366
https://www.google.com/search?q=wollbad+ulten&tbm=isch&ved=2ahUKEwjE7IWj6YDrAhUPyKQKHQlzDQoQ2-cCegQIABAA&oq=wollbad+ulten&gs_lcp=CgNpbWcQA1CmpQRYuKsEYLawBGgAcAB4AIABVYgBggOSAQE1mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=5vIoX8ThLY-QkwWJ5rVQ&bih=657&biw=1366
https://www.google.com/search?q=wollbad+ulten&tbm=isch&ved=2ahUKEwjE7IWj6YDrAhUPyKQKHQlzDQoQ2-cCegQIABAA&oq=wollbad+ulten&gs_lcp=CgNpbWcQA1CmpQRYuKsEYLawBGgAcAB4AIABVYgBggOSAQE1mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=5vIoX8ThLY-QkwWJ5rVQ&bih=657&biw=1366


BVYgBggOSAQE1mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=5vIoX8ThLY-

QkwWJ5rVQ&bih=657&biw=1366 

 

weitere Verwendungsarten 

Dämmwolle: https://daemmwolle.ch/ 

http://www.geowool.com/ 

http://corriereinnovazione.corriere.it/2016/07/09/dalla-sardegna-barriera-lana-pecora-che-

ripulisce-mare-dall-inquinamento-9ab25ec4-45b7-11e6-a67c-84b2e39cf7ed.shtml 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F313

563192807500293%2F&psig=AOvVaw3YaWE3MCz6rwg8ge03THGC&ust=1596616157804

000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjd8LOMg-sCFQAAAAAdAAAAABAE 

Trocknerbälle 

https://www.finwool.at/nachhaltiger-haushalt/ 

https://www.frontlader.org/trocknerball/ 

https://www.frontlader.org/wp-content/uploads/trocknerball-300x249.jpg 

 

 

Zertifizierungen 

https://icea.bio/certificazioni/non-food/prodotti-tessili-biologici-e-sostenibili/ 

https://www.qul-ev.de/wolle-amp-co/kba-kbt-siegel/index_ger.html 

www.oeko-tex.com  

https://textileexchange.org/responsible-wool/ 

https://web.ecogood.org/de/unsere-arbeit/gemeinwohl-bilanz/unternehmen/ 

https://www.ispo.com/maerkte/id_79694574/responsible-wool-standard-ein-standard-fuer-

tierschutz.html 

https://www.sbb.it/roter-hahn 

https://www.global-standard.org/de/licensing-and-labelling/licensing-and-labelling-guide.html 

 

RFDI 

www.rfid-basis.de 

https://www.google.com/search?q=rfid+schafe&tbm=isch&ved=2ahUKEwiGrIy1qIbrAhXONu

wKHaBTD20Q2-

cCegQIABAA&oq=rfid+schafe&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAUQHjoECAAQGFD2

MFjUN2DcPWgAcAB4AIABXYgB-

wOSAQE2mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=MtQrX4bLLM7tsAegp

73oBg&bih=657&biw=1366 

https://www.bluhmsysteme.com/rfid.html 

https://www.google.com/search?q=wollbad+ulten&tbm=isch&ved=2ahUKEwjE7IWj6YDrAhUPyKQKHQlzDQoQ2-cCegQIABAA&oq=wollbad+ulten&gs_lcp=CgNpbWcQA1CmpQRYuKsEYLawBGgAcAB4AIABVYgBggOSAQE1mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=5vIoX8ThLY-QkwWJ5rVQ&bih=657&biw=1366
https://www.google.com/search?q=wollbad+ulten&tbm=isch&ved=2ahUKEwjE7IWj6YDrAhUPyKQKHQlzDQoQ2-cCegQIABAA&oq=wollbad+ulten&gs_lcp=CgNpbWcQA1CmpQRYuKsEYLawBGgAcAB4AIABVYgBggOSAQE1mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=5vIoX8ThLY-QkwWJ5rVQ&bih=657&biw=1366
https://daemmwolle.ch/
http://www.geowool.com/
http://corriereinnovazione.corriere.it/2016/07/09/dalla-sardegna-barriera-lana-pecora-che-ripulisce-mare-dall-inquinamento-9ab25ec4-45b7-11e6-a67c-84b2e39cf7ed.shtml
http://corriereinnovazione.corriere.it/2016/07/09/dalla-sardegna-barriera-lana-pecora-che-ripulisce-mare-dall-inquinamento-9ab25ec4-45b7-11e6-a67c-84b2e39cf7ed.shtml
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F313563192807500293%2F&psig=AOvVaw3YaWE3MCz6rwg8ge03THGC&ust=1596616157804000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjd8LOMg-sCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F313563192807500293%2F&psig=AOvVaw3YaWE3MCz6rwg8ge03THGC&ust=1596616157804000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjd8LOMg-sCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F313563192807500293%2F&psig=AOvVaw3YaWE3MCz6rwg8ge03THGC&ust=1596616157804000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjd8LOMg-sCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.finwool.at/nachhaltiger-haushalt/
https://www.frontlader.org/trocknerball/
https://www.frontlader.org/wp-content/uploads/trocknerball-300x249.jpg
https://icea.bio/certificazioni/non-food/prodotti-tessili-biologici-e-sostenibili/
https://www.qul-ev.de/wolle-amp-co/kba-kbt-siegel/index_ger.html
http://www.oeko-tex.com/
https://textileexchange.org/responsible-wool/
https://web.ecogood.org/de/unsere-arbeit/gemeinwohl-bilanz/unternehmen/
https://www.ispo.com/maerkte/id_79694574/responsible-wool-standard-ein-standard-fuer-tierschutz.html
https://www.ispo.com/maerkte/id_79694574/responsible-wool-standard-ein-standard-fuer-tierschutz.html
https://www.sbb.it/roter-hahn
https://www.global-standard.org/de/licensing-and-labelling/licensing-and-labelling-guide.html
http://www.rfid-basis.de/
https://www.google.com/search?q=rfid+schafe&tbm=isch&ved=2ahUKEwiGrIy1qIbrAhXONuwKHaBTD20Q2-cCegQIABAA&oq=rfid+schafe&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAUQHjoECAAQGFD2MFjUN2DcPWgAcAB4AIABXYgB-wOSAQE2mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=MtQrX4bLLM7tsAegp73oBg&bih=657&biw=1366
https://www.google.com/search?q=rfid+schafe&tbm=isch&ved=2ahUKEwiGrIy1qIbrAhXONuwKHaBTD20Q2-cCegQIABAA&oq=rfid+schafe&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAUQHjoECAAQGFD2MFjUN2DcPWgAcAB4AIABXYgB-wOSAQE2mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=MtQrX4bLLM7tsAegp73oBg&bih=657&biw=1366
https://www.google.com/search?q=rfid+schafe&tbm=isch&ved=2ahUKEwiGrIy1qIbrAhXONuwKHaBTD20Q2-cCegQIABAA&oq=rfid+schafe&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAUQHjoECAAQGFD2MFjUN2DcPWgAcAB4AIABXYgB-wOSAQE2mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=MtQrX4bLLM7tsAegp73oBg&bih=657&biw=1366
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https://www.google.com/search?q=rfid+schafe&tbm=isch&ved=2ahUKEwiGrIy1qIbrAhXONuwKHaBTD20Q2-cCegQIABAA&oq=rfid+schafe&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAUQHjoECAAQGFD2MFjUN2DcPWgAcAB4AIABXYgB-wOSAQE2mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=MtQrX4bLLM7tsAegp73oBg&bih=657&biw=1366
https://www.bluhmsysteme.com/rfid.html
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